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Kurzfassung

Einleitung
*1. Die zu hohen Einträge von Stickstoffverbindungen 
sind eines der großen ungelösten Umweltprobleme un-
serer Zeit. Stickstoffverbindungen wie beispielsweise 
Stickstoffoxide und Ammoniak belasten Umwelt und 
Gesundheit auf vielfältige und komplexe Weise:

– Stickstoffeinträge tragen durch Eutrophierung und 
Versauerung zum Verlust von Biodiversität bei.

– Stickstoffoxide in der Luft schädigen direkt die 
menschliche Gesundheit, bilden gemeinsam mit 
 Ammoniak gesundheitsschädlichen Feinstaub und 
fördern die Bildung von bodennahem Ozon.

– Nitrat im Trinkwasser und in Nahrungsmitteln belastet 
die menschliche Gesundheit, bei Nitrosaminen besteht 
der Verdacht auf kanzerogene Wirkungen.

– Lachgas schädigt die Ozonschicht und trägt zum 
 Klimawandel bei.

Stickstoff ist ein zentrales Element in dem Luft, Wasser 
und Boden umspannenden Kreislauf, der am Aufbau jeg-
lichen Lebens beteiligt ist. 99 % des Stickstoffs liegt als 
relativ reaktionsträger Luftstickstoff vor, der zum Teil 
durch natürliche Prozesse zu chemisch und biologisch 
wirksamen (reaktiven) Stickstoffverbindungen umgewan-
delt werden kann. Zu den wichtigsten reaktiven Stick-
stoffverbindungen gehören Ammoniak (NH3), Am monium 
(NH4

+), Stickstoffoxide (NO und NO2), Nitrat (NO3
-), 

Nitrit (NO2
-), Lachgas (N2O) sowie organische Verbin-

dungen.

Der Mensch greift drastisch in den natürlichen Stickstoff-
kreislauf ein, insbesondere seit vor etwa einhundert Jahren 
ein industrielles Verfahren zur Herstellung von Dünge-
mitteln entwickelt wurde, das nicht-reaktiven Luftstick-
stoff in reaktive Stickstoffverbindungen umwandelt. Seit 
Beginn der Industrialisierung hat sich die Freisetzung von 
reaktiven Stickstoffverbindungen fast verzehnfacht. Frei-
gesetzt wird reaktiver Stickstoff vor allem durch die Ver-
wendung von Düngemitteln, die Tierhaltung und durch 
Verbrennungsprozesse. Durch die räumliche Konzentra-
tion von bestimmten landwirtschaftlichen Produktions-

Abbildung 1
Vielfältige Belastungen durch Stickstoffverbindungen

 

SRU/SG 2015/Abb. 1
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zweigen wie etwa der Tierhaltung entstehen lokal sehr 
stark belastete Gebiete.

Die Umweltbelastungen durch reaktive Stickstoffverbin-
dungen spielen sich auf verschiedenen räumlichen Ebenen 
ab und interagieren teilweise miteinander. Primär lokal 
sind beispielsweise die Oberflächen- und die Grundwas-
serbelastung. Die Eutrophierung der Meere wird vor rangig 
durch weiter entfernte Belastungsquellen verursacht, ins-
besondere über Einträge aus Flüssen. Die Schädigung 
der Ozonschicht und der Klimawandel sind globale 
 Phänomene. Somit ist Handeln auf allen politischen 
 Ebenen geboten.

In vielen Bereichen konnten Stickstoffeinträge bereits 
gemindert werden, sie sind allerdings insgesamt immer 
noch viel zu hoch. In Deutschland führt der Gehalt an 
reaktivem Stickstoff in Wasser, Boden und Luft zu zum 
Teil erheblichen Belastungen. Im Jahr 2009 waren etwa 
48 % der natürlichen und naturnahen terrestrischen 
Ökosysteme von Eutrophierung betroffen (siehe Abb. 3), 
8 % von Versauerung. Nord und Ostsee sind ebenfalls in 
erheblichem Maße eutrophiert. Etwa 26 % aller Grund-
wasserkörper sind wegen hoher Nitratgehalte in einem 
schlechten chemischen Zustand. Dadurch wird auch die 

Trinkwassergewinnung beeinträchtigt. In einigen 
 Regionen kann der Trinkwassergrenzwert für Nitrat nur 
noch durch zum Teil aufwändige Maßnahmen eingehalten 
werden. In Ballungsräumen wird die menschliche 
 Gesundheit durch Stickstoffoxide und stickstoffhaltige 
Feinstäube belastet.

Bestehende und zum Teil rechtlich verbindliche Ziele der 
Luftreinhaltung, des Gewässerschutzes und des Natur-
schutzes werden deutlich verfehlt. Zu konstatieren ist ein 
grundlegendes Umsetzungs- und Vollzugsdefizit. So hat 
die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsver-
fahren eingeleitet, weil Deutschland nicht genug gegen 
die Verunreinigung von Gewässern durch Nitrate getan 
hat.

Aus globaler Sicht ist besorgniserregend, dass die Grenzen 
der ökologischen Tragfähigkeit bei der Stickstoffbelastung 
überschritten sind. Dies birgt große Risiken für die lang-
fristige Stabilität von Ökosystemen. Wissenschaftler 
schätzen, dass es nötig ist, global die Umwandlung von 
Luftstickstoff bei der Düngemittelherstellung von derzeit 
etwa 120 Mio. t auf circa 60 Mio. t pro Jahr zurückzufüh-
ren, um kritische Belastungsgrenzen einhalten zu können.

Abbildung 2
Der Stickstoffkreislauf

Quelle: Anne Christine Le Gall, INERIS (Copyright)
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Quelle: SCHAAP et al. 2014

Abbildung 3
Überschreitung kritischer Belastungsgrenzen für Eutrophierung
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Biodiversität als besondere  Besorgnis

*2. Der übermäßige Eintrag von reaktivem Stickstoff 
trägt erheblich zum Verlust von Biodiversität bei. Dabei 
wirken sich schon sehr geringe Einträge auf manche Arten 
und Ökosysteme ungünstig aus. Ohne eine effektive Stra-
tegie zur Minderung von Einträgen reaktiver Stick-
stoffverbindungen ist es kaum möglich, die Ziele und 
 recht lichen Vorgaben im Bereich des Naturschutzes ein-
zuhalten, also beispielsweise geschützte Arten und 
 Lebensräume in einen „günstigen Erhaltungszustand“ zu 
versetzen und eine „Verschlechterung des Zustands natür-
licher Lebensräume“ zu vermeiden. Prozesse wie Ver-
sauerung, Stickstoffsättigung und Artenverlust lassen sich 
nicht oder nur in sehr langen Zeiträumen umkehren. Die 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten 
Grenzwerte sind bei weitem nicht ausreichend, um emp-
findlichere Arten und Ökosysteme ausreichend zu schützen.

Wesentliche Mechanismen sind die Eutrophierung (Über-
düngung) und die Versauerung (verringerter pH-Wert 
durch Auswaschung von Basen). Beide Mechanismen 
verändern die Artenzusammensetzung, reduzieren die 
Artenanzahl und schwächen die Widerstandskraft gegen-
über Störungen (zum Beispiel Trocken- und Froststress). 
Sichtbare Folgen sind beispielsweise der Verlust artenrei-
cher Wiesen und wildkräuterreicher Ackerrandstreifen, 
übermäßige Schaumbildung am Meeresufer aufgrund von 
Algenblüten und die starke Zunahme von stickstoff-
liebenden Pflanzen – wie Brombeeren oder Brennnesseln 
– in Wäldern.

Diese Auswirkungen auf die Biodiversität verringern auch 
Ökosystemleistungen, beispielsweise den Erholungswert 
von Landschaft. Auch Ökosystemleistungen für die Land-
wirtschaft werden beeinträchtigt: Wenn hohe Stickstoff-
einträge zum Verlust von Blütenpflanzen führen, dann 
verschwindet die Nahrungsgrundlage von Insekten, die 
damit weder für die Bestäubung noch als Nahrungsgrund-
lage für Vögel zur Verfügung stehen.

Das politische Problem:
mangelnde  Aufmerksamkeit, fragmentierte 
Zuständigkeiten,  fehlende Integration

*3. Die Umweltpolitik befasst sich seit Jahrzehnten 
mit der Regelung einzelner Stickstoffverbindungen in 
einzelnen Umweltmedien. Die mit Stickstoff verbundenen 
Umweltprobleme sind Gegenstand zahlreicher Politik-
instrumente. Dennoch wird die Stickstoffproblematik 
nicht in ihrer gesamten Tragweite wahrgenommen und 
bearbeitet. Hauptgrund dafür ist, dass die Freisetzung von 
Stickstoffverbindungen eng mit den Produktionsgrund-
lagen unserer Wirtschaft verbunden ist, insbesondere in 
den Bereichen Landwirtschaft und Energie. Hinzu kommen 
politische und institutionelle Hemmnisse:

– Die rechtlichen Vorgaben und Zuständigkeiten inner-
halb des Umweltbereichs sind fragmentiert: Auf die 
Synergien zwischen Gesundheits- und Biodiversitäts-
schutz, zwischen Gewässer-, Boden- und Klimaschutz 

und Luftreinhaltung wird noch unzureichend geachtet. 
Konflikte, z. B. zwischen Bioenergiepolitik und Stick-
stoffproblematik, wurden nicht frühzeitig beachtet. Es 
gibt keine ausreichende Koordination der vernetzten 
Aufgaben zwischen den verschiedenen Ministerialab-
teilungen.

– Umweltaspekte werden von sektoralen Verwaltungen 
zu wenig priorisiert: Die für Landwirtschaft, Verkehr 
und Energie zuständigen Ministerien sind gefordert, 
die Stickstoffproblematik zu entschärfen. Zum einen 
können bestimmte umweltrechtliche Ziele nur mit hilfe 
von Maßnahmen in diesen Sektoren erreicht werden, 
zum anderen sind die genannten Ministerien teilweise 
direkt für die Umsetzung zentraler umweltpolitischer 
Instrumente zuständig (z. B. das Bundeslandwirt-
schaftsministerium für die Düngeverordnung). Aus 
Sicht des SRU gewichten Verwaltungen – trotz ge-
wisser positiver Veränderungen – häufig die wirtschaft-
lich relevanten Interessen der Verursacher zu stark 
gegenüber den Umwelt- und Naturschutz interessen.

Empfehlungen

1.   Eine nationale Stickstoff strategie 
 erarbeiten

*4. Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, zusam-
men mit den Bundesländern eine nationale Stickstoffstra-
tegie zu erarbeiten. Eine solche Strategie bietet  wichtige 
Ansatzpunkte, um die genannten politisch-institutionellen 
Probleme zu lösen: Sie kann eine politische Agenda set-
zen, ein Forum für politische und gesellschaftliche 
 Diskussionsprozesse schaffen, einen übergeordneten Be-
gründungsrahmen für politische Handlungsprogramme 
liefern und breit getragene Politikziele formulieren. Damit 
dient eine nationale Stickstoffstrategie als Basis für die 
Kooperation zwischen verschiedenen staatlichen und 
nicht-staatlichen Akteuren. Die Strategie sollte zudem 
enge Bezüge zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 
zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt herstel-
len. Sie kann außerdem einen Beitrag dazu leisten, die 
Ziele des 7. Umweltaktionsprogamms der EU umzusetzen 
und langfristig neue Impulse für die europäische Umwelt-
politik zu setzen.

Die nationale Stickstoffstrategie sollte folgende Elemente 
beinhalten:

– Stickstoffrelevante Ziele sollten gebündelt und das 
Zielsystem weiterentwickelt werden. Als Leitgröße 
sollte ein übergeordnetes Ziel für den noch akzep tablen 
Gesamteintrag von reaktivem Stickstoff in die Umwelt 
in Deutschland definiert werden. Dieses übergeordnete 
Ziel sollte sich an der Belastbarkeit der Ökosysteme 
orientieren und in einem interaktiven Prozess unter 
Beteiligung von Wissenschaft und gesellschaftlichen 
Gruppen festgelegt werden. Basis dieses Prozesses 
sollte eine medienübergreifende Modellierung der 
Einträge und Wirkungen reaktiver Stickstoffverbin-
dungen sein. Das übergeordnete Ziel sollte mit Zielen 
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für den Stickstoffeinsatz in der Landwirtschaft und für 
Stickstoffemissionen aus dem Verkehrs- und Energie-
sektor untersetzt werden.

– Die Stickstoffstrategie sollte bestehende Maßnahmen 
und Regelungen zur Stickstoffminderung zusammen-
führen und den darüber hinausgehenden mittel- und 
langfristigen Handlungsbedarf identifizieren.

– Die Strategie sollte durch ein ambitioniertes Maßnah-
menprogramm unterlegt und im Rahmen eines regel-
mäßigen Monitorings überprüft werden. 

– Die nationale Stickstoffstrategie sollte politisch hoch-
rangig verankert sein, mit ausreichenden finanziellen 
und personellen Mitteln ausgestattet werden und auf 
enger Kooperation mit den Bundesländern und gesell-
schaftlichen Akteuren basieren.

– Als ersten Schritt hin zu einer integrierten Stick-
stoffstrategie sollte die Stickstoffproblematik einen 
Schwerpunktbereich im nationalen Umweltprogramm 
2030 bilden.

2.   Das Zielsystem auf mehreren Ebenen 
weiterentwickeln

*5. Eine ambitionierte Strategie zur Minderung von 
Stickstoffeinträgen erfordert ein Zielsystem, das die Pro-
blemstruktur widerspiegelt. Die Stickstoffproblematik ist 
von Wirkungen, Stoffumwandlungen und medienüber-
greifenden Stoffflüssen auf lokaler, regionaler und glo-
baler Ebene geprägt. Das nationale und europäische Um-
weltrecht formuliert eine Reihe von Qualitätszielen, deren 
Umsetzung allerdings zu schwach ist und denen ein über-
greifendes Handlungsziel fehlt:

– Übergreifende Reduktionsziele: Um eine Orientierung 
für den Handlungsbedarf zu geben und diesen besser 
öffentlich kommunizieren zu können, sollten auf 
 nationaler, europäischer und globaler Ebene Reduk-
tionsziele für den Gesamteintrag von reaktiven Stick-
stoffverbindungen entwickelt werden. Es ist davon 
auszugehen, dass in Deutschland mindestens eine 
Halbierung der Stickstoffeinträge notwendig ist, um 
bestehende nationale und europäische Qualitätsziele 
zu erreichen. In stark belasteten oder empfindlichen 
Gebieten werden noch weitergehende Minderungen 
erforderlich sein.

– Luftemissionen: Die nationalen Emissionshöchstmen-
gen für Stickstoffoxide und für Ammoniak sollten 
dringend verschärft werden. Die von der Europäischen 
Kommission im Zuge der Weiterentwicklung der 
NEC-Richtlinie vorgeschlagenen Reduktionsziele für 
2030 (− 39 % für Ammoniak, − 69 % für Stickstoff-
oxide) sind ein wichtiger Schritt, aber aus Wirkungs-
sicht noch nicht ausreichend. Würden die Minderungs-
ziele des Kommissionsvorschlags eingehalten, wären 
in Deutschland im Jahr 2030 immer noch auf 40 %
der natürlichen und halbnatürlichen Ökosysteme
die  kritischen Eintragswerte für Eutrophierung 

überschritten, die Belastung der menschlichen Gesund-
heit durch Feinstaub und bodennahes Ozon würde 
gegenüber 2005 nur um 49 % bzw. um 33 % reduziert. 
Die Bundesregierung sollte den Kommissionsvor-
schlag dennoch unterstützen und dafür eintreten, dass 
diese Reduktionsziele in den zu erwartenden schwie-
rigen Verhandlungen keinesfalls abgeschwächt wer-
den. Sie sollte sich zudem dafür einsetzen, dass zu-
sätzlich rechtlich verbindliche Zwischenziele für 2025 
fest gelegt werden, damit Mitgliedstaaten bereits jetzt 
Maßnahmen ergreifen.

–  Luftqualität: Obwohl die Luftqualitätszielwerte und 
-grenzwerte zum Schutz der Gesundheit – vor allem 
an verkehrsreichen Straßen – immer noch regelmäßig 
überschritten werden, ist eine weitere Verschärfung 
notwendig. Der SRU empfiehlt, in der Luftqualitäts-
richtlinie den Jahresmittelgrenzwert für Stickstoff-
dioxid auf 20 μg/m3 herabzusetzen und die Luft-
qualitätszielwerte und -grenzwerte für Feinstaub und 
Ozon an die strengeren Leitwerte der World Health 
Organization (WHO) anzupassen (Ozon 100 μg/m3 als 
8-Stundenmittel, PM10 20 μg/m3 als Jahres mittel-
grenzwert sowie für PM2,5 25 μg/m3 als Kurz zeit-
grenzwert und 10 μg/m3 als Jahresmittelgrenzwert).

– Gewässerschutz: Die bestehenden Umweltqualitäts-
ziele im Gewässerschutz sind anspruchsvoll, sie werden 
jedoch eklatant verfehlt. Die in Deutschland zur Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie geplanten Maß-
nahmen- und Bewirtschaftungspläne reichen nicht aus, 
um diese Ziele zu erreichen. Beim Meeresschutz emp-
fiehlt der SRU die Erarbeitung von regional abge-
stimmten Stickstoffminderungszielen für die Nordsee 
in Analogie zu den Minderungszielen für die Ostsee. 

– Biodiversitätsschutz: Langfristig sollen in der EU die 
Grenzwerte für kritische Einträge (Critical Loads) und 
die Toleranzwerte (Critical Levels) von Ökosystemen 
nicht überschritten werden (7. Umweltaktionspro-
gramm der EU). In der nationalen Biodiversitätsstra-
tegie formuliert die Bundesregierung das anspruchs-
volle Ziel, bereits bis 2020 auch die empfindlichen 
Ökosysteme nachhaltig vor Eutrophierung zu schützen. 
Es ist absehbar, dass diese Ziele ohne einen schnellen 
und dauerhaften Politikwechsel verfehlt werden. Der 
SRU regt zudem an, auch für Ammoniak Grenzwerte 
zum Schutz terrestrischer Ökosysteme in die Luftqua-
litätsrichtlinie aufzunehmen und ihre Einhaltung durch 
regionale Luftreinhaltepläne zu unterstützen.

3.  Einander ergänzende Handlungsansätze 
verfolgen

*6. Das Ausmaß der Umweltwirkungen durch  reaktive 
Stickstoffverbindungen ist regional und lokal sehr unter-
schiedlich. Eine medienübergreifende Stickstoffstrategie 
muss daher auf mehreren, sich ergänzenden Handlungs-
ansätzen beruhen:
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– Hintergrundbelastung reduzieren: Die Emissionen 
reaktiver Stickstoffverbindungen müssen flächen-
deckend deutlich gemindert werden, um insbesondere 
empfindliche terrestrische Ökosysteme, die Meere und 
die menschliche Gesundheit zu schützen.

– Einträge in Hotspots und empfindliche Gebiete 
verringern: In bestimmten Regionen Deutschlands 
fallen sehr hohe Stickstoffüberschüsse aus der Land-
wirtschaft an. In verkehrsreichen Ballungsräumen ist 
die Luft teilweise stark durch Stickstoffdioxid belastet. 
Andere Gebiete, beispielsweise Hochmoore, sind be-
sonders empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen. 
Hotspot-Regionen und empfindliche Gebiete müssen 
durch regional und lokal wirksame Instrumente ent-
lastet werden. Ansatzpunkte dafür bieten  beispielsweise 
die Luftreinhalteplanung und die Umsetzung der 
 Wasserrahmenrichtlinie.

– Schutz von Ökosystemen durch naturschutzfach-
liche Maßnahmen verstärken: Wo die vorhergehen-
den Maßnahmen zum Schutz empfindlicher Gebiete 
nicht ausreichen, sollten ergänzend  naturschutzfachliche 
Managementmaßnahmen ergriffen werden. Beispiels-
weise kann auch mit bestehendem rechtlichen Instru-
mentarium im Rahmen des lokalen Schutzgebiets-
mana gements die landwirtschaftliche Düngung 
ein geschränkt werden. Es können um Naturschutz-
gebiete herum Pufferzonen eingerichtet werden, in 
denen das Land nur unter Auflagen bewirtschaftet 
werden kann. Auch Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes und Agrarumweltmaßnahmen können Stick-

stoffeinträge reduzieren und die Auswirkungen von 
nicht vermeidbaren Stickstoffeinträgen mindern.

– Bislang wenig belastete Gebiete erhalten: In diesen 
Gebieten haben sich Arten und Ökosysteme erhalten, 
die durch eine zunehmende Stickstoffbelastung gefähr-
det wären. Deshalb ist es hier besonders wichtig, kei-
nen weiteren Anstieg der Stickstoffeinträge zuzulassen.

4.  Einträge aus der Landwirtschaft 
 reduzieren

*7. Die Landwirtschaft ist der größte Emittent von 
Stickstoffverbindungen und sollte bei der Emissions-
minderung eine Schlüsselrolle spielen. Das Minderungs-
potenzial in diesem Sektor ist nach wie vor enorm. Das 
bestehende ordnungsrechtliche Instrumentarium muss 
deutlich nachgeschärft und der Vollzug muss verbessert 
werden.

– EU-Agrarpolitik weiter reformieren und ambi-
tioniert umsetzen: Die Ergebnisse der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik sind aus Sicht von Um-
welt- und Naturschutz ernüchternd. Die ökologischen 
Anforderungen bei Agrarsubventionen sind – auch mit 
Unterstützung der deutschen Bundesregierung – im 
Verlauf der Verhandlungen abgeschwächt worden. 
Spielräume für eine ökologisch vorteilhafte Umset-
zung in Deutschland wurden nicht genutzt. Bei der 
Halbzeitüberprüfung 2017 sollte dringend nachgebes-
sert werden. Der SRU plädiert grundsätzlich dafür, 
dass öffentliche Gelder nur noch für öffentliche Güter 
ausgegeben werden. Die Mittel für Agrarumwelt-

Abbildung 4
Vier einander ergänzende Ansätze zur Reduktion der Schäden

von reaktiven Stickstoffverbindungen

SRU/SG 2015/Abb. 4
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programme müssen deutlich aufgestockt werden. Die 
mit den Agrarsubventionen verknüpften Umweltauf-
lagen sollten zudem verschärft werden. Prioritär sind 
das Verbot von Grünlandumbruch, ambitionierte Vor-
gaben für ökologische Vorrangflächen und die Anbau-
diversifizierung.

– Die Düngeverordnung reformieren und stringent 
vollziehen: Die Düngeverordnung ist ein zentrales 
Instrument für die Minderung von Stickstoffeinträgen. 
Nur eine weitreichende Reform kann dazu beitragen, 
dass die Umweltqualitätsziele für  Oberflächengewässer, 
Grundwasser, Luft und Biodiversität erreicht werden. 
Bei der derzeit diskutierten Reform der Düngeverord-
nung sind eine verbindliche Düngeplanung, die Ein-
beziehung aller organischen Düngemittel (insbeson-
dere der gesamten Gärreste aus Biogasanlagen) in die 
Ausbringungsobergrenzen, strengere Anforderungen 
an die Ausbringungstechnik, die Erstellung eines Nähr-
stoffvergleichs nach der Methode der Hoftorbilanz und 
strengere Kontrollen und Sanktionen für einen bes-
seren Vollzug der Vorgaben von besonderer Bedeutung. 
Es sollten die rechtlichen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, verfügbare Daten von landwirtschaft-
lichen Betrieben zusammenzuführen und im Vollzug 
zu verwenden. Dies würde den Behörden die  Kontrolle 
und das Monitoring erheblich erleichtern.

– Ordnungsrechtliche Maßnahmen in den Bundes-
ländern ergreifen: Zusätzlich zur Reform der 
 Dünge verordnung sind weitere Anstrengungen in der 
Landwirtschaft erforderlich, um die Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie zu erreichen. Die bisherigen frei-
willigen Maßnahmen (Agrarumweltmaßnahmen und 
landwirtschaftliche Beratung) reichen nicht aus. Des-
halb sollten die Bundesländer in stärkerem Maße ver-
pflichtende Maßnahmen ergreifen (z. B. Ausweisung 
von Wasserschutzgebieten), auch um dem Verursacher-
prinzip besser gerecht zu werden.

– Stickstoffüberschussabgabe einführen: Der Reduk-
tionsbedarf ist so groß, dass zusätzlich zur beschrie-
benen Verschärfung des Ordnungsrechts eine Abgabe 
eingeführt werden sollte, die am Stickstoffüberschuss 
des individuellen Betriebs ansetzt. Ein solches ökono-
misches Instrument schafft Anreize, das Gesamtemis-
sionsniveau kosteneffizient über ordnungsrechtliche 
Anforderungen hinaus zu senken. Die eingenommenen 
Mittel sollten nach Deckung der administrativen Kos-
ten in den landwirtschaftlichen Sektor zurückfließen 
(z. B. in Form von Beratungsangeboten, Förderung 
von technischen Maßnahmen zur Emissionsminderung 
oder von Managementmaßnahmen in sensiblen Natur-
räumen).

– Vorgaben räumlich differenzieren: Verschärfte Vor-
gaben werden zu einem verstärkten Transport von 
Wirtschaftsdünger führen. Dies ist zu begrüßen, wenn 
dadurch Mineraldünger sinnvoll ersetzt wird. Selbst 
dann wird es jedoch vermutlich zu einem Anstieg der

 Überschüsse in der aufnehmenden Region kommen, 
da Wirtschaftsdünger eine geringere Düngeeffizienz 
aufweist. In manchen Regionen führen aber höhere 
Überschüsse wegen ungünstiger Standorteigenschaften 
oder der Nähe zu empfindlichen Ökosystemen zu ei-
nem größeren Schaden als in der Ursprungsregion. 
Dem muss durch schärfere Vorgaben in den auf-
nehmenden Regionen entgegengewirkt werden.

– Den Begriff der „guten fachlichen Praxis“ an-
spruchsvoller ausgestalten: Die gute fachliche Praxis 
beschreibt das von Landwirten zwingend und ohne 
Entschädigung einzuhaltende Schutzniveau. Der SRU 
empfiehlt, die mit der guten fachlichen Praxis verbun-
denen gesetzlichen Pflichten zu präzisieren, Durchset-
zungsmechanismen für die Verwaltung zu formulieren 
und Standards zu verschärfen (z. B. im Hinblick auf 
die verlustarme Ausbringung von Gülle).

– Anforderungen an Tierhaltungsanlagen verschär-
fen: Tierhaltungsanlagen sind besonders relevant für 
die Belastung der Ökosysteme mit Ammoniak. Im 
Rahmen der Novellierung der TA Luft sollten klare 
und anspruchsvolle Vorgaben für Tierhaltungsanlagen 
geschaffen werden. Dabei sollte für alle zwangsbelüf-
teten Schweinemastanlagen eine Abluftreinigung vor-
geschrieben werden, mit Übergangfristen und, wo 
erforderlich, Einzelfallprüfungen für bestehende Stall-
bauten. Bei Geflügelbetrieben muss der Stand der 
Technik für Abluftreinigungsanlagen weiterentwickelt 
werden. Für kleinere Anlagen, die nicht unter die 
TA Luft fallen, sollten Anforderungen an Errichtung, 
Beschaffenheit und Betrieb formuliert werden.

5.  Biogaserzeugung umwelt gerecht 
gestalten

*8. Die Biogaserzeugung verschärft das bestehende 
Stickstoffproblem in der landwirtschaftlichen Produktion. 
Der SRU begrüßt daher grundsätzlich, dass die EEG-No-
vellen 2012 und 2014 den Ausbau der Biomasse bremsen. 
Bei Neuanlagen sollte die Biogaserzeugung nach Ansicht 
des SRU künftig primär auf der energetischen Nutzung 
von Rest- und Abfallstoffen beruhen.

Die größte Herausforderung liegt allerdings darin, nega-
tive Umweltwirkungen bestehender Anlagen zu reduzie-
ren. Bei der nächsten Novelle des EEG sind daher ver-
stärkte Anreize zur Flexibilisierung mit einer Reduktion 
der erzeugten Strommenge und damit des Substratein-
satzes zu verbinden. So kann die Stickstoffbelastung durch 
den Energiepflanzenanbau verringert werden, während 
gleichzeitig die Energiewende durch flexible Stromerzeu-
gung unterstützt wird. Landwirtschaftlich genutzte Gär-
reste sollten vollständig in die Vorgaben zur Düngung 
einbezogen werden, um Stickstoffeinträge in die Umwelt 
zu reduzieren.
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6.  Lebensmittelkonsum  schrittweise 
verändern

*9. Stickstoffüberschüsse können nur dann aus-
reichend verringert werden, wenn höhere Umweltan-
forderungen an die Landwirtschaft in Deutschland mit 
veränderten Konsummustern einhergehen. Dies gilt gerade 
auch aus globaler Sicht, da Problemverschiebungen durch 
Lebensmittelimporte zu vermeiden sind. Der derzeit hohe 
Konsum tierischer Produkte wie Fleisch, Eier und Milch 
sollte gesenkt und Lebensmittelabfälle reduziert werden. 
Der Gemüseanbau kann ebenfalls mit erheblichen Stick-
stoffeinträgen in die Umwelt verbunden sein, auch damit 
das Gemüse besonders ansprechend aussieht. Die Ver-
braucherinformation zu diesem Zusammenhang sollte 
verbessert werden.

Konsummuster sind schwer zu beeinflussen. Um dennoch 
einen schrittweisen Wandel zu erreichen, empfiehlt der 
SRU eine Kombination von zielgruppenspezifischer In-
formation und ökonomischen Instrumenten, die dafür 
sorgen, dass die Umweltkosten sich stärker im Preis von 
tierischen Produkten spiegeln. Beispielsweise sollte der 
reduzierte Mehrwertsteuersatz für Fleisch, Eier und 
Milchprodukte abgeschafft werden. Außerdem sollten 
weitere nichtmonetäre Instrumente geprüft werden. So 
könnte beispielsweise der Staat als Betreiber vieler 
 Kantinen seine Vorbildfunktion stärker wahrnehmen und 
eine attraktive Auswahl von vegetarischen Gerichten und 
„halben“ Fleischportionen anbieten.

7.  Verkehr technisch und  strukturell 
umgestalten

*10. Für eine nachhaltige Minderung der Stickstoff-
emissionen aus dem Verkehr sind sowohl technische als 
auch strukturelle Maßnahmen erforderlich. Die wichtigs-
ten Empfehlungen des SRU sind:

– Abgasnormen weiterentwickeln: Die europäischen 
Abgasnormen für Pkw, Lkw und mobile Maschinen 
sollten weiterentwickelt werden. Kritisch sieht der 
SRU insbesondere, dass Emissionsgrenzwerte von 
Diesel-Pkw in der Praxis zum Teil sehr deutlich über-
schritten werden, weil die Prüfstandemissionen nicht 
den tatsächlichen Emissionen im Fahrbetrieb entspre-
chen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

– Umweltzonen weiterentwickeln: Bislang werden 
Umweltzonen primär zur Minderung von Feinstaub 
eingesetzt. Dabei entstehen bereits Synergieeffekte in 
Bezug auf Stickstoffoxidemissionen. Eine direkte Ein-
beziehung von Stickstoffoxid durch Fahrverbote für 
Fahrzeuge, die anspruchsvolle Grenzwerte nicht ein-
halten, könnte diese positiven Effekte verstärken. Da-
rüber hinaus empfiehlt der SRU, auch mobile Maschi-
nen und Geräte (z. B. Baumaschinen) einzubeziehen.

– Dieselfahrzeuge gegenüber Benzinfahrzeugen 
gleichstellen: Dieselkraftstoff wird gegenüber Benzin 
steuerlich bevorzugt. Dies ist ein Grund für die deut-
liche Zunahme der Anzahl von Diesel-Pkw, die derzeit 

mehr Stickstoffoxide emittieren als benzinbetriebene 
Pkw. Diese Steuerprivilegierung ist aus Umweltsicht 
nicht gerechtfertigt. 

– Emissionen von Lkw senken: Durch eine Ausweitung 
der Lkw-Maut auf Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen und 
alle Bundesstraßen sollten weitergehende Anreize für 
die Minderung der Stickstoffoxidemissionen von Lkw 
gegeben werden. Der SRU hält es außerdem für not-
wendig, auf europäischer Ebene die Grundlage dafür 
zu schaffen, dass in der Lkw-Maut sämtliche Kosten 
durch Luftschadstoffbelastungen berücksichtigt wer-
den können.

– Emissionen des Schiffsverkehrs senken: Die Emis-
sionen der Seeschifffahrt werden international ge-
regelt. Der SRU befürwortet die Bemühungen der 
Bundesregierung, die Nord- und Ostsee auf Ebene der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation als Stick-
stoffoxidüberwachungsgebiete ausweisen zu lassen, 
um dort in Zukunft strengere Emissionsstandards 
durchzusetzen. 

Diese Maßnahmen reichen auf Dauer allerdings nicht 
aus, um Umwelt und Gesundheit  adäquat zu schützen. 
Notwendig sind auch umfassendere Veränderungen der 
 Verkehrssysteme, beispielweise die Entwicklung von 
integrierten, umweltfreund lichen Mobilitätskonzepten 
in Ballungsräumen, die Elektrifizierung weiter Teile des 
Straßenverkehrs auf Basis erneuerbaren Stroms und die 
Entwicklung umweltschonender Antriebe im Schiffs-
verkehr.

8.  Emissionen aus der Strom erzeugung 
weiter mindern

*11. Kraftwerke gehören zu den Hauptverursachern der 
Stickstoffoxidemissionen. Die im Rahmen der Energie-
wende geplante schrittweise Reduzierung der fossilen 
Stromerzeugung wird die Stickstoffoxidemissionen lang-
fristig stark senken. Allerdings könnten alte Kohlekraft-
werke mit hohen Stickstoffoxidemissionen aufgrund der 
niedrigen Betriebskosten noch viele Jahre wirtschaftlich 
betrieben werden. Auch Stromerzeugung aus Biomasse 
setzt erhebliche Mengen an Stickstoffoxid frei. Vor diesem 
Hintergrund kommt der SRU zu folgenden  Empfehlungen:

– Einen Kohleausstiegskonsens erarbeiten: Die wei-
tere Entwicklung des fossilen Kraftwerksparks sollte 
nicht allein den Marktkräften überlassen werden. Die 
Bundesregierung sollte sich für einen verhandelten 
Kohleausstieg einsetzen, der es erlaubt, besonders in-
effiziente Kraftwerke zuerst vom Markt zu nehmen. 
Diese Maßnahme wäre auch aus Sicht des Klima-
schutzes positiv zu bewerten und würde den für die 
Energiewende notwendigen Strukturwandel im Kraft-
werkspark unterstützen.

– Strenge Grenzwerte für fossil und biogen betriebe-
ne Kraftwerke festlegen: Die bisher gültigen Grenz-
werte für Stickstoffoxide entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik und sollten verschärft werden. Dies 
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sollte nicht nur für die wenigen zu erwartenden 
 Neuanlagen, sondern wegen des großen Minderungs-
potenzials gerade auch für Bestandsanlagen gelten.

Ausblick
*12. Die Einträge reaktiver Stickstoffverbindungen sind 
inzwischen so hoch, dass globale Tragfähigkeitsgrenzen 
überschritten werden. Die Notwendigkeit einer deutlichen 
Verminderung der Stickstoffeinträge zeigt sich auf allen 
politischen Handlungsebenen von lokalen bis hin zu glo-

balen Umweltthemen. Eine effektive Reduktionspolitik 
wird über Effizienzmaßnahmen hinausgehen und auch 
unsere Lebensgewohnheiten ansprechen müssen, zum 
Beispiel bei der Ernährung. In diesem Sinne muss sie 
transformativ sein, um ein „gutes Leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (7. Umwelt-
aktionsprogramm der EU) erreichen zu können. Deutsch-
land ist bei der Stickstoffproblematik alles andere als ein 
Vorreiterland. Dies sollte sich grundlegend ändern. Dieses 
Sondergutachten liefert hierzu Impulse und Ideen.
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1  Problemstellung und Zielsetzung
des Sondergutachtens

1. Mit dem vorliegenden Sondergutachten möchte 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) auf ein 
bedeutendes, nach wie vor ungelöstes Umweltproblem 
des 21. Jahrhunderts aufmerksam machen: den übermä-
ßigen Eintrag von Stickstoffverbindungen in Wasser, 
Boden und Luft. Stickstoffverbindungen sind – mit Aus-
nahme des elementaren Luftstickstoffs – reaktive Verbin-
dungen, die zwar für das Wachstum von Pflanzen und 
damit auch die menschliche Ernährung essenziell sind, in 
den letzten Jahrzehnten aber zunehmend zur Versauerung 
und Eutrophierung von Ökosystemen und damit zu einem 
Verlust an Biodiversität beigetragen haben. Außerdem 
gefährden zu hohe Konzentrationen an reaktiven Stick-
stoffverbindungen in Luft und Grundwasser die mensch-
liche Gesundheit und die Stickstoffverbindung Lachgas 
trägt als ein äußerst wirksames Treibhausgas zum Klima-
wandel bei (vgl. Abb. 1-1).

2. Für die globale Ebene wurde die Überfrachtung 
mit Nährstoffen von ROCKSTRÖM et al. (2009) neben 
dem Klimawandel und dem Verlust der biologischen 
 Diversität als der dritte Bereich identifiziert, in dem 
 kritische Belastungsschwellen („planetarische Grenzen“) 
überschritten wurden. Die Bedeutung der ökologischen 
Grenzen hat der SRU bereits in seinem Umweltgutachten 
2012 (SRU 2012) hervorgehoben und gefordert, dass das 
Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ in den Mittel-
punkt der umwelt-, wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Debatte gerückt werden sollte.

3. Die Wirkungszusammenhänge von Stickstoff-
verbindungen sind komplex. Die unterschiedlichen Stick-
stoffverbindungen sind in der Lage, sich ineinander um-
zuwandeln und können von einem Umweltmedium ins 
andere übergehen. Sie können in Luft und Wasser unter-
schiedlich weit transportiert werden, sodass ihre Wirkun-
gen regional, kontinental oder auch global auftreten kön-
nen. Stickstoffverbindungen können aber auch jahrelang 
im Boden oder im Meeressediment lagern, bevor sie 

Abbildung 1-1

Belastungen durch den Eintrag reaktiver Stickstoffverbindungen in die Umwelt

SRU/SG 2015/Abb. 1-1
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wieder wirksam werden. Daher können die Auswirkungen 
der Stickstoffbelastungen schleichend oder auch verzögert 
eintreten. Insgesamt ist der Transport des Stickstoffs durch 
die Umweltmedien und dadurch die zeitliche und räum-
liche Entkopplung von Ursache und Wirkung für die 
Stickstoffproblematik typisch.

Ein weiteres Merkmal der Stickstoffbelastungen ist, dass 
viele Wirkungen zwar belegt, aber oft nicht ohne weiteres 
sichtbar sind. Es ist noch relativ leicht zu sehen, dass die 
Fläche artenreicher Wiesen und bunt blühender Acker-
randstreifen abgenommen hat. Sichtbar sind auch die 
Folgen von Algenblüten wie zum Beispiel Schaumbildung 
am Meeresufer oder die übermäßige Zunahme von stick-
stoffliebenden Pflanzen – Brombeere oder Brennnessel 
– in Wäldern. Schwieriger zu erkennen sind dagegen  viele 
Änderungen von Ökosystemfunktionen, beispielsweise, 
dass eutrophierte Wälder anfälliger für Stressereignisse 
sind, oder dass in den Meeren sauerstofffreie Zonen zu-
nehmen, in denen keine höheren Organismen mehr leben 
können.

4. Daher möchte der SRU in diesem Sondergutachten 
– neben den Auswirkungen der Stickstoffeinträge auf die 
menschliche Gesundheit und das Klima – auch die Folgen 
des Stickstoffeintrags für die Biodiversität in den Fokus 
nehmen. Auch die Nationale Biodiversitätsstrategie (BMU 
2007) weist darauf hin, dass reaktive Stickstoffbelastun-
gen die biologische Diversität gefährden. Um diese Be-
lastungen zu mindern, hat sich die Bundesregierung in 
der Nationalen Biodiversitätsstrategie das Ziel gesetzt, 
dass bis zum Jahre 2015 die Flüsse, Seen, Übergangs- und 
Küstengewässer einen guten chemischen und guten öko-
logischen Zustand aufweisen. Bis 2020 sollen die Belas-
tungswerte (Critical Loads und Levels) für Versauerungs- 
und Nährstoffeinträge (Eutrophierung) und für Ozon 
eingehalten werden, sodass auch empfindliche Öko-
systeme nachhaltig geschützt sind.

Die Belastungssituation für 2009 in Deutschland zeigt 
aber, dass rund 48 % der Fläche natürlicher und halb-
natürlicher terrestrischer Ökosysteme von Eutrophierung 
betroffen sind, rund 8 % der Fläche sind durch Versau-
erung belastet. Die Übergangs- und Küstengewässer der 
Nord- und Ostsee verfehlen fast alle aufgrund von Eutro-
phierungseffekten die Ziele der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie. Etwa ein Viertel aller Grundwasser-
körper in Deutschland sind aufgrund hoher Nitratgehalte 
in einem schlechten chemischen Zustand. In Ballungs-
räumen führen luftgetragene Stickstoffverbindungen zu 
Überschreitungen von Grenzwerten, die zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit bestehen. Die wichtigsten an-
thropogenen Emissionsquellen für reaktive Stickstoff-
verbindungen sind in Deutschland die landwirtschaftliche 
Produktion und alle Verbrennungsprozesse. Damit wirken 
sich viele Aspekte des täglichen Lebens, wie zum Beispiel 
Ernährung, Mobilität und Energieverbrauch auf die Stick-
stoffproblematik aus.

5. Das Sondergutachten soll nicht nur Belastungen 
und Ursachen, sondern auch Lösungsansätze aufzeigen. 

Dafür ist eine integrierte Betrachtungsweise notwendig, 
die auch die räumliche und zeitliche Dimension der Stick-
stoffproblematik berücksichtigt. Aus Wirkungssicht lassen 
sich miteinander verknüpfte lokale, regionale, über-
regionale und auch globale Wirkungsebenen und Systeme 
beobachten. Die Stickstoffproblematik erfordert daher 
einen Mehrebenen-Ansatz. Es bedarf der Formulierung 
verschiedener ökologischer Grenzen auf den unterschied-
lichen Ebenen, von der Vermeidung lokaler Belas-
tungs-Hotspots bis hin zum Schutz von Erdsystemen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung und 
Verbesserung lokal differenziert wirkender Instrumente, 
die den unterschiedlich hohen Schutzanforderungen für 
verschiedene Ökosysteme gerecht werden. Gleichermaßen 
muss aber auch das Gesamtniveau an Stickstoffeinträgen 
in die Umwelt substanziell vermindert werden. Der SRU 
wird in diesem Gutachten die in den letzten Jahrzehnten 
entwickelten Politiken zum Schutz terrestrischer und 
aquatischer Ökosysteme und zur Verminderung des Ein-
trags verschiedener Stickstoffverbindungen in die 
 Umweltmedien einordnen und darauf aufbauend Empfeh-
lungen zu deren Weiterentwicklung geben. Es ist offen-
sichtlich, dass weitreichende Änderungen vor allem in der 
Landwirtschaft sowie bei der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger erforderlich sind. Deshalb werden die Empfeh-
lungen auch gezielt diese Verursacher in den Blick 
 nehmen. Dabei konzentriert sich der SRU auf die Aus-
wirkungen und Minderungsmöglichkeiten in Deutschland, 
wohl wissend, dass durch die internationalen Verflech-
tungen sowohl Probleme als auch Lösungsmöglichkeiten 
auch außerhalb Deutschlands vorhanden sind.

Die aus Umweltsicht notwendigen Reduktionen sind so 
groß, dass allein technische Maßnahmen, die beispiels-
weise die Nutzungseffizienz von Stickstoff verbessern, 
nicht ausreichen werden. Der SRU betrachtet daher auch 
Strategien, die über Effizienz hinausgehen, nämlich Kon-
sistenz- und Suffizienzansätze. Hierzu werden insbeson-
dere Veränderungen im Nahrungsmittelkonsum und bei 
der Verkehrsmittelwahl diskutiert.

6. Die Stickstoffproblematik zeichnet sich dadurch 
aus, dass es starke Wechselwirkungen sowohl zwischen 
den Problemen als auch zwischen den Problemlösungen 
gibt. Darüber hinaus erfordern die notwendigen tief grei-
fenden Veränderungen ein politisches und gesellschaft-
liches Problembewusstsein. Daher ist nach Auffassung 
des SRU ein integrierter Ansatz erforderlich, der sicher-
stellt, dass substanzielle Entlastungen ohne Problemver-
lagerungen erreicht werden. Eine integrierte Strategie 
könnte durch abgestimmte Zielsetzungen eine Orientie-
rung für die notwendigen Veränderungen in Landwirt-
schaft, Verkehr und Energieerzeugung geben, das Problem 
in seiner Gesamtheit angemessen öffentlich kommunizie-
ren, vernetzte Aufgaben institutionell besser bündeln und 
Problemverlagerungen verringern.

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst erläutert und dis-
kutiert, wie das Konzept des sicheren Handlungsraums 
auf die Stickstoffproblematik angewendet werden kann. 



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 33 – Drucksache 18/4040

33

Problemstellung und Zielsetzung des Sondergutachtens

Das Konzept ermöglicht eine systemische, das heißt über-
greifende und integrierende Perspektive, die für das viel-
schichtige Stickstoffproblem notwendig ist. Gleichzeitig 
sind jedoch auch detaillierte Analysen erforderlich, die 
insbesondere die lokalen und spezifischen Besonderheiten 
der Stickstoffbelastungen aufzeigen. Dazu werden in 
 Kapitel 3 die Einträge, Belastungen und Wirkungen reak-
tiver Stickstoffverbindungen in Deutschland beschrieben. 
Kapitel 4 analysiert die Verursacher und Treiber dieser 

Stickstoffbelastungen. In Kapitel 5 folgt eine ökonomi-
sche Betrachtung stickstoffrelevanter umweltpolitischer 
Instrumente. Anschließend werden in Kapitel 6 Empfeh-
lungen für die Weiterentwicklung stickstoffrelevanter 
Politiken gegeben. Die systemische und die detaillierte 
Perspektive werden zum Schluss in Kapitel 7 wieder auf-
gegriffen, um Vorschläge für Elemente einer integrierten 
Stickstoffstrategie zu entwickeln.
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2  Das Konzept des  „sicheren 
Handlungsraumes“ als Grundlage 
für Stickstoffminderungsziele

2.1 Einleitung
7. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum 
Erhalt einer guten Wasser- und Luftqualität existieren seit 
Langem Grenzwerte, allerdings nur für einzelne Umwelt-
medien und für einzelne Stickstoffverbindungen. Ein 
solcher punktueller und medienbezogener Ansatz alleine 
kann jedoch den teilweise langfristigen, systemischen und 
global weitverbreiteten Wirkungen reaktiven Stickstoffs 
nicht gerecht werden. Ein punktueller Ansatz führt damit 
zu einer Unterschätzung der Tragweite des Problems, 
insbesondere für den Verlust an Biodiversität.

Gefordert ist daher ein gesamthafter Ansatz. Die stick-
stoffbezogene Umweltpolitik benötigt ein gut begründetes 
übergeordnetes Ziel, das anzeigt, wie stark der Gesamt-
eintrag reaktiven Stickstoffs in die Umwelt reduziert 
 werden muss. Hierdurch lassen sich aktuelle Entwick-
lungstrends, bisherige umweltpolitische Maßnahmen und 
der weitere Handlungsbedarf in ihrer Gesamtheit bewer-
ten. Dieses einleitende konzeptionelle Kapitel greift die 
Debatte um planetarische Grenzen und einen „sicheren 
Handlungsraum“ auf, um ein solches Ziel entwickeln und 
begründen zu können. Diese einrahmende konzeptionelle 
Debatte wird dann im Plädoyer für eine Stickstoff strategie 
(Kap. 7) wieder aufgegriffen. 

8. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
hat bereits in seinem Umweltgutachten 2012 empfohlen, 
das Konzept der planetarischen Grenzen zur Leitlinie der 
Umweltpolitik zu machen und Anstrengungen zu verstär-
ken, den „sicheren Handlungsraum“ einzuhalten. Mittler-
weile haben anthropogene Eingriffe in die Biosphäre ein 
so besorgniserregendes Ausmaß erreicht, dass einige 
 kritische Schwellen für einen „sicheren Handlungsraum“ 
bereits überschritten worden sind, andere bald überschrit-
ten werden könnten (ROCKSTRÖM et al. 2009a). ROCK-
STRÖM et al. (ebd.) zählen die Überfrachtung mit Nähr-
stoffen durch die Landwirtschaft zusammen mit dem 
Verlust an Biodiversität und dem Klimawandel zu den 
drei Umweltthemen, bei denen eine Grenzüberschreitung 
schon festgestellt wurde.

Ziel und Funktion des Konzeptes des „sicheren Hand-
lungsraums“ ist der Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen in globaler Perspektive. Ausschlaggebendes Krite-
rium dafür ist der Erhalt der Stabilität und Pufferkapazität 
der auch für den Menschen wichtigen natürlichen und 
naturnahen Systeme gegenüber äußeren Störungen (Re-
silienz). Die Resilienz kann nur durch eine vorsorgliche 
und rechtzeitige Verminderung der anthropogenen Stö-
rungen gesichert werden, weil die kritischen Schwellen 
nicht exakt vorher bestimmbar sind.

9. Das Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ 
bietet damit ein Begründungssystem für die Formulierung 
langfristiger umweltpolitischer Qualitäts- und Handlungs-
ziele, so wie es in der internationalen Klimadebatte mit 
dem 2-Grad-Ziel und den korrespondierenden Anforde-
rungen an die Industrieländer, ihre Treibhausgase um 80 
bis 95 % zu reduzieren, gelungen ist. Diese Ziele haben 
die nationale und internationale Klimadebatte der letzten 
Jahre wesentlich geprägt (GEDEN 2012; SCHREURS 
2012; von BASSEWITZ 2013; YOUNG 2010, S. 94). 
Aus Umweltqualitätszielen für einzelne Umweltmedien 
lassen sich akzeptable Gesamtfrachten ableiten, die 
Grundlage für Reduktionsziele (Handlungsziele) für die 
Entnahme natürlicher Ressourcen oder für den Eintrag 
schädlicher Stoffe in die natürliche Umwelt sind (WBGU 
2009; in Bezug auf reaktiven Stickstoff: de VRIES et al. 
2013; SRU 1994).

Der besondere Verdienst der Debatte um die planeta-
rischen Grenzen ist es, neben dem globalen Kohlenstoff-
kreislauf weitere wichtige Erdsysteme identifiziert zu 
haben, wie zum Beispiel den Stickstoffkreislauf. Damit 
wird der Blick auf andere drängende Umweltprobleme 
erweitert, vor allem auf die oftmals verdrängten Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Belastungen (siehe 
Tz. 13).

10. Das Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ ist 
mittlerweile wissenschaftlich weiterentwickelt und in der 
internationalen umweltpolitischen Diskussion aufgegrif-
fen worden (zusammenfassend: PISANO und BERGER 
2013; in Deutschland insbesondere: Enquete-Kommissi-
on Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität 2013; WBGU 
2014; EEAC 2014). Es stellt eine Syntheseleistung viel-
fältiger naturwissenschaftlicher aber auch gesellschafts-
wissenschaftlicher Forschungszusammenhänge dar, die 
für die Ableitung und Bestimmung eines „sicheren Hand-
lungsraumes“ herangezogen werden. Im Folgenden sollen 
zunächst die wichtigsten Begriffe und Argumentations-
figuren dargestellt werden, die einen „sicheren Hand-
lungsraum“ begründen.

Darauf aufbauend wird der Modifikationsbedarf des Kon-
zeptes im Hinblick auf die gesellschaftlichen Dimensio-
nen der Stickstoffproblematik entwickelt. Das Thema ist 
mehrdimensional und muss auf mehreren Handlungs-
ebenen und mit unterschiedlichen Zeithorizonten synchro-
nisiert behandelt werden. Vor allem aus Gründen der 
besseren öffentlichen Kommunikation ist ein Gesamt-
reduktionsziel sinnvoll. Grenzziehungen oder Reduk-
tionsziele benötigen zudem eine klare Handlungsperspek-
tive und müssen die Tatsache im Auge behalten, dass der 
Stickstoffeinsatz eine wichtige Rolle für die Ernährung 
spielt. Reduktionsziele müssen auch grundsätzlich er-
reichbar sein, um akzeptiert werden zu können. Aus die-
sem Grunde werden schließlich die verfügbaren Hand-
lungsoptionen diskutiert, um zu einem „sicheren 
Handlungsraum“ zurückzufinden.
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2.2  Der „sichere Handlungsraum“ –
grundlegende Begründungs-
zusammenhänge

11. Das Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ 
basiert auf den Erkenntnissen von drei Forschungszusam-
menhängen: dem Erdsystemansatz, der Resilienzfor-
schung und der ökologischen Ökonomie.

– Der Erdsystemansatz betrachtet die Dynamik ökolo-
gischer und gesellschaftlicher Systeme aus globaler 
Perspektive und über lange Zeiträume. Die Analyse 
sozial-ökologischer Systeme beschäftigt sich mit den 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur 
(GLASER et al. 2012b). Dabei wurde sichtbar, dass 
seit Beginn der Industrialisierung und verstärkt inner-
halb der letzten fünf bis acht Jahrzehnte die mensch-
lichen Einwirkungen auf globale natürliche Systeme 
oftmals exponentiell wachsen. Damit ist zwangsläufig 
auch eine neue Qualität globaler Verantwortung des 
Menschen für deren Stabilität verbunden. 

– Die Resilienzforschung untersucht die Verknüpfungen 
innerhalb der dynamischen Selbstorganisation (sozial-)
ökologischer Systeme (GALLOPÍN 2006). Der
Erhalt der Resilienz von Ökosystemen ist ein zentrales 
 Kriterium, um Schwellenwerte für anthropogene 
 Eingriffe zu identifizieren (vgl. Tz. 16). Wo diese nicht 
vorab exakt bestimmt werden können, muss auf das 
Vorsorgeprinzip zurückgegriffen werden (s. Tz. 26).

– Die ökologische Ökonomie thematisiert die Einbettung 
und existenzielle Abhängigkeit der Ökonomie von 
lebenserhaltenden natürlichen Systemen (SRU 2012, 
Kap. 1; DALY 2007; BOULDING 1966). Diese liefern 
notwendige Ressourcen wie Nahrung, Energie und 
Rohstoffe und dienen als Senke für die zahlreichen 
Abfallprodukte und Emissionen des industriellen Stoff-
wechsels. Diese Zusammenhänge können am aktuellen 
Beispiel der Bedeutung von Ökosystemleistungen 
verdeutlicht werden (Tz. 19 ff.).

Der Erdsystemansatz als Ausgangspunkt
des „sicheren Handlungsraumes“
12. Im Jahr 2009 hat eine Gruppe von Wissenschaft-
lern (ROCKSTRÖM et al. 2009b) für neun Problem-
bereiche Schwellenwerte für einen „sicheren Handlungs-
raum“ vorgeschlagen. Zu diesen Problembereichen 
gehören der Verlust an Biodiversität, der Stickstoff- und 
Phosphorzyklus, der Klimawandel, der Abbau der strato-
sphärischen Ozonschicht, die Versauerung der Ozeane, 
die globale Süßwassernutzung, Landnutzungsänderungen, 
die atmosphärische Aerosolbelastung und die Verschmut-
zung durch Chemikalien. Diese Problembereiche beziehen 
sich sowohl auf Erdsystemprozesse als auch auf regiona-
le Prozesse, die erst durch ihre kumulierten Wirkungen 
eine globale Dimension entfalten. Für die Themenwahl 
des Autorenteams spielten auch pragmatische Gründe, 
zum Beispiel die Verfügbarkeit eines Indikators, eine aus-
schlaggebende Rolle. Gelegentlich werden auch weitere 

Themen und Indikatoren oder eine andere Systematik der 
Probleme vorgeschlagen (WESTLEY et al. 2011, S. 762).

13. Die einzelnen Problemfelder stehen in dynami-
schen Wechselbeziehungen zueinander (WESTLEY et al. 
2011, S. 762; de VRIES et al. 2013, S. 302). Sechs der 
neun Problembereiche stehen in einem direkten Zusam-
menhang mit den Emissionen von Stickstoffverbindungen 
aus der Landwirtschaft und der Verbrennung fossiler und 
biogener Energieträger (ausführlich Kap. 3), so insbeson-
dere

– der Biodiversitätsverlust (z. B. infolge des Nährstoff-
eintrags),

– der Klimawandel und der Abbau der Ozonschicht 
 (infolge unter anderem von Lachgasemissionen),

– der mit Landnutzungsänderungen verbundene, ver-
mehrte Stickstoffeinsatz (vor allem bei der Ausweitung 
intensiv bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutz-
flächen),

– Wasserknappheit (indirekt) und

– Aerosolemissionen (z. B. Feinstaubbildung aus Am-
moniak und Stickstoffoxiden). 

Die Wechselwirkungen können an einigen Beispielen illu-
striert werden: Die Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktivität durch Nährstoffzufuhr kann gleichzeitig 
einen steigenden Wasserbedarf zur Folge haben (GOR-
MAN 2013, S. 264). Es besteht auch ein enger globaler 
Zusammenhang zwischen dem globalen Kohlenstoff- und 
dem Stickstoffzyklus sowohl mit verstärkenden (positi-
ven), wie abschwächenden (negativen) Rückkopplungen 
zwischen den beiden Zyklen. So regen Nährstoffe die 
natürliche Biomasseproduktion an, wodurch wiederum 
zumindest vorübergehend Kohlenstoffsenken aufgebaut 
werden. Zugleich werden durch hohe Nährstofffrachten 
auf Nährstoffarmut spezialisierte Pflanzengemeinschaften 
verdrängt und der Druck auf den Artenbestand erhöht. 
Eine veränderte Artenzusammensetzung im Ökosystem 
kann auch deren Anpassungsfähigkeit an den Klimawan-
del beeinträchtigen und damit die Klimaschäden erhöhen 
(GRUBER und GALLOWAY 2008). Solche dynamischen 
Wechselwirkungen erschweren methodisch die Formu-
lierung belastbarer Schwellenwerte für jeden einzelnen 
Problembereich.

Insgesamt rücken mit einer solchen Systemperspektive 
globale, dynamische, langfristige oder nicht-lineare Pro-
zesse in den Fokus der Betrachtung.

14. In räumlicher Perspektive bezieht sich das Konzept 
des „sicheren Handlungsraumes“ explizit auf globale Pro-
blemzusammenhänge. Diese globale Perspektive ist als 
ergänzender Begründungsrahmen zum Verständnis loka-
ler und regionaler Wirkzusammenhänge zu sehen, die 
vielfach bereits erkannt und umweltpolitisch zumindest 
in Ansätzen aufgegriffen worden sind (ROCKSTRÖM 
et al. 2009a).
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15. In zeitlicher Perspektive müssen die dynamischen 
Prozesse in den erdgeschichtlichen Dimensionen von 
Jahrtausenden von den viel kürzeren Zeitachsen des an-
thropogenen Eingriffs unterschieden werden. Auch hier 
bildet die Langfristperspektive den ergänzenden Begrün-
dungsrahmen für die Analyse der kurzfristigen Ursa-
che-Wirkungsbetrachtungen. Die Bedeutung der zeit-
lichen Dimension wird insbesondere durch die 
erd geschichtlichen Betrachtungen deutlich. Das erdge-
schichtliche Zeitalter des Holozäns bot in den letzten 
10.000 Jahren günstige natürliche und klimatische Bedin-
gungen für die Entstehung und Entfaltung menschlicher 
Zivilisationen und kann in diesem Sinne als „sicher“ 
betrachtet werden (CORNELL 2012; ELMQVIST et al. 
2013). Im Holozän gab es zwar durchaus primär lokal und 
regional bedeutsame menschliche Einwirkungen auf 
 Natur und Umwelt, die globalen hielten sich jedoch in 
Grenzen (FOLEY et al. 2013; SMITH und ZEDER 2013; 
STEFFEN et al. 2007).

Der von CRUTZEN (2002) und anderen (STEFFEN et al. 
2007) eingeführte Begriff des „Anthropozän“ soll auf eine 
dramatische Entwicklung hinweisen, die wesentlich von 
globalen menschlichen Einwirkungen geprägt ist. Der 
Eintritt in das Anthropozän wird oftmals auf den Beginn 
der Industrialisierung datiert – es gibt aber durchaus auch 
Stimmen, die den Beginn auf das Entstehen der Acker-
baukulturen zurückführen (FOLEY et al. 2013). Von 
 großer Bedeutung ist jedoch nicht die Datierungsfrage, 
sondern die Geschwindigkeit, in der sich die Menschheit 
von den „sicheren“ Bedingungen des Holozäns entfernt. 
Es ist die „große Beschleunigung“ des Bevölkerungs- und 
Wirtschaftswachstums sowie des Energie-, Rohstoff- oder 
Flächenverbrauchs seit dem Ende des zweiten Weltkriegs, 
die Anlass zur Sorge gibt (STEFFEN et al. 2007, S. 617). 
Dieses exponentielle Wachstum lässt zum einen systemi-
sche Folgen von erheblicher Tragweite befürchten 
(ROCKSTRÖM et al. 2009b; 2011). Um dieses Szenario 
zu verhindern, ist zum anderen eine neue Qualität der 
Verantwortung der Menschheit gefordert. Damit wird auch 

letztlich ein anthropozentrischer Begründungszusammen-
hang entwickelt: Was sich so schnell von einem sicheren 
Ausgangspunkt entfernt, kann unvorhersehbar instabil 
und damit für die Menschheit sehr riskant werden.

Resilienz: von der begrenzten Pufferkapazität 
natürlicher Systeme
16. Für das Sicherheitsverständnis des Konzeptes ist 
der Resilienzbegriff von grundlegender Bedeutung: Re-
silienz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems Schocks 
und Störungen zu absorbieren und seine grundlegende 
Funktion, Struktur und Rückkopplungsmechanismen zu 
erhalten und weiterzuentwickeln (CHAPIN et al. 2009, 
S. 9; Abb. 2-1). Sicher ist ein System, wenn es resilient 
in einem für den Menschen wünschenswerten Zustand ist.

Ursprünglich stammt der Begriff „Resilienz“ aus der Psy-
chologie und wurde von HOLLING (1973) in die Ökolo-
gie eingeführt. Seit den 1990er-Jahren wird er zunehmend 
auf sozial-ökologische Systeme, das heißt die Interaktio-
nen zwischen Mensch und Natur, angewandt. Resilienz 
ist gekennzeichnet durch drei Eigenschaften: 1.) das Aus-
maß an Veränderung, dem ein System ausgesetzt sein kann 
und bei dem es trotzdem noch seine Struktur und Funk-
tionen erhält, 2.) die Fähigkeit zur Selbstorganisation und 
3.) die Kapazität des Systems zu lernen und sich anzupas-
sen (CARPENTER et al. 2001). Dem liegt das Konzept 
von „domains of attraction“ zugrunde, einem Zustands-
raum eines dynamischen Systems, der einen oder mehre-
re Attraktoren enthält und auf den das System in Abwe-
senheit von Störungen zustrebt. Innerhalb der Grenzen 
dieser „domains“ kann der Zustand des Systems schwan-
ken (GALLOPÍN 2006, S. 297 f.). Ein Beispiel ist das 
„Umkippen“ eines Sees aufgrund zu hoher Nährstoffein-
träge, die zu Sauerstoffmangel und schließlich einem 
erheblichen Verlust der Biodiversität und der Selbstreini-
gungskraft des Gewässers führen. Das Konzept wird 
schematisch in der Abbildung 2-1 illustriert. Links ist ein 
System mit hoher Resilienz dargestellt – bei mäßiger 

Abbildung 2-1
Systeme mit unterschiedlicher Resilienz

links: hohe Resilienz, rechts: geringe Resilienz

SRU/SG 2015/Abb. 2-1; Datenquelle: RABITSCH und ESSL 2013
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Energie pendelt sich die Kugel immer wieder in der ersten 
Delle (Systemzustand) ein. Erst bei sehr großer Energie-
zufuhr (Störung) überwindet sie den Berg und fällt in die 
nächste Delle (neuer Systemzustand). Bei geringer Resi-
lienz (rechts) wird der neue Systemzustand schon wesent-
lich schneller, das heißt bei geringerer Störung erreicht. 
Um die Resilienz von Systemen zu verstehen, ist es es-
senziell, den konkreten Systemzustand (resilience of 
what?) und die betrachteten Störungen (resilience to 
what?) zu definieren (CARPENTER et al. 2001, S. 777). 
Auch die betrachteten Ökosystemfunktionen müssen 
 spezifiziert werden.

Werden diese Fähigkeiten der Selbstorganisation und 
Selbststabilisierung überfordert und bestimmte Schwel-
lenwerte überschritten, wechseln natürliche Systeme in 
einen neuen Zustand. Dies kann in einen durchaus 
 dramatischen Prozess münden, wie er in den großen erd-
geschichtlichen Phasen des massenhaften Artensterbens 
beobachtet werden kann. 

17. Diese Veränderungen in den Ökosystemen können 
irreversibel sein oder nur durch einen erheblichen Auf-
wand, nicht aber durch die Selbstregulierung der Systeme 
wieder korrigiert werden (BARNOSKY et al. 2012, S. 52).

In der Biodiversitätsforschung ist der Begriff „Kipppunkt“ 
(„Tipping Point“) seit der Veröffentlichung des Global 
Biodiversity Outlook 3 populär geworden (MARQUARD 
und KRUG 2012; SCBD 2010a). Ein Kipppunkt wird 
definiert als eine Situation, in der ein Ökosystem eine 
Veränderung hin zu einem neuen Zustand auf regionaler 
und globaler Ebene erfährt, der mit signifikanten Verän-
derungen für die Biodiversität und der davon abhängigen 
Ökosystemfunktionen verbunden ist (SCBD 2010a, S. 72; 
vgl. Tab. 2-1).

Die Veränderung kann auch als schleichende Entwicklung 
erfolgen (RABITSCH und ESSL 2013). So wird der 
Übergang zu dem neuen Zustand durch Eintrag von 

Nährstoffen meist fließend erreicht und hat tief greifende 
Folgen insbesondere für die Biodiversität und auch über 
die von ihr erbrachten Ökosystemleistungen für den 
Menschen (vgl. Tz. 176 ff.).

18. Der Resilienzansatz kann für eine frühzeitige Be-
stimmung des Handlungsbedarfs genutzt werden, wenn 
die vom beobachteten Ökosystem noch aufnehmbare 
Störung identifiziert werden kann, die noch eine Rückkehr 
zu dem ursprünglichen Zustand ermöglicht (CARPEN-
TER et al. 2001). Störungen können dabei einzeln oder 
in Kombination wirken (RABITSCH und ESSL 2013). 
Eine Ex-ante-Bestimmung, wo die Grenze zum Zustands-
wechsel liegt, ist jedoch schwierig. Schwellenwerte, ver-
stärkende Rückkopplungseffekte und Time-lag-Effekte 
(zeitlich verzögertes Auftreten einer Wirkung) machen es 
schwer, die Wirkungen globaler Veränderungen auf die 
Resilienz vorherzusehen. Auch die Kontrolle von Störun-
gen nach Beginn des Veränderungsprozesses ist schwierig 
und ein Rückgängigmachen ist oft nicht mehr möglich 
oder, sofern es möglich ist, langsam und kostspielig 
(SCBD 2010b, S. 8; SCHEFFER et al. 2009). Die neuere 
Forschung versucht Frühwarnindikatoren für den Verlust 
an Resilienz zu entwickeln, wie zum Beispiel die Häufig-
keit des Ausbrechens von seuchenartigen Krankheits-
befällen oder den Zeitbedarf, den Ökosysteme benötigen, 
in ihren ursprünglichen Zustand zurückzukehren 
 (BARNOSKY et al. 2012, S. 53; THRUSH et al. 2009; 
SCHEFFER et al. 2012, S. 346).

Insofern liefert der Resilienzansatz zwar eine robuste 
 theoretische Begründung dafür, Belastungsgrenzen zu 
respektieren, seine Operationalisierung ist jedoch schwie-
rig. Ersatzweise und als praktikable Annäherung hat die 
Europäische Umweltagentur folgende Indikatoren für die 
Resilienz von Ökosystemen vorgeschlagen: den Erhal-
tungszustand der Ökosysteme, die Überschreitung kriti-
scher Belastungsgrenzen für Nährstoffe (Critical Loads) 
und den Anteil von Gewässern in einem guten Zustand 

Tabelle 2-1

Charakteristika von Kipppunkten

– Die Veränderung wird durch positive Rückkopplungseffekte dauerhaft verstärkt.

– Es gibt eine Schwelle, jenseits derer ein abrupter Wechsel von einem zu einem anderen stabilen Zustand erfolgt, 
auch wenn diese Schwelle nicht präzise vorhergesagt werden kann.

– Die Zustandswechsel, die durch den Treiber herbeigeführt wurden, sind dauerhaft und schwierig wieder um-
zukehren. 

– Es gibt einen beträchtlichen Zeitabstand zwischen der Dynamik der Treiber und den sichtbaren Wirkungen,
der für das Umweltmanagement große Schwierigkeiten bereitet.

Quelle: SCBD 2010b, S. 72, eigene Übersetzung
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(EEA 2012). Auf die zentrale Bedeutung des Critical-
Loads-Ansatzes, der eine Schwelle schädlicher Wirkun-
gen bestimmt, wird weiter unten eingegangen. 

Ökosystemleistungen: von den essenziellen 
Funktionen für Wirtschaft und Lebensqualität
19. Zustandswechsel (regime shifts) von Ökosystemen 
als Folge von Resilienzverlust haben unmittelbare Wir-
kungen auf deren Struktur, Funktion und Leistung. 
Ökosystemleistungen sind „[…] direkte und indirekte 
Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlerge-
hen, das heißt Leistungen und Güter, die dem Menschen 
einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, materiel-
len, gesundheitlichen oder psychischen Nutzen bringen“ 
(Glossar in Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012). 
Sie sind „für das Wohlbefinden von Menschen von 
 Bedeutung und damit wertvoll“ (ESER et al. 2011). 
Ökosystemleistungen werden durch die Diversität areal- 
und standortheimischer Arten unterstützt. Dies gilt ins-
besondere für die „Basisleistungen“ und „Regulierungsleis-
tungen“ (Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012;
s. Abb. 2-2).

20. Die neuere Diskussion um die „Produktivkraft 
Natur“ (JESSEL et al. 2010) und damit um die Ökonomie 
von Ökosystemleistungen und Biodiversität illustriert eine 

der zentralen Aussagen der ökologischen Ökonomie: 
 Naturkapital oder funktionsfähige Ökosysteme sind eine 
Grundlage wirtschaftlicher und kultureller Systeme. Das 
Konzept der Ökosystemleistungen versucht, die Ein-
bindung des Menschen in die Natur zu verdeutlichen 
(COSTANZA et al. 2014), die gesellschaftlichen Auswir-
kungen von Umweltveränderungen zu analysieren und 
teilweise in Geldwerten auszudrücken (KÜHNE 2014). 
Die Debatte um Ökosystemleistungen schlägt damit eine 
kommunikative Brücke zwischen einer naturwissenschaft-
lichen und einer ökonomischen Perspektive (ebd.). Diese 
Rückkopplung einer ökologischen Argumentation an 
 vitale Interessen von Akteursgruppen wird in der Fach-
literatur als eine notwendige Erfolgsbedingung wissen-
schaftlicher Politikberatung betrachtet, die erst ein Pro-
blem im öffentlichen Bewusstsein „hervorspringen“ lässt 
(„salience“) (BÖCHER 2007, S. 33; CASH et al. 2002; 
WETTESTAD 2000).

21. Das Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ 
sucht explizit Anschluss an die Diskussion um die öko-
nomische und kulturelle Bedeutung von Ökosystemleis-
tungen. Wenn Wohlstand essenziell von der Bereitstellung 
von Ökosystemleistungen abhängt, dann sind Verände-
rungen, die die Funktion von Ökosystemen und damit ihre 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, unerwünscht. Insoweit 

Abbildung 2-2

Kategorisieren von Ökosystemleistungen

Quelle: Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012, S. 23, verändert
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kommt es wesentlich darauf an, dass die Wirkungen von 
Stressoren auf Struktur, Prozesse und Funktionalität von 
Ökosystemen beachtet werden, insbesondere im Hinblick 
darauf, dass diese weiterhin in der Lage bleiben, wichtige 
Nutzen stiftende Leistungen für die Gesellschaft zu 
 erbringen (CORNELL 2012; ELMQVIST et al. 2013). 
Wie Strukturen und Funktionen von Ökosystemen durch 
 Stickstoffverbindungen beeinträchtigt werden, wird in 
Kapitel 3 im Detail analysiert.

22. Der Verlust von Ökosystemleistungen kann zu 
hohen volkswirtschaftlichen Kosten führen (SCBD 2010b; 
Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012). MEYER-
HOFF et al. (2012) schätzen zum Beispiel, dass die Im-
plementierung von Maßnahmen, die in der nationalen 
Biodiversitätsstrategie vorgeschlagen wurden, Schäden 
im Wert von 2,3 bis 9,3 Mrd. Euro pro Jahr vermeiden 
könnten. Die Untersuchung verwendet die Contin-
gent-Valuation-Methode und basiert auf 2.300 Interviews. 

Einen interessanten Versuch, die Veränderung von 
Ökosystemleistungen durch die in den letzten Jahren po-
litikinduzierte Stickstoffreduktion in Europa monetär zu 
bewerten, unternehmen JONES et al. (2014). Sie wählen 
für die monetäre Bewertung einzelne Regulierungsleis-
tungen, Versorgungsleistungen und kulturelle Leistungen 
aus. Sie kommen hierbei zu einem positiven Nettonutzen 
der erreichten Stickstoffreduzierung (ebd.). Allerdings 
wird in dieser Analyse auch sehr deutlich, dass selbst für 
die Bewertung der über den Markt gehandelten Versor-
gungsleistungen eine Reihe von diskussionswürdigen 
Annahmen über Wirkungsbeziehungen und Anpassungs-
verhalten notwendig sind. Bei allen anderen Ökosystem-
leistungen verstärkt sich dieses Problem noch durch Un-
genauigkeiten in der Bewertung selbst. Für viele der 
Basisleistungen sind bisher gar keine Ansätze zur Mone-
tarisierung erkennbar. Die unterschiedliche monetäre 
Erfassbarkeit der verschiedenen Ökosystemleistungen 
führt damit zu einem zu hohen Gewicht der eher negativ 
betroffenen Versorgungsleistungen (z. B. Ertragsminde-
rungen) und in der Folge höchstwahrscheinlich zur Un-
terschätzung des Nutzens der Reduktion von reaktivem 
Stickstoff in der Atmosphäre (ebd., S. 85).

Dies macht deutlich, dass die von der Ökonomie der 
Ökosystemleistungen eingeforderte Berücksichtigung 
aller Ökosystemleistungen nicht gleichbedeutend sein 
kann mit einer monetären Bewertung all dieser Leistun-
gen: Die komplexen Zusammenhänge, die Langfristigkeit 
der Wirkung und die Verlässlichkeit von Haushaltsbefra-
gungen machen gerade bei wenig sichtbaren Umweltver-
änderungen die Bewertung vor allem von Basis- und 
Regulationsleistungen sehr schwierig. Insofern können 
monetäre Bewertungen immer nur ein Element einer Kos-
ten-Nutzen-Bewertung sein. Dies gilt umso mehr dann, 
wenn die entstehenden Probleme langfristige Risiken mit 
sich bringen. 

Vorsorge: vom Umgang mit Nichtwissen und Risiko
23. Die strenge Festlegung planetarischer Grenzen für 
einen „sicheren Handlungsraum“ wird insbesondere durch 
das Vorsorgeprinzip begründet. In einem Politikpapier des 
Stockholm Resilience Center für den Nordischen Minis-
terrat von 2013 wird argumentiert, dass man sich ange-
sichts der erheblichen Wirkungsunsicherheiten und der 
großen Tragweite der Folgen auf der „sichersten Seite“ 
des Spektrums unterschiedlicher Risikobewertungen be-
wegen sollte (ELMQVIST et al. 2013, S. 15).

24. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips ist insbe-
sondere aus folgenden Gründen erforderlich:

– Die systemischen Wechselbeziehungen zwischen ver-
schiedenen Erdsystemprozessen und ihre jeweilige 
Dynamik im Zeitablauf sind nicht hinreichend bekannt; 
irreversible Veränderungen, sich verstärkende Rück-
kopplungsprozesse und Kipppunkte können nur plau-
sibel gemacht, nicht aber präzise vorhergesagt werden. 
Es ist damit ein Gebot der Vorsorge, große Sicherheits-
abstände zu solchen unerwünschten Prozessen zu 
schaffen.

– Die sozio-ökonomischen Folgen neuer Erdsystemzu-
stände sind nicht im Detail bekannt, es gibt aber einen 
begründeten Anlass zur Annahme, dass sie gravierend 
und in der Summe mit großen ökonomischen, sozialen 
und politischen Brüchen verbunden sein können. Die-
ser Vorsorgegrund spricht dafür, die „große Beschleu-
nigung“ soweit möglich zu bremsen.

– Frühwarnindikatoren für einen Verlust an Resilienz 
sind in Entwicklung, aber noch nicht standardisiert und 
verlässlich verfügbar.

25. Diese Konstellation ist ein Anwendungsfall für das 
Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip berechtigt, gerade 
auch im Lichte der zeitlichen und räumlichen Tragweite 
dieser potenziell irreversiblen Wirkungen und eines star-
ken Besorgnisansatzes, auch zu politischem Handeln weit 
vor der Schwelle eines Gefahrenbeweises (vgl. ausführ-
lich: SRU 2011). Es kommt gerade im Hinblick auf die 
Tatsache zur Geltung, dass sich viele Wirkungen der heu-
tigen Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen erst mit 
erheblichen Zeitverzögerungen voll entfalten und es an-
gesichts der erheblichen „Bremswege“ politisch-gesell-
schaftlicher Reformen für eine Risikobewältigung zu
spät käme, wenn erst gehandelt würde, wenn die oben 
beschriebenen Gefahren naturwissenschaftlich exakt be-
stimmt werden können. In diesem Sinne erfordert die 
Anwendung des Vorsorgeprinzips aber auch immer einen 
Abwägungsvorgang. Man kann also nicht davon ausge-
hen, dass die Grenzen des „sicheren Handlungsraumes“ 
unverhandelbar sind (so zu Recht: SCHMIDT 2013, 
S. 221). Die Tatsache, dass ein natürliches System als 
Folge seiner Überfrachtung oder Übernutzung umkippt, 
ist als solche nicht verhandelbar. Das Risiko, das man 
bereit ist dafür hinzunehmen, ist es jedoch. 
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 Exkurs zum Vorsorgeprinzip: vom Umgang mit 
Nichtwissen und Risiko

26. Das Grundgesetz (GG) enthält in Artikel 20a die 
Staatszielbestimmung Umweltschutz, die den Staat ver-
pflichtet – auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen – die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen. Der Verpflichtung zum Umweltschutz lässt sich zwar 
kein präzises Schutzniveau entnehmen, das der Staat zu 
beachten oder zu verwirklichen hätte (EPINEY in: von 
MANGOLDT/KLEIN/STARCK 2010, Artikel 20a GG 
Rn. 64). Allerdings gilt es, den verbindlichen materiellen 
Zielkern des Staatsziels und ein im Hinblick darauf be-
stehendes Verbot, das Mindestmaß an gebotenem Schutz 
zu unterschreiten (Untermaßverbot), als absolute Grenze 
zu beachten (BRÖNNEKE 1999, S. 272 ff. und 471 ff.; 
SOMMERMANN 1997, S. 439 ff.). Die Staatsorgane 
sind also zu einem angemessenen und wirksamen Schutz 
verpflichtet.

Im Rahmen des Artikels 20a GG kann dieser vor allem 
wegen der Bezugnahme auf die zukünftigen Generationen 
konkretisiert werden. Denn hierdurch entsteht dem Staat 
eine besondere, rechtlich verpflichtende Zukunfts- und 
Langzeitverantwortung (KLOEPFER 1996, S. 78; zum 
Begriff ferner GETHMANN et al. 1993, S. 14 ff., 26 ff. 
und 57 ff.). Diese wird in zutreffender Weise auch als 
Ausdruck des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung 
interpretiert (FRENZ 1999, S. 40 f.; KLOEPFER 1996, 
S. 78; ausführlich EPINEY und SCHEYLI 1998, S. 36 ff.; 
REHBINDER 2007, Rn. 81). Entsprechend ist die durch 
das Untermaßverbot gezogene Grenze im Sinne der Nach-
haltigkeit zu konkretisieren. Daher sollte zum Beispiel 
die Freisetzung von Stoffen die Tragfähigkeitsgrenze der 
Umweltmedien nicht überschreiten. Das Untermaßverbot 
erfordert somit im Hinblick auf die Regulierung von Um-
weltauswirkungen, umweltbelastenden Tätigkeiten eine 
konkrete Grenze zu setzen. Diese durch die Nachhaltig-
keit vorgegebene Minimalanforderung gilt es als Grenze 
einzuhalten, damit die Umwelt auch den zukünftigen 
Generationen als Grundlage erhalten bleibt. Eine allge-
meine oder unzumutbare Verschlechterung der ökologi-
schen Gesamtsituation darf nach überwiegender Meinung 
in der Literatur nicht hinterlassen werden. Daher muss 
bei unvermeidlichen Eingriffen in die Umwelt ein ent-
sprechender Ausgleich geschaffen werden (so z. B. EPI-
NEY in: von MANGOLDT/KLEIN/STARCK 2010, 
Artikel 20a GG Rn. 65; MURSWIEK in: SACHS 2009, 
Artikel 20a GG Rn. 44; REHBINDER 2007, S. 149 f.; 
KLOEPFER 2004, Artikel 20a GG Rn. 44; kritisch hier-
zu etwa SCHINK 1997, S. 226 f.).

Über diese vorgegebene Minimalanforderung hinaus kann 
auf das Vorsorgeprinzip zurückgegriffen werden, weil 
Unsicherheit und bestehende Wissenslücken es erschwe-
ren, exakte Wirkschwellen abzuleiten. Daraus ergibt sich 
eine Handlungsermächtigung des Staates, auch bereits 
vor der Schwelle eines Gefahrenbeweises tätig zu werden. 
Das Vorsorgeprinzip kann somit auch herangezogen wer-
den, um die strenge Festlegung planetarischer Grenzen 
für einen „sicheren Handlungsraum“ zu begründen.

Das Vorsorgeprinzip leitet sich aus europa- und völker-
rechtlichen Normen (de SADELEER 2002) und im na-

tionalen Kontext aus der Staatszielbestimmung des Ar-
tikels 20a GG ab. Die EU und die Bundesrepublik 
Deutschland sind verfassungsrechtlich zur Vorsorge 
verpflichtet. Nationalrechtlich teilt das Vorsorgeprinzip 
als Bestandteil des Artikels 20a GG den Charakter der 
Staatszielbestimmung als Optimierungsgebot. Durch 
Artikel 20a GG steht der Umweltschutz als Staatsziel-
bestimmung gleichwertig neben den anderen in Arti-
kel 20 Absatz 1 und 3 und Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 
GG genannten Staatsstrukturprinzipien. Die daraus
fließende staatliche Langzeitverantwortung für künftige 
Generationen unterstreicht die Bedeutung des Vorsorge-
prinzips im Hinblick auf den Umweltschutz.

Bei der Ausfüllung der in Artikel 20a GG ausgesproche-
nen Verantwortung des Staates für die natürlichen Le-
bensgrundlagen räumt das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) dem Staat zunächst einen weiten Gestaltungs-
spielraum ein (vgl. nur BVerfGE Bd. 118, S. 79 (110)). 
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Umweltschutzas-
pekte an der Abwägung mit widerstreitenden Verfas-
sungsbelangen (Grundrechte, Sozialstaatsprinzip) teil-
nehmen und hier keinen absoluten Vorrang genießen. 
Dem Gestaltungsspielraum sind jedoch durch Arti-
kel 20a GG auch Grenzen gesetzt, denen der Staat im 
Rahmen eines Schutzkonzeptes, das bestimmte Leit-
planken zu formulieren hat, Rechnung tragen muss, um 
seiner Verantwortung gerecht zu werden.

Jenseits dieser Grenze liegt die Konkretisierung des 
Schutzkonzepts – etwa über Umweltqualitätsziele (REE-
SE 2010, S. 345) – in den Händen der zuständigen 
Staatsorgane. Sie haben dabei einen Optimierungsauf-
trag, wonach der Umweltschutz – bezogen auf die recht-
lichen und tatsächlichen Möglichkeiten – in einem mög-
lichst hohen Maße zu realisieren ist (BRÖNNEKE 1999, 
S. 269 ff.; SOMMERMANN 1997, S. 360 f.). Im Rah-
men der Abwägung mit anderen Verfassungsbelangen 
gilt es wegen der Zukunfts- und Langzeitverantwortung 
des Staates den Vorgaben des Vorsorgeprinzips Rech-
nung zu tragen (SCHULZE-FIELITZ in: DREIER 2006, 
Artikel 20a GG Rn. 53; vgl. hierzu ausführlich CAL-
LIESS 2001, S. 181). Weil Kausalketten oft nur partiell 
nachvollziehbar sind und der Punkt, an dem die Grenzen 
überschritten werden, nicht genau bestimmt werden 
kann, sind Sicherheitsabstände einzuhalten, die es im 
Einzelfall zu bestimmen gilt. Dementsprechend muss 
das Schutzkonzept auch am Maßstab der Risikovorsor-
ge bestimmt werden (CALLIESS 2001, S. 153 ff.).

Bei der rechtlichen Bewertung der Umweltbelastung 
durch anthropogene Einwirkungen dürfen zudem nicht 
nur die aktuellen Auswirkungen berücksichtigt werden, 
sondern es muss auch deren Summation über Jahre hin-
weg Rechnung getragen werden. Des Weiteren verlangt 
die Langzeitverantwortung des Staates bei vollständiger 
oder teilweiser Irreversibilität von Umweltbelastungen 
ein vorausschauendes Handeln der Entscheidungsträger 
im Sinne des Vorsorgeprinzips, das eine besondere Be-
rücksichtigung von Risiken mit ihren Nah- und Fern-
wirkungen einschließt (KLOEPFER 1996, S. 77 f.).
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Der Critical-Loads-Ansatz
27. Bei der Bestimmung des „sicheren Handlungs-
raumes“ wird insbesondere im Zusammenhang mit der 
Stickstoffproblematik auf den Critical-Loads-Ansatz zu-
rückgegriffen (de VRIES et al. 2013; auch: EEA 2012). 
Der Critical-Loads-Ansatz wird bereits seit Jahrzehnten 
in der internationalen Luftreinhaltepolitik (z. B. Stick-
stoffdioxid, Ammoniak) im Hinblick auf den Schutz ter-
restrischer Ökosysteme verwendet und weiterentwickelt. 
Critical Loads werden auch in anderen kleinräumigeren 
Zusammenhängen berechnet (BALLA et al. 2012). Wäh-
rend die oben referierten Ansätze zur Bestimmung eines 
„sicheren Handlungsraumes“ (z. B. Resilienz) eher (noch) 
theoretischer Natur sind, hat sich der Critical-Loads- 
Ansatz in der internationalen Luftreinhaltepolitik und 
anderen Politikfeldern bereits fest etabliert und konkrete, 
allgemein akzeptierte Werte entwickeln können.

28. Critical Loads werden hier als Schwellen für die 
Deposition von versauernden und eutrophierenden Ver-
bindungen definiert, unter denen nach aktuellem Wissen 
keine schädlichen Auswirkungen auf Rezeptoren wie 
Pflanzen, Ökosysteme oder Materialien zu erwarten sind 
(HETTELINGH et al. 2013; SRU 1994; SKEFFINGTON 
1999; NAGEL und GREGOR 1999). Je nach Endpunkt 
oder Zielorganismus kommt man hierbei zu unterschied-
lichen Werten. Die Erfassung und Modellierung der Wir-
kungen erfolgt räumlich differenziert auf der Basis von 
Beobachtungszellen. Es hat sich eine wissenschaftliche 
Methodenkonvention herausgebildet, durch die eine Ei-
nigung auf konkrete Parameter für kritische Belastungs-
werte erfolgt (vgl. NAGEL und GREGOR 1999). Die in 
der UNECE-Region (UNECE – United Nations Economic 
Commission for Europe) verfügbaren Daten und insbe-
sondere die Präzision der Erfassungsmethoden verbessern 
sich kontinuierlich (HETTELINGH et al. 2013, S. 130 
für die Europäische Umweltagentur; vgl. auch Tz. 150 f. 
und  349 f.).

29. Kritisch kann gegen den Critical-Loads-Ansatz 
eingewandt werden, dass auch bei sehr niedrigen Einträ-
gen schädliche Wirkungen beobachtet werden können. 
Dort, wo Nährstoffe in der Natur knapp sind, führt jede 
zusätzliche Nährstoffeinheit zu Wirkungen (PAYNE et al. 
2013; vgl. Tz. 168 f.). Hinzu kommt, dass die Erfassungs-
raster der internationalen Luftreinhaltepolitik trotz erheb-
licher Fortschritte noch grob sind, sodass besonders emp-
findliche Pflanzen nicht erfasst oder nicht hinreichend in 
der Gesamtbewertung gewichtet werden. Insoweit können 
die standardisiert ermittelten Critical-Loads-Werte auch 
unerwünschte Wirkungen übersehen. Der Ansatz wäre 
aber umweltpolitisch nicht praktikabel, wenn generell 
Nullemissionen gefordert werden würden, um jegliche 
Wirkung zu vermeiden. Zu beachten ist auch, dass nicht 
jede schädliche Wirkung gleich die Resilienz eines 
Ökosystems überfordert. Mangels anderer robuster Indi-
katoren für die Resilienz, Struktur oder Funktionalität von 
Ökosystemen bilden Critical Loads damit zumindest einen 
methodisch weitgehend konsentierten Ausgangspunkt für 
die umweltpolitische Zielbildung.

30. Die in der europäischen Luftreinhaltepolitik for-
mulierten Umweltziele verfolgen jedoch allenfalls lang-
fristig und grundsätzlich die flächendeckende Einhaltung 
der Critical Loads. Die mittelfristige Zielbildung bis 2030 
erfolgt immer auch auf der Basis von Abschätzungen der 
Kosten verfügbarer technischer Vermeidungsoptionen 
(vgl. dazu näher am Beispiel des Vorschlags für eine 
NERC-Richtlinie: Tz. 329 f.). Somit kann in den Pla-
nungszeiträumen der europäischen Luftreinhaltepolitik 
mit einer Verminderung der Flächen gerechnet werden, 
auf denen eine Überschreitung der Critical Loads fest-
zustellen ist, nicht aber eine flächendeckende Unter-
schreitung der Critical Loads. So hat die NEC-Richt-
linie 2001/81/EG das Zwischenziel formuliert, die Fläche, 
auf der kritische Belastungsgrenzen für versauernde Luft-
schadstoffe überschritten werden, bis zum Jahre 2010 
gegenüber 1990 zu halbieren (Artikel 5 lit a) NEC-Richt-
linie). Das Langfristziel, eine Überschreitung der Critical 
Loads auf der gesamten Fläche der EU zu vermeiden, 
findet sich verschiedentlich in Strategiepapieren der Eu-
ropäischen Kommission (z. B. Europäische Kommission 
2013, S. 46).

31. Nicht zu unterschätzen für die Bedeutung des Cri-
tical-Loads-Ansatzes für die umweltpolitische Zielbildung 
ist seine große Akzeptanz in der europäischen Luftrein-
haltepolitik. Der Critical-Loads-Ansatz ist bereits in den 
1980er-Jahren im Zusammenhang mit dem UNECE-Über-
einkommen über die weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung (Convention on Long-range Trans-
boundary Air Pollution – LRTAP) und dem Göteborg-Pro-
tokoll entwickelt worden (SCHREURS 2007). Diese 
Konvention wird in der EU insbesondere durch die 
NEC-Richtlinie umgesetzt. Auch wenn die rechtlich fest-
gelegten Zwischenziele für 2010 oder 2030 und auch die 
tatsächliche Zielerreichung zum Teil substanziell über den 
Critical Loads liegen, so sind diese doch eine zentrale 
Bezugsgröße für die Zielbildung. 

32. Politikwissenschaftlich wird daher die Veranke-
rung des Critical-Loads-Ansatzes in der internationalen 
Luftreinhaltepolitik als ein gelungenes Beispiel für die 
hohe Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Konsens-
bildung und für eine Koproduktion von Wissenschaft und 
Politik gewürdigt (VANDEVEER 1998; LIDSKOG und 
SUNDQVIST 2002; WETTESTAD 2000). Die Einbet-
tung der wissenschaftlichen Forschung zum Criti-
cal-Loads-Ansatz in die Arbeiten der internationalen 
Konvention erklärt die Robustheit des Ansatzes zur lang-
fristigen Orientierung der europäischen Luftreinhalte-
politik. Er gilt als ein gelungenes „Brückenkonzept“ 
zwischen Wissenschaft und Politik, das auf beiden Seiten 
eine hohen Glaubwürdigkeit besitzt. Von großer Bedeu-
tung ist hierbei die Entwicklung eines wissenschaftlichen 
Konsenses und die politische Akzeptanz der wesentlichen 
Ergebnisse in einem institutionellen Geflecht, das einen 
arbeitsteiligen, engen und dauerhaften Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Politik gewährleistet (vgl. auch 
SRU 2012, Tz. 85).
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Zwischenfazit
33. Bedeutung und Grenzen des Konzepts eines „si-
cheren Handlungsraumes“ lassen sich durch verschiedene, 
im Ergebnis konvergierende und aufeinander aufbauende 
Begründungen herleiten. Hierzu gehören

– die gravierenden und sich beschleunigenden anthro-
pogenen Störungen der für Mensch und Natur als 
günstig eingeschätzten natürlichen Bedingungen des 
Holozäns,

– die damit verbundene Überforderung der Resilienz von 
Ökosystemen mit der Möglichkeit eines grundlegen-
den und irreversiblen Wechsels des ökologischen Sys-
temzustandes („regime shift“),

– das Risiko des Verlustes an essenziellen Ökosystem-
dienstleistungen für Menschen und 

– die Bedeutung des Vorsorgeprinzips bei der Festlegung 
von Grenzziehungen für einen „sicheren Handlungs-
raum“ angesichts der naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisgrenzen. 

Als pragmatischer und in der europäischen Luftreinhal-
tepolitik bewährter Ansatz einer langfristig orientierten 
Zielbildung hat sich der Critical-Loads-Ansatz etabliert. 
Naturwissenschaftlich werden hierdurch Schwellenwerte 
für den Eintrag versauernder oder eutrophierender Stoffe 
ermittelt, ab denen schädliche Wirkungen an Pflanzen 
oder Pflanzengemeinschaften beobachtbar sind. Wichtig 
ist aber auch die politische Akzeptanz des Ansatzes als 
Ergebnis einer erfolgreichen institutionalisierten Kopro-
duktion von Wissenschaft und Politik. Gerade diese Ein-
bettung des Ansatzes in einen politischen Prozess der 
Zielbildung kann als ein institutionelles Modell auch für 
weitere Zielbildungsprozesse angesetzt werden, das sich 
an Belastungs- oder Wirkungsgrenzen orientiert. Hierzu 
zählt insbesondere die Entwicklung eines Gesamtreduk-
tionsziels für Stickstoff, wie sie im Weiteren empfohlen 
wird.

2.3  Die Weiterentwicklung des Konzeptes 
des „sicheren Handlungsraumes“
im Hinblick auf Stickstoff

34. Das Ursprungskonzept des „sicheren Handlungs-
raumes“ ist in den letzten Jahren insbesondere in Bezug 
auf die hier interessierende Stickstoffproblematik subs-
tanziell weiterentwickelt worden.

Hierzu gehören vor allem

– die Ausdifferenzierung zu einem Verständnis der Stick-
stoffproblematik als ein Thema auf mehreren räumli-
chen Skalen,

– die Berücksichtigung des Zeitbedarfs bis umweltpoli-
tische Maßnahmen entschieden werden und wirken 
können, 

– die Entwicklung eines Gesamtreduktionsziels für 
Stickstoff auf den verschiedenen Handlungsebenen 
und

– die Integration der sozialen Dimension.

Hierdurch wird das Konzept insbesondere um eine gesell-
schaftswissenschaftliche Dimension erweitert (GRIGGS 
et al. 2013; UNEP 2013b; ELMQVIST et al. 2013; EEAC 
2014).

Stickstoff als ein Problem auf unterschiedlichen 
räumlich-zeitlichen Skalen
35. Die Erdsystemanalyse ist konzeptionell stark durch 
die Klimadebatte geprägt. Der Kohlenstoffzyklus ist in 
der Tat ein Beispiel für ein „Erdsystem“. Das gilt aller-
dings nicht für alle anderen Stoffkreisläufe. Viele Erdsys-
teme müssen auf unterschiedlichen Ebenen und Zeitska-
len betrachtet werden. Die Herausforderung besteht dann 
darin, sowohl die lokalen Dynamiken mit den globalen, 
als auch die kurzfristigen Dynamiken mit den langfristigen 
zu verknüpfen (GLASER et al. 2012a, S. 211). Dies gilt 
insbesondere für Stickstoffverbindungen (vgl. Abb. 2-3). 
Man kann hierbei zwischen einer globalen, einer regio-
nalen und einer lokalen Dimension unterscheiden. 

Offensichtlich ist die globale Dimension bei Lachgas. 
Lachgas ist ein relevantes Klimagas (UNEP 2013a) und 
gleichzeitig eine die Ozonschicht schädigende Substanz 
(BODIRSKY et al. 2014, S. 2). Eine global erhöhte Ver-
fügbarkeit an reaktivem Stickstoff erhöht die Primärpro-
duktion von Biomasse. Dadurch ist der Stickstoffzyklus 
auch unmittelbar mit dem globalen Kohlenstoffzyklus 
verbunden (GRUBER und GALLOWAY 2008). Auch 
hinsichtlich der Verursacherproblematik (vgl. Kap. 4) 
lassen sich globale Verflechtungen beobachten. So erhö-
hen sich durch den indirekten Stickstoffimport durch 
Futtermittel aus dem Ausland die lokalen Überschüsse an 
Wirtschaftsdünger. Darüber hinaus lässt sich auch argu-
mentieren, dass die Summation lokaler und regionaler 
Überschreitungen kritischer Werte letztlich auch ein welt-
weit ubiquitäres Problem darstellt (CORNELL 2012; de 
VRIES et al. 2013). Stickstoffverbindungen werden welt-
weit an vielen Orten in die Umwelt eingetragen, können 
zum Teil dauerhaft in der Umwelt verweilen, dabei ver-
schiedene Verbindungen eingehen und damit unterschied-
liche nah- und fernräumliche Wirkungen entfalten (GRU-
BER und GALLOWAY 2008).

Viele Stickstoffverbindungen haben regionale Auswir-
kungen. Diese überschreiten zumeist die territorialen 
Grenzen von Staaten oder Bundesländern, sind aber nicht 
global. Dies gilt insbesondere für die Meere, die über die 
Wassereinzugsgebiete oder auch über fernräumliche Luft-
schadstofftransporte belastet werden. Auch die Umwand-
lungsprodukte von Ammoniak (Ammoniumsalze, 
Feinstaub) können weiträumig transportiert werden. 

Ammoniak ist ein Beispiel für eine eher nahräumliche 
Deposition. Ebenso erfolgt die Oberflächen- oder Grund-
wasserbelastung primär nahräumlich in der Nähe der 
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Belastungsquelle (vgl. Tz. 107). Gerade bei Stickstoffver-
bindungen spielen die nahräumlichen Unterschiede von 
Schadstoffeintrag, Empfindlichkeit und Wirkung eine 
wichtige Rolle (de VRIES et al. 2013, S. 5; CORNELL 
2012). Es gibt „Hotspots“ der Belastung und der Emp-
findlichkeit, die bei einer nur globalen Betrachtungswei-
se aus dem Blickfeld geraten (vgl. Tz. 108 f. und 202 f.). 
Damit wird möglicherweise bei einem Versuch einer 
ausschließlich globalen oder nationalen Zielsetzung das 
eigentliche Problem übersehen. Insofern reichen weder 
eine nur globale, noch eine nur lokale Betrachtungsweise 
aus.

36. Aus Governance-Perspektive lässt sich zudem die 
kritische Frage stellen, ob ein ausschließlich globaler An-
satz für die Problemlösung immer hilfreich ist (SCHMIDT 
2013). Globale Gemeinschaftsgüter durch internationale 
Abkommen zu regeln, ist üblicherweise wesentlich an-
spruchs- und voraussetzungsvoller als die Lösung 
nahräumlicher Umweltprobleme (BIERMANN et al. 
2012). Aus diesem Grunde wird mittlerweile ein „poly-
zentrischer Ansatz“ beim Schutz globaler Gemeinschafts-
güter vertreten. Dieser Ansatz betont nicht nur die Bedeu-
tung günstiger lokaler Interessenkonstellationen und die 

erfolgreiche Verkopplung unterschiedlicher Themen, 
sondern weist auch auf die Bedeutung nationaler Vorrei-
terrollen und regionaler Vereinbarungen für die dynami-
sche Weiterentwicklung eines internationalen Konsenses 
hin (OSTROM 2009; KEOHANE und VICTOR 2010; 
GALAZ et al. 2012; SCHREURS 2012; GLASER et al. 
2012a, S. 212). So dürfte es einfacher sein, ein effektives 
lokales Regime (etwa zum Trinkwasserschutz) zu entwi-
ckeln als ein globales (etwa zum Schutz der Biodiversität 
vor Stickstoffeinträgen). Dennoch lassen sich auch vor-
handene globale Abkommen und Zielbildungsprozesse 
identifizieren. Dazu gehören insbesondere das Überein-
kommen über die biologische Vielfalt, die Klimaschutz-
rahmenkonvention, das Montreal-Protokoll und die Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die 
einen direkten oder indirekten Bezug zur Stickstoffprob-
lematik haben und entsprechend weiterentwickelt werden 
können (WBGU 2014; vgl. Tz. 599).

Unterschiedliche Zeitskalen
37. Eine besondere Herausforderung ist die Synchro-
nisierung der unterschiedlichen Zeitskalen sowohl ökosys-
temarer als auch gesellschaftlicher Veränderungen. 

Abbildung 2-3
Stickstoff als mehrdimensionales Problem

SRU/SG 2015/Abb. 2-3
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Schutzkonzepte für einen „sicheren Handlungsraum“ 
müssen auf den verschiedenen politischen Handlungs-
ebenen abgestimmt und umgesetzt werden. Der notwen-
dige politische Dialogprozess benötigt in der Regel zehn 
bis zwanzig Jahre, ehe verbindliche Maßnahmen beschlos-
sen und umgesetzt worden sind (SABATIER 1999). Zu-
dem ist aus verschiedenen Umweltschutzprogrammen 
bekannt, dass aufgrund natürlicher Gesetzmäßigkeiten in 
Ökosystemen die gewünschten Effekte zum Teil erst nach 
Jahrzehnten wirksam werden. Beispiele für einen sehr 
langen „Bremsweg“ sind die Belastungen des Nahrungs-
netzes mit Dioxinen oder Quecksilberverbindungen. Bio-
masse auf und in den Böden kann vorübergehende Spei-
cherfunktion übernehmen, sodass ein Stickstoffeintrag 
beispielsweise durch Grünlandumbruch erst mit Zeit-
verzögerung das Grundwasser oder die Meere belastet
(s. Tz. 103). Der Eintrag von reaktivem Stickstoff in die 
Luft kann schneller durch Maßnahmen gemindert werden 
als der Nitrateintrag ins Grundwasser. Nitrateinträge kön-
nen beispielsweise auch noch dann Auswirkungen auf die 
Biodiversität von Küstengewässern haben, wenn die Ein-
träge sehr deutlich reduziert worden sind. Die übermäßi-
ge Bindung von Stickstoff in organischer Masse schädigt 
lokale Pflanzengemeinschaften und Ökosysteme über 
Jahrzehnte, zum Beispiel auch die Wälder. Bei wachsen-
der Humusschicht wird die Gemeinschaft der Bodenor-
ganismen instabil und kann den standorttypischen Nähr-
stoffkreislauf nicht stabilisieren (vgl. Tz. 144). Möglich 
sind auch kumulierende oder Kaskadeneffekte, wenn Jahr 
für Jahr mehr reaktiver Stickstoff in die natürlichen Sys-
teme eingetragen wird, als durch Denitrifizierung oder 
langfristige Deposition wieder herausgenommen wird 
(BODIRSKY et al. 2014).

Die zu ergreifenden Maßnahmen müssen gesellschaftlich 
akzeptiert werden und daher die sozial-ökonomischen 
Zusammenhänge berücksichtigen, die die Gesellschaft 
stabilisieren (klassisch: OFFE und BORCHERT 2006). 
Die Zeithorizonte politischer Entscheidungen und Be-
gründungspflichten sind oft wesentlich kürzer als ökosys-
temare Zeitskalen. Es fehlt derzeit eine übergreifende 
Analyse der Akteursebenen und des Zeitbedarfs für die 
verschiedenen natürlichen und gesellschaftlichen Prozes-
se, die dennoch miteinander verbunden sind. 

Auf dem Weg zu einem Gesamtreduktionsziel
38. Das Konzept des „sicheren Handlungsraumes“ 
thematisiert Probleme und den ökologisch gebotenen Re-
duktionsbedarf von Stickstoffeinträgen. Es wählt dabei 
einen hochaggregierten und globalen Ansatz. Dies hat 
sich, zusammen mit dem bekannten Diagramm, das die 
Grenzüberschreitungen auf einen Blick erkennen lässt 
(ROCKSTRÖM et al. 2009b), als ein wirksamer Weg 
erwiesen, das Thema ökologischer Grenzen und seiner 
Überschreitungen in die öffentliche Diskussion zu tragen 
(EEAC 2014). Ein übergeordnetes Gesamtverminderungs-
ziel kann dabei verschiedene Funktionen erfüllen: 

– Es dient der politischen Kommunikation: Ein Gesamt-
ziel als Symbol für den Handlungsbedarf ist leichter 

zu kommunizieren als differenzierte Indikatoren für 
einzelne Verbindungen, Quellen oder Umweltmedien 
(Tz. 618). Das Gesamtziel wird diese jedoch nur er-
gänzen und nicht ersetzen können. 

– Es liefert eine Information über die Reichweite und 
Tiefe notwendiger Veränderungen. Deutlicher wird, 
dass inkrementelle Maßnahmen oder technische Effi-
zienzverbesserungen nicht ausreichen werden, den 
Stickstoffeintrag in die natürliche Umwelt auf ein trag-
fähiges Niveau zu reduzieren (Tz. 52 f.).

– Es dient der Erfolgskontrolle politischer Maßnahmen: 
Übergeordnete umweltpolitische Ziele spielten in der 
Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Nachsteu-
erung und Nachbesserung politischer Maßnahmen und 
trugen damit zur „Politikbeschleunigung“ bei (JÄNI-
CKE 2010; 2012a; 2012b).

– Es ist ein Frühwarnindikator dafür, ob ergriffene Ein-
zelmaßnahmen tatsächlich zur gesamthaften Problem-
entschärfung oder nur zur Problemverlagerung geführt 
haben. Wenn die Summe reaktiven Stickstoffs in der 
Umwelt durch ein Maßnahmenprogramm nicht signi-
fikant reduziert wird, ist dies ein Hinweis dafür, dass 
zwar möglicherweise ein „Hotspot“ entschärft worden 
ist, sich aber an anderer Stelle ein neues Problem ent-
wickelt. 

39. Für eine integrierte Betrachtung ist es unerlässlich, 
die Stickstoffein- und -austräge über alle Sektoren zu 
bilanzieren. Eine solche Gesamtbilanz hat das Umwelt-
bundesamt (UBA) für Deutschland erstellt (vgl. Tz. 78 f.). 
Empfehlenswert ist es, diese Gesamtbilanz mit dem aus 
Wirkungssicht maximal verträglichen Stickstoffeinsatz 
zu vergleichen – einem Gesamtbudget.

40. Für die Festlegung eines solchen akzeptablen 
 Gesamtbudgets wäre ein reiner Top-down-Ansatz nach 
dem Grundsatz gleicher Pro-Kopf-Nutzungsrechte eines 
globalen Budgets (so: NYKVIST et al. 2013) kaum ein 
angemessener Beitrag zur Zielbildung. Die Aussagekraft 
eines solchen Konzepts wäre gering. So können die tole-
rierbaren Wirkungsschwellen für empfindlichere Schutz-
güter, vor allem Ökosysteme, bereits vor Erreichen der 
Gesamtgrenze überschritten werden. Spezifische, lokale 
„Bottom-up-Boundaries“ werden für eine handlungs-
orientierte nationale Stickstoffstrategie als relevanter 
angesehen (vgl. auch SCHLESINGER 2009; GLASER 
et al. 2012a, S. 211).

41. Problemadäquat ist daher ein kombinierter Ansatz, 
der auf der einen Seite mit nationalen, europäischen oder 
globalen Budgets jeweils Obergrenzen für den Eintrag an 
reaktivem Stickstoff formuliert, die wegen der oben be-
schriebenen systemischen Wechselwirkungen nicht über-
schritten werden sollten. Auf der anderen Seite sind auch 
lokal oder regional wirksame Grenzen für einzelne Ver-
bindungen für die unterschiedlichen Medien (Boden, Luft, 
Wasser) erforderlich, um die Schädigung empfindlicher 
Schutzgüter zu vermeiden. Für Letzteres gibt es bereits 
zahlreiche Qualitätsgrenzwerte, die aber hinsichtlich lokal 
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besonders empfindlicher Schutzgüter weiterentwickelt 
werden sollten (vgl. Kap. 6) und zu deren Erreichung 
Reduktionsvorgaben für den Eintrag erforderlich sind 
(vgl. Tz. 551 und 618 ff.).

Ein methodisch interessanter Ansatz für eine solche Bot-
tom-up-Kalkulation akzeptabler regionalspezifischer 
Stickstoffbudgets für die Landwirtschaft ist für die Nie-
derlande (ERISMAN et al. 2001; de VRIES et al. 2001) 
und für die globale Ebene (de VRIES et al. 2013; Tab. 2-2) 
entwickelt worden. Im Folgenden soll die Methode zu-
nächst am Beispiel der Niederlande vorgestellt werden, 
weil dies für die hier besonders interessierende nationale 
Zielbildung von besonderer Relevanz ist. Zu beachten ist 
allerdings, dass der Ansatz nicht die Umweltfolgen der 
Verbrennung fossiler oder biogener Energien, sondern 
ausschließlich diejenigen des Stickstoffeinsatzes in der 
Landwirtschaft betrachtet. 

Ausgangspunkt der Gesamtkalkulation sind zunächst die 
Critical Loads für Luftschadstoffe (Ammoniak), die recht-
lich festgelegten Nitratgrenzwerte in Grundwasser und 
Trinkwasser (50 mg Nitrat pro Liter) und eine akzeptable 
Stickstoffkonzentration für die gute Wasserqualität in 
Oberflächengewässern (2,2 mg Stickstoff pro Liter). Zu-
nächst werden alle Stickstoffeinträge in die Böden be-
rechnet, so Mineral- und Wirtschaftsdünger, die Deponie-
rung von Luftschadstoffen und die biologische Fixierung 
von Stickstoff. Auf der Basis eines integrierten Modells, 
das unterschiedliche Bodeneigenschaften berücksichtigt, 
werden die jeweiligen Überschüsse berechnet, die für die 
Einhaltung dieser Qualitätswerte nicht überschritten wer-
den dürfen. Dies geschieht für jeden einzelnen Parameter 
durch eine lineare Stoffflussmodellierung mit einer hohen 
regionalen Auflösung in einem Raster von Beobachtungs-
flächen. Zunächst werden nur regionalspezifische Stick-
stofffrachten errechnet, die nicht überschritten werden 
sollten. In einem weiteren Schritt wird der Gesamteinsatz 
von Stickstoff – sowohl Mineral- als auch Wirtschafts-
dünger – berechnet, der bei einer definierten Nutzungs-
effizienz mit den akzeptablen Überschüssen vereinbar ist. 
Auf dieser methodischen Basis lässt sich dann der zuläs-
sige Stickstoffeinsatz auf nationaler Ebene hochrechnen 
und die Reduktionserfordernisse für die einzelnen Prob-
lembereiche identifizieren. Für die Bestimmung eines 
nationalen Budgets wird nach dem Prinzip vorgegangen, 
dass das Schutzgut maßstabbildend ist, das jeweils die 
stärkste Reduktion erfordert, um ein vorgeschriebenes 
Qualitätsziel zu erreichen. Im Falle der Niederlande sind 
in den meisten Regionen die stärksten Reduktionen für 
Ammoniak erforderlich, um Ökosysteme angemessen 
schützen zu können. Wenn die Critical Loads für Ammo-
niak nicht überschritten werden, hat dies zur Folge, dass 
in den meisten Regionen die Grenzwerte für andere 
Schutzgüter automatisch eingehalten werden.

Eine solche integrierte, räumlich differenzierte und 
schutzgutspezifische Betrachtungsweise aus dem Jahre 
2001 kommt für die Niederlande zu dem Ergebnis, dass 
der Stickstoffeinsatz in der Landwirtschaft um 50 bis 70 % 
reduziert und regional optimiert werden muss (ERISMAN 

et al. 2001, S. 94). Für Wirtschaftsdünger werden Reduk-
tionen um 70 % berechnet. Wird der Export von Wirt-
schaftsdünger nicht zugelassen, sind die Reduktions-
erfordernisse noch wesentlich höher. Für Flächen in den 
Niederlanden, die besonders intensiv von der Landwirt-
schaft genutzt werden, wären außerdem deutlich weiter-
gehende Reduktionen erforderlich, um Überschreitungen 
auf den einzelnen Parzellen zu verhindern. Wenn nicht 
nur die Landwirtschaft, sondern auch noch andere Quel-
len zum Schadstoffeintrag beitragen, werden die Gesamt-
reduktionen ebenfalls höher sein müssen, um ein gegebe-
nes Qualitätsziel erreichen zu können. Auch wenn dies 
nur eine erste Annäherung ist, wie von den Autoren selbst 
zugestanden (de VRIES et al. 2001, S. 906), so machten 
sie doch die Mindestgrößenordnungen einer Reduktion 
und den erheblichen Handlungsbedarf deutlich.

42. Die Ergebnisse sind aufgrund einer anderen Ag-
rarstruktur und anderer natürlicher Bedingungen nicht 
einfach auf Deutschland übertragbar. Eine entsprechende 
Modellierung sollte aber auch für Deutschland erfolgen, 
um eine klare Orientierungsmarke für den Handlungsbe-
darf zu erhalten. Auf wichtige Vorarbeiten kann hierbei 
bereits zurückgegriffen werden (vgl. Tz. 620). Trotz Be-
rücksichtigung aller Unsicherheitsfaktoren des Modells 
liefert dieses zumindest einen Anhaltspunkt über die Grö-
ßenordnung einer notwendigen Gesamtreduktion des 
Stickstoffeintrages. 

43. Das für die Niederlande entwickelte Modell erlaubt 
Betrachtungen, wie sich eine Politik, die nur auf die Ein-
haltung bestimmter Grenzwerte ausgerichtet ist (zum 
Beispiel der Nitratgrenzwerte im Grundwasser), auf an-
dere Parameter auswirken kann (z. B. Ammoniak). Durch 
diesen integrierten Ansatz können Problemverlagerungen 
frühzeitig identifiziert werden (de VRIES et al. 2001, 
S. 904). So sind zum Beispiel im Falle der Niederlande 
die Reduktionserfordernisse wesentlich geringer, wenn 
man isoliert nur den Grundwasserschutz betrachtet und 
nur auf die Einhaltung der Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG 
zielt. Diese Grenzwerte könnten theoretisch auch durch 
eine Umverteilung des Wirtschaftsdüngers auf weniger 
belastete Gebiete bzw. weniger belastete Böden vermieden 
werden. Die Ammoniakemissionen bleiben dann aber 
immer noch zu hoch. Wenn hierbei Mineraldünger durch 
Wirtschaftsdünger ersetzt wird, könnten wegen der gerin-
geren Wirkungsgrade von Wirtschaftsdünger lokal die 
Ammoniakfrachten sogar steigen. Das von de VRIES 
et al. (2001) angeregte Gesamtbudget hilft, solche Pro-
blemverlagerungen zu erkennen und zu vermeiden. 

Eine Gesamtbudgetierung auf der Basis des Prinzips des 
strengsten Grenzwertes informiert auch über den Reduk-
tionsbedarf für eine integrierte Maßnahmenplanung. So 
zeigen integrierte Wirkungsmodelle, dass Maßnahmen, 
die auf die Einsatzeffizienz von Stickstoff in den Berei-
chen Ackerbau, Tierhaltung und Wirtschaftsdüngeraus-
bringung zielen, jeweils signifikante Reduktionen für die 
Gewässerbelastungen, die Luftschadstoffe und die Lach-
gasemissionen mit sich bringen (OENEMA et al. 2009). 
Zumeist erfolgen aber Maßnahmenprogramme und Kos-
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tenberechnungen parzelliert, Medium für Medium. Das 
unterschätzt strukturell den Nutzen einer Maßnahme. 

Neben dem Gesamtziel sollten auch Teilziele, insbeson-
dere für die Landwirtschaft und die Verbrennung fossiler 
und biogener Energiequellen entwickelt werden. Aus ei-
nem Gesamtziel können ökonomisch effiziente sektorale 
Verminderungsziele entwickelt werden, die die unter-
schiedlichen Vermeidungskosten, zugleich aber auch die 
unterschiedlichen lokalen und überregionalen Schadpo-
tenziale der verschiedenen Verbindungen berücksichtigen.

44. Um den systemischen Charakter der Stickstoffpro-
blematik besser erfassen zu können, haben Vorarbeiten 
für eine Gesamtbilanzierung auf der internationalen Ebe-
ne begonnen. Sowohl auf OECD-Ebene (OECD 2013) 
als auch auf der Ebene der UNECE (UNECE 2013) finden 
bereits Debatten um eine Methodenkonvention für eine 
Gesamtbilanzierung für Stickstoff statt. Weiter gehen An-
sätze im Vorschlag der Europäischen Kommission für die 
NERC-Richtlinie (vgl. Tz. 334). Dort wird ein integrativer 
Ansatz für nationale Luftreinhalteprogramme vorgeschla-
gen. Im Rahmen dieses integrativen Ansatzes sollen zum 
einen die Beiträge des Gewässerschutzes zur Reduktion 
der Ammoniakfrachten berücksichtigt werden, es werden 
aber auch nationale Stickstoffbilanzen („national nitrogen 
budgets“, s. Tz. 334) für Stickstoff vorgeschlagen. Es 
lohnt sich, solche Ansätze zu einer konsistenten Ge-
samtstrategie zusammenzufügen, wie sie in Kapitel 7 
vorgeschlagen wird. Ein solcher übergreifender Rahmen 
ist keine Alternative zu lokal-spezifischen, regional dif-
ferenzierten Belastungsverminderungen, sondern eine 
wichtige Ergänzung.

Die Integration der sozialen Dimension:
Reaktiver Stickstoff als notwendiger Einsatzstoff 
in der Landwirtschaft
45. Das ursprüngliche Konzept des „sicheren Hand-
lungsraumes“ hat einen Fokus auf die natürlichen 
 Systemprozesse. Nicht reflektiert sind die denkbaren 
 Zielkonflikte mit sozialen und gesellschaftlichen Min-
deststandards. Wenn die Menschheit aus aufgeklärtem 
Eigeninteresse die Grenzen eines „sicheren Handlungs-
raumes“ respektieren soll, wäre es schwer vermittelbar, 
wenn dies nur auf Kosten existenzieller, materieller und 
sozialer Grundbedürfnisse erreichbar wäre. Im Falle des 
Stickstoffeinsatzes geht es auch um Ernährungssicherheit, 
die für voraussichtlich circa neun Milliarden Menschen 
im Jahre 2050 gewährleistet werden müsste. Es bedarf 
damit einer integrativen Sichtweise materieller Mindest-
bedürfnisse und ökologischer Grenzen, ohne das eine 
gegen das andere aufzurechnen (SCHMIDT 2013; RA-
WORTH 2012; 2014; de VRIES et al. 2013; GRIGGS 
et al. 2013). Die Vereinbarkeit ökologischer Grenzen mit 
sozialen Zielen muss daher systematisch geprüft werden.

46. Konzeptionell wurde mit dem sogenannten Dough-
nut-Konzept (RAWORTH 2012) mittlerweile eine Ant-
wort auf diese Anforderung gefunden, die von den Ver-
tretern des „sicheren Handlungsraumes“ in das Konzept 

integriert wurde (ELMQVIST et al. 2013). Das Dough-
nut-Konzept zielt darauf ab, einen gleichermaßen ökolo-
gisch sicheren und sozial gerechten Handlungskorridor 
zu identifizieren, in dem beides zusammengeht: die Res-
pektierung „ökologischer Grenzen“ und das Erreichen 
gesellschaftlicher Mindeststandards von Gerechtigkeit, 
Partizipation und materieller Bedürfnisbefriedigung (RA-
WORTH 2012; vgl. Abb. 2-4). Gesellschaften, die den 
ökologisch „sicheren Handlungsraum“ verlassen haben 
oder absehbar verlassen werden, müssen umweltpolitische 
Prioritäten zur Belastungsverminderung setzen. Gesell-
schaften, in denen elementare Grundbedürfnisse im Be-
reich Ernährung, Wohnen, Bildung oder Gesundheit ver-
letzt sind, werden ihre Prioritäten auf diese Themen legen 
müssen, ohne dabei ökologische Grenzziehungen zu 
verletzen. Hierfür gibt es in einigen Weltregionen, zum 
Beispiel Teilen Afrikas, in Bezug auf den Stickstoffeinsatz 
noch erhebliche Spielräume, da hier im Hinblick auf die 
Ernährungslage von einer Stickstoff- und Phosphorknapp-
heit ausgegangen wird (de VRIES et al. 2013, S. 394). 
Somit ergibt sich ein differenziertes und dynamisches 
Verständnis politischer Prioritäten je nach Entwicklungs-
stand eines Landes (RAWORTH 2014). Das Konzept ist 
damit vereinbar mit den vom SRU immer wieder einge-
forderten Grundsätzen einer starken Nachhaltigkeit, wie 
sie auch die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeits-
strategie verankert hat (SRU 2012, Kap. 11; Bundesre-
gierung 2012). Zugleich ist es aber auch für Entwicklungs-
länder anwendbar und damit „globalisierungsfähig“.

47. Interessant wird damit die Fragestellung, ob bei 
wachsender Weltbevölkerung die Ernährung innerhalb 
eines ökologisch sicheren Handlungsraumes gesichert 
werden kann.

48. Eine differenzierte Antwort entwickeln de VRIES 
et al. (2013). Zunächst wird der Mindesteinsatz an indus-
triell erzeugtem Stickstoff für die Ernährung einer Welt-
bevölkerung von neun Milliarden Menschen ermittelt. 
Dabei werden allerdings nicht die aktuellen Ernährungs-
gewohnheiten, sondern der von der Weltgesundheitsorga-
nisation empfohlene Bedarf zugrunde gelegt. Dies bedeu-
tet in vielen Industrieländern eine deutliche Verringerung 
des Konsums tierischer Proteine, sei es Fleisch oder 
Milchprodukte (vgl. Tz. 251). Mit einer anderen Berech-
nungsmethode auf der Basis einer Bruttobilanz des ge-
samten verfügbaren natürlichen und anthropogenen reak-
tiven Stickstoffs ermittelt eine Autorengruppe um das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass der für 
2050 prognostizierte globale Stickstoffeintrag von 232 Tg 
Stickstoff pro Jahr um 138 Tg Stickstoff pro Jahr (oder 
ca. 60 %) in einer ähnlichen Größenordnung reduziert 
werden kann (BODIRSKY et al. 2014, S. 2 f.). In der 
Summe aller Vermeidungsoptionen kann die Stickstoff-
effizienz von derzeit circa 22 % auf 69 % erhöht werden 
(ebd.).

Den Mindestbedarf vergleichen de VRIES et al. (2013) 
mit einer globalen Hochrechnung für kritische Stickstoff-
belastungen. Hierfür werden zunächst flächenspezifische 
kritische Wirkungsschwellen für verschiedene Stickstoff-
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depositionen in Gewässern, Ökosystemen und der Atmo-
sphäre entwickelt (Tz. 41). Das Vorgehen entspricht in 
Grundzügen der oben dargestellten Methode für die Nie-
derlande, es werden aber auch kritische Werte für Lachgas 
angenommen. Der untere Wert der Spannbreite liegt bei 
62 Tg Stickstoff pro Jahr und damit noch über dem
für die Ernährungssicherheit erforderlichen Wert (vgl. 
Tab. 2-2). Dieser ergibt sich, wenn man anspruchsvolle 
Schwellen für die direkte Stickstoffausschwemmung in 
Gewässern ansetzt. Die noch zulässigen Stickstoffeinträ-
ge für die mit dem IPCC-Szenario RCP 2.6 vereinbaren 
Lachgasemissionen liegen bei 133 Tg Stickstoff pro Jahr. 
Das IPCC-Szenario RCP 2.6 kann als das Referenzsze-
nario angesehen werden, bei dem die Temperaturerhöhun-
gen noch relativ sicher dauerhaft unter dem international 
vereinbarten 2-Grad-Ziel liegen (IPCC 2013, S. 15). Zu 
einer Unvereinbarkeit kommt es nur, wenn man das we-
sentlich anspruchsvollere Klimaschutzziel von ROCK-
STRÖM et al. (2009), die Konzentration von Treibhaus-
gasen deutlich unter die heutige Konzentration zu senken, 
zugrunde legt. Dann müssten proportionale Lachgasre-

duktionen zu einem Budget von nur 20 Tg pro Jahr führen. 
Dies würde einen Konflikt mit der Ernährungssicherheit 
bedeuten. Für diesen Fall schlagen de VRIES et al. (2013) 
ein Kompensationsmodell vor, durch das die notwendigen 
höheren Lachgasemissionen durch entsprechend stärkere 
Verminderungen in anderen Sektoren ausgeglichen wer-
den. Beachtet werden müssen bei dieser Kalkulation me-
thodische Annahmen und Unwägsamkeiten, die das Er-
gebnis in die eine oder andere Richtung verschieben 
können. So werden bei der Berechnung nur diejenigen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, bei denen kritische 
Werte überschritten werden, berücksichtigt. Wenn man 
die Möglichkeit akzeptiert, dass in bestimmten Gebieten 
ein vermehrter Stickstoffeintrag bis zur Erreichung kriti-
scher Werte vertretbar ist, könnte das globale Budget 
möglicherweise höher liegen. Andere methodische An-
nahmen könnten hingegen das Budget senken.

49. Insgesamt kann man aber im Hinblick auf die Er-
nährungssicherheit zumindest einen plausiblen Korridor 
(Doughnut) angeben, in dem sowohl die Bedingungen 
eines „sicheren“ als auch eines „sozial gerechten“ Hand-

Abbildung 2-4

Ein sicherer und gerechter Handlungsraum für die Menschheit: eine erste Illustration

Quelle: RAWORTH 2012
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lungsraumes grundsätzlich erfüllbar sind. Allerdings ist 
es dafür erforderlich, sowohl durch eine grundlegende 
Innovationstrategie die Nutzungseffizienz von Stickstoff 
erheblich zu erhöhen als auch den Konsum von Fleisch 
und anderen tierischen Produkten, insbesondere in den 
Industrienationen, deutlich auf das Niveau einer gesun-
den Ernährung zu reduzieren, wie sie die World Health 
 Organization (WHO) empfiehlt.

2.4  Effizienz, Konsistenz, Suffizienz –
die Pfeiler der Stickstoffminderung

50. Aus der Umweltpolitikanalyse ist bekannt, dass 
eine isolierte Problemkommunikation oftmals umwelt-
politisch nicht aufgegriffen wird, solange diese nicht mit 
plausiblen und grundsätzlich realisierbaren Problem-
lösungen verknüpft werden kann. Das „Katastrophen-
paradox“ (von PRITTWITZ 1990; 2011) beschreibt genau 
solche Konstellationen, in denen diese Verknüpfung nicht 
gelingt, weil wichtige technische, ökonomische oder auch 
gesellschaftliche Handlungskapazitäten, also Ressourcen 
zur Problemlösung, noch nicht entwickelt sind. Selbst 
drängende Umweltprobleme bleiben dann dauerhaft un-
gelöst. Erst, wenn Marktverschiebungen oder technische 
Lösungen ohnehin zu einer Problementschärfung führen, 
wird das Problem von erfolgsorientierten Politikern auf-
gegriffen (ebd.). Akteure und politische Prozesse, die 
politische Probleme aufwerfen, und solche, die Lösungen 
entwickeln, müssen erst zusammenkommen (KINGDON 
2011; ZAHARIADIS 1999). Wenn Problemlösungen nicht 
plausibel gemacht werden können oder zu kostspielig 
erscheinen, regt sich umgekehrt oftmals erfolgreicher 
Widerstand gegen die Bearbeitung eines Problems. So 
stieß die Anwendung des Critical-Loads-Ansatzes auf 

verkehrs- und industriebedingte Luftschadstoffe, wie 
Stickstoffdioxid, auf Widerstand, solange keine bzw. nur 
sehr kostspielige technische Reduktionsmöglichkeiten zur 
Verfügung standen (WETTESTAD 2000).

In diesem Sinne ist das Konzept des „sicheren Handlungs-
raumes“ noch nicht systematisch mit anderen eher hand-
lungsorientierten Leitbildern verknüpft, beispielsweise 
der ökologischen Modernisierung, der „grünen Ökono-
mie“, der Ressourceneffizienz oder der Transformation 
(vgl. SRU 2012, Kap. 1 und 11). Erst wenn plausibel 
nachgewiesen werden kann, dass die notwendigen Re-
duktionen auch möglich sind, wird das Konzept auch 
hinreichende politische und gesellschaftliche Akzeptanz 
gewinnen können. 

51. Der SRU schlägt zur Systematisierung im Folgen-
den die Leitbegriffe Effizienz, Konsistenz und Suffizienz 
vor, durch die jeweils unterschiedliche Potenziale einer 
problemadäquaten Stickstoffreduktionspolitik mobilisiert 
werden können. Diese Leitbegriffe bilden zentrale über-
geordnete Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung. Sie 
ermöglichen die notwendige Reduktion der Stickstoffbe-
lastung zur Einhaltung der kritischen Schwellen für einen 
„sicheren Handlungsraum“. Effizienz, Konsistenz und 
Suffizienz werden durch umweltpolitische Instrumente 
angereizt oder angeordnet (vgl. Kap. 5) und finden sich 
sowohl in der bereits bestehenden Stickstoffpolitik als 
auch in Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung (vgl. 
Kap. 6).

Effizienz
52. Effizienz nimmt eine zentrale Rolle in der Diskus-
sion um die Verringerung der Umweltbelastung durch den 

Tabelle 2-2
Ableitung planetarischer Grenzen für Stickstoff

Kalkulation der planetarischen Grenzen für den Stickstoffüberschuss und die anthropogene Erzeugung 
von Stickstoff im Lichte verschiedener Indikatoren und kritischer Werte
Indikatoren Kritische 

Werte
Planetarische Grenzen für
den Stickstoffüberschuss
(Tg N/Jahr)

Planetarische Grenzen für die 
anthropogene Stickstofferzeugung
(Tg N/Jahr)3

NH3 in der Luft1 1 μg/m3

3 μg/m3
24,9
32,1

  89
115

N2O in der Luft 1,0 W/m2

2,6 W/m2
  0,8
  5,3

  20
133

(N-)Überschuss in 
Oberflächengewässer2

1,0 mg/l
2,5 mg/l

  5,4
  7,2

  62
  82

1 Der aktuelle NH3-Überschuss für 2000 wird auf 34 Tg N/Jahr geschätzt.
2 Der aktuelle N-Überschuss, der in die Oberflächengewässer gelangt, wird auf 10,7 Tg N/Jahr geschätzt.
3  Die notwendige Erzeugung von Stickstoffdünger für die menschliche Ernährung wird auf 52 – 80 Tg N/Jahr 

geschätzt, je nach Annahmen zur Nutzungseffizienz von Stickstoff.

Quelle: de VRIES et al. 2013, S. 399, übersetzt
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Stickstoffeintrag ein. Im Allgemeinen beschreibt Effizienz 
die Beziehung zwischen Input und Output. Stickstoff-
effizienz wird meist durch das Verhältnis von im Endpro-
dukt enthaltenem Stickstoff zum gesamten eingesetzten 
Stickstoff ausgedrückt. Diese Definition findet Anwen-
dung, wenn Stickstoff als Produktionsfaktor eingesetzt 
wird, wie die folgende ökonomische Betrachtung verdeut-
licht. Eine erhöhte Stickstoffeffizienz verringert den Stick-
stoffinput bei konstantem Output, wodurch geringere 
Kosten für den Zukauf von Stickstoff entstehen. So wird 
in der landwirtschaftlichen Produktion mineralischer 
Stickstoff als Düngemittel verwendet. Eine verbesserte 
Aufnahme durch die Kulturpflanzen lässt einen reduzier-
ten Düngereinsatz bei konstantem Ertrag zu, was sich 
verringernd auf den Austrag von reaktivem Stickstoff in 
die Umwelt auswirkt. Ob sich die Gesamtkosten durch 
Effizienzmaßnahmen verringern oder erhöhen, hängt von 
den Kosten für die effizientere Technologie und den ein-
gesparten Ausgaben für den Produktionsfaktor Stickstoff 
ab. Dieses Verständnis von Effizienz kann auch angewandt 
werden, wenn Stickstoff keinen Produktionsfaktor dar-
stellt, der Stickstoffeintrag in die Umwelt jedoch direkt 
mit dem Einsatz von Produktionsfaktoren in Verbindung 
steht, wie bei der Entstehung von Stickstoffoxidemissio-
nen bei der Ve  rbrennung von fossilen Energieträgern.

Ökoeffizienz charakterisiert das Verhältnis von erzeugter 
Leistung zur entstehenden Umweltwirkung (OECD 2008, 
S. 7). Sie erfasst auch Maßnahmen zur Verringerung des 
Austrags von Stickstoff, die nicht unter den klassischen 
Effizienzbegriff fallen, wie beispielsweise die Abluftreini-
gung in Tierhaltungsanlagen oder Fahrzeugkatalysatoren.

53. Es existieren unterschiedliche Methoden zur Quan-
tifizierung der Stickstoffeffizienz, wodurch die Ergebnis-
se einzelner Studien nicht direkt vergleichbar sind. In 
ihrer Gesamtheit weisen die Resultate jedoch darauf hin, 
dass besonders in der Landwirtschaft die Stickstoffeffi-
zienz gering ist. Für die gesamte deutsche Landwirtschaft 
geben SCHWEIGERT und van der PLOEG (2002, S. 197) 
eine Stickstoffeffizienz von 40 % für das Jahr 2000 an. In 
der Tierproduktion ist die Stickstoffeffizienz mit 20 % 
deutlich geringer als in der Pflanzenproduktion mit 80 %. 
OENEMA et al. (2007, S. 268) errechneten, dass in der 
EU (EU-27, 2000) 52 % des Stickstoffes im Wirtschafts-
dünger als Nährstoff der Pflanzenproduktion zugeführt 
wird. Ein Großteil entweicht somit bei Lagerung und 
Ausbringung.

Einer Verbesserung der Stickstoffeffizienz in der Land-
wirtschaft wird in Stickstoffminderungsstrategien eine 
große Wichtigkeit eingeräumt (z. B. SUTTON et al. 2011). 
OENEMA et al. (2009) quantifizierten mithilfe eines Mo-
dells die Verbesserung der Stickstoffeffizienz aus der 
EU-Landwirtschaft durch verschiedene Maßnahmen (ver-
bessertes Düngemanagement, geringerer Proteineinsatz 
in Tierfütterung, Vermeidung von Ammoniakemissionen 
in der Tierhaltung). Die Autoren errechneten, dass bei der 
Umsetzung aller Maßnahmen die Stickstoffeffizienz in 
der EU im Jahr 2020 auf 51 % bis 55 % gegenüber 48 % 
im Baseline-Szenario steigt (ebd., S. 285). Nach einer 

exemplarischen Berechnung von de VRIES et al. (2013, 
S. 399) reduziert sich die im Jahr 2050 zur Ernährung der 
Menschheit notwendige globale Stickstofffixierung von 
80 auf circa 50 Tg Stickstoff pro Jahr, wenn sich die Stick-
stoffeffizienz der gesamten Produktionskette von Nah-
rungsmitteln von 17 % auf 25 % erhöht. Die Effizienz-
steigerung kann nach den Berechnungen der Autoren 
somit einen wichtigen Beitrag leisten, um kritische 
Schwellen für verschiedene Stickstoffbelastungen nicht 
zu überschreiten (vgl. Tz. 48).

54. Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz können 
sowohl zu höheren als auch zu geringeren Produktions-
kosten und Produktpreisen führen. Es kommt zu einem 
Preisanstieg, wenn die Kosten für die Einführungen von 
effizienteren Technologien und Management höher sind 
als die Einsparungen. Dabei kann Effizienz durch erhöh-
te Produktpreise zu verändertem Konsumverhalten führen. 
Wenn eine höhere Effizienz jedoch durch einen geringe-
ren Einsatz von Inputfaktoren zu niedrigeren Produkti-
onskosten und Produktpreisen führt, besteht theoretisch 
die Gefahr, dass die positive Auswirkung auf die Umwelt 
durch den Rebound-Effekt verringert wird. Der Effekt 
wird vor allem in der Diskussion um Energieeffizienz 
thematisiert. Durch die Effizienzsteigerung realisierte 
Preissenkungen für eine Leistung führen zu einer erhöh-
ten Nachfrage nach dieser (direkter Rebound-Effekt) und 
anderen Leistungen (indirekter Rebound-Effekt), deren 
Erstellung und Nutzung ebenfalls mit negativen Umwelt-
wirkungen einhergeht (GREENING et al. 2000, S. 390 f.). 
Es ist jedoch im Einzelfall zu überprüfen, inwieweit Maß-
nahmen zur erhöhten Stickstoffeffizienz überhaupt zu 
Preissenkungen führen.

Konsistenz
55. Konsistenz zielt auf eine naturverträgliche Gestal-
tung der Produktion ab, das heißt auf die Anpassung der 
Art und Weise, wie produziert wird. Es geht nicht darum, 
bestehende Prozesse effizienter zu gestalten, sondern neue 
an natürlichen Stoffumsätzen orientierte Technologien zu 
verwenden. Neben der Nutzung von naturverträglichen 
Technologien steht dabei das Konzept der Kreislaufwirt-
schaft im Vordergrund, in der Abfälle die Ausgangsbasis 
für neue Produktionsprozesse bilden (LINZ 2004, S. 8 f.; 
HUBER 2001, S. 82 f.). Eine eindeutige Abgrenzung von 
Effizienz und Konsistenz ist allerdings nicht immer mög-
lich.

56. Wirtschaftsdünger kann im Sinne der Konsistenz 
mineralischen Stickstoffdünger substituieren (vgl. 
Kap. 4.1; Abschn. 6.4.6). Sie zielt dabei auf die Schlie-
ßung von Stoffkreisläufen und die bessere Ausnutzung 
des ohnehin anfallenden Wirtschaftsdüngers ab. Aller-
dings wird bei Wirtschaftsdünger in der Regel ein gerin-
gerer Teil des enthaltenen Stickstoffs durch die Pflanze 
aufgenommen (CHRISTENSEN 2004). Außerdem kön-
nen die Verluste bei der Ausbringung sehr hoch sein (vgl. 
Tz. 416), wodurch die Stickstoffemissionen beim Einsatz 
von Wirtschafsdünger potenziell höher sind. Wenn aber 
der ohnehin anfallende Wirtschaftsdünger in der pflanz-
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lichen Erzeugung eingesetzt wird, kann die Menge an 
reaktivem Stickstoff, die dem System neu zugefügt wird, 
reduziert werden. Darüber hinaus greifen Effizienz und 
Konsistenz bei der verbesserten Nutzung von Wirtschafts-
dünger ineinander. Durch eine Verringerung der Stick-
stoffverluste bei der Lagerung und Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger gelangt ein größerer Anteil des Stick-
stoffs als potenzieller Dünger auf landwirtschaftliche 
Flächen, wo er mineralischen Stickstoffdünger ersetzen 
kann.

Wirtschaftsdünger fällt momentan in bestimmten Regio-
nen in so hohem Maße an, dass eine sinnvolle Verwertung 
in der pflanzlichen Erzeugung vor Ort nicht mehr möglich 
ist. Das Schließen von Stoffkreisläufen wird durch Nähr-
stoffimporte bei dem Zukauf von Futtermitteln erschwert. 
Eine Rückführung der mit dem Futteranbau entzogenen 
Nährstoffe auf deren Anbaufläche ist folglich nicht ohne 
weiteres möglich, besonders wenn Futtermittel aus Über-
see in die Tierhaltungsbetriebe importiert werden. Anfal-
lender Wirtschaftsdünger kann in Tierhaltungsbetrieben 
somit häufig nicht vollständig in der pflanzlichen Erzeu-
gung verwendet werden. Auf der anderen Seite kaufen 
Ackerbaubetriebe, die räumlich getrennt von den Tierhal-
tungsbetrieben liegen, Stickstoff in Form von minerali-
schem Dünger zu. Für eine vermehrte Substitution von 
mineralischem Dünger durch Wirtschaftsdünger kann 
entweder Wirtschaftsdünger transportiert oder der räum-
lichen Trennung von landwirtschaftlichen Produktions-
zweigen entgegengewirkt werden (vgl. Abschn. 6.4.6).

Suffizienz
57. Im Gegensatz zu Effizienz und Konsistenz wirkt 
Suffizienz direkt auf den Konsum. Sie wird definiert als 
„Änderungen in Konsummustern, die helfen, innerhalb 
der ökologischen Tragfähigkeit der Erde zu bleiben, wo-
bei sich Nutzenaspekte des Konsums ändern“ (FISCHER 
und GRIEßHAMMER 2013, S. 10). Suffizienz wird häu-
fig ausschließlich als Anpassung der Konsummuster auf-
grund von Einsicht über ökologische Folgen verstanden 
(z. B. Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Le-
bensqualität 2013, S. 482). Dieses Verständnis schließt 
explizit marktwirtschaftliche Instrumente zur Änderung 
von Konsummustern aus, da diese durch Anpassung der 
Preise den Konsum beeinflussen. Im Folgenden wird ana-
log zu SCHNEIDEWIND und ZAHRNT (2013) sowie 
LINZ (2004, S. 16) der Begriff der Suffizienzpolitik wei-
ter gefasst. Dieses breitere Verständnis schließt auch ord-
nungsrechtliche, ökonomische oder informatorische Ins-
trumente ein.

Das Konsumverhalten wird durch Preisänderungen und 
durch geänderte Präferenzen beeinflusst. Ökonomische 
Instrumente – wie eine Fleischsteuer oder auch die Ab-
schaffung der Subventionen von umweltschädlichen Pro-
dukten – senken die Nachfrage. Das Ausmaß der Kon-
sumänderung durch Preisanstiege hängt dabei von der 
Preiselastizität der Nachfrage ab. BUSCHMANN und 
MEYER (2013, S. 8) errechneten beispielsweise, dass 
sich bei einer Aufhebung des reduzierten Mehrwertsteu-

ersatzes für Fleischprodukte der Konsum um 6 bis 9 % 
verringert. Präferenzen hängen von Werten und Einstel-
lungen ab und können vor allem durch informatorische 
Instrumente beeinflusst werden. Eine freiwillige Anpas-
sung des Fleischkonsums oder ein verändertes Mobili-
tätsverhalten können beispielsweise durch Umweltbildung 
und Aufklärungskampagnen hervorgerufen werden (vgl. 
Kap. 6.6). Suffizienz aufgrund von geänderten Präferen-
zen kann zu einem Rebound-Effekt führen, wenn die 
verringerte Nachfrage einzelner Konsumenten zu niedri-
geren Preisen führt und andere Konsumenten folglich 
ihren Konsum erhöhen können (ALCOTT 2008, S. 775 ff.). 
Durch die Veränderung der Konsummuster frei gewor-
denes Einkommen kann darüber hinaus die Nachfrage 
nach anderen Leistungen erhöhen, deren Umweltwirkungen 
ebenfalls bedacht werden müssen.

Zwischenfazit
58. Effizienz und Konsistenz setzen primär beim Pro-
duzenten an und verringern die Stickstoffemissionen in 
die Umwelt ohne den Konsum direkt zu beeinflussen. 
Suffizienz hingegen wirkt direkt auf das Konsumverhal-
ten. Daher sind Instrumente und Maßnahmen zur Erhö-
hung von Effizienz und Konsistenz oft leichter umsetzbar. 
Einzelne Instrumente und Maßnahmen wirken jedoch 
häufig auf mehrere dieser übergeordneten Prinzipien der 
nachhaltigen Entwicklung (z. B. FISCHER und GRIEß-
HAMMER 2013, S. 12). Eine für die Stickstoffpolitik 
zentrale Frage ist, ob Effizienz und Konsistenz ausreichen, 
um die angestrebten Umweltqualitätsziele ausreichend 
schnell zu erreichen oder ob tiefer greifende Veränderun-
gen der Konsummuster notwendig sind. Nach Ansicht des 
SRU sind mit hoher Wahrscheinlichkeit alle drei Ansätze 
im Zusammenspiel notwendig, um die Emissionen von 
reaktivem Stickstoff auf ein sicheres Maß zurückzuführen.

2.5  Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

59. Für einzelne Umweltmedien und einzelne Stick-
stoffverbindungen existieren seit Langem Grenzwerte 
primär zum Schutz der menschlichen Gesundheit oder 
zum Erhalt einer guten Wasserqualität. Das Konzept des 
„sicheren Handlungsraumes“ kann darüber hinaus der 
systemischen Dimension der Stickstoffproblematik Rech-
nung tragen. Es kann insbesondere helfen, ein akzeptables 
Gesamtreduktionsziel abzuleiten. Dazu bedarf es aber 
einer Weiterentwicklung.

60. Die Wirkungsanalyse von Nährstoffeinträgen in 
die Umwelt erfordert einen Mehrebenenansatz, der die 
verschiedenen Wirkungs- und Handlungsebenen berück-
sichtigt. Zu beachten sind die verknüpften lokalen, regi-
onalen, überregionalen und auch globalen Eintragspfade 
und Wirkungszusammenhänge. Für die Ableitung von 
angemessenen Schutzzielen müssen verschiedene „sichere 
Handlungsräume“ auf den unterschiedlichen Ebenen – 
von lokalen Hotspots bis hin zu Erdsystemen – identifi-
ziert werden. Schädliche Auswirkungen des Stickstoff-
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eintrags müssen auf all diesen Systemebenen vermieden 
werden. Auch die unterschiedlichen Zeitskalen von Ur-
sache-Wirkungs-Zusammenhängen müssen beachtet wer-
den. Einige der Wirkungen des Nährstoffeintrages mani-
festieren sich kurzfristig, andere aber erst mit erheblichen 
Zeitverzögerungen. Damit können Schutzmaßnahmen oft 
erst mit zeitlicher Verzögerung wirken. Dies muss bei einer 
integrierten Reduktionsstrategie berücksichtigt werden.

Auf all diesen Ebenen gibt es Ansätze der Erforschung 
sozial-ökologischer Systeme, die die dynamischen syste-
mischen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und 
Natur erfassen. Die Ableitung eines „sicheren Handlungs-
raumes“ stützt sich hier auf verschiedene Begründungen, 
wie dem Erhalt der Resilienz von Ökosystemen, der Ver-
meidung von Kippeffekten und irreversiblen Entwicklun-
gen sowie der gesellschaftlichen und ökonomischen Wert-
schätzung von Ökosystemleistungen. Manche dieser 
Konzepte sind jedoch noch eher theoretischer Natur. Die 
Entwicklung von Frühwarnindikatoren, zum Beispiel für 
den Verlust an Resilienz, schreitet aber voran. Der Criti-
cal-Loads-Ansatz und die Bedeutung der Ökosystemleis-
tungen werden auch bei der detaillierten empirischen 
Problemdiagnose in Kapitel 3 wieder aufgegriffen.

Die Ableitung eines „sicheren Handlungsraumes“ sollte 
sich daher auf das in internationalen Konventionen, im 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und im Grundgesetz verankerte Vorsorgeprinzip 
stützen. Aus diesem folgt, dass der Staat bereits vor der 
Schwelle eines Gefahrenbeweises tätig werden kann, auch 
wenn noch Unsicherheiten und Wissenslücken bestehen.

61. In diesem Sinne am weitesten operationalisiert und 
politisch akzeptiert ist der Critical-Loads-Ansatz, der 
Schwellen wesentlicher schädlicher Wirkungen auf 
 Pflanzen oder Ökosysteme durch eutrophierende und 
 versauernde Stoffe identifiziert. Auf der Basis des Criti-
cal-Loads-Ansatzes kann das Mindestmaß der aus öko-
logischer Perspektive erforderlichen Verminderungen 
bestimmt werden. Dieses sollte mit dem Stand der wirt-
schaftlich-technisch bestmöglichen Reduktion abgegli-
chen und entsprechend mit einem sozial-ökonomisch 
vertretbarem (Stufen)Plan verknüpft werden. 

62. Die Festlegung eines Gesamtreduktionszieles ist 
sinnvoll, um die Größenordnung des Handlungsbedarfs 
besser kommunizieren, die Reichweite von Instrumenten 
und Maßnahmen evaluieren und auch Problemverlage-
rungen frühzeitig erkennen zu können. Hierbei sollten in 
einem Bottom-up-Verfahren zunächst die Verminderungen 

identifiziert werden, die für die Einhaltung von Umwelt-
qualitätszielen und Grenzwerten für die Luft, die Böden 
und die verschiedenen Gewässertypen erforderlich sind. 
Beispielhaft für die Einträge aus landwirtschaftlichen 
Betrieben wurde dies für die Niederlande und für die glo-
bale Ebene modelliert. Für die Niederlande wurde ein 
Reduktionsbedarf des Stickstoffgesamteinsatzes in der 
Landwirtschaft in der Größenordnung von 50 % bis 70 % 
abgeleitet. In einer ähnlichen Größenordnung liegt auch 
der globale Reduktionsbedarf. Um den Reduktionsbedarf 
zur Einhaltung der gesetzten Umweltziele aber genau 
ermitteln zu können, sollte auch für Deutschland eine 
entsprechende integrierte, wirkungsbasierte, alle wichti-
gen Stickstoffverbindungen und Schutzgüter umfassende, 
räumlich ausdifferenzierte Modellierung erfolgen.

63. Bei der integrierten sozial-ökologischen Betrach-
tungsweise ist zu berücksichtigen, dass Düngemittel für 
die menschliche Ernährung erforderlich sind. Der Min-
desteinsatz von Mineral- oder Wirtschaftsdünger variiert 
je nach Ernährungsgewohnheiten, Anbauart und Ausbrin-
gungseffizienz. Wenn die Ausbringungseffizienz verbes-
sert wird und gleichzeitig der Konsum von Fleisch und 
anderen tierischen Proteinen auf die von der Weltgesund-
heitsorganisation empfohlenen Mengen verringert werden 
kann, gibt es einen Gestaltungskorridor, der die Ernäh-
rungssicherheit einer wachsenden Weltbevölkerung weit-
gehend mit der Einhaltung eines „sicheren Handlungs-
raumes“ in Einklang bringen kann. Diesen zu erreichen, 
muss das zentrale Ziel einer integrierten Stickstoffpolitik 
auf den unterschiedlichen politischen Handlungsebenen, 
so auch der nationalen Umweltpolitik, sein.

64. Effizienz, Suffizienz und Konsistenz sind verschie-
dene Optionen, um dieses Ziel zu erreichen, das auf eine 
deutliche Minderung der Einträge von reaktivem Stick-
stoff in die Umwelt hinausläuft. Effizienz zielt darauf ab, 
das Verhältnis zwischen dem eingesetzten und dem im 
Endprodukt befindlichen Stickstoff zu verbessern und so 
Verluste zu verringern. Nach dem Ansatz der Konsistenz 
ist die Produktionsweise grundsätzlich naturverträglicher 
umzugestalten und die Idee der Kreislaufwirtschaft steht 
im Vordergrund. Suffizienz hingegen verringert die Um-
weltbelastung durch einen veränderten Konsum. Die Un-
tersuchungen von de VRIES et al. (2013) weisen darauf 
hin, dass alle drei Ansätze im Zusammenspiel notwendig 
sind, um zu einem „sicheren Handlungsraum“ zurückzu-
finden. Dies bedarf erheblicher Anstrengungen und bein-
haltet auch eine Anpassung der heutigen Konsummuster.
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3  Reaktive Stickstoffverbindungen
und ihre Wirkungen in der Umwelt

65. In Kapitel 2 wurden grundsätzliche normative 
Überlegungen angestellt, wie man einen „sicheren Hand-
lungsraum“ bestimmt, in dem die natürlichen Lebens-
grundlagen respektiert und ökologische Tragfähig-
keitsgrenzen beachtet werden. Voraussetzung für die 
Identifizierung eines sicheren Handlungsraums ist die 
Kenntnis der komplexen Stickstoffproblematik, das heißt 
der vielfältigen Einträge, Entwicklungstrends und fest-
stellbaren Wirkungen der verschiedenen Stickstoffverbin-
dungen. Im Folgenden werden die Einträge und Wirkun-
gen reaktiver Stickstoffverbindungen in Deutschland 
dargestellt.

Zunächst werden in Kapitel 3.1 der natürliche Stickstoff-
kreislauf und der anthropogene Einfluss darauf beschrie-
ben. Es zeigt sich, dass reaktive Stickstoffverbindungen 
ineinander umwandelbar sind, von einem Umweltmedium 
ins andere übergehen können und je nach Umweltmedium 
auch unterschiedlich wirken. Daher werden in Kapitel 3.2 
Eintrag, Verhalten und Verbleib reaktiver Stickstoffver-
bindungen für Luft, Boden und Wasser separat betrachtet. 
In Kapitel 3.3 folgen die Wirkungen auf den Menschen 
und in Kapitel 3.4 die Wirkungen auf die biologische Di-
versität. Kapitel 3.5 schließlich beschreibt den Beitrag 
reaktiver Stickstoffverbindungen zum globalen Klima-
wandel.

Die Tatsache, dass ein Stickstoffatom in unterschiedlichen 
Verbindungen vorkommen kann und außerdem verschie-

dene Wirkungen in der Atmosphäre, in terrestrischen und 
aquatischen Ökosystemen und auf die menschliche Ge-
sundheit ausübt, wird auch als Stickstoffkaskade bezeich-
net. Der Ursprung eines Stickstoffatoms spielt im Verlauf 
dieser Kaskade eine untergeordnete Rolle. Zudem führen 
die unterschiedlichen Verteilungs- und Speicherprozesse 
zu einer zeitlichen und räumlichen Verlagerung der Wir-
kung reaktiver Stickstoffverbindungen. Dabei können die 
Effekte von regional bis kontinental reichen, Lachgas 
wirkt als Klimagas sogar global. Insgesamt ergibt die 
Bestandsaufnahme für Deutschland, dass ökologische 
Grenzen für Stickstoffeinträge an vielen Stellen bereits 
überschritten sind.

3.1  Der Stickstoffkreislauf und die 
unterschiedlichen 
Stickstoffverbindungen

66. Das Vorhandensein von Stickstoff (N) ist essenzi-
ell für die Entstehung von Leben auf der Erde. In Verbin-
dung mit anderen Elementen wie Sauerstoff (O), Kohlen-
stoff (C), Wasserstoff (H), Schwefel (S) und Phosphor (P) 
ist Stickstoff am Aufbau jeglichen Lebens beteiligt. Stick-
stoff ist zum Beispiel Bestandteil pflanzlicher und tieri-
scher Proteine, Aminosäuren, Vitamine, Enzyme und des 
Blattfarbstoffs Chlorophyll. Die Luft enthält mehr als 
99 % des auf der Erde verfügbaren Stickstoffs, welcher 
in den elementaren Stickstoff (N2) und in die reaktiven 
Stickstoffverbindungen (Nr) unterteilt wird (vgl. Tab. 3-1). 
Den überwiegenden Anteil bildet dabei der elementare 

Tabelle 3-1
Die wichtigsten Stickstoffverbindungen

Verbindung Formel Hauptvorkommen Oxidationsstufe

Elementarer Stickstoff N2 Luft
nicht-reaktive Form

+/− 0

Ammonium
Ammoniak

NH4
+

NH3

Luft/Boden
Luft

reduzierte Form
− 3
− 3

Lachgas
Stickstoffmonoxid

Nitrit
Stickstoffdioxid

Nitrat

N2O
NO

NO2
–

NO2
NO3

–

Luft
Luft

Wasser/Boden
Luft

Wasser/Boden

oxidierte Form
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

Amine, Proteine,
Aminosäuren, Harnstoff R-NH2

in organische Materie 
gebunden

organische 
Verbindungen

SRU/SG 2015/Tab. 3-1; Datenquelle: ERISMAN et al. 2011, S. 11
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Stickstoff mit circa 99 %, die reaktiven Verbindungen 
haben einen Anteil von 1 %. Der elementare Stickstoff ist 
chemisch relativ reaktionsträge und in dieser Form für die 
meisten Lebewesen nicht direkt verfügbar (HOLLEMAN 
et al. 2007, S. 651 ff.). Pflanzen, Tiere und Menschen sind 
daher auf reaktive Stickstoffverbindungen als Stickstoff-
quelle angewiesen (BLUME 2010, S. 404).

67. Zu den wichtigsten reaktiven Stickstoffverbindun-
gen gehören anorganische Verbindungen, wie zum Bei-
spiel Ammoniak (NH3), Ammonium (NH4

+), Stickstoff-
oxide (NOx, bestehend aus Stickstoffmonoxid (NO) und 
Stickstoffdioxid (NO2)), Nitrat (NO3

-), Nitrit (NO2
-), 

Lachgas (N2O) sowie in organischer Materie gebundener 
Stickstoff in Form von Harnstoff, Aminen, Proteinen und 
Aminosäuren. Stickstoffverbindungen werden anhand 
ihres Oxidationsstatus in nicht-reaktive (Oxidationssta-
tus 0), reduzierte (− 3 bis − 1) und oxidierte (+ 1 bis + 5) 
Formen eingeteilt (s. Tab. 3-1).

Die Fixierung von elementarem Luftstickstoff in seine 
reaktiven Verbindungen und deren stetige Umwandlung 
ineinander bezeichnet man als Stickstoffkreislauf. Die 
einzelnen Teilprozesse dieses Kreislaufs sind: Stickstoff-

fixierung, Nitrifikation, Assimilation, Ammonifikation, 
Denitrifikation, Anammox-Reaktion, Verflüchtigung, 
Versickerung, Verwitterung und Auswaschung (s. Abb. 3-1 
und Tab. 3-2).

68. Für die Umwandlung von elementarem Stickstoff 
aus der Atmosphäre in seine reaktiven Formen ist ein 
hoher Energieaufwand notwendig. Dieser Prozess wird 
als Stickstofffixierung bezeichnet. Man unterscheidet da-
bei die natürliche Stickstofffixierung, welche in der Um-
welt durch bestimmte Mikroorganismen (s. u.) oder phy-
sikochemische Aktivitäten (Tz. 69) stattfindet, von der 
industriellen (anthropogenen) Stickstofffixierung (Tz. 76). 
Bestimmte Mikroorganismen (Bakterien, Blaualgen) kön-
nen aufgrund ihrer Enzymausstattung die benötigte Ener-
gie für die Reduktion des elementaren Stickstoffs kataly-
tisch herabsetzen und diesen direkt zu Ammoniak bzw. 
Ammonium reduzieren. Bakterien, die dazu in der Lage 
sind, können sowohl frei lebend (z. B. Azobacter und 
Cyanobakterien) als auch in Symbiose mit Pflanzen (z. B. 
Knöllchenbakterien (Rhizobien) in Verbindung mit Le-
guminosen) vorkommen (s. Tz. 94). Der so gewonnene 
Ammoniak bzw. das Ammonium ist biologisch leicht 

Abbildung 3-1
Der Stickstoffkreislauf

Quelle: ERISMAN et al. 2011, S. 11; Copyright: Anne Christine Le Gall, INERIS
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verfügbar und kann von den Bakterien selbst genutzt oder 
in Symbiose den Pflanzen als Nährstoff zur Verfügung 
gestellt werden. Als Gegenleistung wird der Symbiont 
(Bakterium) vom Wirt (Pflanze) mit Energie und Kohlen-
stoff versorgt. Die mikrobielle Fixierung von elementarem 
Stickstoff wird als biologische Stickstofffixierung be-
zeichnet (HOLLEMAN et al. 2007, S. 654; WINGEN-
DER und MAYER 2011).

69. In der Natur ist die sogenannte abiotische Stick-
stofffixierung von elementarem Luftstickstoff zu reaktiven 
Verbindungen durch Blitzschläge, Verbrennung und Vul-
kanaktivität möglich, bei denen große Mengen an Energie 
zur Verfügung stehen (WINGENDER und MAYER 2011). 
Dabei reagiert der elementare Stickstoff mit Sauerstoff 
(O2) aus der Luft zu Stickstoffoxiden (NO und NO2). Auch 
durch natürliche Verwitterungsprozesse von Gesteinen 
durch Wind und Regen wird reaktiver Stickstoff freige-

setzt und gelangt in die Umwelt (HOLLOWAY und 
DAHLGREN 1999, S. 569; SUTTON et al. 2011b).

70. Als Nitrifikation bezeichnet man eine Reaktion, 
bei der bestimmte aerobe Bakterien unter Energiegewin-
nung Ammoniak über die Zwischenstufe Nitrit zu Nitrat 
oxidieren. Die so gewonnene Energie kann von den Or-
ganismen für Wachstum und andere biologische Vorgän-
ge genutzt werden. Beide Reaktionsschritte finden unter 
normalen Umständen nebeneinander statt, sodass es zu 
keiner Anhäufung von Nitrit kommt. Allerdings können 
als Nebenprodukte bis zu 10 % Lachgas und Stickstoff-
monoxid entstehen (ERISMAN und FOWLER 2009; 
HOLLEMAN et al. 2007, S. 654).

71. Die Aufnahme und Verwertung der Stickstoffver-
bindungen Ammoniak bzw. Ammonium und Nitrat durch 
Pflanzen und Mikroorganismen wird als Stickstoffassi-

Tabelle 3-2
Der Stickstoffkreislauf

Teilprozess Kurzbeschreibung

Fixierung Umwandlung von elementarem Stickstoff (N2) aus der Atmosphäre in reaktive Formen. Man 
unterscheidet dabei die natürliche Fixierung, welche in der Umwelt durch bestimmte Mik-
roorganismen und physikochemische Aktivitäten stattfindet, von der industriellen (anthro-
pogenen) Stickstofffixierung.

Nitrifikation Nitrit- und Nitratbakterien oxidieren in einem zweistufigen, aeroben Verfahren unter Ener-
giegewinnung Ammoniak (NH3) über Nitrit (NO2

-) zu Nitrat (NO3
-).

Assimilation Die anorganischen Stickstoffverbindungen Ammonium (NH4
+) und Nitrat (NO3

-) werden 
dem Boden von Mikroorganismen und Pflanzen entzogen und zum Aufbau stickstoffhaltiger 
organischer Verbindungen verwendet.

Ammonifikation Organische Rückstände der abgestorbenen Vegetation oder der Bodenorganismen sowie 
deren Stoffwechselprodukte werden von Bakterien (Destruenten) zersetzt. Der Stickstoff 
wird dabei als Ammoniak (NH3) bzw. Ammonium (NH4

+) frei und steht wieder als anorgani-
scher Stickstoff zur Aufnahme bereit (s. Nitrifikation).

Denitrifikation Unter anaeroben Bedingungen werden Nitrat (NO3
-) und Nitrit (NO2

-) über mehrere Zwi-
schenstufen von Bakterien zu elementarem Stickstoff (N2) reduziert, der zum Großteil in die 
Atmosphäre entweicht.

Anammox- 
Reaktion

Neben der Denitrifikation die einzige Möglichkeit, reaktiven Stickstoff wieder in elementa-
ren Stickstoff zurückzuführen. Anaerobe Bakterien wandeln in Meeren, Ozeanen und Ab-
wässern Ammonium (NH4

+) über Nitrit (NO2
-) zu elementarem Stickstoff (N2) um.

Verflüchtigung Gasförmige Stickstofffreisetzung (Stickstoffverlust) als Ammoniak (NH3), Lachgas (N2O), 
Stickstoffoxide (NOx) und elementarer Stickstoff (N2) aus Dünger und Biomasse in die At-
mosphäre.

Versickerung, 
Auswaschung

Stickstoffverluste durch Versickerung und Auswaschung von Nitrat (NO3
-) in Oberflächen-

gewässer und Grundwasser sowie in Form gelöster organischer Substanz (DON) bzw. als 
partikulärer Stickstoff (PON). 

Verwitterung Freisetzung von reaktivem Stickstoff aus Gesteinen durch Wind und Regen.

SRU/SG 2015/Tab. 3-2
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milation bezeichnet. Insbesondere Pflanzen können den 
Stickstoff über die Wurzeln nur aufnehmen, wenn er als 
Ammonium- oder Nitration im Boden vorliegt. Diese 
Formen werden daher als pflanzenverfügbare Stickstoff-
verbindungen bezeichnet und dienen dem Aufbau von 
eigenen stickstoffhaltigen organischen Verbindungen wie 
Aminosäuren, Proteinen, Nukleinsäuren und Chlorophyll 
(BLUME 2010, S. 404 f.).

72. Das Ausgangsprodukt für die Nitrifikation (Tz. 70) 
wird durch die Ammonifikation (Stickstoffmineralisation) 
bereitgestellt. In diesem Schritt des Stickstoffzyklus wird 
durch mikrobielle Umwandlung aus stickstoffhaltigen 
organischen Verbindungen Ammoniak freigesetzt. Die 
organischen Verbindungen können tierischen und pflanz-
lichen Ursprungs sein und stammen zum Beispiel aus 
Fäulnisprozessen sowie abgestorbenen Pflanzenteilen und 
Organismen. Durch Destruenten (Bakterien, Pilze) wird 
der Stickstoff in Form von Ammoniak oder Ammonium 
freigesetzt und kann somit erneut von Pflanzen und Mi-
kroorganismen aufgenommen werden (BLUME 2010).

73. Die Denitrifikation von Nitrat durch bestimmte 
Bakterien (Denitrifikanten) stellt neben der Anammox-Re-
aktion (s. u.) die einzige Möglichkeit dar, reaktiven Stick-
stoff wieder in elementaren Luftstickstoff zurückzuwan-
deln. Dabei entstehen als Nebenprodukte Lachgas und 
Stickstoffmonoxid. Die Denitrifikation findet sowohl in 
aquatischen als auch in terrestrischen Ökosystemen statt. 
So können zum Beispiel Bakterien der Gattung Pseudo-
monas durch diesen Schritt auch unter anaeroben Bedin-
gungen atmen (HOLLEMAN et al. 2007, S. 654).

Die seit den 1980er-Jahren bekannte Anammox-Reaktion 
findet im großen Maßstab in den Meeren, Ozeanen und 
Thermalquellen, aber auch in Abwässern und wahrschein-
lich in Böden statt. Die Bakterienart Brocadia anamm-
oxidans oxidiert ebenfalls unter anaeroben Bedingungen 
Ammonium über die Zwischenstufe Nitrit zu elementarem 
Stickstoff, welcher für die meisten Lebewesen nicht mehr 
verfügbar ist und in die Atmosphäre entweicht (ERIS-
MAN et al. 2011).

74. Neben der bereits beschriebenen mikrobiellen Um-
wandlung kann Stickstoff auch durch Verflüchtigung aus 
Dünger und zersetzter Biomasse als Ammoniak, Lachgas 
und elementarer Stickstoff in die Atmosphäre entweichen. 
Durch Versickerung und Auswaschung von an Wurzeln 
und Boden gebundene Stickstoffverbindungen können 
diese ebenfalls als anorganischer Stickstoff (z. B. Nitrat) 
oder gelöster organischer und partikulärer Stickstoff 
(DON und PON) in Gewässer und Grundwasser gelangen 
(BLUME 2010, S. 410; Tz. 107).

Der anthropogene Eingriff in den Stickstoffkreislauf
75. Stickstoff gehört neben Kalium, Kalzium, Magne-
sium, Phosphor und Schwefel für Pflanzen zu den Haupt-
nährelementen und hat mengenmäßig den größten Anteil 
der einzelnen mineralischen Elemente am Trockengewicht 
der Pflanzen. Stickstoff ist dabei wichtiger Bestandteil 
pflanzeneigener organischer Verbindungen. Natürlicher-

weise kommt reaktiver Stickstoff in der Bodensubstanz 
jedoch nur in sehr geringer Konzentration vor. Daher ist 
Stickstoff in fast allen terrestrischen und einigen aquati-
schen Ökosystemen der das Pflanzenwachstum und den 
Ernteertrag begrenzende Nährstofffaktor (de VRIES 2011; 
BLUME 2010, S. 401).

76. Während in der vorindustriellen Zeit die Entste-
hung von reaktiven Stickstoffverbindungen im Wesentli-
chen auf die zwei natürlichen Fixierungsprozesse – bio-
logische Stickstofffixierung und physikochemische 
Aktivitäten – zurückzuführen war, griff der Mensch im 
Zuge des technischen Fortschritts immer mehr in diesen 
natürlichen Stickstoffkreislauf ein. Durch das um 1910 
entwickelte Haber-Bosch-Verfahren wurde es erstmals 
möglich, elementaren Stickstoff industriell zu verwerten 
und in Form von Mineraldünger nutzbar zu machen. Bei 
hohen Temperaturen (zwischen 400 °C und 500 °C) und 
unter hohem Druck (um 300 bar) wird dabei mit hohem 
Energieaufwand Ammoniak synthetisch aus elementarem 
Stickstoff und Wasserstoff hergestellt. Allein durch das 
Haber-Bosch-Verfahren werden weltweit jährlich über 
80 Mio. t elementarer Stickstoff in reaktiven Stickstoff in 
Form von synthetischem Dünger umgewandelt und somit 
pflanzenverfügbar gemacht (ROCKSTRÖM et al. 2009).

77. Global führten neben der Herstellung von synthe-
tischem Dünger für die Landwirtschaft auch die Verbren-
nung von fossilen Energieträgern und Biomasse und der 
Anbau von Leguminosen (biologische Stickstofffixierung 
durch symbiontische Bakterien im Ackerbau) zu einem 
dramatischen Anstieg von verfügbaren reaktiven Stick-
stoffverbindungen. Im Zeitraum von 1860 bis 2000 ver-
zehnfachte sich die Menge des durch anthropogene Akti-
vitäten fixierten elementaren Stickstoffs von 15 Mio. t pro 
Jahr auf 165 Mio. t pro Jahr (GALLOWAY et al. 2003). 
Heute wird mehr elementarer Stickstoff in reaktiven Stick-
stoff durch den Menschen umgewandelt, als durch die 
natürlichen terrestrischen Prozesse zusammen. Der Anteil 
von synthetischen Düngern an der Gesamtmenge des an-
thropogen fixierten elementaren Stickstoffs beträgt global 
etwa 53 % und übersteigt damit die Mengen, die durch 
den Anbau von Leguminosen (ca. 27 %) und durch Ver-
brennung fossiler Energieträger und nachwachsender 
Rohstoffe (ca. 20 %) gebildet werden (ROCKSTRÖM 
et al. 2009).

3.2  Eintrag, Verhalten und Verbleib von
reaktivem Stickstoff in der Umwelt

3.2.1 Bilanzierung der Stickstoffflüsse

Nationale Stickstoffbilanz
78. Das Zusammenspiel der Stickstoffflüsse in der 
Umwelt ist komplex. Um dennoch einen Überblick über 
die Gesamtheit der Eintragspfade und die belasteten Um-
weltmedien zu bekommen, ist es sinnvoll, eine integrier-
te Gesamtbilanz der Stickstoffflüsse aufzustellen. Die 
Aufstellung einer nationalen Stickstoffbilanz (im Engli-
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schen „national nitrogen budget“) mit allen wesentlichen 
ein- und ausgehenden Stickstoffströmen sowie den inter-
nen Stoffflüssen wird auch von der United Nations Eco-
nomic Commission for Europe (UNECE 2013) empfoh-
len. Die Stickstoffbilanzen helfen, das Stickstoffproblem 
zu visualisieren. Sie liefern zudem Informationen über 
relevante Einträge in den Stickstoffkreislauf. Außerdem 
können Ansatzpunkte für Maßnahmen und mögliche Be-
lastungsverlagerungen und Trade-offs identifiziert werden 
(LEIP 2011). Die Stickstoffbilanzen liefern auch eine 
wichtige Datengrundlage für die Entwicklung eines Ge-
samtreduktionszieles, wie es in Kapitel 2 empfohlen wird 
(s. a. Tz. 618).

79. Eine solche integrierte Gesamtbilanz der Stick-
stoffflüsse in Deutschland hat das Umweltbundesamt 
(UBA) mit Daten aus den Jahren 2005 bis 2011 erstellt 
(UBA 2014f; Abb. 3-2). Um die Mengen der verschiede-
nen Stickstoffverbindungen miteinander vergleichen und 
summieren zu können, wurden die Massenströme jeweils 
in Masse Reinstickstoff angegeben. Die aus der molaren 
Masse abgeleiteten Umrechnungsfaktoren betragen für 
Ammoniak (NH3) 0,8235, für Stickstoffdioxid (NO2) 
0,3044 und für Lachgas (N2O) 0,6364. Die Umrechnung 
führt dazu, dass zum Beispiel für 100 kt Ammoniak 
82,4 kt Stickstoff anzusetzen sind, für 100 kt Stickstoff-
dioxid ergeben sich 30 kt Stickstoff und für 100 kt Lach-

gas werden 64 kt Stickstoff für die Gesamtbilanz berück-
sichtigt.

80. Aus der Abbildung 3-2 lassen sich die für Deutsch-
land wichtigsten Eintragswege reaktiven Stickstoffs und 
ihre Mengenströme in den nationalen Stickstoffkreislauf 
ablesen (s. a. Tab. 3-3): die industrielle Fixierung von 
Ammoniak aus Luftstickstoff, der Import von Futtermit-
teln, die Emissionen reaktiven Stickstoffs aus Industrie, 
Energiewirtschaft und Verkehr, die biologische Stickstoff-
fixierung in der Landwirtschaft und in terrestrischen 
Ökosystemen sowie der Import von Stickstoff über Flüs-
se und über die Atmosphäre. Der industriell fixierte Stick-
stoff wird zur Herstellung von Düngemitteln und anderen 
stickstoffhaltigen Produkten verwendet. Gut dokumentiert 
ist, dass jährlich etwa 1.640 kt N, also etwa 60 % des 
industriell fixierten Stickstoffs, als Düngemittel in 
Deutschland abgesetzt werden. Die Stickstoffströme in 
weiteren stickstoffhaltigen Industrieprodukten, zum Bei-
spiel Kunststoffen, Farbstoffen oder Pestiziden, konnten 
in der aktuellen Bilanz hingegen noch nicht verlässlich 
quantifiziert werden (UBA 2014f).

Austräge reaktiver Stickstoffverbindungen aus dem Sys-
tem erfolgen über die Atmosphäre oder über den Wasser-
weg in die Nachbarländer (Tab. 3-3). Die mengenmäßig 
größten Austräge erfolgen aber über die Umwandlung 
reaktiven Stickstoffs in elementaren Luftstickstoff. Diese 

Tabelle 3-3

Die wichtigsten Ein- und Austräge in den Stickstoffkreislauf Deutschlands (in kt N/a*)

Einträge in kt N/a

Industrielle Fixierung von Ammoniak aus Luftstickstoff als chemischer Grundbaustein u. a. 
für die Mineraldüngerproduktion

ca. 2.680

Import von Futtermitteln ca. 365

Emissionen reaktiven Stickstoffs in die Atmosphäre 
(insbesondere Verbrennungsprozesse aus stationären und mobilen Quellen)

ca. 435

biologische N-Fixierung in der Landwirtschaft und in terrestrischen und aquaten Ökosystemen ca. 300

grenzüberschreitender Import von Stickstoff über die Flüsse ca. 320

grenzüberschreitender Import von Stickstoff über die Atmosphäre ca. 250

Austräge in kt N/a

Transport über die Flüsse direkt oder über angrenzende Nachbarländer in Meeres- und 
Küsten ökosysteme

ca. 900

Über die Atmosphäre ins Ausland ca. 560

Denitrifikation bei der Abwasserbehandlung ca. 340

Denitrifikation in Fließ- und Oberflächengewässern, in Agrarökosystemen sowie in 
 natürlichen und naturnahen Landökosystemen 

nur ungenau 
quantifizierbar

*Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Jahre des Zeitraums 2005 bis 2011

SRU/SG 2015/Tab. 3-3; Datenquelle: UBA 2014f
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Stickstoffflüsse sind in der Bilanzierung reaktiver Stick-
stoffverbindungen nicht aufgeführt. Ein Teil der reaktiven 
Stickstoffverbindungen wird in den Abwasserbehand-
lungsanlagen denitrifiziert (ca. 340 kt N/a; UBA 2014f). 
Mengenmäßig bedeutender ist die Denitrifikation in Ober-
flächengewässern, im Boden und in Grundwasserleitern, 
deren Quantifizierung jedoch mit großen Unsicherheiten 
behaftet ist. So ergibt sich aus der Differenz zwischen 
dem Stickstoffüberschuss in der Landwirtschaft (Tz. 214) 
und in naturnahen terrestrischen Ökosystemen und den 
ermittelten Emissionen in die Luft und in Oberflächenge-
wässer eine Differenz von 750 kt N/a (UBA 2014f). Die-
se Menge dürfte größtenteils denitrifiziert werden, wobei 
eine „mögliche Anreicherung reaktiven Stickstoffs sowie 
der Zeitverzug bei der Grundwasserpassage […] zu be-
rücksichtigen sind“ (ebd.).

81. Die Umwandlung von reaktiven Stickstoffverbin-
dungen zu Luftstickstoff in Abwasserbehandlungsanlagen 
ist aus Umweltsicht zwar vorteilhaft, sie stellt aber eine 
Verschwendung der Energie dar, die zur Produktion des 
reaktiven Stickstoffs aufgewendet wurde. Außerdem wird 
bei der Denitrifikation immer auch eine gewisse Menge 
Lachgas gebildet (Tz. 73). Grundsätzlich besser, aber 
technisch noch nicht marktfähig, wäre daher ein Recycling 
des reaktiven Stickstoffs aus dem Abwasser (SUTTON 
et al. 2011a).

Ansatzstellen für Maßnahmen
82. Die nationale Gesamtbilanz zeigt deutlich die Ein-
tragspfade und Emissionsquellen, an denen Handlungs-
optionen bestehen („Ansatzstellen für Maßnahmen“, s. 
Dreiecksymbole in Abb. 3-2). Dazu gehören die in Tabel-
le 3-3 aufgelisteten Stickstoffeinträge, aber auch die in-
ternen Stickstoffströme, beispielsweise in der Landwirt-
schaft. Bei den Eintragspfaden muss beachtet werden, 
dass die Einträge in die Atmosphäre, aus der biologischen 
Stickstofffixierung und aus dem grenzüberschreitenden 
Import sowohl über die Flüsse als auch über die Atmo-
sphäre unmittelbar den Stickstoffmengen entsprechen, die 
auch in die Umwelt gelangen. Bei den Futtermittelimpor-
ten und dem Düngemittelabsatz erfolgen die Einträge von 
reaktivem Stickstoff in die Umwelt erst bei oder nach der 
Anwendung, wenn zum Beispiel nach der Fütterung Am-
moniak aus den Ausscheidungen emittiert oder Nitrat aus 
dem eingesetzten Dünger in das Grundwasser ausgewa-
schen wird. Diese Emissionen sind in den bilanzinternen 
Stoffflüssen enthalten, die aus den Landökosystemen in 
die Hydrosphäre gelangen (vgl. Abb. 3-2).

Bei den anthropogenen Einträgen in die Atmosphäre do-
miniert die Landwirtschaft mit 570 kt, gefolgt von den 
Emissionen aus der Energiewirtschaft und Industrie 
(230 kt) und aus dem Verkehr (205 kt). Während die at-
mosphärischen Emissionen und die weiteren Transport-
vorgänge in der Luft vergleichsweise gut abgeschätzt 
werden können, sind Verbleib und Verhalten der Stick-

Tabelle 3-4

Emissionsquellen für NOx, NH3 und N2O in Deutschland für das Jahr 2012 (in kt)

Emissionsquelle NOx NOx-N NH3 NH3-N N2O N2O-N Summe 
N

Anteil 
bezogen 

auf N

Stationäre
Feuerungsanlagen

549 167 6 5 14 9 181 18,9 %

Verkehr 521 159 14 11 5 3 173 18,1 %

Industrieprozesse 87 27 12 10 10 6 43 4,5 %

Landwirtschaft 107 33 512 427 141 90 550 57,4 %

Abfall- und Abwasser- 
behandlung

0,4 0,1 0 0 9 6 6 0,6 %

Sonstige* 5,5 1,7 1,8 1,5 3 2 5 0,5 %

Summe 1269 545 182

Summe N 386 454 116 958 100 %

*  Summe der Emissionen aus: „Militär und weitere kleine Quellen“, „Diffuse Emissionen aus Brennstoffen“, „Lösemittel und 
andere Produktverwendung“ und „Landnutzung, Landnutzungsänderung, Forstwirtschaft“

SRU/SG 2015/Tab. 3-4; Datenquelle: UBA 2013g; 2013k
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stoffverbindungen im Boden und in der Hydrosphäre 
aufgrund der komplexen Transportprozesse schwieriger 
vorherzusagen. In Abbildung 3-2 werden die Einträge aus 
den Landökosystemen in die Hydrosphäre mit 460 kt N/a 
abgeschätzt. Modellierungen für Stickstoffeinträge in 
Oberflächengewässer zeigen, dass die Landwirtschaft für 
etwa 80 % der Einträge verantwortlich ist (Tz. 111). Da-
mit ist die Landwirtschaft auch für die wasserlöslichen 
Stickstoffverbindungen die wichtigste anthropogene 
Emissionsquelle.

83. Aufgrund der Datenlücken kann die Differenz 
zwischen den in der Tabelle 3-3 aufgelisteten Stickstoff-
einträgen und den Stickstoffausträgen keinen Hinweis auf 
die Menge an reaktiven Stickstoffverbindungen geben, 
die im System akkumuliert. Für eine genaue Bestimmung 
dieser Differenz müssen diese und gegebenenfalls weite-
re Datenlücken geschlossen werden (UBA 2014f). Dann 
könnte die Gesamtbilanzierung auch zum Vergleich mit 
einer wirkungsbezogenen Belastungsgrenze herangezogen 
und damit Berechnungsgrundlage für ein Gesamtreduk-
tionsziel für die Einträge von Stickstoffverbindungen in 
die Umwelt werden (Tz. 618 ff.).

3.2.2 Luft

Stickstoffeinträge in die Luft
84. Die Einträge in die Luft erfolgen über die Emis-
sionen an Stickstoffoxiden, Ammoniak und Lachgas. 

Bezogen auf Masse Reinstickstoff wurden 2012 in 
Deutschland 958 kt in die Luft emittiert. Die  bedeutendste 
Emissionsquelle für luftgetragenen Stickstoff ist die Land-
wirtschaft mit 550 kt (57 %). An zweiter und dritter  Stelle 
stehen die stationären Feuerungsanlagen mit 181 kt (19 %) 
und der Verkehr mit 173 kt Stickstoff (18 %) (vgl. 
Tab. 3-4).

85. Nach Stickstoffverbindungen differenziert, stam-
men 94 % der Ammoniakemissionen aus der Landwirt-
schaft (Kap. 4.1). Die beiden Hauptquellen für Stickstoff-
oxide sind die stationären Feuerungsanlagen (Kap. 4.3) 
mit 43 % bzw. der Verkehr (Kap. 4.2) mit 41 %. Die 
Emissionen aus dem internationalen Luft- und Schiffs-
verkehr sind in den oben aufgeführten Stickstoffoxid-
emissionen des Verkehrs nicht enthalten (vgl. Tz. 253). 
Wichtigste Emissionsquelle für Lachgas ist die Landwirt-
schaft (77 %), wobei diese Emissionen zu 94 % aus den 
landwirtschaftlich genutzten Böden kommen. 

86. Die Emissionen an gasförmigen Stickstoffverbin-
dungen konnten in Deutschland zwischen 1990 und 2012 
insgesamt um 41 % verringert werden (UBA 2013g; 
2013k). Der Vergleich der Entwicklung der Stickstoff-
oxidemissionen aus den stationären Feuerungsanlagen des 
Sektors Energiewirtschaft, aus dem Verkehr und der Am-
moniakemissionen aus der Landwirtschaft für diesen 
Zeitraum zeigt, dass die größten Reduktionen bei den 
Emissionen aus dem Verkehr erzielt wurden (Abb. 3-3). 
Die Emissionen aus der Energiewirtschaft gingen zu-

Abbildung 3-3
Zeitlicher Verlauf der NOx-Emissionen aus Energiewirtschaft und 

Verkehr sowie der NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft (in kt N/a)

Quelle: UBA 2014f
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nächst deutlich zurück, zeigten aber in den letzten Jahren 
einen leichten Aufwärtstrend (vgl. Abb. 4-16). Die bis 
circa 1995 zu beobachtende Emissionsminderung bei den 
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft ist haupt-
sächlich auf den Rückgang des Tierbestandes zurückzu-
führen (OSTERBURG und RÖSEMANN 2012).

87. Die Lachgasemissionen sind seit 1990 um 34 % 
zurückgegangen (s. Abb. 3-28), der Trend ist zuletzt aber 
nur noch leicht negativ. Als neue Emissionsquellen für 
Ammoniak sollten zukünftig bei den Datenerhebungen 
auch Gärreste pflanzlicher Herkunft aus der Biogas-
produktion berücksichtigt werden (s. a. Tz. 428 und 
 Abschn. 6.5.1.4).

Verhalten des reaktiven Stickstoffs in der Luft
88. Die emittierten luftgetragenen Stickstoffverbin-
dungen wirken teils in der Nähe der Emissionsquelle, teils 
werden sie über weite Strecken transportiert, bevor sie 
deponieren und schädlich wirken. Daher setzt sich die 
Belastung eines Gebietes mit Luftschadstoffen aus einer 
Hintergrundbelastung und (falls vorhanden) einer lokalen 
Belastung zusammen. Die Hintergrundbelastung wird von 
keiner einzelnen Emissionsquelle dominiert und resultiert 
aus den ferntransportierten Luftschadstoffen, während die 
lokale Belastung aus lokalen Emissionsquellen stammt. 
Eine Besonderheit bildet Lachgas, das eine sehr hohe 
Verweilzeit in der Troposphäre von ungefähr einhundert 

Jahren hat (GALLOWAY et al. 2003). Es ist ein bedeu-
tendes Klimagas und wird daher in Kapitel 3.5 ausführ-
licher beschrieben.

89. Der Transport von Ammoniak und Stickstoffoxiden 
in der Luft ist komplexer (s. für Ammoniak Abb. 3-4). Die 
Depositionsgeschwindigkeit – also die Geschwindigkeit, 
mit der sich eine luftgetragene Verbindung auf der Erd-
oberfläche ablagert – ist bei Stickstoffoxiden im Mittel 
siebenfach niedriger als bei Ammoniak (BALLA et al. 
2012). Stickstoffoxide legen also weitere Strecken zurück, 
bevor sie deponieren. Dagegen wird Ammoniak, wenn es 
keinen Reaktionspartner in der Atmosphäre findet, ver-
gleichsweise rasch von Pflanzenbeständen aufgenommen 
(trockene Deposition, s. DÄMMGEN et al. 2013). Diese 
trockene Deposition erfolgt in der Regel in der Nähe der 
Emissionsquellen. Sowohl Ammoniak als auch Stickstoff-
oxide können aber mit anderen gasförmigen Bestandteilen 
der Luft zu Verbindungen reagieren, die Aerosole bilden 
oder sich an Aerosole anlagern. Diese Aerosole sind so 
klein, dass sie eine sehr geringe Depositionsgeschwindig-
keit haben und daher tausende von Kilometern transpor-
tiert werden können, bevor sie hauptsächlich über Nie-
derschlag (nasse Deposition) deponiert werden (HERTEL 
et al. 2011; vgl. Abb. 3-4). Beispielsweise bildet Ammo-
niak mit gasförmigen Säuren in der Atmosphäre Ammo-
niumsalze (NH4+-Salze), die in Mitteleuropa einen be-
trächtlichen Anteil des Feinstaubs darstellen (DÄMMGEN 

Abbildung 3-4

Transportwege von Ammoniak in der Atmosphäre

SRU/SG 2015/Abb. 3-4; Datenquelle: LAI 2012
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et al. 2013). Bei der Depositionsgeschwindigkeit spielt 
außerdem die meteorologische Situation und die Beschaf-
fenheit der Landschaftsoberfläche eine Rolle (vgl. Tz. 93).

90. In welchem Umfang und mit welcher Geschwin-
digkeit Ammoniak zu Ammonium umgewandelt wird, 
hängt insbesondere von der Konzentration möglicher 
Reaktionspartner in der Luft ab (HERTEL et al. 2011). In 
Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass Am-
moniak selbst überwiegend quellennah im Umkreis we-
niger Kilometer zu erhöhten Ammoniakkonzentrationen 
führt und dort auch deponiert. Die Ammoniumsalze wer-
den über längere Strecken transportiert und gleichmäßiger 
in der Atmosphäre verteilt (LAI 2012). Die Deposition 
der Ammoniakemissionen in der Nähe der Emissionsquel-
le wird begünstigt, wenn die Austrittshöhe der Emissions-
quelle relativ niedrig ist. Dies ist zum Beispiel der Fall 
bei Tierhaltungsanlagen, die eine der Hauptquellen für 
Ammoniak sind. Daher ähnelt die räumliche Verteilung 
der Ammoniakkonzentrationen der Verteilung der Am-
moniakemissionen in Deutschland, diese wiederum wird 
wesentlich durch verschiedene Tierbesatzdichten in 
Deutschland bestimmt (ebd.).

91. Grundsätzlich sind es jedoch vielmehr die Stick-
stoffoxidemissionen, die weiträumig transportiert werden, 
eine Deposition nah an der Quelle erfolgt eher selten 
(HERTEL et al. 2011). Dies zeigt sich auch bei einer Un-
tersuchung zu Stickstoffeinträgen in ein Natura 2000-Ge-
biet in den Niederlanden. Mithilfe von atmosphärischen 
Transportmodellen konnten die Autoren feststellen, dass 
von den Ammoniakeinträgen knapp die Hälfte der Emis-
sionsquellen innerhalb einer Reichweite von 10 km lag 
und damit etwa 50 % der Ammoniakemissionen weiter 
als 10 km transportiert wurden. Von den Stickstoffoxid-
einträgen stammten aber nach den Berechnungen 85 % der 
Emissionen aus weiter entfernten Quellen (KROS et al. 
2013).

Da die reaktiven Stickstoffverbindungen in der Atmosphä-
re kein Potenzial zur Bildung von elementarem Stickstoff 
haben, werden nahezu alle atmosphärischen Emissionen 
an reaktivem Stickstoff – mit Ausnahme von Lachgas – 
innerhalb von Stunden bis Tagen auf der Erdoberfläche 
deponiert und in Ökosysteme eingetragen (GALLOWAY 
et al. 2003).

3.2.3 Boden

92. Boden ist „das mit Wasser, Luft und Lebewesen 
durchsetzte, unter dem Einfluss der Umweltfaktoren an 
der Erdoberfläche entstandene und im Ablauf der Zeit sich 
weiterentwickelnde Umwandlungsprodukt mineralischer 
und organischer Substanzen mit eigener morphologischer 
Organisation“ (SCHROEDER 1992, S. 9). Er ist also nicht 
nur Pflanzenstandort, sondern ein eigenständiges Ökosys-
tem, dessen Resilienz und Regulationsfähigkeit überfor-
dert werden kann, wodurch wertvolle Ökosystemleistun-
gen verloren gehen können (vgl. Kap. 2).

Stickstoffeinträge in die Bodenzone
93. Reaktive Stickstoffverbindungen gelangen durch 
die biologische Stickstofffixierung, über die atmosphäri-
sche Stickstoffdeposition sowie den Direkteintrag von 
mineralischen Stickstoffdüngern, Wirtschaftsdüngern und 
Klärschlämmen auf und in den Boden.

Höhe und Art der Stickstoffeinträge sind in Deutschland 
regional sehr unterschiedlich, bedingt durch Geologie, 
Relief und Klima, Bewuchs, die unterschiedliche land-
wirtschaftliche Bodennutzung sowie in Folge von unter-
schiedlich hohen Konzentrationen reaktiver Stickstoff-
verbindungen in der Luft. Bei landwirtschaftlich 
genutzten Böden ist insbesondere der Schwerpunkt des 
landwirtschaftlichen Betriebs, aber auch das individuelle 
Management relevant. So können beispielsweise auf Be-
trieben mit hohem Viehbestand oder auf Gemüseanbau-
flächen sehr große Mengen an Stickstoff in die Böden 
gelangen (vgl. Abschn. 4.1.1).

Die Böden von natürlichen und halbnatürlichen Ökosys-
temen wie beispielsweise von Wäldern und Heiden sind 
dagegen eher durch atmosphärische Stickstoffeinträge 
beeinflusst, die auch aus weiter entfernten Quellen (z. B. 
Verbrennung fossiler Energieträger in Industrie oder Ver-
kehr) stammen können und eine überregionale Belas-
tung – die sogenannte Hintergrundbelastung – darstellen.

94. Die biologische Stickstofffixierung erfolgt durch 
verschiedene Bakterienarten im Boden (vgl. Tz. 68) und 
war vor der Industrialisierung der Hauptpfad von reak-
tivem Stickstoff in den Boden. Sie liegt im Grasland zwi-
schen 2,3 und 3,1 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr, im 
Wald zwischen 6,5 und 26,6 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr (BUTTERBACH-BAHL et al. 2011a). Zur natürli-
chen Stickstofffixierung sind vor allem Knöllchenbakte-
rien in Symbiose mit Leguminosen (z. B. Erbse, Acker-
bohne, Sojabohne, Luzerne, Kleearten) befähigt. Da 
Leguminosen, insbesondere Klee, große Mengen an 
Stickstoff im Boden anreichern (bis ca. 100 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr), werden sie auch in der Landwirt-
schaft, häufig im ökologischen Landbau, verwendet 
(BLUME et al. 2010; BUTTERBACH-BAHL et al. 
2011a).

95. Die Daten zu atmosphärischen Gesamtdeposi-
tionsfrachten von Stickstoff über Deutschland werden 
modelliert. Der im MAPESI-Datensatz (Modelling of Air 
Pollutants and EcoSystem Impact) für Deutschland ge-
mittelte Wert beträgt für 2007 22 kg Stickstoff pro  Hektar, 
wobei die Einträge in Waldökosysteme im Mittel bei 24 kg 
Stickstoff pro Hektar liegen. Die Spannweite zwischen 
dem höchsten und dem niedrigsten berechneten Raster-
quadrat beträgt 5 bis 62 kg Stickstoff pro Hektar (s. 
Abb. 3-5). Durch Modellvergleiche sowie Experten- und 
Literaturinformationen wurde von den Autoren eine 
 Gesamtunsicherheit für den modellierten gemittelten 
Jahreswert der Deposition über Deutschland von ± 30 % 
abgeschätzt (BUILTJES et al. 2011; BALLA et al. 2012).
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96. Aus der Atmosphäre wird reaktiver Stickstoff über 
nasse Deposition (Regen, Schnee), feuchte Deposition 
(Nebel, Raureif) und trockene Deposition (Gase, trocke-
ne Partikel) auf der Erdoberfläche abgelagert und in Bö-
den eingetragen. Die Depositionsraten sind abhängig von 
der Konzentration reaktiver Stickstoffverbindungen in der 
Luft, aber auch von Bewuchs, Klima und Niederschlag 
sowie der Topographie.

Deutliche überregionale Maxima der atmosphärischen 
Stickstoffdeposition von bis zu 62 kg Stickstoff pro Hek-
tar und Jahr finden sich über große Flächen im Nordwes-
ten (westliches Niedersachsen, nordwestliches Nord-
rhein-Westfalen) sowie im Südosten Deutschlands 
(östliches Baden-Württemberg, West- und Südostbayern) 
(BUILTJES et al. 2011). In diesen Regionen treten vor 
allem durch die hohen Viehbestände die höchsten Ammo-
niakemissionen auf. Diese werden zu großen Teilen in der 
Nähe der Emissionsquelle deponiert (LAI 2012; vgl. 
Abb. 3-5; Tz. 89).

Bei Offenlandschaften nimmt die nasse Deposition den 
größten Anteil der atmosphärischen Deposition ein. Die 
Depositionsraten sind hier im Wesentlichen abhängig von 
der Stickstoffkonzentration im Niederschlag und der Nie-
derschlagsmenge (BALLA et al. 2012). In Wäldern, ins-
besondere in Nadelwäldern mit ganzjähriger Benadelung, 
deponieren aufgrund der höheren Rauigkeit des Rezeptors 
(Kronendach) zusätzlich große Mengen an atmosphäri-
schem Stickstoff (trockene Deposition). Die Depositions-
geschwindigkeit ist über einer glatten Oberfläche (z. B. 
einer Wasserfläche) bei der trockenen Deposition deutlich 
niedriger. Entsprechend ist die trockene Deposition von 
Stickstoff in Wäldern im Mittel zwei- bis dreimal höher 
als die des Offenlandes (BUTTERBACH-BAHL et al. 
2011a; UBA 2013b; LAI 2012; zum Wald vgl. Tz. 151).

Neben der atmosphärischen Stickstoffdeposition kann 
auch die Stickstoffzufuhr aus dem Grundwasser in den 
Wurzelraum von Waldbäumen bei hoch liegender Grund-
wasseroberfläche von besonderer Bedeutung sein. Dies 
kann vor allem auf Waldflächen in der Norddeutschen 
Tiefebene zutreffen (BLUME et al. 2010).

97. Aktiv und direkt eingetragene Mineral- und Wirt-
schaftsdünger sowie Klärschlämme sind auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen die dominierenden Eintrags-
pfade von Stickstoff. Um die Größenordnung der 
landwirtschaftlichen Stickstoffeinträge regionalspezifisch 
zu quantifizieren, werden neben der Durchführung von 
Beprobungen auch Stickstoffbilanzen berechnet. Diese 
Stickstoffbilanz bzw. der Stickstoff-Flächenbilanzüber-
schuss ergibt sich rechnerisch aus der Differenz von Stick-
stoffzufuhr und Stickstoffabfuhr durch Ernteentzug je 
landwirtschaftlich genutzte Fläche über einen möglichst 
mehrjährigen Zeitraum (vgl. Abb. 3-6). Hierbei handelt 
es sich um eine vereinfachende Zusammenfassung von 
räumlich und zeitlich variablen Prozessen. Die Differenz 
zwischen Ein- und Austrägen gibt sowohl Auskunft über 
die Effizienz des Nährstoffmanagements als auch über 
mögliche Gefährdungen der Bodenfruchtbarkeit sowie 

von Grund- und Oberflächengewässern. Es gibt unter-
schiedliche Bilanzierungsmethoden für die Stickstoffströ-
me in landwirtschaftlichen Betrieben, was die Vergleich-
barkeit und Interpretation der Salden erschwert (BMU 
und BMELV 2012; BLUME et al. 2010; VDLUFA 2007). 
Abzugrenzen vom Flächenbilanzüberschuss ist beispiels-
weise der Gesamtbilanzüberschuss, der als Indikator der 
Nachhaltigkeitsstrategie Stickstoffzu- und abfuhr in der 
Landwirtschaft erfasst und nach dem Konzept der Hof-
torbilanz ermittelt wird (s. Tz. 214).

98. Im Nordwesten und Südosten Deutschlands gelan-
gen sehr große Mengen organischen Düngers durch die 
Konzentration der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 
sowie zusätzlich große Mengen an Gärrückständen pflanz-
licher Herkunft aus den Biogasanlagen auf die Felder (vgl. 
Tz. 223 und Tz. 236). Die höchsten Flächenbilanzüber-
schüsse wurden für das Jahr 2010 entsprechend für die 
Länder Niedersachsen (81 kg N/ha), Schleswig-Holstein 
(77 kg N/ha), Nordrhein-Westfalen (75 kg N/ha) und Bay-
ern (73 kg N/ha) berechnet. In Thüringen lag der Flächen-
bilanzüberschuss dagegen bei 58 kg N/ha. Im bundeswei-
ten Mittel betrug er 70 kg Stickstoff pro Hektar (nach 
RAUMIS-Berechnungen, schriftliche Mitteilung von 
Peter Kreins/Johann Heinrich von Thünen-Institut vom 
23. Juli 2014).

Eine weitere räumliche Differenzierung der Flächenbi-
lanzüberschüsse ist Abbildung 3-7 zu entnehmen, die die 
Überschüsse auf Landkreisebene darstellt. In einigen so-
genannten Hotspot-Regionen Deutschlands, zu denen 
insbesondere Landkreise im Nordwesten zählen, ist der 
Flächenbilanzüberschuss größer als 100 kg Stickstoff pro 
Hektar landwirtschaftlicher Fläche. In den niedersächsi-
schen Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Grafschaft 
Bentheim und Vechta sowie dem Landkreis Borken in 
Nordrhein-Westfalen liegt er gar bei über 120 kg Stickstoff 
pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche und erreicht dort 
damit die höchsten Werte (schriftliche Mitteilung von 
Peter Kreins/Johann Heinrich von Thünen-Institut vom 
14. Mai 2014).

Die starken Unterschiede bei den Flächenbilanzüberschüs-
sen zwischen < 60 bis > 120 kg pro Hektar und Jahr er-
geben sich primär aus den regional unterschiedlichen 
Betriebsschwerpunkten der landwirtschaftlichen Höfe, 
den unterschiedlichen Kulturen und Bewirtschaftungs-
systemen. 

So kann es beispielsweise beim Anbau verschiedener Ge-
müse im Freiland aufgrund hoher Gaben an Mineraldün-
ger zu hohen lokalen bis regionalen Überschüssen im 
Boden kommen (ARMBRUSTER et al. 2013; Wissen-
schaftlicher Beirat für Düngungsfragen beim BMELV 
2009; vgl. Tz. 226). Die zum Teil sehr großen lokalen und 
regionalen Unterschiede werden aufgrund der starken 
Aggregierung der Daten in bundes- und landesweiten 
Statistiken je nach Maßstabsebene nicht immer wieder-
gegeben oder sogar nivelliert (BMU und BMELV 2012; 
SRU et al. 2013). Ursache unterschiedlich hoher Über-
schüsse auf lokaler und regionaler Ebene ist zudem auch 



Drucksache 18/4040 – 64 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

64

Reaktive Stickstoffverbindungen und ihre Wirkungen in der Umwelt

Abbildung 3-5
Atmosphärische Gesamtdeposition von Gesamtstickstoff 2009

Quelle: SCHAAP et al. 2014
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Abbildung 3-6
Stickstoffkreislauf eines landwirtschaftlich genutzten Bodens

Quelle: OSTERBURG et al. 2007, verändert

Abbildung 3-7
Stickstoff-Flächenbilanzüberschuss 2010 in Deutschland 

Quelle: schriftliche Mitteilung von Peter Kreins/Johann Heinrich von Thünen-Institut vom 14. Mai 2014
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das individuelle Stickstoffmanagement des Landwirts, 
zum Beispiel durch ein unterschiedliches Dünge- und 
Fütterungsmanagement (vgl. Tz. 218). Entscheidend für 
überregional hohe Überschüsse ist meist die räumliche 
Konzentration hoher Tierdichten.

Verhalten des Stickstoffs in der Bodenzone
99. Böden sind Ökosysteme an der Schnittstelle zwi-
schen Atmosphäre, Lithosphäre, Hydrosphäre und Bio-
sphäre. Sie leisten einen Großteil der stofflichen Umbau- 
und Abbauprozesse im Naturhaushalt und haben eine 
große Bedeutung für den Stickstoffkreislauf. Sie sind 
unter anderem Filter, Puffer und Speicher für den Wasser- 
und Stoffhaushalt und damit in der Lage, abrupte Umbrü-
che abzufedern. Böden sind aber auch empfindliche Sys-
teme, die anfällig sind für viele Formen anthropogener 
Belastungen. Veränderungen im Boden verlaufen in der 
Regel langsam und sind meist schwer erkennbar, da ins-
besondere Funktions- und Nutzungsbeeinträchtigungen 
erst spät bemerkt werden (BMU 2009; SRU 2008, 
Tz. 482).

100. Die regionalen Bodenverhältnisse sind in Deutsch-
land sehr unterschiedlich. Sie unterscheiden sich grob 
durch das Ausgangsgestein, durch Dauer und Art abge-
laufener Prozesse und verschiedene weitere Eigenschaf-
ten. Damit unterscheiden sie sich auch bezüglich ihres 
Verhaltens gegenüber Stickstoffeinträgen sehr stark und 
zeichnen sich durch eine unterschiedliche Sensitivität aus.

Stickstoff ist im Boden zahlreichen Umwandlungsprozes-
sen ausgesetzt. Die Bodenbeschaffenheit bedingt dabei 
auf komplexe Art und Weise Stickstoffkreisläufe, Pool-
kapazitäten, Speziesübergänge, Reaktionsgleichgewichte 
und -geschwindigkeiten sowie Empfindlichkeiten gegen-
über Stickstoff. Einen wichtigen Faktor stellt hierbei die 
Textur, also die Korngrößenzusammensetzung der mine-
ralischen Bestandteile der Böden dar, denn diese haben 
Auswirkungen auf die Wasserspeicherkapazität. Man 
unterscheidet in sandige, lehmige, schluffige und tonige 
Bodenarten: Bei leichten, sandigen Böden ist das Maxi-
mum der Wasserspeicherkapazität schneller erreicht als 
bei schweren, tonigen Böden. Ist der Boden wassergesät-
tigt, wird das bei der Nitrifikation entstehende Nitrat mit 
dem abwärts gerichteten Wasserstrom in tiefere Boden-
schichten verlagert bzw. mit dem Sickerwasser in das 
Grundwasser ausgetragen (vgl. Tz. 107).

Auch der Nährstoffgehalt der Böden ist sehr unterschied-
lich, maßgeblich bedingt durch Ausgangsgestein und 
abgelaufene Prozesse. Die spezifische Pufferkapazität 
beschreibt die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen 
pH-Wert-Änderungen, beispielsweise bei Zufuhr von 
Stickstoffdüngern. Die Pufferkapazität in basischen Kalk-
böden gegenüber Stickstoff ist sehr hoch. In kalziumar-
men, sauren Böden ist sie dagegen sehr gering und das 
Risiko einer Versauerung damit höher, wenn saure Dün-
gemittel wie zum Beispiel Ammoniumsulfat eingetragen 
werden. Wird Nitrat aus dem Boden ausgewaschen (Ba-
senauswaschung), beschleunigt sich die Bodenversau-

erung zusätzlich. Das Risiko von Stickstoffauswaschung 
und Versauerung ist damit – neben der Abhängigkeit von 
Klima und Niederschlagsverhältnissen – determiniert 
durch die regionalen Bodenverhältnisse (LAI 2012; 
 GÖMANN et al. 2011).

Böden können auf verschiedene Weise klassifiziert wer-
den. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) unterscheidet für Deutschland insgesamt 69 
Leitbodenassoziationen im Oberboden, die in Bodenar-
tengruppen und diese wiederum zu Bodenartenhauptgrup-
pen (Sande, Lehme, Schluffe, Tone) zusammengefasst 
werden (BGR 2007). Dargestellt werden die regionalen 
Bodenverhältnisse in der Bodenübersichtskarte der Bun-
desrepublik Deutschland (BÜK 1000) sowie der 
nutzungsdifferenzierten Bodenübersichtskarte der 
Bundesrepublik Deutschland (BÜK 1000 N) der BGR, 
die auch über die unterschiedlichen Hauptnutzungsarten 
(Wald, Acker- und Grünland) Auskunft gibt. Durch diese 
Karten wird auch die Bestimmung nutzungsbedingter 
Bodengefährdungen erleichtert, wie beispielsweise die 
Verlagerung von Nitrat aus der Bodenzone aufgrund zu 
hoher Stickstoffgaben auf landwirtschaftlich genutzten 
Böden (RICHTER et al. 2007).

101. Daneben unterscheiden sich Stickstoffkreislauf 
und Speichervermögen von Boden und Vegetation auch 
ganz entscheidend in Abhängigkeit von Ökosystem und 
Bewuchs sowie der Form der Landnutzung. Stickstoff 
gehört zu den Hauptnährelementen von Pflanzen und Mi-
kroorganismen, kommt in der mineralischen Bodensubs-
tanz aber nicht überall für eine landwirtschaftliche Nut-
zung in ausreichenden Mengen vor. Die Stickstoffquelle 
des Bodens ist der Humus. Durch mikrobiellen Abbau 
wird Stickstoff aus dieser organischen Bindung minera-
lisiert und damit pflanzenverfügbar. Leicht mineralisierbar 
sind vor allem Verbindungen wie mikrobielle Biomasse 
und Gründüngung. Schwer mineralisierbar sind beispiels-
weise Huminstoffe und holzige Pflanzenbestandteile.

102. Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist der 
Stickstoffkreislauf durch mineralische und organische 
Düngung und den Entzug durch die Pflanze sowie Stick-
stoffverluste geprägt (vgl. Abb. 3-6). Die Stickstoffaus-
träge bestehen neben dem Erntegut aus gasförmigen Ver-
lusten, zum Beispiel durch Verflüchtigung aus Dünger 
und zersetzter Biomasse (NH3, N2, N2O, NOx), aus Ver-
lusten durch Versickerung/Auswaschung von Nitrat ins 
Grundwasser sowie durch Bodenerosion, Abschwemmung 
und Auswaschung von Nitrat oder gelösten organischen 
Stickstoffverbindungen (DON) in Oberflächengewässer.

Die Hauptverlustwege von Stickstoff aus dem Boden sind 
Denitrifikation und Auswaschung. Die Denitrifikations-
rate, also der Anteil an Stickstoffverbindungen, der wieder 
aus dem Boden in die Atmosphäre ausgegast wird, ist 
abhängig von der Bodentemperatur und dem Angebot an 
Wasser, Nährkationen und Kohlenstoff (BALLA et al. 
2012). Zur Auswaschung kommt es unter anderem in den 
Wintermonaten, wenn Vegetationsruhe herrscht oder auf-
grund hoher Niederschläge (zu Modellrechnungen zu 
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Austrägen von reaktivem Stickstoff vgl. GÖMANN et al. 
2011; zu den Belastungen der Gewässer durch Nitrat vgl. 
Abschn. 3.4.2).

Böden – und hier insbesondere landwirtschaftlich genutz-
te Böden – sind die wichtigste Quelle für die Freisetzung 
des klimawirksamen Lachgases (N2O) in die Atmosphäre 
(BUTTERBACH-BAHL et al. 2013; GENSIOR et al. 
2012; JARVIS et al. 2011; LAI 2012; vgl. Kap. 3.5).

Die Bedeutung der Böden und Gesteinsschichten für 
die Stickstoffeinträge in die Oberflächengewässer 
und das Grundwasser
103. Im Unterschied zu Phosphat wird Nitrat, welches 
in die Böden (Definition s. Tz. 92) gelangt, kaum an  feste 
Bodenbestandteile gebunden. Deshalb wird Nitrat, wel-
ches nicht von Pflanzen oder Tieren aufgenommen oder 
durch Denitrifikation in elementaren Stickstoff überführt 
wird, in Grund- oder Oberflächengewässer ausgewaschen 
(Tz. 107). Für die Nitratauswaschung ist entscheidend, 
wann das Nitrat den durchwurzelten Bodenbereich ver-
lässt. Je kürzer die Verweilzeit des Sickerwassers im 
durchwurzelten Boden, umso weniger Nitrat kann aus 
diesem von den Pflanzen aufgenommen werden (TETZ-
LAFF et al. 2014). Das Nitratrückhaltevermögen der Bö-
den wird durch verschiedene Faktoren wie zum Beispiel 
die Bodennutzung und damit die Art der Bodenbedeckung 
oder Wurzelraumtiefe des Pflanzenbestands, die Vegeta-
tionsperiode, die Sickerwasserrate, die Eigenschaften der 
Böden und das Relief bestimmt (HABERER und BÖTT-
CHER 1996; BLUME et al. 2010; RENGER 2002).

Die Sickerwasserrate (Sickerwassermenge je Flächen- und 
Zeiteinheit aus dem Wurzelraum in tiefere Bodenbereiche) 
ist nicht nur für die Grundwasserneubildung, sondern auch 
für die Verlagerung bzw. Auswaschung von Nitrat im 
Boden von großer Bedeutung. Beeinflusst wird die Si-
ckerwasserrate vor allem durch den Niederschlag, aber 
auch durch die Bodennutzung und die Bodeneigenschaf-
ten. Die Bodenarten bestimmen das Versickerungsvermö-
gen bzw. den Oberflächenabfluss (KRUG et al. 2004). So 
ist die Versickerungsrate bei Sandböden erwartungsgemäß 
sehr hoch, bei schluffig-tonigen Böden dagegen eher ge-
ring. Der Wassertransport und damit der Nitrattransport 
durch die ungesättigte Zone wird insbesondere von der 
Mächtigkeit bzw. dem Grundwasserflurabstand (Abstand 
zwischen Geländeoberfläche und Grundwasseroberflä-
che), der Art des Gesteins und dem Vorkommen von hy-
draulisch wirksamen Hohlräumen wie Kluft- und Karst-
hohlräumen beeinflusst (RENGER 2002). Die 
Bodenübersichtskarte der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften (BÜK 1000) dient als Grundlage für eine flä-
chenhafte Ermittlung der Sickerwasserrate (BGR o. J.).

Neben der Auswaschung in das Grundwasser oder direkt 
über den Oberflächenabfluss ins Oberflächengewässer 
kann Nitrat auch über den natürlichen Zwischenabfluss 
in Oberflächengewässer oder Vorfluter gelangen 
(Abb. 3-6). Zwischenabfluss bezeichnet den Abfluss von 
Wasser in wasserungesättigten Erdschichten meist paral-

lel zur Hangrichtung und hängt mit dem Auftreten von 
Stauhorizonten zusammen. Dies sind Bodenschichten mit 
einer geringeren Leitfähigkeit, die eine weitere Infiltrati-
on des Wassers behindern und somit für einen Abfluss 
sorgen. Die Wasserbewegung ist abhängig von den Ei-
genschaften der Matrix des Stauwasserleiters. Dabei kann 
durchaus ein maßgeblicher Teil des Sickerwassers seit-
wärts abfließen. Folge davon ist zum Beispiel, dass auf 
Kuppen Nitrat deutlich schneller abfließt, es dagegen in 
Senken zu einer Akkumulation von Nitrat kommt. Somit 
haben Morphologie und Relief einen Einfluss auf das 
Verhalten von Stickstoff bzw. die Nitratverlagerung in 
Boden und Untergrund. Dies wirkt sich ebenfalls auf die 
Funktion von Gewässerrandstreifen aus, die in Bezug auf 
den Interflow dazu dienen sollen, möglichst viel Stickstoff 
herauszufiltern bzw. in Biomasse zu binden, um somit 
den Eintrag ins Oberflächengewässer zu mindern (KO-
FALK 1998).

Denitrifikation ist der Prozess, über den Nitrat im Boden 
eliminiert und überwiegend in elementaren Stickstoff 
umgewandelt wird (s. Tz. 73). Allerdings entstehen dabei 
auch andere Gase wie zum Beispiel Lachgas. Bevorzugt 
findet die Denitrifikation bei hoher Wassersättigung und 
geringer Durchlüftung der Böden statt und dies nicht nur 
in den Oberböden, sondern auch im Drainwasser (über 
Drainagen abgeleitete Wasser) und im Grundwasserleiter. 
Weitere Faktoren, die für den Prozess wichtig sind, be-
treffen die Aufenthaltszeit des Nitrats im Boden, die An-
wesenheit von Reduktionsmitteln wie insbesondere orga-
nischer Kohlenstoff (z. B. aus nativen organischen 
Bodensubstanzen, Ernterückständen oder aus Gründün-
gung) und Eisen-Schwefel-Verbindungen (z. B. Pyrit) wie 
auch Temperatur und pH-Wert. Die Präsenz von Mikroor-
ganismen, die zur Denitrifikation fähig sind, stellt dagegen 
keinen begrenzenden Faktor dar. Wenn es sich bei den 
Reduktionsmitteln um fossile Quellen wie Pyrit handelt 
und diese somit nicht neu gebildet werden, kann langfris-
tiger Nitrateintrag zu einer Erschöpfung der Reduktions-
mittel führen, was einen sogenannten Nitratdurchbruch 
ins Grundwasser zur Folge hat (UBA 2009b).

Generell gilt, dass in Böden mit oberflächennahen Grund-
wasserkörpern wie zum Beispiel in Gleyen (grundwas-
serbeeinflusster Boden), Humusgleyen und Mooren die 
Denitrifikation aufgrund der Wassersättigung, des hohen 
Kohlenstoffangebots und der sauerstofflimitierten Bedin-
gungen besonders hoch ist. Im Unterschied dazu ist die 
Denitrifikationsrate bzw. die Retention in Bodentypen wie 
Podsol (saurer, grobporiger und humusarmer Boden), 
Regosol (meist sandiger, kalkarmer und grobporiger Bo-
den) und Rendzina (carbonat- oder gipshaltiger Boden 
mit großem Porenvolumen) aufgrund der hohen Wasser-
durchlässigkeit und guten Durchlüftung sehr gering 
(Tab. 3-5).

Verschiedene Studien haben sich bereits mit einer Quan-
tifizierung des Denitrifikationspotenzials von landwirt-
schaftlich genutzten Böden beschäftigt (MEHRANFAR 
2003; SCHULTE-KELLINGHAUS 1988; BLUME et al. 
2010). Ebenso wurde und wird das Nitratrückhaltevermö-
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gen der Böden bzw. die Einträge in das Grundwasser und 
die Oberflächengewässer untersucht (Landesamt für Um-
welt und Arbeitsschutz des Saarlandes 2009; TETZLAFF 
et al. 2014; HLUG 2013). So wurde zum Beispiel mithil-
fe des Modells Moneris das Denitrifikationspotenzial der 
Böden und des Grundwassers für ganz Deutschland be-
rechnet. Dabei zeigte sich, dass im Nordwesten teilweise 
über 90 % des nicht durch Pflanzen und Tiere aufgenom-
menen Nitrats im Boden durch Denitrifikation abgebaut 
wird, während im Südwesten der Prozentsatz zum Teil 
unter 40 % liegt (BEHRENDT et al. 2003). In weiter-
gehenden Studien wurde eine räumliche Quantifizierung 
der Nährstoffeinträge ins Grundwasser und in die Ober-
flächengewässer vorgenommen, zum Beispiel vom For-
schungszentrum Jülich für das Land Schleswig-Holstein 
(TETZLAFF et al. 2014).

Die genannten Untersuchungen sind wichtig, um das 
 Risiko von Nitratauswaschungen räumlich differenziert 
darzustellen und somit zum Beispiel Hotspot-Gebiete für 
den Nitrateintrag ins Grundwasser zu identifizieren. Da-
rüber hinaus wurden die ermittelten Werte genutzt, um 
den maximal tolerierbaren Stickstoffüberschuss für die 
Einhaltung des Nitratgrenzwertes im Grundwasser und 
somit auch den Stickstoffreduktionsbedarf zu ermitteln. 
Auf der Basis dieser Daten könnten Vorgaben für eine 
entsprechend regional differenzierte landwirtschaftliche 
Nutzung auf den Weg gebracht werden (s. Tz. 466 ff.).

3.2.4 Wasser

104. Der Stickstoffkreislauf in aquatischen Systemen 
ist recht komplex. Er wird im Wesentlichen bestimmt 
durch Energiequellen (Licht, organisches Material und 
reduzierte anorganische Verbindungen), Redoxbedingun-
gen bzw. die Anwesenheit von Sauerstoff und die Nähr-
stofffrachten. Der wichtigste Faktor für die Stickstoff-
umsetzung ist die Aufenthaltszeit des Wassers in einem 
Wasserkörper. Diese kann von wenigen Minuten in 
 Bächen und Flüssen bis hin zu tausenden von Jahren in 
fossilen Grundwasserlagerstätten variieren (DURAND 
et al. 2011).

In den Gewässern finden sich sowohl oxidierte wie redu-
zierte anorganische Stickstoffverbindungen und auch 
gelöster organischer und partikulärer Stickstoff (s. 
Tab. 3-1). Nitrat, Nitrit, Ammonium und gelöster organi-
scher Stickstoff sind für Algen und Pflanzen direkt als 
Stickstoffquelle verwertbar (s. a. BRONK et al. 2007). 
Ammonium wird normalerweise relativ schnell über das 
Zwischenprodukt Nitrit in Nitrat oxidiert. Deshalb sind 
die Ammonium- und Nitritkonzentrationen in den Gewäs-
sern in der Regel sehr gering.

105. In oligotrophen (nährstoffarm und mit geringer 
organischer Produktion), insbesondere in höher gelegenen 
Oberflächengewässern dominiert gelöster organischer 
Stickstoff als verfügbare Stickstoffverbindung und kann 
dort bis zu 90 % des Gesamtstickstoffs ausmachen, wäh-
rend in eutrophen (nährstoffreichen und produktiven), 
meist tiefer gelegenen Oberflächengewässern Nitrat die 

Denitrifikationskapazität 
im Boden

Maximale
Denitrifi kationsraten (kg/ha a)

Beispiele für Bodentypen

sehr gering   12 Podsole, Bänderparabraunerden,
Locker syrosem, Regosole, Rendzina

gering   30 Braunerden, Pelosole, Parabraunerden,
Pseudogley- Pelosole, Kolluvisole,
Pseudogley-Para braunerden,
Tschernosem-Parabraunerden,
Tschernosem-Pseudogleye

mittel   60 Reine Pseudogleye, Gley-Pseudogleye,
Gley-Kol luvisole, Haftnässepseudogleye 

hoch 100 Anmoorgleye, Gleye, Humusgleye 

sehr hoch 300 Moore

Abschätzung für die Boden einheiten (Bodentypen) der KBK 25 (Konzeptbodenkarte im Maßstab 1 : 25.000) 
bzw. der Informationen über 
• Wassersättigung 
•  Gehalt an organischer  Substanz 
•  ausgewiesene Flächenanteile Leitböden / Begleitböden

Quelle: KELLER und WENDLAND 2013

Tabelle 3-5
Denitrifikationskapazität im Boden
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dominante Form darstellt. Das hängt damit zusammen, 
dass unter stickstofflimitierten Bedingungen Nitrat sehr 
schnell von Biota für die Produktion von Biomasse auf-
genommen wird (DURAND et al. 2011).

106. Gasförmige Stickstoffverbindungen wie Lachgas 
in den Gewässern stehen im ständigen Austausch mit der 
Atmosphäre. Gewässer können durch den Eintrag von 
Stickstoffverbindungen insbesondere aus der Landwirt-
schaft und Prozessen wie Nitrifikation und Denitrifika tion 
zu Lachgasquellen werden. Stickstofflimitierte Gewässer 
dagegen haben unter Umständen eine Senkenfunktion, da 
dort der vorhandene Stickstoff schnell in Biomasse um-
gesetzt wird und absedimentieren kann (DURAND et al. 
2011).

107. Stickstoff gelangt auf verschiedenen Wegen in die 
Oberflächen- und Grundwässer. Die wichtigsten Eintrags-
pfade stellen die Auswaschung aus den Böden, atmosphä-
rische Deposition auf die Einzugsgebiete bzw. die Gewäs-
seroberfläche, Abfluss aus den Flusseinzugsgebieten, 
Erosion und der direkte Eintrag aus Punktquellen dar. Eine 
weitere Quelle für reaktiven Stickstoff ist die Stickstoff-
fixierung durch Blaualgen (Cyanobakterien) in den Ge-
wässern. Aus den Böden wird primär Nitrat ausgewaschen 
und in die aquatischen Systeme bzw. Grundwasserkörper 
transferiert. Beim Eintrag über den atmosphärischen 
Transport steht partikulärer Stickstoff im Vordergrund.

Gelöste organische Stickstoffverbindungen (DON) wie 
zum Beispiel Aminosäuren oder Huminstoffe werden an 
erster Stelle infolge von Starkregenereignissen aus stick-
stoffreichem Bodenwasser in die Oberflächengewässer 
verfrachtet. Dagegen passieren nur geringe Anteile gelös-
ter organischer Stickstoffverbindungen die Böden und 
gelangen ins Grundwasser. Ammonium gelangt wiederum 
primär durch landwirtschaftliche Düngung und über Klär-
anlagenabflüsse in die Oberflächengewässer.

Im Folgenden wird auf die Stickstoffeinträge und -belas-
tungen in den Grundwasserkörpern, Oberflächengewäs-
sern und Meeresgebieten in Deutschland näher eingegan-
gen. Dabei wird auf unterschiedliche Daten, die zum 
Beispiel mithilfe verschiedener Modelle oder über Kon-
zentrationsmessungen erhoben wurden, eingegangen, die 
nicht immer direkt miteinander vergleichbar sind.

3.2.4.1 Grundwasser

Anthropogene Einträge
108. In Deutschland wurden etwa 980 Grundwasser-
körper ausgewiesen. Deren Größe variiert zwischen eini-
gen Quadratkilometern bis hin zu mehr als 1.000 km2 
(BANNICK et al. 2008). Das Grundwasser ist zum einen 
Empfänger für Nitratbelastungen, zum anderen aber auch 
Vektor für die Belastungen der Oberflächengewässer. Die 
Einträge in das Grundwasser erfolgen in der Regel durch 
Auswaschung aus den Böden. Andere Quellen können 
zum Beispiel undichte Klärgruben sein. Nitrat passiert die 
ungesättigten wasserführenden Gesteinsschichten in der 

Regel recht langsam. Die Dauer der Passage kann einige 
Jahre oder auch Jahrzehnte betragen (DURAND et al. 
2011; s. Tz. 103).

Bei oberflächennahen Grundwasserkörpern ist die Land-
wirtschaft der Hauptverursacher von Nitrateinträgen 
(BMU und BMELV 2012). Dies bestätigen unter anderem 
Modellierungen auf der Grundlage von landwirtschaft-
lichen Stickstoffbilanzüberschüssen aus dem Jahr 2007, 
die zeigen, dass hohe Nitratmengen über das Sicker wasser 
ins Grundwasser gelangen (s. Abb. 3-8).

Belastungssituation
109. Die Bewertung der Grundwasserkörper nach Was-
serrahmenrichtlinie kommt zu dem Ergebnis, dass 27 % 
den guten chemischen Zustand aufgrund eines zu hohen 
Nitratgehalts nicht erreichen (ARLE et al. 2013; s. a. 
Abb. 3-9). Für die Ermittlung der Nitratkonzentrationen 
in Grundwasserkörpern stehen insbesondere zwei länder-
übergreifende Monitoringnetze zur Verfügung. Zum 
 einen wird auf ein sogenanntes Belastungsmessnetz zu-
rückgegriffen. Dieses dient dem Monitoring in Problem-
gebieten bzw. an ausgewählten Standorten, bei denen mit 
anthropogenen Belastungen zu rechnen ist. Es dokumen-
tiert lediglich die Wirksamkeit der Maßnahmen, die im 
Rahmen des Aktionsprogramms zur Minderung der Nitrat-
belastung ergriffen wurden. Im Unterschied dazu soll mit 
dem Messnetz für die Berichterstattung an die Europäi-
sche Umweltagentur (EUA-Messnetz) eine repräsentative 
bzw. flächendeckende Erfassung der Belastungen möglich 
sein. Dafür ist die Anzahl der Messstandorte (N = 162)
auch deutlich höher als beim ersten Messnetz. Generell 
verteilen sich die Nitratbelastungen der Grundwasserkör-
per auf die gesamte Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land, allerdings sind durchaus Regionen mit hoher Belas-
tung, zum Beispiel im Nordwesten erkennbar (Abb. 3-9).

110. Die Hintergrundkonzentrationen für Nitrat im 
Grundwasser sind natürlicherweise sehr gering. Deshalb 
sind die Nitratkonzentrationen, die in den Grundwasser-
körpern nachgewiesen werden, in der Regel auf anthro-
pogene Aktivitäten und insbesondere auf die Landwirt-
schaft zurückzuführen (GRIZZETTI et al. 2011).

Die erhobenen Daten der Messstellen des Belastungs-
messnetzes weisen eine deutliche Beeinflussung durch 
die Landwirtschaft auf. Insgesamt zeigt sich bei der Aus-
wertung der Messdaten, dass die Belastung in den letzten 
Jahren zurückgegangen ist. So hat der Anteil hochbelas-
teter Standorte (Werte > 50 mg/l) zwischen dem Berichts-
zeitraum der Jahre 1992 bis 1994 und dem Berichtszeit-
raum 2008 bis 2010 von 64,2 % auf 49,4 % abgenommen 
(Abb. 3-10). Gleichzeitig hat sich der Anteil der niedrig 
belasteten Standorte (Werte < 25 mg/l) von 4,3 % auf 8 % 
erhöht. Immer noch 42,6 % der Standorte weisen für 2008 
bis 2010 Werte zwischen 25 mg/l und 50 mg/l auf, was 
auf eine signifikante anthropogene Belastung hinweist. 
Allerdings zeigt sich ebenfalls eine Abnahme dieses po-
sitiven Trends in jüngerer Zeit. So hat der Anteil der Mess-
stellen, an denen die Nitratkonzentration anstieg, zwi-
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Abbildung 3-8

Modellierte mittlere Nitratkonzentration im Sickerwasser auf Kreisebene

Quelle: KELLER und WENDLAND 2013
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Abbildung 3-9

Grundwasserkörper in Deutschland, die den guten chemischen Zustand aufgrund zu hoher 
 Nitratkonzentrationen (> 50 mg/l) verfehlen

SRU/SG 2015/Abb. 3-9; Datenquelle: VÖLKER 2014, 
basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 22. März 2010
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schen dem vorletzten (von 2004 bis 2006) und dem 
letzten Berichtszeitraum (von 2008 bis 2010) zugenom-
men und lag bei 40 %. Bei fast 10 % der Messstellen kam 
es dabei sogar zu einer sehr deutlichen Zunahme von mehr 
als 20 mg/l (BMU und BMELV 2012; ARLE et al. 2013).

Die Betrachtung der Nitratgehalte der Grundwasserkörper 
in Deutschland, ermittelt über das EUA-Messnetz, weist 
wie die Daten aus dem Belastungsmessnetz auf eine – 
allerdings schwache – positive Tendenz hin. So war im 
aktuellen Berichtszeitraum (2008 – 2010) bei 14,3 % der 
Messstellen eine Überschreitung der Qualitätsnorm für 
Nitrat aus der Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG (Toch-
terrichtlinie der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG) 
erkennbar, was einer Abnahme um 0,6 % im Vergleich 
zum vorletzten Berichtszeitraum (2004 – 2006) entspricht. 
Anzumerken ist dabei, dass das Wasser aus diesen Grund-
wasserkörpern nicht ohne weitere Behandlung zur Trink-
wassergewinnung nutzbar ist, da der Grenzwert für Nitrat 
in der Trinkwasserverordnung ebenfalls bei 50 mg/l liegt 
(UBA 2011a; s. a. Tz. 134).

Auch die Auswertung der Ergebnisse dieses Messstellen-
kollektivs bestätigt den bedeutenden Anteil der Landwirt-
schaft an der Nitratbelastung der oberflächennahen 
Grundwasserkörper. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, 
dass – wenn Ackerflächen das Umfeld der Messstellen 

dominieren – die Grundwasserkörper im Vergleich zum 
Durchschnitt deutlich häufiger hoch belastet sind (ARLE 
et al. 2013). Aufgrund der oben erwähnten zum Teil sehr 
langsamen Passage des Nitrats durch die Gesteins- und 
Bodenschichten stellen sich Veränderungen der Nitrat-
konzentrationen im Grundwasser infolge von reduzierten 
Einträgen nur langsam ein (BMU und BMELV 2012).

3.2.4.2 Oberflächengewässer

Anthropogene Einträge
111. Die Stickstoffeinträge in die deutschen Oberflä-
chengewässer haben zwischen den Berichtszeiträumen 
1983 bis 1987 und 2006 bis 2011 von 1.030 kt/a auf 
578 kt/a und somit um etwa 44 % abgenommen (ARLE 
et al. 2013). Allerdings ist der Wert zwischen dem vor-
letzten (2003 – 2005) und dem letzten Berichtszeitraum 
(2006 – 2011) leicht angestiegen (s. Abb. 3-11). Heute 
gelangen etwa 80 % (467 kt Gesamtstickstoff) der Belas-
tungen über hauptsächlich durch die Landwirtschaft ge-
speiste Pfade (Grundwasser, Drainwasser, Abschwem-
mung und Erosion) in die Oberflächengewässer. Alleine 
etwa 55 % des Gesamtstickstoffs werden über das Grund-
wasser in die Oberflächengewässer eingetragen.

Abbildung 3-10

Häufigkeitsverteilung der Nitratgehalte im Grundwasser an den 162 Messstellen des Belastungsmessnetzes
im Überwachungszeitraum 1992 bis 1994, 2004 bis 2006, 2008 bis 2010

Quelle: BMU und BMELV 2012
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Der Hauptanteil der Eintragsminderungen der Vergangen-
heit ist auf Maßnahmen an den Punktquellen, wie zum 
Beispiel kommunalen Kläranlagen und industriellen Di-
rekteinleitern (um ca. 77 %) zurückzuführen. Der Eintrag 
aus diffusen Quellen, der über Drainagen, das Grundwas-
ser, die Erosion, den Oberflächenabfluss, urbane Gebiete 
oder atmosphärische Deposition in die Oberflächenge-
wässer gelangt, hat sich dagegen nur unwesentlich ver-
ändert (ARLE et al. 2013; Abb. 3-11). Dies hängt neben 
den weiterhin hohen Einträgen auch mit den langen Fließ-
zeiten des Stickstoffs im Grundwasser zusammen, bevor 
dieser die Oberflächengewässer erreicht. So wird ange-
nommen, dass sich die Verringerung der Stickstoffkon-
zentrationen infolge von landwirtschaftlichen Maßnah-
men in manchen deutschen Flussgebieten um dreißig 
Jahre und mehr verzögern kann (BANNICK et al. 2008).

Die Einträge weisen regional sehr unterschiedliche Inten-
sitäten auf (Abb. 3-12). So sind die höchsten Einträge in 
die Oberflächengewässer insbesondere in Nordwest- und 
Südwestdeutschland zu verzeichnen, was zum einen mit 

einer hohen Tierhaltungsdichte, zum anderen mit der 
 Bodenbeschaffenheit (z. B. Sandböden) und dem hohen 
Abfluss in Zusammenhang steht (ARLE et al. 2013).

Belastungssituation
112. Die positive Tendenz hinsichtlich der Reduktion 
der Stickstoffemissionen spiegelt sich auch in den Belas-
tungsentwicklungen der Oberflächengewässer wider. 
Auswertungen der Ergebnisse aus dem Messnetz der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zei-
gen, dass die Nitratkonzentrationen in den Fließgewässern 
zwischen den Berichtszeiträumen 1991 bis 1994 und 2007 
bis 2010 an 89 % der Messstellen zurückgegangen sind. 
Nur an 6 % der Messstellen ist eine Zunahme zu verzeich-
nen. Besonders deutlich zeigt sich ein Rückgang des An-
teils an Messstellen, an denen sehr hohe bis erhöhte Be-
lastungen gemessen wurden. Die Anzahl von Messstellen 
mit deutlicher Belastung hat demzufolge zugenommen, 
die mit mäßiger bis sehr geringer Belastung ist gleichblei-
bend. Die positiven Entwicklungen werden primär auf die 

Abbildung 3-11

Stickstoffeinträge* (Jahresmittelwerte) aus Punkt- und diffusen Quellen in die Oberflächengewässer
in Deutschland für die Jahre 1983 bis 2011

*  Mit dem Modellinstrument MoRE (Modelling Regionalized Emissions) bilanzierte Stickstoffeinträge. 
Die Länge der sechs Berichtszeiträume variiert zwischen 3 und 6 Jahren.

Quelle: schriftliche Mittteilung des UBA vom 9. Oktober 2014, verändert
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bereits erwähnten Minderungen der Einträge aus Punkt-
quellen (Abb. 3-11) bzw. mit Maßnahmen zur Umsetzung 
der Kommunalen Abwasserrichtlinie 91/271/EWG in 
Zusammenhang gebracht (BMU und BMELV 2012).

Die Umweltqualitätsnorm aus der Nitratrichtlinie 91/676/
EWG von 50 mg Nitrat pro Liter wurde 2011 an fast jeder 
Messstelle des LAWA-Messnetzes eingehalten. Zusätzlich 
haben LAWA und UBA einen Zielwert von 2,5 mg 
Nitrat-Stickstoff pro Liter Wasser für den guten chemi-
schen Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie festgelegt 
(LAWA 1998; ARLE et al. 2013), der alle Schutzgüter 
einschließlich des Schutzes der aquatischen Lebensge-
meinschaften einbezieht. Dieser Zielwert wurde nur an 
15 % der Messstellen der Fließgewässer unterschritten.

3.2.4.3 Meere

113. Reaktive Stickstoffverbindungen (insb. Nitrat, 
Ammonium und gelöste organische Stickstoffverbindun-
gen) gelangen in die küstennahen Meeresgebiete durch 

den Abbau organischen Materials, über die Flüsse, über 
die atmosphärische Deposition, durch direkte Einträge 
(z. B. Abwasser von Schiffen) und durch Meeresströmun-
gen sowie zu einem geringen Anteil durch den Prozess 
der Stickstofffixierung durch Blaualgen (VOSS et al. 
2012). Die beiden wesentlichen anthropogenen Eintrags-
pfade, auf die im Folgenden eingegangen wird, sind der 
über die Flüsse und der über die Luft.

Anthropogene Einträge
114. In die Nordsee werden die höchsten Stickstoffmen-
gen aus den deutschen Zuflüssen über Elbe und Weser 
eingetragen, was mit der Größe der Flusseinzugsgebiete 
und den Abflussmengen zusammenhängt (s. Abb. 3-13). 
Für die einzelnen Flussgebiete ist, mit Ausnahme der Elbe, 
abflussbereinigt kaum ein Rückgang der Stickstofffrach-
ten zwischen den Jahren 1980 und 2011 erkennbar. Bei 
der Elbe zeigt sich dagegen trotz des Einflusses unter-
schiedlicher Abflussraten eine mittlere Reduzierung der 
Stickstofffrachten für den Zeitraum 1990 bis 2011 um 

Abbildung 3-12

Gesamtstickstoffeinträge in die deutschen Oberflächengewässer

Quelle: schriftliche Mittteilung des UBA vom 09. Oktober 2014, im Auftrag des UBA vom Karlsruher Institut für 
Technologie – Institut für Wasser und Gewässerentwicklung erstellt



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 75 – Drucksache 18/4040

75

Eintrag, Verhalten und Verbleib in der Umwelt

60 %. Insgesamt haben die Stickstoffeinträge in die Ober-
flächengewässer des deutschen Nordseeeinzugsgebietes 
zwischen den Zeiträumen 1983 bis 1987 und 2006 bis 
2008 um 44 % abgenommen (ARLE et al. 2013).

Hauptverursacher für die Stickstoffeinträge in die Nordsee 
ist die Landwirtschaft. So werden 77 % (für die Jahre 
2006 – 2008) der Stickstoffeinträge in die Fließgewässer 
des Nordseeeinzugsgebiets diesem Verursacher zuge-
schrieben (ARLE et al. 2013). Der Rückgang der Gesamt-
einträge wird insbesondere – wie in Abschnitt 3.2.4.2 zu 
den Oberflächengewässern bereits erwähnt – auf Eintrags-
minderungen bei den Punktquellen zurückgeführt.

115. In die Ostsee wurden im Jahr 2010 insgesamt 
758.337 t Stickstoff über die Flüsse und Direkteinleiter 
eingetragen (SVENDSEN et al. 2013). Der deutsche An-
teil an den Gesamteinträgen in die Ostsee ist sehr gering 
und liegt gerade mal bei 24.145 t bzw. 3,2 % der Gesamt-
einträge, was unter anderem damit zusammenhängt, dass 
keine großen deutschen Flüsse in die Ostsee münden. Die 
Stickstoffeinträge in die Oberflächengewässer des deut-
schen Einzugsgebiets der Ostsee sind zwischen den Zeit-
räumen 1983 bis 1987 und 2006 bis 2008 sehr deutlich 
um 58 % zurückgegangen. Schaut man dagegen nur auf 
die Einträge aus deutschen Flüssen in die Ostsee der letz-

ten 15 Jahre, so ist abflussbereinigt kein abnehmender 
Trend erkennbar. Hauptverantwortlich für die Einträge ist 
mit 82 % die Landwirtschaft (ARLE et al. 2013).

Der Stickstoffeintrag in die Meere über die atmosphäri-
sche Deposition ist deutlich geringer als der über die 
Flüsse. So stammen etwa 33 % der Gesamtstickstoffein-
träge in die Nordsee aus der Atmosphäre. In dem Zeitraum 
1996 bis 2006 haben die Gesamtstickstoffdepositionen in 
die Nordsee nur um etwa 10 % abgenommen (UBA 
2013d). Die höchste Deposition von mehr als 500 mg/m2 
pro Jahr findet sich in der südlichen Nordsee. Haupt-
quelle für die Stickstoffdeposition in die Nordsee ist die 
Landwirtschaft, gefolgt vom Verkehr und der Energiever-
sorgung. Der deutsche Anteil an der Gesamtstickstoff-
deposition in die Nordsee beträgt 12 % (OSPAR Com-
mission 2009b).

Für die Ostsee lag im Jahr 2010 der Anteil der atmosphä-
rischen Stickstoffeinträge an den Gesamteinträgen bei 
22 %. Der deutsche Anteil am deponierten Gesamtstick-
stoff, ohne Schiffsemissionen, lag bei 18 % (SVENDSEN 
et al. 2013). Stickstoffverbindungen gelangen über den 
Luftpfad in dieses Randmeer primär in Form von Stick-
stoffoxiden oder Ammonium. Wichtigste Quellen für 
ersteres sind die Schifffahrt, der Straßenverkehr und die 

Abbildung 3-13

Gesamtstickstoffeinträge* über die wichtigsten deutschen Zuflüsse in die Nordsee im Vergleich zum Abfluss

* Daten ermittelt nach Angaben der Bundesländer für die OSPAR-Berichterstattung

Quelle: schriftliche Mitteilung des UBA vom 16. Juli 2014
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Energieerzeugung, letzteres stammt zu etwa 90 % aus der 
Landwirtschaft (BARTNICKI und LOON 2010).

Belastungssituation
116. Die Konzentration reaktiven Stickstoffs in den 
Meeren wird sehr stark durch den Jahresgang bzw. mit 
diesem verbundene Prozesse wie Aufnahme, Zehrung, 
Abbau und Denitrifizierung aber auch Sedimentation und 
Remobilisierung bestimmt. Wichtige abiotische Faktoren 
sind der Abfluss und die Strömungsverhältnisse. Im Vor-
dergrund bei den biologischen Prozessen steht die Primär- 
bzw. Algenproduktion, die im Frühjahr und Sommer am 
ausgeprägtesten ist und zum Stickstoffabbau bis hin zur 
-zehrung führt. Im Winter dagegen sind aufgrund sehr 
geringer biologischer Produktion die höchsten Nitrat-
konzentrationen zu erwarten.

Die Nitratbelastungen in den deutschen Küstenwasser-
körpern haben seit der ersten Berichterstattung im Zeit-
raum 1991 bis 1994 bis heute abgenommen. Allerdings 
zeigen viele küstennahe Messstationen in der Nordsee, 
insbesondere solche, die deutlich durch den Abfluss aus 
den Flussmündungen beeinflusst werden, für den letzten 
Berichtszeitraum 2007 bis 2010 wieder eine Zunahme der 
Nitratkonzentrationen (BMU und BMELV 2012). Diese 
Konzentrationsanstiege stehen mit den gestiegenen Ab-
flussmengen aufgrund hoher Niederschläge im Zusam-
menhang. Durch hohe Niederschläge werden auch mehr 
Nährstoffe in die Flüsse verfrachtet. Bei den küstennahen 
Ostseestationen sind sowohl Abnahmen wie Zunahmen 
der Nitratwerte zwischen dem vorletzten (2003 – 2006) 
und letzten (2007 – 2010) Berichtszeitraum dokumentiert.

Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie haben 
Bund und Länder Orientierungswerte für die Küstenge-
wässer festgelegt, die im Prinzip dem modellierten Hin-
tergrundwert plus 50 % entsprechen (BLMP AG WRRL 
2007). Diese Orientierungswerte wurden im Berichtszeit-
raum 2007 bis 2010 an den meisten Nordseestationen – 
zum Teil sehr deutlich – überschritten. Für die Ostseesta-
tionen lagen die ermittelten Konzentrationen ebenfalls an 
allen Stationen um das bis zu 8-fache höher als die Nähr-
stofforientierungswerte für die Küsten- und Meeresge-
wässer (NAUSCH et al. 2011). Die Orientierungswerte 
wurden gerade einer wissenschaftlichen Revision unter-
zogen und die neuen Werte befinden sich in der nationa-
len Abstimmung. Auch im Vergleich zu diesen ergeben 
sich erhebliche Abweichungen vom guten Zustand (per-
sönliche Mitteilung des UBA vom 18. September 2014).

3.3 Menschliche Gesundheit
117. Die Belastung mit reaktiven Stickstoffverbindun-
gen kann zu gesundheitlich relevanten Folgen beim Men-
schen führen. In diesem Kapitel sollen die für die Belas-
tungspfade Luft und Trinkwasser relevanten reaktiven 
Stickstoffverbindungen und ihre Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit sowie die aktuellen Belastungs-
situationen für Deutschland und der sich daraus ergeben-
de Handlungsbedarf dargestellt werden. Über die Luft ist 

der Mensch direkt den Schadstoffen Stickstoffoxid und 
Ammoniak ausgesetzt. Stickstoffoxide fördern außerdem 
die Bildung von bodennahem Ozon und tragen zusammen 
mit Ammoniak zur Bildung von Feinstaub (Particulate 
Matter – PM) bei und wirken über diese Pfade indirekt 
schädigend. Lachgas zerstört Ozon in den hohen Luft-
schichten der Stratosphäre und mindert damit den Schutz 
vor ultravioletter Strahlung durch die Ozonschicht. Eine 
weitere gesundheitliche Belastungsquelle stellt die Auf-
nahme von Nitrat über Trinkwasser und Lebensmittel dar.

3.3.1 Luftbelastungen

118. Wie bereits in Abschnitt 3.2.2 erwähnt, konnten in 
den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland und der EU 
zum Teil große Erfolge in der Luftreinhaltung erzielt wer-
den. So sind zum Beispiel die Emissionen an Stickstoff-
oxiden von 1990 bis 2012 um insgesamt 56 % gemindert 
worden (UBA 2013g). Trotz des bisher Erreichten sind 
jedoch die Stickstoffoxid-, Ozon- und Feinstaubbelastun-
gen für den Menschen weiterhin zu hoch und damit eine 
Herausforderung für den Gesundheitsschutz (SRU 2012; 
2008; EUA 2013).

Stickstoffoxide
119. Etwa 84 % der anthropogenen Stickstoffoxidemis-
sionen in die Luft stammen aus Verbrennungsprozessen 
in Motoren und Feuerungsanlagen (s. Tab. 3-4). Durch 
den Verkehrssektor als einen der größten Stickstoffoxid-
emittenten sind die Belastungen in urbanen und verkehrs-
reichen Gebieten am höchsten. Es wird mit bis zu 80 bis 
95 % überwiegend Stickstoffmonoxid emittiert, das je-
doch anschließend sehr schnell in der Atmosphäre durch 
den Luftsauerstoff und Ozon zu Stickstoffdioxid weiter 
oxidiert wird. Immissionsdaten zeigen, dass in den letzten 
Jahren die Konzentrationen an Stickstoffmonoxid im städ-
tischen Bereich stetig gesunken sind, die Konzentrationen 
an Stickstoffdioxid dagegen kaum (FISCHER et al. 2006; 
UBA 2010a; 2012b). Dies ist auf den wachsenden Anteil 
an Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren im Straßenverkehr 
zurückzuführen. Im Vergleich zu Ottomotoren emittieren 
Dieselmotoren mehr Stickstoffoxide und weisen gleich-
zeitig einen höheren Anteil an Stickstoffdioxid auf (MAY-
ER et al. 2007; s. Tz. 256).

Aufgrund der stärkeren schädlichen Wirkung steht Stick-
stoffdioxid im Mittelpunkt der Bemühungen zur Luftrein-
haltung. Es ist außerdem eine Vorläufersubstanz für die 
Bildung von Ozon (s. Tz. 124) und Feinstaub (s. Tz. 128).

120. Zum Schutz der Gesundheit wurden für Stickstoff-
dioxidimmissionen Grenzwerte von 40 μg/m3 im Jahres-
mittel bzw. ein 1-Stundenwert von 200 μg/m3 abgeleitet 
(Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG). Seit 2010 darf in der 
EU der Langzeitwert gar nicht bzw. der 1-Stundenwert 
nicht mehr als 18-mal im Kalenderjahr überschritten wer-
den (s. Abb. 3-14). Die Luftqualitätsrichtlinie wurde durch 
die Novellierung der 39. BImSchV in deutsches Recht 
überführt.
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Die aktuell durch das UBA veröffentlichten vorläufigen 
Daten zur Luftbelastung in Deutschland für das Jahr 2013 
zeigen, dass die Belastung mit Stickstoffdioxiden sowohl 
im städtischen als auch im ländlichen Raum über den 
Zeitraum von 2000 bis 2013 nahezu unverändert blieb 
(UBA 2014d). In der vorläufigen Hochrechnung für das 
Jahr 2013 wurden an insgesamt 70 % der innerstädtischen 
stark durch den Verkehr beeinflussten Messstationen 
Stickstoffdioxidjahresmittelwerte über 40 μg/m3 gemes-
sen. In innerstädtischen Bereichen in weniger verkehrs-
reichen Zonen lagen im Jahr 2013 die Jahresmittelwerte 
zumeist unter 40 μg/m3. Im Vergleich dazu wurden in 
ländlichen und damit verkehrs- und industrieärmeren 
 Gegenden Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid um 
10 μg/m3 gemessen. Vereinzelt (an ca. 3 % der verkehrs-
nahen innerstädtischen Messstationen) wurde der Stick-
stoff dioxid-1-Stundenwert von 200 μg/m3 überschritten 
(UBA 2014d). Mehrere Studien kommen zu dem Schluss, 
dass selbst unter günstigen Bedingungen der vorgeschrie-
bene Jahresmittelwert nicht an allen Messstationen in 
Deutschland bis zum Jahr 2020 (IFEU 2010; DIEGMANN 
et al. 2009) bzw. sogar bis zum Jahr 2030 einzuhalten sein 
wird (JÖRß et al. 2014).

121. Stickstoffdioxid ist ein starkes Oxidationsmittel, 
das in hohen Konzentrationen als akute Wirkung die 
Schleimhäute des gesamten Atemtraktes und der Augen 
reizt (KEHE und EYER 2013). Bei einer chronischen 
Exposition schädigt Stickstoffdioxid die Atemwege 
(Atemnot, Husten, Bronchitis, Lungenödem, Lungenin-
fekte) und das Herz-Kreislauf-System (EEA 2013). Un-
tersuchungen belegen einen Zusammenhang zwischen 
hohen Stickstoffdioxidkonzentrationen und der Zunahme 
von Krankenhauseinweisungen wegen atemwegsbeding-
ter Erkrankungen sowie einer erhöhten Gesamtmortalität 
(KRAFT et al. 2005).

122. Es gibt einige Hinweise, dass Stickstoffdioxid be-
reits in Konzentrationen unterhalb des derzeitigen Grenz-
wertes gesundheitsschädlich wirkt. Neue durch die  World 
Health Organization (WHO) bewertete Studien legen 
nahe, dass sowohl die kurzfristige als auch die  langfristige 
Exposition mit Stickstoffdioxidkonzentrationen am oder 
unterhalb der derzeit gültigen EU-Grenzwerte mit einer 
erhöhten Krankheitsanfälligkeit (Morbidität) und Sterbe-
rate (Mortalität) assoziiert sind. Die WHO empfiehlt da-
her aufgrund dieser neueren Erkenntnisse die derzeitigen 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid (WHO 2013b) zu über-
arbeiten und herabzusetzen. Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) hat bereits in seinem Umwelt-
gutachten 2004 aus Vorsorgegründen die Einführung eines 
niedrigeren Jahresmittelgrenzwertes von 20 μg/m3 emp-
fohlen (SRU 2004).

Ozon
123. Das für den Menschen gesundheitsschädliche bo-
dennahe Ozon stellt nur einen kleinen Teil der Gesamt-
menge dar. Etwa 90 % des Gesamtvorrats lagert sich in 
der Atmosphäre oberhalb einer Höhe von 10 km – in der 
Stratosphäre – an und bildet dort die Ozonschicht. Die 

reaktive Stickstoffverbindung Lachgas ist durch photo-
chemische Reaktionen mit anderen Stoffen an deren Zer-
störung beteiligt (s. Tz. 186). Durch den Abbau der Ozon-
schicht gelangt mehr ungefilterte ultraviolette Strahlung 
auf die Erde, was für die menschliche Gesundheit ein 
erhöhtes Hautkrebsrisiko darstellt (UBA 2009b).

124. Bodennahes Ozon wird in der Atmosphäre durch 
Sonneneinstrahlung (photochemische Reaktionen) aus 
Sauerstoff und anderen Vorläufersubstanzen wie den 
Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOC – volatile organic compounds) gebildet. Auch 
wenn der größte Anteil der Ozonvorläuferstoffe in urbanen 
und industriereichen Gebieten freigesetzt wird, findet man 
die höchsten Ozonkonzentrationen an Stadträndern und 
in weiter entfernten ländlichen Gegenden. Dies liegt zum 
einen daran, dass die Vorläuferstoffe über die Luft weit 
von der Quelle weg transportiert werden und zum anderen 
daran, dass Ozon in Städten und Ballungsräumen sehr 
schnell mit dem aus den Autoabgasen stammenden Stick-
stoffmonoxid reagiert und zerfällt (UBA 2014a).

Besonders während intensiver Schönwetterlagen führten 
hohe Konzentrationen an bodennahem Ozon in Verbin-
dung mit anderen Luftschadstoffen (wie Peroxiden, Al-
dehyden und organischen Stickstoffverbindungen) bis 
Mitte der 1990er-Jahre zum sogenannten Sommersmog. 
Durch erfolgreiche Emissionsminderungen einiger Ozon-
vorläuferstoffe (NOx, VOC) treten solche Extremsituati-
onen heute in Deutschland nicht mehr auf (KEHE und 
EYER 2013; UBA 2014d).

125. In der EU wurde zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit ein seit 2010 gültiger Ozonzielwert von 
120 μg/m3 als 8-Stundenmittel vorgegeben, der an höchs-
tens 25 Tagen pro Kalenderjahr gemittelt über drei Jahre 
überschritten werden darf. Langfristig soll der Ozonziel-
wert von 120 μg/m3 ohne Überschreitungen eingehalten 
werden (s. Abb. 3-14). Aktuell ist jedoch noch nicht ent-
schieden, ab wann die Verschärfung erfolgen soll.

Bei den in Deutschland gemessenen Ozonwerten kann 
seit 1990 ein Rückgang bezogen auf auftretende Höchst- 
bzw. Spitzenwerte beobachtet werden. Jedoch stiegen im 
selben Zeitraum die gemessenen Jahresmittelwerte 
schwach an und liegen heute im ländlichen Raum bei
etwa 60 μg/m3 und in verkehrsnahen Bereichen bei etwa 
37 μg/m3 (UBA 2014b). In den Jahren 2011 bis 2013, die 
die am wenigsten mit Ozon belasteten Jahre der letzten 
zwei Jahrzehnte sind, wurde in Deutschland noch an etwa 
8 % der Messstationen der Zielwert überschritten. Derzeit 
ist es fraglich, ob das Ziel für 2020 – keine Überschreitung 
des Zielwertes – an allen Messstandorten eingehalten 
werden kann (UBA 2014d; 2012b).

126. Bodennah entstandenes Ozon ist ein starkes Reiz-
gas und schädigt lokal vor allem die oberen Atemwege 
und die Augen, führt zu Störungen der Lungenfunktion 
und erzeugt Schwindel, Kopfschmerzen, Koordinations-
schwierigkeiten und vermindert die Leistungsfähigkeit. 
Bei tiefer bzw. gesteigerter Atmung (z. B. bei körperlicher 
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Aktivität) gelangt Ozon auch in tiefere Lungenabschnitte 
und kann dort zu Entzündungen und Gewebsschädigungen 
führen. Infolge der Gewebsreizung werden die Sensibili-
sierung durch Allergene und die Auslösung von Allergien 
begünstigt (KEHE und EYER 2013). Auswertungen von 
epidemiologischen Studien durch die WHO zeigen einen 
klaren Zusammenhang zwischen steigenden Ozonkon-
zentrationen und der Zunahme von Lungenerkrankungen, 
atemwegsbedingten Krankenhausaufenthalten und der 
Gesamtmortalitätsrate (AMANN et al. 2008). Bodennahes 
Ozon ist bereits in niedrigen Konzentrationen biologisch 
wirksam, darüber hinaus reagiert ein relativ großer Teil 
der Bevölkerung (etwa 10 – 15 %) im Vergleich zum 
Durchschnitt sensitiver auf Ozonbelastungen (UBA 
2014e).

127. Für Ozon liegen deutliche Hinweise vor, dass ge-
sundheitsschädliche Wirkungen bereits bei Konzentra-
tionen unterhalb des gültigen Zielwertes von 120 μg/m3 
vorliegen können. Die WHO empfiehlt daher eine Her-
absetzung des Ozonzielwertes auf 100 μg/m3 (WHO 
2013b; Abb. 3-14). In diesem Zusammenhang ist außer-
dem anzumerken, dass im EU-Recht und nationalen Recht 
für Ozon bisher nur Ziel- und keine verbindlich einzuhal-
tenden Grenzwerte vorgesehen sind. 

Feinstaub
128. Als Feinstaub (PM) bezeichnet man Stäube in der 
Luft, die aus mehreren Partikeln unterschiedlicher Durch-
messer bestehen und die nicht sofort zu Boden sinken, 
sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre verbleiben 
können. Anhand der Partikelgröße wird Feinstaub in ver-
schiedene Fraktionen eingeteilt und ist definitionsgemäß 
kleiner als 10 μm (PM10) oder 2,5 μm (PM2,5).

Die Hauptquellen für anthropogen verursachten primären 
Feinstaub sind Verbrennungsprozesse in der Industrie und 
Kraftfahrzeugen sowie Emissionen aus der Landwirt-
schaft. Im Straßenverkehr werden die Partikel aus Moto-
ren, vorrangig aus Dieselmotoren, durch Reifenabrieb 
sowie durch die Aufwirbelung des Staubes auf der Stra-
ßenoberfläche in die Luft freigesetzt (WHO 2013a). 
Feinstaub kann außerdem aus gasförmigen Vorläufersub-
stanzen entstehen. So werden etwa 25 % der sekundären 
Feinstaubpartikel aus stickstoffhaltigen Vorläuferverbin-
dungen wie Ammoniak und Stickstoffoxiden gebildet 
(UBA 2009b).

129. In Deutschland wurde im Jahr 2013 an circa 3 % 
der Messstellen der in der Luftqualitätsrichtlinie 
(Abb. 3-14) vorgeschriebene PM10-Tagesmittel-Grenz-
wert von 50 μg/m3 an mehr als den erlaubten 35 Tagen 
überschritten. Die Überschreitungen traten fast alle an 
verkehrsnah gelegenen Messstationen auf. Die Belastung 
mit Feinstaub (PM10-Tagesmittelwerte) hat sich in 
Deutschland in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich 
verringert. Allerdings treten witterungsbedingt von Jahr 
zu Jahr zum Teil große Schwankungen auf. So wurde zum 
Beispiel im Jahr 2011 aufgrund des häufigen Auftretens 
kalter, stabiler Hochdruckwetterlagen an circa 20 % der 

Messstationen der gesetzliche Grenzwert nicht eingehal-
ten (UBA 2012b; 2014d; 2013j).

Der gesetzlich vorgeschriebene PM10-Jahresmittelwert 
von 40 μg/m3 wurde in Deutschland im Jahr 2013 an allen 
Messstationen eingehalten. In den letzten Jahren kam es 
vereinzelt zu Grenzwertüberschreitungen, insbesondere 
in verkehrsbelasteten Messstationen (UBA 2014d). Die 
Jahre 2012 und 2013 zählen zu den am wenigsten mit 
Feinstaub belasteten. Dies wird unter anderem auch auf 
das Ausbleiben von extremen Wetterlagen wie in den Jah-
ren davor zurückgeführt (s. o.). Allerdings wurden an 
51 % der Messstationen Werte oberhalb des von der WHO 
vorgeschlagenen Luftgüteleitwertes von 20 μg/m3 im 
Jahresmittel gemessen (UBA 2014d; 2013j).

Für die kleineren PM2,5-Feinstäube gibt es bisher nur einen 
Zielwert von 25 μg/m3 als Jahresmittel, welcher ab dem 
1. Januar 2015 verbindlich einzuhalten ist. Eine Absen-
kung des Grenzwertes auf 20 μg/m3 ist für das Jahr 2020 
geplant (Abb. 3-14). Für das Jahr 2012 wurde der Jahres-
mittelgrenzwert von 25 μg/m3 für PM2,5 in keinem der 
insgesamt 73 Beurteilungsgebiete überschritten. In zwei 
Ballungsräumen lagen die Werte jedoch oberhalb des für 
das Jahr 2020 geplanten niedrigeren Grenzwertes von 
20 μg/m3 (UBA 2013a).

130. Aufgrund ihrer geringen Größe gelangen Fein-
staubpartikel nach dem Einatmen weit in den Körper und 
können dort zu Entzündungen im Atemtrakt führen und 
verstärkend auf allergische Atemwegserkrankungen 
 wirken. Des Weiteren werden sie in einen engen Zusam-
menhang mit der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen gebracht (ANDERSON et al. 2012). Das Mor-
talitätsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 
Atemwegserkrankungen steigt bei kurzfristig sowie lang-
fristig erhöhten Feinstaubkonzentrationen (KRdL 2011). 
Die Partikel können darüber hinaus Träger für anhaftende 
Substanzen sein, von denen eigenständige Gesundheits-
risiken ausgehen. Beispiele für solche giftigen Umwelt-
stoffe sind Schwermetalle und krebserzeugende poly-
zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Für 
Feinstaub kann kein Konzentrationsschwellenwert ange-
geben werden, unterhalb dessen eine Exposition wahr-
scheinlich keine gesundheitsschädliche Wirkung hat. Aus 
diesem Grund sollte die Feinstaubbelastung so niedrig 
wie möglich gehalten werden (UBA 2009a).

131. Die aktuelle Feinstaubbelastung in Deutschland 
verkürzt die durchschnittliche Lebenserwartung um etwa 
7,5 Monate (UBA 2014c) bzw. führt laut Berechnungen 
des UBA (2014d) zu etwa 47.000 vorzeitigen Todesfällen. 
Die Europäische Umweltagentur (EEA) führt für die 27 
EU-Staaten insgesamt 455.000 frühzeitige Todesfälle pro 
Jahr auf die Umweltverschmutzung mit Feinstaub zurück 
(EEA 2009).

Des Weiteren entsprechen die EU-Feinstaubgrenzwerte 
zum Teil nicht mehr den strengeren Empfehlungen der 
WHO (2013b; Abb. 3-14).
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3.3.2 Trinkwasserbelastung

132. Die in den Abschnitten 3.2.4.1 und 3.2.9.2 be-
schriebene Belastung des Grund- und Oberflächenwassers 
mit reaktivem Stickstoff in Form von Nitrat beeinträchtigt 
die Nutzung zur Trinkwasserversorgung des Menschen. 
Die natürliche Hintergrundkonzentration von Nitrat im 
Grundwasser ist sehr niedrig und liegt in der Regel unter-
halb von 10 mg/l. Der größte Anteil der Belastungen ist 
anthropogenen Ursprungs. Insbesondere durch landwirt-
schaftliche Aktivitäten gelangt Nitrat aus Düngemitteln 
in die für die Trinkwassergewinnung vorgesehenen Was-
serkörper und zählt zu den häufigsten Grundwasserver-
unreinigungen (GRIZZETTI et al. 2011; UBA 2010b)

133. Etwa 99 % der Bevölkerung in Deutschland be-
ziehen ihr Trinkwasser aus öffentlichen Trinkwasserver-
sorgungsanstalten. Die großen zentralen Wasserwerke 
(mit mehr als 5.000 Versorgten bzw. mit einer Abgabe von 
1 Mio. l Trinkwasser pro Tag) haben daran mit 86 % den 
größten Anteil. Das für die Trinkwassergewinnung ge-
nutzte Rohwasser stammt zu etwa 74 % aus Grund- und 
Quellwasser, zu 14,5 % aus Oberflächengewässern und 
zu 11,5 % aus sonstigen Ressourcen wie zum Beispiel 
Uferfiltrat (BMG und UBA 2011). Nur etwa 1 % der deut-
schen Bevölkerung, vor allem in ländlichen Gegenden, 
bezieht sein Trinkwasser aus privaten Hausbrunnen und 
Quellfassungen (UBA 2013h).

Aktuelle Belastungssituation mit Nitrat
134. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und 
unterliegt daher strengen Qualitätsanforderungen. Der 
Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser ist in der Trinkwas-
serverordnung auf 50 mg/l festgelegt und entspricht auch 
dem Grenzwert für Nitrat im Grundwasser. Wie die Aus-
führungen in den Textziffern 109 und 110 gezeigt haben, 
sind in Deutschland die Grundwasserkörper bezogen auf 
den Schadstoff Nitrat teilweise in einem besorgnis-
erregenden Zustand. Bei etwa 14 % der Messstellen 
(EUA-Grundwassermessnetz) lag der Nitratgehalt zum 
Teil deutlich oberhalb des zulässigen Wertes. Bei weiteren 
35,1 % lagen die Werte zwischen 10 und 50 mg/l. Diese 
Zahlen verdeutlichen, dass in einigen Regionen ein Teil 
des Grundwassers nicht ohne weiteres zur Trinkwasser-
gewinnung herangezogen werden kann.

135. Die Trinkwasserrichtlinie 98/83/EC verpflichtet 
die Mitgliedstaaten der EU alle drei Jahre über die Trink-
wasserqualität an die Kommission zu berichten. Für den 
Berichtszeitraum von 2008 bis 2010 konnten in Deutsch-
land in den zentralen Wasserversorgungsanstalten nahezu 
keine Überschreitungen des Grenzwertes festgestellt wer-
den. Damit setzte sich der positive Trend der vergangenen 
Jahre weiter fort – von 1,1 % im Jahr 1999, 0,13 % im 
Jahr 2004 und 0,08 % im Jahr 2007 (BMG und UBA 
2011). Diese an sich positiven Zahlen sollten jedoch kei-
nen Anlass zur Entwarnung geben. Der Grenzwert von 
50 mg/l Nitrat laut Trinkwasserverordnung kann von den 
zentralen Wasserversorgungsanstalten zum Teil nur noch 

Abbildung 3-14

Gültige Grenz- und Zielwerte zum Schutz der Gesundheit (Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EC)
im Vergleich zu den Luftgüteleitwerten der Weltgesundheitsorganisation

200 μg/m3 (1-Stundenmittel) bzw. 40 μg/m3 (Jahresmittel)    [2008/50/EG] 
 
200 μg/m3 (1-Stundenmittel) bzw. 40 μg/m3 (Jahresmittel)    [WHO 2013] 

120 μg/m3 (8-Stundenmittel)               [2008/50/EG]  
 
100 μg/m3 (8-Stundenmittel)               [WHO 2013] 

Kein Grenzwert für 24-Stundenmittel / 25 μg/m3 ab 1.1.2015 (Jahresmittel)  [2008/50/EG] 
  
25 μg/m3 (24-Stundenmittel) bzw. 10 μg/m3 (Jahresmittel)    [WHO 2013] 

50 μg/m3 (24-Stundenmittel) bzw. 40 μg/m3 (Jahresmittel)    [2008/50/EG] 
  
50 μg/m3 (24-Stundenmittel) bzw. 20 μg/m3 (Jahresmittel)    [WHO 2013] 

PM10 

NO2 

O3 

PM2,5 

SRU/SG 2015/Abb. 3-14; Datenquelle: Luftqualitätsrichtlinie; WHO 2013b
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durch aufwendige und kostenintensive Maßnahmen bei 
der Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser aus 
Grundwasser eingehalten werden. Zu diesen Maßnahmen 
zählen zum Beispiel das Mischen mit unbelastetem Was-
ser, die Stilllegung hoch belasteter und Bohrung neuer 
tieferer Brunnen oder die (Teil-)Aufbereitung und Entfer-
nung von Nitrat aus dem Rohwasser (UBA 2010b; BDEW 
2014).

Im Gegensatz zu dem aus der öffentlichen Wasserversor-
gung stammenden Trinkwasser entspricht die chemische 
und mikrobielle Beschaffenheit von Brunnenwasser (oft 
Hauswasserbrunnen) oftmals nicht der Trinkwasser-
verordnung (UBA 2013h). In Deutschland gibt es etwa 
180.000 (< 1 % Versorgungsanteil) solcher Kleinanlagen, 
welche nicht im Rahmen der Trinkwasserrichtlinie mel-
depflichtig sind. In der Regel wird der Parameter Nitrat/
Nitrit durch die zuständigen Landesgesundheitsämter im 
Abstand von drei Jahren überprüft (UBA 2013h).

Nach Schätzungen von van GRINSVEN et al. (2010) sind 
in Deutschland etwa 3,1 % der Bevölkerung über die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung Nitratkonzentrationen 
zwar unterhalb des gültigen Grenzwertes von 50 mg/l aber 
oberhalb von 25 mg/l exponiert. Bei der Trinkwasserver-
sorgung über private Brunnen liegt dieser Anteil bei 5,8 %.

Daher sollte insbesondere mit Blick auf die zukünftige 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der weitere 
Eintrag von Nitrat aus der Landwirtschaft in das Grund-
wasser soweit wie möglich minimiert werden. Ein kon-
sequentes Gegensteuern ist auch aufgrund begrenzter 
Grundwassermengen sowie der langen Verweildauer von 
Nitrat im Boden von einigen Jahren bis zu Jahrzehnten 
bis zum Durchsickern in die Grundwasserkörper erfor-
derlich. Die Auswirkungen veränderter Nitrateinträge 
werden erst mit zeitlicher Verzögerung sichtbar (KUHR 
et al. 2012). Eine nachträgliche Trinkwasseraufbereitung 
ist darüber hinaus deutlich kostenintensiver als ein vor-
beugender Grundwasserschutz (JEKEL et al. 2014).

Nitrat
136. Die durchschnittliche Gesamtbelastung des Men-
schen mit Nitrat erfolgt zu etwa 15 bis 20 % über das 
Trinkwasser. Der weitaus größere Anteil wird mit der 
Nahrung aufgenommen und stammt mit 60 bis 80 % vor 
allem aus pflanzlichen Lebensmitteln. Der in den Pflanzen 
gespeicherte Nitratgehalt ist insbesondere durch das 
Nitrat angebot des Bodens und damit von der Düngung, 
aber auch von genetischen, geografischen und klima-
tischen Faktoren sowie dem Erntezeitpunkt abhängig 
(EFSA 2008). In tierischen Produkten reichert sich Nitrat 
durch den Einsatz als Konservierungsmittel und Aroma-
stoff an und trägt mit etwa 10 bis 15 % zur Gesamtbelas-
tung des Menschen bei (SKIBSTED 2011).

Des Weiteren wird Nitrat in mehreren Reaktionen auch 
endogen im Körper aus der Aminosäure L-Arginin gebil-
det, wobei die Biosynthese unabhängig von der Aufnahme 
von Nitrat über das Trinkwasser oder die Ernährung 
scheint. Die Menge, die der Körper selbst synthetisiert, 

ist in etwa mit der, die über Nahrung und Trinkwasser 
aufgenommen wird, vergleichbar (FAN 2011).

Nitrat ist der Ausgangspunkt für das durch Reduktion 
entstehende sekundäre Nitrit, welches die eigentliche toxi-
sche Verbindung ist. Diese „endogene Nitritbildung“ 
 erfolgt durch die natürliche mikrobielle Flora in der 
Mundhöhle, dem Magen-Darm-Trakt und der Harnblase. 
Etwa 5 % des über das Trinkwasser oder die Nahrung 
aufgenommenen Nitrats wird auf diesem Weg zu Nitrit 
reduziert und stellt mit etwa 80 bis 85 % die Hauptbelas-
tungsquelle beim Menschen mit Nitrit dar (CANTOR 
et al. 2006). Eine weitere Nitritquelle ist das mit Pökelsalz 
konservierte Fleisch (FAN 2011).

137. Die Aufnahme von Nitrat durch das Trinkwasser 
wird für den Menschen überwiegend mit zwei Gesund-
heitsgefahren – der akuten Säuglingsblausucht (Methämo-
globinämie) sowie mit der Bildung von kanzerogenen 
N-Nitrosoverbindungen und der Entstehung von Tumo-
ren – in Verbindung gebracht. Neben diesen negativen 
 Auswirkungen auf die Gesundheit wird jedoch auch 
 zunehmend über eine protektive Wirkung von 
Stickstoffmo noxid, einem endogen im Körper aus Nitrat 
gebildeten Signalstoff auf das Herz-Kreislauf-System, 
berichtet (IGNARRO 2002; MONCADA und HIGGS 
1993; KEHE und EYER 2013; WEITZBERG und 
 LUNDBERG 2013).

Methämoglobinämie
138. Bei der Methämoglobinämie („Blausucht“) re-
agiert das im Körper entstandene Nitrit mit dem für den 
Sauerstofftransport zuständigen Protein Hämoglobin. Das 
dabei gebildete Methämoglobin (MetHb) kann den ge-
bundenen Sauerstoff nicht mehr abgeben, was zu einer 
Störung der Atmung (Zyanose) führt. Ab einem Anteil 
von 10 % Methämoglobin im Blut spricht man von einer 
Methämoglobinämie. Säuglinge bis zu einem Alter von 
sechs Monaten sind bei der Ausbildung der Erkrankung 
die empfindlichste Bevölkerungsgruppe (FAN 2011; 
WHO 2011). Die Symptome der Erkrankung (u. a. Ab-
nahme der körperlichen Leistungsfähigkeit, Kopfschmer-
zen, Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit und Atemnot) 
sind auf die Sauerstoffarmut in den Geweben, insbeson-
dere dem Gehirn, zurückzuführen. Sehr hohe Methämo-
globinwerte zwischen 60 bis 80 % sind lebensbedrohlich 
und können zu innerem Ersticken führen (MISCHKE und 
EYER 2013; FAN 2011; WHO 2011).

139. Der Beitrag des über das Trinkwasser aufgenom-
menen Nitrats an der Entstehung der Methämoglobinämie 
wird dabei jedoch durchaus kontrovers diskutiert (WARD 
et al. 2005; FEWTRELL 2005; POWLSON et al. 2008; 
WHO 2011; FAN 2011). Studien haben gezeigt, dass ne-
ben hohen Nitratgehalten vor allem das gleichzeitige 
Vorhandensein von pathogenen Keimen im Trinkwasser, 
zum Beispiel infolge mangelnder Trinkwasserhygiene, 
für die Ausbildung der Erkrankung entscheidend sind (van 
GRINSVEN et al. 2006; ADDISCOTT 2005; WARD et al. 
2005; WHO 2011). Aus Sicherheitsgründen darf Trink-
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wasser mit Nitratkonzentrationen oberhalb von 100 mg/l 
nicht mehr zur Zubereitung von Säuglingsnahrung genutzt 
werden (WHO 2011).

In Europa sind Methämoglobinämien infolge einer Nitrat-
vergiftung sehr selten. Für Deutschland wurden seit Jahr-
zehnten keine Erkrankungen bzw. Todesfälle gemeldet 
(UBA 2011b). Potenziell gefährdet sind allerdings wei-
terhin Regionen in weniger entwickelten Ländern, in der 
die Trinkwasserversorgung zu einem größeren Anteil über 
private Hausbrunnen erfolgt (GUPTA et al. 2000; WHO 
2011).

Kanzerogene Wirkung
140. Über das Trinkwasser oder die Nahrung aufgenom-
menes Nitrat kann, wie bereits beschrieben, endogen 
durch Mikroorganismen in Nitrit umgewandelt werden 
(Tz. 136). Im Körper ist Nitrit an der Bildung von N-Nitroso-
verbindungen (N-nitroso compounds – NOC) aus eiweiß-
haltigen Vorläuferstoffen (Amine und Amide) beteiligt. 
Die endogene Nitritbildung trägt geschätzt zu etwa 40 bis 
75 % zu der Gesamtbelastung an diesen N-Nitrosoverbin-
dungen bei. Weitere Belastungsquellen für NOC finden 
sich in fast allen Lebensmitteln, zum Beispiel in konser-
viertem Fleisch und Fisch (durch den Einsatz von Pökel-
salz) sowie in Tabakerzeugnissen (TRICKER 1998).

N-Nitrosoverbindungen (Nitrosamine) sind als gentoxisch 
eingestuft und wirken in Langzeitstudien an Tieren kan-
zerogen (IARC 2006). Es ist bis heute keine Tierspezies 
bekannt, bei der N-Nitrosoverbindungen keine Tumore 
induzieren (WHO 2011; MIRVISH 1977; 1995). Auch 
beim Menschen stehen diese Verbindungen in Verdacht 
kanzerogen zu sein (MIRVISH et al. 1992; MØLLER 
et al. 1989; ROWLAND et al. 1991; WEITZBERG und 
LUNDBERG 2013). NOC werden dabei mit Tumoren 
verschiedener Organsysteme, vor allem des Magens, aber 
auch der Harnblase, des Dickdarms und der Bauchspei-
cheldrüse in Verbindung gebracht (CANTOR et al. 2006).

Auch wenn die kanzerogene Wirkung von N-Nitrosover-
bindungen in Tierversuchen definitiv belegt ist, bringen 
Untersuchungen beim Menschen, mit Ausnahme der ta-
bakspezifischen N-Nitrosamine, keine klaren Ergebnisse 
(POWLSON et al. 2008). Neuere Bewertungen durch 
internationale Institutionen wie zum Beispiel IARC 
(2006), EFSA (2008) und SPEIJERS und van den 
BRANDT (2003) kommen zu dem Schluss, dass die epi-
demiologischen Daten beim Menschen bisher inkonsistent 
sind und kein abschließender Beweis für ein erhöhtes 
Krebsrisiko durch die Aufnahme von Nitrat über das 
Trinkwasser und die Nahrung vorliegt.

141. Da der Zusammenhang zwischen Nitrat und den 
oben beschriebenen Gesundheitsgefahren noch nicht aus-
reichend geklärt ist, sollte die Nitrat- und Nitritzufuhr so 
weit wie möglich reduziert werden. Der abgeleitete Grenz-
wert von 50 mg/l Nitrat im Trinkwasser orientiert sich an 
der empfindlichsten Bevölkerungsgruppe bei der Ausbil-
dung einer Methämoglobinämie und stellt insofern nur 
einen Kompromiss dar, da er nicht die mögliche Rolle 

von Nitrat als Vorläufer von kanzerogenen N-Nitrosover-
bindungen einbezieht. Auch wenn das Trinkwasser im 
Vergleich zu anderen Lebensmitteln, wie vor allem Ge-
müse, nur einen kleinen Teil an der Gesamtaufnahmemen-
ge von Nitrat ausmacht, ist der derzeitige Grenzwert gut 
begründet und sollte nicht, wie von einigen Autoren dis-
kutiert, angehoben werden (Diskussion s. L’HIRONDEL 
et al. 2006; ADDISCOTT 2005; GRIZZETTI et al. 2011).

3.4  Wirkungen auf die biologische 
Diversität

142. Belastungen durch reaktive Stickstoffverbindun-
gen sind relevante stoffliche Treiber für den Verlust der 
Biodiversität, sowohl in terrestrischen (McCLEAN et al. 
2011; SUTTON et al. 2011b; SALA et al. 2000) als auch 
in Süß- und Meerwasser-Ökosystemen (HELCOM 2010; 
OSPAR Commission 2010; BMU 2010). Der Begriff 
„Biodiversität“ (oder biologische Diversität) steht für die 
Vielfältigkeit und Verschiedenheit des Lebens auf unserer 
Erde. Der SRU spricht sich für die Verwendung des Be-
griffs biologische „Diversität“ anstelle des Begriffs bio-
logische „Vielfalt“ aus, da „Vielfalt“ oft auf die Anzahl 
zum Beispiel von Arten bezogen wird statt auf die Ver-
schiedenheit. Biodiversität umfasst drei Ebenen, nämlich 
die Diversität von Ökosystemen, von Arten und innerhalb 
der einzelnen Arten (genetische Diversität) (Art. 2 CBD – 
Convention on biological diversity). Die Arten und die 
genetische Diversität bilden die Grundlage für Ökosys-
temfunktionen, also die physikalischen, chemischen und 
biologischen Prozesse und Wechselwirkungen in verschie-
denen Ökosystemen. Demgegenüber bezeichnet der Be-
griff Ökosystemleistungen „[…] direkte und indirekte 
Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlerge-
hen, das heißt Leistungen und Güter, die dem Menschen 
einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen, materiel-
len, gesundheitlichen oder psychischen Nutzen bringen“ 
(Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2012, S. 80).

In den folgenden Abschnitten wird dargestellt, wie reak-
tive Stickstoffeinträge durch Eutrophierung und Versau-
erung zum Verlust von Arten und Ökosystemtypen in 
terrestrischen Ökosystemen führen (Abschn. 3.4.1) und 
in aquatischen Ökosystemen den ökologischen und che-
mischen Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie maßgeb-
lich bestimmen (Abschn. 3.4.2). Durch zusätzliche stoff-
liche Belastung oder den Klimawandel kann es zu einer 
Wirkungsverstärkung und Wechselwirkungen innerhalb 
von Ökosystemen kommen (Abschn. 3.4.3). Nationale 
und internationale Naturschutzziele können ohne eine 
Reduzierung der Belastung durch reaktive Stickstoffver-
bindungen nicht erreicht werden (Abschn. 3.4.4). Der 
Verlust der biologischen Diversität führt schließlich auch 
dazu, dass bestimmte Ökosystemfunktionen verloren ge-
hen (Abschn. 3.4.5). Grundlage für umweltpolitisches 
Handeln sollte ein aussagekräftiges Monitoring sein 
 (Abschn. 3.4.6).
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3.4.1 Terrestrische Ökosysteme

143. Einträge von reaktiven Stickstoffverbindungen 
belasten die terrestrischen Ökosysteme auf vielfältige 
und komplexe Weise. DISE et al. (2011) fassen folgende 
Schäden durch direkte und indirekte Wirkungen zusam-
men:

– Direkte Schädigungen der Blätter:

 Diese Schädigungen betreffen vor allem Moose und 
Flechten. Direkte Wirkungen auf die Blätter höherer 
Pflanzen wie zu Zeiten des Waldsterbens in den 
1980er-Jahren werden in Europa aufgrund der Erfolge 
der Luftreinhaltepolitik nicht mehr beobachtet.

– Eutrophierung:

 Die verfügbare Stickstoffkonzentration wird erhöht 
und führt zu Verschiebungen in der Artenzusammen-
setzung in Ökosystemen. Langfristig kommt es zu 
einem Nährstoffungleichgewicht. Die Sensitivität 
 gegenüber Pathogenen (Krankheitserregern) kann zu-
nehmen.

– Versauerung:

 Der Stickstoffeintrag führt zur Versauerung von Böden 
(je nach Ausgangsboden verschieden schnell) und 
langfristig dadurch auch zu Verschiebungen in der 
Artenzusammensetzung in Richtung derjenigen Arten, 
die einen geringen pH-Wert vertragen.

– Empfindlichkeit gegenüber Stress und Störungen:

Mit zunehmenden Stickstoffdepositionen nimmt die 
Empfindlichkeit von Pflanzen gegenüber Pilz- und 
Insektenbefall zu. Stickstoffbasierte Änderungen in der 
Pflanzenphysiologie, veränderte Verteilung der Bio-
masse im Wurzel/Spross-Verhältnis und Mycorrhiza- 
Infektionen erhöhen die Anfälligkeit gegenüber 
 Trocken- und Froststress. Langfristig ändert sich da-
durch die Artenzusammensetzung.

– Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Stickstoffver-
bindungen:

Langfristig ändert sich die Artenzusammensetzung 
auch durch eine Verschiebung im Verhältnis der Ver-
fügbarkeit von reduzierten zu oxidierten Stickstoff-
verbindungen infolge von Deposition: Manche Pflanzen-
 arten sind gegenüber erhöhten Konzentrationen 
reduzierter Stickstoffverbindungen (Ammonium; NH4

+) 
bzw. hohen Raten von Ammonium im Verhältnis zu 
Nitrat (NO3

-) intolerant. Das betrifft viele Grünland-
arten wie zum Beispiel den Kriechenden Hahnenfuß 
(Ranunculus repens)(STEVENS et al. 2011).

Daneben sind auch Änderungen der innerartlichen Diver-
sität durch Einträge reaktiver Stickstoffverbindungen 
möglich, über die jedoch kein ausreichendes Wissen vor-
liegt (MEYER et al. 2014). Ökosysteme entstehen aus 
einem Zusammenspiel von geologischen Gegebenheiten, 
Bodenarten und -zustand, Wasserhaushalt, Luft, lokalem 

Klima und für die Besiedelung verfügbaren Arten. Im 
Folgenden wird zunächst auf die Wirkung von reaktiven 
Stickstoffverbindungen auf Böden, dann auf deren Wir-
kung auf Arten und anschließend in einer Zusammenschau 
auf gesamte Ökosysteme eingegangen.

3.4.1.1 Boden

144. Böden sind Teil terrestrischer Ökosysteme und 
wichtige Filter, Puffer, Speicher und Transformatoren für 
Stickstoffverbindungen. Ihr Speicher- und Akkumula-
tionspotenzial und damit die Resilienz werden jedoch 
häufig durch zu hohe Stickstoffeinträge überschritten. 
Dadurch kann es teilweise zu irreversiblen Veränderungen 
im Boden kommen, die die Leistungen des Bodens für 
Naturhaushalt und Gesellschaft sowie die Bodenbiodiver-
sität beeinträchtigen können.

Abhängig von Bodentyp und Sensitivität des Ökosystems 
einerseits und Bewirtschaftungstyp und -intensität ande-
rerseits verändern Eingriffe in den Boden Kreisläufe, 
Prozesse und Eigenschaften. Die direkte Erhöhung des 
Stickstoffgehalts durch Düngergaben steigert beispiels-
weise die Abbaurate der organischen Substanz. Die orga-
nische Substanz beeinflusst viele chemische, physikali-
sche und biologische Eigenschaften des Bodens (z. B. 
Struktur, Wasserhaltekapazität, Kationenaustauschkapa-
zität). Eine Abnahme organischer Substanz hat negative 
Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit, die Stick-
stoffumsetzung (Mineralisation, Denitrifikation) sowie 
die Artenzusammensetzung im Boden. Dies kann zu ei-
nem reduzierten Pflanzenwachstum sowie zu einer Redu-
zierung der Puffer- und Filterfunktion und damit wertvol-
ler Ökosystemleistungen führen (SUTTON et al. 2011b; 
BLUME et al. 2010).

Die Folgen von Stickstoffeinträgen in den Boden sind 
insbesondere Eutrophierung (vgl. Tz. 146) und Versau-
erung (vgl. Tz. 153), wobei die Auswirkungen der Eutro-
phierung heutzutage für den Schutz der Biodiversität 
bedeutsamer sind als die der Versauerung (LAI 2012). 
Beide Prozesse beeinflussen die Artenzusammensetzung 
im Boden (z. B. Regenwürmer, Pilze, Mikroorganismen-
gemeinschaften), was wiederum zu Veränderungen des 
Stickstoffkreislaufs führt. Ein niedriger pH-Wert bei-
spielsweise erhöht die Entstehung von Lachgas während 
der Nitrifikation und Denitrifikation (GRANLI und 
BØCKMAN 1994; GARDI et al. 2013).

Stickstoffoxide (NOx), die in den Boden eingetragen wer-
den, führen – vor allem auf Waldstandorten – zu Versau-
erung und irreversibler Degradierung der Böden, indem 
Tonminerale und andere Silicate gelöst werden (BLUME 
et al. 2010). Eingetragene reduzierte Stickstoffverbindun-
gen (NHx) können ebenfalls zur Bodenversauerung füh-
ren. Die Säurewirksamkeit ist unter anderem abhängig 
von weiteren Reaktionen im Ökosystem, (MOHR et al. 
2005), zum Beispiel von der spezifischen Säureneutrali-
sationskapazität des Bodens.
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Kommt es in einem Ökosystem zur Eutrophierung, ver-
ändert sich auch das Gleichgewicht zwischen Stickstoff 
und anderen Nährstoffen wie Magnesium, Phosphor und 
Kalium im Boden. Dies kann die Ernährungssituation der 
Pflanzen beeinträchtigen: Trotz des Mangels an verschie-
denen Nährstoffen wirkt der Stickstoff anregend auf das 
Triebwachstum, was zu einer geringeren Toleranz des 
gesamten Ökosystems gegenüber Störungen wie Trocken-
heit oder Schädlingsbefall führen kann. Darüber hinaus 
steigt die Gefahr von Nitratauswaschungen (BLUME 
et al. 2010; BALLA et al. 2012; MOHR et al. 2005; vgl. 
Abschn. 3.4.1.3).

Die erhöhten atmosphärischen Einträge von Stickstoff 
und Schwefeldioxid der letzten vier Jahrzehnte haben zu 
einer starken Versauerung der obersten Bodenhorizonte 
geführt. In vielen Regionen Deutschlands sind in dieser 
Zeit pH-Abnahmen um mehr als eine pH-Einheit – zum 
Beispiel von pH (CaCl2) 4,5 auf 3,3 – in den Oberböden 
von Waldstandorten festgestellt worden. Besonders in 
wenig puffernden Böden aus basenarmen, sandigen Aus-
gangsgesteinen ist die Versauerung stark fortgeschritten 
(BLUME et al. 2010). In Niedersachsen wurde beispiels-
weise die für ein vitales Wachstum und eine ausreichende 
Verjüngungsfähigkeit der wichtigsten Baumarten erfor-
derliche Basensättigung an der überwiegenden Anzahl der 
Stichprobenpunkte im Rahmen der Bodenzustandserhe-
bung (BZE II) im Hauptwurzelraum bis 60 cm  Bodentiefe 
unterschritten. Die Basensättigung charakterisiert als 
Summengröße die Säureneutralisationskapazität der Bö-
den. Dabei ist nicht nur die Auswaschung von Nährstof-
fen, sondern auch die starke Zunahme von Aluminium in 
der Bodenlösung für die Wurzeln der Bäume als kritisch 
anzusehen (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz 2011).

Die atmosphärischen Gesamtdepositionen und Stick-
stoff-Flächenbilanzüberschüsse aus der Landwirtschaft 
(vgl. Abb. 3-5 und Abb. 3-7) deuten darauf hin, dass es 
regionalspezifisch in Abhängigkeit von natürlichen 
Standort faktoren und dem bereits vorhandenen Grad der 
Stickstoffsättigung zur Überschreitung der Puffer- und 
Speicherkapazität des Bodens gegenüber reaktiven Stick-
stoffverbindungen kommen kann. Dies findet zum Bei-
spiel auf Standorten im Nordwesten Deutschlands (Sand-
böden) und in einigen Gebieten des Alpenvorlandes (hohe 
Abflüsse) statt, wo es gleichzeitig zu hohen Stickstoff-
einträgen kommt (zur Überschreitung der Critical Loads 
für Eutrophierung s. Abb. 3-18 und Tz. 150). 

Unabhängig vom Niveau verändert eine gewisse Stick-
stoffzufuhr die Zusammensetzung der Biozönosen. Ein 
großes Angebot an Stickstoff benachteiligt den Teil der 
Mikroorganismengemeinschaft, der sich mit Nährstoff 
aus schwer verdaulichen holzigen Pflanzenabfällen ver-
sorgt (JANSSENS et al. 2010).

Während Pflanzen und Bodenmikroorganismen direkt auf 
verfügbaren Stickstoff reagieren, sind die Effekte auf die 
Bodenfauna größtenteils indirekt über Pflanzenwachstum 

und mikrobielle Aktivität (BARDGETT 2009). Eine 
 wenig artenreiche Pflanzendecke beeinflusst auch die 
Dichte und die Diversität der unterirdischen Biozönosen. 
Dabei reagieren die Bodenorganismen stärker auf die 
Veränderungen der Pflanzenvielfalt als auf die steigenden 
Kohlendioxid- und Stickstoffkonzentrationen (EISEN-
HAUER et al. 2013).

Im Bereich niedriger pH-Werte steigt die Mobilität toxi-
scher Metalle. Durch Versauerung kann es zu einer Frei-
setzung von Aluminium aus dem Boden ins Wasser kom-
men, mit toxischen Effekten auf Flora und Fauna. 
Außerdem nimmt mit sinkendem pH-Wert die Verfügbar-
keit von Nährstoffen wie Calcium und Magnesium ab und 
die Aktivität von Mikroorganismen verringert sich. Der 
Mangel an basischen Nährelementen wirkt sich auch ne-
gativ auf das Pflanzenwachstum aus (BLUME et al. 2010; 
BALLA et al. 2012).

3.4.1.2  Zusammenhang zwischen Einträgen 
reaktiver Stickstoffverbindungen und 
Artenvorkommen

Flechten und Moose
145. Eine direkte Empfindlichkeit gegenüber reaktiven 
Stickstoffverbindungen aus Lufteinträgen weisen epiphy-
tische (borkenbewohnende) Flechten und Moose auf, die 
ihre Nährstoffe nicht über Wurzeln, sondern aus der Luft 
aufnehmen und die deshalb auch zur Bioindikation von 
atmosphärischen Stickstoffeinträgen genutzt werden 
(STAPPER et al. 2013; FRANZARING und FANG-
MEIER 2006; FRANZEN-REUTER 2004). In einer Un-
tersuchung über Critical Loads (vgl. Tz. 150) auf Flächen 
des ICP Forests (International Cooperative Programme 
on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects 
on Forests) erwies sich die vorhandene Anzahl von Groß-
flechten als der beste Indikator für Schadstoffdepositio-
nen, insbesondere für Stickstoffeinträge (GIORDANI 
et al. 2014).

Durch Flechtenkartierungen konnte zum Beispiel in den 
Städten Wetzlar und Gießen im Zeitraum zwischen 1970 
und 2005 ein deutlicher Anstieg des Anteils Eutrophierung 
anzeigender Flechtenarten nachgewiesen werden 
(KIRSCHBAUM et al. 2006). In einer vergleichenden 
Kartierung epiphytischer Flechten der Jahre 1989 und 
2007 in einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Raum 
Nordwestdeutschlands wurde eine sehr starke Abnahme 
säuretoleranter Arten und eine deutliche Zunahme basen- 
und nährstofffordernder Flechtenarten festgestellt (de 
BRUYN et al. 2009). Diese Änderung der Artenzusam-
mensetzung wird im Wesentlichen auf die veränderte 
Immissionssituation zurückgeführt, gekennzeichnet durch 
eine Abnahme der atmosphärischen SO2-Belastung und 
Zunahme der Ammoniakbelastung aus der Landwirt-
schaft.
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Gefäßpflanzen
146. Das Vorkommen der meisten höheren Pflanzenar-
ten wird durch komplexe Wechselwirkungen mit anderen 
Arten, den abiotischen Faktoren der Biotope und dem 
lokalen und regionalen Klima bestimmt. Eutrophierung 
beeinflusst die Konkurrenz zwischen Pflanzenarten im 
ober- und unterirdischen Bereich durch veränderte Wachs-
tumsraten. Dies wirkt sich auf die Artenzusammensetzung 
von höheren Pflanzen und Moosen aus. Beispielsweise 
werden an nährstoffarme Bedingungen angepasste Pflan-
zen von nitrophilen (Stickstoff liebenden) Arten verdrängt, 
was über vielfältige Wechselwirkungen Einfluss auf das 
gesamte Ökosystem hat. Langfristig kommt es zu Ver-
schiebungen in der Artenzusammensetzung von Ökosys-
temen (van DOBBEN et al. 1999; SOCHER et al. 2013; 
WESCHE et al. 2012; FRIEDRICH et al. 2012; 2011; 
SEIDLING 2005). Durch Stickstoffdepositionen gehen 
vor allem krautige Pflanzenarten in Anzahl und Häufigkeit 
zurück, Grasarten werden gefördert (PAYNE et al. 2013; 
STEVENS et al. 2006). In Deutschland gehören mehr als 
70 % der Rote-Liste-Arten zu den Stickstoffmangel-
zeigern (LAI 2012).

Nitrophile Arten können Nährstoffe besser in Biomasse 
umsetzen. In einem Gewächshausexperiment zur Kon-
kurrenz zwischen der Besenheide (Calluna vulgaris) und 
dem Blauen Pfeifengras (Molinia caerulea) unter Stick-
stoffdüngung (48 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr verteilt 
über zwölf Applikationstermine) konnte das Pfeifengras 
den verfügbaren Stickstoff besser in Biomasse umsetzen 
als die Besenheide. In Monokulturen unter Stickstoffdün-
gung nahm die Gesamtbiomasse der Besenheide um den 
Faktor 1,2 und die des Pfeifengrases um Faktor 4,8 zu. In 
Mischpflanzungen beider Arten steigerte sich die Biomas-
se des Pfeifengrases sogar auf den Faktor 8,6 (im Ver-
gleich zur ungedüngten Mischpflanzung; HÄRDTLE 
et al. 2013). In einem Langzeitversuch in Schweden, der 
die Wirkungen von Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalk 
und Schwefelsäure auf die Bodenvegetation eines Kie-
fernforstes über einen Zeitraum von 15 Jahren untersuch-
te, konnte gezeigt werden, dass Stickstoff als Faktor die 
stärkste verändernde Wirkung hat. Die Bodenvegetation 
veränderte sich von einer mosaikartigen Struktur, domi-
niert von Heidekraut, akrokarpen (gipfelfrüchtigen) Moo-
sen und Flechten zu einer dichten Matte überwiegend 
einer Grasart (Drahtschmiele – Deschampsia flexuosa) 
und pleurokarpen (seitenfrüchtige) Moosen, die auf der 
Grasstreu wuchsen, mit einzelnen ruderalen Arten wie 
dem Schmalblättrigen Weidenröschen (Chamerion 
 angustifolium) und der Brombeere (Rubus idaeus).
Die experimentelle Stickstoffgabe von 60 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr änderte zudem die Häufigkeit fast 
aller Arten (van DOBBEN et al. 1999).

Aber auch geringere „chronische“ Einträge von 10 kg 
Stickstoff pro Hektar und Jahr führen in Langzeitversu-
chen (über zwanzig Jahre) zu einem nachweisbaren Ver-
lust von Arten. In nordamerikanischen Prärien führte 
diese Eintragsrate zu einem Verlust von 17 % der Arten, 
insbesondere der seltenen Arten (relative Häufigkeit we-

niger als 1 % in der Kontrolle) (CLARK und TILMAN 
2008). 13 Jahre nach Ende des Experiments konnten die 
seltenen Arten zahlenmäßig wieder nachgewiesen werden, 
jedoch nicht zu denselben Anteilen wie ursprünglich.

Besorgniserregend sind die Arten- und damit die Quali-
tätsverluste des Grünlands, das gleichzeitig auch anteil-
mäßig in der landwirtschaftlichen Fläche zurückgeht 
(ESSL 2013). SCHLUP et al. (2013) konnten anhand der 
Daten des Biodiversitäts-Monitoring Schweiz (BDM) für 
Dauergrünland der Schweiz zeigen, dass spezialisierte 
Grünlandarten besonders in Glatthaferwiesen und Halb-
trockenrasen zunehmend von „Generalisten“ verdrängt 
werden. Dies führt zu einer Vereinheitlichung von Wiesen 
und Weiden und letztendlich der Landschaft. Als Haupt-
faktor dafür konnte das Nährstoffangebot und damit in-
direkt die Bewirtschaftungsmethode identifiziert werden 
(ebd.). Eine Untersuchung auf über 1.500 Grünlandstand-
orten in Nordost-, Zentral- und Südwestdeutschland zum 
Einfluss von Bewirtschaftungsformen auf die Artenzu-
sammensetzung konnte zeigen, dass gedüngte Grünland-
flächen eine klar reduzierte Artendiversität von − 15 % 
(auf 16 m2 Flächen) und eine veränderte Artenzusammen-
setzung gekennzeichnet durch − 3 % Anteil an Kräutern 
an der Gesamtartenzahl hatten (SOCHER et al. 2013). 
Der Anteil der Grasarten an der Gesamtartenzahl erhöhte 
sich dagegen um durchschnittlich 6 %. Demgegenüber 
waren die Effekte der Beweidung am zweitgrößten und 
die der Mahd am kleinsten.

Auswertungen des flächendeckenden Biodiversitäts- 
Monitoring Schweiz (Koordinationsstelle Biodiversi-
täts-Monitoring Schweiz 2009) konnten zeigen, dass die 
(modellierte) Menge an Stickstoff, die aus der Luft ein-
getragen wird, auffällig gut mit der mittleren Nährstoff-
zahl der Vegetation nach Ellenberg übereinstimmt 
 (KOHLI 2012). Dabei wird jeder Pflanzenart ein Stick-
stoffzeigerwert zwischen eins (stickstoffarm) und neun 
(übermäßiger Stickstoffzeiger) zugeordnet. Die Stickstoff-
zeigerwerte stehen in Relation sowohl zur Produktivität 
(relative Wachstumsrate in Milligramm pro Gramm und 
Tag) als auch zum Blattstickstoffgehalt (in Prozent der 
Trockenmasse) und spiegeln die Nährstoffverfügbarkeit 
wider (FRANZARING und FANGMEIER 2006). Es 
konnte auch gezeigt werden, dass mit hoher Stickstoffde-
position aus der Luft der Artenreichtum bei Gefäßpflanzen 
und Schnecken im Grünland und im Gebirge oft geringer 
ist. In Wäldern tieferer Lagen der Schweiz sind umso 
weniger Moosarten zu finden je mehr Stickstoff über die 
Luft eingetragen wird (KOHLI 2012).

Allgemein sinkt mit zunehmendem Stickstoffeintrag die 
Artenzahl von Pflanzen (BOBBINK und HETTELINGH 
2011). Im Rahmen der Datenauswertung für die 
 UNECE-Luftreinhaltekonvention konnte zum Beispiel 
europaweit für Grünland und Hochstaudengesellschaften 
(nach Klassifikation des European Nature Information 
System (EUNIS) für natürliche und halbnatürliche 
Ökosysteme) eine statistisch signifikante negative Bezie-
hung zwischen Artenreichtum und Überschreitung der 
Critical Loads festgestellt werden (ebd.).
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Tiergruppen
147. Stickstoffdepositionen wirken auf Tierarten in-
direkt (z. B. über das Vorhandensein oder Fehlen von 
Futterpflanzen oder Habitatstrukturen) und ihre Wirkun-
gen sind damit komplexer und schwieriger zu erfassen. 
So wirkt die Eutrophierung durch landwirtschaftliche 
Düngung indirekt auf die Großtrappe, die eine ge fähr  -
dete Vogelart ist (SUDFELDT et al. 2010, S. 23). Ver-
änderungen der Struktur und des Artenreichtums der 
Vegetation haben über vielschichtige Wechselwirkungen 
zur  Einschränkung der Reproduktion dieser Art geführt 
(Abb. 3-16). Durch Düngungseinschränkungen und lang-
jährige Aushagerung, also die Verminderung des Stick-
stoffgehalts im Boden durch Abernte des Bewuchses, 
konnten die Prozesse abgemildert werden (ebd.).

148. Der Rückgang der Artenanzahl von Zikaden auf 
Trockenrasen in Ostdeutschland, die die letzten fünfzig 
Jahre als Naturschutzgebiete ausgewiesen waren, wird 
vor allem auf Stickstoffdepositionen, die Intensivierung 
der Landwirtschaft und die damit verbundenen Änderun-
gen der Vegetationszusammensetzung zurückgeführt 
(SCHUCH et al. 2012). Sowohl die Häufigkeit der Arten 

als auch ihre Anzahl verringerte sich. Lediglich 27 % der 
Artenanzahl, die zwischen 1964 und 1966 auf den Flächen 
gefunden wurde, konnten zwischen 2008 und 2010 wieder 
nachgewiesen werden.

Der substanzielle Rückgang Nektar produzierender 
 Kräuter im Grünland im Norden Deutschlands zwischen 
1950/1960 und 2008 wird höchstwahrscheinlich zum 
Rückgang bestäubender Insektenarten führen mit Kon-
sequenzen für die darauf angewiesene Fauna (WESCHE 
et al. 2012; vgl. Tz. 176).

3.4.1.3  Einfluss der reaktiven Stickstoffeinträge
auf terrestrische Ökosysteme

149. In natürlichen und halbnatürlichen terrestrischen 
Ökosystemen wie Wäldern, Mooren und Heiden wird der 
Stickstoffkreislauf beeinflusst durch das lokale Klima, die 
Geomorphologie und die Landschaft sowie die Summe 
der Stickstoffdeposition durch atmosphärische Einträge 
und die biologische Stickstofffixierung aus der Luft durch 
Knöllchenbakterien in Pflanzen, beispielsweise in Legu-
minosen (BUTTERBACH-BAHL et al. 2011a).

Blütenpracht in der Kulturlandschaft?
Artenreiches Grünland der mittelintensiv bewirtschafte-
ten Standorte – sogenannte „blumenreiche Wiesen und 
 Weiden“ – war noch bis in die zweite Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts optisch wiedererkennbarer Bestandteil der 
Kulturlandschaften (RIECKEN et al. 2006, Kap. 5.5). 
„Durch die großen Meliorationen (Bodenverbesserungs-
maßnahmen), den flächendeckenden Einsatz von 
 Handelsdünger auch im Grünland, das umfangreiche 
Ausbringen von Gülle oder aber durch Umbruch und 
Neueinsaat sind diese einstmals typischen Grünland-
biotope vor allem im Flachland vollständig verloren 
gegangen“ (BfN 2007). Aber auch im Alpenvorland sind 
heute kaum noch blütenreiche Wiesen anzutreffen 
(RIECKEN et al. 2006), sondern es dominieren arten- 
und strukturarme Wiesen unter einem intensiven Schnitt-

regime, denen die Tierstimmen (von Insekten und 
 Vögeln) verloren gegangen sind (von SURY 2014). 
Dadurch riskiert beispielweise Bayern den Wert der 
Landschaft in ihrer biologischen, ästhetischen und ge-
schichtlichen Einmaligkeit als Identität und Heimat zu 
verlieren (ebd.).

Kennarten für artenreiches Grünland in Bayern, aber 
auch für eine Reihe anderer Bundesländer wären zum 
Beispiel die gelbe Sumpfdotterblume (Caltha palustris), 
blaue  Witwenblumen (Knautia spp.), weiße Margeri-
ten (Leucanthemum vulgare agg.) oder rosa Nelken 
(Dianthus spp., Silene spp.) (Abb. 3-15). Artenreiches 
Grünland sollte definitionsgemäß mehr als 25 Arten pro 
25 m2  aufweisen bzw. mindestens 5 Kennarten pro 
 Fläche (HEINZ et al. 2013).

Abbildung 3-15
Beispiele für Kennarten artenreichen Grünlands in Bayern: Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris),

Raue Nelke (Dianthus armeria) und Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

Fotos: Robert Flogaus-Faus
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Der Critical-Loads-Ansatz
150. Die Empfindlichkeiten von natürlichen und 
 naturnahen Ökosystemen gegenüber den Einträgen von 
Luftschadstoffen werden durch Critical Loads charakte-
risiert. Diese sind definiert als „Quantitative Schätzung 
der Exposition gegenüber einem oder mehreren Schad-
stoffen, unterhalb der nach Stand des Wissens signifikan-
te Schadwirkungen auf definierte empfindliche Umwelt-
bestandteile nicht vorkommen“ (UBA 2014c; SPRANGER 
et al. 2004, Kap. 5.1). „Das Ziel des Critical-Load-Ansat-
zes ist ein räumlich differenzierter Vergleich von effekt-, 
ökosystem- und elementspezifischen Critical Loads mit 
den aktuellen Depositionen als einer wissenschaftlich 
begründeten Basis für internationale Luftreinhaltemaß-
nahmen“ (NAGEL und BECKER 2002; vgl. Tz. 27 – 32, 
173).

Die nationale Critical-Loads-Berechnung beruht auf dem 
1 x 1 km2 Rasternetz von CORINE (Coordination of In-
formation on the Environment) (KEIL et al. 2011). In die 
Berechnung für eutrophierende Stickstoffeinträge gehen 
der Stickstoffentzug durch Ernte, die Stickstoffimmobi-
lisierungsrate, die tolerierbare Austragsrate von Stickstoff 
mit dem Sickerwasser und die Denitrifikationsrate ein 
(GAUGER et al. 2008, Kap. 3.4). Die Berechnung der 
Critical Loads für Säureeinträge (Schwefel- und Stick-

stoffverbindungen) berücksichtigt verschiedene Senken 
und Quellen für Protonen in Anwendung der Massenbi-
lanzmethode (ebd., Kap. 3.3). Auf etwa 30 % der Fläche 
Deutschlands konnten für Wälder und naturnahe waldfreie 
Ökosysteme die Critical Loads dargestellt werden. Die 
regionale Verteilung dieser Belastungsgrenzen für die 
angegebenen terrestrischen Ökosysteme gegenüber eu tro-
phierendem Stickstoff ist in Abbildung 3-17 dargestellt.

Empfindlichkeiten naturnaher terrestrischer 
Ökosysteme gegenüber Eutrophierung
151. Für waldfreie naturnahe Rezeptorflächen lassen 
sich gegenüber eutrophierendem Stickstoff folgende Emp-
findlichkeiten ableiten (BUILTJES et al. 2011; GAUGER 
et al. 2008, Kap. 3.4.3, Landnutzungstypen nach Legen-
deneinheiten der CORINE-Karte):

– Natürliches Grünland (extensiv genutztes Dauergrün-
land spontaner Entstehung):

Die Erntemasse von Grasbeständen hat grundsätzlich ei-
nen höheren Stickstoffgehalt in der Trockenmasse als 
Holz. Daraus resultiert bei annähernd gleichen Erträgen 
an Phytomasse-Trockensubstanz ein fast doppelt so hoher 
Stickstoffentzug. Gleichzeitig schwanken die Grünmas-
seerträge auf Grünland stärker als die Holz erträge (jeweils 
in Trockenmasse) auf gleichem Standort.

Abbildung 3-16
Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Düngung und Reproduktionserfolg

der Großtrappe in  Brandenburg

Quelle: SUDFELDT et al. 2010, S. 23
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Abbildung 3-17
Regionale Verteilung der Critical Loads für eutrophierende Stickstoffeinträge

Quelle: SCHAAP et al. 2014
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Die Critical Loads liegen zwischen 5 und 10 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr auf grundwasserfernen armen Sand- 
und Eisenpodsolböden und nährstoffarmen, aber grund-
wasserbeeinflussten Sand-Grundgleyen. Die Grünland-
standorte in den Gebirgen mit basenreichen Böden weisen 
Critical Loads zwischen 15 und 20 kg Stickstoff pro 
Hektar und Jahr auf. Die höchsten Critical Loads (> 20 kg 
Stickstoff pro Hektar und Jahr) wurden für Auen berechnet.

– Heiden und Moorheiden (extensiv genutzte niedrige 
Strauch-/Gras-/Krautvegetation):

Diese Vegetationsgesellschaften kommen nur auf sauren 
bis subneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährstoff-
versorgten Böden vor. Sie sind deshalb alle empfindlich 
gegenüber Stickstoffeinträgen. 

Die Critical Loads für Heiden und Moorheiden sind also 
generell auf allen Böden relativ niedrig mit Werten zwi-
schen 5 und 10 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr.

– Sümpfe (extensiv genutzte Seggenwiesen, zeitweilig 
überflutet):

Sümpfe werden nur relativ selten abgeerntet (z. B. maxi-
mal alle drei Jahre zu Streuzwecken und zur Reetgewin-
nung) und weisen damit einen geringen Stickstoffentzug 
auf. Sie haben aber eine höhere Denitrifikationsrate in den 
nassen Sümpfen als auf Böden ohne Grundwassereinfluss.

Die regionale Differenzierung der Critical Loads kommt 
der für Grünlandökosysteme gleich, ist aber generell etwa 
um 5 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr tiefer anzusetzen.

– Torfmoore (nass-feuchte Böden mit Torfauflage, über-
wiegend mit Torfmoosen bewachsen):

Torfmoore sind immer die empfindlichsten Ökosystem-
typen gegenüber Stickstoffeinträgen, denn sie entstehen 
nur in sehr saurem, sehr nährstoffarmem Milieu. In der 
Regel findet Biomasseentzug fast nicht oder nur sehr sel-
ten statt.

Critical Loads liegen bei maximal 3 bis 5 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr.

Wälder haben einen Flächenanteil von über 96 % der Re-
zeptorflächen der Critical Loads (BUILTJES et al. 2011, 
S. 63). Für sie sind der Entzug von Stickstoffverbindungen 
aus dem Boden bei der Holzernte, die Lage (z. B. verrin-
gerte Empfindlichkeit auf den Kammlagen aufgrund der 
klimabedingten hohen Immobilisierungsrate oder das 
Pflanzenwachstum begünstigende maritime Klimaein-
flüsse) und der Bodentyp für die Belastbarkeitsgrenzen 
entscheidend. Die Empfindlichkeiten gegenüber Einträgen 
reaktiven Stickstoffs unterscheiden sich außerdem sehr 
stark zwischen den verschiedenen Waldgesellschaften/
Lebensraumtypen (vgl. Tab. 3-7). Moor- und Auenwälder, 
die auch natürlicherweise regelmäßig überschwemmt und 
mit Nährstoffen versorgt werden, weisen die weitesten 
Spannen von Critical Loads auf mit maximalen Werten 
um fast 30 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr. Die meisten 

Buchenwaldtypen vertragen dagegen maximal circa 20 kg 
Stickstoff pro Hektar und Jahr.

Ursprünglich waren stickstoffliebende Arten in Wäldern 
auf wenige Habitate mit natürlicher Stickstoffzufuhr be-
schränkt (z. B. Auen, Wildläger oder kurzlebige Entwick-
lungsstadien nach Vegetationszerstörung etwa durch 
Feuer, Windwurf oder Kahlhieb). Auch waren Waldstand-
orte durch traditionelle Wirtschaftsweisen wie Brennholz-
entnahme im Kurzumtrieb, Waldweide und Streunutzung 
weithin verarmt (BERNHARDT-RÖMERMANN und 
EWALD 2006). Aufgrund der Filtereffekte von Baum-
kronen, insbesondere von Nadelbäumen, nehmen Wälder 
größere Stickstoffmengen aus der Atmosphäre auf als das 
umgebende Offenland (ebd.). Wälder können je nach Nut-
zungsgeschichte und Bodentyp über hohe Stickstoffspei-
cherkapazitäten in der Biomasse und der organischen 
Bodenauflage verfügen. Nach dauerhaftem Eintrag von 
Überschüssen ist aber eine „Sättigung“ erreicht und Nitrat 
wird ins Grundwasser ausgewaschen (HÄRDTLE et al. 
2013; BERNHARDT-RÖMERMANN und EWALD 
2006; MELLERT und KÖLLING 2006).

Die Folgen der Stickstoffdepositionen in Wäldern sind 
vielfältig (vgl. Tz. 143). Gute Indikatoren für Stickstoff-
depositionen sind die Stickstoff-Konzentrationen in den 
Nadeln bzw. Blättern (z. B. MOHR 2012). Es ist davon 
auszugehen, dass Stickstoffdepositionen zunächst durch 
düngende Wirkung ein stärkeres Wachstum verursachen 
(PREGITZER et al. 2008). In der Folge wirken sie auf 
die Vitalität der Bäume eher einschränkend (LAI 2012, 
S. 21). Diese Wirkungszusammenhänge sollten im Rah-
men der Waldzustandserhebung berücksichtigt werden, 
was im aktuellen Bericht nicht der Fall ist (BMEL 2014).

Die dargestellten berechneten Critical Loads können sich 
von den empirischen unterscheiden (vgl. Tz. 349). Unter 
dem Gesichtspunkt der naturschutzfachlichen Gefähr-
dungspotenziale wird in Textziffer 174 auf die Critical 
Loads für die Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie ein-
gegangen.

Überschreitungen der Critical Loads
152. Die Critical Loads für eutrophierenden Stickstoff 
sind nur auf rund 52 % der Fläche empfindlicher Ökosys-
teme in Deutschland nicht überschritten. Auffallend sind 
die Überschreitungen in Teilen Nordwestdeutschlands in 
den Gebieten intensiver Tierhaltung (Abb. 3-18; vgl. auch 
Tz. 98).

153. Die Überschreitung der Critical Loads für Säure 
(Versauerung) setzt sich zusammen aus versauernden 
Schwefelverbindungen, die seit 1990 deutlich abgenom-
men haben, und ebenso wirkenden Stickstoffeinträgen, 
deren Eintrag heute überwiegend für die Versauerung 
verantwortlich ist. Etwa 92 % der sensitiven Ökosysteme 
sind nicht von Versauerung betroffen (s. Abb. 3-19).

Die Stickstoffemissionen in Deutschland sind von 1990 
bis 2007 um circa 15 % (Ammoniak) bzw. 50 % (Stick-
stoffoxid) zurückgegangen (BUILTJES et al. 2011). Den-
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Abbildung 3-18
Überschreitung der Critical Loads für Eutrophierung im Jahr 2009

Quelle: SCHAAP et al. 2014
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noch sind weiterhin 48 % der Fläche natürlicher und 
naturnaher Ökosysteme in Deutschland nicht vor der 
Überschreitung der Werte für Eutrophierung und 8 % der 
Fläche nicht vor der Überschreitung der Werte für Boden-
versauerung geschützt (SCHAAP et al. 2014).

Wirkungen straßenverkehrsbedingter 
Nährstoffeinträge
154. Eine erhebliche lokale Quelle für Stickstoffemis-
sionen ist auch der Straßenverkehr (BALLA et al. 2012). 
BALLA et al. (2013; 2012) geben an, dass juristisch 
 relevante Stickstoffeinträge aus dem Straßenverkehr 
(> 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr) über trockene 
Depositionen bis maximal etwa 800 m Entfernung vom 
Straßenrand auftreten. Veränderungen von Boden und 
Vegetation werden in den meisten Untersuchungen bis zu 
einer Entfernung von 100 m zu stärker befahrenen Straßen 
festgestellt. An sehr stark befahrenen Autobahnen wurden 
Artenverschiebungen in natürlichen Vegetationsbeständen 
bis zu einer Entfernung von 200 bis 230 m nachgewiesen. 
Physiologische Veränderungen besonders empfindlicher 
Pflanzen können auch über 230 m hinaus auftreten. Eine 

Zusammenstellung relevanter Veröffentlichungen findet 
sich in BALLA et al. (2012, Kap. 5.4).

Abstandsklassen zur Abgrenzung des maximalen Betrach-
tungsraums und von Tabuzonen für empfindliche Gebie-
te im Bereich Straßenbau sind in BALLA et al. (ebd., 
S. 32 f.) dargestellt.

Wiedererholung der biologischen Diversität
nach Belastungen mit reaktivem Stickstoff
155. Die biologischen Antworten von Ökosystemen auf 
Belastungen und Reduzierung der Belastungen mit reak-
tivem Stickstoff treten erst mit einer gewissen Reaktions-
zeit ein. Für das Ziel, den Schutz und die Erhaltung der 
biologischen Diversität zu erreichen, ist neben der not-
wendigen Reduktion der Deposition daher auch die un-
terschiedliche Reaktionszeit von Ökosystemen wichtig. 
Zum einen ist der Zeitabschnitt bis zum Eintreten der 
Stickstoffsättigung relevant. In Heideökosystemen zum 
Beispiel haben Podsole (saurer und an Nährstoffen armer 
bzw. verarmter Bodentyp) die Fähigkeit, luftbürtigen 
Stickstoff zu immobilisieren, bis eine Auswaschung mit 

Tabelle 3-6

Beispiel für die Dauer der Wiedererholung (gemessen an der Artenanzahl)
nach Belastungen mit reaktivem Stickstoff für verschiedene Ökosystemtypen

Belastung und Dauer
[kg N pro Hektar und Jahr]

Benötigte Zeitspanne Literaturzitat

Grünland
150 – 250 > 14 Jahre OLFF und BAKKER 1991
10 – 95 
23 Jahre lang

> 13 Jahre CLARK und TILMAN 
2008

40 > 40 Jahre (alpines Grünland) HEGG et al. 1992
25, 50, 100, 200
jeweils 5 Jahre lang

3, 5, 7, 9 Jahre
(Versuch eingebettet in nie gedüngtes 
 Grünland)

MOUNTFORD et al. 1996

115 – 170
8 Jahre lang

10 bis 25 Jahre (Grünland auf kalk haltigem 
Boden)
> 25 Jahre, wenn mit Phosphor-Düngung 
kombiniert

SMITS et al. 2008

Heide
15,4
7 Jahre lang

> mehrere Dekaden POWER et al. 2006

Wald
34 – 108
18 Jahre lang

> 47 Jahre (Borealer Wald) STRENGBOM et al. 2001

Aufforstung auf ehemaliger 
 Ackerfläche

> 110 Jahre 
(Eichenwälder; Bezug: Artenanzahl der 
 Mikroorganismen)

FICHTNER et al. 2014

SRU/SG 2015/Tab. 3-6; Datenquelle: zusammengestellt und ergänzt nach DISE et al. 2011, Kap. 20.3.8
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Abbildung 3-19
Überschreitung der Critical Loads durch Säureeinträge im Jahr 2009

Quelle: SCHAAP et al. 2014
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dem Sickerwasser als Reaktion des Ökosystems gegen-
über der Stickstoffsättigung eintritt. Dadurch können 
Heideökosysteme noch mehrere Jahrzehnte stickstoff-
limitiert sein, obwohl die Stickstoffeinträge oberhalb der 
Critical Loads liegen. Ein Teil der Einträge ist jedoch 
pflanzenverfügbar und führt zu einer Verschiebung der 
Artenspektren zugunsten von Gräsern in der Vegetations-
schicht (HÄRDTLE et al. 2013).

Geht die luftgetragene Stickstoffbelastung zurück, stellt 
sich die Frage, ob und in welcher Zeit auch die Wirkungen 
der Deposition zurückgehen werden und eine Erholung 
eintritt. Darunter wird die Wiederherstellung der Arten-
zusammensetzung in den Zustand vor der Belastung durch 
reaktive Stickstoffeinträge verstanden (DISE et al. 2011, 
S. 478). Allerdings ist die für die Erholung notwendige 
Zeitspanne auch vom gleichzeitigen Rückgang der Ver-
sauerung sowie davon abhängig, ob zusätzliche Be-
lastungen bestehen (z. B. Pflanzenschutzmitteleintrag, 
Flächenzerschneidung usw.). Eine Rolle spielen auch das 
naturschutzfachliche oder landwirtschaftliche Manage-
ment und auch der Bodentyp. Gleichzeitig wird die 
 Regenerationsrate durch die Nähe artenreicher „Geber-
flächen“ positiv beeinflusst bzw. ist davon abhängig 
(CLARK und TILMAN 2008; MOUNTFORD et al. 
1996). Die meisten Daten liegen für die Wiedererholung 
von Grünland vor (Tab. 3-6). Die benötigte Zeitspanne 
erhöht sich auch naturgemäß mit dem durchschnittlichen 
Lebensalter der bestandsbildenden Arten, etwa Sträuchern 
in Heidebeständen oder Bäumen in Wäldern.

Zusammenfassend dargestellt, ist insgesamt mit mehreren 
Jahrzehnten für die Wiederherstellung von Grünland und 
zwischen fünfzig bis einhundert Jahren (wenn überhaupt) 
für die Wiederherstellung von Heidebeständen und Wäl-
dern zu rechnen. Besonders für Grünland kann dieser 
Prozess durch entsprechende Managementmaßnahmen 
unterstützt werden (Abschn. 6.2.4).

3.4.2 Aquatische Ökosysteme

156. Stickstoff ist neben Kohlenstoff, Phosphat und 
Silizium einer der wichtigsten Nährstoffe in den Gewäs-
sern und damit essenziell für das Wachstum von Algen 
und höheren Wasserpflanzen. Darüber hinaus haben der 
verfügbare Stickstoff und sein Verhältnis zu den anderen 
Nährstoffen wie Phosphat und Kohlenstoff einen Einfluss 
auf die Produktivität der Ökosysteme sowie die Struktur 
und Balance des aquatischen Nahrungsnetzes.

Die Phytoplanktonproduktion im Süßwasser wird in der 
Regel durch Phosphat limitiert, im Meer dagegen eher 
durch Stickstoff, wobei die Bedeutung von Stickstoff in 
den Systemen nicht für alle Arten gleich ist (GRIZZETTI 
et al. 2011). Makrophyten beziehen teilweise Nährstoffe 
aus dem Sediment und Stickstoff wird in einem höheren 
Verhältnis zu Phosphat benötigt. Somit stellt Stickstoff 
für höhere Wasserpflanzen eher den limitierenden Nähr-
stoff dar (DURAND et al. 2011). Die Bedeutung als limi-
tierender Nährstoff kann zwischen Stickstoff und Phosphat 
nicht nur in Bezug auf die Arten, sondern auch auf den 

Jahresverlauf und Lebensraum variieren. In einigen küs-
tenfernen Gebieten der Ozeane wiederum gilt Eisen als 
der limitierende Nährstoff (SMETACEK et al. 2012).

Neben der Eutrophierung trägt der Stickstoffeintrag in die 
Gewässer und Grundwasserkörper zu deren Versauerung 
bei. Dabei gelangt Stickstoff primär durch feuchte Depo-
sition bzw. in Form von Salpetersäure (saurer Regen) in 
die Oberflächengewässer. Insbesondere mit dem Rück-
gang der Schwefeldioxidemissionen hat die Bedeutung 
der Stickstoffoxidemissionen für den pH-Wert und die 
Pufferkapazität der Gewässer zugenommen (DURAND 
et al. 2011). Besonders betroffen sind hiervon Gewässer, 
die durch sehr basenhaltige bzw. kalkhaltige Gesteine und 
sie umgebende Wälder charakterisiert sind. Die Säure-
einträge in das Grundwasser erfolgen über die Böden und 
betreffen insbesondere Aquifere, die dicht unter der 
 Oberfläche liegen und bei denen basenarme Substrate 
vor herrschen. Die Versauerung führt unter anderem auch 
zur Mobilisierung von Aluminium und Schwermetallen 
sowie zur Auswaschung von Nährstoffen (Niedersächsi-
sches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
2011). Nicht nur die gelösten Schwermetalle sondern auch 
Aluminium ist ab bestimmten Konzentrationen toxisch 
für aquatische Organismen.

Im Folgenden werden die ökologischen Probleme der 
deutschen Grundwasserkörper, Fließgewässer, Seen, 
 Küstengewässer und Meeresgebiete durch die Stickstoff-
einträge zusammengefasst.

3.4.2.1 Grundwasserkörper

157. Die Belastung des Grundwassers mit Stickstoff
hat zum einen Einfluss auf seine Nutzung als Trinkwasser-
ressource sowie die Qualität des Trinkwassers und somit 
die menschliche Gesundheit (s. Tz. 132 ff.), zum anderen 
aber auch auf die Lebensgemeinschaft des Grundwasser-
körpers.

Wie bereits erwähnt, verfehlen 27 % der Grundwasser-
körper in Deutschland aufgrund zu hoher Nitratkonzen-
trationen den guten chemischen Zustand nach Wasser-
rahmenrichtlinie (Tz. 109). Die Lebensgemeinschaft im 
Grundwasser gilt als artenarm und beschränkt sich ins-
besondere auf Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und 
Protozoen) und kleine faunistische Vertreter (z. B. Krebs-
tiere, Weichtiere und Würmer). Es handelt sich zum Teil 
um endemische (nur dort vorkommende) Arten, die an 
diesen sehr speziellen Lebensraum angepasst sind. Gera-
de über die Veränderung der Ökologie von Grundwasser-
körpern aufgrund von anthropogenen Belastungen gibt es 
bisher noch sehr wenige Untersuchungen. Auch sind an-
thropogene Einflüsse viel weniger offensichtlich als bei 
Oberflächengewässern. Erhöhte Nitratkonzentrationen im 
Grundwasser sind positiv korreliert mit der Anzahl nicht 
endemischer bzw. nicht-stygobiontischer (stygobiotische 
Arten = Organismen, die mit ihrem gesamten Lebens-
zyklus nur im Grundwasser vorkommen) sowie der 
 Bakterienabundanz und -biomasse. Letzteres hängt aber 
vermutlich primär mit einer größeren Verfügbarkeit an 



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 93 – Drucksache 18/4040

93

Wirkungen auf die biologische Diversität

organischen Kohlenstoffen zusammen, die wiederum mit 
höheren Nährstoffkonzentrationen einhergehen (STEIN 
et al. 2010). Andere Autoren wiederum wiesen eine Ver-
schiebung der relativen Häufigkeit von makroskopischen 
Krebsarten in den Aquiferen aufgrund von Einflüssen aus 
der Landwirtschaft nach (DUMAS et al. 2001). Insgesamt 
ist das Wissen über Veränderungen der Grundwasser-
ökosysteme aufgrund von Stickstoffeinträgen noch sehr 
gering.

3.4.2.2 Binnenoberflächengewässer

158. Das Hauptproblem der Stickstoffeinträge in die 
Oberflächengewässer stellt die Eutrophierung dar. Die 
Anreicherung von Stickstoff in den Gewässern fördert das 
Wachstum von Algen und Wasserpflanzen, welches unter 
eutrophierten Bedingungen zu einem Ungleichgewicht 
zwischen Algenwachstum und Algenverzehr führt. Folge 
davon ist die Sedimentation von Biomasse, intensivierter 
mikrobieller Abbau und vermehrter Sauerstoffverbrauch 
in bodennahen Wasserschichten (Tz. 156). Wesentliche 
Effekte der Eutrophierung sind zum Beispiel: Zunahme 
der Phytoplankton-, Epiphyten- und Makrophytenbiomas-
se (Makrophyten = mit bloßem Auge erkennbare Wasser-
pflanzen), Zunahme der Konsumentenbiomasse, häufige-
res Auftreten von (toxischen) Algenblüten, Veränderungen 
in der Artenzusammensetzung und Makrophytenvegeta-
tion, Abnahme der Artenvielfalt, Zunahme der Wasser-

trübung und Zunahme der Fischsterblichkeit (GRIZZET-
TI et al. 2011; s. a. Abb. 3-20).

159. Von den Fließgewässern in Deutschland erreichen 
derzeit nur knapp 8 % gemäß Einstufung nach Wasser-
rahmenrichtlinie einen guten oder sehr guten ökologischen 
Zustand (s. Abb. 3-21). Verantwortlich hierfür ist an ers-
ter Stelle die veränderte Morphologie der Gewässer, an 
zweiter Stelle die Eutrophierung (BMU und UBA 2010).

Wie man anhand der Abbildung 3-22 sehen kann, werden 
die Fließgewässer nicht selten aufgrund eines hohen 
Nitratgehalts als mäßig bis schlecht eingestuft. Im Jahr 
2011 lagen nur an 15 % der LAWA-Messstellen die 
Nitrat-Stickstoff-Konzentrationen unter dem Zielwert von 
2,5 mg/l (ARLE et al. 2013; Abb. 3-22).

160. Für das Algenwachstum in den Flüssen ist das 
Element Phosphor häufiger der limitierende Nährstoff als 
das Element Stickstoff. Allerdings reagieren einige Orga-
nismen sehr empfindlich auf hohe Stickstoffeinträge
wie beispielsweise die Flussperlmuschel (Margaritifera 
margaritifera) und die Bachmuschel (Unio crassus)
(UBA 2009b), deren sehr deutlicher Rückgang in Deutsch-
land unter anderem auf den Eintrag von Nährstoffen zu-
rückgeführt wird (BfN 2011).

Die Folgen hoher Nährstoffgehalte zeigen sich in beson-
derer Weise am Zustand der Makrophyten und des Phy-

Abbildung 3-20

Schematische Darstellung der Eutrophierung in einem stehenden Gewässer

SRU/SG 2015/Abb. 3-20
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Abbildung 3-21

Prozentuale Verteilung der Einstufung der Oberflächengewässer in Deutschland im Jahr 2009
nach den fünf ökologischen Zustandsklassen

SRU/SG 2015/Abb. 3-21; Datenquelle: BMU und UBA 2010

0,1% 

7,7 % 

29,1% 

35,8% 

24,4% 

Abbildung 3-22
Güteklassifikation Nitrat-Stickstoff 1982 bis 2012 des LAWA-Messnetzes

Quelle: persönliche Mitteilung des UBA vom 26. September 2014
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tobenthos (Pflanzenbewuchs der Gewässerböden). So sind 
auf der Basis dieser beiden Qualitätskriterien 71 % der 
natürlichen Fließgewässer in Deutschland als eutrophiert 
eingestuft (BMU und UBA 2010).

161. Für Seen stellen hohe Nährstoffeinträge ein beson-
deres Problem dar, da in diesen im Gegensatz zu fließen-
den Gewässern der Wasseraustausch deutlich langsamer 
erfolgt. Dabei gilt bei Seen in der Regel ebenfalls Phos-
phor und nicht Stickstoff als der limitierende Nährstoff 
für das Algenwachstum (BMU und UBA 2010). Dies trifft 
aber nicht für die Binnenseen des norddeutschen Tieflands 
zu, die temporär oder ganzjährig stickstofflimitiert sind 
(ARLE et al. 2013; UBA 2009b). Bei diesen Seen handelt 
es sich um seltene und schützenswerte Ökosysteme. Zwar 
werden Nährstoffe im Sediment abgelagert, können aber 
unter bestimmten Bedingungen auch wieder remobilisiert 
werden. Eine Reduzierung der Nährstoffeinträge zeigt 
sich somit erst sehr verzögert in einer Minderung des 
Algenwachstums bzw. der Eutrophierung (ARLE et al. 
2013). Dies trifft insbesondere für flache Gewässer zu 
(NIXDORF et al. 2009).

61 % der natürlichen Seen in Deutschland erreichen nicht 
den guten oder sehr guten ökologischen Zustand nach 
Wasserrahmenrichtlinie. Hierfür sind hauptsächlich die 
zu hohen Nährstoffeinträge verantwortlich (BMU und 
UBA 2010). Bei 35 ausgewählten Seen in Deutschland 
wurde in regelmäßigen Abständen eine Trophiebewertung 
vorgenommen. Dabei wiesen 21 der Seen eine höhere 
Trophieebene auf als die Referenzeinstufung bzw. waren 
im stärkeren Maße eutrophiert als natürlicherweise zu 
erwarten wäre. Auch zeigte sich von 1995 bis 2010 in den 
meisten Fällen keine Verbesserung im Grad der Eutro-
phierung (UBA 2013f). 

162. Nitrit ist ein Zwischenprodukt bei der Umwand-
lung von Ammonium in Nitrat. Es gilt als toxisch für ei-
nige aquatische Organismen, insbesondere für Fische 
(LEWIS und MORRIS 1986; KROUPOVA et al. 2005). 
Normalerweise tritt Nitrit nur in geringen Konzentrationen 
in den Gewässern auf. Eine Ausnahme davon sind hohe 
Ammoniumbelastungen bei gleichzeitiger Störung des 
Denitrifizierungsprozesses. In Deutschland wird der Ziel-
wert für Nitrit von 100 μg/l nur noch an wenigen Mess-
stellen überschritten (GRIMM et al. 2013). Ammonium 
steht in einem Gleichgewicht mit Ammoniak. Bei stei-
gendem pH-Wert, beispielsweise in Folge der Versaue-
rung, nimmt die Ammoniakkonzentration im Wasser zu. 
Ammoniak wirkt ebenfalls toxisch auf Fische und andere 
Organismen.

163. Von der Versauerung sind insbesondere die Ober-
flächengewässer der Mittelgebirge betroffen (POTTGIES-
SER und SOMMERHÄUSER 2008). Eine Trennung 
zwischen der Versauerung durch Schwefeleinträge oder 
Stickstoffeinträge ist hierbei allerdings nicht möglich. Das 
im Rahmen der UNECE durchgeführte Monitoringpro-
gramm zur Versauerung sensibler Gewässer in Deutsch-
land kommt zu dem Ergebnis, dass in den letzten Jahren 
in den meisten Fällen positive Entwicklungen wie eine 

Zunahme im pH-Wert und in der Pufferkapazität zu ver-
zeichnen sind, was oftmals auch in einer Artenzunahme 
sichtbar war. In einigen Fällen werden Versauerungs-
effekte durch Eutrophierungseffekte überlagert. Die po-
sitiven Entwicklungen werden aber insbesondere mit dem 
Rückgang der Schwefelemissionen in Verbindung ge-
bracht. Eine Entwarnung kann für die untersuchten Ge-
wässer aber nicht gegeben werden, da Veränderungen im 
pH-Wert und ein damit verbundener Rückgang der Bio-
diversität im Vergleich zu natürlichen Bedingungen immer 
noch dokumentierbar sind. Von den zehn überwachten 
Regionen werden am ehesten für den Schwarzwald und 
für Teile des ostbayerischen Grundgebirges die Chance 
auf die Erreichung naturnaher Verhältnisse prognostiziert 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt o. J.-b). Im Harz 
dagegen hat sich der Versauerungszustand des überwach-
ten Gewässers trotz eines deutlichen Rückgangs der 
Säureeinträge kaum verbessert, was aber primär mit 
Schwefel auswaschungen aus dem Boden in Zusammen-
hang gebracht wird (Niedersächsisches Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 2011).

3.4.2.3 Küstengewässer und Meere

164. Die Anreicherung von Nährstoffen in den küsten-
nahen Lebensräumen ist für eine Vielzahl von Effekten 
verantwortlich. Hohe Stickstoffkonzentrationen führen zu 
einer gesteigerten Primärproduktion von Phytoplankton 
und Wachstum von kurzlebigen Makroalgen sowie einer 
Störung des Gleichgewichts zwischen den Organismen. 
Insbesondere das Algenwachstum nimmt überproportional 
im Verhältnis zum Algenverzehr zu. Folge davon ist eine 
Zunahme der Sedimentation von Algenbiomasse und de-
ren mikrobiellem Abbau. Dies führt wiederum zu Sauer-
stoffzehrung in den grundnahen Wasserschichten und zur 
Beeinträchtigung der Wasserqualität. Sauerstoffzehrung 
in tiefen Wasserschichten kann unter Bedingungen gerin-
gen Wasseraustausches zu hypoxischen (sauerstoffarmen) 
bzw. anoxischen (sauerstofffreien) Bedingungen führen, 
die mit einem erheblichen Verlust an Arten und Habitaten 
einhergehen (GRIZZETTI et al. 2011; HELCOM 2009; 
OSPAR Commission 2010). Die Ausbildung von sauer-
stofffreien Zonen nahe dem Meeresgrund kann als Über-
schreitung eines Umkipppunktes bezeichnet werden, die 
zu weitreichenden, irreversiblen Veränderungen mariner 
Ökosysteme führt (vgl. Tz. 17; SRU 2012, Tz. 55).

Aber nicht nur am Grund, sondern in der gesamten 
Wasser säule kommt es zu einer Verschiebung der Arten-
zusammensetzung. Beispielsweise kann der Anteil schnell 
wachsender Phytoplanktonarten, die nicht auf Silikat an-
gewiesen sind, an der Gesamtphytoplanktonbiomasse 
erheblich zunehmen (HELCOM 2009). Die Eutrophie-
rung, insbesondere die Zunahme an Stickstoff in den 
Meeren, wird auch mit einer Zunahme von Algenblüten 
in Zusammenhang gebracht (DAVIDSON et al. 2012). 
Ein Beispiel hierfür sind die immer wieder auftretenden 
Schaumalgenblüten (Phaeocystis globosa) im Wattenmeer 
(WOLFF et al. 2010). Die Häufigkeit dieser Phänomene 
ist im Wattenmeer trotz der beschriebenen Abnahme der 
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Nährstoffkonzentration (Tz. 114) in den letzten Jahren 
nicht zurückgegangen, scheinbar aber die Dauer der Blüte.

Eine hohe Dichte an Phytoplankton geht einher mit der 
Trübung des Wassers und damit der Einschränkung der 
Lichtpenetration, was wiederum die Tiefe der Besiedlung 
mit Makrophyten und Seegräsern herabsetzt (in Nord- und 
Ostsee Zostera marina und Nanozostera noltii). Der Rück-
gang von Seegraswiesen in Nord- und Ostsee wird im 
hohen Maße auf die Eutrophierung zurückgeführt 
(WOLFF et al. 2010; NARBERHAUS et al. 2012). Al-
lerdings konnte in der Nordsee in jüngeren Jahren min-
destens partiell wieder eine Ausbreitung der Bestände 
beobachtet werden (ARLE et al. 2013). Die Beeinträch-

tigung der Seegrasbestände hängt neben den verschlech-
terten Lichtbedingungen auch mit direkten Schäden durch 
zu hohe Nährstoffkonzentrationen zusammen. Nitrat-
anreicherungen im Wasser führen zum Absterben von 
Seegras-Sprossen. Bei den Makrophyten wirkt sich 
 darüber hinaus ein übermäßiges Epiphytenwachstum, 
welches durch das hohe Nährstoffangebot stimuliert wird, 
negativ aus (NARBERHAUS et al. 2012).

165. Die im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie im Jahr 2008 bewerteten Übergangs- und 
Küstengewässerkörper der deutschen Nordsee verfehlen 
alle aufgrund von Eutrophierungseffekten den guten öko-
logischen Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie (BMU 

Abbildung 3-23
Eutrophierungsstatus der Nordsee einschließlich Kanal, Skagerrak und Kattegat

Quelle: OSPAR Commission 2009a
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Abbildung 3-24
Eutrophierungsstatus der Ostsee für die Jahre 2007 bis 2011

Quelle: HELCOM 2014
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und BMELV 2012). Dies entspricht auch den Ergebnissen 
aus den Berichten, die im Rahmen der Umsetzung der 
regionalen Meeresschutzkonventionen erstellt wurden. 
Diese weisen die gesamte Deutsche Bucht und das Wat-
tenmeer sowie den Kattegat als Eutrophierungsproblem-
gebiet aus (OSPAR Commission 2010; WOLFF et al. 
2010; ARLE et al. 2013; s. Abb. 3-23).

Die Bewertungen der Küstenwasserkörper der Ostsee 
fallen ähnlich aus. Nur einer erreicht den guten ökologi-
schen Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie (BMU und 
BMELV 2012). So sind von 44 Wasserkörpern der deut-
schen Ostseeküstengewässer 43 als mäßig bis schlecht 
eingestuft. Verantwortlich hierfür ist der Zustand der 
Qualitätskomponenten Phytoplankton und Makrophyten, 
welche, wie bereits erwähnt, im besonderen Maße sensi-
bel auf hohe Nährstoffkonzentrationen reagieren (VOß 
et al. 2010). 

Die Eutrophierung ist weiterhin für fast die gesamte Ost-
see ein Problem (Abb. 3-24). Am deutlichsten sind die 
Effekte in den flachen, weitgehend von der offenen See 
abgetrennten Gebieten wie der Schlei, der Peene, dem 
kleinen Haff und im Bodden, wo die Effekte besonders 
ausgeprägt sind. Deshalb wurde der Zustand dieser Ge-
biete gemäß den Bewertungskriterien der Wasserrahmen-
richtlinie als schlecht bewertet. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel an deutlich erhöhten Chlorophyll-a-Konzentrationen 
(Photosynthesefarbstoff) im Wasser (WASMUND et al. 
2011; NAUSCH et al. 2011).

166. Einer der auffälligsten Effekte der Überdüngung 
ist die Ausbildung von hypoxischen bis anoxischen Zonen 
in tiefen Wasserschichten, die insbesondere in der zent-
ralen Ostsee und im Gotlandbecken großflächig und per-
manent zu beobachten sind. Die Ausdehnung dieser Flä-
chen in der Ostsee hat sich einer aktuellen Studie zufolge 
in den letzten 115 Jahren mehr als verzehnfacht (CARS-
TENSEN et al. 2014). In sauerstofffreien Gebieten gibt 
es in der Nähe des Grundes keine höheren Organismen, 
da diese bei fehlendem Sauerstoff und dem unter anoxi-
schen Bedingungen gebildeten Schwefelwasserstoff nicht 
überleben können. Die zunehmende Sauerstoffzehrung 
führt in Grundnähe zu einer Verschiebung von großen, 
langsam wachsenden Arten hin zu kleinen, schnell wach-
senden Arten. Bei Sauerstoffgehalten unterhalb von 4 mg/l 
kommt es zu Fluchtreaktionen bei Fischen. Konzentrati-
onen geringer als 2 mg/l sind für die meisten am Grund 
lebenden höheren Organismen nicht tolerabel. Solch nied-
rige Sauerstoffkonzentrationen traten im Jahr 2009 an 
vielen Messstationen im westlichen Teil der deutschen 
Ostsee, insbesondere an Stellen mit großer Wassertiefe, 
auf (UBA 2013e; s. a. Tz. 186).

Die Ausbreitung sauerstofffreier Zonen ist neben den 
Nährstoffkonzentrationen noch von anderen Faktoren wie 
zum Beispiel der Temperatur, den Einstromverhältnissen 
und dem Jahresgang abhängig. Die größte Ausbreitung 
hypoxischer Bedingungen in der Ostsee wurde im Jahr 
2002 beobachtet. Im deutschen Teil der Ostsee waren 
hiervon insbesondere die Mecklenburger und die Lübe-

cker Bucht betroffen. In den letzten Jahren war wieder 
eine leichte Zunahme sauerstofffreier Zonen zu beobach-
ten. Insgesamt deutet wenig auf eine grundlegende Ver-
besserung der Eutrophierungssituation in der Ostsee hin 
(HELCOM 2013; UBA 2013e; ARLE et al. 2013).

3.4.3  Wirkungsverstärkung und 
Wechselwirkungen
innerhalb von Ökosystemen

167. Auch wenn die unterschiedlichen Einflussfaktoren 
auf die Biodiversität – wie zum Beispiel Habitatwandel 
und -verlust, Flächenzerschneidung, Stoffeinträge, inva-
sive gebietsfremde Arten, Übernutzung oder der Klima-
wandel – oft in ihren Wirkungen einzeln betrachtet wer-
den, hängen diese doch miteinander zusammen. Die 
theoretische Ökologie spricht deshalb auch davon, dass 
Ökosysteme nicht nur einen Kipppunkt haben, „sondern 
jeweils einen für eine Vielzahl systemrelevanter Eigen-
schaften“ (RABITSCH und ESSL 2013). Die Wirkung 
reaktiver Stickstoffverbindungen auf die Artenzusammen-
setzung und auf Ökosysteme kann durch den Eintrag 
weiterer Stoffe oder durch den Klimawandel bedingte 
Temperatur- oder Wasserhaushaltsänderungen in Synergie 
verstärkt werden.

Für alle Ökosysteme in Deutschland wurde im Jahr 2007 
ein „sehr stark zunehmender Einfluss der Stoffeinträge 
von Phosphor und Stickstoff und des Klimawandels er-
wartet“, also eine Zunahme der einflussreichsten Faktoren 
für den Wandel der biologischen Diversität (vgl. u. a. 
BMU 2007, S. 108). Kälteliebende Arten alpiner Gebiete, 
die wahrscheinlich durch die Auswirkungen des Klima-
wandels überaus beeinflusst werden, sind meist auch 
Arten, die in stickstoffarmer Umgebung vorkommen und 
deshalb gleichzeitig auch besonders empfindlich gegen-
über Stickstoffeinträgen sind (z. B. Zackenmützenmoos 
(Racomitrium); PEARCE und VAN DER WAL 2008). 
Stickstoffgedüngte Pflanzen reagieren gegenüber Trocken-
ereignissen zum Beispiel infolge des Klimawandels deut-
lich sensibler (FICHTNER et al. 2014; HÄRDTLE et al. 
2013). Andererseits wird ein wärmeres Klima sowieso zu 
einer erhöhten Stickstoffmineralisation im Boden führen 
und so auch ohne zusätzliche Einträge zu einer höheren 
Stickstoffverfügbarkeit für diese Arten führen (NAGY 
et al. 2010).

Abschätzungen zur Entwicklung von Waldökosystemen 
für bestimmte Klimaszenarien im Zusammenwirken mit 
atmosphärischen Stickstoffeinträgen zeigen, dass manche 
Waldtypen sich zukünftig stark verändern werden (Zeit-
spanne 2011 – 2040 im Vergleich zu 2041 – 2070) (JENS-
SEN et al. 2013). Weitere Veränderungen können durch 
zusätzliche basische Einträge (Kalkung) verursacht wer-
den. Betroffen ist bei mäßigen Stickstoffeinträgen vor-
rangig die Krautschicht. Bei weiterer Ausprägung der 
Nährstoffdisharmonien infolge massiver Stickstoffein-
träge ist in der Baumschicht ein Vitalitätsverlust der  Fichte 
zu erwarten (ebd., S. 95).



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 99 – Drucksache 18/4040

99

Wirkungen auf die biologische Diversität

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Stickstoffeinträge ande-
re Einflüsse auf die Ökosysteme verstärken können, stel-
len die Invasionen durch gebietsfremde Arten in Gewäs-
sern dar. Invasionen werden durch eine degradierte 
Gewässerökologie erleichtert. Eine Untersuchung von fast 
400 Flussgebieten in Deutschland zeigte, dass in Flüssen 
besonders die Variablen Minimumtemperatur, Sauerstoff-
gehalt, Orthophosphat und Ammonium zu einer Degra-
dation beitragen. In invadierten Abschnitten von Fließ-
gewässern war auch die Nitratkonzentration erhöht. 
Erfolgreiche invasive Arten in Gewässern sind durch die 
Art ihrer Verschleppung in Tanks, die zur Stabilisierung 
von Schiffen mit Wasser gefüllt werden, an diese extremen 
Umweltmilieus – zum Beispiel fehlende Sauerstoffsätti-
gung und erhöhte Temperatur – bereits gewöhnt (FRÜH 
et al. 2012).

Die marine Lachgasproduktion könnte sich im Zusam-
menspiel von Eutrophierung, Versauerung und Erwär-
mung der Meere relevant steigern. Somit würde in einem 
Rückkoppelungseffekt die Klimaerwärmung wiederum 
durch die zusätzliche Lachgasproduktion verstärkt 
 (CODISPOTI 2010).

3.4.4  Naturschutzfachliche 
Gefährdungspotenziale

168. Die vorhandenen Belastungen mit reaktiven Stick-
stoffverbindungen erschweren es die Ziele des Natur-
schutzes in terrestrischen und aquatischen Lebensräumen 
einzuhalten, denn die Verfügbarkeit von Stickstoff ist ein 
Schlüsselparameter für die Artenzusammensetzung in 
Ökosystemen (Abschn. 3.4.1.2 und 3.4.1.3). Die Emp-
findlichkeiten der verschiedenen Arten gegenüber reakti-
vem Stickstoff sind sehr unterschiedlich und gehen kon-
tinuierlich ineinander über. Jeder zusätzliche Eintrag von 
reaktivem Stickstoff hat deshalb Wirkungen auf die Aus-
prägung der biologischen Diversität. Je mehr Stickstoff 
in der Umwelt zirkuliert, desto weniger Arten sind nach-
weisbar (vgl. Abschn. 3.4.1.2). Besonders schutzbedürf-
tige und durch Eutrophierung gefährdete Landnutzungs-
typen (Critical Loads unter 7,5 kg Stickstoff pro Hektar 
und Jahr) befinden sich auf 28 % der Landesfläche, dar-
unter sind etwa 3 % Fläche mit Belastbarkeitsgrenzen für 
Stickstoffeinträge unter 5 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr (z. B. trockene nährstoffarme Sande der Sander-
flächen am Rande des Spreeurstromtals, des Baruther 
Urstromtals, der Dahmeseenkette und in der Prignitz mit 
Belastbarkeitsgrenzen von 2,5 bis 5 kg Stickstoff pro 
 Hektar und Jahr) (GAUGER et al. 2008, S. 42). Unter-
suchungen an 83 Dauerbeobachtungsflächen (Level II) 
des European ICP Forests konnten zeigen, dass für Groß-
flechten in Wäldern sogar bereits Critical Loads von 
2,4 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr wirksam werden 
(GIORDANI et al. 2014). Diese Großflechten sind also 
besonders durch Einträge reaktiver Stickstoffverbindun-
gen gefährdet (vgl. Tz. 145). Schätzungen für die natür-
liche Hintergrundbelastung durch reaktive reduzierte und 
oxidierte Stickstoffverbindungen liegen für Waldöko-
systeme aufgrund des Filtereffekts von Baumkronen bei 

2 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr (BERNHARDT- 
RÖMERMANN und EWALD 2006). Aktuell werden in 
Deutschland 6 bis 62 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 
über Deposition eingetragen mit einem Durchschnitt von 
22 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr bzw. 24 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr speziell für Waldökosysteme (BUILT-
JES et al. 2011, S. 89). Lokal kann es auch bei Einhaltung 
der Critical Loads zu Verlusten von Arten kommen 
 (PAYNE et al. 2013; vgl. Tz. 349).

Die Vegetations- und Gewässertypen, die wir momentan 
vorfinden, sind diejenigen, die sich nach fast einhundert 
Jahren Stickstoffeintrag gebildet haben. Selbst Ökosyste-
me, die in der heutigen Zeit chronisch niedrige Stickstoff-
depositionen (d. h. um 10 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr) aufnehmen – dennoch Werte, die über den vorindus-
triellen von 3 bis 5 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 
(SCHÄRER 1990) liegen, erleben wahrscheinlich einen 
langsamen aber chronischen Verlust von Arten (am Bei-
spiel Prärien in Minnesota dargestellt von CLARK und 
TILMAN 2008). 

Gefährdung von Artenvorkommen
169. Als Gefährdungsursache „Standortveränderung“ 
gefährden Nährstoffe (hauptsächlich Stickstoff, aber auch 
Phosphor) fast die Hälfte der Flora von Farn- und Blüten-
pflanzen in Deutschland (404 Arten) (BfN 2004, S. 1113). 
Flechtenvorkommen sind besonders gefährdet. Die Be-
wertung von Arten der FFH-Richtlinie ergab, dass sich in 
Thüringen sämtliche Flechtenarten des Anhangs V in der 
kontinentalen Region Deutschlands in einem unzureichen-
den Erhaltungszustand befinden. „Ihr Bestandstrend ist 
meistens negativ und etliche von ihnen sind in Thüringen 
gefährdet. Ursachen für ihren Rückgang sind in erster 
Linie Nährstoffeinträge, unter anderem über die Nieder-
schläge“ (FRITZLAR et al. 2009).

Der kontinuierliche Nährstoffeintrag in die Wasserläufe 
ist – neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen – höchst-
wahrscheinlich die Ursache für den starken Rückgang der 
höheren Wasserpflanzen einschließlich der Armleuchter-
algen in Flüssen Nordwestdeutschlands (STEFFEN et al. 
2013; 2014). Zwischen den 1950er-Jahren und 2010/2011 
fiel die durchschnittliche Artenanzahl um 28 % von 51 
auf 37 Arten (bezogen auf 676 Erhebungspunkte). Der 
mittlere Wert der sogenannten Stickstoffzahl der Ellen-
berg’schen Zeigerwerte (vgl. Tz. 146) nahm zwischen den 
1950er- und 1980er-Jahren stark zu (von 6,1 auf 6,4) und 
fiel bis 2010/2011 wieder auf 6,3. Zum Beispiel gingen 
die Vorkommen der oligotrophen (an nährstoffarme Stand-
orte angepassten) Arten Flutender Sellerie (Helosciadium 
inundatum), Zwiebel-Binse (Juncus bulbosus), Schwim-
mendes Froschkraut (Luronium natans), Faden-Laich-
kraut (Potamogeton filiformis), Knöterich-Laichkraut 
(Potamogeton polygonifolius), Zwerg-Igelkolben (Spar-
ganium natans) und Südlicher Wasserschlauch (Utricu-
laria australis) verloren. Das Schwimmende Froschkraut 
ist eine nach Anhang II der FFH-Richtlinie besonders 
geschützte Art.
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In aquatischen Ökosystemen wird zum Beispiel auch eine 
Besiedelung mit dem Edelkrebs (Astacus astacus) „in 
stark eutrophierten und verschlammten Gewässern nahe-
zu ausgeschlossen“ (TROSCHEL 2006). Der Edelkrebs 
gehört zu den besonders geschützten Tier- und Pflanzen-
arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie. Ihre Nutzung 
muss mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhal-
tungszustandes vereinbar sein und ist daher gegebenen-
falls nur im Rahmen von entsprechenden Management-
maßnahmen möglich.

Die Ergebnisse des FFH-Berichtes von 2013 zum Erhal-
tungszustand der Arten zeigen, dass insgesamt bei 25 % 
der Arten der von der EU geforderte günstige Erhaltungs-
zustand erreicht wurde, 29 % zeigen aber einen schlechten 
und 31 % einen unzureichenden Erhaltungszustand (BfN 
2014a). Die Ursachen für die Erhaltungszustände wurden 
analysiert und liegen hauptsächlich in tatsächlichen Ver-
änderungen, daneben aber auch im Vorliegen verbesserter 
Kenntnisse bzw. genauerer Daten sowie auch in der An-
wendung einer anderen Erhebungsmethode (BfN 2014b).

Gefährdung von Biotoptypen
170. Insbesondere für ursprünglich nährstoffarme Bio-
toptypen wie Sandtrockenrasen oder Niedermoore sind 
in überwiegend landwirtschaftlich genutzten Regionen 
Nährstoffeinträge eine wesentliche Belastung (RIECKEN 
et al. 2010). Aber auch in Gebieten ohne landwirtschaft-
liche Nutzung spielt die Eutrophierung durch meist an-
grenzende landwirtschaftlich genutzte Gebiete eine ver-
ändernde Rolle zum Beispiel für Hoch-, Zwischen- und 
Übergangsmoore sowie Säume des Offenlands oder Röh-
richte. Sogar für alpine Lebensräume bildet die Eutrophie-
rung außerhalb von Nutzflächen einen Gefährdungsfaktor 
(ebd.).

In die Gruppe der Binnengewässer werden von RIECKEN 
et al. (2010) unter- und oberirdische Süßgewässer zusam-
mengefasst. Unterirdische Gewässer werden vor allem 
durch stoffliche Einträge, die in diese Biotope einsickern, 
gefährdet. Darunter fallen sowohl Schadstoffe unter-
schiedlicher Herkunft als auch Nährstoffe, die die ur-
sprünglich oligotrophen Lebensgemeinschaften dieser 
Biotope gefährden (ebd.). Daneben spielt auch die Ent-
nahme von Grundwasser eine Rolle. Die gleichen Gefähr-
dungsursachen gelten für die oberirdischen Gewässer-
typen. Hauptquellen sind die Landwirtschaft und 
Nährstoffeinträge aus der Luft. Insbesondere für Fließge-
wässer stellt aber auch die ordnungsgemäße Gewässer-
unterhaltung gemäß Wasserhaushaltsgesetz und den Lan-
deswassergesetzen eine Gefährdungsursache dar (ebd.). 
Natürlicherweise nährstoffarme Biotoptypen wie Klar-
wasserseen oder Moore sind durch luftbürtige oder über 
oberflächlich abfließendes Wasser eingetragene Nähr-
stoffe stark belastet und gehören zu den am stärksten 
gefährdeten Biotopen (BfN 2007).

Auch für Meere und Küsten sind die Schadstoffbelastun-
gen und die Eutrophierung bedeutsame Gefährdungen. 
Schad- und Stickstoffe werden vor allem über die großen 
Flüsse, aber auch durch Schifffahrt und Rohstoffgewin-
nung eingebracht (RIECKEN et al. 2010).

Gefährdung der Lebensraumtypen des
terrestrischen Schutzgebietssystems Natura 2000
171. Um den Rückgang der biologischen Diversität 
aufzuhalten, wurde als eine Maßnahme in der EU unter 
anderem das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 etab-
liert. Ziel dieses Netzwerkes ist es, dass alle Lebensraum-
typen (Anhang I der FFH-Richtlinie) und Arten (An-
hang II, IV und V der FFH-Richtlinie und Anhang I der 
Vogelschutz-Richtlinie 2009/147/EG) in einen günstigen 
Erhaltungszustand gelangen. Weiterhin gilt das Ver-

Abbildung 3-25

Bewertung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen im deutschen FFH-Bericht 2013

Prozentualer Anteil der bewerteten Lebensräume in Deutschland und den biogeografischen Regionen: 
atlantische Region (Nordwestdeutsches Tiefland): 65, kontinentale Region (Ost- u. Süddeutschland): 83, 
alpine Region (Alpen): 44, insgesamt: 192 LRT.

Quelle: BfN 2014a, S. 3
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schlechterungsverbot (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie), nach 
dem die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen treffen, 
„um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechte-
rung der natürlichen Lebensräume“ zu vermeiden.

Critical Loads für eutrophierenden und versauernden 
Stickstoff wurden im Rahmen eines FuE-Vorhabens 
im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen als 
ein  geeigneter Beurteilungsmaßstab für die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) bewertet (BALLA et al. 2013). Für die Er-
mittlung der Empfindlichkeiten der Lebensraumtypen 
(LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie wurden im 
 Nahbereich eines Vorhabens ausschließlich trockene 
Stickstoffdepositionen als relevant angesehen. Zur Ermitt-
lung der Werte wurde eine Modellkombination aus dem 
weitgehend standardisierten SMB-Modell (Simple Mass 
Balance) gemäß Handbuch des ICP Modelling & Mapping 
(SPRANGER et al. 2004) und dem vegetationskundlichen 
BERN-Modell (BERN – Bioindikative Ermittlung von 
Regenerationspotenzialen Natürlicher Ökosysteme) der 
Firma ÖKODATA genommen und ein Abgleich der 
 Modellergebnisse mit empirischen Critical Loads durch-
geführt. Das Ergebnis zeigt Tabelle 3-7. Da die Critical 
Loads nur auf rund 52 % der Fläche empfindlicher 
Ökosysteme in Deutschland nicht überschritten sind (vgl. 
Tz. 150), sind auch für die Gefährdungen der Lebens-
raumtypen ähnliche Beeinträchtigungen anzunehmen, 
denn die FFH-Lebensraumtypen zeichnen sich durch eine 
ähnliche statistische Verteilung der Sensitivitätsstufen aus 
wie die Rezeptorflächen für die gesamte Fläche Deutsch-
lands (NAGEL et al. 2014). Diese Einschätzung stellt 
jedoch keine wissenschaftlich fundierte Bewertung dar 
und muss für jedes einzelne Gebiet überprüft werden.

172. Der aktuelle Bericht zur FFH-Richtlinie von 2013 
zeigt, dass 28 % der Lebensraumtypen in einem günstigen, 
39 % in einen unzureichenden und 31 % in einem schlech-
ten Zustand sind. „Dabei ist der Status in den Alpen über-
wiegend günstig, in Nordwestdeutschland mit seiner 
dichten Besiedlung und seinen landwirtschaftlich oft gut 
nutzbaren ebenen Flächen (Börden) ist die Situation am 
ungünstigsten“ (BfN 2007; Abb. 3-25). Nordwestdeutsch-
land (westliches Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, 
der größte Teil Niedersachsens, nördliches Nord-
rhein-Westfalen) gehört nach der Einteilung der europä-
ischen biogeografischen Regionen, die Grundlage für die 
Zuordnung der Lebensraumtypen ist, zur atlantischen 
Region. Eine Einschätzung einzelner LRT-Gruppen zeigt, 
dass Grünland (LRT-Gruppe 6xxx, inkl. 2330) in der gan-
zen atlantischen und in der kontinentalen biogeografi-
schen Region keine günstigen Bewertungen erlangt. Dies 
gilt auch für die Binnengewässer (LRT-Gruppe 3xxx) in 
der atlantischen Region. Durchweg ungünstig ist auch der 
Erhaltungszustand für die Moore, Sümpfe und Quellen 
(LRT-Gruppe 7xxx inkl. 1340) in der atlantischen und der 
kontinentalen Region (Feuchtlebensräume des Offen-
landes).

Die Analyse für den schlechten Zustand der Lebensräume 
weist für die LRT-Gruppe Grünland auf Eutrophierung 

als eine der Ursachen hin: „Die Nährstoffanreicherung in 
Böden und Gewässern (Eutrophierung) verändert deren 
Artenzusammensetzung und ökologische Funktion. 
 Eu trophierung (Eintrag reaktiver Stickstoffverbindungen 
über die Luft, Düngung), Nutzungsintensivierung und 
Nutzungsaufgabe sowie zunehmende Fragmentierung 
spielen eine wichtige Rolle bei extensivem Grünland, 
Heiden und Sandtrockenrasen“ (BfN 2014a, S. 11; vgl. 
auch HICKS et al. 2011). Besonders landwirtschaftlich 
genutzte Lebensräume der Agrarlandschaft befinden sich 
überwiegend in einem schlechten Erhaltungszustand und 
haben sich teilweise sogar in den letzten sechs Jahren (seit 
dem letzten Bericht zur FFH-Richtlinie) verschlechtert 
(BfN 2014a, S. 13).

Überschreitungen der
Critical Loads für Eutrophierung
für die deutschen Buchenwaldflächen des
UNESCO-Weltnaturerbes
173. Die Critical Loads für die fünf Buchenwaldflächen, 
die auf Initiative Deutschlands in die Liste des UNES-
CO-Weltnaturerbes aufgenommen wurden, liegen zwar 
unterhalb der Belastbarkeitsgrenze für Säureeinträge, 
jedoch oberhalb der Belastbarkeitsgrenze für Eutrophie-
rung. Eine Verminderung der Stickstoffbelastung für die-
se Gebiete wäre daher erforderlich, um sie keinem lang-
fristigen Eutrophierungsrisiko auszusetzen und ihre 
biologische Diversität zu schützen (NAGEL et al. 2014). 
Für diese Buchenwälder trägt Deutschland eine besonde-
re Verantwortung (BfN 2008), da ein hoher Anteil der 
weltweiten Bestände in Deutschland vorkommt (zur Er-
mittlung der Verantwortlichkeit für die Erhaltung mittel-
europäischer Arten siehe auch LEHMANN 2007; 
GRUTTKE 2004).

Ziele zum Schutz der
biologischen Diversität nicht erreichbar
174. Wie gezeigt, können infolge der genannten Ge-
fährdungen der biologischen Diversität auch die Ziele der 
Regelungen, die den Schutz von bestimmten Arten bzw. 
Habitaten zum Inhalt haben, nicht eingehalten werden
(s. Tab. 3-8). Dies gilt auch und insbesondere für den 
Gebietsschutz nach nationalem und europäischem Recht. 
In allen Schutzgebietstypen sind erhebliche Störungen 
oder Verschlechterungen von Lebensräumen verboten 
(Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie, Art. 4 Vogelschutzrichtlinie 
bzw. § 33 Abs. 1 S. 1 BNatSchG). Zusätzlich sind im Ein-
zelfall europäische und nationale Vorgaben zum Arten- 
und Biotopschutz zu beachten (u. a. Art. 12 FFH-Richt-
linie, Kapitel 5 BNatSchG; relevante Landesregelungen).

Bereits heute werden auf 40 % der Agrarfläche Vertrags-
naturschutzmaßnahmen bzw. Agrarumweltprogramme 
durch EU-Mittel oder Bundes- und Ländermittel finanziert 
(BfN 2014a, S. 13). Um den Wirkungen eutrophierender 
und versauernder Stickstoffeinträge entgegenzuwirken, 
sind jedoch die Möglichkeiten des Naturschutzes allein 
nicht ausreichend.
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Tabelle 3-7

Critical-Load-Spannen für FFH-Lebensraumtypen als Ergebnis einer
standort-/vegetationstypspezifischen Modellierung mit SMB/BERN

LRT LRT-Beschreibung 

CL(N) 
von

[kg N/
ha*a] 

CL(N) 
bis 

[kg N/
ha*a]

2120 Weißdünen mit Strandhafer (Ammophilia arenaria) 10 12 
2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) 7 12 
2140 Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 7 7 
2150 Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea) 10 11 
2160 Dünen mit Hippophaë rhamnoides 9 19 
2170 Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 5 11 
2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region 4 19 
2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 8 26 
2320 Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum 12 13 
2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 5 24 
4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 6 16 
4030 Trockene europäische Heiden 8 21 
4060 Alpine und boreale Heiden 7 19 

4070 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 18 18 

5110 Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an 
 Felsabhängen (Berberidion p.p.) 11 14 

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 8 30 
6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 7 33 
6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen 11 21 

6212 
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

13 28 

6213 
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

12 30 

6214 
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten 
 Orchideen) 

13 35 

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen
(und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden 10 24 

6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen 14 33 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen 
Böden (Molinion caeruleae) 12 36 

6431 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe; 
Subtyp: feucht, planar bis montan 15 77 

6432 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe; 
Subtyp: subalpin und alpin 11 28 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 16 58 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 12 43 

6520 Berg-Mähwiesen 17 26 
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LRT LRT-Beschreibung 

CL(N) 
von

[kg N/
ha*a] 

CL(N) 
bis 

[kg N/
ha*a]

7110 Lebende Hochmoore 5 23 
7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 5 23 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 6 26 
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 7 17 

8110 Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe
(Androsacetalia alpinae und Galeopsietalia ladani) 11 23 

8120 Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe
(Thlaspietea rotundifolii) 10 23 

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 5 22 
8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 5 15 
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 7 23 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 4 25 

8230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder
des Sedo albi-Veronicion dillenii 6 17 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 10 21 

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und
gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) 8 17 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 9 22 
9140 Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius 15 27 
9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 13 23 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder 
 Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 14 21 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum 11 23 
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion 8 30 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 8 14 
91D0 Moorwälder 7 28 

91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6 28 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 11 31 

91G0 Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus 15 24 
91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder 4 13 
91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe 6 18 
9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 11 27 
9420 Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald 11 36 
9430 Bergkiefern-(oder Spirken-)Wälder (*auf Gips- oder Kalksubstrat) 12 29 
SMB = Simple Mass Balance-Modell; 
BERN = Bioindikative Ermittlung von Regenerationspotenzialen Natürlicher Ökosysteme-Modell
Quelle: BALLA et al. 2013
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Handlungsansätze zur Reduktion der Einträge von 
reaktiven Stickstoffverbindungen
175. Die Einträge von reaktiven Stickstoffverbindungen 
in die Umwelt müssen als ein systemisches Problem be-
trachtet werden. Eine ausschließlich medienorientierte 
und punktuelle Herangehensweise wird dem Problem 
nicht gerecht (vgl. Kap. 2). Stickstoffemissionen müssen 
einerseits flächendeckend reduziert werden, um die Hin-
tergrundbelastung zu mindern. Damit können die Belas-
tungen von terrestrischen und aquatischen Ökosystemen 
durch reaktive Stickstoffverbindungen reduziert werden. 
Andererseits fallen in bestimmten Regionen Deutschlands 
sehr hohe Stickstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft 
an. Solche Belastungs-Hotspots und auch empfindliche 

Gebiete wie zum Beispiel Hochmoore müssen durch 
 regional und lokal wirksame Instrumente entlastet werden. 
Regionalisierte Ansätze gibt es beispielsweise bei der 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Abschn. 6.3.1.2.4 
und 6.3.1.2.3) und bei den Luftreinhalteplänen (Ab-
schn. 6.1.2). Wo die Maßnahmen zum Schutz empfind-
licher Gebiete nicht ausreichen, sollten ergänzend 
 naturschutzfachliche Managementmaßnahmen ergriffen 
werden, um die Beeinträchtigungen zu begrenzen (Ab-
schn. 6.2.4 bis 6.2.6). Beispielsweise kann im Rahmen 
des lokalen Schutzgebietsmanagements die landwirt-
schaftliche Düngung eingeschränkt oder Biomasse durch 
Ernte oder Nutzung entnommen werden. Um Wasser- und 
Naturschutzgebiete herum können Pufferzonen eingerich-

Tabelle 3-8
Wesentliche Regulierungen zum Schutz der biologischen Diversität

Schutzgut Schutzziel Regulierungsansatz Rechtsakt
Biodiversität Erhaltung der biologischen 

Vielfalt, die nachhaltige 
Nutzung ihrer Bestandteile 
und die ausgewogene und 
gerechte Aufteilung der
sich aus der Nutzung der 
genetischen Ressourcen 
ergebenden Vorteile

europäische und nationale 
Biodiversitätsstrategie

Übereinkommen über 
die biologischen 
Vielfalt (Convention on 
Biological Diversity – 
CBD)

Sicherung der Arten-
diversität durch die 
Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume 
sowie der wild 
 lebenden Tiere und 
Pflanzen

günstiger
Erhaltungszustand der 
 natürlichen Lebensräume 
und wild lebenden Tier-
und Pflanzenarten von 
 gemeinschaftlichem 
 Interesse

kohärentes europäisches 
ökologisches Netz 
 besonderer Schutzgebiete 
mit der Bezeichnung 
 „Natura 2000“;
Artenschutz

FFH- 
Richtlinie 92/43/EWG
Wasserrahmenrichtlinie
2000/60/EG Anhang IV

sämtliche wild 
 lebende heimische 
Vogelarten

Schutz, Bewirtschaftung 
und Regulierung dieser 
Arten

Einrichtung von 
 Schutzgebieten; Pflege
und ökologisch richtige 
 Gestaltung der Lebensräume 
in und außerhalb von 
 Schutzgebieten; 
 Wiederherstellung zerstörter 
Lebensstätten; Neuschaffung 
von  Lebensstätten

Vogelschutz-Richtlinie
2009/147/EG

Natur und 
 Landschaft

1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und 
 Funktionsfähigkeit des 
 Naturhaushalts einschließ-
lich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der 
 Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der 
 Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer 
sichern

Landschaftsplanung, 
 allgemeiner Schutz von 
 Natur und Landschaft, 
Schutz bestimmter Teile
von Natur und Landschaft, 
Schutz der wild lebenden 
Tier- und Pflanzenarten, 
ihrer Lebensstätten und 
 Biotope

Bundesnaturschutz- 
gesetz und Landes-
naturschutzgesetze

SRU/SG 2015/Tab. 3-8
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tet werden, in denen das Land nur unter bestimmten Auf-
lagen bewirtschaftet werden kann. Auch Maßnahmen des 
Vertragsnaturschutzes und Agrarumweltmaßnahmen kön-
nen Stickstoffeinträge in empfindliche Gebiete reduzieren 
und die Auswirkungen von nicht vermeidbaren Stickstoff-
einträgen auf Ökosysteme mindern.

In bislang wenig belasteten Gebieten haben sich Arten 
und Ökosysteme erhalten, die durch eine zunehmende 
Belastung durch reaktive Stickstoffverbindungen gefähr-
det wären. Um diese zu schützen, müssen bislang wenig 
belastete Gebiete erhalten werden.

Es sollte also auf verschiedenen Handlungsebenen gleich-
zeitig vorgegangen werden (vgl. Kap. 2). So muss sowohl 
der Gesamteintrag von reaktiven Stickstoffverbindungen 
reduziert werden, als auch die lokalen und regionalen 
Umweltwirkungen berücksichtigt werden. Folgende sich 
ergänzende Handlungsansätze für eine medienüber-
greifende Stickstoffpolitik sind insgesamt notwendig 
(Abb. 3-26):

– flächendeckende Minderung der Emissionen von re-
aktiven Stickstoffverbindungen, insbesondere um die 
Hintergrundbelastung zu reduzieren,

– gezielte regionale und lokale Minderung der Stickstoff-
einträge in Hotspots und empfindlichen Gebieten, 

– Verstärkung des Schutzes von Ökosystemen durch 
naturschutzfachliche Maßnahmen,

– keine zusätzlichen Stickstoffeinträge in bislang wenig 
belastete Gebiete und Gewässer.

Die Handlungsansätze müssen durch Emissionsminde-
rungs- und naturschutzfachliche Maßnahmen umgesetzt 
werden (vgl. Kap. 6). Diese Ansätze für eine Strategie 
sind zwar von den Zielen des Natur- und Umweltschutzes 
abgeleitet, ergeben sich aber auch aus dem Gesundheits-
schutz, da die notwendigen Grenzwerte von Stickstoff-
einträgen für Umweltkompartimente im Allgemeinen 
ambitionierter sind als diejenigen für die menschliche 
Gesundheit. Zudem tragen diese vier Handlungsansätze 
dazu bei, die klimarelevanten Lachgasemissionen zu 
 reduzieren.

Der Verlust einzelner Arten und deren Funktionen im 
Ökosystem vergrößert zudem die Unsicherheit darüber, 
wann ein Ökosystem seine Funktionen für den Menschen 
nicht mehr zur Verfügung stellt (Ökosystemleistungen, 
Abschn. 3.4.5).

3.4.5  Verlust von Ökosystemleistungen
durch Stickstoffeinträge

176. Im Folgenden wird der Einfluss von Stickstoffein-
trägen auf terrestrische und aquatische Ökosysteme und 
deren Ökosystemleistungen dargestellt. Diese werden 
verursacht durch Emissionen reaktiver Stickstoffverbin-
dungen, insbesondere der Landwirtschaft, des Verkehrs, 
der Energieerzeugung und der Abwasserbehandlung aber 
auch der Fischerei (vgl. Kap. 4; Tab. 3-9). In mehreren Be-
reichen ist mit einem Verlust von Ökosystemleistungen 
zu rechnen, die, wie in Kapitel 2 dargestellt, einen essenzi-
ellen Beitrag für das menschliche Wohlergehen erbringen.

Abbildung 3-26

Vier sich ergänzende Handlungsansätze zur Reduktion der Schäden
von reaktiven Stickstoffverbindungen

SRU/SG 2015/Abb. 3-26
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Der Rückgang der Artenvielfalt führt zu einer Verminde-
rung der potenziellen Ressourcen für die Pflanzen- und 
Tierzüchtung. Auch die Ökosystemleistung Bestäubung 
wird gefährdet. Eine ausreichende Bestäubung ist Voraus-
setzung für ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelpro-
duktion für den Menschen (TSCHARNTKE et al. 2012). 
Zum Beispiel sorgen Honig- und Wildbienen sowie an-
dere Insektenarten für die Bestäubung der landwirtschaft-
lich angebauten Kulturpflanzen. Steht eine möglichst hohe 
Diversität an Bestäuberarten zur Verfügung, erhöht sich 
sowohl die Anzahl der Früchte pro Blüte als auch die 
Anzahl der Samen pro Frucht (Beispiel Garten-Rettich 
(Raphanus sativus): ALBRECHT et al. 2012). Auch die 
Qualität und damit der Marktwert konnte durch eine Bie-
nenbestäubung mit Honig- und Solitärbienen beträchtlich 
erhöht werden (Beispiel Erdbeerproduktion in Deutsch-
land: KLATT et al. 2014). Ähnliches haben weltweite 
Untersuchungen gezeigt: Honigbienen allein können eine 
optimale Bestäubung von Kulturpflanzen nicht gewähr-
leisten. Erst die zusätzliche Anwesenheit von wild leben-
den Insekten erhöht den Fruchtansatz (KENNEDY et al. 
2013; BRITTAIN et al. 2013). Gleichzeitig werden Fluk-
tuationen in den Ernteerträgen abgemildert (GARIBAL-
DI et al. 2011; 2013). Grund für diese zusätzlichen 
 Ertragssteigerungen sind die unterschiedlichen Bestäu-
bungszeiten der bestäubenden Arten und auch die unter-
schiedliche Pflanzenhöhe, in der sie Blüten besuchen. 
Doch eine Vielfalt von Bestäubern setzt auch eine Vielfalt 
von Nist- und Futterpflanzenarten voraus, die über die 
gesamte Vegetationsperiode zur Verfügung stehen müssen. 
In der heutigen Agrarlandschaft hat jedoch der Anteil der 
entsprechenden Artenvielfalt in den Feldrainen stark ab-
genommen. Wie in Abschnitt 3.4.1.2 gezeigt wurde, sinkt 
mit einer Erhöhung des Stickstoffeintrags die Anzahl der 
Pflanzenarten. Somit wird gleichzeitig auch die Bestäu-
berdiversität reduziert, denn Insekten sind an die Habitat-
strukturen der angrenzenden Ackerflächen gebunden 
(Nachwuchsgruppe Ökosystemleistungen 2013). Die 
Sicherung eines ausreichenden Bestandes von Bestäuber-
arten hängt daher vom Vorhandensein entsprechender 
Habitate in der Nähe landwirtschaftlicher Flächen ab 
(ROLLIN et al. 2013). Wildbienen und Hummeln sind 
zusätzlich durch Krankheitsübertragungen von den do-
mestizierten Honigbienen (FURST et al. 2014) und durch 
Pestizideinsatz (DI PRISCO et al. 2013; HENRY et al. 
2012; WHITEHORN et al. 2012) gefährdet.

Gleichzeitig sinkt mit abnehmender Insektenzahl und 
abnehmender Diversität der ackerbegleitenden Vegetation 
und ihrer Früchte auch die Anzahl der auf diese als Futter 
angewiesenen Vögel (WAHL et al. 2012, S. 61 f.). Da-
durch wird wiederum die natürliche Bekämpfung von 
Pflanzenschädlingen abgeschwächt, die ebenfalls eine 
wertvolle Ökosystemleistung darstellt (DELBAERE et al. 
2014; TSCHARNTKE et al. 2012).

Weiterhin führen Stickstoffdepositionen direkt zu Verän-
derungen der Bodenfunktionen (Abschn. 3.4.1.1). Die 
Bodenfunktionen können aber auch indirekt reduziert 
werden, indem Stickstoffeinträge zu einer Reduktion der 

Pflanzendiversität und deren Abnahme wiederum zu ab-
nehmender Diversität der Bodenlebewesen führt (DEL-
BAERE et al. 2014; EISENHAUER et al. 2013). Dadurch 
werden die Regulierung der Nährstoffkreisläufe und des 
Wasserhaushaltes im Boden sowie der Erosionsschutz 
negativ beeinflusst. Die wichtige Funktion von Wäldern, 
das Grundwasser rein zu halten, geht mit der Stickstoff-
sättigung der Waldböden verloren und Nitrat wird mit 
dem Sickerwasser ausgetragen (MELLERT und KÖL-
LING 2006; MELLERT 2010; MEIWES 2012).

Die Eutrophierung von Süß- und Meeresgewässern min-
dert deren Qualität und führt auch zu einer veränderten 
Artenzusammensetzung der Flora und Fauna der Gewäs-
ser. Die Verschiebung im Artenspektrum hat auch Folgen 
für die Fischereiwirtschaft.

177. Kulturelle Ökosystemleistungen werden entschei-
dend durch menschliche Wahrnehmungs- und Bewer-
tungsmuster bestimmt (Nachwuchsgruppe Ökosystem-
leistungen 2013). Bei den kulturellen Leistungen sind 
durch Stickstoffbelastungen insbesondere der Tourismus 
sowie die Erholungsfunktion von Natur betroffen. Eine 
Vielzahl von Studien belegt die positive psychologische 
Wirkung der Natur und ihrer Funktion als Raum für das 
Ausüben von Sport (MUES 2012; GEBHARD 2010). Die 
Landschaft kann durch Stickstoffbelastungen jedoch 
 homogener werden. Das Pflücken von „bunten Sommer-
blumensträußen“ am Wegesrand von Äckern fällt als 
Folge der Überdüngung der Wegränder durch unpräzise 
Ausbringung weg. Auch die Qualität der Badegewässer 
sinkt durch Veralgung infolge von Eutrophierung. Das 
Badeerlebnis in natürlichen Gewässern und die Natur-
erfahrung vielfältiger Lebensräume und Arten als wich-
tiger Teil der menschlichen Gesundheit können dadurch 
seltener werden (MUES 2012; MARTENS und BAUER 
2011). Für naturorientierte Menschen, die einen Urlaub 
in den Alpen planen, ist zum Beispiel das Vorhandensein 
eines Schutzgebietes wichtig, um ihre Ansprüche an einen 
Urlaub zu erfüllen (PRÖBSTL-HAIDER et al. 2014).

3.4.6 Monitoring und Indikatoren

178. Das Zusammenspiel von abiotischen und bio-
tischen Faktoren in einem Ökosystem sollte in einem 
medienübergreifenden und interdisziplinären Monitoring 
erfasst werden (SRU 2012, Kap. 10). Im Verbund mit der 
Biodiversitätsforschung können so die Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen innerhalb ökologischer Systeme 
sowie zwischen anthropogenen Faktoren und Umwelt-
veränderungen verdeutlicht werden (MARQUARD et al. 
2012). In Bezug auf die Einträge reaktiver Stickstoff-
verbindungen und deren Wirkungen erfolgt ein Monitoring 
jedoch – durch die im Zeitverlauf getrennte Entwicklung 
der rechtlichen Grundlagen (SRU 2012, Kap. 10) – über-
wiegend nach Kompartimenten getrennt. Dies gilt ins-
besondere für den terrestrischen und den aquatischen 
Naturschutz, der erst in den letzten Jahren Synergien im 
Monitoring im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie wahr-
nimmt.
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Tabelle 3-9
Reduzierung der Ökosystemleistungen durch Stickstoffeinträge

Sek- 
toren

Indirekte Triebkräfte Direkte Triebkräfte Möglicher Verlust von 
 Ökosystemleistungen

L
an

dw
ir

ts
ch

af
t

Intensivierung der 
 Landwirtschaft

durch Gemeinsame 
 Agrarpolitk (GAP), 
Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG), 
 Biokraftstoffquotengesetz

global steigende 
 Nachfrage nach 
Proteinen

Nährstoffbelastung 
terrestrischer und aqua-
tischer  Ökosysteme

Terrestrisch:
Ressourcen für Pflanzen- und 
 Tierzüchtung, 
Bestäubung, 
biologische Schädlingsbekämpfung, 
Aufrechterhaltung/Regulierung der 
 Nährstoff-Kreisläufe im Boden, 
Aufrechterhaltung/Regulierung des 
 Wasserhaushalts,
Wasserreinigung,
Erosionsschutz,
Ökotourismus (Artendiversität und 
- seltenheit, regionale Produkte, 
 Landschaftsästhetik)
Süßwasser:
Trinkwasserqualität,
Grundwasserqualität,
Fischerei (Veränderung der 
 Artenspektren),
Tourismus (Qualität der 
Badegewässer, Angeltourismus,
regionale Produkte,
Landschaftsästhetik)
Meere:
Fischerei (Veränderung der 
 Artenspektren),
Tourismus (Qualität der
Badegewässer, Angeltourismus,
regionale Produkte)

Fi
sc

he
re

i Intensivierung der 
 Fischerei/Aquakultur
durch EU-Fischereipolitik, 
global steigende Nachfrage 
nach Proteinen

Negative Auswirkungen 
der Aquakultur z. B. 
Eutrophierung durch 
Futtermittelüberschüsse

Fischerei
(Veränderung der Artenspektren)

M
ob

ili
tä

t Ausweitung der 
 Infrastruktur (Straßen, 
Schienen, Wasserwege)
Bundesverkehrswegeplan, 
Transeuropäische Netze

Belastung durch 
 Stickstoffoxide der 
Verbrennungsmotoren

Landschaftsästhetik

weitere mögliche Verluste s. a.
Sektor Landwirtschaft

E
ne

rg
ie

Emissionen von 
 Verbrennungen
für Strom, Wärme, 
 Mobilität
Bioenergieanlagen 

Nährstoffbelastung weitere mögliche Verluste s. a.
Sektor Landwirtschaft

SRU/SG 2015/Tab. 3-9
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Monitoring der Luft
179. Die Monitoringdaten für die Luftqualität stammen 
aus den Luftmessnetzen der Länder und des Bundes. Alle 
Daten der Messprogramme der derzeitigen und auch der 
historischen Stationen sind in der Datenbank der bundes-
weiten Luftmessstationen recherchierbar (UBA 2014g).

Die Luftmessnetze der Bundesländer mit ihren circa 640 
Messcontainern erfüllen die Überwachungspflichten aus 
dem EU-Recht und ihre Umsetzung in deutsches Recht. 
Ziel dieser Luftmessnetze ist die lokale und regionale 
gesetzliche Überwachung der Luftqualität sowie anlagen-
bezogene Messungen (UBA 2013i). Die durch die Länder 
erhobenen Depositionsdaten für das ICP Forests (unter 
dem Dach des Genfer Luftreinhalteabkommens der 
 UNECE) werden vom Thünen-Institut in einer Datenbank 
für Deutschland zusammengeführt (BMEL 2014).

Das Luftmessnetz des Umweltbundesamtes, das sieben 
Messstationen in Reinluftgebieten umfasst, erfüllt 
 Messaufträge im Rahmen internationaler Protokolle und 
Abkommen. Dazu zählen das EMEP- und das Integra-
ted-Monitoring-Messprogramm (vgl. Tz. 181) der Genfer 
Luftreinhaltekonvention, das Global Atmosphere Watch 
(GAW – Globale Überwachung der Atmosphäre) der 
UN-Weltmeteorologieorganisation und die Erfassung der 
Stoffeinträge in Nord- und Ostsee aus der Luft im Rahmen 
der Übereinkommen zum Schutz der Ostsee und zum 
Schutz des Nordostatlantiks. Dazu kommen die Hinter-
grundmessverpflichtungen aus der EU-Gesetzgebung und 
deren Umsetzung in deutsches Recht sowie die wissen-

schaftliche Unterstützung bei der Vorbereitung und 
 Erfolgskontrolle von Luftreinhaltemaßnahmen (UBA 
2013i).

Monitoring des Bodens
180. Zur Datenerhebung des allgemeinen Boden-
zustands und des Stickstoffhaushalts im Boden bestehen 
in Deutschland dauerhaft eingerichtete Monitoring-
programme mit repräsentativ ausgewählten Standorten
(s. Tab. 3-10). Daneben werden in unregelmäßigen Ab-
ständen rasterbasierte Erhebungen des Bodenzustands 
durchgeführt. Die Programme arbeiten jedoch nach in 
unterschiedlichem Maß zwischen den Beteiligten abge-
stimmten Grundsätzen (Ressorts Umwelt, Forst, Land-
wirtschaft und Wirtschaft sowie Forschungseinrichtungen 
und Universitäten). Informationen über Bodendaten und 
zum Bodenzustand sind daher uneinheitlich und liegen 
verteilt an vielen Stellen vor. Darüber hinaus werden in 
den Programmen jeweils unterschiedliche nutzungs- und 
umweltbezogene Ziele verfolgt. Sie orientieren sich 
 überwiegend an den Zielen der Luftreinhaltung, der Wald-
bewirtschaftung oder des Bodenschutzes.

Für den Betrieb der Messflächen der Boden-Dauerbeob-
achtung und der forstlichen Monitoring- und Erhebungs-
programme inklusive ICP Forests sind die Länder zustän-
dig. Die landwirtschaftlichen Dauerfeldversuche sind an 
landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen des Bundes 
und der Länder sowie an Universitäten angesiedelt 
(KAUFMANN-BOLL et al. 2011).

Tabelle 3-10

Monitoring und laufende bodenbezogene Messaktivitäten in Deutschland 

Anzahl der 
Standorte in 
Deutschland

International ICP Forests, Large Scale-Untersuchungen (Level I) ca. 420
ICP Forests, Intensiv-Untersuchungen (Level II) 88

Bund/ Länder Bodenzustandserhebung Wald (BZE Wald) 1.950
Bodenzustandserhebung Landwirtschaft (BZE Landwirtschaft) ca. 4.000
Basis-Boden-Dauerbeobachtung (Basis-BDF) 699
Intensiv-Boden-Dauerbeobachtung (Intensiv-BDF) 92
Agrarmeteorologische Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ca. 500
Umweltprobenbank des Bundes – Probenart Boden 11

Forschung Landwirtschaftliche Dauerfeldversuche ca. 30
Feldlysimeter 45

Grau hinterlegt = Intensiv-Erhebung; alle übrigen = Basis-Erhebungen

SRU/SG 2015/Tab. 3-10; Datenquelle: KAUFMANN-BOLL et al. 2011
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Neben den in Tabelle 3-10 aufgeführten Programmen 
werden in den Bundesländern weitere Erhebungen des 
Bodenzustands durchgeführt, zum Beispiel zur Ermittlung 
landesweiter Hintergrundwerte für Schadstoffe in Böden. 
Zusätzlich werden zum Teil auf europäischer Ebene sowie 
in einzelnen Bundesländern in unterschiedlichen Projekten 
Daten zum Zustand des Bodens erhoben (z. B. Humus-
monitoring NRW: KAUFMANN-BOLL et al. 2011).

Zur Erfassung und Bewertung des stofflichen Bodenzu-
standes sowie um Trendaussagen treffen und eine Erfolgs-
kontrolle von Boden- und Umweltschutzmaßnahmen 
leisten zu können, werden in Deutschland das Bodendau-
erbeobachtungsprogramm der Bundesländer sowie die 
Bodenzustandserhebungen Wald und Landwirtschaft 
(BZE Wald und BZE Landwirtschaft) betrieben. Damit 
die beobachtete Belastung von der natürlichen Stoffbe-
lastung unterschieden werden kann, gibt es die sogenann-
ten Hintergrundwerte, auf deren Basis der Stoffzustand 
von Böden bewertet werden kann (LABO 2003) 

Aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden und 
der zum Teil unzureichenden Datenmengen sind die vor-
handenen Daten zu Boden und Bodenbiodiversität unzu-
reichend und die Wissensbasis sollte verbreitert werden 
(vgl. SRU 2008, Tz. 534; RÖMBKE et al. 2013). Darüber 
hinaus sollten die Daten zentral koordiniert werden (vgl. 
KAUFMANN-BOLL et al. 2011).

Daten zur Beurteilung des Einflusses von stofflichen und 
nicht-stofflichen Belastungen auf Bodenorganismen und 
zur Festlegung von Schwellenwerten für die Beurteilung 
solcher Zustände fehlen. RÖMBKE et al. (2012) empfeh-
len die Weiterentwicklung eines bundesweiten nach-
haltigen Monitorings für Bodenorganismen, das auch 
biologische Zielstellungen wie den Stickstoffgehalt, das 
Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis und die maximale 
Wasser haltekapazität enthält. Dabei sollte die Erhebung 
einer repräsentativen Datengrundlage zur Referenz-
wertentwicklung für die relevanten Biotoptypen weiter-
verfolgt werden. Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass die Bodendauerbeobachtungsflächen (BDF) dazu ein 
geeignetes Grundraster darstellen.

Monitoring der
terrestrischen biologischen Diversität
181. Es gibt in Deutschland derzeit kein umfassendes 
Biodiversitätsmonitoring, welches den Zustand der Bio-
diversität in ihren wichtigsten Kompartimenten abbildet 
(SRU 2012), obwohl die Biodiversität als „existenzielle 
Grundlage für das menschliche Leben“ anerkannt wird 
(BMU 2007, S. 9). Die unzureichende Datenlage erlaubt 
es der Politik nicht, die Entwicklung der Vorkommen und 
Populationen von stickstoffliebenden und stickstoff-
meidenden Arten fundiert zu bewerten. Die vorhandenen 
Monitoringprogramme sind bisher für eine angemessene 
Politikberatung und eine wissenschaftlich fundierte Dar-
stellung des Zustandes der Biodiversität nicht ausreichend.

Besonders relevant für die Beurteilung der Belastungen 
mit reaktiven Stickstoffverbindungen ist das medienüber-

greifende Monitoring, wie es im Rahmen des ICP Inte-
grated Monitoring (International Cooperative Programme 
on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Eco-
systems) der UNECE zum Beispiel im Bayerischen Wald 
und der Messstelle Neuglobsow-Stechlinsee stattfindet 
(BEUDERT et al. 2007; BEUDERT und BREIT 2014; 
2013; 2012; 2011; 2010; SCHULTE-BISPING und BEE-
SE 2014; 2013; 2012; 2011). Im bestehenden FFH-Mo-
nitoring fehlen bislang die stofflichen Aspekte, die eine 
dezidierte Ursachenanalyse der Trends in der Qualitäts-
entwicklung von Lebensraumtypen und von Populations-
entwicklungen möglich machen würden (vgl. Ab-
schn. 3.4.4).

In Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) und dem Umweltbundesamt (UBA) wurde 
durch Korrelationsanalyse geprüft, die Daten aus dem 
Monitoring zum HNV-Farmland-Indikator („High Nature 
Value“-Farmland-Indikator) mit den Daten zur Stickstoff-
deposition des UBA zu verschneiden, um ein integrieren-
des Stickstoffmonitoring zu erreichen. Die Analyse gab 
Hinweise darauf, dass hohe Werte an deponiertem Stick-
stoff mit niedrigen Anteilen an HNV-Farmlandflächen 
korreliert sind. „Diese Hinweise sind aber weder in ihrer 
Stärke noch in ihrer räumlichen Verteilung so zwingend, 
dass ein einfacher kausaler Zusammenhang zwischen den 
beiden Eingangsgrößen damit postuliert werden kann“ 
(FUCHS 2012). Vegetationskundliche Untersuchungen 
für HNV-Grünlandflächen zeigen jedoch eindeutig eine 
Abnahme der Ellenberg’schen Zeigerwerte für Stickstoff 
(vgl. Tz. 146) auf höherwertigen Flächen (GOLDBERG 
2013).

Die Datenbasis des öffentlichen Fachinformationssystems 
FloraWeb des BfN über die wild wachsenden Pflanzen-
arten wurde im Februar 2014 durch das Onlineportal 
VegetWeb mit Informationen über Pflanzengesellschaften 
und die natürliche Vegetation Deutschlands ergänzt und 
aktualisiert (www.floraweb.de). In einer übergreifenden 
Auswertung soll dann aus den Vegetationsdaten ein räum-
licher Gradient auf der Grundlage der Stickstoffzahl der 
Ellenberg’schen Zeigerwerte mit der räumlichen Vertei-
lung der Stickstoffdeposition korreliert werden. Die Kor-
relation könnte dann eventuell Hinweise auf den Einfluss 
der Stickstoffdeposition auf die Gefäßpflanzen bzw. die 
Vegetation geben (FROMMER et al. 2012).

Monitoring der aquatischen Lebensräume
182. Die beiden wichtigsten Monitoringprogramme, um 
die Belastungen der aquatischen Umwelt mit Stickstoff 
zu dokumentieren und die Wirksamkeit ergriffener Maß-
nahmen zur Belastungsminderung zu überwachen, sind 
die Monitoringprogramme zur Umsetzung der Nitratricht-
linie und zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 
Nach Artikel 5 Nitratrichtlinie müssen die Mitglied-
staaten, die wie Deutschland die Ziele der Richtlinie auf 
das gesamte Gebiet anwenden, den Nitratgehalt der Ge-
wässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) an 
ausge wählten Messstellen, an denen der Grad der Nitrat-
verunreinigung der Gewässer aus landwirtschaftlichen 
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Quellen festgestellt werden kann, überwachen (Art. 5 
Abs. 6 Nitratrichtlinie). Dieses Messprogramm dient der 
Beurteilung der Wirksamkeit der in Artikel 5 vorgesehe-
nen Aktionsprogramme. Außerdem müssen alle vier Jah-
re die Nitratkonzentrationen an Messstellen, die für die 
Oberflächengewässer und die Grundwasservorkommen 
der Mitgliedstaaten repräsentativ sind, gemessen werden 
(Art. 6 Nitratrichtlinie). Somit wird in Deutschland zwi-
schen einem sogenannten Belastungsmessnetz und einem 
repräsentativen Messnetz, welches auch der Berichterstat-
tung an die Europäische Umweltagentur (EUA-Messnetz) 
dient, unterschieden. Ersteres bildet primär die Hotspots 
der Nitratbelastungen durch die Landwirtschaft ab und 
dient der Überwachung der Wirksamkeit der Aktionspro-
gramme. Letzteres gibt einen Überblick über die Gesamt-
situation der Oberflächengewässer und der oberflächen-
nahen Grundwasserkörper in Deutschland (BANNICK 
et al. 2008). Alle vier Jahre sind die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, neben anderen Informationen die Ergebnisse 
dieser Monitoringprogramme an die Europäische Kom-
mission zu senden (Art. 10 Nitratrichtlinie).

183. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht die Erstellung 
von Überwachungsprogrammen vor, die das Ziel haben, 
einen umfassenden und zusammenhängenden Überblick 
über den Zustand der Oberflächengewässer, der Grund-
wasserkörper sowie der wasserabhängigen Ökosysteme 
zu erhalten (Art. 8 WRRL). Hierfür sind folgende Über-
wachungsarten vorgesehen: 

– Überblicksüberwachung zur Bewertung des Gesamt-
zustands in jedem (Teil-)Einzugsgebiet; weitmaschig; 
alle Qualitätskomponenten werden gemessen,

– operative Überwachung zur Zustandsbewertung der 
Wasserkörper, die die Umweltziele möglicherweise 
nicht erreichen; engmaschig; nur Auswahl von Quali-
tätskomponenten werden gemessen und 

– Überwachung zu Ermittlungszwecken; wenn Gründe 
für Belastung unbekannt sind oder zur Erfassung un-
beabsichtigter Verschmutzungen.

In Deutschland wurden auf der Grundlage eines Konzepts, 
dass von der LAWA entwickelt wurde, von den Bundes-
ländern bzw. Flussgebietsgemeinschaften Überwachungs-
programme erarbeitet (BMU 2010b; LAWA 2003). Hier-
für wurden bestehende Messprogramme an die Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie angepasst bzw. zusammen-
geführt und zum Teil neue Probenahme- und Bewertungs-
methoden entwickelt (z. B. Bayerisches Landesamt für 
Umwelt o. J.-a; FGG Weser 2007). Besonderer Aufwand 
war unter anderem für die Standardisierung des ökologi-
schen Monitorings beispielsweise zur Fischfauna erfor-
derlich.

Wie man in Tabelle 3-11 sehen kann, liegt der Schwer-
punkt bei den Oberflächengewässern in der operativen 
Überwachung, bei den Grundwasserkörpern in der men-
genmäßigen Überwachung. Die operative Überwachung 
erfolgt einmal jährlich, die Überblicksüberwachung da-
gegen mindestens einmal pro Bewirtschaftungszyklus 
(sechs Jahre) (BMU 2010b). Die Überwachung der 
Grundwassermenge hat zum Ziel, sowohl lang- als auch 
kurzfristige Veränderungen abzubilden.

Im Rahmen dieses Gutachtens wird auf die Ausgestaltung 
der genannten Monitoringprogramme nicht im Detail ein-
gegangen und diese werden nicht bewertet. Exemplarisch 
soll nur auf die folgenden Aspekte hingewiesen werden, 
die bei den bestehenden Programmen überprüft werden 
sollten. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass mit den genann-
ten Programmen zwar eine Gesamtschau möglich ist, 
diese aber für die Ermittlung und Kontrolle von Maßnah-
men vor Ort nicht immer feinskalig genug sind. Ein Pro-
blem scheint auch zu sein, dass Kleinstgewässer oft nicht 
ausreichend mit überwacht werden (Tz. 365). Außerdem 

Tabelle 3-11

Zahl der Monitoringmessstellen in Deutschland zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Überwachungsart Flüsse Seen Übergangs-
gewässer

Küsten-
gewässer

Grund-
wasser

Überblicksüberwachung 290 67 5 32 5.500

operative Überwachung 7.252 449 20 100 3.900

Überwachung zu 
Ermittlungszwecken1/
Ermittlung des
mengenmäßigen Zustands2

375 0 0 0 9.000

1 = nur für Oberflächengewässer
2 = nur für Grundwasserkörper

Quelle: BMU 2010b, verändert
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werden organische Stickstoffverbindungen in den meisten 
Fällen nicht routinemäßig überwacht. Darüber hinaus fehlt 
ein standardisiertes Monitoringprogramm für die Biologie 
von Grundwasserkörpern. Dafür wäre es erforderlich, 
geeignete Indikatoren für die Beurteilung des Zustands 
des Grundwasserökosystems zu identifizieren und Refe-
renzwerte festzulegen (BANNICK et al. 2008; NWANK-
WOALA 2012).

Für die Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtli-
nie 2008/56/EG wurde bereits ein Entwurf eines Rahmen-
konzepts für ein Überwachungsprogramm der nationalen 
Meeresgewässer erarbeitet (Bund/Länder-Messprogramm 
Meeresumwelt 2013). Bestehende Monitoringverpflich-
tungen, die sich zum Beispiel auf den Entscheidungen 
und Empfehlungen der regionalen Meereschutz-Überein-
kommen – dem OSPAR- und Helsinki-Übereinkommen 
– oder der FFH-Richtlinie ergeben, fließen in dieses Mo-
nitoringkonzept mit ein. Bestandteil dieses Monitoring-
programms ist auch die Überwachung der Eutrophierung 
anhand von Nährstoffkonzentrationen und Nährstoff-
einträgen sowie Eutrophierungseffekten. Indikatoren bzw. 
Indikatorengruppen für letzteres stellen beispielweise die 
Entwicklung des Phytoplanktons oder der Sauerstoff-
gehalt im Wasser dar. Wichtig für die Realisierung dieses 
Monitoringprogramms ist die langfristige Bereitstellung 
der dafür erforderlichen Ressourcen.

Indikatoren
184. Um Veränderungen der biologischen Diversität 
durch reaktive Stickstoffeinträge erfassen zu können, gibt 
es verschiedene Indikatoren auf internationaler, europäi-
scher und nationaler Ebene (Abschn. 7.4.3).

In Umsetzung und Konkretisierung des Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt wurden unter der Federfüh-
rung der Europäischen Umweltagentur (EEA) 26 spezi-
fische Indikatoren im Rahmen des Programms SEBI 2010 
(Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) 
entwickelt (EEA 2007). Status und Trends der Kompo-
nenten der biologischen Diversität werden in den ersten 
sechs Indikatoren abgedeckt (ohne die zwei Gebietsschutz 
betreffenden Indikatoren). Als Stickstoffindikator wird 
hier die Überschreitung der Critical Loads für Stickstoff-
depositionen in semi-natürlichen Lebensräumen berichtet 
(Critical load exceedance for nitrogen (SEBI 009); EEA 
2010b). Er zeigt, dass im Jahr 2004 für die EU-25 etwa 
47 % der natürlichen und naturnahen Ökosysteme durch 
Stickstoffdeposition eutrophiert waren. Weiterhin sind die 
Indikatoren SEBI 015 „Nutrients in transitional, coastal 
and marine waters“ und SEBI 019 „Agriculture: nitrogen 
balance“ relevant für die Einschätzung der eingetragenen 
Mengen reaktiven Stickstoffs aus der Landwirtschaft in 
Europa (EEA 2012). Der Indikator SEBI 015 zeigt, dass 
85 % der Messstationen keine Änderungen der Gehalte 
von oxidiertem Gesamtstickstoff zeigten. Bei Änderungen 
waren Abnahmen häufiger als Zunahmen, so auch in 
Deutschland (EEA 2010c). Der Indikator SEBI 019 zeigt 
zum Beispiel, dass zwischen 1995 und 2004 die Gesamt-
menge Stickstoff, die auf die landwirtschaftliche Fläche 

Deutschlands aufgetragen wurde, von fünf auf vier 
 Millionen Tonnen gesunken ist (EEA 2010a). Eine zu-
sammenschauende Betrachtung zwischen Erhaltungs-
zustand der biologischen Diversität in den verschiedenen 
Ökosystemen und Belastungen mit reaktiven Stickstoff-
verbindungen ist durch das Indikatorensystem nicht 
 möglich.

Für die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
 wurde ein Indikatorenset entwickelt (BMU 2010a). Im 
Bereich der Zustandsindikatoren sind fünf Indikatoren für 
die Komponenten der biologischen Diversität relevant. 
Der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“, der 
auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie berichtet 
wird, beschränkt sich auf die Zielerreichung im Bereich 
von Arten (bisher nur Brutvögel) in sechs Hauptlebens-
raumtypen. Der Indikator „Gefährdete Arten“ ist ein Index 
zur vorgenommenen Einstufung ausgewählter Arten in 
die Kategorien bundesweiter Roter Listen. Der Indikator 
„Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und FFH-Ar-
ten“ basiert auf den Daten des Monitorings nach der 
FFH-Richtlinie über den Erhaltungszustand der Schutz-
güter. Die Indikatoren „Zustand der Flussauen“ (Index 
über die Bewertungen des Auenzustandes von 79 im 
 Auen zustandsbericht erfassten Flussauen) und „Ökologi-
scher Gewässerzustand“ (Anteil der Wasserkörper in 
 einem guten oder sehr guten Zustand) decken den aqua-
tischen Bereich ab (ACKERMANN et al. 2013; SUKOPP 
et al. 2010; BMU 2010a). Die ersten vier Indikatoren 
liegen im Zielerreichungsgrad von 50 % bis < 80 % und 
damit noch weit vom Zielbereich (100 %) entfernt. Der 
Indikator „Zustand der Flussauen“ steht nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den Wirkungen von Einträ-
gen reaktiver Stickstoffverbindungen. Der Indikator 
„Ökologischer Gewässerzustand“ zeigt einen Ziel-
erreichungsgrad unter 50 % und liegt somit noch sehr weit 
vom Zielbereich (100 %) entfernt (ACKERMANN et al. 
2013, Tab. 30)

Für den Aspekt der wirtschaftlichen Nutzungen gibt der 
Indikator „Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert“ 
Hinweise auf extensiv genutzte also nährstoffarme Land-
wirtschaftsflächen (Zielerreichung zwischen 50 % und 
< 80 %). Daneben umfasst das Set auch zwei direkte 
Stickstoffindikatoren: „Stickstoffüberschuss der Land-
wirtschaft“ (Zielerreichung zwischen 50 % und < 80 %) 
sowie „Eutrophierende Stickstoffeinträge“. Letzterer gibt 
Auskunft über den Anteil der bewerteten Flächen emp-
findlicher Ökosysteme ohne Überschreitungen der  Critical 
Loads für eutrophierende Stickstoffeinträge und liegt im 
Zielerreichungsgrad von 50 % bis < 80 % (ACKER-
MANN et al. 2013, Tab. 30). Die Indikatoren der natio-
nalen Strategie zur biologischen Vielfalt mit Bezug zur 
Stickstoffproblematik, deren Zielwerte und die Kern-
aussagen sind in Tabelle 7-2 dargestellt.

Eine zusammenschauende Betrachtung des Erhaltungs-
zustands der biologischen Diversität in den verschiedenen 
Ökosystemen und der Belastungen mit reaktiven Stick-
stoffverbindungen ist durch das nationale Indikatorenset 
nicht möglich.
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3.5 Klimawandel
185. Der Stickstoffkreislauf ist eng mit dem globalen 
Klima verbunden. Durch biologische und chemische Pro-
zesse in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen 
sowie der Atmosphäre verändern reaktive Stickstoffver-
bindungen die Klimabilanz. Lachgas ist eines der Haupt-
treibhausgase und an der Zerstörung der Ozonschicht 
beteiligt. Darüber hinaus haben reaktive Stickstoff-
verbindungen indirekte Effekte auf die Treibhausgase 
Kohlendioxid, Methan und Ozon sowie auf die Bildung 
klimawirksamer Aerosole. Die Effekte können dabei so-
wohl erwärmend als auch abkühlend sein (BUTTER-
BACH-BAHL et al. 2011b; vgl. Abb. 3-27).

In Bewertungen zur Klimawirksamkeit von anthropoge-
nen Stickstoffemissionen wird der Fokus auf Lachgas 
gelegt, das für 6,2 % des anthropogenen Treibhauseffekts 
verantwortlich ist. Die weiteren indirekten Effekte von 
reaktiven Stickstoffverbindungen sind bisher nur mit ge-
wissen Unsicherheiten anzugeben (ZAEHLE et al. 2011; 
GALLOWAY et al. 2008; SHINDELL et al. 2009; BUT-
TERBACH-BAHL et al. 2011b; IPCC 2014). Sie sind 
zum Teil, insbesondere aufgrund des kurzfristigen und 
eher lokalen Einflusses auf das Klima, wissenschaftlich 
umstritten (IPCC 2014).

Lachgas als Treibhausgas
186. Der anthropogene Klimawandel wird durch einen 
bisher ungebremsten Anstieg der Treibhausgasemissionen 
angetrieben. Gründe hierfür sind der anhaltende Ausbau 
fossiler Energiesysteme, Landnutzungen und Landnut-
zungsänderungen. Der Anteil der wesentlichen Treibhaus-

gase an den Emissionen betrug in Deutschland im Jahr 
2011 für Kohlendioxid 87,05 %, für Lachgas 6,23 %, für 
Methan 5,33 % und für Schwefelhexafluorid (SF6) 0,38 % 
(UBA 2013l). Ein Abschwächen des Klimawandels setzt 
daher eine veränderte Energieversorgung und veränderte 
Landnutzungssysteme voraus, also auch eine aktive Ge-
gensteuerung in Bezug auf die Stickstoffemissionen. 
Lachgas ist im Vergleich zu Kohlendioxid 265-mal kli-
mawirksamer (UBA 2014f). Die Lachgaskonzentration 
in der Atmosphäre ist um 20 % von circa 270 ppb (parts 
per billion) in vorindustrieller Zeit auf 322 bis 323 ppb 
im Jahre 2010 gestiegen (Deutscher Wetterdienst 2013). 
Im Jahre 2005 waren etwa 10 % des anthropogenen Strah-
lungsantriebes (Maß für die Klimawirksamkeit) auf Lach-
gas zurückzuführen (IPCC 2007a). Nach erfolgreichen 
Minderungsmaßnahmen für ozonabbauende Stoffe, wie 
zum Beispiel Fluorkohlenwasserstoffe und Halone, ist 
Lachgas inzwischen die hauptverantwortliche Verbindung 
für die Zerstörung der Ozonschicht (BAFU 2014; vgl. 
Tz. 123).

Der Trend der Emissionen von Lachgas ist leicht negativ 
(Abb. 3-28; vgl. Abschn. 3.2.2). Nach Angaben des Deut-
schen Wetterdienstes (2013) gehen etwa 40 % des in die 
Atmosphäre emittierten Lachgases auf anthropogene 
Quellen zurück, der Rest stammt aus natürlichen Quellen. 
Von diesen vom Menschen verursachten Emissionen 
 entstehen rund 60 % in der Landwirtschaft (WOLF et al. 
2010).

Durch den größeren Anteil von Landflächen auf der Nord-
halbkugel und die Anwendung von Mineraldünger in den 
mittleren Breiten entsteht ein Nord-Süd-Gradient der 
Konzentrationen in der Atmosphäre (Deutscher Wetter-

erwärmend 

Lachgas (N2O) eines der wirksamsten Treibhausgase 
Ammonium-Einträge (NH4) in terrestrische Ökosysteme vermindern die Methan-Aufnahme (CH4) in 

Waldböden 

Stickstoffoxid-Emissionen (NOx) als Vorläufersubstanz für die Bildung von troposphärischem Ozon (O3) 

abkühlend 

Stickstoffdüngung erhöht die Kohlenstoffbindung (CO2) in pflanzlicher Biomasse 

Stickstoffoxide (NOx) vermindern die Lebenszeit von Methan (CH4)  

Stickstoffoxide (NOx) und Ammoniak (NH3 ) führen zu Aerosolbildung und Reflektion der Sonnenstrahlung 

Abbildung 3-27

Wichtige Einflüsse reaktiver Stickstoffverbindungen auf die Klimabilanz

SRU/SG 2015/Abb. 3-27; Datenquelle: BUTTERBACH-BAHL et al. 2011b
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dienst 2013). Trotz der bisher erreichten Emissions-
minderungen (s. Abb. 3-28) ist aufgrund der langen Ver-
weildauer von Lachgas in der Atmosphäre eine Umkehr 
des ansteigenden Konzentrationstrends bislang nicht 
 erkennbar (Abb. 3-29).

Wahrscheinlich stammen mindestens 10 % der globalen 
Lachgasemissionen aus Flusssystemen. Diese Emissionen 
können direkt auf städtische Abwässer und die verstärkte 
Nutzung von Stickstoffdüngern zurückgeführt werden, 
die über den Boden in die Gewässer gelangen und dort zu 
Lachgas umgewandelt werden (BEAULIEU et al. 2011). 
Auch die sogenannten Todeszonen der Ozeane spielen bei 
der Lachgasfreisetzung eine Rolle. Die Lachgasproduk-
tion kann hier 10.000-mal mehr als normalerweise für 
Meerwasser betragen. Weltweit betrifft dies circa 10 % 
des Wasservolumens (s. Tz. 164). Sollte sich der Bereich 
der Todeszonen weiter ausdehnen, werden auch die Lach-
gasemissionen aus den Meeren ansteigen (CODISPOTI 
2010). In der Ostsee wuchsen die Todeszonen beispiels-
weise in den letzten 110 Jahren von 5.000 auf 60.000 km2 
an (CARSTENSEN et al. 2014).

187. Weltweit trägt die Landwirtschaft nach Einschät-
zung der FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) circa 18 % zu den Treibhausgasemis-
sionen bei, in Deutschland sind es circa 13 % (BMELV 
2011, Tz. 139). Die Herstellung und Bereitstellung von 
Vorleistungen für die deutsche Landwirtschaft verursach-
ten im Jahr 2005 Treibhausgasemissionen in Höhe von 
etwa 45 Mt CO2-Äquivalenten. Hierzu zählen Dünge- und 

Futtermittel als wichtigste Einzelpositionen, inklusive 
Emissionen durch Vorleistungen wie Stickstoffmineral-
dünger und proteinreiche Futtermittel, die importiert wer-
den (Tab. 3-12). Die eigentliche Landwirtschaft sowie die 
landwirtschaftliche Flächennutzung verursachten Treib-
hausgasemissionen in Höhe von rund 111 Mt CO2-Äqui-
valenten, darunter etwa 37 Mt CO2-Äquivalente Lachgas-
emissionen aus der Düngung landwirtschaftlicher Böden 
und aus landwirtschaftlichen Stickstoffüberschüssen 
(BMELV 2008; Tab. 3-12; vgl. Abschn. 3.2.2).

2012 stammten 77 % der Lachgasemissionen in Deutsch-
land aus der Landwirtschaft (Tab. 3-4). Lachgasemissionen 
entstehen hauptsächlich in der Bodenbewirtschaftung. 
Dabei spielt die Verfügbarkeit von Stickstoff, zum Bei-
spiel von Nitrat oder Ammonium über die Stickstoff-
düngung, eine entscheidende Rolle (GENSIOR et al. 
2012). Circa 12 % des Lachgases entstehen bei der land-
wirtschaftlichen Nutzung von Moorböden (BLAG 2012). 
Die indirekten Lachgasemissionen, die durch Auswa-
schung und Oberflächenfluss infolge von Landnutzungs-
änderungen entstehen, werden erst ab 2015 mit der Ein-
führung neuer Berichterstattungsregeln erfasst werden 
(GENSIOR et al. 2012).

Im Vergleich der Treibhausgasemissionen der konven-
tionellen Landwirtschaft zu biologischem Anbau sind 
insbesondere die Lachgasemissionen in der biologischen 
Landwirtschaft geringer (Rodale Institute 2013; HÜLS-
BERGEN und SCHMID 2010).

Abbildung 3-28
Trend der Emissionen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas

in Deutschland (Veränderung gegenüber 1990)

Quelle: UBA 2013 l
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Weitere Effekte reaktiver Stickstoffverbindungen 
auf die Klimabilanz
188. Neben dem direkten Treibhauseffekt von Lachgas 
können reaktive Stickstoffverbindungen auch indirekt auf 
das Klima wirken (vgl. Abb. 3-27). Im Folgenden sollen 
die wichtigsten indirekten Effekte auf das Klima kurz 
dargestellt werden:

– Durch den intensivierten Stickstoffkreislauf werden 
große Mengen an Ammoniak- und Nitratemissionen 
aus der Landwirtschaft über die Luft und den Was-
ser-Bodenpfad verfrachtet und können so in terrestri-
schen Ökosystemen einen positiven Einfluss auf das 
Wachstum haben. Durch diesen Düngeeffekt wachsen 
beispielsweise europäische Wälder etwa 5 bis 10 % 
schneller als vor fünfzig Jahren. Dies führt zu einem 
höheren Einbau von Kohlendioxid in die Biomasse 
und damit zu einer verminderten Kohlendioxidkon-
zentration in der Atmosphäre (BUTTERBACH-BAHL 
et al. 2011b). So trägt der anthropogene Stickstoffein-
trag nach ZAEHLE et al. (2011) zu etwa 20 % zur 
Netto-Kohlendioxidaufnahme zwischen 1996 und 
2005 in Landökosystemen bei.

– Hohe Ammoniumeinträge über die Luft (z. B. aus der 
Landwirtschaft) in terrestrische Ökosysteme reduzie-
ren erheblich die Methanaufnahme in Waldböden und 
können somit sekundär zu einem stärkeren Konzen-
trationsanstieg dieses Klimagases in der Erdatmo-
sphäre beitragen. STEUDLER et al. (1989) und BUT-
TERBACH-BAHL und KIESE (2005) gehen durch 
diesen Effekt von einer verminderten Methanaufnahme 
in Waldböden von etwa 33 bis 40 % aus. Das Treib-
hauspotenzial von Methan ist im Vergleich zu Kohlen-
stoffdioxid 21-mal größer (UBA 2011b).

– Stickstoffoxidemissionen (NOx) aus Verbrennungs-
prozessen sind eine Vorläufersubstanz für troposphä-
risches Ozon (O3) (vgl. Tz. 124) – eines der wichtigs-
ten Treibhausgase – und wirken über diesen Pfad 
erwärmend auf das Klima (UBA 2009b; IPCC 2007b). 
Die Lebensdauer der Ozonmoleküle ist mit Tagen bis 
wenigen Wochen im Vergleich zu den anderen direkt 
emittierten Treibhausgasen relativ gering.

– Troposphärisches Ozon reagiert jedoch auch in der 
Atmosphäre mit dem Treibhausgas Methan, vermindert 

Abbildung 3-29
Lachgaskonzentrationen in situ für Deutschland, Irland

und gemittelter globaler Trend

Daten für Deutschland: Schauinsland und Zugspitze (Messungen des UBA), 
für Irland: Mace Head (Advanced Global Atmospheric Gases Experiment – AGAGE), 
gemittelter globaler Trend: Weltdatenzentrum für Treibhausgase (WDCGG) der World Meteorological 
 Organization (WMO), Tokyo)

Quelle: Mitteilung des UBA vom 17. November 2014
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somit dessen Lebensdauer und hat damit auch abküh-
lende Effekte (BUTTERBACH-BAHL et al. 2011b).

– Ammoniak- und Stickstoffoxide sind Vorläuferstoffe 
für Feinstaubaerosole und haben, indem sie das Son-
nenlicht in Richtung Weltraum reflektieren, einen 
kühlenden Effekt. Die Aerosole wirken außerdem 
durch ihre Beteiligung an der Entstehung von Wolken 
auch indirekt kühlend auf das Klima (sog. Albedo-Ef-
fekt) (EUA 2013; BUTTERBACH-BAHL et al. 
2011b). Die Bildung von Feinstaubaerosolen ist stark 
von lokalen Stickstoffemissionen (vgl. Tz. 128) ab-
hängig. Die Aerosole haben eine sehr geringe Lebens-
zeit von wenigen Stunden bis Tagen und der Transport 
erfolgt nicht so weiträumig wie bei den Treibhaus-
gasen. Die Klimawirkung ist daher räumlich eng mit 
den Quellen der Emissionen verbunden. Neben Teilen 
der USA und China ist Europa einer der Belastungs- 
Hotspots. BUTTERBACH-BAHL et al. (2011b) haben 
gezeigt, dass die Feinstaubaerosolbildung über Europa 
direkt auf die europäischen Stickstoffemissionen zu-
rückzuführen ist.

Beurteilung der Klimawirksamkeit reaktiver 
Stickstoffverbindungen
189. Die Autoren des „European Nitrogen Assessment“ 
haben erstmals eine umfassende Klimabilanz reaktiver 
Stickstoffverbindungen für Europa erstellt und kommen 
zu dem Schluss, dass die gesamten europäischen Stick-
stoffemissionen derzeit einen leicht kühlenden Effekt auf 
das Klima haben. Die Angaben sind allerdings mit einer 
großen Unsicherheit angegeben und schwanken von ei-
nem deutlich kühlenden bis zu einem leicht erwärmenden 
Einfluss. Den größten wärmenden Effekt haben demnach 
die Lachgasemissionen sowie die Bildung von troposphä-
rischem Ozon aus Stickstoffvorläufersubstanzen, während 
der leichte Düngeeffekt und die Bildung von Feinstaub-
aerosolen durch Stickstoffverbindungen dem entgegen 
wirken (BUTTERBACH-BAHL et al. 2011b). Der Bericht 
sollte jedoch nur als ein erstes Zwischenergebnis ange-
sehen und noch bestehende Unsicherheiten und Wissens-
lücken geklärt werden (Europäische Kommission – 
 Generaldirektion Umwelt 2013, S. 17).

Tabelle 3-12
Treibhausgasemissionen in der deutschen Agrarwirtschaft

(in Mt CO2-Äquivalenten; in 2005)

Emissionsquellen CO2 CH4 N2O insgesamt

Vorleistungen aus der Landwirtschaft 45,3

Strom 3,0 3,0

Dünger 8,4 7,9 16,3

Futtermittel – – – 13,0

Maschinen, Gebäude, 
andere Vorleistungen

13,0 13,0

Landwirtschaft 111,6

Direkter Energieverbrauch 
(Land- und Forstwirtschaft, Fischerei)

6,4 0,03 0,03 6,5

Verdauung 18,3 18,3

Wirtschaftsdüngermanagement 5,0 3,0 8,0

Landwirtschaftliche Böden − 0,6 37,8 37,2

Landnutzung/Landnutzungswandel: 
Ackerland

25,0 25,0

Landnutzung/Landnutzungswandel: 
Grünland

16,6 16,6

CO2 = Kohlendioxid, CH4 = Methan, N2O = Lachgas

Quelle: BMELV 2008
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Insbesondere der exakte Beitrag der Feinstaubaerosole 
für die Klimabilanz ist noch mit großen Wissenslücken 
behaftet (IPCC 2014). Dies liegt zum einem daran, dass 
Feinstäube in Abhängigkeit von ihrer Zusammensetzung 
einen kühlenden oder wärmenden Effekt auf das lokale 
und globale Klima haben (IPCC 2013b). Schwarzer Koh-
lenstoff (Ruß, Carbon Black) aus der unvollständigen 
Verbrennung von fossilen Energieträgern absorbiert zum 
Beispiel die Sonnenstrahlung und hat damit einen wär-
menden Einfluss. Andere Feinstäube wie Schwefel- oder 
Stickstoffverbindungen werfen jedoch das Sonnenlicht 
zurück und führen damit zu einer Temperaturabkühlung 
(EUA 2013; BUTTERBACH-BAHL et al. 2011b). Zum 
anderen ist die Lebensdauer von Feinstaubaerosolen, 
 verglichen mit Kohlendioxid und Lachgas, gering. Die 
 Vergleichbarkeit der jeweiligen Treibhauspotenziale 
(i. d. R. über einen Zeitraum von 100 Jahren) ist für solch 
kurzlebige Stoffe daher nicht sinnvoll (WBGU 2014).

Gerade langfristig könnte der intensivierte Stickstoffkreis-
lauf zu einer Erwärmung beitragen, während die kühlen-
den Effekte im Vergleich dazu nur einen deutlich kürzeren 
Zeitraum betreffen (SUTTON et al. 2013).

190. Ein Entgegensteuern hinsichtlich der Klimaverän-
derungen erfordert einen integrierten Ansatz, der alle 
Stickstoffverbindungen einbezieht. Dabei ist es von Be-
deutung, welche Treibhausgase oder klimawirksamen 
Stoffe reduziert werden. Während die kurzfristige Tem-
peraturentwicklung entscheidend von kurzlebigen Stoffen 
wie Feinstaubaerosolen und troposphärischen Ozon be-
stimmt wird, ist die langfristige Temperaturentwicklung 
durch die Emissionen langlebiger Treibhausgase (z. B. 
Kohlendioxid und Lachgas) bestimmt (WBGU 2014). Die 
Reduktion von Lachgasemissionen hat einen direkten 
positiven Einfluss auf die Klimabilanz, der allerdings erst 
langfristig bemerkbar ist. Stickstoffoxide wirken hingegen 
auf mehreren Wegen auf die Klimabilanz. Eine Reduk tion 
der Stickstoffoxidemissionen hätte beispielsweise durch 
die Verminderung der Konzentration troposphärischen 
Ozons auf der einen Seite kühlende Effekte, während auf 
der anderen Seite die Bedeutung der Stickstoffoxide für 
die Aerosolbildung und Lebensdauer von Methan den 
Klimaeffekt kurzfristig verstärken könnte (IPCC 2013a, 
S. 684).

191. Klimawirksame Stickstoffverbindungen und an-
dere wichtige Treibhausgase haben oft dieselben Emissi-
onsquellen, beispielsweise Ammoniak- und Methanemis-
sionen aus der Tierhaltung sowie Stickstoffoxid- und 
Kohlendioxidemissionen aus der Verbrennung fossiler 
und biogener Energieträger (Tz. 269 f.). Eine Reduktion 
der anthropogenen Stickstoffemissionen würde daher auch 
gleichzeitig diese Klimagase betreffen und ebenfalls wir-
kungsvoll mindern.

192. Eine Minimierung der Belastung der Umwelt mit 
reaktiven Stickstoffverbindungen ist jedoch nicht nur aus 
Klimasicht geboten. Viele dieser Verbindungen, die das 
Klima verändern, haben auch als potente Luftschadstoffe 
Auswirkungen auf die Gesundheit und unsere Umwelt. 

In Kapitel 3.3 wurde gezeigt, dass in Deutschland Grenz- 
und Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
für Stickstoffdioxid, Ozon und Feinstaubaerosole nicht 
flächendeckend eingehalten werden. Bemühungen zur 
Verbesserung der Luftqualität aus Klimaschutzgründen 
können damit auch einen Synergieeffekt zum Gesund-
heits- und Umweltschutz leisten (EUA 2013, S. 37). Bei 
Ozon und Feinstaubaerosolen hätte eine Minimierung 
einen direkten Nutzen für die menschliche Gesundheit, 
während der Einfluss auf die Temperatur zumindest kurz-
fristig ambivalent sein kann (s. Tz. 190). 

3.6  Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

193. Mit Beginn der Ausbringung von industriell her-
gestellten, stickstoffhaltigen Düngern, zusätzlich zum 
gezielten Anbau von stickstoffbindenden Feldfrüchten, 
sowie durch die stark gestiegene Verbrennung fossiler 
Energieträger gelangten ab Anfang des 20. Jahrhunderts 
immer größere Mengen an reaktiven Stickstoffverbindun-
gen in die Umwelt. Dadurch wurde und wird der natürli-
che Stickstoffkreislauf massiv beeinflusst. Charakteris-
tisch für den Stickstoffkreislauf ist, dass die verschiedenen 
Stickstoffverbindungen sich sowohl ineinander umwan-
deln als auch zwischen den Kompartimenten Luft, Boden 
und Wasser migrieren können.

Emissionen: Landwirtschaft als größter Emittent
194. Die bedeutendste Quelle für die Stickstoffemissi-
onen in Luft, Boden und Wasser ist die Landwirtschaft. 
2012 verantwortete sie in Deutschland 57 % der Emissi-
onen an reaktivem Stickstoff in die Luft. 37 % wurden 
durch Verbrennungsprozesse emittiert, dabei kamen 18 % 
der Emissionen aus dem Verkehr und 19 % aus stationären 
Feuerungsanlagen. Auch aus Klimasicht sind die Stick-
stoffemissionen aus der Landwirtschaft relevant, weil rund 
77 % der Lachgasemissionen in Deutschland aus der 
Landwirtschaft emittiert werden.

Für die Stickstoffeinträge in die Gewässer ist die Land-
wirtschaft ebenfalls der Hauptverursacher. So werden
die Nitratbelastungen des Grundwassers zum Großteil 
 landwirtschaftlichen Aktivitäten zugeschrieben. Etwa 
80 % der Stickstofffrachten in die deutschen Oberflächen-
gewässer stammen aus diffusen Quellen bzw. der Land-
wirtschaft. Der Hauptanteil der Einträge erfolgt dabei über 
die Auswaschung aus den Böden und die Verfrachtung 
über das Grundwasser bzw. den Interflow in die Ober-
flächengewässer. Auffällig hohe Einträge sind zum Bei-
spiel in Nordwestdeutschland zu verzeichnen. Das hängt 
zum einen mit der hohen Tierhaltungsdichte und der damit 
verbundenen Ausbringung von Wirtschaftsdünger, zum 
anderen mit der Bodenbeschaffenheit (z. B. Sandböden) 
und den daraus folgenden hohen Auswaschungen zusam-
men. Die Stickstoffeinträge in Nord- und Ostsee, die so-
wohl über den Luftpfad als auch über die Flüsse erfolgen, 
werden ebenfalls hauptsächlich durch die Landwirtschaft 
verursacht. Beispielsweise stammen 77 % der Stickstoff-
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einträge in die Fließgewässer des Nordseeeinzugsgebiets 
von diesem Verursacher.

Die Emissionen aus Verbrennungsprozessen, sowohl aus 
dem Verkehrs- als auch aus dem Energiesektor, konnten 
in den letzten zehn Jahren deutlich reduziert werden. Da-
gegen gingen die Stickstoffeinträge aus der Landwirt-
schaft trotz Effizienzsteigerungen nur geringfügig zurück.

Wirkungen: Gesundheitsbelastungen, 
Biodiversitätsverlust und Klimawandel
195. Reaktive Stickstoffverbindungen belasten auf viel-
fältige und komplexe Weise die menschliche Gesundheit 
und die Ökosysteme. Sie sind eine der Hauptursachen für 
den Verlust an Biodiversität und sie wirken als Treibhaus-
gase.

Die Gesundheit des Menschen wird durch erhöhte Kon-
zentrationen an Stickstoffdioxid und bodennahem Ozon, 
für welches Stickstoffoxide Vorläufersubstanzen sind, 
gefährdet. Ammoniak ist gemeinsam mit Stickstoffdioxid 
eine Vorläufersubstanz für Feinstaub und trägt damit eben-
falls zur Gesundheitsbelastung bei. 2013 wurde noch an 
70 % der innerstädtischen, stark vom Verkehr beeinfluss-
ten Messstationen der Jahresmittelwert für Stickstoff-
dioxid zum Schutz der Gesundheit überschritten. Auch 
bei Feinstaub und Ozon treten weiterhin Überschreitungen 
der Ziel- und Grenzwerte auf.

Außerdem erschweren die immer noch zu hohen Nitrat-
gehalte im Grundwasser die Trinkwassergewinnung und 
können die menschliche Gesundheit belasten. In einigen 
Regionen Deutschlands kann der Nitratgrenzwert im 
Trinkwasser von den Wasserbetreibern nur unter großem 
Aufwand eingehalten werden. Bei der Trinkwassergewin-
nung aus Hausbrunnen kann es zum Teil zu erheblichen 
Überschreitungen des Grenzwertes kommen.

196. In terrestrischen Ökosystemen führen die erhöhten 
Einträge von Stickstoffoxiden und Ammoniak zur Anrei-
cherung von Nährstoffen (Eutrophierung) und zur Boden-
versauerung. Durch die Nährstoffanreicherung werden 
die Artenspektren von höheren Pflanzen und Moosen 
verändert und die Artenanzahl reduziert, weil an geringe 
Stickstoffkonzentrationen angepasste Arten verdrängt 
werden. Dadurch wird indirekt auch die Artenzahl und 
-zusammensetzung der ober- und unterirdischen Fauna 
verändert. Diese Veränderungen führen zu einer gerin-
geren Anpassungsfähigkeit des gesamten Ökosystems 
gegenüber Störungen, wie zum Beispiel Trockenheit oder 
Schädlingsbefall. Die Versauerung des Bodens kann die 
Freisetzung von toxisch wirkenden Metallen zur Folge 
haben. 2009 waren in Deutschland rund 48 % der Fläche 
natürlicher und halbnatürlicher terrestrischer Ökosysteme 
von Eutrophierung betroffen, 8 % der Fläche waren durch 
Versauerung belastet.

197. Bei den aquatischen Lebensräumen stehen als Pro-
bleme die Eutrophierung und die Beeinträchtigung der 
Grundwasserqualität aufgrund hoher Nitratwerte im Vor-
dergrund. Von der Eutrophierung sind in besonderem 

Maße die Binnenseen des norddeutschen Tieflands, küs-
tennahe Bereiche der Nordsee sowie die gesamte Ostsee 
betroffen. Daher verfehlen fast alle Übergangs- und Küs-
tengewässer der deutschen Nord- und Ostsee den guten 
ökologischen Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie. Mit 
der zunehmenden Eutrophierung hat auch die Häufigkeit 
von toxischen Algenblüten im Wattenmeer zugenommen. 
Für die Ostsee gilt der hohe Eintrag von Nährstoffen als 
die gravierendste Belastung dieses Randmeeres. Beson-
ders auffällig ist dabei die großflächige Ausbildung von 
sauerstofffreien Zonen in tiefen Wasserschichten, in denen 
keine höheren Lebewesen mehr existieren können.

Etwa 92 % der Oberflächengewässer in Deutschland ver-
fehlen den guten oder sehr guten ökologischen Zustand 
nach der Wasserrahmenrichtlinie. Ursachen dafür sind an 
erster Stelle die morphologische Veränderung der Ge-
wässer, an zweiter Stelle die Eutrophierung. In den Ober-
flächengewässern führt der übermäßige Stickstoffeintrag 
unter anderem zur Zunahme der Phytoplankton- und 
Wasserpflanzenbiomasse, zu häufigerem Auftreten von 
Algenblüten, Veränderungen in der Artenzusammen-
setzung sowie Abnahme der Artenvielfalt.

Von der Versauerung sind in besonderem Maße die Ober-
flächengewässer der Mittelgebirge betroffen. Trotz Rück-
gängen bei den versauernden Einträgen sind Veränderun-
gen im pH-Wert und ein damit verbundener Rückgang 
der Biodiversität im Vergleich zu natürlichen Bedingun-
gen immer noch offensichtlich.

Circa 27 % aller Grundwasserkörper in Deutschland 
 verfehlen den guten chemischen Zustand nach Wasser-
rahmenrichtlinie aufgrund hoher Nitratgehalte. Dies hat 
Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung und auf die 
Lebensgemeinschaften in diesen bisher kaum untersuch-
ten Ökosystemen.

198. Infolge der genannten Gefährdungen der biolo-
gischen Diversität in terrestrischen und aquatischen 
Ökosystemen können auch die Ziele der Regelungen, die 
den Schutz von bestimmten Arten bzw. Habitaten zum 
Inhalt haben, nicht eingehalten werden. Dies gilt auch und 
insbesondere für den Gebietsschutz. Dazu zählen in 
Deutschland FFH-Gebiete, europäische Vogelschutz-
gebiete bzw. Schutzgebiete nach Kapitel 4 BNatSchG 
(Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft) so-
wie die entsprechenden, nach Landesrecht ausgewiesenen 
Schutzgebiete. Um den Rückgang der biologischen Di-
versität aufzuhalten, wurde auf der europäischen Ebene 
das Schutzgebietsnetzwerk der Natura 2000-Gebiete 
etabliert. Ziel dieses Netzwerkes ist es, dass alle genann-
ten Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie und 
der Vogelschutzrichtlinie in einen günstigen Erhaltungs-
zustand gelangen. Weiterhin gilt das Verschlechterungs-
verbot, nach dem die Mitgliedstaaten geeignete Maßnah-
men treffen, „um in den besonderen Schutzgebieten die 
Verschlechterung der natürlichen Lebensräume“ zu ver-
meiden (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie). Der aktuelle Be-
richt zur FFH-Richtlinie von 2013 zeigt, dass 28 % der 
Lebensraumtypen in einem günstigen, 39 % in einem 
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unzureichenden und 31 % in einem schlechten Zustand 
sind. Die Analyse für den schlechten Zustand der Lebens-
raumtypen ist nicht vollständig, weist aber insbesondere 
für Grünland auf Eutrophierung als eine der Ursachen hin. 
Besonders landwirtschaftlich genutzte Lebensräume der 
Agrarlandschaft befinden sich überwiegend in einem 
schlechten Erhaltungszustand und haben sich teilweise 
sogar in den letzten sechs Jahren verschlechtert.

199. Die Wirkung reaktiver Stickstoffverbindungen auf 
die Artenzusammensetzung von Ökosystemen kann durch 
weitere Stoffe oder die Folgen des Klimawandels verstärkt 
werden. Die Auswirkungen der Stickstoffeinträge treten 
zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von 
bis zu mehreren Jahrzehnten ein, zum Beispiel bei Wald-
böden und Oberflächengewässern.

200. Darüber hinaus wird Stickstoff auch in Form von 
Lachgas freigesetzt, welches ein 265-mal wirksameres 
Klimagas ist als Kohlendioxid. Lachgas ist für 6,2 %
des anthropogenen Treibhauseffekts verantwortlich. In 
Deutschland haben die Lachgasemissionen einen Anteil 
von 6 % an den gesamten klimarelevanten Emissionen.

Keine Entwarnung bei den Umweltbelastungen
201. Die Umweltbelastungen durch Stickstoffverbin-
dungen konnten in den letzten Jahrzehnten gemindert 
werden. Dieser Trend setzt sich aber teilweise nur ge-
schwächt fort, was angesichts der erheblichen Belastungen 
nicht ausreichend ist. So konnte zum Beispiel der Anteil 
der Flächen natürlicher und halbnatürlicher terrestrischer 
Ökosysteme, die von Eutrophierung oder Versauerung 
betroffenen sind, deutlich reduziert werden. Weitere Re-
duktionen sind aber erforderlich.

Auch die Entwicklung der Nitratbelastung des Grundwas-
sers weist in den letzten zwei Jahrzehnten eine leicht po-
sitive Entwicklung auf. Dieser Trend hat sich aber in den 
letzten Jahren abgeschwächt. Hinzu kommt, dass regional, 
zum Beispiel in hochbelasteten Gebieten, die Nitrat-
konzentrationen zum Teil wieder angestiegen sind. Die 
Grundwasserkörper im Umfeld von Ackerflächen sind 
deutlich häufiger hoch belastet.

Die Immissionssituation der Oberflächengewässer hat 
sich in den letzen zwei Jahrzehnten ebenfalls stetig leicht 
verbessert. So ist insbesondere der Anteil der Messstellen 
mit besonders hohen Belastungen zurückgegangen. Ins-
gesamt war an 89 % der Messstellen im Vergleich zu den 
Werten aus dem Jahr 1994 ein Rückgang der Nitrat-
konzentrationen feststellbar. Trotzdem sind die Konzen-
trationen in vielen Fällen zu hoch, sodass weiterhin 
 erhebliche Eutrophierungseffekte insbesondere in den 
Küstengewässern zu beobachten sind.

Die Depositionen von Stickstoffverbindungen aus der Luft 
in Nord- und Ostsee haben in den letzten Jahren nur ge-
ringfügig abgenommen. Auch die Stickstoffkonzentra-
tionen und die Eutrophierungssituationen in den deutschen 
Teilen von Nord- und Ostsee deuten insgesamt nicht auf 
eine grundlegende Verbesserung hin. Dazu trägt unter 

anderem der lange Transfer von Stickstoff über die Böden 
und das Grundwasser in die Oberflächengewässer bei. 
Daher schlagen sich positive Emissionsentwicklungen 
erst mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen in den Be-
lastungsminderungen nieder.

Bei den für den Gesundheitsschutz relevanten Stickstoff-
konzentrationen in der Luft (Feinstaub und Stickstoff-
dioxid), kommt es insbesondere an stark vom Straßen-
verkehr geprägten Standorten weiterhin zu deutlichen 
Überschreitungen der Grenzwerte. Es ist nicht absehbar, 
dass in naher Zukunft an diesen Standorten der Stickstoff-
dioxidgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit eingehalten wird.

Die Emissionen von Lachgas sind in den letzten Jahren 
leicht gesunken. Aufgrund der langen Verweildauer in der 
Atmosphäre hat dies jedoch noch nicht zu einer Umkehr 
der ansteigenden Konzentration von Lachgas geführt.

Regionale Unterschiede bei den Einträgen und 
Wirkungen
202. Die Stickstoffeinträge und ihre Wirkungen sind in 
Deutschland regional unterschiedlich. Das hat verschie-
dene Ursachen: zum einen ist die Höhe und die Art der 
Einträge regional verschieden, zum anderen sind die 
Ökosysteme unterschiedlich empfindlich.

Die regionalen Unterschiede bei den Einträgen von reak-
tiven Stickstoffverbindungen über den Luftpfad sind stark 
von den Entfernungen der Emissionsquellen zum Wir-
kungsort abhängig. Während Stickstoffoxide über weite 
Strecken transportiert und weiträumig verteilt werden, 
deponiert Ammoniak überwiegend in der Nähe der Emis-
sionsquelle. Dies gilt allerdings nicht für den Teil des 
Ammoniaks, der in der Luft zu Ammoniumsalzen reagiert, 
die ebenfalls weit transportiert werden. Ammoniakemis-
sionen entstehen vor allem bei der Tierhaltung und beim 
Management von Wirtschaftsdünger. Daher sind in 
Deutschland insbesondere dort hohe Ammoniakeinträge 
vorzufinden, wo es zu einer hohen Konzentration von 
Tierhaltungsanlagen kommt.

Deutliche regionale Unterschiede zeigen sich auch bei 
den Stickstoff-Flächenbilanzüberschüssen der Landwirt-
schaft. Diese sind ein wichtiger Indikator für die Nitratein-
träge in die Böden und in die Gewässer. Die Überschüsse 
variieren in Deutschland zwischen < 50 und > 110 kg pro 
Hektar und Jahr (Stand: 2007). Die Flächen mit sehr  hohen 
Einträgen (> 90 kg pro Hektar und Jahr) umfassen etwa 
10 % der Fläche Deutschlands.

Die Nitrateinträge in das Grundwasser werden aber nicht 
nur durch die Aktivitäten der Landwirtschaft, sondern 
auch durch die Niederschläge und die Eigenschaften der 
Böden, die Vegetationsperiode und Unterböden (wasser-
ungesättigte Zone unterhalb der durchwurzelten Zone) 
bestimmt. Wichtig dabei ist die Zeit, die das Sickerwasser 
und damit das darin gelöste Nitrat benötigt, um die Bo-
denschichten zu passieren und beim Grundwasserkörper 
anzukommen. Je schneller dies geschieht, desto weniger 
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Nitrat wird in der Wurzelzone von den Pflanzen aufge-
nommen oder aber durch Denitrifikation abgebaut.

Handlungsbedarf:
sich ergänzende Ansätze verfolgen
203. Die Belastungssituation zeigt, dass eine substan-
zielle Reduktion der Einträge von reaktiven Stickstoff-
verbindungen dringend notwendig ist. Aus Sicht des 
Umwelt- und Naturschutzes sowie des Gesundheits-
schutzes muss eine Strategie zur Minderung der Einträge 
von Stickstoffverbindungen vier Handlungsansätze ver-
folgen. Erstens müssen die Stickstoffemissionen flächen-
deckend reduziert werden. Damit soll die Hintergrund-
belastung gemindert werden, um so die Belastungen von 
terrestrischen und aquatischen Ökosystemen durch 
 re aktive Stickstoffverbindungen zu reduzieren. Flächen-
deckende Minderungen sind auch wichtig, um die Meere, 
die Senken für die Nährstoffeinträge sind, zu schützen. 
Die Reduzierung der Emissionen reaktiver Stickstoffver-
bindungen dient zudem dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor Feinstaub-, Ozon- und Stickstoffdioxid-
belastungen, und es können die klimawirksamen Lachgas-
emissionen reduziert werden. Zweitens müssen Einträge 
in Hotspots und empfindliche Gebiete verringert werden. 
In bestimmten Regionen Deutschlands fallen sehr hohe 

Stickstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft an. In ver-
kehrsreichen Ballungsräumen ist die Luft teilweise stark 
durch Stickstoffdioxid belastet. Sowohl solche Hot spot-
Regionen als auch empfindliche Gebiete wie zum Beispiel 
Hochmoore müssen durch regional und lokal wirksame 
Instrumente entlastet werden. Beispiele für regionale 
 Ansätze gibt es bei der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie und bei den Luftreinhalteplänen. Drittens muss 
der Schutz von Ökosystemen durch naturschutzfachliche 
Maßnahmen verstärkt werden. Wo die vorhergehenden 
Maßnahmen zum Schutz empfindlicher Gebiete nicht 
ausreichen, sollten ergänzend naturschutzfachliche 
 Managementmaßnahmen ergriffen werden, um die Be-
einträchtigungen zu begrenzen. Viertens müssen bislang 
wenig belastete Gebiete als solche erhalten bleiben und 
vor eventuellen Belastungen geschützt werden.

Um die durch reaktive Stickstoffverbindungen hervor-
gerufenen Umweltveränderungen sowie den Fluss der 
verschiedenen Stickstoffverbindungen in ihrem Wirkungs-
zusammenhang aufzuzeigen, zu analysieren und zu 
bewerten, bedarf es nicht nur einer medienbezogenen 
Erfassung des Zustands der Kompartimente Boden, 
 Wasser und Luft und der biologischen Diversität, sondern 
vor allem auch der medienübergreifenden Umwelt-
beobachtung.
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4  Verursacher und sozioökonomische 
Treiber der Stickstoffbelastung 

204. Auslöser für die in Kapitel 3 beschriebenen Stick-
stoffbelastungen sind die Einträge reaktiver Stickstoff-
verbindungen in Luft, Wasser und Boden. Die Einträge 
in Oberflächengewässer (Tz. 111) und die Emissionen in 
die Luft (Tab. 3-4) stammen zu einem Anteil von 79 bzw. 
58 % aus der Landwirtschaft, die damit  der wichtigste 
Verursacher ist. Für die Emissionen in die Luft sind dar-
über hinaus die Energiewirtschaft (19 %) und der Verkehr 
(18 %) von Bedeutung (Abb. 4-1). Bei den Stickstoffein-
trägen in Oberflächengewässer sind die kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen mit 82 kt Stickstoff (14 %) 
die zweitgrößte Emissionsquelle. Abwasserbehandlungs-
anlagen haben aber bereits eine erhebliche Leistung zur 
Minderung der Stickstoffeinträge erbracht (s. Tz. 391), 
sodass der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
die größeren Minderungspotenziale in den anderen 
 Verursacherbereichen sieht.

205. Im Folgenden werden die drei Verursacher Land-
wirtschaft, Verkehr und Energiewirtschaft (stationäre 
Feuerungsanlagen) näher beschrieben und in Bezug zu 
den sozioökonomischen Treibern gesetzt, die ihre Akti-
vitäten beeinflussen. Treiber – manchmal auch Triebkräf-
te genannt (vgl. Nachwuchsgruppe Ökosystemleistungen 
2013) – können auf verschiedenen Ebenen wirken bzw. 
betrachtet werden. Im Rahmen der internationalen Biodi-
versitätskonvention sowie der nationalen Biodiversitäts-
strategie (Abschn. 7.4.3) wird der Begriff Treiber für 
 direkte oder indirekte Verursachungsfaktoren verwendet, 

die zum Verlust von Biodiversität führen, etwa Stickstoff-
einträge (TEEB 2010; BMU 2007; SCBD 2010).

Der SRU betrachtet im Folgenden jedoch die sozio-
ökonomischen Treiber und orientiert sich damit an den 
„driving forces“ des DPSIR-Konzeptes der Europäischen 
Umweltagentur (EEA 1999). Sozioökonomische Treiber 
für die Emissionen reaktiver Stickstoffverbindungen kön-
nen politische Entscheidungen, Marktentwicklungen und 
der Konsum sein (OENEMA et al. 2011). Beispielsweise 
hat die Entscheidung zur Förderung des Biomasseanbaus 
für die Energieerzeugung Einfluss auf die Stickstoffemis-
sionen aus der Landwirtschaft. Der Strom- und Wärme-
verbrauch der Haushalte wiederum steuert die Energie-
erzeugung. Neben Instrumenten und Maßnahmen, die die 
Verursacher unmittelbar adressieren, müssen für eine 
wirksame Stickstoffminderungsstrategie auch die sozio-
ökonomischen Treiber in den Blick genommen werden. 
Dabei ist zu antizipieren, wie sich die Treiber voraussicht-
lich entwickeln. 

206. Insgesamt ergibt sich das in Abbildung 4-2 
 skizzierte Bild für die Zusammenhänge zwischen den 
Treibern und Verursachern der Stickstoffbelastung und 
ihren Wirkungen.

4.1 Landwirtschaft
207. Stickstoff ist ein wichtiger Pflanzennährstoff und 
häufig der begrenzende Faktor für das Pflanzenwachstum 
sowie insbesondere für den Ernteertrag auf landwirtschaft-
lich genutzten Böden. Für einen gleichbleibenden Ertrag 
muss der durch die Ernte entzogene sowie durch Aus-

Abbildung 4-1
Die wichtigsten Verursacher der Einträge reaktiven Stickstoffs 

in Oberflächengewässer und Luft in Deutschland

SRU/SG 2015/Abb. 4-1; Datenquelle: a) schriftliche Mitteilung des UBA vom 09. Oktober 2014, 
im Auftrag des UBA vom Karlsruher Institut für Technologie, 

Institut für Wasser und Gewässerentwicklung erstellt; b) UBA 2013a; 2013b
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gasung, Versickerung oder Auswaschung aus dem System 
ausgetragene biologisch verfügbare Stickstoff daher re-
gelmäßig wieder zugeführt werden. Die Düngung erfolgt 
entweder über biologische Stickstofffixierung durch 
 Leguminosen oder durch Ausbringung von Wirtschafts-
dünger oder synthetisch hergestelltem Mineraldünger.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Stick-
stoffeinsatz in der Landwirtschaft dargestellt (Ab-
schn. 4.1.1). Anschließend werden die Einflüsse ökono-
mischer Faktoren (Abschn. 4.1.2) und der Agrarpolitik 
(Abschn. 4.1.3) auf die Stickstoffflüsse in der Landwirt-
schaft erörtert, bevor die Rolle der Bioenergiepoitik 
 (Abschn. 4.1.4) sowie der Lebensmittelproduktion 
 (Abschn. 4.1.5) aufgezeigt wird. Abschließend werden 
die erwarteten Entwicklungen im gesamten Landwirt-
schaftssektor dargestellt (Abschnitt 4.1.6).

4.1.1 Stickstoffeinsatz in der Landwirtschaft

Steigerung der Produktivität
208. Seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts kann 
durch synthetischen Stickstoffdünger (Tz. 75 ff.) ein ent-
scheidender Pflanzennährstoff als Mineral in gewünschter 

Menge gezielt den Böden zugeführt werden. In Verbin-
dung mit der Pflanzenzüchtung und dem Pflanzenschutz 
ist dadurch die landwirtschaftliche Produktion enorm 
gesteigert worden. Ohne diese Steigerung wäre das starke 
Wachstum der Weltbevölkerung seit 1900 nicht möglich 
gewesen. Während im globalen Durchschnitt die Erträge 
aus einem Hektar Ackerland 1908 noch etwa 1,9 Personen 
versorgt haben, waren es im Jahr 2008 durch die starke 
Produktionssteigerung in der Landwirtschaft bereits 4,3 
Personen (ERISMAN et al. 2008, S. 637). Schätzungen 
zufolge basiert gegenwärtig die Ernährungsgrundlage 
etwa der Hälfte der Weltbevölkerung auf der industriellen 
Produktion von Stickstoffdüngern (ebd.; Abb. 4-3).

209. Wurden beispielsweise in Deutschland im Durch-
schnitt der Jahre 1935 bis 1938 im Mittel 24,6 dt pro 
Hektar Winterweizen geerntet, so waren es im Jahr 2013 
durchschnittlich 80,1 dt pro Hektar (BMELV 2013, S. 99 
und 101). Ähnliche Ertragssteigerungen lassen sich auch 
für die meisten anderen Nutzpflanzen beobachten. Stick-
stoff spielt auch als Inputfaktor für die Produktion von 
proteinhaltigen Futtermitteln, wie Getreide, sowie stärke- 
und ölhaltigen Pflanzen, wie Mais, Raps, Zuckerrüben 
und Sonnenblumen, eine wichtige Rolle. Letztere erlang-

Abbildung 4-2
Treiber und Verursacher der Stickstoffbelastung und ihre Wirkungen

Zur Erläuterung der einzelnen Stickstoffformen siehe Tab. 3-1.

Quelle: BLW 2004, S. 83, verändert
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ten in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Bedeu-
tung als Biomasse zur Energiegewinnung (Abschn. 4.1.4).

Düngereinsatz
210. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts betrug die 
jährliche Stickstoffzufuhr durch Düngung mit Handels-
dünger und Stalldung in Deutschland durchschnittlich 
weniger als 25 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (BMELF 1956, S. 46). Die 
Gesamtmenge der Stickstoffzufuhr ist bis Anfang der 
1990er-Jahre auf mehr als 200 kg Stickstoff pro Hektar 
und Jahr angestiegen (BMU und BMELV 2012, S. 42). 
Im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010 wurden in 
Deutschland jährlich 1.640 kt Stickstoff in Form von Mi-
neraldünger, 890 kt in Form von Wirtschaftsdünger und 
60 kt in Form von organischen Düngestoffen (Kompost 
und Klärschlamm) in der landwirtschaftlichen Produktion 
eingesetzt (UBA 2014b).

211. Pflanzen sind auf anorganische Verbindungen wie 
zum Beispiel Ammonium (NH4

+) und Nitrat (NO3
-) an-

gewiesen, denn nur Stickstoff in ionisierter Form kann 
direkt von den Pflanzenwurzeln aus dem Boden aufge-

nommen werden (BLUME 2010, S. 404). Bei syntheti-
schen Düngern ist die Pflanzenverfügbarkeit des Stick-
stoffs mit etwa 85 bis 95 % bei optimalem Einsatz sehr 
hoch (GUTSER et al. 2010, S. 32). Sie können aufgrund 
ihrer klar definierten chemischen Zusammensetzung mit 
anderen Nährstoffen und Spurenelementen gezielt den 
lokalen Gegebenheiten (z. B. Art der Kulturpflanze, 
 Bodenart, Vegetationsphase und Klima) angepasst und 
damit bedarfsgerecht auf die landwirtschaftliche Fläche 
ausgebracht werden (GUTSER et al. 2010).

212. Wirtschaftsdünger, zu denen der SRU auch Gär-
reste pflanzlicher und tierischer Herkunft zählt, unter-
scheiden sich vom synthetischen Dünger aber auch un-
tereinander hinsichtlich Zusammensetzung, Verwertbarkeit 
und Wirkung des reaktiven Stickstoffs erheblich. Der im 
Wirtschaftsdünger enthaltene Stickstoff ist unter anderem 
abhängig von Tierart, Produktionsverfahren und Fütte-
rung. Der Anteil des für die Pflanzen verfügbaren Stick-
stoffs liegt bei etwa 50 bis 80 % (GUTSER et al. 2010, 
S. 32). Abhäncgig unter anderem von Ausbringungszeit-
punkt und -technik kann es beim Einsatz von Wirtschafts-
dünger zu höheren Stickstoffemissionen kommen als bei 
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Abbildung 4-3
Entwicklung der Weltbevölkerung und des Einsatzes von 

synthetischem Stickstoffdünger sowie der Fleischproduktion im 20. Jahrhundert

Quelle: ERISMAN et al. 2008, S. 637, verändert
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synthetischen Düngern (CHRISTENSEN 2004). Während 
beispielsweise bei Jauche bereits kurzfristig der enthalte-
ne Stickstoff fast vollständig verfügbar ist und eine schnel-
le Düngewirkung hat, ist es bei Festmist nur ein geringer 
Teil (GUTSER und EBERTSEDER 2006). Der organisch 
gebundene Stickstoff aus diesen Quellen geht zu einem 
großen Teil zunächst in den Stickstoffpool des Bodens 
über und wird erst langfristig über mehrere Jahre durch 
Bodenorganismen oder chemische Reaktionen in pflan-
zenverfügbaren Stickstoff umgewandelt (GUTSER et al. 
2010). Wirtschaftsdünger tragen mit der organischen Sub-
stanz auch zur Humusbildung bei und leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Porenbildung und Regulierung des Luft- 
und Wärmehaushaltes im Boden.

213. Wird neben der kurzfristigen Düngewirkung auch 
die langfristige Stickstoffnachlieferung aus der organi-
schen Substanz des Bodens bei der Düngeplanung be-
rücksichtigt, kann der Einsatz synthetischen Düngers 
weiter reduziert werden (NLWKN 2011). So kann knapp 
die Hälfte des Stickstoffdüngerbedarfs in Niedersachsen 
rechnerisch durch den düngetechnisch wirksamen Anteil 
des Stickstoffs aus Wirtschaftsdünger, Gärresten und 
 Klärschlamm gedeckt werden (Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 2013). Im Sinne der Kreislaufführung von 
Ressourcen und der Konsistenz (Kap. 2.4) sollte daher 
der im Wirtschaftsdünger enthaltene Stickstoff möglichst 
weitgehend im landwirtschaftlichen Kreislauf geführt 

werden und soweit wie möglich synthetisch hergestellten 
Dünger substituieren.

Stickstoffflüsse in der Landwirtschaft
214. Im Vergleich zur Stickstoffzufuhr ist seit den 
1990er-Jahren durch Produktivitätssteigerung die Stick-
stoffabfuhr durch Ernte von der Fläche gestiegen, das 
heißt die Stickstoffeffizienz hat sich verbessert (BLAG 
2012). In der Summe hat dies zu einem Rückgang des 
Gesamtbilanzüberschusses in Deutschland geführt, aller-
dings mit starken Schwankungen in einzelnen Jahre und 
in den letzten Jahren immer wieder auch mit Anstiegen 
(Statistisches Bundesamt 2014e; Abb. 4-4). Der Gesamt-
bilanzüberschuss erfasst als Indikator der Nachhaltigkeits-
strategie Stickstoffzu- und -abfuhr in der Landwirtschaft. 
Der Saldo für Deutschland wird nach dem Konzept der 
Hoftorbilanz ermittelt und gibt die Stickstoffüberschüsse 
in Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter 
 Fläche pro Jahr an. Das Ziel, den Stickstoffüberschuss pro 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche bis 2010 auf 
80 kg pro Jahr zu reduzieren, wurde mit einem Überschuss 
von 96 kg Stickstoff pro Hektar (gleitendes Dreijahres-
mittel) verfehlt.

215. In Abhängigkeit von verschiedenen Rahmen-
bedingungen, wie Standortfaktoren und Produktions-
verfahren, kommt es entlang der landwirtschaftlichen 
Produktionskette zu Verlusten von reaktivem Stickstoff 

Abbildung 4-4
Stickstoffüberschüsse der Gesamtbilanz Deutschlands

in Kilogramm pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche

Quelle: Statistisches Bundesamt 2014e, S. 20; Datenquelle: Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde des Julius 
Kühn Instituts (JKI) und Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement der Universität Gießen
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in die Umwelt und damit zu einer Belastung von Böden, 
Wasser und Luft mit vielfältigen Auswirkungen auf die 
verschiedenen Ökosysteme (Kap. 3). An verschiedenen 
Stellen der landwirtschaftlichen Produktionskette und auf 
unterschiedlichen Wegen werden Ammoniak (NH3) und 
Lachgas (N2O) in die Atmosphäre freigesetzt oder als 
Nitrat (NO3

-) in Gewässer ausgewaschen bzw. abge-
schwemmt (Abb. 4-5). 

216. Der Großteil der ungewollten Emissionen von re-
aktivem Stickstoff in die Umwelt hat seinen Ursprung in 
der Landwirtschaft (Abb. 4-1). Insgesamt stammten in 
Deutschland im Jahr 2012 94 % aller Ammoniakemis-
sionen aus der Landwirtschaft. Von diesen wurden 85 % 
durch Wirtschaftsdünger verursacht (UBA 2014a). Davon 
wiederum wurde mehr als die Hälfte (62 %) durch die 
Rinderhaltung verursacht und knapp ein Viertel (24 %) 
durch die Schweinehaltung. Abhängig von der Tierart 
entsteht der Großteil der durch die Nutztierhaltung ver-
ursachten Ammoniakemissionen im Stall (2012: Milch-
kühe: 33 %; Mastschweine: 68 %) sowie bei der Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdünger (2012: Milchkühe: 54 %; 
Mastschweine: 19 %). Eine weitere wichtige Quelle ist 
die Lagerung von Wirtschaftsdünger (2012: Milchkühe: 
11 %; Mastschweine: 13 %) (HAENEL et al. 2014, S. 12).

Die Landwirtschaft ist außerdem die größte Quelle für 
Stickstoffeinträge in Oberflächengewässer. Etwa 80 % 
des Stickstoffs werden über Pfade eingetragen, die über-
wiegend durch die Landwirtschaft gespeist werden 
(ARLE et al. 2013). Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Nitrat- und Ammoniumauswaschungen aus dem  Boden.

Landwirtschaftlich genutzte Böden sind außerdem die 
wichtigste Emissionsquelle für Lachgas, das durch 
 Bodenorganismen zum Beispiel aus Nitrat oder Ammo-
nium aus Stickstoffdüngung gebildet wird (GENSIOR 
et al. 2012; vgl. Kap 3.1). In Deutschland entstehen etwa 
77 % der anthropogen verursachten Lachgasemissionen 
in der Landwirtschaft (Tab. 3-4).

217. Für die Stickstoffemissionen in die Umwelt ist 
auch das jeweilige Bewirtschaftungssystem relevant. Im 
ökologischen Landbau sind die Stickstoffverluste sowie 
auch der Stickstoffinput pro Fläche tendenziell niedriger. 
Bezogen auf eine Produkteinheit sind die Stickstoff-
verluste allerdings tendenziell höher als in der konven-
tionellen Produktion, weil in die Berechnung die geringeren 
Erträge pro Fläche und der höhere Flächenbedarf eingehen 
(TUOMISTO et al. 2012; FLESSA et al. 2012).

Abbildung 4-5
Stickstoffflüsse in der Landwirtschaft

Quelle: OENEMA et al. 2007, S. 11
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Stickstoffeffizienz
218. In der landwirtschaftlichen Produktion entweicht 
potenziell ein relativ hoher Anteil des eingesetzten Stick-
stoffs potenziell in die Umwelt. Die landwirtschaftliche 
Produktion ist daher insgesamt durch eine geringe Stick-
stoffeffizienz gekennzeichnet. Das heißt, der Anteil des 
in der Produktion, zum Beispiel in Form von Dünge- und 
Futtermitteln, eingesetzten Stickstoffs, der schließlich im 
Produkt enthalten ist, ist relativ niedrig. Er beträgt im 
Mittel aller Betriebe in Deutschland etwa 40 bis 50 % 
(SCHWEIGERT und van der PLOEG 2002, S. 97 ff.; 
UBA 2014b), womit etwa 50 bis 60 % des eingesetzten 
reaktiven Stickstoffs potenziell emittiert werden können. 
Es gibt aber erhebliche Unterschiede zwischen der Pflan-
zenproduktion, bei der circa 80 % des eingesetzten Stick-
stoffs in Ernteerzeugnisse umgesetzt werden, und der 
tierischen Produktion, bei der nur 20 % des Stickstoffs in 
tierische Erzeugnisse umgesetzt werden (SCHWEIGERT 
und van der PLOEG 2002, S. 97 ff.). Die hohen Verlust-
raten summieren sich aus den Verlusten beim Anbau von 
Futtermitteln und bei der Umwandlung von pflanzlichem 
Protein in tierische Erzeugnisse. Zudem wird ein erheb-
licher Teil des in der landwirtschaftlichen Produktion 
eingesetzten Stickstoffs dem Nährstoffkreislauf kurz -
fristig nicht als tierisches Produkt oder Erntegut wieder 
entzogen, sondern verbleibt als Bestandteil tierischer 
Ausscheidungen oder Gärsubstrate aus der Biogasproduk-
tion im Nährstoffkreislauf der Betriebe und wird in dieser 
Form als Wirtschaftsdünger bezeichnet. Hinzu kommt 
Stickstoff, der in Ernteresten auf dem Feld verbleibt.

Stickstoffeffizienz ist aber auch steuerbar durch das indi-
viduelle landwirtschaftliche Management. Darauf weisen 
die Analysen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Evalu-
ierung der Düngeverordnung (BLAG 2012, S. 187) hin, 
die zeigen, dass auch zwischen Betrieben mit gleichem 
Betriebsschwerpunkt erhebliche Unterschiede in den 
 Bilanzüberschüssen vorliegen. Bilanzüberschüsse geben 
wieder, wie viel mehr Stickstoff in Betrieben eingesetzt 
als verwertet wird und wie hoch damit die Stickstoff-
effizienz ist (s. a. Tz. 52 ff.). Die Spannbreite der Stick-

stoffsalden lag im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2010 
in den fünf Bundesländern, für die Daten zur Auswertung 
zur Verfügung standen, bei allen Betriebsformen zwischen 
unter 20 und über 100 kg Stickstoff pro Hektar. Circa 
15 % der Futterbaubetriebe, circa 45 % der Veredlungs-
betriebe und circa 25 % der Marktfruchtbetriebe wiesen 
einen Stickstoff-Nettosaldo von mehr als den nach der 
Düngeverordnung seit 2011 zulässigen 60 kg Stickstoff 
pro Hektar im Dreijahresdurchschnitt auf. Das indivi-
duelle Dünge- und Fütterungsmanagement ist somit ein 
maßgeblicher Faktor für die Höhe der Überschüsse des 
eingesetzten Stickstoffs und damit ein weiterer wichtiger 
Ansatzpunkt zur Effizienzsteigerung in der Landwirt-
schaft (vgl. Kap. 2.4, Kap. 6.4). Unabhängig vom Bewirt-
schaftungssystem haben außerdem die jeweiligen Stand-
orteigenschaften, insbesondere der Bodentyp und die 
Niederschlagsverhältnisse, einen erheblichen Einfluss auf 
die Stickstoffverluste (Kap. 3.2).

Einen Überblick über die Stickstoffeffizienz verschiede-
ner Lebensmittel kann auch der virtuelle Stickstofffaktor 
(virtual N factor – VNF, nach LEACH et al. 2012) geben. 
Dieser gibt das Verhältnis des insgesamt während der 
Produktion in die Umwelt freigesetzten Stickstoffs zum 
im konsumierten Produkt noch enthaltenden Stickstoff 
an. Der VNF berücksichtigt beispielsweise alle Stickstoff-
emissionen, die aus Dünge- und Futtermitteln sowie 
 Ernterückständen und tierischen Ausscheidungen in die 
Umwelt gelangen. Ein hoher VNF ist also gleichbedeu-
tend mit einer geringen Stickstoffeffizienz. Der VNF kann 
allgemein nur mit gewissen Unsicherheiten angegeben 
werden und kann bei gleichen Lebensmitteln zum Beispiel 
je nach Produktionsart und Produktionsstandort variieren 
(STEVENS et al. 2014). Die in der Tabelle 4-1 angege-
benen Werte für die USA verdeutlichen, dass die Stick-
stoffverluste in der tierischen Produktion am höchsten 
sind. Rindfleisch und Milch weisen mit 8,5 und 5,7 den 
größten VNF auf. Aber auch bei der pflanzlichen Produk-
tion können die Stickstoffverluste pro Einheit Stickstoff 
im fertigen Produkt erheblich sein (z. B. Gemüse im 
 konventionellen Anbau mit einem VNF von 10,6). 

Tierische Produkte Pflanzliche Produkte

Rindfleisch (8,5) Gemüse (10,6)

Milch (5,7) Stärkehaltige Wurzeln (1,5)

Schweinefleisch (4,7) Getreide (1,4)

Geflügelfleisch (3,4) Leguminosen (0,7)

Fisch und Meeresfrüchte (3,0)

Quelle: Daten für USA, abgeändert nach LEACH et al. 2012

Tabelle 4-1
Denitrifikationskapazität im Boden
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219. Neben der Steigerung der Effizienz ist die Konsis-
tenz ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt zur Minderung 
der Stickstoffbelastungen. Sie zielt auf eine naturverträg-
liche Anpassung der Produktion ab. Neben der Nutzung 
von naturverträglichen, an natürlichen Stoffumsätzen 
orientierten Technologien steht dabei das Konzept der 
Kreislaufwirtschaft im Vordergrund, das heißt Abfälle 
bilden die Ausgangsbasis für neue Produktionsprozesse 
(Kap. 2.4). Hier ist die Substituierbarkeit von syntheti-
schen Düngern durch Wirtschaftsdünger von besonderer 
Bedeutung. Je nach Betrachtungsweise, das heißt nach 
betrieblicher Verwertbarkeit des Stickstoffs im Wirt-
schaftsdünger, wird dieser als Düngemittelressource im 
gesamtbetrieblichen Produktionsprozess sinnvoll wieder 
eingesetzt. Hat der Betrieb jedoch – zum Beispiel  aufgrund 
einer geringen Flächenausstattung oder eingeschränkter 
Lagermöglichkeiten – keine Aufnahmekapazität für die 
im Wirtschaftsdünger enthaltenen Nährstoffe, dann steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Wirtschaftsdünger im 
Sinne der Düngung nicht so eingesetzt wird, dass er 
 Mineraldünger ersetzt. Dies ist mit hohen Stickstoff-
verlusten in die Umwelt verbunden.

Fleischproduktion
220. Für die Produktion einer Kalorie bzw. eines Kilos 
tierischen Lebensmittels muss generell mehr Stickstoff 
eingesetzt werden als für die Erzeugung der gleichen 
Menge pflanzlicher Produkte (XUE und LANDIS 2010). 

Wird Mais als Nahrungsmittel direkt verzehrt, wird knapp 
die Hälfte des eingesetzten Stickstoffs vom Menschen 
konsumiert. Wird hingegen Rindfleisch konsumiert, 
kommt nur etwa ein Zehntel des entlang der Produktions-
kette eingesetzten Stickstoffs beim Menschen an (LEACH 
et al. 2012, S. 46). Mit einer Verschiebung unseres Le-
bensmittelkonsums von tierischen hin zu pflanzlichen 
Proteinen würde die Effizienz des Stickstoffeinsatzes 
erheblich gestärkt. Durch die damit mögliche Verschie-
bung der Agrarproduktion zu pflanzlichen Produkten 
würden die Verluste in die Umwelt gemindert werden. 
Die heutigen Lebensmittelkonsummuster werden in Ab-
schnitt 4.1.5 dargestellt und Möglichkeiten zur Verände-
rung des Konsumverhaltens im Sinne der Suffizienz in 
Kapitel 6.6 diskutiert.

221. Für die Stickstoffbilanz der deutschen Landwirt-
schaft sind die hiesigen Tierhaltungszahlen von großer 
Relevanz. Die Entwicklungen der verschiedenen Tierarten 
unterscheiden sich deutlich (Abb. 4-6). Während die Rin-
derbestände seit Beginn der 1990er-Jahre abgenommen 
haben, sind die Geflügelbestände kontinuierlich angestie-
gen. Auch die Schweinebestände haben nach einer deut-
lichen Abnahme bis zum Ende der 1990er-Jahre langsam 
wieder zugenommen. Die Produktion von Rindfleisch ist 
mit deutlich höheren Stickstoffverlusten in die Umwelt 
verbunden als die von Schweinefleisch. Die geringsten 
Verluste treten bei der Produktion von Geflügelfleisch auf 
(Tab. 4-1). 

Abbildung 4-6
Prozentuale Veränderung der Tierbestände (1990 = 100 %)

und absolute Zahlen für 1990 und 2010 bzw. 2013

SRU/SG 2015/Abb. 4-6; Datenquelle: BMELV 2013, S. 127
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Innerhalb der EU zählt Deutschland mengenmäßig zu den 
wichtigsten Produzenten von Fleisch, insbesondere von 
Schweinefleisch. Der Selbstversorgungsgrad mit Fleisch 
ist von 94 % im Jahr 2001 auf 120 % im Jahr 2013 ge-
stiegen. Damit ist Deutschland, wie die EU insgesamt, 
Nettoexporteur von Fleisch (Deutscher Bundestag 2012b; 
BMEL 2014a). Die Ausfuhr von Fleisch, Fleischwaren 
und Konserven betrug 2013 4,1 Mio. t, davon 3,2 Mio. t 
in andere EU-Staaten. Dem stehen Einfuhren von 
2,4 Mio. t gegenüber (BMEL 2014a).

222. Die Gründe für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Fleischproduktion sind vielschichtig. Im interna-

tionalen Vergleich haben deutsche Produzenten von 
Schweinefleisch Nachteile durch geringere biologische 
Leistungen (z. B. Ferkelzahlen je Sau, Tageszunahmen in 
der Mast) und höhere Fixkosten (z. B. Gebäudekosten) 
(BMELV 2011, S. 46). Innerhalb der EU haben Dänemark 
und die Niederlande die niedrigsten Kosten. Dennoch sind 
die Erlöse je Kilogramm Schlachtgewicht in Deutschland 
größer. Hier leistet die hohe Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Schlacht- und Fleischverarbeitungsindustrie 
mit niedrigen Lohnkosten einen wesentlichen Beitrag. 
Auch in der Mast bestehen Vorteile. So werden etwa 20 % 
der Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden impor-
tiert.

Abbildung 4-7
Zunehmende Konzentration der Vieheinheiten je 100 Hektar 
landwirtschaftlich genutzter Fläche zwischen 1999 und 2007

Quelle: DAFA 2012, S. 16; Datenquelle: „Regionaldatenbank Deutschland“ der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder; Statistische Landesämter (Daten aus 2007)
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Der Rindfleischmarkt in der EU genießt Außenschutz und 
ist nicht in vollem Umfang geöffnet. Die Produktions-
kosten sind im europäischen Vergleich eher gering, liegen 
aber global weit über den Kosten anderer Länder wie der 
Ukraine, Argentinien, Brasilien (BMELV 2011).

Räumliche Trennung von Ackerbau und Tierhaltung:
Konzentration der tierischen Produktion
223. Insgesamt haben preisliche und politische Entwick-
lungen (z. B. die Gemeinsame Agrarpolitik, das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz) sowie das Konsumverhalten in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einer Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion mit steigenden Tierleis-
tungen und Bestandsgrößen (DAFA 2012) und einer räum-
lichen Konzentration der tierischen Produktion geführt. 
Dieser Prozess ging mit Landnutzungsänderungen, wie 
einer Abnahme des Grünlands, einher (Tz. 236). Insbe-
sondere im Nordwesten und auch im Süden Deutschlands 
werden sehr hohe Viehdichten erreicht (Abb. 4-7,  Karte 1). 
Zwischen 1999 und 2007 war in vielen dieser Regionen 
eine Zunahme der Vieheinheiten zu verzeichnen, wohin-
gegen in vielen anderen Gebieten abnehmende Tierzahlen 
zu beobachten waren. Es ist zu erwarten, dass sich diese 
Konzentrationswirkung für Milchvieh mit der Deregulie-
rung des Milchmarktes, namentlich dem Auslaufen der 
Milchquote im Jahr 2015, noch einmal verstärken wird 
(OFFERMANN et al. 2014, S. 27 f.).

224. Um die Leistungsfähigkeit von Nutztieren zu ge-
währleisten, ist eine bestimmte Menge an Rohprotein im 
Futter nötig (STOCKINGER und SCHÄTZL 2012). Die 
Versorgung mit importierten, eiweißreichen Futtermitteln 
ermöglicht auf der lokalen Ebene flächenunabhängig die 
Intensivierung der tierischen Produktion. Der höhere Ei-
weißgehalt dieser Futtermittel, beispielsweise gegenüber 
einer Weidehaltung, hat die Intensität und Produktivität 
in der Fleisch- und Milcherzeugung erheblich gesteigert.

Die in der Tierhaltung in Deutschland eingesetzten Fut-
termittel stammen nur zum Teil aus heimischer Produk-
tion und ohne die Futtermittelimporte könnte Deutschland 
die hohe Produktion tierischer Lebensmittel nicht 
 aufrechterhalten. Etwa ein Drittel des in Deutschland 
 verbrauchten Futtermittels (gemessen in verdaulichem 
Eiweiß) wurde in den vergangenen Jahren importiert 
(BMELV 2013, S. 124). Im Jahr 2011 wurden etwa 
3,2 Mio. t Sojabohnen und 3,4 Mio. t Sojaschrot für die 
Futtermittel- und Tierproduktion nach Deutschland ein-
geführt (Deutscher Bundestag 2012a). Über die Flächen-
erträge der Ursprungsländer lässt sich für die Importe von 
Sojabohnen und Sojaextraktionsschrot ein jährlicher Flä-
chenbedarf von etwa 2,5 Mio. ha ermitteln, was rund 20 % 
der Ackerfläche Deutschlands entspricht (BMELV 2012). 
Mit den Futtermitteln werden jährlich aber auch etwa 
365 kt Stickstoff importiert (UBA 2014b). Dieser wird 
dann in Deutschland zu einem erheblichen Teil als 
 Nebenprodukt bei der Tiermast ausgeschieden und fällt 
als Wirtschaftsdünger an.

Durch die Fixierung von Luftstickstoff und den Einsatz 
von mineralischem Dünger wird beim Anbau von Futter-
mitteln dem Gesamtsystem Stickstoff neu zugefügt. Dem 
Nährstoffkreislauf in den Anbauländern wurde der Stick-
stoff hingegen als Erntegut den landwirtschaftlichen Flä-
chen entzogen. Auch andernorts produzierte und nach 
Deutschland importierte tierische Erzeugnisse tragen zu 
den globalen Gesamtemissionen reaktiven Stickstoffs bei. 
Tiere, die nach Deutschland transportiert und hier ge-
schlachtet und verarbeitet werden, haben in ihrem Ur-
sprungsland die Stickstoffbilanz beeinflusst. Auch auf 
globaler Ebene sind daher die Kreisläufe zunehmend 
entkoppelt.

225. Durch die beschriebene Konzentration der Tier-
haltung innerhalb Deutschlands kumulieren in bestimm-
ten Regionen auch räumlich der kontinuierlich anfallende 
Wirtschaftsdünger und die Biogasproduktion, bei der 
neben Energiepflanzen auch Wirtschaftsdünger eingesetzt 
wird. In diesen Regionen ist die Tierhaltung von der 
pflanzlichen Erzeugung der Futtermittel weitgehend 
räumlich entkoppelt und es gibt keine ausreichende Ver-
wendung für Wirtschaftsdünger.

Die Menge an Nährstoffen, die von den Pflanzen benötigt 
wird und aufgenommen werden kann, ist jedoch begrenzt 
und unterscheidet sich zudem im Jahresverlauf deutlich. 
Eine Düngung, die sich am Bedarf der Pflanzen orientiert, 
ist daher nur zu bestimmten Zeitpunkten der Vegetations-
periode möglich. Der Wirtschaftsdünger muss über län-
gere Zeiträume möglichst verlustarm gelagert werden, um 
die Stickstoffverluste in die Umwelt gering zu halten.

Ein Transport des Wirtschaftsdüngers findet zwar heute 
bereits über kurze und mittlere Distanzen statt (Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen 2013), ist über weite 
Strecken aber bislang häufig unrentabel. Die Lagerung 
und der Transport des Wirtschaftsdüngers sind nicht un-
erhebliche Kostenfaktoren. Steigende Preise für synthe-
tische Dünger (z. B. infolge steigender Energiepreise) und 
technische Entwicklungen zur Aufbereitung des Wirt-
schaftsdüngers sowie strengere Auflagen in der Dünge-
verordnung könnten die Transportwürdigkeit jedoch 
 zukünftig verbessern, potenziell die kurzfristige Nähr-
stoffwirkung erhöhen sowie die Verluste bei der Anwen-
dung reduzieren (Abschn. 6.4.6). 

Gemüsebau
226. Neben der tierischen Produktion ist insbesondere 
beim Anbau von Sonderkulturen wie Gemüse eine teil-
weise sehr geringe Stickstoffeffizienz bei den heute 
 üblichen Produktionsverfahren festzustellen, die erheb-
liche Stickstoffemissionen in die Umwelt bedingen 
(ARMBRUSTER et al. 2013; Wissenschaftlicher Beirat 
für Düngungsfragen beim BMELV 2009). Ursachen dafür 
sind unter anderem eine nicht bedarfsgerechte Düngung 
(Tz. 248, Tz. 521), enge Fruchtfolgen und hohe Stick-
stoffgehalte in den Ernterückständen. Bei einigen Kultu-
ren ist eine hohe Stickstoffversorgung zum Zeitpunkt der 
Ernte auch nötig, um bestimmte äußere Qualitätsmerk-
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male zu erreichen (z. B. grüne Farbe bei Brokkoli) (ARM-
BRUSTER et al. 2013). Viele Gemüsekulturen haben 
beispielsweise nur kurze Wachstumsphasen und können 
auch eine temporäre Unterversorgung nicht kompensieren, 
weshalb zur Risikominderung teilweise weit über den 
eigentlichen Bedarf gedüngt wird. Eine nicht ausreichen-
de Stickstoffversorgung kann bei bestimmten Kulturen 
sogar einen kompletten Ernteausfall zur Folge haben. Da 
der Anteil der Düngerkosten an den variablen Kosten im 
Gemüsebau nur wenige Prozent beträgt, sind die Anreize 
Dünger einzusparen sehr gering.

4.1.2 Ökonomische Einflussfaktoren

227. Die Entwicklung des Stickstoffeinsatzes in der 
Landwirtschaft und damit der Emissionen in die Umwelt 
ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die sich grob 
in ökonomische Einflussfaktoren (agrarstrukturelle Ent-
wicklungen, Preisrelationen zwischen Stickstoff als In-
putfaktor und den Absatzpreisen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse), politische Rahmensetzung auf europäischer 
und nationaler Ebene sowie Konsum- und Lebensstile 
einteilen lassen. Diese Punkte werden in diesem und den 
folgenden Abschnitten dargestellt.

Erzeugerseitig ist die Relation zwischen den Kosten für 
den Einsatz von Stickstoff als Dünger bzw. als protein-
haltiges Futter einerseits und den Preisen für landwirt-
schaftliche Verkaufsprodukte andererseits entscheidend 
für die Menge des eingesetzten Stickstoffs. So begründet 
die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Evaluierung der Dün-

geverordnung den besonders hohen Absatz von Stickstoff-
mineraldünger in den Jahren 1999 und 2000 auch mit 
besonders niedrigen Düngerpreisen (BLAG 2012, S. 81). 
Insgesamt ist in den vergangenen zwanzig Jahren jedoch 
eine Entwicklung hin zu einer Verteuerung der Dünge-
mittel in Relation zu den erzielten Erzeugerpreisen zu 
verzeichnen (Abb. 4-8). Das heißt, die Preise für Dünge-
mittel sind tendenziell stärker gestiegen als die für die 
landwirtschaftlichen Produkte erzielten Erzeugerpreise. 
Beispielsweise näherten sich die Indizes der Preise für 
Düngemittel und Getreide bzw. Rinder im Laufe der letz-
ten beiden Jahrzehnte tendenziell an. Dagegen sind die 
Preise für Futtermittel und für Rinder beide ähnlich stark 
gestiegen.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Evaluierung der 
Düngeverordnung betont aber, dass die Preisrelationen 
immer wieder schwanken und kurzzeitig auch wieder zu 
einem steigenden Einsatz von Mineraldünger führen kön-
nen (BLAG 2012, S. 82). Im Wirtschaftsjahr 2010/2011 
hatte sich zum Beispiel die Preisrelation zugunsten des 
Weizens verändert, was prompt zu einem höheren Stick-
stoffmineraldüngerabsatz führte (ebd.). Die Relevanz der 
Preisrelationen für den Düngemitteleinsatz ist jedoch auch 
abhängig davon, welchen Anteil die Kosten für syntheti-
schen Dünger an den gesamten Produktionskosten aus-
machen. Je nach Nutzpflanze kann dies von wenigen 
Prozent (z. B. im Gemüsebau) bis zu einem Drittel der 
variablen Produktionskosten (z. B. bei Getreide) betragen 
(JENSEN et al. 2011, S. 43). Daraus lässt sich ableiten, 
dass die Beeinflussbarkeit des Einsatzes von synthetischen 

Abbildung 4-8

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Getreide, Rinder) 
und Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Dünge- und Futtermittel)

(inkl. Umsatzsteuer; 2010 = 100)

SRU/SG 2015/Abb. 4-8; Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2014a; 2014b
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Düngern und auch die Bereitschaft der Landwirtschaft im 
Sinne der Effizienz und Konsistenz (vgl. Kap. 2.4) solchen 
durch Wirtschaftsdünger zu substituieren, über die Dün-
gerpreise je nach Produktionszweig stark variieren.

Der vermehrte Einsatz von synthetischen Düngemitteln 
zur Steigerung der Pflanzenproduktion resultiert zum Teil 
auch aus der höheren Nachfrage nach Futtermitteln als 
Vorleistung für die tierische Erzeugung. Die Nutztierhal-
tung ist heute von großer ökonomischer Relevanz für den 
landwirtschaftlichen Sektor. Durch sie werden rund 60 % 
der gesamten landwirtschaftlichen Erlöse generiert 
(BMELV 2010, S. 14). Wie in Textziffer 223 ff. ausge-
führt, ist neben der durch die Tierhaltung induzierten 
Intensivierung beim Anbau von Futtermitteln die zuneh-
mende räumliche Konzentration der tierischen Produk tion 
das maßgebliche Problem. Die Ursachen für diesen Trend 
sind vielfältig. Die Ansiedlung der Tierhaltung in be-
stimmten Regionen ist zum einen auf für den Ackerbau 
ungünstigere hydrologische und geologische Gegeben-
heiten zurückzuführen (schlechte Böden, ungünstiges 
Klima, hoher Wasserstand, steile Hanglagen). Aus Pro-
duktivitätsgründen haben sich die Betriebsstrukturen in 
der Nutztierhaltung in den vergangenen Jahrzehnten hin 
zu einer Vergrößerung der Bestände entwickelt (DAFA 
2012, S. 15). Zur räumlichen Konzentration trägt außer-
dem bei, dass in ländlichen Gebieten alternative Ein-
kommensmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft oft 
begrenzt sind. All diese Faktoren haben auch dazu geführt, 
dass sich die entsprechenden Infrastrukturen wie Schlacht-
höfe und die Fleisch verarbeitende Industrie ebenfalls in 
diesen Gebieten angesiedelt haben (BÄURLE und 
TAMÁSY 2012).

Die entstandenen, hoch konzentrierten Agrarstrukturen 
werden neben den in Deutschland für die Fleisch verar-
beitende Industrie vergleichsweise günstigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen als Ursache für eine gestiegene 
Produktivität und damit sinkende Produktionskosten im 
Sektor Fleischerzeugung genannt. Die Aussicht auf hohe 
Gewinne führen auf der Ebene der landwirtschaftlichen 
Produktion zu Markteintritten und Mehrproduktion, was 
zu einer problematischen Verschärfung der Stickstoff-
belastung führt. Aufgrund der Marktverhältnisse (der 
Landwirt ist Preisnehmer und stellt nur ein Glied in der 
gesamten Kette dar) profitiert der individuelle landwirt-
schaftliche Betrieb in der Regel aber nur kurzzeitig von 
der Produktivitätssteigerung (DAFA 2012, S. 15).

4.1.3 Agrarpolitik

228. Historisch gesehen war die europäische Gemein-
same Agrarpolitik (GAP) wesentlich für die Entwicklung 
hin zu dem heutigen hohen Niveau der landwirtschaft-
lichen Produktion in Deutschland. Bei ihrer Einführung 
im Jahr 1962 war die Agrarförderung über Preisstützungen 
und Marktinterventionen an die Produktionsmenge ge-
bunden, was zu einer drastischen Produktionssteigerung 
und schließlich zu einer Überproduktion führte (Europä-
ische Kommission 2012, S. 3; FEARNE 1997). Seitdem 

gab es vielfältige Reformschritte, die die Überproduktion 
mindern sollten und auch Elemente zur Entlastung der 
Umwelt beinhalteten. Meilensteine waren die Einführung 
der zweiten Säule der GAP (1999) sowie die Einführung 
der Cross Compliance (2005). Auch die Entkopplung der 
Direktzahlungen (2005) spielte eine wichtige Rolle. Seit-
dem werden die Direktzahlungen je Hektar unabhängig 
von der tatsächlichen Produktion gezahlt (OPPERMANN 
et al. 2013; MÖCKEL 2006). Agrarumweltmaßnahmen 
wurden in die europäische Agrarpolitik 1992/1993 erst-
mals eingeführt und 1999/2000 fest in der zweiten Säule 
verankert. Politische Entscheidungen, wie die schritt-
weise Aufhebung der obligatorischen Flächenstilllegung, 
die Deregulierung des Milchmarktes (Auslaufen der 
Milchquote) oder die Ausgestaltung von Agrarumwelt-
maßnahmen, können erhebliche Auswirkungen auf die 
Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft haben (HEI-
DECKE und KREINS 2010). Die jüngsten Reformen, die 
ab 2015 umgesetzt werden müssen, sollen zu einer Ver-
ringerung der Stickstoffüberschüsse beitragen. Nach dem 
heutigen Stand der politischen Reformen ist jedoch eher 
von einer Stagnation auszugehen (SRU 2013). Auf diesen 
Problemkomplex sowie mögliche politische Nachbesse-
rungen der aktuellen Reform wird in Abschnitt 6.4.4 näher 
eingegangen.

4.1.4 Bioenergiepolitik

229. Der Anbau energetisch nutzbarer Biomasse hat in 
den letzten Jahren erheblich zugenommen. Aus Biomas-
se wird Bioenergie zur Stromerzeugung, für die Wärme-
bereitstellung sowie Kraftstoff hergestellt. Hinzu kommt, 
dass Biomasse als Rohstoff in der Industrie eingesetzt 
werden kann. Aufgrund der vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten besteht eine erhebliche Nachfrage nach Anbau-
biomasse. Diese trägt aus Sicht des Umweltschutzes zu 
bedenklichen Entwicklungen in der Landwirtschaft bei 
und verschärft bestehende Tendenzen, wie beispielsweise 
Intensivierung und starke Zunahme von bestimmten An-
baukulturen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten 
Brutto endenergieverbrauch, das heißt Strom, Wärme und 
Kraftstoffe, lag im Jahr 2013 bei 12 %, ihr Anteil am 
Bruttostromverbrauch betrug 25,3 %, am Endenergiever-
brauch zur Bereitstellung von Wärme und Kälte 9,1 % 
und am Endenergieverbrauch Verkehr 5,5 %. Biogas  hatte 
mit 27.180 GWh den zweitgrößten Anteil an den erneuer-
baren Energien am Bruttostromverbrauch, dies entspricht 
4,6 % des deutschen Stromverbrauchs. Im Bereich 
 Wärme/Kälte lag der gesamte Biomasseanteil (biogene 
Festbrennstoffe, Biogase und flüssige Bioenergieträger) 
bei 7,3 % des Gesamtverbrauchs. Der direkte Holzeinsatz 
in Haushalten lag bei 4,5 %. Kraftstoffe aus erneuerbaren 
Energien basieren vollständig auf Biomasse (BMWi 
2014).

Der zunehmende Einsatz von Biomasse zur Energie-
erzeugung ist vor allem auf politisch gesetzte Rahmen-
bedingungen zurückzuführen. Dabei spielt die Annahme, 
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durch den Einsatz von Biomasse weniger klimaschädlich 
Energie und Wärme erzeugen zu können, eine tragende 
Rolle.

230. Die Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung 
wird vom Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem 
 Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) 
 sowie dem Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG),
das zu Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) und zur Änderung energie- und stromsteuer-
rechtlicher Vorschriften geführt hat, geregelt.

Kraftstoffe
231. Das Biokraftstoffquotengesetz verpflichtet über 
§ 37a BImSchG die Kraftstoffhersteller, einen festen, im 
Zeitverlauf steigenden Mindestanteil ihrer Produkte auf 
Basis nachwachsender Rohstoffe auf den Markt zu brin-
gen. Dabei ist unerheblich, ob dieser Anteil durch reine 
Biokraftstoffe oder durch Beimischung erreicht wird. 
2014 müssen mindestens 2,8 % der verkauften Otto- und 
mindestens 4,4 % der Dieselkraftstoffe Biokraftstoffe sein. 
Insgesamt müssen im Jahr 2014 mindestens 6,25 % der 
Gesamtmenge verkaufter Kraftstoffe auf Basis von Bio-
kraftstoffen erzeugt werden. Gemäß § 37a Absatz 3a 
BImSchG stehen ab 2015 nicht mehr die Biokraftstoffan-
teile im Vordergrund, sondern die Treibhausgaseinsparung 
der verkauften Gesamtkraftstoffmenge. Der Treibhaus-
gasanteil der verkauften Kraftstoffe soll ab 2015 gegen-
über rein fossilen Kraftstoffen um 3 % sinken, ab 2017 
um 4,5 % und ab 2020 um 7 %.

Wärme
232. Das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz schreibt 
seit 2009 die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien für 
die Wärme- und Kälteerzeugung in Neubauten sowie in 
von der öffentlichen Hand genutzten Altbauten nach 
 Sanierung vor. Ziel ist es, 2020 einen Anteil erneuerbarer 
Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte 
von 14 % zu erreichen (§ 1 Abs. 2 EEWärmeG). Hierdurch 
sollen Potenziale zur Vermeidung von Treibhausgasen im 
Gebäudebereich gehoben werden (WUSTLICH 2008). 
Eingesetzt werden können Solarenergie, Geothermie und 
Biomasse. Für den Einsatz flüssiger oder fester Biomasse 
ist eine anteilige Versorgung von mindestens 50 %, für 
Biogas von mindestens 30 % festgelegt (§ 5 Abs. 2 
 EEWärmeG). Wärme aus Biogas muss jedoch in einer 
hocheffizienten KWK-Anlage (KWK – Kraft-Wärme- 
Kopplung) erzeugt werden, um Nutzungskonkurrenzen 
zu vermeiden (WUSTLICH 2008). Das Erneuerbare-Ener-
gien-Wärme-Gesetz stellt somit eine Verbindung zum 
EEG her, in das 2009 ein KWK-Bonus integriert wurde. 
Offen bleibt, ob die Regelungen des Erneuerbare-Energien- 
Wärme-Gesetzes für den Gebäudebestand ausreichen, um 
Artikel 13 Absatz 4 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
2009/28/EG umzusetzen, oder ob das Gesetz weitreichen-
der auch auf privat oder gewerblich genutzte  Altbauten 
erstreckt werden muss (LEHNERT und VOLLPRECHT 
2009).

Strom
233. Das EEG fördert den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien zur Stromerzeugung durch gesetzlich festgelegte 
Vergütungssätze je erzeugter Einheit Strom über eine 
Dauer von zwanzig Jahren. Die Förderkosten werden 
durch die EEG-Umlage von privaten und gewerblichen 
Letztverbrauchern getragen, wobei jedoch ein Teil der 
Verbraucher (bestimmte energieintensive Unternehmen 
und Eigenstromerzeuger) eine reduzierte oder gar keine 
Umlage zahlen. Das EEG legt Ziele für den Gesamtanteil 
erneuerbarer Energien an der Stromversorgung fest. Mit 
dem EEG 2014 werden erstmals Obergrenzen des vergü-
tungsfähigen Zubaus der einzelnen Technologien benannt, 
lediglich für Photovoltaik ist dies schon länger der Fall. 
Für Biomasse wird im EEG 2014 ein maximaler Zubau 
von 100 MW brutto vorgegeben. Diese Obergrenzen 
schränken den Zubau von Anlagen ein, die nach dem EEG 
vergütet werden. Das EEG legt jedoch keine absoluten 
Grenzen für den Anteil einzelner Technologien an der 
Stromversorgung fest, sodass in der Praxis die zugebauten 
Kapazitäten auch deutlich über 100 MW liegen könnten. 
Realistisch ist dies jedoch nicht, da bislang davon ausge-
gangen werden kann, dass sich Anlagen ohne Anspruch 
auf die EEG-Vergütung nicht am Markt behaupten kön-
nen. So wird auch davon ausgegangen, dass die mit dem 
EEG 2014 verringerte Vergütung einen weitaus größeren 
Effekt haben wird als die Beschränkung des vergütungs-
fähigen Zubaus (Fachverband Biogas 2014).

Auswirkungen der gesetzlichen Regelung
234. Die Bioenergiepolitik hat zu einem vermehrten 
Anbau von Energiepflanzen in Deutschland geführt. Die 
Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe (Energie- und 
Industriepflanzen) ist von 0,7 Mio. ha im Jahr 1999 auf 
2,4 Mio. ha im Jahr 2013 gestiegen. Im Hinblick auf die 
Anbaufläche waren 2013 Energiepflanzen für die Biogas-
erzeugung (1,2 Mio. ha), Raps für Biodiesel und Pflan-
zenöl (0,7 Mio. ha) sowie Pflanzen für die Bioethanol-
produktion (0,2 Mio. ha), wie vor allem Zuckerrüben und 
Weizen, die bedeutendsten nachwachsenden Rohstoffe 
(Abb. 4-9). 

Die Anbaufläche für Festbrennstoffe macht mit 11.000 ha 
den weitaus geringsten Anteil aus, jedoch verdeutlicht 
dies, dass die bisher eingesetzte feste Biomasse nicht aus-
schließlich aus Restholz oder Reststoffen aus holzbasier-
ten Produktionsprozessen, sondern aus der Forstwirtschaft 
stammt. Sie wird in Form von Scheitholz eingesetzt. Der 
Holzanteil der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien liegt bei 80 % (HOFMANN et al. 2013, S. 3).

Die Anbaufläche von Silomais, der als Tierfutter sowie 
als Substrat zur Biogaserzeugung verwendet werden kann, 
ist von 1,2 Mio. ha 2003 auf 2,0 Mio. ha 2013 angestiegen 
(Abb. 4-10). Vor dem Hintergrund leicht abnehmender 
Rinderbestände (vgl. Tz. 221) ist die Zunahme vor allem 
auf den deutlichen Anstieg der Nutzung von Anbaubio-
masse zur Biogaserzeugung zurückzuführen. Nach Schät-
zungen der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe 
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(FNR) wurden im Jahr 2013 32 % (0,8 Mio. ha) der 
 gesamten Maisanbaufläche von 2,5 Mio. ha (Silo- und 
Körnermais) in Deutschland zur Gewinnung von Substrat 
zur Biogaserzeugung eingesetzt (FNR 2013b). Der übri-
ge Anteil wurde primär als Futtermittel verwendet. Im 
Jahr 2012 war Silomais mit einem Anteil von 75 % am 
energiebezogenen Substrateinsatz der bedeutendste nach-
wachsende Rohstoff in der Biogaserzeugung. Hinzu
kam vor allem Grassilage mit einem Anteil von 10 % und 
Getreide-Ganzpflanzensilage mit einem Anteil von 7 % 
(DANIEL-GROMKE et al. 2013, S. 55).

235. Silomais und Raps, die dominierenden nachwach-
senden Rohstoffe in Deutschland, weisen ein hohes Po-
tenzial für Stickstoffverluste auf. Grundsätzlich besteht 
bei der Anbaupraxis von Kulturen als Energiepflanzen 
und zur Gewinnung von Lebens- und Futtermitteln kein 
Unterschied (NITSCH et al. 2008). Nach der Ernte von 
Silomais liegen häufig hohe Mengen Stickstoff in Form 
von Nitrat im Boden vor, die nicht mehr von Pflanzen 
aufgenommen und daher ausgewaschen werden. Flächen 
mit Rapsanbau weisen ebenfalls ein großes Potenzial zur 
Nitratauswaschung nach der Ernte auf (LICKFETT 2000). 
Sowohl beim Anbau von Mais als auch von Raps hängt 
die Nitratauswaschung jedoch stark vom Standort und 
Betriebsmanagement ab. Beim Maisanbau ist insbeson-
dere die Höhe der organischen Stickstoffdüngung, aber 

auch beispielsweise deren zeitliche Abstimmung mit dem 
Pflanzenbedarf, entscheidend. In Regionen mit hoher 
Dichte an Tierhaltung und Biogaserzeugung kommt es zu 
Nährstoffüberschüssen, die nicht mehr sinnvoll im Pflan-
zenbau vor Ort eingesetzt werden können. Teilweise sehr 
hohe Transportkosten für Wirtschaftsdünger lassen es 
ökonomisch sinnvoll erscheinen, der möglichst kosten-
günstigen Entsorgung bei der Ausbringung von Wirt-
schaftsdünger den Vorrang vor der optimalen Verwertung 
zu geben. Dies kann eine hohe Nitratauswaschung in 
Maisbeständen befördern (s. a. Tz. 238).

236. Der zunehmende Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen hat zu Landnutzungsänderungen beigetragen. 
Insbesondere der Umbruch von Grünland ist im Hinblick 
auf die Stickstoffproblematik kritisch zu beurteilen, da er 
zur Mineralisierung von organisch gebundenem Stickstoff 
führt. Die landwirtschaftliche Nutzung von Grünland 
weist darüber hinaus im Vergleich zu den meisten einjäh-
rigen Kulturen geringere negative Umwelt- und Natur-
schutzwirkungen auf. OSTERBURG et al. (2011) stellten 
für den Nordwesten Deutschlands einen vermehrten Grün-
landumbruch in Betrieben mit Substratanbau für Biogas-
anlagen fest. Der größte Teil des in der Untersuchung 
ermittelten gesamten Grünlandverlustes fand jedoch in 
Milchviehbetrieben ohne Substratanbau statt (ebd., 
S. 352). Dies verdeutlicht, dass die Bioenergienutzung 

Abbildung 4-9
Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (2013)

Quelle: FNR 2013a
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einen Beitrag zum Grünlandverlust leistet, jedoch nicht 
den alleinigen Treiber darstellt.

Darüber hinaus kann die Nachfrage nach nachwachsenden 
Rohstoffen zur energetischen Verwendung eine intensi-
vere Nutzung (z. B. eine höhere Düngung) von bisher 
extensiv bewirtschafteten Flächen und den Anbau von 
Kulturen auf für diese nicht geeigneten Standorten anrei-
zen. Auch kann die Teilnahme an freiwilligen Extensivie-
rungsprogrammen weniger attraktiv werden (NITSCH 
et al. 2008, S. 20 ff.). Diese Entwicklungen sind jedoch 
nicht alleine auf die verstärkte Nachfrage nach nachwach-
senden Rohstoffen zur Gewinnung von Bioenergie zu-
rückzuführen, sondern auch auf grundsätzliche Tendenzen 
im landwirtschaftlichen Sektor, wie beispielsweise 
Preissteigerungen von Agrarrohstoffen.

237. Tierhaltung und Biogaserzeugung fallen räumlich 
häufig zusammen, da die anfallenden Exkremente als 
Substrat für Biogasanlagen verwendet werden können und 
ihr Einsatz durch den Güllebonus gefördert wurde (s. a. 
Tz. 242). In Regionen mit hohen Tierhaltungsdichten sind 
Nährstoffkreisläufe meist nicht mehr geschlossen, da 
 große Mengen Stickstoff in Form von Futtermitteln im-

portiert werden. Die Biogaserzeugung trägt zu regional 
bereits bestehenden Stickstoffüberschüssen bei, die primär 
auf die konzentrierte Tierhaltung zurückzuführen sind. 
Berechnungen von HEIDECKE et al. (2012) liefern bei-
spielsweise für Schleswig-Holstein Hinweise, dass der 
Anfall von Gärresten für den Anstieg von regionalen 
Stickstoffüberschüssen mitverantwortlich ist.

238. Mit dem Einsatz von tierischen Exkrementen als 
Substrat in Biogasanlagen ist in der Summe kein erhöhter 
Anfall an organischem Stickstoff verbunden. Wirtschafts-
dünger fällt auch unabhängig von der Biogaserzeugung 
an, vor der Ausbringung steht nur die energetische Nut-
zung im Zuge der Fermentation. Zusätzlicher organischer, 
stickstoffhaltiger Dünger entsteht jedoch durch die 
 Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen. Der in der 
 Anbaubiomasse enthaltene Stickstoff wird nicht dem 
landwirtschaftlichen Stickstoffkreislauf entzogen, sondern 
in Form von Gärresten auf die Flächen zurückgeführt. 
Regionale Nährstoffkreisläufe werden zusätzlich angerei-
chert, wenn die Gärreste nicht auf die Anbauflächen der 
Substrate und an die Betriebe, die Wirtschaftsdünger 
abgegeben haben, zurückgeführt werden, sondern aus 
Kostengründen in der Nähe der Biogasanlage ausgebracht 
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Abbildung 4-10
Entwicklung der Anbaufläche von Silomais, der Rinderbestände 

und der installierten elektrischen Leistung von Biogasanlagen (2003 bis 2013)

SRU/SG 2015/Abb. 4-10; Datenquelle: Fachverband Biogas 2013;
BMEL 2014b; Statistisches Bundesamt 2006; 2009; 2013a; 2014c; 2014d
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werden. Im Rahmen eines Pilotprojektes zeigen WÜST-
HOLZ und BAHRS (2013, S. 212 f.), dass untersuchte 
Betriebe deutlich mehr Stickstoff an Biogasanlagen in 
Form von Substraten liefern, als sie in Form von Gär resten 
aufnehmen. Dies deutet auf einen Beitrag zur Nährstoff-
akkumulation durch die Biogaserzeugung hin. Umwelt-
belastungen durch Gärreste sind jedoch auch stark auf 
Defizite bei den Vorgaben zur Düngung zurückzuführen 
(vgl. Abschn. 6.4.2; Abschn. 6.5.1.4).

239. Im Zuge der Biogaserzeugung entstehen neue 
Quellen für Ammoniak- und Lachgasemissionen, da durch 
die Vergärung von pflanzlicher Biomasse zusätzlicher 
Wirtschaftsdünger anfällt, der bei Lagerung und Ausbrin-
gung zu Emissionen führt (JÖRß et al. 2014, S. 94 ff.). 
Wie auch bei Wirtschaftsdünger ohne vorherige energe-
tische Nutzung beeinflusst die bei der Lagerung und 
 Ausbringung eingesetzte Technologie stark das Emis-
sionsniveau. So wurden nach Schätzungen 2011 nur circa 
50 % der Gärreste in gasdicht abgedeckten Lagerstätten 
aufbewahrt (KTBL 2012; s. a. RÖSEMANN et al. 2013, 
S. 93). Biogasanlagen können potenziell jedoch auch 
 einen Beitrag zur Reduktion von Lachgas- und Methan-
emissionen leisten, da bei der Verstromung von Wirt-
schaftsdünger die Emissionen aus dessen Lagerung 
verringert werden können (AMON et al. 2006; de VRIES 
et al. 2010).

240. Die Biogasproduktion ist durch die beschriebene 
Erhöhung von regionalen Stickstoffüberschüssen als 
 besonders problematisch einzustufen. Es ist jedoch fest-
zuhalten, dass auch die Politik zur Nutzung von Biokraft-
stoffen im Hinblick auf die Emissionen reaktiver 
Stickstoffverbindungen bedenklich ist. Landnutzungsän-
derungen, veränderte Flächennutzung und Intensivie-
rungstendenzen können sowohl mit der Biogasproduktion, 
als auch mit der Biokraftstoffproduktion in Verbindung 
gebracht werden.

Der SRU hat sich im Rahmen seines Sondergutachtens 
„Klimaschutz durch Biomasse“ kritisch zum Biokraft-
stoffquotengesetz geäußert und sich dafür ausgesprochen, 
Biomasse prioritär stofflich zu nutzen sowie in Kaskaden-
nutzung zur Erzeugung von Strom und Wärme einzuset-
zen. Die energetische Nutzung von Biomasse zur Erzeu-
gung von Strom und Wärme weist ein größeres Potenzial 
zur Reduktion von Treibhausgasen auf und auch der 
Energieertrag pro Fläche ist höher als bei der Erzeugung 
von Biokraftstoffen (SRU 2007, Tz. 109 und 140). Bei 
der energetischen Nutzung von Biomasse sollten Umwelt- 
und Naturschutzgefährdungen umfassend abgeschätzt und 
unterbunden werden (SRU 2007, Tz. 168) Im Folgenden 
beschränken sich die Problemanalyse und die darauf 
 aufbauenden Handlungsempfehlungen in Kapitel 6.5 auf 
den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zur Biogas-
produktion.

Entwicklung der Vergütung von Bioenergie zur 
Stromerzeugung
241. Maßgeblich für den oben beschriebenen Problem-
druck ist das EEG und hier vor allem die Vergütungs-
struktur, die zu einer verstärkten Nachfrage nach Anbau-
biomasse geführt hat. Im Verlauf mehrerer Reformen 
wurden die EEG-Vergütungssätze nachjustiert und tech-
nologiespezifisch um weitere Faktoren (vor allem Boni) 
ergänzt. Die Vergütungssätze und die Vergütungshöhe 
sind für das Jahr der Inbetriebnahme und weitere zwanzig 
Kalenderjahre festgeschrieben, um Investitionssicherheit 
zu gewährleisten.

242. Durch die Novelle des Stromeinspeisungsgesetzes 
im Jahr 1994 erhielt aus Biomasse erzeugter Strom eine 
Einspeisevergütung. Diese war an den durchschnittlichen 
Strompreis der Vergangenheit gekoppelt; es wurde bei der 
Vergütungshöhe nicht zwischen Strom aus Windkraft, 
Sonnenenergie und Biomasse unterschieden (PRALL und 
EWER 2014). Eine Ausdifferenzierung der Vergütungs-
sätze erfolgte erst mit dem EEG, das im Jahr 2000 das 
Stromeinspeisungsgesetz ablöste. Mit dem EEG wurde 
die Vergütung auf eine absolute Zahlung je erzeugter 
 Kilowattstunde umgestellt, sodass die Erlöse von der all-
gemeinen Strompreisentwicklung abgekoppelt wurden.

Das EEG wurde 2004, 2009 und 2012 novelliert, dabei 
veränderte sich auch die Vergütung der Biomassever-
stromung. Mit der EEG-Novelle 2004 wurden der Grund-
vergütung verschiedene Aufschläge zur Seite gestellt. 
Neben einem Aufschlag von 2 ct/kWh für die kombinier-
te Bereitstellung von Strom und Wärme durch KWK 
wurde für Anlagen bis 5 MW Leistung ein Bonus für den 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe (NaWaRo-Bonus) in 
Höhe von 4 bis 6 ct je nach Anlagengröße eingeführt. 
Dieser Bonus führte zu einer steigenden Nachfrage nach 
Anbaubiomasse, die bis zu diesem Zeitpunkt nur eine 
untergeordnete Rolle gespielt hatte. Die insgesamt erziel-
baren Vergütungssätze lagen deutlich über denen aus dem 
EEG 2000, sodass sich die Zahl der Biogasanlagen zwi-
schen 2004 und 2008 nahezu verdoppelte (von 2.050 auf 
3.891 Anlagen) und deren Leistungsfähigkeit von 390 auf 
1.377 MW anwuchs, sich also mehr als verdreifachte.

Auch mit der Novelle zum EEG 2009 wurden die Vergü-
tungssätze für Strom aus Biomasse verändert. Ergänzend 
zum auf 4 bis 7 ct/kWh angehobenen NaWaRo-Bonus 
wurde der sogenannte Güllebonus in Höhe von 1 bis 4 ct 
eingeführt, der den Einsatz von Gülle als Substrat ab 
 einem Gülleanteil von dreißig Massenprozent vergütet 
(Anlage 2 EEG 2009). Vor allem der NaWaRo-Bonus 
sowie der Güllebonus erhöhten die Attraktivität der Bio-
masseverstromung zusätzlich. In der Folge stieg die Zahl 
der Biogasanlagen bis 2011 auf 7.175 an, deren Leistung 
lag bei 3.097 MW. Während die Kapazität erneut deutlich 
anstieg und sich mehr als verdoppelte, nahm die Zahl der 
Anlagen um fast 85 % zu.

243. Die EEG-Novelle 2012 sollte vor allem den durch 
den NaWaRo-Bonus angetriebenen unerwünschten Folgen 
begegnen (Zunahme des Maisanbaus, Grünlandumbruch 
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zum Anbau von Energiepflanzen). Die Boni für den 
 Einsatz nachwachsender Rohstoffe und Gülle sowie KWK 
wurden abgeschafft und das Konzept der Einsatzstoff-
vergütungsklassen eingeführt. Dieses differenziert die 
Vergütung je nach eingesetztem Substrat. Darüber hinaus 
wurde der Maisanteil am Substrat begrenzt.

Die Entwicklung von Anlagenbestand und installierter 
Leistung spiegelt die verschiedenen EEG-Fassungen und 
deren Wirkungen erkennbar wider, wie Abbildung 4-11 
verdeutlicht. Besonders prägnant ist einerseits der große 
Zubau im Rahmen des EEG 2009, ebenfalls eindeutig 
erkennbar ist der Effekt der EEG-Novelle von 2012, die 
den Zubau massiv reduziert hat.

244. Als wesentliche Faktoren für die durch die Bio-
energiepolitik vorangetriebenen Einträge reaktiven Stick-
stoffs in die Umwelt können neben der Zunahme der 
insgesamt nach EEG vergüteten Anlagen vor allem der 
2004 eingeführte NaWaRo-Bonus und der 2009 hinzu-
gekommene Güllebonus angesehen werden. Diese zusätz-
lichen Vergütungen steigerten die finanzielle Attraktivität 
des Einsatzes von Anbaubiomasse, die auch bei Ausnut-
zung des Güllebonus den weit überwiegenden Anteil des 
eingesetzten Substrates ausmacht. Die Boni führten zu 
einer Nachfragesteigerung nach Substraten in der Land-
wirtschaft. Aufgrund der gesetzlich abgesicherten Ver-
gütungsdauer greifen Vergütungsmodifikationen durch 
Gesetzesnovellen, wie etwa 2012 geschehen, nur für neue, 
jedoch nicht für bestehende Anlagen. Dementsprechend 

bleibt die aktuell hohe Nachfrage nach Anbaubiomasse 
ohne ergänzende, auf Bestandsanlagen ausgerichtete 
 Regelungen und Anreizsysteme für einen langen Zeitraum 
bestehen.

4.1.5 Lebensmittelkonsum

245. Individuelle Konsummuster tragen entscheidend 
zur aktuellen Stickstoffproblematik bei. Insbesondere die 
Art und Weise des Lebensmittelkonsums ist ein großer 
Treiber der steigenden Stickstoffbelastung mit den daraus 
resultierenden Problemen für den Menschen und die Um-
welt (SUTTON et al. 2013; DASGUPTA und EHRLICH 
2013). Neben der Ernährung haben aber auch andere 
 Bereiche des täglichen Lebens, wie zum Beispiel die 
 Mobilität (Kap. 4.2) und der Energieverbrauch (Kap. 4.3) 
einen Einfluss auf die Stickstoffemissionen. In diesem 
Kapitel soll auf zwei im Hinblick auf die Stickstoffproble-
matik besonders relevante Aspekte des Lebensmittel-
konsums eingegangen werden. Bezogen auf die Freisetzung 
reaktiver Stickstoffverbindungen in die Umwelt stellen 
insbesondere der der hohe Anteil an Lebensmittelabfällen 
und der hohe Konsum tierischer Produkte ein Problem 
dar. Für eine umfassende Betrachtung des Lebensmittel-
konsums sei auf das Umweltgutachten 2012 verwiesen 
(SRU 2012, Kap. 3).

246. Die Präferenzen der Verbraucher für Lebensmittel 
sind einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt und stehen 
häufig einem umweltbewussten Konsum entgegen (SRU 

Abbildung 4-11
Anzahl der Biogasanlagen und installierte Leistung

SRU/SG 2015/Abb. 4-11; Datenquelle: Fachverband Biogas 2013; Zahlen für 2014 Prognose
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2012, Kap. 3). Wesentlicher Einflussfaktor auf Präfe-
renzen und damit auf den individuellen Konsum sind 
Lebensstil, Werte und Einstellungen sowie die gesamtge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen. Mittels eines Stick-
stoffkalkulators (N-Print.org 2014) können Konsumenten 
ihren persönlichen Stickstofffußabdruck berechnen und 
erfahren, inwieweit der eigene Lebensstil bzw. Konsum 
Auswirkungen auf die Freisetzung reaktiven Stickstoffs 
in die Umwelt hat (LEACH et al. 2012; STEVENS et al. 
2014; vgl. Tz. 528). Der individuelle Konsum wird dabei 
auf die vier Bereiche Ernährung, Haushalt, Mobilität 
 sowie Güter und Dienstleistungen aufgeteilt. Nach 
N-Print.org (2014) macht der Anteil der durch die Ernäh-
rung  verursachten Stickstoffemissionen im Durchschnitt 
mit 20 kg Stickstoff pro Jahr etwa 88 % des Gesamtstick-
stofffußabdrucks einer Person in Deutschland aus (s. 
Abb. 4-12).

Die besondere Bedeutung der Ernährung für den persön-
lichen Stickstofffußabdruck ergibt sich aus der bereits in 
Abschnitt 4.1.1 aufgeführten landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweise. Bezogen auf die Gesamtemissionen sind 
insbesondere tierische Lebensmittel, vor allem Fleisch- 
und Milchprodukte, von Bedeutung. Aber auch der Anbau 
bestimmter Sonderkulturen, welche durch eine geringe 
Stickstoffeffizienz gekennzeichnet sind, zum Beispiel 
Erdbeeren, Spargel und Brokkoli, führen zu großen Stick-
stoffverlusten in die Umwelt (s. Tz. 226).

XUE und LANDIS (2010) haben für Lebensmittel anhand 
von Lebenszyklusanalysen das jeweilige Eutrophierungs-
potenzial (von Stickstoff und Phosphat) für Böden, Ge-
wässer und Meere bestimmt und daraus „Stickstoffäqui-
valente“ für verschiedene Produktgruppen abgeleitet. Ihre 
Analysen zeigen, dass bei der Produktion verschiedener 
Nahrungsmittelgruppen sehr unterschiedliche Mengen an 
Stickstoff in die Umwelt gelangen. So ist das Stickstoff-
äquivalent von rotem Fleisch, das während der Produk-
tion, der Verarbeitung, dem Transport und der Verpackung 

freigesetzt wird, mit 150 g Stickstoffemissionen pro Kilo-
gramm etwa doppelt so hoch wie das von Milchprodukten. 
Die Stickstoffäquivalente von Gemüse und Früchten sind 
mit etwa 17 g Emissionen pro Kilogramm höher als die 
anderer pflanzlicher Produkte, wie etwa von Getreide 
(2,6 g pro Kilogramm) (ebd.). Der überwiegende Teil der 
Stickstoffemissionen gelangt dabei bereits während der 
landwirtschaftlichen Produktion, dem Transport und der 
anschließenden Verarbeitung in die Umwelt (XUE und 
LANDIS 2010; LEACH et al. 2012; GRIZZETTI et al. 
2013). LEIP et al. (2013) vergleichen den Stickstoff-
fußabdruck verschiedener Lebensmittel in insgesamt
25 EU-Staaten. Für Deutschland geben die Autoren mit 
5 g Stickstoff pro Kilogramm pflanzliches Produkt im 
Durchschnitt ebenfalls deutlich niedrigere Werte für den 
Stickstofffußabdruck an als für tierische Produkte (44,9 g 
Stickstoff pro Kilogramm Produkt).

Lebensmittelabfälle
247. Nach GUSTAVSSON et al. (2011) gehen weltweit 
etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel in der 
Lebensmittelkette ungenutzt verloren oder werden als 
Abfall über den Müll entsorgt. Laut der vom Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) in Auftrag gegebenen ersten 
deutschen „nationalen Wegwerfstudie“ (2012) zu Lebens-
mittelabfällen werden in Deutschland jährlich etwa 
11 Mio. t Lebensmittel verschwendet und landen unge-
nutzt im Müll (KRANERT et al. 2012, S. 8). Die Abfälle 
entstehen dabei auf allen Stufen der Lebensmittelkette 
und haben vielfältige Ursachen (ausführlich in SRU 2012, 
Kap. 3). Sie werden entweder bereits bei der Herstellung 
und der Verarbeitung des Produktes oder durch den 
 Handel bzw. den Endverbraucher entsorgt. Mit 6,7 Mio. t 
(etwa 61 %) verursachen die privaten Haushalte den größ-
ten Anteil. Im Durchschnitt produziert jeder Deutsche 
damit etwa 81,6 kg Lebensmittelabfälle pro Jahr, wovon 

Abbildung 4-12

Durchschnittlicher Stickstofffußabdruck pro Person und Jahr in Deutschland

Quelle: N-Print.org 2014, Stand: 17.08.2014
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47 % vermeidbar bzw. 18 % teilweise vermeidbar wären. 
An diesen Abfällen haben Gemüse und Obst (44 %) sowie 
Backwaren (15 %) den größten Anteil, gefolgt von Milch-
produkten (8 %) sowie Fleisch und Fisch (6 %) (KRA-
NERT et al. 2012, S. 16–19).

Die Studie nennt als häufigste Gründe für das Wegwerfen 
von Lebensmitteln durch die privaten Haushalte eine man-
gelnde Wertschätzung der Lebensmittel, eine nicht be-
darfsgerechte Einkaufsplanung, eine falsche Lagerung 
und den Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Die Au-
toren weisen in dem Zusammenhang auf die bedeutende 
Rolle der gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
hin, die neben den individuellen Gründen maßgeblich zur 
Entsorgung von Lebensmitteln in Haushalten führen. 
Wichtige Trends und Entwicklungen hierfür sind demzu-
folge unter anderem das beinahe ständig verfügbare Über-
angebot an Lebensmitteln, der starke Rückgang des An-
teils der Verbrauchsausgaben für Lebensmittel und die 
zunehmende Entfremdung gegenüber Lebensmitteln 
(KRANERT et al. 2012). Die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat 
errechnet, dass gerade bei Fleisch und Fleischprodukten 
die Lebensmittelverluste am Ende der logistischen Kette 
– also zu großen Teilen im Konsumbereich – in Europa 
und in den USA im Vergleich zum Rest der Welt besonders 
hoch sind (GUSTAVSSON et al. 2011).

248. In diesem Zusammenhang spielen auch Anforde-
rungen an die Produkt- und Qualitätseigenschaften sowohl 
von Verbrauchern als auch von Herstellern und Handel 
eine wichtige Rolle (KRANERT et al. 2012; UBA und 
Verbraucherzentrale Bundesverband 2014). Produkte, die 
in der Größe, Form und Farbe nicht den jeweiligen An-
sprüchen und Normen genügen, können zum Beispiel 
nicht vom Landwirt an den Handel abgegeben werden. 
Die so produzierten Lebensmittel verbleiben entweder auf 
dem Acker oder finden als Tierfutter Verwendung. Im 
Gemüsebau behält beispielsweise Brokkoli seine charak-
teristische, vom Verbraucher bevorzugte grüne Farbe nur 
dann, wenn bei der Ernte ein hoher Stickstoffgehalt im 
Boden vorliegt. Dies führt dazu, dass zum Zeitpunkt der 
Ernte gedüngt wird und ein Großteil des Stickstoffs nach 
der Abernte im Boden verbleibt. Entsprechen die Endpro-
dukte nicht den hohen Ansprüchen des Handels und der 
Verbraucher an die oben genannten Qualitätseigenschaf-
ten, gehen auf diese Weise große Mengen an zum Verzehr 
geeigneten Lebensmitteln ungenutzt verloren (s. Tz. 226). 

249. GRIZZETTI et al. (2013) schätzen, dass global 
2.700 kt Stickstoff pro Jahr direkt über Lebensmittel-
abfälle verloren gehen. Dies entspricht etwa 2 % des 
 Gesamtstickstoffinputs in Form von synthetischen Dün-
gern, der zur Lebensmittelproduktion eingesetzt wird 
(120.000 kt Stickstoff pro Jahr nach GALLOWAY et al. 
2008). Die Europäische Union (27 EU-Staaten im Refe-
renzjahr 2007) hat daran mit 400 kt Stickstoff pro Jahr 
einen besonders hohen Anteil. GRIZZETTI et al. (2013) 
kommen zu dem Schluss, dass in Europa die Abfälle für 
etwa 12 % aller Stickstoffemissionen aus der Lebensmit-
telproduktion verantwortlich sind. Den größten Anteil an 

den Stickstoffemissionen aus Abfall haben mit etwa 50 % 
Fleisch und mit 25 % Getreide, gefolgt von Milchproduk-
ten (9 %) und Früchten (6 %).

Lebensmittelkonsum und Verbraucherpräferenzen
250. Tierische Produkte stellen in Deutschland einen 
großen Anteil der täglichen Nahrungspalette dar. Etwa 
85 % der Bevölkerung verzehren täglich oder fast täglich 
Fleisch und Wurst. Der deutsche Pro-Kopf-Fleischver-
brauch liegt bei etwa 89 kg pro Jahr und damit knapp 
unter dem EU-Durchschnitt (Heinrich-Böll-Stiftung 
2013). Trotz eines über Jahre konstant hohen Fleischkon-
sums ist ein leichter Rückgang des Fleischkonsums in 
Deutschland bereits heute statistisch nachweisbar. Es 
zeichnet sich ab, dass im Hinblick auf den demografischen 
Strukturwandel ein weiterer Rückgang zu erwarten ist 
(CORDTS et al. 2013). Dies gilt insbesondere für den 
Verbrauch von Schweinefleisch, der seit einigen Jahren 
abnimmt (BMELV 2013, S. 189). Dagegen ist der Ver-
brauch von Hühnerfleisch in den letzten Jahren gestiegen 
(Heinrich-Böll-Stiftung et al. 2014). Im Durchschnitt 
verzehren Männer etwa doppelt so viel Fleisch, Fleisch-
erzeugnisse und Wurstwaren wie Frauen. Insbesondere 
junge Menschen verzehren häufiger Fleisch, während bei 
beiden Geschlechtern der durchschnittliche Verzehr in der 
Altersgruppe 65 bis 80 Jahre am niedrigsten ist (MRI 
2008b).

Demgegenüber hat sich jedoch auch der Anteil an Perso-
nen, die sich ausschließlich oder überwiegend vegetarisch 
ernähren, in den letzten Jahren erhöht. Ausgehend von 
einer geringen Ausgangsbasis von rund 1 % der Bevöl-
kerung (Nationale Verzehrsstudie II (NVS II) von 2008: 
MRI 2008a) hat sich der Anteil im Jahr 2012 fast verdop-
pelt („Lebensmittelverzehr der Deutschen kaum verändert 
– Aber: Anzahl der Vegetarier verdoppelt“, Pressemittei-
lung des Max Rubner-Instituts vom 13. März 2014). Etwa 
zwei Drittel der Vegetarier sind Frauen (MRI 2008a). Die 
Studie von CORDTS et al. (2013) gibt mit 3,7 % einen 
höheren Wert für den Anteil an Vegetariern an und zählt 
außerdem etwa 11,8 % der Bevölkerung zur Gruppe der 
„Flexitarier“, also Personen die allgemein wenig Fleisch 
konsumieren und dabei besonders auf eine hohe Qualität 
achten. Zu den Personengruppen, die bewusst ihren 
Fleischkonsum reduzieren, gehören eher Frauen sowie 
jüngere und höher gebildete soziale Gruppen mit höherem 
Haushaltsnettoeinkommen. Sie hinterfragen ihren Fleisch-
konsum zunehmend aufgrund tierethischer, gesundheit-
licher und ökologischer Gesichtspunkte (CORDTS et al. 
2013; MRI 2008b).

251. Aufgrund der derzeitigen Ernährungsweise werden 
in den Industrienationen sowie den Oberschichten in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern die für eine ausge-
wogene und gesunde Ernährung empfohlenen Mengen 
für die durchschnittliche Aufnahme an Proteinen zum Teil 
weit überschritten. Laut der NVS II liegt in Deutschland 
bei Männern und Frauen in allen Altersgruppen der Me-
dian der Proteinzufuhr über den empfohlenen sogenann-
ten D-A-CH-Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr 



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 139 – Drucksache 18/4040

139

Verkehr

(MRI 2008b). Eine reduzierte Proteinaufnahme infolge 
eines geänderten Ernährungsverhaltens hätte somit auch 
positive Synergieeffekte für die menschliche Gesundheit. 
Eine Reduktion der Aufnahme von tierischen Proteinen 
würde gleichzeitig zu einer verminderten Aufnahme an 
gesättigten Fettsäuren führen, die unter anderem in 
 Zusammenhang mit der Entstehung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen gebracht werden (WESTHOEK et al. 
2014; s. Tz. 516).

In Abschnitt 4.1.1 wurde ausführlich dargestellt, dass für 
die Produktion einer Kalorie tierischen Lebensmittels 
generell mehr Stickstoff als zur Produktion einer Kalorie 
pflanzlichen Lebensmittels eingesetzt werden muss. Eine 
Änderung der Konsummuster hin zu einem höheren An-
teil pflanzlicher Proteine in der Ernährung würde neben 
den positiven gesundheitlichen Effekten auch zu einer 
verbesserten Stickstoffeffizienz und niedrigeren Stick-
stoffverlusten in die Umwelt beitragen.

4.1.6  Erwartete Entwicklungen der
Stickstoff emissionen aus der 
Landwirtschaft

252. Wie erläutert, wird die Intensität der Stickstoff-
düngung auch durch das Verhältnis von Produktpreisen 
für landwirtschaftliche Güter zu Düngemittelpreisen be-
dingt (BLAG 2012, S. 82; s. Abschn. 4.1.2). Die Preisre-
lationen sind teilweise starken Schwankungen unterwor-
fen. Beispielsweise gab es bei Weizen im Wirtschaftsjahr 
2010/2011 einen regelrechten Peak zugunsten der Wei-
zenpreise im Verhältnis zu den Düngemittelpreisen. In 
Abhängigkeit davon, wie sich die Preisrelation in Zukunft 
weiterentwickelt, ist es möglich, dass unter den gegebenen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen der Düngerabsatz eher 
steigen als sinken wird.

Das Thünen-Institut hat die agrarökonomischen Entwick-
lungen für das Jahr 2023 für Deutschland modelliert 
 (OFFERMANN et al. 2014). Folgende Entwicklungen 
gegenüber den Jahren 2009 bis 2011 werden erwartet:

– Trotz des erwarteten Anstiegs der Getreidepreise 
nimmt der Anteil der Getreidefläche weiterhin leicht 
ab. Der Ölsaatenanbau bleibt fast konstant. Aufgrund 
steigender Milchpreise nach dem Auslaufen der Milch-
quote wird die Milchproduktion gegenüber den Jahren 
2009 bis 2011 um rund 18 % ansteigen. Unter Berück-
sichtigung der Milchleistungssteigerung werden die 
Milchkuhbestände leicht zunehmen. Die Anzahl der 
sonstigen Rinder bleibt nach den Modellanalysen kon-
stant, sodass sich auch die Rindfleischerzeugung kaum 
verändert. Die Konzentration der Milchproduktion an 
den günstigen Grünlandstandorten setzt sich weiter 
fort.

– Die Nachfrage nach Milcherzeugnissen, insbesondere 
Käse und Frischmilchprodukten, wächst weiter leicht.

– In der Modellierung durch das Thünen-Institut wird 
von einer Beibehaltung des EEG 2012 ausgegangen. 
Diese Reform und die vergleichsweise hohen Agrar-

preise reduzieren die Dynamik des Ausbaus der Bio-
gaserzeugung. Dennoch steigt in der Modellierung die 
Anbaufläche für Energiemais auf 1,2 Mio. ha und die 
Vergütung der Bioenergie über das EEG hat damit 
weiterhin einen großen Einfluss auf die Landnutzung. 
Die prognostizierte Entwicklung ist nach Einschätzung 
des SRU jedoch vor dem Hintergrund der Reform des 
EEG im Jahr 2014 zu hinterfragen. Die durch das EEG 
beeinflusste Zunahme der Maisanbaufläche wird mög-
licherweise geringer ausfallen.

– Zunehmende Viehbestände, die erhöhte Nachfrage 
nach Milchprodukten und der erweiterte Anbau von 
Energiepflanzen sorgen für eine Steigerung der Nähr-
stoffzufuhr aus Wirtschaftsdüngern um 13 % bei 
gleichbleibendem Einsatz von Mineraldünger. Durch 
höhere Erträge und eine zunehmende Düngeeffizienz 
bleibt insgesamt der sektorale Stickstoffbilanzsaldo 
der Flächenbilanz mit 70 kg/ha landwirtschaftlich 
 genutzter Fläche nahezu konstant.

– Unter den getroffenen Annahmen und unveränderten 
politischen Rahmenbedingungen lösen sich die Pro-
bleme, die sich aus der intensiven Tierproduktion 
 ergeben können, nicht im Zeitablauf „von selbst“, 
sondern könnten angesichts der in der Studie projizier-
ten Rentabilität der Veredlungsproduktion weiter an 
Bedeutung gewinnen.

Basierend auf den agrarökonomischen Projektionen ist 
nach den Modellen für den betrachteten Zeitraum damit 
keine Entlastung der Umwelt durch veränderte Produk-
tionsmengen oder -strukturen zu erwarten.

4.2 Verkehr
253. Stickstoffoxidemissionen in die Luft stellen eine 
Belastung für die menschliche Gesundheit und die 
Ökosysteme dar (s. Tz. 119 ff. und Tz. 145 ff.). Der Ver-
kehr ist in Deutschland einer der beiden Hauptemittenten 
für Stickstoffoxidemissionen (s. a. Tab. 3-4). Unter Ein-
beziehung des internationalen Schiffs- und Flugverkehrs 
werden etwa 54 % der Gesamtstickstoffoxidemissionen 
dem Verkehr zugeschrieben (s. Abb. 4-13).

Wirft man einen Blick auf die Verkehrsmittelwahl bzw. 
den Modal Split in Bezug auf die Verkehrsleistung, so 
stehen beim Gütertransport die Seeschifffahrt und der 
Straßengüterverkehr im Vordergrund, bei der motorisier-
ten Personenbeförderung der Straßenverkehr (s. Abb. 4-14). 
Die Verkehrsmittelwahl wird dabei zum einen vom Mo-
bilitätsverhalten der Menschen und der wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Unternehmen und zum anderen vom 
Verkehrsangebot bestimmt.

Hinsichtlich der Stickstoffoxidemissionen dominiert der 
Straßenverkehr mit einem Anteil an den Verkehrsemis-
sionen von etwa 54,3 %, gefolgt von der Schifffahrt mit 
etwa 24,7 % (Abb. 4-13). Der Luftverkehr ist für 13,9 % 
der Stickstoffoxidemissionen des Verkehrs verantwortlich. 
Im Folgenden wird aufgrund ihrer besonderen Bedeutung 
als Verursacher von Stickstoffoxidemissionen nur auf den 
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Straßenverkehr und die Seeschifffahrt näher eingegangen. 
Für beide Verkehrsbereiche werden einzelne wichtige 
Treiber betrachtet (s. hierzu auch SRU 2005; 2008; 2012, 
Kap. 4 und 5).

4.2.1 Straßenverkehr

254. Die höchsten Luftbelastungen mit Stickstoffoxiden 
treten in stark vom Straßenverkehr beeinflussten Gebieten 
wie den Ballungsräumen bzw. Städten auf. Der Straßen-
verkehr ist der Hauptverursacher dieser lokalen Belastun-
gen. Darüber hinaus trägt er in relevantem Maße zu den 
Gesamtstickstoffoxidemissionen bei (s. Tz. 84). Zentraler 
Grund hierfür ist, dass die Mobilität des Menschen, aber 
auch der Transport von Gütern und Waren auf der Straße 
weiterhin im Wesentlichen auf Fahrzeugen basiert, die 
durch Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Die 
Minderung der Stickstoffoxidemissionen dieser Fahr zeuge 
erfolgt primär über technische Maßnahmen, wie Abgas-
minderungstechniken, die über gesetzliche Vorgaben ein-
geführt wurden (s. Tz. 537). Allerdings bestehen auch 
Anreize, wie zum Beispiel die Steuerbegünstigung von 
Dieselkraftstoffen (s. Tz. 257), die diese Bemühungen 
konterkarieren.

Alternative Antriebe wie Elektrofahrzeuge sind zwar über 
das Stadium der Entwicklung hinaus, auch wird die Wei-
terentwicklung und Einführung dieser Technologie poli-
tisch gefördert (SRU 2012, Kap. 5). Sie besitzen aber 
derzeit aufgrund von Nachteilen gegenüber Verbrennungs-
motoren, die beispielsweise Reichweite und Kosten be-
treffen, noch deutlich schlechtere Marktchancen. Immer-
hin scheinen aber Hybridfahrzeuge (Fahrzeuge, die durch 
einen Elektromotor und einen weiteren Energiewandler 
angetrieben werden) sich zunehmend am Markt zu etab-
lieren. Was die Alternativen zum motorisierten Individu-
alverkehr betrifft, hat deren Angebot bzw. die Ausgestal-
tung der Verkehrsinfrastruktur einen wichtigen Einfluss 
(Tz. 255). Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Mobili-
tätsverhalten (Tz. 258). Beim Güterverkehr sind insbe-
sondere wirtschaftliche Entwicklungen von Relevanz 
(Tz. 259). Im Folgenden werden fünf wichtige Treiber, 
die zur Entwicklung der Stickstoffoxidemissionen des 
Straßenverkehrs beitragen, angesprochen. Hinsichtlich 
sonstiger Faktoren wird auf SRU-Veröffentlichungen zu 
den Umweltwirkungen des Straßenverkehrs verwiesen 
(SRU 2005; 2008; 2012, Kap. 5).

Abbildung 4-13
Prozentualer Anteil der Hauptverursacherbereiche an den

Gesamtstickstoffoxidemissionen in Deutschland im Jahr 2012

SRU/SG 2015/Abb. 4-13; Datenquelle: CEIP 2014

Industrie ohne Energieerzeugung
Offroad Verkehr = z. B. landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Maschinen
Schiffsverkehr = Emissionen berechnet für Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt, die in nationalen Gewässern 
als auch von inländischen zu ausländischen Häfen stattfindet (Berechnungen basierend auf inländischer Kraft-
stoffabgabe, s. EEA 2013)
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Autozentrierte Infrastrukturplanung
255. Bisher orientiert sich die Verkehrsplanung immer 
noch sehr stark an der Bedarfsdeckung bzw. dem Ziel, 
eine prognostizierte zunehmende Verkehrsnachfrage 
durch das Bereitstellen einer entsprechenden Verkehrs-
infrastruktur zu befriedigen, und noch zu wenig an der 
Zukunftsgestaltung von öffentlichen Räumen. Beispiels-
weise haben die meisten Ballungsräume in Deutschland 
bisher noch keine integrierten Verkehrskonzepte entwi-
ckelt (SRU 2012, Kap. 5; DOLL et al. 2013). Außerdem 
fehlen verbindliche, konkrete und problembezogene Um-
weltziele für den Straßenverkehr. Der motorisierte Indi-
vidualverkehr beansprucht in den Städten weiterhin den 
größten Anteil des öffentlichen Raumes. Ebenso hat der 
Umweltverbund sein Potenzial selbst in vorbildlichen 
Städten noch nicht vollständig ausgeschöpft. Allerdings 
gewinnen sozial- und umweltpolitische Fragestellungen 
in der Verkehrs- bzw. Mobilitätsplanung zunehmend an 
Bedeutung (SRU 2005, Tz. 127 ff.; 2012, Tz. 310 ff.)

Abgasnormen und Katalysatorentechnik
256. Um die Stickstoffoxidemissionen bei herkömmli-
chen Verbrennungsmotoren zu mindern, ist ein erheblicher 
technischer Aufwand erforderlich. In der Vergangenheit 
wurden deutliche Erfolge bei der Minderung der Fahr-
zeugemissionen von rechtlich geregelten Schadstoffen 
über die Festlegung von europäischen Emissionsstandards 
erreicht. So führte die Einführung des Dreiwegekatalysa-
tors über die Setzung von Abgasnormen unter anderem 

auch zu einer deutlichen Minderung der Stickstoffoxid-
emissionen bei Ottomotor-Fahrzeugen. Dies gilt aber nicht 
für Stickstoffoxidemissionen bei Dieselfahrzeugen (Eu-
ropäische Kommission 2013a). Dieselfahrzeuge belasten 
die Luft aktuell stärker mit Stickstoffoxidemissionen als 
benzinbetriebene Fahrzeuge und haben auch einen höhe-
ren Anteil des im Vergleich zu anderen Stickstoffoxiden 
gesundheitsschädlicheren Stickstoffdioxids im Abgas als 
Benzinfahrzeuge. So emittieren zum Beispiel Diesel-Pkw, 
welche die seit 2009 für Typengenehmigungen erforder-
liche Euro 5-Norm erfüllen, unter realen Fahrbedingungen 
sogar mehr Stickstoffoxid als benzinbetriebene Pkw, die 
lediglich den Stickstoffoxidgrenzwert der Euro-1-Norm 
aus dem Jahr 1992 einhalten (Europäische Kommission 
2013b). Darüber hinaus emittieren Dieselfahrzeuge be-
sonders gesundheitsschädliche Dieselrußpartikel. 

Dass Dieselfahrzeuge bislang nicht  mit effizienten Stick-
stoffoxidminderungstechnologien wie zum Beispiel 
SCR-Systeme (SCR – selektive katalytische Reduktion) 
ausgerüstet wurden, liegt auch daran, dass erst spät stren-
ge Abgasnormen eingeführt wurden (Tz. 537). Im Gegen-
teil dazu hat die Einführung des Oxidationskatalysators 
über die Euro-3- und die Euro-4-Norm sogar eher zu einer 
Zunahme der Stickstoffoxidemissionen und des Anteils 
von Stickstoffdioxid an den Stickstoffoxidemissionen 
durch Dieselfahrzeuge beigetragen (GÖRGEN und LAM-
BRECHT 2008; Europäische Kommission 2013a).

Abbildung 4-14

Personen- und Güterverkehrsleistung der unterschiedlichen Verkehrs- 
bzw. Transportzweige in Deutschland im Jahr 2012

SRU/SG 2015/Abb. 4-14; Datenquelle: BMVBS 2013

Leistungen zwischen den Häfen der Bundesrepublik sowie von und nach ausländischen Häfen.
MIV = Motorisierter Individualverkehr
Öffentl. SPV = Öffentlicher Straßenpersonenverkehr
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Steuerbevorzugung von Dieselkraftstoff
257. Bei den Pkw hat sich in Deutschland der Anteil 
von Dieselfahrzeugen an der Gesamtflotte in den letzten 
Jahren deutlich erhöht. So machten sie am 1. Januar 2012 
27,7 % des Pkw-Bestandes aus, bei den Neuzulassungen 
im Jahr 2012 lag ihr Anteil bereits bei 48,2 % (Statis-
tisches Bundesamt 2013b). Ein Grund für die hohe 
 Nachfrage nach dieselangetriebenen Pkw ist die Steuer-
bevorzugung des Dieselkraftstoffs. Die beiden zentralen 
Rechtfertigungen für die Steuerbevorzugung sind die 
höhere Energiedichte von Dieselkraftstoff im Vergleich 
zu Benzin (dadurch haben Dieselfahrzeuge generell einen 
geringen Verbrauch bezogen auf das Kraftstoffvolumen) 
und die Wirtschaftsförderung. Der Energiesteuersatz für 
Dieselkraftstoff ist derzeit mit 47 ct/l deutlich niedriger 
als der für Benzin mit 65,4 ct/l (BMF 2014).

Mobilitätsverhalten
258. Mobilität ist ein wichtiger Baustein zur Teilhabe 
am sozialen und wirtschaftlichen Leben und trägt somit 
maßgeblich zur Lebensqualität bei. Nach dem Verständnis 
des SRU ist Mobilität die Möglichkeit, Orte zum Zwecke 
der Realisierung von Interessen zu erreichen (SRU 2012, 
Tz. 289).

Das Mobilitätsverhalten des Menschen wird durch eine 
Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die grob in vier Berei-
che unterteilt werden können: 

– Rahmenbedingungen wie Wetter oder Distanz, die 
zurückgelegt werden soll; 

– die Dichte und funktionale Mischung der Siedlungs-
struktur;

– Infrastruktur wie Angebot an öffentlichem Nahverkehr, 
Straßen oder Radwegen und 

– individuelle Einflüsse wie Wunsch nach Flexibilität, 
Sicherheitsempfinden oder kulturelle Faktoren.

Mobilität wird immer noch sehr stark mit dem Auto-
verkehr in Zusammenhang gebracht. Und dies, obwohl 
bei der Mobilität nicht nur Menschen und Güter, sondern 
auch Informationen einbezogen werden müssen. Ein 
 autozentriertes Verständnis von Mobilität zeigte sich in 
der Vergangenheit – insbesondere in den 1960er- und 
1970er-Jahren – in Leitbildern wie „autogerechte Stadt“ 
und „flüssiger Verkehr“. Folge davon war zum Beispiel, 
dass die Steigerung des Verkehrsaufkommens als Zuge-
winn an Mobilität verstanden wurde. Völlig unberück-
sichtigt blieb dabei, dass zwar die Länge der zurückge-
legten Wege immer weiter zugenommen hat, nicht aber 
deren Anzahl. In einer Stadt mit kurzen Wegen wäre nach 
der Mobilitätsdefinition des SRU zum Beispiel ein hohes 
Mobilitätsniveau möglich, ohne dass es dafür erforderlich 
wäre, viel Zeit mit der Teilnahme am Verkehrsgeschehen 
zu verbringen. Eine hohe Mobilität ist also nicht per se 
an ein bestimmtes Verkehrsmittel oder an die Überbrü-
ckung großer Distanzen gekoppelt (SRU 2005; 2012, 
Kap. 5). Neuere Konzepte in der Stadtplanung, wie zum 

Beispiel autofreie Zonen oder Städte sowie Shared Space 
(gemeinsam genutzter Raum), haben bereits ein anderes 
Mobilitätsverständnis aufgegriffen. Durch Shared Space 
soll das gleichberechtigte Nebeneinander aller Verkehrs-
teilnehmer gefördert werden, um die Sicherheit und Le-
bensqualität an den Straßen zu verbessern (BECHTLER 
et al. 2010).

Trotzdem bestimmt der Autoverkehr weiterhin sehr stark 
das Verkehrsgeschehen. Besonders für die individuelle 
Mobilität besitzt der motorisierte Individualverkehr eine 
große Bedeutung (SRU 2012, Kap. 5). So dominierte zum 
Beispiel der motorisierte Individualverkehr die im Perso-
nenverkehr erbrachte Verkehrsleistung (Personen-km) im 
Jahr 2012 mit 80,5 %. Beim Verkehrsaufkommen (beför-
derte Personen) liegt sein Anteil bei etwa 82,4 % (Statis-
tisches Bundesamt 2013b; BMVBS 2013). Wird der Fuß- 
und Radverkehr mit einbezogen, liegt der Anteil am 
Modal Split aller zurückgelegten Wege bei etwa 58 % (für 
2008) (infas und DLR 2010). Schaut man sich die länger-
fristigen Entwicklungen an, so zeigt sich kein wesentlicher 
Rückgang der Verkehrsleistung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs. In den deutschen Städten ist seine Bedeu-
tung unterschiedlich groß. So hat er in Berlin einen Anteil 
am Gesamtverkehr von 32 %, in Kaiserslautern dagegen 
von 54 % (UBA 2012). Eine offensichtliche Veränderung 
im Mobilitätsverhalten lässt sich – wenn überhaupt – nur 
für junge Erwachsene erkennen. Inwieweit der demo-
grafische Wandel zu einer Abnahme des motorisierten 
Individualverkehrs beitragen wird, hängt sehr stark von 
den Rahmenbedingungen bzw. der Anpassung an diese 
Entwicklung ab (SRU 2012, Kap. 5).

Entwicklung des Straßengüterverkehrs
259. Die Zunahme des Straßengüterverkehrs in Deutsch-
land ist ein Grund für die weiterhin hohen Stickstoff-
oxidemissionen im Straßenverkehr. So ist ein stetiger 
Anstieg des Verkehrsaufwandes (angegeben in Tonnen-
kilometern) beim Straßengüterverkehr – unterbrochen nur 
durch die Finanzkrise im Jahr 2009 – zu beobachten 
(BMVBS 2013). In der Gesamtschau haben insbeson dere 
die zurückgelegten Entfernungen der Güter, in den Städ-
ten dagegen durchaus auch das Aufkommen des Güter-
verkehrs zugenommen. Die Prognosen für die Zukunft 
gehen von einem weiteren Anstieg aus (s. hierzu ausführ-
lich SRU 2012, Tz. 244). Diese Entwicklung wird auf 
verschiedene Faktoren zurückgeführt. An erster Stelle 
steht die weiter zunehmende internationale Arbeitsteilung. 
Andere Faktoren sind das Konsumverhalten, die Zunahme 
des Internethandels und Veränderungen in der Lagerhal-
tung. Bei der Wahl des Transportmittels spielen Fragen 
der Logistik – wie insbesondere nach der Zuverlässigkeit 
der Verkehrsnetze – und der Preisgestaltung eine zentrale 
Rolle (BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt et al. 2014; 
GÄUMANN 2012; UBA 2012; 2009; SRU 2012, 
Tz. 302 ff.; Intraplan Consult et al. 2013; CLARK et al. 
2013).
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4.2.2 Schiffsverkehr

260. Etwa 90 % des internationalen Warenverkehrs er-
folgt per Schiff (IMO 2012). Somit ist die Schifffahrt ein 
zentrales Element des globalen Handels. Gleichzeitig ist 
sie das Rückgrat der maritimen Wirtschaft, zu der auch 
die Bereiche Häfen, Reedereien, Zulieferindustrie und 
Meerestechnologie zu zählen sind.

Die Schifffahrt gilt zwar als klimafreundlichster Trans-
portsektor, ist aber, was andere Emissionen und Umwelt-
belastungen angeht, insbesondere auch hinsichtlich der 
Stickstoffoxidemissionen, alles andere als umweltfreund-
lich. Sie trägt in relevantem Maße zur Versauerung und 
Eutrophierung der marinen Ökosysteme bei und belastet 
mit ihren Luftemissionen die Gesundheit des Menschen 
(Tz. 115). Dies liegt im Besonderen an der unzureichenden 
Regulierung der Emissionen dieses Sektors und fehlenden 
sonstigen Anreizen zur Emissionsminderung (Tz. 542 ff.). 
Da ein nicht unwesentlicher Teil des weltweiten Seever-
kehrs unweit der Küsten stattfindet und die Schiffe auch 
während der Liegezeiten in den Häfen Strom und Wärme 
benötigen und dazu die Dieselaggregate auch in den  Häfen 
betrieben werden, sind von den Schiffsemissionen auch 
Wohngebiete und terrestrische Ökosysteme betroffen. In 
einigen Hafenstädten bzw. Küstenregionen ist die Schiff-
fahrt inzwischen für einen signifikanten Anteil der Stick-
stoffoxidbelastungen, neben Partikel- und Schwefel-
dioxidimmissionen, verantwortlich und trägt somit zu 
bestehenden Luftreinhalteproblemen bei (EMSA o. J.; 
MATTHIAS et al. 2010). Weitere wichtige Faktoren, die 
die Stickstoffoxidemissionen dieses Sektors beeinflussen, 
sind die Entwicklungen des internationalen Transports 
und die wenig ambitionierten internationalen Grenzwerte 
für die Stickstoffoxidemissionen der Schiffsmotoren (s. 
Tz. 543). Der Ausstoß von Stickstoffoxidemissionen ist 
insbesondere vom Verbrennungsprozess im Motor abhän-
gig und inwieweit Abgasreinigungstechniken zum Einsatz 
kommen.

Die Seeschifffahrt ist sehr stark durch ihren internationa-
len Charakter geprägt. So weist das Seerechtsübereinkom-
men der Vereinten Nationen der Schifffahrt eine beson-
dere Stellung zu, indem es ihre Freiheit garantiert und 
Hauptschifffahrtsrouten vor anderen Meeresnutzungen 
priorisiert. Hinzu kommt das Flaggenstaatenprinzip, das 
die Verantwortung für die Einhaltung von Standards, die 
auch den Umweltschutz betreffen, dem Staat zuweist, 
unter dessen Flagge das Schiff fährt. Die Küstenstaaten 
haben somit nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Umwelt-
schutzmaßnahmen in der Seeschifffahrt zu ergreifen. 
Ebenfalls von Bedeutung ist der internationale Wett-
bewerb, der die Küstenstaaten am Handeln hindert. Die 
Regulierung erfolgt daher vorwiegend auf internationaler 
Ebene bzw. bei der Internationalen Seeschifffahrtsorga-
nisation (International Maritime Organization – IMO). 
Prozesse auf dieser Ebene gestalten sich in der Regel 
schwierig und langwierig. Allerdings hat Europa in der 
Vergangenheit durchaus auch eigene Initiativen ergriffen 
und damit Anstöße für internationale Entwicklungen ge-
geben (SRU 2004; SALOMON 2013).

Die Binnenschifffahrt ist für den Gütertransport in 
Deutschland mit einem Anteil von 10 % am Güterver-
kehrsaufwand von eher geringer Bedeutung. Auch wenn 
ihre Umweltbilanz in Bezug auf Luftschadstoffe kaum 
besser ist als die des Lkw-Verkehrs, tragen die Stickstoff-
oxidemissionen aus der Binnenschifffahrt zu den Emis-
sionen des gesamten Verkehrs in Deutschland nur einen 
kleinen Anteil bei (UBA 2013c; LUBW 2012). Aus die-
sem Grund wird auf die Binnenschifffahrt im Folgenden 
nicht weiter eingegangen.

Entwicklung des Seetransports
261. In den letzten Jahrzehnten hat die internationale 
Seeschifffahrt geradezu einen Boom erlebt. So hat sich 
das Transportaufkommen zwischen 1970 und 2008 von 
2.605 auf 8.229 Mio. t mehr als verdreifacht (Abb. 4-15). 
Mit der Finanzkrise im Jahr 2009 wurde diese Entwick-
lung nur kurzfristig gestoppt. Seitdem ist wieder ein Zu-
wachs zu beobachten (UNTCTAD 2013). Der wichtigste 
Grund für die sehr deutliche Zunahme des Seetransports 
ist die zunehmende Globalisierung der Märkte und die 
damit verbundene Expansion des Welthandels (WTO 
2009; BOLLMANN et al. 2010). Ein wichtiger Beitrag 
hierfür war zum Beispiel die wirtschaftliche Öffnung 
Chinas. Für die Zukunft wird ein weiterer Zuwachs im 
internationalen Seetransport erwartet. Das Konsumver-
halten ist ein wichtiger Treiber für die genannten Entwick-
lungen. Bei der Kreuzschifffahrt spielen Lebensstile bzw. 
die gestiegene Reisefreudigkeit eine wichtige Rolle. Ge-
rade im Kreuzfahrttourismus scheint die in den letzten 
Jahren zu beobachtende positive wirtschaftliche Entwick-
lung ungebrochen (JANS 2010/11).

Schiffskraftstoffe
262. In der Seeschifffahrt werden zu einem hohen An-
teil immer noch Schweröle bzw. Rückstände aus Raffine-
rien als Kraftstoff eingesetzt. Diese sind im Vergleich zum 
herkömmlichen Schiffsdiesel erheblich günstiger, enthal-
ten aber mehr Schadstoffe bzw. setzen mehr Schadstoffe 
bei der Verbrennung frei. Alternative Kraftstoffe wie zum 
Beispiel verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas – 
LNG), welches weniger Stickstoffoxid bei der Verbren-
nung freisetzt, sind bisher nicht konkurrenzfähig, unter 
anderem da die notwendige Infrastruktur zur Bereitstel-
lung des Kraftstoffs in den Häfen meist fehlt und die Um-
rüstung der Motoren mit Kosten verbunden ist. Außerdem 
fehlen noch Anreize, Alternativkraftstoffe einzusetzen 
(DLR 2014). Allerdings gibt es einen ersten Ansatz, dies 
zu ändern.

So wurde mit der Überarbeitung der Anlage VI des MAR-
POL-Übereinkommens der zulässige Schwefelgehalt im 
Kraftstoff von 4,5 % in zwei Schritten auf 0,5 %, gültig 
ab dem 1. Januar 2020, abgesenkt. Derzeit gilt ein Grenz-
wert von 3,5 % Schwefel. In den Schwefel-Emissions-
überwachungsgebieten (Sulphur Emission Control Area 
– SECA; s. Tz. 544) ist im Moment noch ein Schwefel-
gehalt im Kraftstoff von 1 % zulässig, dieser Grenzwert 
wird ab 1. Januar 2015 auf 0,1 % abgesenkt (IMO 2008; 
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Regel 14 der Anlage VI MARPOL-Übereinkommen). Ein 
Schwefelgehalt von unter 1 % im Kraftstoff ist nur mit 
raffinierten Produkten bzw. Schiffsdieseln oder LNG 
 erreichbar. Folglich ist die Verwendung von Schwerölen 
in der internationalen Seeschifffahrt ab dem Jahr 2020
nur noch dann zulässig, wenn Abgasreinigungssysteme 
eingesetzt werden. Mit der bereits genannten Änderung 
der Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens wird die 
Möglichkeit eingeräumt, die vorgeschriebenen Minderun-
gen des Schwefelgehalts auch über andere Techniken zu 
erreichen (Regel 4 der Anlage VI MARPOL-Übereinkom-
men).

In europäischen Häfen ist inzwischen für Schiffe am Lie-
geplatz nur noch die Verwendung von Schiffskraftstoffen 
gestattet, die einen Schwefelanteil von weniger als 0,1 % 
haben (Art. 4b der Richtlinie hinsichtlich des Schwefel-
gehalts von Schiffskraftstoffen 2012/33/EU). Ausgenom-
men sind Schiffe, die alle Motoren abschalten und land-
seitige Elektrizität nutzen, und Schiffe, die sich weniger 
als zwei Stunden am Liegeplatz aufhalten.

Werden Kraftstoffe mit geringerem Schadstoffgehalt ein-
gesetzt, so können Abgasnachbehandlungsanlagen – wie 
zum Beispiel SCR-Systeme (Tz. 256) – zur Minderung 
der Stickstoffoxidemissionen auch in der Schifffahrt 
 verwendet werden. Bislang sind diese Systeme mit dem 

hohen Schwefelgehalt der häufig verwendeten Schwer öle 
nicht kompatibel (ABS 2013).

4.3 Stationäre Feuerungsanlagen
263. Stationäre Feuerungsanlagen sind neben dem 
 Verkehr eine der Hauptquellen für die Emissionen von 
Stickstoffoxiden. 2012 kamen 43 % der Stickstoffoxid-
emis sionen Deutschlands aus diesen Anlagen (s. Tab. 3-4). 
Dabei stammen 25 % aus der Energiewirtschaft, das sind 
Anlagen der öffentlichen Elektrizitäts- und Wärmeerzeu-
gung, Mineralölraffinerien und Anlagen zur Herstellung 
von festen Brennstoffen und zur sonstigen Energieerzeu-
gung (UBA 2014a). In Bezug auf die Stickstoffoxidemis-
sionen dominieren in diesem Sektor aber deutlich die 
Kraftwerke der öffentlichen Elektrizitäts- und Wärme-
erzeugung. Aus dem produzierenden Gewerbe kamen 7 % 
der Stickstoffoxidemissionen und 11 % aus den übrigen 
Feuerungsanlagen (Handel, Gewerbe, Dienstleistung, 
Haushalte) (Tab. 4-2).

Entwicklung der Stickstoffoxidemissionen
264. Die Stickstoffoxidemissionen des Sektors Ener-
giewirtschaft konnten von 1990 bis 2012 um 46 % redu-
ziert werden (Abb. 4-16). Bis 2000 verringerten sich die 
Emissionen um 56 %, dann stiegen die Emissionen erneut 

Abbildung 4-15

Entwicklung des globalen maritimen Transportaufkommens von 1970 bis 2012

SRU/SG 2015/Abb. 4-15; Datenquelle: UNTCTAD 2013
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von 2000 bis 2012 um 22 % an. Dies wurde durch die 
zunehmende Energiegewinnung aus Biomasse verursacht, 
die inzwischen für 21 % der Stickstoffoxidemissionen 
dieses Sektors verantwortlich ist. Hintergrund ist der ver-
mehrte Einsatz von Biogas-Blockheizkraftwerken und 
von Biomasse(heiz)kraftwerken, die pro Kilowattstunde 
elektrischer Energie mehr Stickstoffoxide emittieren als 
Großkraftwerke (UBA 2014b). Nach wie vor verursacht 
aber die Verbrennung von Stein- und Braunkohle den 
größten Anteil (2012: 55 %) der Stickstoffoxidemissionen 
der Energiewirtschaft (Abb. 4-16). Die Stickstoffoxid-
emissionen aller anderen stationären Feuerungsanlagen 
außer der Energiewirtschaft verringerten sich von 1990 
bis 2012 um 62 % (UBA 2013a).

Prognose
265. In einem Forschungsvorhaben des Umweltbundes-
amtes (JÖRß et al. 2014) wurde abgeschätzt, wie sich die 
Stickstoffoxidemissionen aus stationären Feuerungsan-
lagen bis 2030 unter der Annahme eines „Aktuelle-Poli-
tik-Szenarios (APS)“ entwickeln werden. Dabei wurden 
alle Maßnahmen berücksichtigt, die bis zum 8. Juli 2011 
ergriffen worden sind. Angenommen wurden eine mode-
rate Steigerung des Stein- und Braunkohleeinsatzes sowie 
ein Anstieg von Biogas, Biomasse und Biodiesel. Unter 
diesen Voraussetzungen reduzieren sich die Stickstoff-
oxidemissionen aus stationären Feuerungsanlagen von 
2015 bis 2030 um etwa 14 % (vgl. Abb. 6-15).

Genehmigungsbedürftigkeit von Feuerungsanlagen
266. Die Größe der Feuerungsanlage, ausgedrückt in 
Megawatt (MW) Feuerungswärmeleistung, und der ein-
gesetzte Brennstoff (sowie in einigen Fällen die Feue-
rungsbauart) entscheiden, ob eine Feuerungsanlage nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungs-
bedürftig ist und wenn ja, welches untergeordnete Regel-

werk für die Genehmigung herangezogen werden muss 
(Abb. 4-17). Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung 
von größer oder gleich 50 MW werden als Großfeuerungs-
anlagen bezeichnet und müssen nach der Großfeuerungs-
anlagenverordnung (13. BImSchV) genehmigt werden – 
sofern sie nicht Abfall mit verbrennen, dann unterliegen 
sie den Anforderungen der Verordnung über die Verbren-
nung und Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV). 
Mittlere Feuerungsanlagen sind Anlagen mit einer Feue-
rungswärmeleistung von weniger als 50 MW und in der 
Regel mehr als 1 MW (je nach Brennstoff), sie werden 
durch die 4. BImSchV mit Einhaltung der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) geregelt. 
Alle kleineren stationären Feuerungsanlagen (Kleinfeue-
rungsanlagen) sind nicht genehmigungsbedürftig, sie 
müssen aber die Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV 
einhalten. Für die Festlegung der Emissionsgrenzwerte 
ist der Stand der Technik bzw. der besten verfügbaren 
Technik entscheidend (§ 3 Abs. 6d BImSchG.).

Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide
267. Stickstoffoxide aus Verbrennungsprozessen ent-
stehen auf zwei Arten: durch die Oxidation des elemen-
taren Luftstickstoffs (thermisches Stickstoffoxid) und 
durch den in den fossilen Energieträgern gebundenen 
Stickstoff (Brennstoff-Stickstoffoxid). Von untergeord-
neter Rolle ist die Bildung von Stickstoffoxid über inter-
mediäre Kohlenwasserstoffradikale (Prompt-Stickstoff-
oxid). Die Höhe der Stickstoffoxidemissionen aus der 
Verbrennung ist also abhängig von der Feuerungstechnik 
(Temperatur und Sauerstoffverfügbarkeit während der 
Verbrennung) und der Brennstoffzusammensetzung. Ein 
weiterer entscheidender Parameter ist die Feuerungsbau-
art (ob Kesselfeuerungsanlage mit Rost-, Wirbelschicht- 
oder Staubfeuerung oder Gasturbine oder Verbrennungs-
motor). Verbrennungsmotoranlagen emittieren zum 
Beispiel generell ein Vielfaches der Menge an Stickstoff-

Tabelle 4-2
Stickstoffoxidemissionen aus stationären Feuerungsanlagen 

in Deutschland 2012 (in kt)

Emissionsquellen NOx
Anteil an den

 Gesamt-NOx-Emissionen 

Energiewirtschaft 329 26 %

Produzierendes Gewerbe 84 7 %

Übrige Feuerungsanlagen (Handel, Gewerbe, Dienstleistung, 
Haushalte) 136 11 %

Summe stationäre Feuerungsanlagen* 549 43 %

Summe NOx-Emissionen (vgl. Tab. 3-4) 1.269 100 %

* ohne Militär und weitere kleine Emissionsquellen

SRU/SG 2015/Tab. 4-2; Datenquelle: UBA 2013a
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oxiden im Vergleich zu reinen Verbrennungsanlagen wie 
Kessel oder Öfen (UBA 2013e). Somit ist auch der Stand 
der Technik bzw. der besten verfügbaren Technik und 
damit der einzuhaltende Emissionsgrenzwert je nach Feu-
erungsbauart, eingesetztem Brennstoff oder Feuerungs-
technik der Anlage unterschiedlich. Außerdem gelten in 
der Regel für neue Anlagen anspruchsvollere Grenz werte 
als für bestehende Anlagen bzw. Altanlagen.

268. Zur Minderung der Stickstoffoxidemissionen aus 
Feuerungsanlagen werden sowohl feuerungstechnische 
Maßnahmen als auch abgasseitige Maßnahmen eingesetzt. 
Insbesondere mit der Abgasreinigung durch die selektive 
katalytische Reduktion (SCR) bzw. nicht-katalytische 
Reduktion (SNCR) können relativ anspruchsvolle Grenz-
werte eingehalten werden. Eine Abgasreinigung ist aber 
nicht bei allen Feuerungsanlagen üblich bzw. durch die 
Genehmigung vorgeschrieben. Beispielsweise können alle 
bestehenden Braunkohleanlagen die für sie geltenden 
Grenzwerte für Stickstoffoxidemissionen auch ohne 
 Abgasreinigung einhalten (SCHÖNBERGER et al. 2012). 
Und für Motoranlagen zur Verbrennung von Biogas, 
 Klärgas oder Deponiegas ist eine solche Abgasreinigung 
nicht üblich, weil die Gase Inhaltsstoffe enthalten, die 
die  Katalysatoren der Abgasreinigungsanlage vergiften 
 können (UBA 2013e). SCHÖNBERGER et al. (2012) 

kritisieren, dass bei der Novellierung der 13. BImSchV 
in Bezug auf die Grenzwerte für Stickstoffoxide für 
Kohle kraftwerke der existierende Stand der Technik für 
diese Anlagen nicht berücksichtigt wurde.

Treiber
269. Treiber der Verbrennung fossiler und biogener 
Brennstoffe zur Energieerzeugung ist der Energiebedarf 
von Industrie, GHD (Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen) und Haushalten. Diesen Verbrauch zu senken, ist 
daher eine wichtige Maßnahme, um – neben dem primä-
ren Ziel, die Treibhausgasemissionen zu verringern – die 
Stickstoffoxidemissionen zu mindern. Seit 1990 ist der 
Primärenergieverbrauch in absoluten Zahlen nur schwach 
um 6,7 % zurückgegangen (Statistisches Bundesamt 
2014e). Mit einem Anteil am Primärenergieverbrauch von 
12,8 % rangierte die Steinkohle 2013 an dritter Stelle 
hinter Mineralöl und Erdgas, gefolgt von Braunkohle mit 
einem Anteil von 11,7 %. Der Anteil der Biomasse am 
Primärenergieverbrauch betrug 6,9 %. Von 2012 bis 2013 
stieg der Einsatz von Steinkohle beim Primärenergie-
verbrauch um 4,1 %, während sich der Einsatz von Braun-
kohle um 1,1 % verringerte (AGEB 2014). Im lang-
jährigen Trend (2000 bis 2012) hat sich aber der Einsatz 

Abbildung 4-16

Entwicklung der Stickstoffoxidemissionen aus der Energiewirtschaft
in Deutschland 1990 bis 2012 (in t)

Quelle: UBA 2014a
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von Steinkohle um 17 % verringert und der von Braun-
kohle um 6 % erhöht (Gesamtverband Steinkohle 2013).

Der Einsatz der Kohle wird durch billige Weltmarkt preise 
und durch die derzeit niedrigen Zertifikatspreise im 
 Emissionshandel begünstigt. Es ist nicht absehbar, dass 
sich die ökonomische Situation zukünftig relevant ändern 
wird, sodass der Einsatz von Stein- und Braunkohle wei-
terhin wirtschaftlich bleiben dürfte. Beispielsweise schätzt 
das Öko-Institut, dass aus diesen Gründen der Einsatz von 
Braunkohle für die Stromerzeugung 2014 eher konstant 
bleiben wird (kein Neubau, Auslastung bereits sehr hoch) 
und dass es bei der Stromerzeugung aus Steinkohle be-
dingt durch Inbetriebnahme neuer Blöcke sogar zu einem 
Anstieg kommen wird (HERMANN 2014).

270. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den 
Primärenergieverbrauch von 2008 bis 2020 um 20 % und 
bis 2050 um 50 % zu senken sowie den Anteil der er-
neuerbaren Energien am gesamten Bruttoendenergie-

verbrauch um 18 % (2020) bzw. 60 % (2050) zu steigern. 
Außerdem soll die Energieproduktivität bis 2020 im Ver-
gleich zu 1990 verdoppelt werden (Stand 2012: 145,4 %; 
Statistisches Bundesamt 2014e). Die derzeitige Entwick-
lung im Energieverbrauch zeigt aber, dass ein Erreichen 
dieser Ziele ohne zusätzliche Maßnahmen schwierig sein 
wird.

Um die Stickstoffoxidemissionen weiter zu reduzieren, 
ist daher die anspruchsvolle Weiterentwicklung der Emis-
sionsgrenzwerte für Stickstoffoxid aus Feuerungsanlagen 
notwendig. Dabei sollten nicht nur neue Anlagen ins Visier 
genommen, sondern auch bestehende Anlagen berück-
sichtigt werden. Grundsätzlich leisten aber alle Maßnah-
men zur Energieeinsparung einen Beitrag zur Minderung 
des Stickstoffausstoßes: Wenn die Verbrennung fossiler 
und biogener Brennstoffe vermieden wird, werden sowohl 
Kohlendioxid- als auch Stickstoffoxidemissionen ein-
gespart.

Abbildung 4-17
Übersicht über Rechtsvorschriften für Feuerungsanlagen

SRU/SG 2015/Abb. 4-17; Datenquelle: UBA 2013d; 1. BImSchV, 4. BImSchV



Drucksache 18/4040 – 148 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

148

Verursacher und sozioökonomische Treiber der Stickstoffbelastung

4.4 Fazit
271. Der quantitativ wichtigste Verursacher von 
 Stickstoffemissionen ist die Landwirtschaft, gefolgt vom 
Verkehr und der Energiewirtschaft. Sozioökonomische 
Treiber für die Emissionen können politische Entschei-
dungen, preisliche Marktentwicklungen sowie Konsum-
entscheidungen sein.

Die Verfügbarkeit industriell hergestellten, reaktiven 
Stickstoffs war ein wesentlicher Faktor für die enorme 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion seit Be-
ginn des vergangenen Jahrhunderts. Die landwirtschaft-
liche Produktion ist jedoch insgesamt durch eine geringe 
Stickstoffeffizienz gekennzeichnet. Das heißt, dass der 
Anteil des in der Produktion eingesetzten Stickstoffs (z. B. 
in Form von Dünge- und Futtermitteln), der schließlich 
im Produkt enthalten ist, relativ niedrig ist. Insbesondere 
die Erzeugung von tierischen Produkten, aber auch der 
Anbau bestimmter Gemüsesorten ist mit hohen Stickstoff-
emissionen in die Umwelt in Form vor allem von Nitrat, 
Lachgas und Ammoniak verbunden. Entscheidend für die 
Stickstoffeffizienz ist neben dem Betriebstyp (Viehhal-
tung, Gemüsebau oder Ackerbau) auch das individuelle 
Düngemanagement der Betriebe. Unabhängig vom Be-
wirtschaftungssystem haben außerdem die jeweiligen 
Standorteigenschaften, insbesondere der Bodentyp und 
die Niederschlagsverhältnisse, einen erheblichen Einfluss 
auf die Stickstoffverluste und ihre Wirkung.

272. Die Entwicklung des Stickstoffeinsatzes in der 
Landwirtschaft und damit der Emissionen in die Umwelt 
ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die sich grob 
in ökonomische Einflussfaktoren (agrarstrukturelle Ent-
wicklungen, Preisrelationen zwischen Stickstoff als In-
putfaktor und den Absatzpreisen für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse), politische Rahmensetzung auf europäischer 
und nationaler Ebene (wie die GAP und die Bioenergie-
vergütung im Rahmen des EEG) sowie Konsum- und 
Lebensstile einteilen lassen. Die GAP ist ein Faktor, der 
in den vergangenen Jahrzehnten die Entwicklungen hin 
zu dem heute hohen Niveau der landwirtschaftlichen 
 Produktion bis hin zur Überproduktion gefördert hat. 
Letztere werden durch Reformen der GAP abgebaut. Bei 
der letzten Reform stand dann die Legitimierung der GAP 
durch eine stärkere Berücksichtigung ökologischer Ge-
sichtspunkte im Vordergrund. Diese Reform hat jedoch 
nach Einschätzung des SRU keine ausreichende Ökolo-
gisierung der GAP herbeigeführt und trägt somit auch 
nicht merklich zu einer Verminderung der Stickstoff-

belastung der Umwelt durch die Landwirtschaft bei. Da-
neben haben die Rahmensetzungen der Bioenergiepolitik 
zu einem vermehrten Anbau von Energiepflanzen geführt 
und so Intensivierungstendenzen in der Landwirtschaft 
weiter befördert, die im Hinblick auf die Stickstoffprob-
lematik kritisch zu bewerten sind. Mit der Zunahme der 
Anbauflächen von Silomais und Raps hat sich der Anteil 
von Kulturen vergrößert, die mit potenziell hohen Stick-
stoffverlusten verbunden sind. Die Biogasproduktion kann 
darüber hinaus in Regionen mit hoher Tierhaltungsdichte, 
in denen bereits hohe Nährstoffüberschüsse vorliegen, zu 
einer Verschärfung der bestehenden Problemlage führen.

Von den verschiedenen Konsumbereichen hat der Lebens-
mittelkonsum hinsichtlich der Stickstoffproblematik die 
höchste Relevanz. Da insbesondere die Erzeugung tieri-
scher Produkte wie Fleisch- und Milcherzeugnisse eine 
geringe Stickstoffeffizienz aufweist, hat deren Anteil am 
Konsum einen starken Einfluss auf die Höhe der Einträge 
reaktiven Stickstoffs in die Umwelt. Über das letzte Jahr-
zehnt betrachtet lag der Fleischkonsum in Deutschland 
konstant auf einem hohen Niveau. Neben der Auswahl 
bestimmter Nahrungsmittel haben auch vermeidbare und 
teilweise vermeidbare Lebensmittelabfälle eine große 
Relevanz bei den Stickstoffemissionen.

273. Der Verkehr ist für den Hauptanteil der Stickstoff-
oxidemissionen – insbesondere auch der gesundheitlich 
besonders relevanten Stickstoffdioxidemissionen – in 
Deutschland verantwortlich. Von besonderer Bedeutung 
als Verursacher sind dabei der Straßenverkehr mit einem 
Anteil von etwa 54 % sowie die Schifffahrt mit einem 
Anteil von etwa 25 % an den Gesamtemissionen des Ver-
kehrs. Dahinter stehen die Mobilität der Menschen sowie 
der Transport von Waren und Gütern, welche weiterhin 
im Wesentlichen auf Fahrzeugen mit Verbrennungsmoto-
ren beruhen. Wichtige Treiber der Stickstoffoxidemis-
sionen sind zum Beispiel das individuelle Mobilitäts-
verhalten, wirtschaftliche Entwicklungen, die weiterhin 
autozentrierte Infrastrukturplanung, die Steuerbevor-
zugung von Dieselkraftstoffen und das Fehlen von ambi-
tionierten Abgasnormen in der Seeschifffahrt.

274. Stationäre Feuerungsanlagen sind neben dem Ver-
kehr eine weitere wichtige Quelle für die Emissionen von 
Stickstoffoxiden. Dabei ist insbesondere der Einsatz von 
Kohle und Biogas zur Stromerzeugung relevant. Mög-
lichkeiten zur Minderung der Stickstoffoxidemissionen 
in diesem Sektor ergeben sich über technische Maßnah-
men sowie Suffizienzmaßnahmen (Energieeinsparung).
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5  Ökonomische Betrachtung 
stickstoffrelevanter 
umweltpolitischer Instrumente

275. Es ist notwendig, die Einträge von reaktivem Stick-
stoff in die Umwelt erheblich zu mindern. Wie die vor-
hergehenden Kapitel zeigen, sind verschiedene Schutz-
güter wie Grund- und Oberflächengewässer sowie die 
Biodiversität heute teilweise stark belastet und auch im 
Hinblick auf den Klimaschutz spielen Emissionen reak-
tiver Stickstoffverbindungen eine wichtige Rolle. Die in 
Kapitel 2.4 vorgestellten Leitbegriffe Effizienz, Konsis-
tenz und Suffizienz beschreiben Wege, die zur Entlastung 
führen. Diese Ansätze können mithilfe umweltpolitischer 
Instrumente umgesetzt werden, durch die eine konkrete 
Veränderung der Produktions- und Wirtschaftsweise sowie 
des Konsumverhaltens herbeigeführt wird. Tatsächlich 
sind in der Praxis persistente Umweltprobleme in Verbin-
dung mit Einträgen reaktiver Stickstoffverbindungen zu 
beobachten, obwohl bereits zahlreiche Instrumente zum 
Einsatz kommen.

Das vorliegende Kapitel zeigt aus einem ökonomischen 
Blickwinkel, welche Stärken und Schwächen die verschie-
denen Instrumententypen im Kontext der Reduzierung 
der Einträge reaktiven Stickstoffs haben. Damit sollen die 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Politiken in 
Kapitel 6 vorbereitet werden. Ergänzend werden Instru-
mentenbeispiele aus dem Ausland, die auch für die Wei-
terentwicklung der deutschen Stickstoffpolitik von Inte-
resse sein können, in Kapitel 5.3 dargelegt. Dabei werden 

bewusst Beispiele für eine ökonomische Herangehens-
weise gewählt. Sie sollen deutlich machen, welchen Ein-
fluss die Instrumentenwahl und -ausgestaltung auf die 
gesellschaftliche Verteilung der Kosten durch Emissions-
minderungsmaßnahmen, die Höhe der gesamtgesellschaft-
lichen Kosten und die Genauigkeit der ökologischen 
Zielerreichung hat. All dies sind aus Sicht der Politik-
gestalter relevante Bewertungskriterien für die Wahl 
 umweltpolitischer Instrumente.

5.1  Überblick über Instrumente zur 
Stickstoffminderung aus 
ökonomischer Sicht

276. In diesem Sondergutachten soll der Begriff des 
Instruments dahingehend verstanden werden, dass es sich 
um umweltpolitische Werkzeuge handelt, die durch eine 
staatliche oder überstaatliche Einheit geschaffen und ein-
gesetzt werden. Instrumente sollen aus volkswirtschaft-
licher Sicht dazu beitragen, dass in der Praxis technische 
und organisatorische Anpassungen erfolgen, die einen 
direkten Einfluss auf die Umwelt haben. Beispiele sind 
Vorschriften zur Anwendung bestimmter Techniken bei 
der Ausbringung von Düngemitteln auf die landwirtschaft-
liche Nutzfläche oder zum Einsatz einer verbesserten 
Filtertechnik bei Industrieanlagen (nachfolgend auch als 
Maßnahme bezeichnet). Es handelt sich also um Vorschrif-
ten zum Einsatz konkreter Praktiken, die vor allem von 
Akteuren (Adressaten der Politiken) unterhalb der staat-
lichen bzw. behördlichen Ebene ausgeführt werden, zum 
Beispiel Landwirte, Naturschutzverbände, Verbraucher 

Abbildung 5-1

Typen umweltpolitischer Instrumente

SRU/SG 2015/Abb. 5-1



Drucksache 18/4040 – 150 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

150

Ökonomische Betrachtung stickstoffrelevanter umweltpolitischer Instrumente

(so auch in Swedish Environmental Protection Agency 
und Swedish Energy Agency 2007, S. 37; Swedish En-
vironmental Protection Agency 2009, S. 10).

Überblick über Instrumententypen
277. Fünf wesentliche Gruppen umweltpolitischer 
 Instrumente sind im Hinblick auf die Minderung von 
 Einträgen reaktiven Stickstoffs in die Umwelt zu unter-
scheiden: ordnungsrechtliche, planerische, ökonomische, 
förderpolitische sowie informatorische Instrumente
(s. Abb. 5-1). In welcher Form sie zur Minderung von 
Stickstoffeinträgen beitragen können, wird im Einzelnen 
in Kapitel 6 untersucht.

Ordnungsrecht
278. Das Ordnungsrecht ist eine Form direkter Verhal-
tenssteuerung, die sich insbesondere in Form gesetzlicher 
Ge- und Verbote äußert, welche die Adressaten zwingend 
einhalten müssen (z. B. Verbot der Ausbringung von 
 Dünger zu bestimmten Jahreszeiten bzw. unter bestimm-
ten Witterungsverhältnissen in der Düngeverordnung, 
Tz. 411 ff.).

Manche Tätigkeiten sind allerdings nicht einfach verbo-
ten, sondern unterstehen einem Vorbehalt. Zum Ordnungs-
recht zählen daher auch Genehmigungen (sogenannte 
präventive Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, z. B immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung bzw. sogenannte 
repressive Verbote mit Befreiungsvorbehalt, z. B. natur-
schutzrechtliche Befreiung). 

Zahlreiche Tätigkeiten, die direkt oder indirekt Stickstoff-
einträge in die Umwelt zur Folge haben, unterliegen einer 
Genehmigungspflicht (im allgemeinen Sinne). Dazu zählt 
zum Beispiel der Bau von Straßen, von Industrieanlagen 
oder von Tierhaltungsanlagen. In welcher Form stickstoff-
bezogene ordnungsrechtliche Vorgaben im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren geltend gemacht werden können, 
ist für Tierhaltungsanlagen in Abschnitt 6.4.3 und für sta-
tionäre Feuerungsanlagen in Kapitel 6.8 beschrieben. 
Konsumentenseitig sind ebenfalls ordnungsrechtliche 
Instrumente mit Rückwirkungen auf Stickstoffemissionen 
einsetzbar (s. Kap. 6.6).

In der ökonomischen Theorie werden ordnungsrechtliche 
Instrumente in der Regel mit den Begriffen „Auflagenpo-
litik“ oder „Regulierung“ bezeichnet. Darunter wird die 
„[…] Verhaltensbeeinflussung von Unternehmen und 
Konsumenten durch gesetzgeberische, meist marktspezi-
fische Maßnahmen mit dem Ziel der Korrektur bzw. Ver-
meidung von vermutetem Marktversagen […]“ verstanden 
(RAMB et al. 2014). ENDRES (2013, S. 125 und 130) 
diskutiert die Auflagenpolitik als umweltpolitisches Ins-
trument, mit dem verursacherindividuell eine absolute 
Höchstgrenze zugelassener Emissionen (pro Zeiteinheit) 
vorgeschrieben wird. Dabei können Grenzwerte absolut 
oder auf eine Basiseinheit bezogen (z. B. mg/m³ Abluft) 
formuliert werden. In der Praxis der Umweltpolitik exis-
tieren viele von dieser engen Definition abweichende 
Formen regulatorischer Instrumente, weshalb die umwelt-

ökonomische Bewertung entsprechend differenziert vor-
zunehmen ist. FEESS (2007, S. 48) sieht als Kernprinzip 
ordnungsrechtlicher umweltpolitischer Instrumente aus 
umweltökonomischer Sicht die Festlegung normativer, 
allgemeingültiger Standards, deren Missachtung ord-
nungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Umweltplanerische Instrumente
279. In der Ökonomie werden umweltplanerische Ins-
trumente als nicht-fiskalische Instrumente verstanden, die 
zur Umsetzung umweltpolitischer Ziele eine gezielte na-
turschutzfachliche Erarbeitung von Plänen oder Regel-
werken mit unterschiedlichen Graden an Verbindlichkeit 
umfassen. Sie sind vorsorgeorientiert, haben eine präven-
tive und nachhaltige Wirkung und sind in ihrer Durchfüh-
rung flexibel gestaltet (GÜNTHER 2014). So treten Plä-
ne in unterschiedlichen Rechtsformen wie zum Beispiel 
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung auf (KLOEPFER 
2004, § 5 Rn. 14). Große Bedeutung besitzt die Umwelt-
planung, die im Wesentlichen auf spezialgesetzlich ge-
regelten Einzelfachplanungen beruht (ebd., § 5 Rn. 10). 
Diese erlauben den Erlass spezifischer Vorgaben, so kön-
nen beispielsweise für Wasserschutzgebiete bestimmte 
landwirtschaftliche Nutzungen wie die Gülleverbringung 
ausgeschlossen werden. Teilweise enthalten die entspre-
chenden Fachgesetze einen abschließenden Katalog von 
Festsetzungsmöglichkeiten (MÖCKEL 2013, S. 428).

Ökonomische Instrumente
280. Das Ziel ökonomischer Instrumente im Umwelt-
bereich ist unter ökonomischer Sichtweise eine kosten-
effiziente Aufteilung (Allokation) von Produktionsfaktoren 
unter Internalisierung der externen Effekte. Zu den 
 ökonomischen Instrumenten werden im Rahmen dieses 
Sondergutachtens zum einen Steuern und Abgaben und 
zum anderen handelbare Emissions- und Produktions-
rechte gezählt.

Für sämtliche der vorgestellten ökonomischen Instrumen-
te können produzentenseitig Praxisbeispiele in Bezug auf 
reaktiven Stickstoff gefunden werden. Konsumentenseitig 
können stickstoffintensive Produkte bzw. Konsumweisen 
ebenfalls besteuert werden. Wichtig ist, dass produzen-
tenseitige ökonomische Instrumente (ebenso wie produ-
zentenseitige ordnungsrechtliche Vorgaben) häufig zu 
einer Verteuerung der Produktion führen und damit ten-
denziell auch zu steigenden Konsumentenpreisen. Damit 
haben solche Instrumente potenziell einen doppelten 
 Effekt: sie steigern die Effizienz des Ressourceneinsatzes 
in der Produktion und senken gleichzeitig die Nachfrage-
menge (abhängig von der Preissensibilität der Nachfrage).

Das Prinzip der umweltökonomischen Abgaben ist grund-
sätzlich, dass der Verursacher einer Umweltbelastung je 
Schadenseinheit (z. B. je Gewichtseinheit emittierter 
Schadstoffe) Zahlungen an den Staat zu leisten hat. Der 
Abgabensatz soll für alle Emittenten gleich und so hoch 
definiert sein, dass er Anpassungsreaktionen herbeiführt, 
die in der Summe in dem gewünschten Minderungsmaß 
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resultieren. Über die Höhe des Abgabensatzes kann der 
Gesetzgeber den Umfang der Gesamtminderung im Ver-
ursacherkreis beeinflussen. Die Steuerung ist allerdings 
aufgrund von Informationsdefiziten (s. Tz. 294) häufig 
nicht sehr präzise. Die Behörde überlässt die Festsetzung 
des individuell optimalen Emissionsniveaus (Abwägung 
zwischen den Vermeidungskosten und der Abgabenzah-
lung) sowie die Wahl der geeigneten Vermeidungsmaß-
nahme den individuellen Verursachern. Diese Freiheit soll 
dazu führen, dass der anvisierte Umweltzustand mit mög-
lichst geringen Kosten erreicht wird (ENDRES 2013; 
FEESS 2007, S. 48 f.; HÄRTEL 2002, S. 237; OECD 
2007a, S. 34; SRU 2004a, Tz. 324).

Handelbare Emissionszertifikate oder Produktionsrechte 
sind eine Kombination von marktorientiertem und ord-
nungsrechtlichem Instrument (Swedish Environmental 
Protection Agency und Swedish Energy Agency 2007, 
S. 31). Im Gegensatz zur Steuer oder Abgabe legt die 
Behörde bei diesen Instrumenten die maximale Emissi-
onsmenge des gesamten betroffenen Verursacherkreises 
ex ante fest. Diese festgelegte Gesamtemissionsmenge 
(cap) variiert beim Emissionshandel nicht, lediglich die 
Preise der Zertifikate passen sich durch den Handel  (trade) 
der Marktsituation an. Jedem Verursacher wird – nach 
einem zu definierenden System – die Emission einer be-
stimmten Schadstoffmenge bzw. eine bestimmte Anzahl 
an Produktionsrechten für einen bestimmten Zeitraum 
zugestanden. Durch die Handelbarkeit der Zertifikate bzw. 
der Rechte zwischen den Verursachern wird ein Markt-
element in das Instrument integriert. Dadurch soll eine 
kosteneffiziente Allokation der Emissionsvermeidung 
innerhalb der betroffenen Sektoren erreicht werden 
 (ENDRES 2013, S. 125), wodurch sich dieser Typ als 
ökonomisches Instrument qualifiziert. Voraussetzung da-
für, dass ein Zertifikatshandelssystem Kosteneffizienz-
vorteile bringt, ist eine ausreichend hohe Anzahl von 
Teilnehmern mit unterschiedlichen Grenzvermeidungs-
kosten (z. B. verschieden große oder mit unterschiedlichen 
Vermeidungstechniken ausgestattete Anlagen bzw. solche 
mit unterschiedlichen Produktionsprozessen) (ENDRES 
2013, S. 148). Die Grenzvermeidungskosten beschreiben 
die Kosten der letzten (marginalen) vermiedenen Emis-
sionseinheit, deren Höhe in der Regel mit der erzielten 
Gesamtvermeidungsleistung ansteigt.

281. Zur Steuerung der Stickstoffbelastung durch den 
Konsumenten wird beispielsweise eine Anpassung des 
Mehrwertsteuersatzes diskutiert (s. Tz. 530). Die gelten-
de Regelung zu verändern, nämlich den reduzierten Mehr-
wertsteuersatz für bestimmte, aus Stickstoffsicht beson-
ders problematische Lebensmittelgruppen aufzuheben, 
kann allerdings auch als Abschaffung eines adversen 
förderpolitischen Instruments klassifiziert werden. Im 
Bereich Verkehr ist die Kraftstoffbesteuerung ein Beispiel 
für ein ökonomisches Instrument mit Wirkung auf 
 Stickstoffemissionen. 

Förderpolitische Instrumente
282. Zu den förderpolitischen Instrumenten zählen aus 
ökonomischer Sicht Steuervergünstigungen, Investitions-
förderungen und staatlich finanzierte Kompensations-
leistungen (Subventionen). Im Kontext dieses Sondergut-
achtens werden unter diesem Sammelbegriff Instrumente 
verstanden, welche dazu führen, dass die Verursacher über 
das rechtlich erforderliche Maß hinaus Stickstoffemis-
sionen mindern und damit positive externe Effekte für die 
Gesellschaft erzeugen. Das heißt, es werden aus volks-
wirtschaftlicher Perspektive Leistungen für die Gesell-
schaft erzeugt, die nicht über Marktprodukte entgolten 
werden.

Aufgrund der Flächenkonkurrenz sind im landwirtschaft-
lichen Bereich vermehrt extensive Bewirtschaftungsfor-
men mit geringem Stickstoffeinsatz gegenüber intensi-
veren Bewirtschaftungsweisen nicht konkurrenzfähig. 
Eine Subventionierung der stickstoffarmen Bewirtschaf-
tungsweise korrigiert die Schieflage der Marktpreise 
 hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens (Swedish 
Environmental Protection Agency und Swedish Energy 
Agency 2007; BARUNKE 2002, S. 78–79).

Mithilfe von Förderinstrumenten werden auch Konsum-
entscheidungen beeinflusst. So stellen zum Beispiel die 
Förderung des ökologischen Landbaus sowie die Subven-
tionierung des öffentlichen Nahverkehrs Instrumente dar, 
die Konsumentenentscheidungen über den Preis beein-
flussen sollen.

Informatorische Instrumente
283. Ziel informatorischer Instrumente ist aus volks-
wirtschaftlicher Sicht, durch Aufklärung der Produzenten 
wie der Konsumenten die Verursacher dahin gehend zu 
beeinflussen, dass sie sich umweltschonend verhalten. 
Dazu werden zum Beispiel Beratung, Umweltbildung und 
Umweltberichterstattung eingesetzt (BARUNKE 2002, 
S. 82). Auf der Konsumentenseite sind außerdem unter-
schiedliche Arten der Verbraucherinformation zu nennen. 
Im Bereich Lebensmittelkonsum zählen dazu Instrumen-
te, die auf die Handhabung von Lebensmitteln abzielen 
und so auf die Reduzierung von Lebensmittelabfällen 
hinwirken, aber auch produkt- und konsumbezogene In-
formationen, die im Vorfeld die Kaufentscheidung beein-
flussen (OECD 2007b, S. 25).

Bei informatorischen Instrumenten erfolgt die Anpassung 
der Produktionsweise bzw. des Konsumverhaltens auf-
grund von Erkenntniszugewinn. Die monetäre Kosten-
Nutzen-Relation wird hierbei weitgehend unverändert 
gelassen. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wirkung 
dieses Instrumententyps auf Konsumentscheidungen sehr 
stark vom Problembewusstsein und dem Bildungsstand 
abhängt (CORDTS et al. 2013b).

Die gezielte Platzierung von umweltgerechten Wahl-
möglichkeiten am Verkaufspunkt wird als Nudging (An-
stubsen) bezeichnet und kann dem sogenannten sanften 
Paternalismus zugeordnet werden. Ziel ist es, Entschei-
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dungssituationen bewusst so zu gestalten, dass Individu-
en zu der gewünschten Konsumentscheidung animiert 
werden (SUNSTEIN und THALER 2003; THALER und 
SUNSTEIN 2013). Damit geht das Nudging in seiner 
politischen Eingriffstiefe teilweise über reine Information, 
wie sie oben als Instrument beschrieben ist, hinaus
(s. Kap. 6.6).

5.2  Ökonomische Bewertung 
verschiedener Instrumente im 
Kontext reaktiven Stickstoffs

284. In Kapitel 3 wurde herausgearbeitet, dass vier 
Handlungsansätze bei den Bemühungen zur Minderung 
der Einträge reaktiver Stickstoffverbindungen verfolgt 
werden müssen, um die betroffenen Schutzgüter besser 
zu schützen (Tz. 175). Der erste Handlungsansatz gründet 
auf der flächendeckenden Minderung der Einträge 
 reaktiven Stickstoffs in die Umwelt. Bei dem zweiten 
Handlungsansatz spielen regionale und lokale räumliche 
Aspekte der Minderung von Einträgen eine zentrale  Rolle. 
Der dritte Handlungsansatz sieht gezielte Management-
maßnahmen zur Minderung der Wirkungen von Einträgen 
reaktiver Stickstoffverbindungen vor, wenn Minderungen 
durch die vorhergehenden Handlungsansätze nicht aus-
reichen, um die Schutzziele zu erreichen. Der vierte Hand-
lungsansatz zielt auf eine Erhaltung wenig belasteter 
Gebiete ab.

Der Anspruch an die verfügbaren Instrumente ist daher, 
dass sie die Gesamtemissionen zu den geringsten volks-
wirtschaftlichen Kosten mindern, und dass sie darüber 
hinaus eine räumlich gezielte Wirkung ermöglichen. In 
Kombination damit, dass (wie in Kapitel 4 gezeigt) eine 
ganze Reihe von Verursachern und dahinter liegende 
 Treiber für das hohe Emissionsniveau verantwortlich sind, 
ergibt sich ein komplexes Zielsystem, das nur durch einen 
Instrumentenmix erreichbar ist. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass verschiedene Instrumente verschiedene 
Aufgaben unterschiedlich gut erfüllen können. Für eine 
volkswirtschaftliche Bewertung sind ökonomische Kri-
terien zur Beschreibung und Beurteilung umweltpoliti-
scher Instrumente hilfreich. Nachfolgend sollen anhand 
der auf die Stickstoffproblematik übertragenen gängigen 
ökonomischen Bewertungskriterien Hinweise darauf 
 gegeben werden, welcher Instrumententyp für welche 
Aufgabe besonders gut geeignet ist. Dies ist auch für eine 
Defizitanalyse hilfreich sowie um deutlich zu machen, 
wo Instrumente in den bestehenden Politiken unter volks-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht optimal eingesetzt 
werden.

Die zentralen Kriterien, die im Rahmen dieser Betrach-
tung angesetzt werden, sind Kosteneffizienz, ökologische 
Treffsicherheit, die auch die räumliche Treffsicherheit 
umfasst, sowie dynamische Anreizwirkung. Daneben 
spielt die durch das Instrument ausgelöste Verteilung
der wirtschaftlichen Lasten eine wichtige Rolle, das heißt, 
ob das Verursacherprinzip umgesetzt wird. Welches bzw. 

welche der Kriterien im Fokus der Instrumentenwahl 
 stehen, hängt, wie oben ausgeführt, vom konkreten Ziel ab.

5.2.1  Bewertung der Instrumente
unter dem Kriterium der Kosteneffizienz

285. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es erstrebens-
wert, durch umweltpolitische Instrumente die gesetzten 
Ziele zu den geringstmöglichen Kosten zu erreichen. Die 
Minderung von Einträgen reaktiven Stickstoffs in die 
Umwelt kann aber, in Abhängigkeit von der Wahl der 
Maßnahmen und davon, welcher Verursacher die Maß-
nahmen durchführt, zu stark variierenden Kosten führen. 
Ein festgelegtes Umweltziel kann zu unterschiedlichen 
gesamtgesellschaftlichen Kosten erreicht werden, je nach-
dem, wie gut das dazu eingesetzte Instrument zu einer 
kostenminimalen Verteilung der Vermeidungsleistung 
zwischen den Verursachern führt. In der Ökonomie geht 
man davon aus, dass das Kostenminimum erreicht ist, 
wenn die letzte Einheit Emissionsvermeidung bei allen 
Verursachern dieselben Kosten hervorruft, es also zu
einer Angleichung der Grenzvermeidungskosten kommt 
(ENDRES 2013; FEESS 2007). Je größer zunächst die 
Unterschiede in den Grenzvermeidungskosten zwischen 
verschiedenen Verursachern und Maßnahmen sind, desto 
größer ist die Kostensenkung, die durch ein effizientes – 
das heißt die Grenzkosten angleichendes – Instrument 
erreicht werden kann. Deshalb kann es zunächst aus 
 Kosteneffizienzsicht vorteilhaft sein, Instrumente sektor-
übergreifend anzuwenden und somit einen möglichst 
großen und heterogenen Verursacherkreis einzubeziehen.

Kapitel 3 zeigt, dass mehrere gleichwertige Handlungs-
ansätze verfolgt werden müssen, die sich hinsichtlich der 
Relevanz der räumlichen Steuerungsfähigkeit eines Ins-
truments unterscheiden (Tz. 284). Die Besonderheit von 
reaktiven Stickstoffverbindungen im Gegensatz zu Koh-
lendioxidemissionen ist, dass für die meisten Schutzgüter 
und Stickstoffspezies die Schadenswirkung maßgeblich 
davon abhängt, wo die Immission stattfindet. Soll das 
Instrument dementsprechend nicht nur die Gesamt-
minderung bzw. den Durchschnitt der Belastung mit 
 Stickstoffeinträgen reduzieren, so muss für die Kosten-
effizienzbetrachtung die räumliche Verteilung der Ein-
tragsminderung mit berücksichtigt werden (Swedish 
Environmental Protection Agency 2009, S. 21; Swedish 
Environmental Protection Agency und Swedish Energy 
Agency 2007, S. 36; TIETENBERG 1995; OECD 2007a, 
S. 8). Wenn die Kosteneffizienz eines Instruments im 
Kontext dieses Sondergutachtens beurteilt werden soll, 
wird entsprechend auch diskutiert, ob es in erster Linie 
zur Gesamtemissionsminderung beitragen soll oder ob 
die räumlich gezielte Eintragsminderung im Vordergrund 
steht.

Für eine echte Bewertung der Kosteneffizienz müssen 
außerdem Wechselwirkungen von Instrumenten und tat-
sächlich vor Ort ergriffenen Maßnahmen, das heißt auch 
Synergie- und Verlagerungseffekte, berücksichtigt werden 
(u. a. UBA 2009, S. 34 f.). Der Sachverständigenrat für 
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Umweltfragen (SRU) betont, dass auch internationale 
Verlagerungseffekte zu berücksichtigen sind (SRU 2012, 
Tz. 204.; s. a. Swedish Environmental Protection Agency 
und Swedish Energy Agency 2007, S. 36–37).

Ein weiter gefasstes Verständnis der Kosteneffizienz, das 
die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten umfasst, muss 
auch Transaktionskosten zur Implementierung und Um-
setzung des Instrumentes im Zeitverlauf berücksichtigen. 
Diese Aspekte werden im vorliegenden Sondergutachten 
jedoch nicht weiter bearbeitet.

Ökonomische Instrumente führen zu 
kosteneffizienter Aufteilung der Vermeidungen
286. Ökonomische Instrumente realisieren Kosteneffi-
zienz insbesondere durch die effiziente Aufteilung der 
Vermeidungsleistung zwischen den Emittenten einerseits 
und der Wahl der kosteneffizientesten Maßnahme ande-
rerseits. Letzteres bedeutet, dass die Wahl, entweder zu 
emittieren oder zu vermeiden und mit welcher Maßnahme 
dies geschieht, den Verursachern überlassen wird, die ihre 
Grenzkosten selbst am besten abschätzen können (sollten). 
Zwar könnte theoretisch auch für jeden einzelnen Verur-
sacher die optimale quantitative Begrenzung regulatorisch 
definiert werden, die regulierende Behörde müsste dazu 
jedoch über Informationen über die individuellen Grenz-
vermeidungskostenverläufe verfügen. Dies ist bei großen 
und diversen Sektoren bzw. Verursacherkreisen unmöglich 
oder zumindest unrealistisch teuer. Werden in der Folge 
für alle Quellen die gleichen rechtlichen quantitativen 
Vorgaben gemacht, so orientiert sich die Einsatzreihen-
folge der Minderungsmaßnahmen nicht an dem Kriterium 
der Grenzvermeidungskosten und die Gesamtkosten der 
Minderung sind höher.

Ähnliches gilt im Prinzip für technische Vorgaben. Hat 
die Behörde keine genauen oder weniger Kenntnisse als 
der individuelle Verursacher über die Grenzkosten ver-
schiedener technischer Minderungsmaßnahmen bzw. 
Managementmaßnahmen, so besteht das Risiko, dass sie 
kostenineffiziente Maßnahmen vorschreibt (Swedish 
 Environmental Protection Agency und Swedish Energy 
Agency 2007, S. 40). Außerdem gilt auch für diesen 
Fall, dass alle Verursacher unabhängig von ihren indivi-
duellen Grenzvermeidungskosten gleichermaßen mindern 
müssen.

Sowohl für die Luftreinhaltung als auch für den Gewäs-
serschutz sind empirischen Studien bzw. theoretischen 
Modellüberlegungen zufolge erhebliche Kosteneinspa-
rungen durch den Einsatz ökonomischer Instrumente im 
Gegensatz zu flächendeckend einheitlichen ordnungs-
rechtlichen Vorgaben zum Technologieeinsatz möglich 
(TIETENBERG 2006, S. 58 f.; SCHARIN 2004, S. 35). 
Aus diesen folgt, dass die ökonomischen Instrumente gut 
geeignet sind, kosteneffizient zu einer Gesamtminderung 
der Stickstoffeinträge beizutragen. Die Kombination von 
cap and trade im Rahmen eines alle Verursacher umfas-
senden, räumlich unbegrenzten Emissionshandels wird 
durch verschiedene Autoren als die theoretisch kosten-

effizienteste Lösung beschrieben. Dies gilt allerdings nur, 
wenn ein räumlich undifferenziertes Gesamtminderungs-
ziel im Vordergrund des Schutzansatzes steht (ENDRES 
2013, S. 125; FEESS 2007, S. 123 ff.; TIETENBERG 
1995).

Kosteneffizienz bei räumlich gezielter 
Emissionsvermeidung
287. Wenn Emissionen räumlich gezielt vermieden 
 werden sollen, erweisen sich ökonomische Instrumente 
tendenziell als nicht kosteneffizienter als regulatorische 
Instrumente. Reaktive Stickstoffverbindungen verteilen 
sich unterschiedlich in der Umwelt (s. Kap. 3). Es kommt 
auch darauf an, wie sich das betroffene Schutzgut im 
Raum verteilt und wo die Haupteintragsquellen sind.

Handelt es sich bei den wirkungsrelevanten reaktiven 
Stickstoffspezies um solche, die nahe an der Quelle de-
ponieren bzw. in das relevante Umweltmedium eingehen, 
hat eine Minderung nahe am Schutzgut eine höhere 
Schutzwirkung als eine Minderung, die weiter entfernt 
vom Schutzgut erfolgt. In diesem Fall ist die räumliche 
Lenkungswirkung wesentlich. Ohne diese muss die Be-
hörde, um das Minderungsziel in besonders empfindlichen 
Gebieten zu erreichen, mit einer höheren Gesamtemis-
sionsminderung kalkulieren, weil auch weniger wirksame, 
weil weiter entfernte Maßnahmen, zum Gesamtergebnis 
beitragen. Dieses Problem trifft sowohl bei räumlich un-
differenzierten regulatorischen als auch ökonomischen 
Instrumenten ohne räumliche Lenkungskomponente zu 
und ebenfalls auch für einen räumlich unbegrenzten 
 Zertifikathandel. In allen Fällen ist eine „Übererfüllung“ 
des Minderungsziels zur Erreichung des definierten 
Schutzziels notwendig (TIETENBERG 1995, S. 102).

Steigerung der Kosteneffizienz durch
planerische Instrumente
288. Mithilfe einiger planerischer Instrumente können 
Stickstoffeinträge räumlich gezielt gesteuert werden 
 (Abschn. 6.4.6). Möglich ist dies dann, wenn durch Fach-
planungen konkrete Maßnahmen festgesetzt werden kön-
nen (z. B. in Schutzgebieten). Werden die Maßnahmen 
basierend auf der Schadenswirkung von Stickstoffeinträ-
gen gezielt eingesetzt, so steigert dies die Kosteneffizienz. 
Je nach Planungsinstrument verbleibt aber Spielraum, wie 
die Maßnahmenumsetzung erfolgen soll. So werden im 
Rahmen von Managementplänen (im Gewässerschutz 
sowie im terrestrischen Naturschutz) von den zuständigen 
Behörden teilweise freiwillige Fördermaßnahmen oder 
auch verbindliche, aber kompensierte Maßnahmen und 
auch ökonomische Instrumente eingesetzt (s. Tz. 352 ff. 
und 369 ff.). Die Wahl der Instrumente auf dieser Ebene 
beeinflusst dann die Kosteneffizienz. 

Gebiets- und problemspezifische Ausgestaltung
als Voraussetzung für
kosteneffiziente förderpolitische Instrumente
289. Wie bei den ökonomischen Instrumenten wählen 
die Emittenten nach Abwägung der Grenzkosten bzw. 
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Opportunitätskosten der Maßnahmendurchführung bei 
förderpolitischen Instrumenten selbst, ob sie weiterhin 
emittieren oder vermeiden. Die Aufteilung der Emis-
sionsminderungen zwischen den Verursachern wird auch 
in diesem Fall dazu führen, dass die letzte vermiedene 
Einheit bei allen Verursachern dieselben Kosten hervorruft 
(Kriterium für Kosteneffizienz, vgl. Tz. 285). Wie bei 
allen anderen Instrumenten spielt auch in der Förder politik 
unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Wahl des 
geeigneten Kriteriums, hier konkret die Wahl der Förder-
maßnahmen mit dem höchsten Schadensvermeidungs-
potenzial, eine zentrale Rolle für die tatsächliche Kosten-
effizienz. Da dies lokalspezifisch und mit dem konkreten 
Schutzgegenstand variieren kann, muss die Förderpolitik 
stark gebietsspezifisch ausgestaltet werden. Dies ist in der 
Praxis in der Regel angelegt, auch wenn es konkret deut-
lichen Verbesserungsbedarf gibt. Für den Agrarbereich 
diskutieren dies zum Beispiel OSTERBURG und RUNGE 
(2007, S. 13), HEIDECKE und KREINS (2010) und GÖ-
MANN et al. (2013). Auch in Kapitel 6 wird diese Frage 
an verschiedenen Stellen anhand konkreter Stickstoffpo-
litiken behandelt. Auswirkungen des Finanzierungsbe-
darfs förderpolitischer Instrumente auf die Kosteneffizi-
enz diskutieren zum Beispiel Swedish Environmental 
Protection Agency und Swedish Energy Agency (2007) 
und ENDRES (2013, S. 121).

5.2.2  Ökonomische Bewertung der 
Instrumente unter dem Kriterium der 
ökologischen Treffsicherheit

290. Die ökologische Treffsicherheit ist das volkswirt-
schaftliche Kriterium, mit dem erfasst werden soll, wie 
sicher der angestrebte Grad der Umweltschonung bzw. 
Emissionsminderung erreicht werden kann (ENDRES 
2013, S. 269; WEGENER und THEUVSEN 2010, S. 21; 
FEESS 2007, S. 49). Gerade wenn Kipppunkte oder Be-
lastungsgrenzen bekannt sind und überschritten zu werden 
drohen und dies zu schwerwiegenden ökologischen Schä-
den führen kann, ist die ökologische Treffsicherheit im 
Kanon der ökonomischen Kriterien als besonders wichtig 
zu bewerten.

Um zu beurteilen, ob ein Instrument ökologisch treffsicher 
ist, ist ein problemgerechter und überprüfbarer Indikator 
erforderlich. Dies stellt insbesondere in der Landwirt-
schaft mit ihren diffusen Quellen eine Herausforderung 
dar. Die Messung der Emissionen an der Quelle ist auf-
wendig oder gar unmöglich. Darüber hinaus hängen der 
Verbleib der reaktiven Stickstoffverbindungen in der Um-
welt und seine Schadenswirkung von verschiedenen Fak-
toren ab. Dazu zählen die räumliche Entfernung von dem 
zu schützenden Schutzgut, die naturräumlichen Gegeben-
heiten und auch die Witterungsverhältnisse. Ein Bewer-
tungsschema für Maßnahmen mit einem problemgerech-
ten und überprüfbaren Indikator zu entwickeln, ist deshalb 
anspruchsvoll und erfordert viele Informationen (z. B. 
Swedish Environmental Protection Agency 2009, S. 20). 
Da aber alle Instrumente letztlich durch konkrete Maß-
nahmen umgesetzt werden, besteht diese Problematik für 

ordnungsrechtliche, planerische, ökonomische wie auch 
für förderpolitische Instrumente.

291. Neben den genannten Aspekten müssen in die 
 Beurteilung der ökologischen Treffsicherheit außerdem 
Verlagerungs- und Synergieeffekte eingehen. Das Um-
weltbundesamt (UBA) kritisiert die gängigen Stickstoff-
minderungspolitiken als diesbezüglich zu stark auf Aus-
schnitte der Stickstoffkaskade fokussiert und zu wenig 
integriert (UBA 2009). Es verweist zum Beispiel auf eine 
Untersuchung von AMANN et al. (2007), die zeigt, dass 
die vollständige Implementierung der Nitratricht-
linie 91/676/EWG als Nebeneffekt eine Absenkung der 
europaweiten Ammoniakemissionen um 8,4 % (304 kt) 
hätte (UBA 2009, S. 34). Das UBA empfiehlt deshalb bei 
der Berechnung des Potenzials zur Gesamtminderung die 
Wirkung eines Instruments auf sämtliche reaktive Stick-
stoffspezies und Umweltmedien zu berücksichtigen. 
 Außerdem sollten auch die Nebenwirkungen mit anderem 
Zeithorizont und anderer räumlicher Wirkung einbezogen 
werden. Der SRU betont, dass auch potenzielle grenzüber-
schreitende Verlagerungseffekte zu berücksichtigen sind; 
zum Beispiel wären hier verstärkte Fleischimporte als 
Folge verschärfter nationaler umweltpolitischer Regulie-
rung zu nennen (SRU 2012, Tz. 204; Swedish Environ-
mental Protection Agency und Swedish Energy Agency 
2007, S. 36–37; vgl. Tz. 531).

Die ökologische Treffsicherheit
verschiedener Instrumententypen
292. Die ordnungsrechtliche Festlegung absoluter 
Höchstgrenzen mittels Auflagen ist volkswirtschaftlich 
betrachtet ökologisch besonders treffsicher, sowohl in 
Bezug auf die Erreichung präziser Emissions- oder Im-
missionsziele als auch hinsichtlich der räumlichen Steu-
erung. Insofern wird dieser Instrumententyp in der öko-
nomischen Literatur dann als besonders wichtig eingestuft, 
wenn die Art, der Ort und der Zeitpunkt der Ausbringung 
einer Substanz in die Umwelt oder der Schutz bestimmter 
Umweltgüter (z. B. ein bestimmtes Gewässer) im Vorder-
grund stehen. Gleiches gilt, wenn die Überschreitung von 
gesetzten Grenzwerten zu nicht akzeptablen Schäden führt 
(WEGENER und THEUVSEN 2010, S. 3; FEESS 2007, 
S. 59 ff.; ENDRES 2013, S. 170). Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass für die deutlich häufigeren Fälle, in 
denen ordnungsrechtlich nur „Beladungsgrenzen“ vorge-
schrieben werden (z. B. Kilogramm Stickstoffoxid pro 
Produktionseinheit), das Gesamtemissionsniveau zwar 
kurzfristig relativ gut bestimmt werden kann, zumindest 
langfristig aber durch Veränderung des Aktivitätsniveaus 
unbestimmt und damit die ökologische Treffsicherheit 
geringer als bei absoluten Höchstmengen ist (ENDRES 
2013, S. 170).

293. Bestimmte planerische Instrumente können die 
räumliche Treffsicherheit stärken. Planungen unterschei-
den sich grundsätzlich hinsichtlich ihres räumlichen Be-
zugs (Plangebiet) und ihrer Verbindlichkeit für den Bürger 
(also auch für die verschiedenen Verursacher der Stick-
stoffemissionen). Damit ist auch die ökologische Treff-
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sicherheit der verschiedenen planerischen Instrumente 
unterschiedlich groß.

Ökologische Treffsicherheit ökonomischer 
Instrumente nimmt mit der Relevanz
räumlicher Treffsicherheit ab
294. Räumlich undifferenzierte ökonomische Instru-
mente haben keinen Einfluss auf die Allokation der Min-
derungsmaßnahmen im Raum und eignen sich eher für 
die „Globalsteuerung“, also wenn die Emissionsmenge 
insgesamt begrenzt werden soll (u. a. WEGENER und 
THEUVSEN 2010, S. 3 und 15). Sie sind daher für die 
Verminderung der Belastungen in Hotspots nicht geeignet. 
Auch hier ist der Beitrag des ökonomischen Instrumentes 
ex ante aufgrund des hohen Informationsbedarfs für die 
Festsetzung der „richtigen“ Abgabenhöhe schwierig ab-
zuschätzen. Theoretisch müsste dazu der aggregierte 
Grenzvermeidungskostenverlauf des betreffenden Ver-
ursachersektors bekannt sein, was eher unrealistisch ist. 
In der Praxis sind damit nur ungefähre Vorausschätzungen 
zu Emissionsminderungen in Abhängigkeit der Abgaben-
sätze möglich (ENDRES 2013, S. 170).

Der Emissionshandel, als ökonomisch-ordnungsrechtliche 
Mischform, hat eine hohe ökologische Treffsicherheit 
hinsichtlich der Gesamtemissionsmenge, da sich die 
 Gesamtmenge der Verschmutzungsrechte, die durch den 
Gesetzgeber ausgegeben wird, am gesetzten Gesamt-
emissionszielwert und damit theoretisch ausgehend vom 
Umweltziel orientiert. Dies setzt allerdings voraus, dass 
das ökologisch motivierte Budget nicht durch Sonder-
regelungen unterlaufen wird. Da die Gesamtemissions-
menge beim Emissionshandel nicht variiert, sondern sich 
lediglich die Preise der Zertifikate durch den Handel der 
Marktsituation anpassen, kann es passieren, dass Zertifi-
kate aufgrund hoher Preise, ausfallender Nachfrage oder 
zu großem Angebot nicht genutzt werden und so die Ge-
samtemissionsmenge unter die maximale Menge sinkt. 
Wird ein räumlich unbeschränkter Handel zugelassen,
ist die räumliche Treffsicherheit jedoch ähnlich gering 
einzustufen wie bei der emissionsbasierten Steuer oder 
Abgabe.

Aus Sicht verschiedener Handlungsansätze sind problem-
gerechtere Ausgestaltungsformen ökonomischer Instru-
mente denkbar (ENDRES 2013, S. 125; FEESS 2007, 
S. 71 ff.). Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob ent-
sprechende Differenzierungen konform mit den geltenden 
Rechtsbestimmungen implementiert werden können und 
ob dieser Instrumententyp dann nicht durch sehr hohe 
Transaktionskosten massiv an Kosteneffizienz einbüßt 
(vgl. Abschn. 5.2.1).

Gezielte förderpolitische Maßnahmen leisten einen 
wichtigen Beitrag zur räumlichen Treffsicherheit
295. Förderpolitische Instrumente haben in der Praxis – 
insbesondere in der Landwirtschaft – den Vorteil, dass sie 
zum Beispiel hinsichtlich der Maßnahmenauswahl und 
der Vergütungssätze genau an die lokalen Bedingungen 
und Schutzbedürfnisse angepasst werden können (vgl. 

Tz. 289). Für den jeweiligen Standort und die vorherr-
schende Belastungsproblematik können so die wirksams-
ten Minderungsmaßnahmen ausgewählt werden – auch 
solche, die sich über ordnungsrechtliche Vorgaben nicht 
vorschreiben ließen, weil sie nicht auf das Unterlassen, 
sondern auf eine aktive spezifische Bewirtschaftungs-
weise abzielen. Allerdings beruht die Teilnahme an förder-
politischen Maßnahmen auf Freiwilligkeit und somit auf 
der individuellen Abwägung des Verursachers, ob die 
Höhe der Förderbeträge im Verhältnis zu einem alterna-
tiven Wirtschafts- oder Konsumverhalten attraktiv genug 
ist. Wie auch für die ökonomischen Instrumente wird es 
damit schwierig, die Wirkung insgesamt sowie auch räum-
lich gezielt ex ante abzuschätzen.

Konsumentenbezogene förderpolitische und 
informatorische Maßnahmen
sind wichtig für die Gesamtminderung,
haben aber kaum räumliche Treffsicherheit
296. Konsumentenbezogene förderpolitische und infor-
matorische Instrumente sind wichtig, um insgesamt die 
Emissionen reaktiven Stickstoffs zu mindern, da die Nach-
frage ein wichtiger Treiber für alle Quellen ist. Der Beitrag 
ist aber ex ante schwer abschätzbar. Die Anpassungen 
erfolgen auf freiwilliger Basis und gerade der Lebensmit-
telkonsum wird beeinflusst durch eine Kombination von 
Verbraucherpräferenzen, die inkonsistent, kontextabhän-
gig und vielfältig beeinflussbar sind (SRU 2012, Tz. 193 
nach LERCH 2000; WELFENS 2010; von WEIZSÄ-
CKER 2002; Tz. 516 und 526).

Die räumliche Treffsicherheit ist bei Instrumenten zur 
Förderung stickstoffmindernder Konsumentscheidungen 
differenziert zu bewerten. Beim Konsum landwirtschaft-
licher Produkte ist von einer geringen räumlichen Steuer-
barkeit auszugehen. Der Verbraucher, der durch förder-
politische Maßnahmen weniger tierische Produkte 
konsumiert oder Lebensmittelabfälle vermeidet, kann 
damit nicht beeinflussen, wo Einträge reaktiven Stick-
stoffs in die Umwelt gemindert werden. Anders ist der 
Zusammenhang bei der Förderung stickstoffarmer Mobi-
lität. Wird zum Beispiel in Ballungsräumen gezielt die 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder das 
Radfahren gefördert, hat dies direkte Auswirkungen auf 
die Stickstoffoxidbelastung in diesem räumlichen Belas-
tungs-Hotspot.

Produzentenbezogene informatorische Instrumente
schaffen die Voraussetzung für zielgerichtete 
Anpassung
297. Der Mehrwert informatorischer Instrumente ist aus 
ökonomischer Sicht insbesondere darin zu sehen, dass sie 
zu mehr Verständnis für die Vorteile der veränderten in-
dividuellen Handlungsweise führen, zum Beispiel hin-
sichtlich der Gesundheit. Sie erhöhen damit auch die 
Akzeptanz für die Einführung oder Verschärfung von 
Instrumenten mit einer stärkeren Eingriffstiefe, wie zum 
Beispiel strengere Regulierungen oder Abgaben (Swedish 
Environmental Protection Agency und Swedish Energy 
Agency 2007, S. 32; OECD 2007b, S. 25). Häufig ist 
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Information zudem Voraussetzung dafür, dass ein Verur-
sacher von Stickstoffemissionen überhaupt in die Lage 
versetzt wird, sein Verhalten, das heißt den Konsumstil, 
entsprechend anzupassen. Forschungsergebnisse legen 
jedoch nahe, dass informatorische Instrumente allein in 
vielen Bereichen nicht dazu ausreichen, um maßgebliche 
Verhaltensänderungen herbeizuführen (CORDTS et al. 
2013a; Swedish Environmental Protection Agency und 
Swedish Energy Agency 2007, S. 32), weshalb dieser 
Instrumententyp zwar notwendig, aber nicht hinreichend 
ist, um eine hohe ökologische Treffsicherheit zu erreichen.

5.2.3  Ökonomische Bewertung der 
Instrumente unter dem Kriterium der 
dynamischen Anreizwirkung

298. Unter dem ökonomischen Kriterium der dynami-
schen Anreizwirkung werden Instrumente danach beur-
teilt, ob sie umweltgerechten Fortschritt und dessen Dif-
fusion anreizen. Eine hohe dynamische Anreizwirkung 
führt dazu, dass in der Zukunft die gleiche Emissionsmin-
derungsmenge zu geringeren Kosten erzielt wird bzw. mit 
gleichem Aufwand mehr Emissionen gemindert werden 
können (ENDRES 2013, S. 21 und 158 ff.; WEGENER 
und THEUVSEN 2010; Swedish Environmental Protec-
tion Agency und Swedish Energy Agency 2007, S. 37).

Im Hinblick auf die Stickstoffproblematik kann man sich 
unter dynamischer Anreizwirkung vorstellen, dass im 
Bereich der Landwirtschaft im Zeitverlauf konstant An-
reize bestehen, die Stickstoffeffizienz zu verbessern. In 
den Bereichen Verkehr und stationäre Verbrennung bio-
gener und fossiler Energieträger sind produzentenseitig 
unter dynamischer Anreizwirkung der Antrieb zur kons-
tanten Weiterentwicklung technischer Minderungsmaß-
nahmen sowie der Umstieg auf stickstoffemissionsärme-
re Kraft- und Brennstoffe zu fassen. Konsumentenseitig 
ist die Fortentwicklung der Suffizienz und stickstoffarmer 
Konsummuster gemeint.

Kontinuierlicher Druck auf Emissionsminderung
durch ökonomische Instrumente 
299. Vorausgesetzt, die Abgaben oder Steuern sind aus-
reichend hoch, übt dieser Instrumententyp einen kontinu-
ierlichen Druck hin zu umweltgerechter Innovation aus, 
sowohl im technischen Bereich als auch hinsichtlich eines 
ressourcenschonenden Managements. Innovationen min-
dern den Aufwand für Emissionsreduktionen und damit 
die Abgaben- und Steuerlast. Bei Zertifikatlösungen müss-
te aus Sicht der dynamischen Anreizwirkung mit dem 
Fortschreiten des Standes der Verminderungstechnik und 
des Management-Know-hows auch die Menge der Emis-
sionszertifikate gesenkt werden (ENDRES 2013, S. 162; 
Swedish Environmental Protection Agency 2009, S. 18 f.; 
Swedish Environmental Protection Agency und Swedish 
Energy Agency 2007, S. 41 f.).

Ordnungsrechtlichen Instrumenten wird in der ökonomi-
schen Literatur im Vergleich eine geringere dynamische 
Anreizwirkung zugesprochen. Der Verursacher wird zur 

Umsetzung der Vorgaben neue Verfahren implementieren, 
jedoch entsteht kein Anreiz, über die Vorgaben hinaus-
zugehen. Allerdings können Auflagen auch dynamisch 
ausgestaltet sein und sind es in der Praxis in der Regel 
auch. Durch in der Zeit gestaffelte Auflagen kann eine 
Anpassung an die Entwicklung des Fortschritts erfolgen 
(ENDRES 2013, S. 159 ff.). Besonders interessant ist hier 
der Top-Runner-Ansatz, der immer das ökologisch beste 
Produkt (z. B. im Hinblick auf Energieeffizienz) mit 
 zeitlichem Abstand zum geltenden Standard macht
(siehe dazu SRU 2008, Tz. 73 ff.).

Allgemein gilt, dass je besser der Informationsstand der 
staatlichen Instanz über techno-ökonomische Eigenschaf-
ten neuer Verfahren ist, desto besser kann sie die Einfüh-
rung dieses Verfahrens oder daran orientierte Grenzwerte 
verordnen (ENDRES 2013, S. 168).

Verschiedene Instrumente fördern verschiedene 
Phasen des technischen Fortschritts
300. ENDRES (2013, S. 166 f.) sieht die Stärke der 
Auflagenpolitik hinsichtlich der Förderung des techni-
schen Fortschritts vor allem in der Phase der Marktdurch-
dringung. Hier kann sie, vorausgesetzt die Behörde hat 
ausreichende Kenntnisse über neue umwelttechnische 
Verfahren, gute Impulse setzen, wohingegen die Abgabe 
vor allem in der Erfindungs- und Innovationsphase ihre 
dynamische Wirkung entfaltet. Förderpolitische Instru-
mente können vor allem im Rahmen der Forschungs-
förderung Anreize zu technischem und Management-
fortschritt setzen. Informatorische Instrumente fördern 
die Durchdringung der Verursacherkreise mit Information 
und Wissen, um eine zielgerichtete Verhaltensanpassung 
zu erreichen.

5.2.4  Ökonomische Bewertung der Instrumente
unter dem Kriterium
des Verursacherprinzips

301. Für die Akzeptanz und politische Durchsetzbarkeit 
spielt die Verteilung der Lasten, die mit der Umsetzung 
von Minderungsmaßnahmen einhergehen, eine zentrale 
Rolle. Stickstoffemissionen verschiedener Wirtschafts-
sektoren beeinflussen Dritte negativ oder können ihnen 
schaden, zum Beispiel durch eine verminderte Luft- oder 
Wasserqualität oder den Verlust der Biodiversität. Für den 
Verursacher hingegen schlagen die volkswirtschaftlichen 
Kosten der Umweltschäden oder der Gesundheitsbelas-
tungen nicht oder nur unvollständig in seiner Entschei-
dungsfindung zu Buche. Nach dem Grundsatz des Ver-
ursacherprinzips sollte aber derjenige die Kosten für 
Minderungsmaßnahmen tragen, der die Verschmutzung 
zu verantworten hat. In der Ökonomie wird das Verur-
sacherprinzip als der Grundsatz verstanden, nach dem
der Verursacher die Kosten für die Verschmutzungs-
vermeidung, den gesellschaftlichen Schaden bzw. für die 
über den definierten zulässigen Standard hinausgehende 
Verschmutzung tragen soll (OECD 2014; FEESS 2014; 
zur abweichenden juristischen Definition KLOEPFER 
2004, S. 189 ff.).
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Der SRU hat sich in der Vergangenheit immer wieder für 
die Einhaltung des Verursacherprinzips bei der Anwen-
dung umweltpolitischer Instrumente ausgesprochen, unter 
anderem auch in der Landwirtschaft. Im Umweltgutachten 
2004 empfahl er, dass „die Mindestauflagen der guten 
fachlichen Praxis für die Landwirtschaft entschädigungs-
los eingehalten werden, um keinen Präzedenzfall für 
 andere Wirtschaftsbereiche zu schaffen“ (SRU 2004b, 
Tz. 234). Auch im Hinblick auf die Lastenverteilung zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG hat 
der SRU sich bereits in seinem Umweltgutachten 2000 
gegen Ausnahmeregelungen vom Verursacherprinzip aus-
gesprochen (SRU 2000, Tz. 651). 

302. Bei der Weiterentwicklung von Instrumenten im 
Rahmen einer Stickstoffminderungsstrategie sollte erneut 
kritisch reflektiert werden, inwieweit die Aufteilung der 
Kostenübernahme für Vermeidungsmaßnahmen heute 
dem Verursacherprinzip entspricht und ob eine stärkere 
Orientierung am Verursacherprinzip angemessen und 
 notwendig ist (vgl. Tz. 555). Dies wird vor allem für
die Landwirtschaft kontrovers diskutiert, zum Beispiel 
hinsichtlich der Begründung der Direktzahlungen im 
 Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (s. a. SRU 2013). 
Dies gilt aber auch in Bezug auf die Frage, in welchem 
Rahmen aus öffentlichen Mitteln geförderte Agrarum-
weltmaßnahmen anstelle von ordnungsrechtlichen oder 
ökonomischen Instrumenten zur Erreichung von Umwelt-
zielen eingesetzt werden.

Bewertung der Instrumente hinsichtlich der 
Umsetzung des Verursacherprinzips
303. Der ökonomischen Theorie zufolge bringen Instru-
mente, die zu einer Internalisierung der externen Effekte 
führen, das Verursacherprinzip zur Geltung. Dies trifft 
grundsätzlich sowohl auf ordnungsrechtliche Instrumen-
te als auch auf Steuern und Abgaben zu. Grundsätzlich 
kann zwischen einer schwachen und einer starken Form 
des Verursacherprinzips unterschieden werden (ENDRES 
2013, S. 128). In der schwachen Form kommen die Ver-
ursacher lediglich für die Kosten der Emissionsminderung 
bis zum Erreichen des angestrebten Emissionszielwerts 
auf, wie es beispielsweise bei ordnungsrechtlichen Vor-
gaben der Fall ist. Werden die Verursacher auch mit 
 Kosten für die verbleibenden Restemissionen belastet, 
wie zum Beispiel im Fall einer Emissionssteuer, wird von 
starkem Verursacherprinzip gesprochen.

Im Rahmen des Emissionshandels kann die Erstalloka tion 
von Emissionszertifikaten zwischen den Verursachern 
durch kostenlose Zuteilung, zum Beispiel nach dem 
Grandfathering-Prinzip, anteilsmäßig entsprechend der 
Emissionen im Status quo (z. B. FEESS 2007, S. 124; 
OECD und IEA 2002, S. 9), oder mittels Auktionierung 
erfolgen. Gemäß der obigen ökonomischen Klassifizie-
rung kommt das starke Verursacherprinzip nur dann zur 
Anwendung, wenn die Verursacher die Zertifikate bei der 
Erstvergabe kostenpflichtig erwerben müssen (ENDRES 
2013, S. 135 f.; Swedish Environmental Protection 

 Agency und Swedish Energy Agency 2007, S. 41 f.; 
NASH 2000, S. 13).

Werden hingegen dem Verursacher die Eigentumsrechte 
an den Umweltgütern, das heißt Verschmutzungsrechte 
ohne Kompensation der Geschädigten, vollständig zu-
gesprochen und die Gesellschaft entschädigt stattdessen 
den Verursacher für Minderungsmaßnahmen, wird dem 
Verursacherprinzip nicht Rechnung getragen (Swedish 
Environmental Protection Agency und Swedish Energy 
Agency 2007, S. 38; BARUNKE 2002, S. 40). Subven-
tionen für das Unterlassen von Aktivitäten mit negativen 
externen Effekten entsprechen mithin im Grunde nicht 
dem Verursacherprinzip, da die Besitzrechte dem Ver-
schmutzer zugesprochen werden und die Gesellschaft
ihn für die Vermeidung kompensiert (UBA 2010, S. 3; 
Swedish Environmental Protection Agency und Swedish 
Energy Agency 2007, S. 40 ff.; OECD 2007b, S. 204). 
Allerdings werden förderpolitische Instrumente im Be-
reich Stickstoffminderung auch für Aktivitäten ange-
wandt, die über eine reine Vermeidung der Emissionen 
hinausgehen und eher als aktive Schadensbekämpfung zu 
bewerten sind.

304. Tatsächlich ist an vielen Stellen in stickstoff-
relevanten Politiken noch offen, wo die Grenze der An-
wendung des Verursacherprinzips verlaufen soll. Es muss 
letztlich ein gesellschaftlich tragfähiger Konsens gefunden 
werden, inwieweit in den verschiedenen Bereichen die 
Verursacher der Stickstoffemissionen oder die Gesell-
schaft als Ganzes die Kosten der Emissionsminderungen 
tragen soll. Im landwirtschaftlichen Sektor – dem für die 
Stickstoffproblematik wichtigsten Verursacher – wird an 
vielen Stellen das Verursacherprinzip nicht hinreichend 
umgesetzt (vgl. Tz. 555). Vielmehr wird die Landwirt-
schaft gegenüber anderen Verursachern bevorteilt (SRU 
2008; OECD 2007b, S. 179).

5.3  Instrumentenbeispiele
aus Schweden und Dänemark

305. In diesem Abschnitt werden exemplarisch einige 
im Ausland eingesetzte oder in der Konzeption befindliche 
Instrumente kurz vorgestellt. Es handelt sich um verschie-
dene Instrumententypen, teilweise Kombinationen dieser. 
Der Fokus liegt auf der Landwirtschaft, aufgrund der 
hohen Relevanz dieses Sektors für die Stickstoffpro-
blematik. Die Beispiele dienen als Denkanstöße für die 
Weiterentwicklung der deutschen Stickstoffpolitiken. In 
diesem Sondergutachten kann aber nur eine knappe Aus-
wahl präsentiert werden und in jedem Fall ist zu prüfen, 
inwieweit die Beispiele auf Deutschland übertragbar sind. 
Weitere Länderbeispiele, wenn auch teilweise nicht ganz 
aktuell, finden sich unter anderem in European Environ-
mental Agency (2005), Le GOFFE (2013), OECD (2007a) 
und WEGENER und THEUVSEN (2010).
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5.3.1  Ordnungsrecht und
Quoten-Abgaben-Politik
für die dänische Landwirtschaft

306. In Dänemark ist die Umsetzung der europäischen 
Nitratrichtlinie seit deren Einführung Teil einer umfas-
senden Strategie zum Gewässerschutz. Dies erfolgte zu-
nächst im Rahmen eines fortlaufend weiterentwickelten 
Umweltaktionsplans. Seit 2009 ist sie eingebettet in das 
erweiterte Green-Growth-Abkommen. Die Elemente der 
Vereinbarung wurden als Dänisches Nitrat-Aktionspro-
gramm zusammengeführt. Die für die Umsetzung rele-
vanten Gesetze und Verordnungen sind in BOGESTRAND 
et al. (2013, S. 45 ff.) ausführlich aufgeführt. Im Folgen-
den werden ausgewählte Elemente des Dänischen Nitrat- 
Aktionsprogramms inhaltlich dargestellt. 

Wie in Deutschland werden in Dänemark flächendeckend 
Aktionspläne zur Erreichung der Ziele der Nitratrichtlinie 
eingesetzt (Danish Environmental Protection Agency 
2012; BOGESTRAND et al. 2013, S. 56 f.; vgl. auch Ab-
schn. 6.4.2). Für Gebiete, die aufgrund des Gewässer-
schutzes als besonders sensibel eingestuft werden, gelten 
strengere Regeln für die Genehmigung von Tierhaltungs-
betrieben (für Details siehe BOGESTRAND et al. 2013, 
S. 56 f.; Le GOFFE 2013, S. 16 f.).

Die dänische Stickstoffstrategie setzt für den Sektor Land-
wirtschaft eine kombinierte Quoten-Abgaben-Instrumen-
tierung ein. Grundlage ist ein verpflichtendes, detailliertes 
Bilanzierungssystem auf Betriebsebene für die Nutzung 
von Stickstoff aus organischen und mineralischen Quel-
len. Jeder individuelle Betrieb ab einer Mindestgröße 
berechnet mithilfe eines Online-Tools, das gleichzeitig 
Teil des Verfahrens zur Beantragung der EU-Direkt-
zahlungen aus der ersten Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik ist, den Düngeplan bzw. die ihm zustehende Stick-
stoffquote. Dabei müssen differenziert Angaben zum 
Stickstoffeinsatz für jedes Feld unter Berücksichtigung 
des Bodentyps, der Kulturart, dem Stickstoffstatus, der 
vorherigen Anbaukultur, der Zwischenfrüchte und eine 
Stickstoffprognose gemacht werden. Die Obergrenzen der 
Menge pflanzenverfügbaren Stickstoffs für unterschied-
liche Kulturarten sind im System vorgegeben. Das elek-
tronische System reduziert den Aufwand für die Landwir-
te erheblich (BOGESTRAND et al. 2013, S. 53 ff.; 
Le GOFFE 2013, S. 16 f.).

Die betrieblichen Stickstoffquoten sind explizit so gesetzt, 
dass sie zu einer Verringerung der Nitratauswaschungen 
im Vergleich zu den Referenzjahren 2003/2004 führen 
sollen. Jedes Jahr wird zentral das betriebswirtschaftliche 
Optimum des Stickstoffeinsatzes für die verschiedenen 
Kulturarten berechnet (unter Berücksichtigung von Prei-
sen, Bodentypen usw.). Für jeden einzelnen Betrieb wur-
de bis 2009 die Quote dann auf 10 % unter diesem Opti-
mum angesetzt. Seit 2009 liegt die Quote sogar 15 % 
unter diesem Optimum (BOGESTRAND et al. 2013, 
S. 54 f.; Le GOFFE 2013, S. 16 f.). Diese vorläufigen 
Quoten werden in Abhängigkeit von den Wetterbedingun-
gen angepasst. Die Landwirte können aber auch eine 

 Erhöhung der Quote beantragen, wenn sie über Verkaufs-
belege nachweisen, dass ihre Erträge in dem Jahr über 
den Erwartungen lagen.

Die Betriebe müssen die jährlichen Düngepläne dem 
 dänischen Amt für Landwirtschaft und Fischerei zur 
 Registrierung und Kontrolle vorlegen (BOGESTRAND 
et al. 2013, S. 58). Eine Plausibilitätsprüfung erfolgt durch 
Abgleich mit den Betriebsmittelzukäufen (Le GOFFE 
2013, S. 16 f.) und durch Verknüpfung mit einem zentra-
len Register (BOGESTRAND et al. 2013, S. 56). Wirt-
schaftsdünger darf nur an Betriebe abgegeben werden, 
die auch im Rahmen der Düngeplanung registriert sind. 
So soll die Nachverfolgbarkeit von Wirtschaftsdünger-
transporten gesichert werden. Auf der Basis einer Risiko-
analyse werden jährlich die Unterlagen von 6 % der 
 Betriebe kontrolliert, bei 2 % der Betriebe werden Vorort-
Kontrollen durchgeführt (Le GOFFE 2013, S. 16 f.). Bei 
einer Quotenüberschreitung in Höhe von bis zu 30 kg 
Stickstoff pro Hektar werden Abgaben in Höhe von circa 
1,30 Euro pro Kilogramm Stickstoffüberschreitung erho-
ben. Für jedes darüber hinausgehende Kilogramm Stick-
stoffüberschreitung beträgt die Abgabenhöhe 2,70 Euro 
pro Kilogramm Stickstoff (OECD 2007a, S. 52 ff.;
Le GOFFE 2013, S. 16 f.).

Kleinere Betriebe, die nicht dem Bilanzierungssystem 
unterliegen, zahlen eine Stickstoffsteuer auf Mineral-
dünger in Höhe von 100 % des Preises. Die Steuer soll 
die Attraktivität von Wirtschaftsdünger gegenüber syn-
thetisch hergestelltem Dünger steigern (WEGENER und 
THEUVSEN 2010). Allerdings unterliegt die große Mehr-
heit der Betriebe dem oben beschriebenen Quoten-System, 
weshalb die Stickstoffsteuer in der Praxis eine nach-
geordnete Bedeutung hat (BOGESTRAND et al. 2013, 
S. 53 f.).

Die Effekte des fortgeschriebenen Umweltaktionsplans 
wurden 2008 evaluiert und die Minderungserfolge für 
Stickstoffverluste gegenüber 2003 als unzureichend be-
wertet. Deshalb wurden im Rahmen des oben genannten 
Green Growth Agreement (2009 – 2015) im Jahr 2009 
weitere Maßnahmen beschlossen. Neben der Absenkung 
der betrieblichen Stickstoffquoten wurde die Breite von 
pflanzenschutzmittel- und düngungsfreien Gewässer-
randstreifen auf 10 m festgesetzt. Außerdem wurde ein 
Umbruchverbot für Grünland in bestimmten Perioden des 
Jahres beschlossen und bestimmte Bodenbearbeitungs-
formen im Herbst verboten. Insgesamt soll die landwirt-
schaftliche Nutzfläche, auf der Zwischenfrüchte angebaut 
werden, um 140.000 ha ausgeweitet werden. Durch eine 
Überprüfung des bisherigen Quoten-Abgabensystems 
sollen zusätzliche Minderungseffekte identifiziert werden 
(BOGESTRAND et al. 2013, S. 63 f.; Danish Environ-
mental Protection Agency 2009; LANGE FOGH 2013; 
Le GOFFE 2013, S. 16 f.).

Das dänische Beispiel zeigt ein lernendes System. Über 
die Zeit wurden Instrumente und Maßnahmen mithilfe 
von Monitoring und Erfolgskontrolle immer wieder an-
gepasst. Es zeigt darüber hinaus eine praktische Imple-
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mentierung der Kombination von Ordnungsrecht und 
ökonomischen Instrumenten. In die Weiterentwicklung 
der deutschen Stickstoffminderungspolitiken sollten die 
Erfahrungen und Erkenntnisse des dänischen Konzepts 
Eingang finden.

5.3.2  Stickstoffoxidsteuer für
Industrieanlagen in Schweden:
Ein Beispiel für die
emissionsbasierte Abgabe

307. Aufgrund einer massiven Versauerungsproble-
matik hat die schwedische Regierung bereits 1985 eine 
Strategie aufgelegt, mit der die Stickstoffoxidemissionen 
bis zum Jahr 1995 um 30 % gegenüber dem Niveau von 
1980 gemindert werden sollten. Es zeigte sich schnell, 
dass die ordnungsrechtlich verankerten emissionsbezo-
genen Auflagen für stationäre Verbrennungsanlagen die-
ses Ziel nicht im anvisierten Zeitraum erreichen konnten. 
Mit einer Abgabe auf Stickstoffoxide aus Feuerungsanla-
gen zur Erzeugung von Gebäudewärme und Strom wurde 
1992 ein zusätzliches ökonomisches Instrument einge-
führt. Wesentliches Element des Systems ist die Rück-
erstattung der Einnahmen aus der Abgabe an die Abgaben-
zahler proportional zur produzierten Menge Energie. 
Anlagen mit einem im Verhältnis zur Energiemenge 
 niedrigen Niveau an Stickstoffoxidemissionen sind da-
durch Nettoprofiteure, was einen besonderen Anreiz zur 
Investition in Vermeidungstechnologien bieten soll.

Die Wahl eines ökonomischen Instruments wurde damit 
begründet, dass die Stickstoffoxidemissionen im Gegen-
satz zu Kohlendioxid und Schwefeldioxid nicht über die 
Art des eingesetzten Brennstoffs reguliert werden können, 
sondern in erster Linie über die Verbrennungstechnologie. 
Zudem lag eine große Varianz bei den Vermeidungskosten 
der Emittenten vor, sodass durch die Flexibilität eines 
ökonomischen Instruments eine schnelle technologische 
Entwicklung erwartet wurde (Swedish Environmental 
Protection Agency 2012, S. 58 ff.; BRAATHEN 2013).

Zum 1. Januar 2008 wurde das Abgabensystem angepasst, 
um dem Emissionsminderungsprozess neue Dynamik zu 
verleihen: 

– die Abgabenhöhe wurde von ursprünglich 40 SEK
(ca. 4,40 Euro) pro Kilogramm Stickstoffoxide auf 
50 SEK (ca. 5,50 Euro) erhöht und

– die Anlagengröße wurde (schrittweise) von ursprüng-
lich 50 GWh Jahreskapazität auf 25 GWh pro Jahr 
abgesenkt. Außerdem wurden zusätzliche Anlagen-
typen einbezogen (für eine ausführlichere Beschrei-
bung siehe Swedish Environmental Protection Agency 
2012, S. 58 ff.; BRAATHEN 2013).

Externe wissenschaftliche Untersuchungen, Evaluierun-
gen durch die Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die Bewertung 
durch die schwedische Umweltbehörde kommen zu dem 
Ergebnis, dass die Abgabe auf Stickstoffoxide eine sinn-
volle Ergänzung zu ordnungsrechtlichen Vorschriften für 

Emissionsgrenzwerte darstellt. Die Abgabe wird als maß-
geblicher Faktor dafür angesehen, dass eine steigende 
Zahl von Anlagen, die durch die Abgabe belastet werden, 
mit Vermeidungstechnologie ausgerüstet wurden. So stieg 
deren Anteil zwischen 1992 und 1995 von 7 % auf 72 % 
drastisch an. Bereits während der politischen Debatte über 
die Einführung des Instruments war eine Intensivierung 
der technologischen Weiterentwicklungen zu beobachten. 
Letztlich sind die Emissionen dieses Verursacherkreises 
zwischen 1992 und 2010 um mehr als 50 % gesunken. 
Die Einführung der Abgabe hat zu einer intensiven Aus-
einandersetzung mit den damals bestehenden Vermei-
dungstechnologien geführt. Insgesamt gehen die Bewer-
tungen davon aus, dass die Abgabe zu einer schnelleren 
und kosteneffizienteren Emissionsminderung geführt hat, 
als es mit weiterführenden ordnungsrechtlichen Instru-
menten der Fall gewesen wäre (HÖGLUND-ISAKSSON 
2005; BRAATHEN 2013; STERNER und HÖGLUND-
ISAKSSON 2006; Swedish Environmental Protection 
Agency und Swedish Energy Agency 2007, S. 126 f.).

Die Regierung beauftragte die schwedische Umwelt-
behörde mit einer Evaluation der Abgabenerhöhung von 
2008. Im Ergebnis kommt die Behörde zu dem Schluss, 
dass die Erhöhung den Trend nicht maßgeblich beschleu-
nigen konnte. Darüber hinaus ergaben Brancheninterviews 
Hinweise auf zwei Probleme. Der Hauptmechanismus des 
Instruments – die Konkurrenz um Abgabenrückerstattung 
– funktioniert möglicherweise nur eingeschränkt aufgrund 
der Heterogenität der betroffenen Anlagen. Außerdem 
kann die Rückerstattung unbeabsichtigt einen Anreiz zur 
Steigerung der Energieproduktion liefern, was insgesamt 
zu höheren Stickstoffoxidemissionen führt. Zusammen-
fassend bleibt die schwedische Umweltbehörde bei der 
Einschätzung, dass die Abgabe als Instrument einen wich-
tigen Beitrag zur Emissionsbegrenzung des Sektors liefert. 
Sie reicht aber nicht aus, um die notwendigen Minderun-
gen herbeizuführen (Swedish Environmental Protection 
Agency 2012, S. 58 ff.).

Weiterführende Informationen und Literaturhinweise zu 
den Kostenkomponenten der schwedischen Abgabe auf 
Stickstoffoxide, Wettbewerbseffekte sowie soziale Effek-
te finden sich in BRAATHEN (2013). Die Veröffent-
lichung zeigt, dass Deutschland hinsichtlich der pro Ener-
gieoutput erzeugten Stickstoffoxidemissionen im Jahr 
2000 in etwa mit Schweden gleichauf war (ebd., S. 19, 
Abb. 10). Allerdings wurde in Deutschland dazu keine 
Abgabenlösung eingesetzt. Ein Vergleich der Kosteneffi-
zienz, mit der die verschiedenen instrumentellen Lösun-
gen dieses Niveau erreicht haben, und wie sich dies bei 
zusätzlichen Minderungen darstellt, könnte auch für die 
deutschen Stickstoffpolitiken im Bereich stationärer Feu-
erungsanlagen von Interesse sein. Dabei müssen natürlich 
der bestehende Regulierungsrahmen und die Struktur der 
Energieerzeugung berücksichtigt werden.
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5.3.3  Eine nationale Informationskampagne
zu Nährstoffen in der
schwedischen Landwirtschaft

308. „Greppa Näringen“ ist ein Beratungsprogramm für 
die Landwirtschaft und verfolgt die Ziele, Emissionen von 
klimarelevanten Gasen zu mindern, Überdüngung zu re-
duzieren und den Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln 
einzudämmen und ihn sicherer zu machen. Im Bereich 
Überdüngung liegt der Schwerpunkt auf der Steigerung 
der Stickstoffeffizienz. Die im Jahr 2000 begonnene Be-
ratung ist für die landwirtschaftlichen Betriebe kostenfrei. 
Initiiert wurde dieses Programm, weil die Minderung des 
Nährstoffverlustes aus der Landwirtschaft erstmals als 
eigenständiges schwedisches Umweltqualitätsziel festge-
setzt worden war. Gleichzeitig begann ein neuer GAP-För-
derzeitraum, der die Finanzierungsgrundlage bot. Das 
Programm wird in Zusammenarbeit zwischen dem 
 schwedischen Landwirtschaftsamt, dem schwedischen 
Landwirtschaftsverband, den Regionalregierungen und 
Beratungsorganisationen durchgeführt. Als zentraler Er-
folgsfaktor wird der kontinuierliche Kontakt zu den Land-
wirten über mehrere Jahre genannt. Die Berater besuchen 
nach der Eingangsberatung wiederholt die Betriebe und 
überprüfen den Erfolg der Maßnahmen. Eine wichtige 
Rolle in der Beratung spielen Schlüsselkennzahlen über 
den Effekt verschiedener Maßnahmen auf eine Verbesse-
rung der Ressourcenausnutzung des Betriebs. Dabei geht 
es parallel sowohl um Potenziale zur Kostenminderung 
als auch zur Reduzierung der Umweltbelastung. Bei Tier-
haltungsbetrieben wird die Beratung zum Fütterungs-
management und für den Pflanzenbau gemeinsam durch-
geführt, um einen aus Nährstoffsicht ganzheitlichen 
Ansatz zu verfolgen (Jordbruksverket et al. 2014).

Nach Aussage der Programmverantwortlichen wurde mit 
dem Beratungsansatz bewusst ein anderer Weg gewählt 
als das stark auf Kontrolle und Sanktionen ausgelegte 
dänische System. Eine Begründung sind die hohen admi-
nistrativen Kosten des dänischen Systems. Die Wirkungen 
von Greppa Näringen werden durch die verantwortlichen 
Behörden und Akteure in einer empirischen Untersuchung 
in großen Teilen als positiv und effektiv beurteilt (Jord-
bruksverket et al. 2014). Externe Bewertungen des Pro-
gramms Greppa Näringen lagen bei Redaktionsschluss 
nicht vor. Der SRU ist der Auffassung, dass Erfahrungen 
aus dem schwedischen Programm in die Weiterentwick-
lung des deutschen, eher zersplitterten Beratungssystems 
für die Landwirtschaft einfließen sollten.

5.3.4  Abgaben-Zertifikate-System in Schweden
für den Schutz der Ostsee

309. Ausgangspunkt für die Entwicklung des Konzepts, 
welches bis heute nicht umgesetzt wurde, war die Aufga-
benstellung, ein wirksames und kosteneffizientes Instru-
ment zur Minderung der Nährstoffeinträge in die Ostsee 
zu entwickeln. In erster Linie sollte es damit der Um-
setzung der Minderungsvereinbarungen im Rahmen der 
Helsinki-Konvention dienen. Bei entsprechender Aus-

gestaltung würden sich aber auch Synergien mit der Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie ergeben. Entwickelt 
wurde das Konzept für das Einzugsgebiet Stockholm, 
grundsätzlich lässt es sich auf andere räumliche Gebiete 
übertragen (Swedish Environmental Protection Agency 
2009, S. 12).

Die Forderung nach einem kosteneffizienten Instrument 
hat die schwedische Umweltbehörde zu einem sektorüber-
greifenden Abgaben- und Emissionshandelsansatz ge-
bracht. Durch die Einbeziehung sowohl von Punktquellen, 
zum Beispiel kommunaler Abwässer, als auch diffuser 
Quellen wie der Landwirtschaft, können die unterschied-
lichen Vermeidungskostenstrukturen der Emittenten-
gruppen ausgenutzt werden und so eine kosteneffiziente 
Gesamtminderung erreicht werden. Das Konzept sollte 
außerdem eine Lösung für das Problem hoher Transak-
tionskosten beim Handel zwischen diffusen und Punkt-
quellen enthalten. Ein wichtiger Grundpfeiler ist deshalb 
die Benennung einer regulierenden Behörde mit den 
Hauptaufgaben einer effektiven Allokation der Abgaben 
für Minderungsmaßnahmen sowie das Zusammen bringen 
von Angebot und Nachfrage für Emissionsrechte.
Das System besteht aus drei miteinander verbundenen 
 Märkten, die jeweils eine spezifische Aufgabe erfüllen 
(Swedish Environmental Protection Agency 2009; 2010).

Der Abgabenmarkt
310. In einem räumlich abgegrenzten Gebiet werden 
den individuellen Wirtschaftsakteuren relevanter Sektoren 
Emissionshöchstmengen für bestimmte Nährstoffe zuge-
wiesen (cap). Den jeweiligen Akteuren soll offen stehen, 
Emissionen, die über das cap hinausgehen, selbst zu min-
dern oder höhere Emissionen durch Abgabenzahlung 
auszugleichen. Die Mittel aus den Abgabenzahlungen 
werden im Maßnahmenmarkt zur Emissionsminderung 
anderer Quellen eingesetzt. Das Abgabenniveau orientiert 
sich an der Schadenswirkung der Emissionen, das heißt, 
je stärker die Emissionen zu einer Immission am Schutz-
gut führen, desto höher soll die Abgabe sein. Dies soll 
langfristig den Strukturwandel zum Beispiel in der Land-
wirtschaft dahingehend anreizen, Produktionsverfahren 
an Standorte zu verlagern, an denen die Emissionen eine 
geringere Umweltwirkung haben (Swedish Environmen-
tal Protection Agency 2009, S. 29 ff.; 2010, S. 40 ff.).

Der Maßnahmenmarkt
311. Die Akteure verpflichten sich vertraglich, das ih-
nen gesetzte cap durch Minderungsmaßnahmen zu unter-
schreiten und so unzureichende Reduktionen anderer 
Quellen zu kompensieren. Hierfür kann die Methode der 
umgekehrten Auktionierung zum Einsatz kommen. Dabei 
geben Akteure, die Maßnahmen anbieten wollen, Gebote 
ab, zu welchem Kompensationssatz sie die Minderungs-
maßnahmen durchführen würden. So soll ein Wettbewerb 
zwischen den Maßnahmenanbietern entstehen und damit 
die Kosten der Minderung möglichst gering gehalten 
 werden.
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Fazit

Die Höhe der Zahlungen für Kompensationsmaßnahmen 
bestimmt so die Höhe der Abgaben auf dem Abgaben-
markt. An dem Markt sollten auch Akteure teilnehmen 
können, die nicht ursächlich Emissionen verursachen,
aber durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen oder 
Nutzungsänderungen von Flächen zu Minderungen der 
Belastung beitragen (Swedish Environmental Protection 
Agency 2009, S. 32 ff.; 2010).

Der Markt für Belastungsrechte
312. Der Markt für Belastungen stellt einen Handels-
platz dar, auf dem Emittenten und Vermeider direkt in 
Kontakt treten. Hier können Belastungsrechte bzw. Im-
missionsrechte gehandelt werden. Interessant ist diese 
Lösung auch für Verursacher, die auf dem Abgabenmarkt 
zum Beispiel Belastungsrechte für fünf Jahre erworben 
haben, diese Rechte aber nach zwei Jahren nicht mehr 
benötigen, weil sie die Aktivität eingestellt haben oder 
selbst neue Techniken bzw. Managementmaßnahmen ein-
geführt haben. Sie können die verbleibenden Rechte auf 
dem Markt für Belastungsrechte verkaufen. Dieser Markt 
stellt damit teilweise eine Alternative und auch eine Er-
gänzung zum Abgaben- und Maßnahmenmarkt dar.

Die Käufer von Belastungszertifikaten sind vor allem 
regulierte Quellen, die über ihr cap hinaus emittieren und 
dafür Abgaben zahlen müssen. Es können aber auch 
 Akteure Zertifikate kaufen, die eine Minderung herbei-
führen wollen und die Belastungsrechte nicht auszunutzen 
gedenken (z. B. Umwelt- und Naturschutzorganisationen). 
Außerdem können Spekulanten Zertifikate kaufen, mit 
dem Ziel, diese mit Gewinn wieder zu verkaufen, zum 
Beispiel auf dem Maßnahmenmarkt.

Die Verursacher haben folglich drei Möglichkeiten, ihr 
cap einzuhalten und damit aus Sicht der ökologischen 
Treffsicherheit gleichermaßen zum Umweltziel beizu-
tragen: erstens können sie selbst Maßnahmen ergreifen, 
zweitens können sie Abgaben an die Behörde zahlen (die 
dann ihrerseits Maßnahmenverträge abschließt und so 
sicherstellt, dass die Belastungsgrenze insgesamt nicht 
überschritten wird) und drittens können die Verursacher 
auf dem Markt für Belastungsrechte Zertifikate kaufen 
(in Swedish Environmental Protection Agency 2009, 
S. 32 ff. ist das Konzept detailliert dargestellt).

Das Instrument wurde in erster Linie für den Meeresschutz 
konzeptioniert. Um auch die Minderungsanforderungen 
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen, schla-
gen die Autoren vor, die Handelbarkeit der Emissions-
rechte geografisch zu begrenzen oder Kompensations-
maßnahmen in bestimmten geografischen Gebieten bei 
der Auktionierung oder durch Vorgaben zu bevorzugen 
(Swedish Environmental Protection Agency 2009, 
S. 35 ff.; 2010).

Die Behörde braucht sehr detaillierte Informationen,
um auf allen Märkten eine wirkungsbezogene, das heißt 
immissionsbezogene differenzierte Bewertung der Emis-
sionen und Vermeidungsmaßnahmen festzulegen. Nur 
unter dieser Voraussetzung entfaltet das Instrument sein 

hohes Potenzial, kosteneffizient und ökologisch treffsicher 
die Umweltziele zu erreichen. Allerdings liegt gerade 
darin auch das Risiko, dass die Transaktionskosten sehr 
hoch werden, und es macht die Umsetzung in der Praxis 
eher unwahrscheinlich. Würde es implementiert werden, 
wäre auf jeden Fall eine Abwägung im Trade-off zwischen 
ökologischer Treffsicherheit (genaueste Bewertung der 
Emissionen und Vermeidungsmaßnahmen) und der um 
Transaktionskosten weiter gefassten Kosteneffizienz 
 notwendig.

5.4 Fazit
313. Die theoretischen Ausführungen und die in diesem 
Kapitel dargestellten Beispiele zeigen, dass die unter-
schiedlichen Instrumententypen in ihren verschiedenen 
Ausgestaltungsformen Stärken und Schwächen haben und 
sich für unterschiedliche Zielsetzungen eignen. Dabei ist 
zentral, dass den Verursacherkreisen bewusst wird, welche 
Anforderungen aus Umweltsicht unvermeidbar sind. Das 
Wissen dieser Akteure muss konstruktiv in der Gestaltung 
und Umsetzung der Instrumente einbezogen werden.

Gleichzeitig ist die Minderung der Einträge reaktiven 
Stickstoffs in die Umwelt besonders komplex, weil den 
Stickstoffeinträgen eine ganze Reihe von unterschied-
lichen Quellen und Treibern zugrundeliegen (s. Kap. 4). 
Zudem bestehen viele unterschiedliche Ziele, weil eine 
Belastungsminderung für verschiedene Umweltgüter er-
reicht werden soll (s. Kap. 3). Um diese Vielschichtigkeit 
anzugehen, ist ein Multiimpulsansatz notwendig, bei dem 
sämtliche der vorgestellten Instrumententypen ihre Be-
rechtigung haben. Die Ausführungen in Kapitel 6 können 
Hinweise darauf geben, für welches Ziel und welchen 
Verursacherkreis welcher Instrumententyp welchen 
 Beitrag leisten kann.

Bei der Umsetzung einer umfassenden Stickstoffstrategie 
können zur Gesamtminderung der Stickstoffeinträge, das 
heißt zur Reduzierung der Hintergrundbelastung, ins-
besondere ökonomische Instrumente ohne räumliche 
Komponente eingesetzt werden. Auch flächendeckend 
einheitliche ordnungsrechtliche Auflagen können zu die-
sem Ziel und an Belastungs-Hotspots zu einer Entschär-
fung beitragen, allerdings sind sie der Bewertung der 
ökonomischen Theorie zufolge tendenziell weniger kos-
teneffizient. Ordnungsrechtlich differenzierte Vorgaben 
an die Produktion, wie sie zum Teil über planerische In-
strumente realisiert werden können, sowie räumlich ge-
zielt ausgestaltete förderpolitische Instrumente müssen 
dazu genutzt werden, höhere Schutzstandards gebiets-
spezifisch umzusetzen. Förderpolitische Instrumente, die 
am Verbraucherverhalten ansetzen, können je nach 
Förder gegenstand zu einer gebietsspezifischen Entlastung 
beitragen. Beim Verkehr wäre hier zum Beispiel an die 
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs oder von 
emissionsarmen Fahrzeugen in hochbelasteten Ballungs-
räumen zu denken. Häufig sind jedoch Emission und 
Konsum räumlich entkoppelt. Zum Beispiel führt eine 
fleischreduzierte Versorgung durch öffentliche Einrich-
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tungen nicht räumlich gezielt zur Reduzierung der Tier-
haltungsdichte bzw. der Überschüsse an einem ausgewähl-
ten, besonders belasteten Standort, trägt jedoch zu einer 
Gesamtminderung der Stickstoffproblematik bei, sodass 
Instrumente, die konsumentenseitig die Suffizienz stärken, 
durchaus eine wichtige Rolle spielen.

Der Einsatz informatorischer Instrumente ist in vielen 
Fällen als Grundvoraussetzung für die notwendigen Ver-
haltensänderungen bei den Verursachern zu sehen und 
damit auch essenziell für den zielführenden Einsatz von 
Instrumententypen mit einer stärkeren Eingriffstiefe. Al-
lerdings können informatorische Instrumente nicht sicher-
stellen, dass das Gelernte auch umgesetzt wird, weil die 

Adressaten in dieser Hinsicht einen großen Spielraum 
besitzen. Informatorische Instrumente sollten folglich als 
Ergänzung zu anderen Instrumenten sowohl produzenten- 
als auch konsumentenseitig Teil der Stickstoffpolitiken 
sein.

314. Im Rahmen dieser ökonomisch-theoretischen 
 Betrachtung wurde nicht beleuchtet, dass Akteurskon-
stellationen, Pfadabhängigkeiten und die Problematik der 
öffentlichen Güter maßgeblich mitbestimmen, inwieweit 
sich neue Instrumente oder die Weiterentwicklung der 
bestehenden stickstoffbezogenen Politiken sich durch-
setzen können. Dies wird in Kapitel 7 diskutiert.



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 163 – Drucksache 18/4040

163

6  Stickstoffbezogene Politiken und 
Empfehlungen für ihre 
Weiterentwicklung

315. Um die Biodiversität, die Qualität des Grund-
wassers, die menschliche Gesundheit und das Klima zu 
schützen, ist eine deutliche Reduktion der Einträge von 
Stickstoffverbindungen in die Umwelt notwendig. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) sieht daher 
einen Handlungsbedarf, der sich an den folgenden An-
sätzen orientieren sollte (vgl. Tz. 175):

– Flächendeckende Minderung der Emissionen von re-
aktiven Stickstoffverbindungen, insbesondere um die 
Hintergrundbelastung zu reduzieren,

– gezielte regionale und lokale Minderung der Stickstoff-
einträge in Hotspots und empfindlichen Gebieten,

– Verstärkung des Schutzes von Ökosystemen durch 
naturschutzfachliche Maßnahmen,

–  keine zusätzlichen Stickstoffeinträge in bislang wenig 
belastete Gebiete und Gewässer.

316. In diesem Kapitel werden die existierenden stick-
stoffbezogenen Politiken daraufhin evaluiert, ob sie – mit 
Blick auf den Eintrag reaktiver Stickstoffverbindungen 
– eine ausreichende Grundlage liefern, um den Schutz der 
Ökosysteme und der menschlichen Gesundheit zu gewähr-
leisten. Bei der Bewertung der Regulierungen sollen die 
oben genannten vier Handlungsansätze als Leitlinien die-
nen. Darauf aufbauend werden Empfehlungen zur inhalt-
lichen Weiterentwicklung der Regulierungen und/oder zur 
Verbesserung ihrer Umsetzung gegeben. Außerdem wird 
dort, wo der SRU es als erforderlich ansieht, eine Erwei-
terung des Instrumentariums empfohlen. Über eine solche 
Fortentwicklung der bisherigen Umweltpolitik hinaus 
wird aber eine grundlegendere Herangehensweise not-
wendig sein, wie sie in Kapitel 7 entwickelt wird.

317. Es gibt bereits eine Vielzahl von Regelungen, die 
die Stickstoffproblematik in unterschiedlicher Weise ad-
ressieren (für einen theoretischen Überblick aus ökono-
mischer Sicht s. Kap. 5.1). Im Hinblick auf die Zielsetzung 
der jeweiligen rechtlichen Vorgabe gibt es zwei wesent-
liche Unterscheidungen: einerseits die rechtlichen Vorga-
ben, die Schutzziele formulieren und einen Rahmen zur 
Zielerfüllung setzen; andererseits rechtliche Vorgaben, 
die sich an die Verursacher der Stickstoffproblematik rich-
ten. Zudem wirken manche Instrumente nur indirekt auf 
die Stickstoffproblematik.

318. Im ersten Teil des Kapitels (Kap. 6.1 bis Kap. 6.3) 
werden die Umweltmedien Luft und terrestrische und 
aquatische Ökosysteme und die entsprechenden, am 
Schutzgut orientierten Richtlinien betrachtet. Dazu ge-
hören die Richtlinie über nationale Emissionshöchst-
mengen 2001/81/EG (NEC-Richtlinie), die Luftqualitäts-
richtlinie 2008/50/EG, die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/
EG und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 
(FFH-Richtlinie), die Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/

EG (WRRL), die Nitratrichtlinie 91/676/EWG und die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG (MSRL). 
Diese Richtlinien bieten wichtige Instrumente, um die 
genannten vier Handlungsansätze für eine Stickstoff-
reduktion verfolgen zu können. Dabei liegt der Fokus
der Betrachtung auf dem Schutz der Biodiversität, denn 
hier sieht der SRU einen besonderen Handlungsbedarf 
(vgl. Kap. 3.4). Außerdem erfordert der Schutz der Bio-
diversität häufig ein niedrigeres Belastungsniveau als es 
für den Gesundheitsschutz der Fall ist. Folglich werden 
die Anforderungen zum Schutz der Biodiversität nicht 
durch Ziele und Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 
abgedeckt.

319. Die erfolgreiche Umsetzung der auf ein schutz-
gutbezogenen Instrumente ist aber auf wirkungsvolle 
Minderungsmaßnahmen in den Stickstoff emittierenden 
Sektoren angewiesen. Der zweite Teil des Kapitels be-
handelt Politiken und Instrumente, die direkt die wich-
tigsten Verursacherkreise adressieren: die Landwirtschaft 
(Kap. 6.4) mit den zwei wichtigen Treibern Strom aus 
Biomasse (Kap. 6.5) und Lebensmittelkonsum (Kap. 6.6), 
den Verkehr (Kap. 6.7) und die stationären Feuerungs-
anlagen (Kap. 6.8).

320. Wie in Kapitel 5 gezeigt, ist bei der gegebenen 
Vielschichtigkeit der Ziele ein Geflecht von Instrumenten 
notwendig, denen im Mix jeweils unterschiedliche Funk-
tionen zukommen. Welches Ziel ein Instrument vordring-
lich verfolgt, ist auch maßgeblich dafür, welche Relevanz 
den verschiedenen in Kapitel 5.2 dargestellten umwelt-
ökonomischen Bewertungskriterien zukommt. Während 
bei der Gesamtminderung der Stickstoffeinträge vorwie-
gend auf die Kosteneffizienz und dynamische Anreizwir-
kung abgezielt werden kann, rückt bei den räumlich aus-
gerichteten Instrumenten der Aspekt der ökologischen 
Treffsicherheit stärker ins Zentrum.

6.1  Emissionshöchstmengen und 
Qualitätsziele
in der Luftreinhaltepolitik

321. Etwa die Hälfte aller reaktiven Stickstoffver bin-
dungen, die in die Umwelt gelangen, werden als Stickstoff-
oxide (NOx), Ammoniak (NH3) und Lachgas (N2O) in die 
Luft emittiert (s. Abb. 3-2 und Tz. 82). Dort führen sie zu 
Gesundheitsbelastungen und tragen zum Klimawandel 
bei; die Deposition von luftgetragenen Stick stoff ver-
bindungen ist zudem die Hauptursache für die Stickstoff-
belastung terrestrischer Ökosysteme (Abschn. 3.4.1.3). In 
aquatischen Ökosystemen ist der Eintrag über die Luft 
weniger relevant, allerdings erfolgen immer noch etwa 
20 bis 25 % der Stickstoffeinträge in die Nord- und Ostsee 
über den Luftpfad (Tz. 115).

322. Es ist das langfristige Ziel der EU, die Luftver-
schmutzung so weit zu reduzieren, dass weder die Luft-
güteleitwerte der Weltgesundheitsorganisation für die 
menschliche Gesundheit (vgl. Abb. 3-14) noch die Grenz-
werte für kritische Einträge (Critical Loads) (Tz. 150) und 
die Toleranzwerte (Critical Levels) von Ökosystemen 
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überschritten werden (Europäische Kommission 2013c; 
S. 6; vgl. auch 7. Umweltaktionsprogramm der EU: 
 Europäische Kommission 2014a). Ziel der nationalen 
Biodiversitätsstrategie ist es sogar, bereits bis 2020 die 
empfindlichen Ökosysteme nachhaltig vor Eutrophierung 
zu schützen (BMU 2007; s. a. Tz. 603). Im Hinblick auf 
den Klimawandel hat sich die Bundesregierung das Ziel 
gesetzt, bis 2050 die Treibhausgase, ausgehend von 1990, 
um 80 bis 95 % zu reduzieren (Statistisches Bundesamt 
2014).

Der SRU unterstützt ausdrücklich diese Ziele. Es ist aber 
offensichtlich, dass es bis zur Zielerreichung noch ein 
weiter Weg ist. Die EU-Kommission hat für die Mitglied-
staaten modelliert, wie sich der Anteil an Ökosystem-
flächen, deren Critical Loads für die Eutrophierung 
 überschritten sind (Tz. 150), durch Emissionsminderungs-
maßnahmen verringert (AMANN et al. 2014). Für 
Deutschland wäre demnach bereits für eine Halbierung 
des Anteils dieser Überschreitungsflächen (– 55 %) eine 
Minderung der Emissionen von Ammoniak um 50 % und 
von Stickstoffoxiden um 73 % notwendig – verglichen 
mit dem Zustand von 2005. Die Gesundheitsgefahren 
durch Feinstaub und durch bodennahes Ozon könnten 
durch diese Emissionsminderungen ebenfalls in etwa nur 
halbiert werden (ebd.).

323. Anthropogene Emissionsquellen für Ammoniak 
bzw. Stickstoffoxide sind hauptsächlich die Landwirt-
schaft, stationäre Feuerungsanlagen und der Verkehr 
(Tab. 3-4). Die emittierten luftgetragenen Stickstoffver-
bindungen wirken teils in der Nähe der Emissionsquelle, 
teils werden sie über weite Strecken transportiert, bevor 
sie deponieren und schädlich wirken. Somit setzt sich die 
Belastung eines Gebietes mit Luftschadstoffen immer aus 
einer Hintergrundbelastung und (falls vorhanden) einer 
lokalen Belastung zusammen.

Um die Belastung der Ökosysteme und der menschlichen 
Gesundheit zu verringern, ist es aus Perspektive der 
Luftreinhaltung daher wesentlich, sowohl flächendeckend 
die ferntransportierten bzw. weitgetragenen Emissionen 
zu mindern – und damit die Hintergrundbelastung zu re-
duzieren – als auch die Emissionen vor Ort durch räumlich 
gezielte Maßnahmen zu vermindern. Die Reduzierung der 
Hintergrundbelastung trägt auch dazu bei, unbelastete 
Gebiete vor Belastung zu schützen (s. Handlungsansätze, 
Tz. 315).

324. Diese Handlungsansätze können im Luftreinhalte-
recht prinzipiell durch drei strategische Vorgehensweisen 
umgesetzt werden (FROMMER et al. 2012):

– Festlegung nationaler Emissionshöchstmengen,

– Festlegung von Standards für gebietsbezogene 
Luftreinhaltung,

– Festlegungen im Rahmen der anlagenbezogenen 
Luftreinhaltung.

Nationale Emissionshöchstmengen werden in Ab-
schnitt 6.1.1 behandelt, Standards für gebietsbezogene 

Luftreinhaltung in Abschnitt 6.1.2. Die anlagenbezogene 
Luftreinhaltung wird bei der Genehmigung von Tierhal-
tungsanlagen (Abschn. 6.4.3) und bei den stationären 
Feuerungsanlagen (Kap. 6.8) thematisiert. Ein in diesem 
Zusammenhang interessantes, wirkungsbezogenes In-
strument ist die FFH-Verträglichkeitsprüfung (Ab-
schn. 6.2.2).

6.1.1 Nationale Emissionshöchstmengen

Göteborg-Protokoll und NEC-Richtlinie
325. Nationale Emissionshöchstmengen sind not-
wendig, um eine flächendeckende Reduzierung von 
 Luftschadstoffen zu erreichen. Im Rahmen des Überein-
kommens über weiträumige grenzüberschreitende Luft-
verunreinigungen (CLRTAP) wurden 1999 erstmals 
 nationale Emissionshöchstmengen für Luftschadstoffe 
festgelegt, und zwar im sogenannten Göteborg-Protokoll 
zur Bekämpfung der Versauerung, Eutrophierung und der 
Bildung von bodennahem Ozon (UNECE 2014). Neu war 
auch, dass die Emissionsbegrenzungen wirkungsbezogen 
berechnet wurden, indem über Ausbreitungsrechnungen 
und die Beachtung der Critical Loads und Levels (s. 
Tz. 150) die Wirkungen der Emissionen auf die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit modelliert wurden. Die 
Zuteilung von Emissionsminderungsanforderungen an die 
einzelnen Staaten wurde im Hinblick auf die Kosten und 
die regionalspezifischen Umweltwirkungen optimiert 
(s. a. SPRANGER 2014).

326. Das Göteborg-Protokoll wurde in der EU durch 
die NEC-Richtlinie umgesetzt. Darin sind für Stickstoff-
oxide und Ammoniak (neben Schwefeldioxid (SO2) und 
flüchtigen Kohlenwasserstoffen ohne Methan (NMVOC)) 
nationale Emissionshöchstmengen für alle europäischen 
Mitgliedstaaten festgelegt worden. Ziele dieser Emis-
sionsobergrenzen sind, wie beim Göteborg-Protokoll, die 
Verminderung der Eutrophierung und Versauerung von 
Ökosystemen sowie die Verringerung der gesundheit-
lichen Belastung durch Ozon. Auch die wirkungsbezo gene 
Berechnung der Emissionshöchstmengen und die Opti-
mierung der Maßnahmen hinsichtlich der Kosten und der 
regionalspezifischen Wirkungen erfolgten entsprechend 
dem Verfahren beim Göteborg-Protokoll.

Die NEC-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten Emis-
sionsdaten zu erheben, eine Ursachenanalyse zu betreiben 
und Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Ziele 
aufzustellen (s. a. SRU 2008, Tz. 310 ff.). Grundsätzlich 
können die Mitgliedstaaten selbst bestimmen, mit welchen 
Minderungsmaßnahmen sie die Ziele einhalten wollen, 
sodass sie im Prinzip die effizientesten Maßnahmen aus-
suchen können.

327. In Deutschland wurde die NEC-Richtlinie durch 
die 39. Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emis-
sionshöchstmengen (39. BImSchV) umgesetzt. Es wurde 
ein „Nationales Programm zur Verminderung der Ozon-
konzentration und zur Einhaltung der Emissionshöchst-
mengen“ veröffentlicht (UBA 2007). Dieses Programm 
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listet die erforderlichen Maßnahmen auf, die ergriffen 
werden müssen, um die Ziele der NEC-Richtlinie zu 
 erreichen. Es ist gemäß § 34 39. BImSchV nur ein „poli-
tisches Programm der Bundesregierung“, insofern geht 
von den nationalen Emissionsobergrenzen vor allem eine 
politische aber noch keine unmittelbare Steuerungs-
wirkung aus.

Die Emissionshöchstmengen der NEC-Richtlinie wurden 
in Deutschland für Ammoniak 2010 nur knapp eingehal-
ten, 2011 überschritten und 2012 wieder knapp unter-
schritten. Für Stickstoffoxide wurden die Emissions-
höchstmengen sowohl 2010 als auch 2011 und 2012 
deutlich verfehlt (UBA 2014b; Abb. 6-1). Dennoch konn-
te im Zeitraum von 1980 bis 2010 in Deutschland eine 
kontinuierliche Zunahme der Flächenanteile mit Einhal-
tung der Critical Loads für Versauerung und Eutrophie-
rung nachgewiesen werden (UBA 2014 f, S. 40).

328. Innerhalb der EU gab es 2011 bei Stickstoffoxid 
noch sechs und bei Ammoniak noch zwei andere Staaten, 
die ihre Emissionshöchstmengen nicht einhalten konnten 
(EEA 2013). Das 2010-Ziel einer 30 %igen Reduzierung 
des Eutrophierungsrisikos wurde lediglich auf 22,8 % der 
EU-15-Fläche und auf 22,5 % der EU-27-Fläche erreicht 
(HETTELINGH et al. 2013).

Die Einhaltung der Emissionshöchstmengen der NEC-
Richtlinie ist aber nicht ausreichend, um die weiterhin 
bestehende Belastung, insbesondere von terrestrischen 
Ökosystemen durch Ammoniak und Stickstoffoxid sowie 
der Menschen in Ballungsräumen durch Feinstaub, Ozon 
und Stickstoffdioxid zu mindern (AMANN et al. 2014). 
Eine weitergehende Verschärfung der Emissionshöchst-
mengen ist notwendig. Dabei kann die Verschärfung der 
Emissionshöchstmenge sowohl auf europäischer Ebene 
als auch (bis zu einer EU-Lösung) auf nationaler Ebene 
gemäß Artikel 193 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der europäischen Kommission (AEUV) als Schutzver-
stärkungsmaßnahme erfolgen.

Neue Reduktionsverpflichtungen
329. Nachdem 2012 bereits die Reduktionsziele des 
Göteborg-Protokolls fortgeschrieben worden waren (die 
neuen Ziele gelten für 2020 (UNECE 2012; SPRANGER 
2014)), legte die Europäische Kommission im Dezember 
2013 ein Maßnahmenpaket für saubere Luft in Europa 
vor („Umwelt: Neues Maßnahmenpaket für saubere Luft 
in Europa“, Pressemitteilung der Europäischen Kommis-
sion vom 18. Dezember 2013). Das Maßnahmenpaket 
enthält neben dem Entwurf für eine überarbeitete 
NEC-Richtlinie (Entwurf einer NERC-Richtlinie; Euro-
päische Kommission 2013d) ein neues „Programm für 
eine saubere Luft in Europa“ (Europäische Kommission 
2013c) sowie einen Vorschlag für eine Richtlinie, die 
 erstmalig Grenzwerte für mittelgroße Feuerungsanlagen 
festlegt (Europäische Kommission 2013e).

330. Im Kommissionsentwurf für die NERC-Richtlinie 
werden nun, wie auch im Göteborg-Protokoll, ebenfalls 
Reduktionsverpflichtungen („National Emission Reduc-

tion Commitments“) vorgeschlagen, im Unterschied zur 
UNECE aber für sechs Luftschadstoffe und für das Ziel-
jahr 2030. Zu den Schadstoffen der alten NEC-Richtlinie 
(Stickstoffoxide, Ammoniak, flüchtige Kohlenwasserstof-
fe ohne Methan und Schwefeldioxid) sind Methan (CH4) 
und Feinstaub (PM2,5) hinzugekommen. In Bezug auf die 
stickstoffhaltigen Luftschadstoffe nennt der Entwurf für 
Deutschland eine Reduktionsverpflichtung von 39 % für 
Ammoniak und von 69 % für Stickstoffoxid, Bezugsjahr 
ist 2005 (Anhang II des Richtlinienentwurfs). Für 2020 
wurden als Reduktionsverpflichtungen die Reduktions-
ziele des Göteborg-Protokolls aufgenommen. Für 2025 
gibt es keine bindenden Reduktionsverpflichtungen, aber 
die Mitgliedstaaten sollen im Jahr 2025 ihre jährlichen 
Emissionen der Schadstoffe auf die Werte beschränken, 
die sich aus einer linearen Reduktion zwischen 2020 und 
2030 ergeben. Dies gilt jedoch nur für erforderliche 
 Maßnahmen, die nicht mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden sind (Art. 4 Abs. 2 des Richtlinienentwurfs).

331. Die Reduktionsverpflichtungen stützen sich auf 
die Ergebnisse von umfangreichen Modellierungen und 
Szenarienberechnungen (s. a. Folgenabschätzung (Im-
pact-Assessment) zum oben genannten Kommissions-
vorschlag (Europäische Kommission 2013b)). Den Be-
rechnungen lagen Prognosedaten zur ökonomischen 
Entwicklung in den Mitgliedstaaten, dem zukünftigen 
Energieverbrauch, den technischen Emissionsvermei-
dungspotenzialen und deren Kosten sowie Daten zur 
 atmosphärischen Dispersion von Luftschadstoffen und 
deren Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit zugrunde 
(s. a. SRU 2008, Tz. 287). Zu den betrachteten Szenarien 
gehörten das Baseline-Szenario („Current legislation 
(CLE)“-Szenario), bei dem alle für die Emissionsminde-
rung relevanten nationalen Regulierungen berücksichtigt 
wurden, inklusive der nationalen Umsetzungen EU- weiter 
Regulierungen. Es wurden aber keine neuen EU-Politiken 
angenommen (Europäische Kommission 2013b, S. 38). 
Außerdem wurden verschiedene Minderungsszenarien 
simuliert, unter anderem das Maximal-Szenario (MTFR- 
Szenario, MTFR – Maximum Technically Feasible Re-
duction), bei dem alle zur Verfügung stehenden tech-
nischen Maßnahmen berücksichtigt wurden. In der 
Folgenabschätzung wurden die Kosten und Nutzen der 
Schadstoffminderungen gegeneinander abgewogen. Dabei 
wurde ein Optimum bei einem Szenario gefunden, das ein 
75 %-gap-closure darstellt, das heißt, die Lücke zwischen 
Baseline-Szenario und dem Maximal-Szenario wird zu 
75 % geschlossen. Dieses Ziel wurde aber in den Verhand-
lungen innerhalb der Kommission kurzfristig in ein 
70 %-gap-closure verändert, das zu den im Kommis-
sionsentwurf stehenden Reduktionsverpflichtungen führt. 
Außerdem wurde das Zieljahr von 2025 auf 2030 ver-
schoben und auch damit das ursprüngliche Anspruchs-
niveau abgeschwächt. Die Berechnungen des Impact- 
Assessment wurden Anfang 2014 aktualisiert und an die 
Zielvorgaben des Kommissionsentwurfs angepasst 
(AMANN et al. 2014).
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Nach Abschätzungen der Europäischen Kommission kön-
nen mit den Reduktionsverpflichtungen des Entwurfs für 
eine NERC-Richtlinie in der EU bis 2030 die Gesund-
heitsbelastungen durch Feinstaub um 52 % und die 
Ökosystemflächen, auf denen die Critical Loads für die 
Eutrophierung (s. Tz. 150; Abb. 3-17) überschritten sind, 
um 35 % gemindert werden. Für Deutschland werden die 
entsprechenden Reduktionen der Belastung mit 49 % bzw. 
46 % abgeschätzt (AMANN et al. 2014). Damit sind die-
se Reduktionsverpflichtungen nur ein Zwischenschritt auf 
dem Weg zu den langfristigen Zielen der europäischen 
Luftreinhaltepolitik, nämlich die Luftqualität so zu ver-
bessern, dass sie keine signifikanten negativen Belastun-
gen und Risiken für Mensch und Umwelt mehr verursacht 
(s. Tz. 322). Der monetarisierte Nutzen wird als ungefähr 

12- bis 40-mal größer als die Kosten abgeschätzt. Aller-
dings wurden bei der Abwägung von Kosten und Nutzen 
der Minderungsmaßnahmen auf der Nutzen-Seite nur 
einige der eingesparten Gesundheitskosten monetarisiert, 
Umweltkosten wurden nicht berücksichtigt. Damit wird 
der tatsächliche Nutzen deutlich unterschätzt. Die Euro-
päische Kommission bezeichnet die Kostenbetrachtungen 
des Impact Assessment daher auch als konservativ („Ques-
tions and answers on the EU Clean Air Policy Package“, 
Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 
18. Dezember 2013).

332. In Abbildung 6-1 sind die Ammoniak- und Stick-
stoffoxidemissionen in Deutschland für das Bezugsjahr 
2005 und für 2010 (UBA 2014b) sowie zwei Prognosen 
dieser Emissionen für 2030 aufgeführt. Es handelt sich 

Abbildung 6-1

Emissionen und Emissionsprognosen für Stickstoffoxide und Ammoniak in Deutschland 
im Vergleich mit internationalen Reduktionsverpflichtungen bzw. -vorschlägen (Emissionen in kt/a)

SRU/SG 2015/Abb. 6-1; Datenquelle: siehe Legende

2010, 2012: Emissionsabschätzungen nach UBA 2014b; 
2010*: Emissionshöchstmengen der NEC-Richtlinie (2001/81/EG); 
2020**: Reduktionsverpflichtungen des Göteborg-Protokolls (UNECE 2014); 
2030***: Reduktionsverpflichtungen des Kommissionsvorschlags für eine NERC-Richtlinie (Europäische 
Kommission 2013d); 2030: Baseline-Szenario (CLE (Current Legislation Szenario)) nach Europäische 
 Kommission 2013b bzw. Aktuelle-Politik-Szenario nach JÖRß et al. 2014
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bei den Prognosen zum einen um das Baseline-Szenario 
(Tz. 331), das im Impact-Assessment der Kommission 
für Deutschland berechnet wurde, und zum anderen um 
die Prognose des sogenannten Aktuelle-Politik-Szenarios 
(APS), das einer Studie im Auftrag des Umweltbundes-
amts (UBA) entnommen wurde (JÖRß et al. 2014). Im 
APS werden Maßnahmen berücksichtigt, die bis zum 
8. Juli 2011 ergriffen worden sind und nach dem 1. Janu-
ar 2005 erstmalig in Kraft traten oder geändert wurden.

Gleichzeitig enthält die Abbildung die Reduktionsver-
pflichtungen der NEC-Richtlinie, des revidierten Göte-
borg-Protokolls und des Kommissionsvorschlags für eine 
NERC-Richtlinie.

333. Die Emissionsdaten zeigen, dass die Stickstoff-
oxidemissionen zwischen 2005 und 2010 deutlich gemin-
dert werden konnten, während die Ammoniakemissionen 
in diesem Zeitraum kaum zurückgingen (s. a. Abb. 3-3). 
Die Prognosen für 2030 ergeben für Stickstoffoxid eine 
weitere Reduktion der Emissionen, allerdings unterschei-
den sich die Abschätzungen der Kommission und des 
UBA deutlich: Das Baseline-Szenario der Kommission 
ist optimistischer und liegt um ein Drittel unter den Emis-
sionsprognosen des Aktuelle-Politik-Szenarios des UBA. 
Für Ammoniak wird in beiden Prognosen keine wesent-
liche Emissionsänderung bis 2030 vorhergesagt. Alle
vier Prognosen verdeutlichen aber, dass die Reduktions-
verpflichtungen des Kommissionsvorschlags für eine 
NERC-Richtlinie ohne weitere Minderungsmaßnahmen 
in Deutschland bis 2030 nicht eingehalten werden können. 
Um die Ziele des NERC-Entwurfs zu erreichen, müssen 
bei den Ammoniakemissionen noch circa 200 kt/a zusätz-
lich gemindert werden, bei den Stickstoffoxidemissionen 
besteht nach den Prognosen eine Lücke von etwa 300 kt/a 
(APS), bzw. 100 kt/a (Baseline-Szenario der Kommis-
sion).

334. Um die Emissionsverpflichtungen zu erreichen, 
sollen die Mitgliedstaaten zukünftig ein nationales 
Luftreinhalteprogramm erstellen („National Air Pollution 
Control Programme“, Art. 6 des Entwurfs). Diese Ver-
pflichtung gibt es auch schon in der derzeitigen 
NEC-Richtlinie. Neu ist aber, dass die möglichen Inhalte 
des Programms relativ detailliert im Anhang III des Kom-
missionsentwurfs beschrieben werden. In Teil 1 dieses 
Anhangs sind Minderungsmaßnahmen für den Sektor 
aufgelistet, die in einem Luftreinhalteprogramm enthalten 
sein können. Die Maßnahmenvorschläge beziehen sich 
ausschließlich auf die Landwirtschaft und umfassen 
hauptsächlich Maßnahmen zur Minderung von Ammoni-
ak (Teil A). Genannt werden Anwendungsbeschränkungen 
und Minderungsmaßnahmen bei der Anwendung von 
synthetischen Stickstoffdüngern, bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger, zur Lagerung von Wirtschaftsdünger 
aus Tierhaltungsanlagen und zu eiweißarmen Fütterungs-
strategien. Bemerkenswert ist, dass zum Teil konkrete 
Minderungsquoten genannt werden; die Quoten beziehen 
sich auf eine Referenzmethode aus einem Leitfaden der 
UNECE (2012). Wie aber bereits bei der NEC-Richtlinie 
können letztendlich die Mitgliedstaaten entscheiden, 

 welche Instrumente und Maßnahmen sie einsetzen, um 
die Einhaltung der Reduktionsverpflichtungen sicher-
zustellen.

Die Maßnahmen zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
entsprechen weitestgehend den Forderungen des SRU 
(vgl. SRU et al. 2013; Tz. 416 f.). Insgesamt ist aber die 
Formulierung zur Umsetzung des Anhangs („Measures 
which may be included“) sehr schwach, außerdem wird 
die Einführung der meisten Maßnahmen bis 2022 emp-
fohlen, obwohl es sich um Techniken handelt, die bereits 
heute zum Stand der Technik zählen.

Zu begrüßen sind die Maßnahmen des Kommissionsent-
wurfs zum Stickstoffmanagement. Es wird empfohlen, 
ein Stickstoffmanagement einzuführen, bei dem der ge-
samte Stickstoffkreislauf berücksichtigt wird. Außerdem 
wird die Etablierung einer nationalen Stickstoffbilanz 
(„national nitrogen budget“) vorgeschlagen (Anh. III, 
Teil 1, A2 des Kommissionsentwurfs für eine NERC-Richt-
linie; zur Stickstoffbilanz vgl. auch Abschn. 3.2.1 und 
Tz. 618 ff.).

Neu ist auch die Aufnahme eines wirkungsbezogenen 
Monitorings im NERC-Richtlinienentwurf (Art. 8). Hier-
durch ergibt sich im nationalen Luftreinhalteprogramm 
die Möglichkeit, bei der Darstellung der Emissionsmin-
derungsmaßnahmen nicht nur die Auswirkung auf die 
Gesamtemissionen, sondern auch auf die räumliche 
 Verteilung der Belastung und ihrer Wirkungen zu berück-
sichtigen.

Emissionsminderungspotenziale in Deutschland
335. In einem Forschungsvorhaben hat das UBA unter-
sucht, welche Emissionsminderungen in Bezug auf ver-
schiedene Luftschadstoffe mit unterschiedlichen Minde-
rungsszenarien erreicht werden können (JÖRß et al. 2014). 
Für Stickstoffoxide wurde von 2005 bis 2030 in einem 
Maximalszenario eine Minderung der Emissionen um 
58 % errechnet (Szenario „EWS+“). Berücksichtigt wur-
den die drei relevantesten Emittenten von Stickstoffoxiden 
(Feuerungsanlagen, Industrie und Verkehr). Die Emis-
sionsminderung bei den stationären Feuerungsanlagen 
ergab sich vor allem über die Annahmen der Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen und beträgt 43 % (vgl. auch 
Kap. 6.8). Die Minderungen in der Industrie (30 %) be-
ruhen auf Annahmen zur Verschärfung von Emissions-
grenzwerten. Die Emissionsminderungen im Verkehrs-
sektor betragen 80 % und begründen sich im Wesentlichen 
mit der Umsetzung bereits beschlossener Grenzwertver-
schärfungen für Kraftfahrzeuge. Bei den Verkehrsemis-
sionen muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese 
Emissionsminderungen nicht ausreichen, um die lokalen 
Luftqualitätswerte für Stickstoffdioxid einzuhalten (s. a. 
Tz. 120 ff. und Kap. 6.7).

336. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens für Am-
moniak zeigen, dass mit dem Aktuelle-Politik-Szenario 
(Tz. 332) bis 2030 keine weiteren Emissionsminderungen 
für Ammoniak erreicht werden können (vgl. Abb. 6-1). 
Damit kann auch die Emissionsobergrenze der derzeit 
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gültigen NEC-Richtlinie (550 kt/a) nicht sicher eingehal-
ten werden. Deutlich verfehlt werden die Ziele des Kom-
missionsentwurfs für 2030.

Für den wichtigsten Emittenten von Ammoniak, dem 
Landwirtschaftssektor (s. a. Kap. 6.4), werden die Emis-
sionen für 2030 auf 550 kt/a geschätzt. In einem Szenario, 
das ergänzende Maßnahmen in der Landwirtschaft be-
rücksichtigt (Szenario LaWi-APS+NH3, JÖRß et al. 
2014), wurde ein zusätzliches Minderungspotenzial von 
circa 76 kt/a Ammoniak berechnet. Zu den Maßnahmen 
gehören eine emissionsarme Ausbringung von Wirt-
schaftsdünger, die Abdeckung von Güllelagern, eine stick-
stoffreduzierte Fütterung und die Abluftreinigung bei 
Schweineställen (Tab. 6-1). Wichtige Instrumente zur 
Realisierung dieses Potenzials sind die Düngeverordnung 
(vgl. Abschn. 6.4.2) und die Genehmigung von Tierhal-
tungsanlagen (vgl. Abschn. 6.4.3), die über die bisherigen 
Regelungen hinaus verschärft werden müssten. Zusätzlich 
können durch Maßnahmen bei der Biogasproduktion 
 weitere 26 kt/a Ammoniak reduziert werden (Szenario 
LaWi-APS+NH3+KS, JÖRß et al. 2014). Die oben ge-
nannten Maßnahmen haben zusammengefasst ein Min-
derungs potenzial von circa 100 kt/a, sie gehören zum 

Stand der Technik und sind größtenteils relativ kosten-
effizient.

337. Weitergehende Minderungsmaßnahmen sind in 
einer Studie des UBA aufgeführt (DÖHLER et al. 2011). 
So könnte die emissionsarme Ausbringung von Wirt-
schaftsdünger erheblich erweitert werden, wenn sie auch 
auf unbewachsenen Flächen nur noch mit dem Schlepp-
schuh-Verfahren erfolgte bzw. auf Grünland und im Be-
stand mit der Schlitztechnik und zusätzlich die Einarbei-
tungszeit des Wirtschaftsdüngers weiter verringert würde. 
Außerdem könnte die Abluftreinigung auf kleinere 
Schweineställe und auf Geflügelhaltungsanlagen aus-
geweitet werden. Ein verringerter Einsatz von Harnstoff-
dünger könnte ebenfalls Emissionen mindern, alternativ 
wären Vorgaben zur emissionsarmen Einarbeitung und 
der Einsatz von Urease-Hemmstoffen denkbar. Aus den 
in DÖHLER et al. (2011) bei den einzelnen Minderungs-
maßnahmen genannten Minderungspotenzialen lässt sich 
überschlägig ein zusätzliches Minderungspotenzial von 
etwa 50 bis 100 kt/a abschätzen.

Insgesamt ergibt sich damit ein theoretisches Minderungs-
potenzial bei den technischen Maßnahmen von etwa 150 

Tabelle 6-1
Maßnahmen zur Minderung von NH3-Emissionen

NH3-Minderungsmaßnahme In kt NH3/a

Werte aus JÖRß et al. (2014), Szenario LaWi-APS+NH3

Einarbeitung von Geflügelmist innerhalb von 4 h; 
Gülleausbringung mit Schleppschlauch auf bewachsenen Ackerflächen; 
 Gülleausbringung mit Schleppschuh auf Grünland; 
Einarbeitung von Festmist innerhalb von 4 h (ohne Geflügelmist und Trockenkot)

rd. 60,8

Summe
rd. 76Abdeckung von Schweinegüllelagern mit Schwimmfolie rd. 4,3

Stickstoffreduzierte Fütterung bei Mastschweinen und Sauen 
(50 % aller Schweinebestände)

rd. 3,7

Abluftreinigung in 20 % aller Schweinebestände rd. 7,7

Maßnahmen bei der Biogasproduktion (z. B. gasdichte Lagerung der Gärreste, 
 höherer Anteil von Gülle statt pflanzlicher Gärsubstrate)

rd. 26

Weitergehende Minderungsmaßnahmen basierend auf DÖHLER et al. (2011)

Ausbringung von Wirtschaftsdünger auch auf unbewachsenen Flächen nur noch mit 
dem Schleppschuh-Verfahren; auf Grünland und im Bestand mit der Schlitztechnik 
und zusätzlich eine Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers innerhalb von1 h

Summe 
schätzungsweise 
50 – 100 kt

Ausweitung der Abluftreinigung auf kleinere Schweineställe und
auf Geflügelhaltungsanlagen

verringerter Einsatz von Harnstoffdünger, oder Vorgaben zur emissionsarmen 
 Einarbeitung und zum Einsatz von Urease-Hemmstoffen

SRU/SG 2015/Tab. 6-1; Datenquellen: JÖRß et al. 2014; DÖHLER et al. 2011
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bis 200 kt/a Ammoniak. Als Suffizienzmaßnahme hätten 
im Prinzip Maßnahmen zur Veränderung der Ernährungs-
gewohnheiten der Bevölkerung ein sehr großes Minde-
rungspotenzial (vgl. Abschn. 4.1.5 und 6.6.2), sofern die 
Tierhaltung im Inland parallel zu einer sinkenden Kon-
sumnachfrage reduziert werden würde. Nach einer Ab-
schätzung von WESTHOEK et al. (2014) könnte eine 
Halbierung des Konsums von Produkten aus der Tierhal-
tung zu einer Verringerung der Ammoniakemissionen um 
etwa 40 % führen, vorausgesetzt es käme dann zu einer 
parallelen Reduzierung der Fleisch-, Eier- und Milchpro-
duktion und unter der Annahme, dass die proteinhaltigen 
tierischen Nahrungsmittel durch Getreide und nicht durch 
Früchte und Gemüse ersetzt würden, die Gesamtkalori-
enzufuhr aber konstant bleibt. Auch wenn mit der in der 
Modellrechnung postulierten Annahme der ausschließ-
lichen Substitution der tierischen Produkte mit Getreide-
produkten in der Praxis zurückhaltend umgegangen wer-
den muss, insbesondere weil dies mit gesundheitspolitischen 
Zielen konfligieren kann, zeigt die Modellrechnung doch 
die großen Minderungspotenziale einer Suffizienzpolitik 
im Lebensmittelkonsum auf.

In einem Bericht für die Europäische Kommission, der 
im Rahmen der Erarbeitung des Impact-Assessment er-
stellt wurde, wurden die Maximal-Szenarien (Tz. 331) 
der Mitgliedstaaten verglichen. Demnach besteht in 
Deutschland EU-weit das höchste Reduktionspotenzial 
(51 %) in Bezug auf weitere Ammoniakminderungen – bei 
Berücksichtigung der Kosten für die Minderungsmaßnah-
men. Die Ursachen für das hohe Reduktionspotenzial 
liegen teils darin, dass es in Deutschland große Betriebe 
gibt, in denen mehr Minderungstechniken angewendet 
werden können, teils aber auch darin, dass kosteneffi ziente 
Minderungsmaßnahmen zu wenig ausgeschöpft werden 
(OENEMA et al. 2012, S. 33 f.).

Bewertung des Kommissionsvorschlags und 
Empfehlungen
338. Grundsätzlich begrüßt der SRU, dass die Europä-
ische Kommission einen Vorschlag zur Weiterentwicklung 
der NEC-Richtlinie vorgelegt hat. Die Absenkung der 
Emissionshöchstmengen für Stickstoffoxide und für Am-
moniak ist wichtig, um die Stickstoffbelastung weiter zu 
mindern. Diese Minderungsziele sind aber aus Wirkungs-
sicht immer noch zu wenig ambitioniert (Tz. 331). Mit 
den vorgeschlagenen Reduktionsverpflichtungen, die erst 
2030 eingehalten werden müssen, werden in Deutschland 
weiterhin etwa 40 % der natürlichen und halbnatürlichen 
Ökosystemflächen die Critical Loads für Eutrophierung 
überschritten sein. Bei der Belastung der menschlichen 
Gesundheit durch Feinstaub und durch bodennahes Ozon 
kann im Vergleich zur Belastung von 2005 nur eine Re-
duzierung um 49 % bzw. um 33 % erwartet werden. Zwar 
orientieren sich die Reduktionsziele an einer umfangrei-
chen Kosten-Nutzen-Abschätzung, aber letztendlich wur-
de nicht das Optimum der Szenarien, sondern eine gerin-
gere Emissionsreduktion gewählt (Tz. 331). Besonders 
kritisch sieht der SRU, dass die Reduktionsverpflichtun-

gen erst ab 2030 gelten und für 2025 keine bindenden 
Verpflichtungen festgelegt sind.

Da aber die Reduktionsverpflichtungen für die verursa-
chenden Sektoren teils erhebliche Anstrengungen bedeu-
ten würden und insgesamt auf EU-Ebene eine schwierige 
Verhandlung und eher eine Abschwächung des Kommis-
sionsvorschlags zu erwarten sind, sollte die Bundesregie-
rung die Reduktionsverpflichtungen des Kommissions-
vorschlags dringend unterstützen. Sie sollte sich – um
die im 7. Umweltaktionsprogramm (UAP) formulierten 
Ziele zur Luftreinhaltung in der EU und die Ziele der 
nationalen Biodiversitätsstrategie (Tz. 322) konsequent 
zu verfolgen – zudem dafür einsetzen, die Reduktions ziele 
für 2030 zu verstärken, indem auch für 2025 rechtlich 
verbindliche Reduktionsziele festgelegt werden. Nur dann 
kann die Kommission auch sicher sein, dass die Mitglied-
staaten bereits jetzt Maßnahmen ergreifen, um ihre Emis-
sionen zu mindern, damit die Zielerreichung nicht ge-
fährdet wird. Die Reduktionsziele für 2025 sollten so 
festgelegt werden, dass dann etwa die Hälfte der bis 2030 
notwendigen Emissionsminderungen erreicht werden. 
Durch die Festlegung von nationalen Reduktionsver-
pflichtungen in der EU können außerdem die Belastungen 
durch die ferntransportierten Schadstoffe gemindert 
 werden.

Der SRU begrüßt außerdem, dass im Entwurf für eine 
NERC-Richtlinie die Erstellung einer nationalen Stick-
stoffbilanz empfohlen wird. Ein solches Instrument hat 
große Bedeutung für eine umfassende Betrachtung der 
Stickstoffproblematik (s. a. Tz. 39; Abschn. 3.2.1 und 
Tz. 618 ff.).

6.1.2  Luftqualitätsziele für
die lokale Belastungsminderung

339. Die nationalen Emissionshöchstmengen für Stick-
stoffoxide und Ammoniak (Abschn. 6.1.1) sind zwar ein 
wichtiges Instrument, um eine Minderung der Gesamt-
belastung und damit eine Reduzierung der Hinter-
grundbelastung zu erreichen. Sie können aber lokale 
Überschreitungen nicht verhindern. Für die Belastungs-
minderung in lokalen Überschreitungsgebieten können 
zwei Ansätze verfolgt werden: 

– Es werden Emissionsbegrenzungen bei Anlagen 
(Kap. 6.8; s. a. Abschn. 6.4.3) und insbesondere Emis-
sionsstandards im Verkehrsbereich sowie weitere ver-
kehrspolitische Maßnahmen eingeführt (s. a. Kap. 6.7).

– Es werden gebietsbezogene Qualitätsstandards fest-
gelegt, bei deren Überschreitung räumlich gezielte 
Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Im Folgenden soll es um den zweiten, qualitätszielbe-
zogenen Ansatz gehen. Dieser ist für die aquatischen 
Ökosysteme bereits über die Wasserrahmenrichtlinie ein-
geführt worden (vgl. Tz. 360). Für die Gesundheit und die 
terrestrischen Ökosysteme sind die gebietsbezogenen 
Luftqualitätsstandards der Luftqualitätsrichtlinie, umge-
setzt in Deutschland durch die 39. BImSchV, von Bedeu-
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tung. Zu den Luftqualitätsstandards, die dem Schutz der 
menschlichen Gesundheit dienen, gehören die Luft-
qualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid und für Fein-
staub sowie der Zielwert für bodennahes Ozon (s. a. Ab-
schn. 3.3.1). Außerdem gibt es noch einen Luftqualitäts-
grenzwert für Stickstoffoxide zum Schutz der Vegetation. 
Die Feinstaub- und Ozonwerte hängen eng mit der Stick-
stoffproblematik zusammen, weil Ammoniak und Stick-
stoffoxide relevante Vorläufersubstanzen für Feinstaub 
und Stickstoffoxide für bodennahes Ozon sind (s. Tz. 124 
und 128). Bei der Beurteilung der Luftqualität wird das 
gesamte Staatsgebiet Deutschlands berücksichtigt, aber 
Messungen müssen nur dort durchgeführt werden, wo
die wahrscheinlich höchste Belastung für Menschen zu 
erwarten ist bzw. für die Grenzwerte zum Schutz der 
 Ve getation in bestimmten, emittentenfernen Gebieten (s. 
Tz. 341).

Bewertung der Luftqualitätsgrenzwerte für die 
menschliche Gesundheit
340. Die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit werden in Ballungsräumen, insbesondere an 
verkehrsreichen Straßen, regelmäßig überschritten (vgl. 
Tz. 120). Sie sind außerdem nur ein Zwischenschritt zum 
langfristigen Ziel der Europäischen Kommission, eine 
Luftqualität zu erreichen, die die menschliche Gesundheit 
nicht mehr beeinträchtigt (s. Tz. 322).

Die Luftqualitätswerte für Feinstaub (PM2,5 und PM10) 
wurden bisher nicht an die mittlerweile deutlich verschärf-
ten Luftgüteleitwerte der World Health Organization 
(WHO) angepasst. Dies soll aber nach Aussagen der Eu-
ropäischen Kommission langfristig nachgeholt werden 
(Europäische Kommission 2013c, S. 4; s. Tz. 129 ff., 
Abb. 3-14). Die Kommission begründet die Verschiebung 
der Anpassung damit, dass die Mitgliedstaaten es bisher 
noch nicht geschafft haben, die derzeit geltenden Quali-
tätsziele zu erreichen. Es gibt 17 Vertragsverletzungsver-
fahren in Bezug auf die Überschreitung der PM10-Grenz-
werte („widespread non-compliance“, Europäische 
Kommission 2013c). Deutschland hat wegen der Über-
schreitung der Stickstoffdioxidgrenzwerte Fristverlänge-
rungen beantragt, die auch teilweise gebilligt wurden. In 
dieser Hinsicht soll mit dem Maßnahmenpaket der Euro-
päischen Kommission zur Luftreinhaltung (Tz. 329) er-
reicht werden, dass die Mitgliedstaaten eine vollständige 
Übereinstimmung mit den Grenzwerten bis 2020 errei-
chen. Die WHO empfiehlt für Ozon seit längerem die 
Einführung eines niedrigeren Zielwertes von 100 μg/m3 
(WHO 2013, REVIHAAP). Für Stickstoffdioxid gibt es 
ebenfalls deutliche Hinweise, dass die derzeitigen Luft-
qualitätswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
nicht ausreichend sind (s. Tz. 122). Der SRU hat bereits 
in seinem Umweltgutachten 2004 die Verschärfung des 
Jahresmittelgrenzwertes auf 20 μg/m3 empfohlen (SRU 
2004b, Tz. 547). Zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit sollte in der Luftqualitätsrichtlinie der Jahresmittel-
grenzwert für Stickstoffdioxid herabgesetzt und die 
 Luftqualitätswerte für Ozon, PM2,5 und PM10 an die über-

arbeiteten, deutlich strengeren Luftgüteleitwerte der WHO 
angepasst werden. 

Bewertung der Luftqualitätsrichtlinie hinsichtlich
des Biodiversitätsschutzes (terrestrische Ökosysteme)
341. Neben den direkten Eingriffen in Ökosysteme sind 
Schadstoffeinträge die vorrangige Ursache für den anhal-
tenden Verlust der Biodiversität (s. Abschn. 3.4.1.3). Ge-
bietsbezogene Luftqualitätsgrenzwerte sind daher insbe-
sondere auch wichtig, um terrestrische Ökosysteme vor 
Eutrophierung und Versauerung zu schützen. In der Luft-
qualitätsrichtlinie gibt es diesbezüglich nur Grenzwerte 
für Stickstoffoxide und Schwefeldioxid. Es fehlen Luft-
qualitätsgrenzwerte für Ammoniak, obwohl Ammoniak 
ebenfalls ein relevanter Schadstoff in Bezug auf die Be-
lastung terrestrischer Ökosysteme ist.

Außerdem muss der Immissionsgrenzwert für Stickstoff-
oxide (30 μg/m3), der zum Schutz der Vegetation festge-
legt wurde, definitionsgemäß nur in Emittenten fernen 
Beurteilungsgebieten überprüft und eingehalten werden 
(„[...] mehr als 20 km von Ballungsräumen beziehungs-
weise mehr als 5 km von anderen bebauten Flächen, In-
dustrieanlagen oder Autobahnen oder Hauptstraßen“ 
(Luftqualitätsrichtlinie, Anlage III, B.2 bzw. 39. BImSchV, 
Anlage 3, B.2). In der englischen Originalfassung der 
Luftqualitätsrichtlinie heißt es allerdings: „[…] more than 
20 km away from agglomerations or more than 5 km away 
from other built-up areas […]“ Luftqualitätsrichtlinie, 
Anlage III, B.2 bzw.). Die Definition in der 39. BImSchV 
wird von den Bundesländern verschieden interpretiert: 
Während Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 
und Baden-Württemberg ihre Beurteilungsgebiete so fest-
legen, dass das Kriterium „20 km von Ballungsräumen 
entfernt“ ausreicht, berücksichtigen die anderen Bundes-
länder noch die Nähe zu großen Straßen, sodass kaum 
Beurteilungsgebiete ausgewiesen werden. Insgesamt er-
gaben sich daraus im Jahr 2013 für Deutschland 13 Be-
urteilungsgebiete, die nur einen kleinen Teil der Fläche 
Deutschlands umfassen und überwiegend in den zuerst 
genannten Bundesländern liegen (Abb. 6-2). In diesen 13 
Beurteilungsgebieten wurde der Grenzwert für Stickstoff-
oxide zum Schutz der Vegetation seit 2001 nicht über-
schritten. Zudem ist pro 20.000 km2 bzw. 40.000 km2

(je nach Hintergrundkonzentration) nur jeweils eine 
 Messstation erforderlich, weshalb lokale Konzentrationen 
im ländlichen Raum nicht erfasst werden. Und für die 
Bestimmung des ländlichen Hintergrunds ist keine Mes-
sung von Ammoniak vorgeschrieben (Anlage 4 der 
39. BImSchV). Für eine Verträglichkeitsprüfung nach der 
FFH-Richtlinie (s. Abschn. 6.2.2) sind diese Grenzwerte 
daher in aller Regel nicht relevant (BALLA et al. 2013). 

342. Außerdem ist der Stickstoffoxidwert zum Schutz 
der Vegetation nur geeignet, Schäden an oberirdischen 
Pflanzenteilen zu vermeiden, er reicht aber nicht aus, um 
Böden vor Versauerung und Eutrophierung zu schützen 
(SRU 2004b, Tz. 575). Die Einhaltung des Stickstoff-
oxidwertes der 39. BImSchV bedeutet – in einem „worst 
case“ mit Angaben aus BALLA et al. (2012) überschlägig 
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berechnet – eine Deposition an Stickstoffdioxid von circa 
8,5 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr. Das heißt, viele 
Ökosysteme (26 der 58 in Tabelle 3-7 gelisteten FFH-Le-
bensraumtypen) könnten durch eine solche Deposition in 
Bezug auf die Qualität ihres Zustandes negativ beeinflusst 
werden. Noch gravierender ist aber, dass die Deposition 
von Ammoniak nicht berücksichtigt wird. Würden zu der 
trockenen Deposition von Stickstoffoxiden noch jene von 
Ammoniak hinzugerechnet, entspräche dies einer Belas-
tung von mehr als 30 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr 
(BALLA et al. 2013). Weiterhin bleibt die nasse Deposi-
tion unberücksichtigt. Damit schützt die 39. BImSchV die 
terrestrischen Ökosysteme nicht ausreichend vor einer zu 
hohen Stickstoffbelastung.

343. Es wäre daher sinnvoll, wie es auch in einem Be-
richt für die Generaldirektion Umwelt empfohlen wurde 
(Europäische Kommission – Generaldirektion Umwelt 
2013), auf Ammoniak bezogene Grenzwerte in die Luft-
qualitätsrichtlinie aufzunehmen. Diese Grenzwerte sollten 
sich an der Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgebiets 
(also z. B. an den Critical Loads) orientieren. Mit der 
daraus folgenden Aufnahme von Grenzwerten für länd-
liche Räume in die 39. BImSchV sollten aber auch die 
Kriterien für die Festlegung von Beurteilungsgebieten so 
definiert werden, dass im Sinne der Luftqualitätsrichtlinie 
bereits die Entfernung „20 km von Ballungsräumen“ aus-
reicht, um ein Beurteilungsgebiet auszuweisen. Eine An-
passung der 39. BImSchV wäre im Übrigen auch ohne 
die Änderung der Luftqualitätsrichtlinie möglich (s. 
Tz. 340).

Wichtig wäre allerdings, dass die Erhebung der Belastung 
durch Stickstoffoxide und Ammoniak mit der Möglich-
keit, wirksame Maßnahmen umzusetzen, verbunden wird. 
Dazu gehört, dass bei Überschreitung der lokalen Grenz-
werte die zuständigen Behörden regionale Luftreinhalte-
pläne für ländliche Gebiete aufstellen müssen – analog zu 
dem System, wie es für Ballungsräume bei Überschreitung 
der Stickstoffdioxid- oder Feinstaub-Grenzwerte gemäß 
§ 47 BImSchG i. V. m. §§ 27 f. 39 BImSchV vorgeschrie-
ben ist. Dieses planerische Instrument hätte den Vorteil, 
dass alle Verursachergruppen angesprochen werden und 
die verschiedenen Minderungsmaßnahmen, die regional 
ergriffen werden können (vgl. Kap. 6.2), wirkungsorien-
tiert verknüpft werden. Insgesamt wäre damit eine gute 
Grundlage dafür geschaffen, im Sinne der nationalen 
Biodiversitätsstrategie bis zum Jahre 2020 Critical Loads 
für Versauerung und Nährstoffeinträge (Eutrophierung) 
einzuhalten, sodass auch empfindliche Ökosysteme nach-
haltig geschützt werden.

6.1.3  Fazit Emissionshöchstmengen und 
Luftqualitätsziele

344. Grundsätzlich bieten die Emissionshöchstmengen 
für Luftschadstoffe und die Luftqualitätsgrenzwerte eine 
geeignete Grundlage, um erstens eine flächendeckende 
Minderung der Hintergrundbelastung zu erreichen, und 

zweitens gezielt die Belastung in lokalen Hotspots zu 
mindern.

Neue Emissionshöchstmengen für Ammoniak und Stick-
stoffoxide wurden von der Europäischen Kommission im 
Dezember 2013 in einem Vorschlag für eine neue 
NERC-Richtlinie vorgelegt. Mit den vorgeschlagenen 
Reduktionszielen müsste Deutschland (ausgehend von 
2005) bis 2030 seine Ammoniakemissionen um 39 % und 
seine Stickstoffoxidemissionen um 69 % mindern. Mit 
diesen Reduktionsverpflichtungen würden in Deutschland 
nach wie vor auf etwa 40 % der natürlichen und halb-
natürlichen Ökosystemflächen die Critical Loads für Eu-
trophierung überschritten sein. Bei der Belastung der 
menschlichen Gesundheit durch Feinstaub und durch 
bodennahes Ozon könnte im Vergleich zur Belastung von 
2005 nur eine Reduzierung um 49 % bzw. um 33 % er-
wartet werden. Besonders kritisch sieht der SRU, dass die 
Reduktionsverpflichtungen erst ab 2030 gelten und für 
2025 keine bindenden Verpflichtungen festgelegt sind.

Dennoch ist der Kommissionsvorschlag ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer Reduzierung der Belastung 
durch Luftschadstoffe. Daher empfiehlt der SRU der Bun-
desregierung, den Kommissionsvorschlag für eine neue 
NERC-Richtlinie zu unterstützen. Um aber die im 7. Um-
weltaktionsprogramm formulierten Ziele zur Luftreinhal-
tung in der EU und die Ziele der nationalen Biodiversi-
tätsstrategie (vgl. Tz. 322) konsequent zu verfolgen, 
sollte sich die Bundesregierung zusätzlich dafür einsetzen, 
dass rechtlich verbindliche Reduktionsziele auch für 2025 
festgelegt werden. Dies ist notwendig, damit die Mitglied-
staaten bereits jetzt Maßnahmen ergreifen, um ihre Emis-
sionen zu mindern und die Reduktionsziele einzuhalten. 
Nach Auffassung des SRU könnte für Ammoniak und für 
Stickstoffoxide für 2025 ein Minderungsziel festgelegt 
werden, das etwa der Hälfte der Reduzierungsverpflich-
tung bis 2030 entspricht.

345. Bei den Luftqualitätszielen empfiehlt der SRU, 
dass zum Schutz der menschlichen Gesundheit der Jah-
resmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid in der Luftquali-
tätsrichtlinie auf 20 μg/m3 herabgesetzt wird und die 
Luftqualitätswerte für Ozon, PM2,5 und PM10 an die über-
arbeiteten, deutlich strengeren Luftgüteleitwerte der WHO 
angepasst werden.

Außerdem wäre es sinnvoll, auf Ammoniak bezogene 
Grenzwerte in die Luftqualitätsrichtlinie aufzunehmen. 
Diese Grenzwerte sollten sich an der Empfindlichkeit des 
jeweiligen Schutzgebiets (also z. B. an den Critical Loads) 
orientieren. Gleichzeitig sollten die Bedingungen für die 
Festlegung von Beurteilungsgebieten überprüft werden. 
Es sollte dann ferner auch für die Überschreitung der 
lokalen Grenzwerte für Ammoniak gelten, dass die zu-
ständigen Behörden regionale Luftreinhaltepläne für 
 ländliche Gebiete aufstellen müssen. Damit könnten alle 
Verursachergruppen angesprochen werden und die ver-
schiedenen Minderungsmaßnahmen, die regional ergriffen 
werden können, wirkungsorientiert verknüpft werden.
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Abbildung 6-2
NOx-Beurteilungsgebiete zum Schutz der Vegetation im Jahr 2013

Quelle: UBA 2013e

* Die farbigen Markierungen bezeichnen die 13 Beurteilungsgebiete, die unterschiedlichen Farben dienen der 
Unterscheidung der Gebiete.
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Wenn es auf EU-Ebene zu keiner entsprechenden Ände-
rung der Luftqualitätsrichtlinie käme, könnte Deutschland 
auf der Grundlage der Schutzverstärkungsklausel gemäß 
Artikel 193 AEUV selbst strengere Grenzwerte festsetzen.

6.2  Naturschutzfachliche Instrumente 
zum Schutz terrestrischer Ökosysteme

346. Wie in Kapitel 3 dargestellt, werden Einträge von 
reaktivem Stickstoff als eine der größten Gefährdungen 
für die Biodiversität angesehen, da sie das Spektrum der 
Arten in stickstofflimitierten Ökosystemen verändern 
(SALA et al. 2000). Um die Gefahr der Vereinheitlichung 
der Artenzusammensetzung und Biotope und des Verlus-
tes seltener, besonders empfindlicher Arten sowie be-
stimmter Bodenfunktionen zu reduzieren, müssen sowohl 
die weiträumigen Einträge über die Luft gemindert als 
auch direkte, lokale Stickstoffeinträge, beispielsweise 
durch landwirtschaftliche Praktiken, reduziert werden. 
Über die Luftreinhaltepolitik hinaus sind naturschutzfach-
liche Instrumente für den Schutz der terrestrischen Bio-
diversität von großer Bedeutung, um die lokalen Belas-
tungen insbesondere empfindlicher Gebiete zu reduzieren. 
Sollten Ökosysteme trotz Maßnahmen der Luftreinhal-
tepolitik und intensivierter Naturschutzmaßnahmen nicht 
in absehbarer Zeit wiederhergestellt werden können, muss 
darüber nachgedacht werden, ob aktive Maßnahmen zur 
Wiederherstellung (Restaurierung) als Naturschutzmaß-
nahme notwendig werden (KROS und BAL 2013).

Erfordernis des Naturschutzes neben der 
Luftreinhaltung
347. Über eine anspruchsvoll ausgestaltete Luftrein-
haltepolitik können weiträumige Stickstoffemissionen 
gemindert und über regionale Luftreinhaltepläne gebiets-
spezifische Belastungen reduziert werden (Kap. 6.1). 
Damit können die Hintergrundbelastungen und auch re-
gionale und lokale Einträge verringert werden. Darüber 
hinaus werden aber auch naturschutzfachliche Instrumen-
te und Maßnahmen benötigt, um besonders empfindliche 
Gebiete gegenüber Einträgen reaktiver Stickstoffverbin-
dungen zu schützen und die Belastung der terrestrischen 
Ökosysteme durch Stickstoffemissionen zu mindern. 
Diese besonders empfindlichen Gebiete sind durch 
 bestimmte Bodentypen, naturräumliche Gliederungen, 
gefährdete Lebensraumtypen oder Arten charakterisiert. 
Je empfindlicher Ökosysteme auf erhöhte Konzentratio-
nen von Stickstoffverbindungen reagieren, desto wichtiger 
ist es, neben der Hintergrundbelastung auch nahe gelege-
ne Emissionsquellen zu reduzieren sowie die Anwendung 
naturschutzfachlicher Instrumente (Abschn. 6.2.1 bis 
6.2.6) zu intensivieren.

Der SRU hat in der Vergangenheit in vielen verschiedenen 
Kontexten Empfehlungen zum Naturschutz ausgespro-
chen (u. a. SRU 2012; 2007b; 2002). Grundsätzlich soll-
te es das Ziel naturschutzfachlicher Maßnahmen zum 
Schutz terrestrischer Ökosysteme sein, deren Resilienz 
(Tz. 16) zu erhöhen und den Einfluss aller Stressfaktoren 

zu minimieren (RABITSCH und ESSL 2013). Zu diesem 
Zweck sind Naturschutzinstrumente besonders geeignet, 
welche die Stickstoffbelastungen terrestrischer Ökosys-
teme reduzieren können. Die nachfolgende Diskussion 
einzelner Aspekte naturschutzfachlicher Instrumente (wie 
z. B. Monitoring, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Manage-
ment und Zonierung von Schutzgebieten), die überwie-
gend im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelt 
sind, zeigt, dass in der Regel weniger eine unzureichende 
Zielsetzung das Problem ist. Vielmehr sind die Maß-
nahmen zur Zielerreichung nicht effektiv genug und die 
Umsetzung wird nicht ambitioniert genug angegangen. 
Allerdings wurden die Ziele bisher nicht durch ein strin-
gentes umweltpolitisches Maßnahmenprogramm der Län-
der mit Unterstützung des Bundes unterlegt (vgl. Ab-
schn. 7.4.3).

6.2.1  Monitoring und Indikatoren: 
Dokumentation der Belastungssituation

348. Obwohl § 6 BNatSchG festlegt, dass Bund und 
Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Natur und Land-
schaft beobachten, regelt das Gesetz kein umfassendes, 
flächendeckendes Biodiversitätsmonitoring, welches den 
Zustand der biologischen Diversität in den verschiedenen 
Umweltmedien abbildet. Dies ist umso problematischer, 
als ein solches Monitoring die Voraussetzung für eine 
flächendeckende Überwachung der Belastungssituation 
terrestrischer Ökosysteme durch Stickstoffemissionen 
sowie für die räumlich gezielte Planung von Maßnahmen 
und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit ist (SRU 2012, 
Kap. 10).

Im Bereich des Naturschutzes existieren bundesweit 
 Monitoringprogramme für einzelne Artengruppen (z. B. 
Vögel) und zur Erfüllung von Berichtspflichten. So ist 
mit der Ausweisung von FFH-Gebieten nach Artikel 11 
der FFH-Richtlinie die Verpflichtung zu einer allgemeinen 
Überwachung der Arten und Lebensraumtypen von ge-
meinschaftlichem Interesse verbunden. Die Zustände in 
diesen Schutzgebieten müssen systematisch erfasst und 
dokumentiert werden. Allerdings werden im Rahmen des 
FFH-Monitorings bislang Einträge von Schadstoffen nicht 
ermittelt.

Hinsichtlich der Stickstoffbelastung sind die vorhandenen 
Monitoringprogramme bisher für eine angemessene 
 Politikberatung und eine wissenschaftlich fundierte Dar-
stellung des Zustandes der biologischen Diversität nicht 
ausreichend und sollten ergänzt werden. Das Biodiver-
sitätsmonitoring sollte ein wichtiger Bestandteil eines 
medienübergreifenden und interdisziplinären Monitorings 
auch der Normallandschaft sein, für das sich der SRU 
bereits in seinem Umweltgutachten 2012 ausgesprochen 
hat (SRU 2012, Kap. 10).

Um den Zustand der biologischen Diversität flächen-
deckend und statistisch abgesichert auch in der Normal-
landschaft zu erfassen und Ursachen von Veränderungen 
abbilden zu können, befürwortet der SRU deshalb die 
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deutschlandweite Einführung der ökologischen Flächen-
stichprobe (ÖFS) (vgl. SRU 2012, Abschn. 10.3.1).

Weiterhin schlägt der SRU vor, einen neuen Indikator
für das Indikatorenset der nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt zu entwickeln, der eine zusammen-
schauende Betrachtung zwischen den Belastungen durch 
 reaktive Stickstoffverbindungen und dem Zustand, insbe-
sondere der terrestrischen Ökosysteme mit ihren Bestand-
teilen, ermöglicht. Für aquatische Ökosysteme gibt es 
bereits den Indikator „Ökologischer Gewässerzustand“, 
der diese Belastung mit berücksichtigt.

6.2.2  Weiterentwicklung der Critical Loads
und Nutzung in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung

349. Auf lokaler Ebene kann die konsequente Anwen-
dung und Umsetzung der im Bundesnaturschutzgesetz 
verankerten Instrumente einen wesentlichen Beitrag zum 
Schutz besonders empfindlicher Ökosysteme gegenüber 
Stickstoffbelastungen leisten. Insbesondere die FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung für Vorhaben, die mit den Schutzzie-
len konfligieren können (z. B. Bau von Straßen, Industrie- 
und Tierhaltungsanlagen), kann hier eine entscheidende 
Rolle spielen. Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind 
 Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Projekten oder Plänen geeignet sind das Gebiet 
erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der 
Verwaltung des Gebiets dienen, vor ihrer Zulassung oder 
Durch führung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen. 
Natura 2000-Gebiete umfassen FFH-Gebiete und ausge-
wiesene besondere Vogelschutzgebiete.

Als maßgeblicher Beurteilungsmaßstab für Stickstoff-
einträge gelten im wissenschaftlichen Raum die Critical 
Loads (BALLA et al. 2013; 2012). Mit den Critical Loads 
(Tz. 27 ff.) werden Schwellen für die Deposition von 
versauernden und eutrophierenden Verbindungen defi-
niert, unter denen nach aktuellem Wissen keine schäd-
lichen Auswirkungen auf Rezeptoren wie Pflanzen, 
Ökosysteme oder Materialien zu erwarten sind (Kap. 2 
und 3). Die Rechtsprechung fordert für eine vorhabenbe-
zogene FFH-Verträglichkeitsprüfung die Anwendung des 
besten wissenschaftlichen Kenntnisstandes (EuGH Urt. 
v. 11. März 2013 – C-258/11, ZUR 2013, 483 Rn. 40 – 44; 
Urt. v. 7. September 2004 – C-127/02, Slg. 2004, I-7405 
Rn. 43 – 59.; BVerwG Urt. v. 12. März 2008 – 9 A 3.06, 
NuR 2008, 633 Rn. 94). Eine allgemein anerkannte Me-
thodenkonvention zur Beurteilung von Stickstoffeinträgen 
im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen von Ver-
kehrsinfrastrukturvorhaben existiert bislang noch nicht 
(BALLA et al. 2013). Das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) nimmt bei Überschreitung der Critical Loads 
eine erhebliche Beeinträchtigung an (BVerwG Urt. v. 
14. April 2010 – 9 A 5.08, NuR 2010, 558 Rn. 91 ff.). 
Besteht schon eine (zu) hohe Vorbelastung, sieht das Ge-
richt aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zusätz-
liche Einträge bis zu 3 % als unbeachtlich an (BVerwG 

Urt. v. 29. September 2011 – 7 C 21.09, NuR 2012, 119 
Rn. 40 ff.; kritisch hierzu GELLERMANN 2012).  BALLA 
et al. (2012) haben in dem von der Bundesanstalt für 
Straßen wesen (BASt) geförderten Vorhaben „Unter-
suchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten 
Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ methodische 
Empfehlungen in Form einer Fachkonvention für den 
Projekttyp Straße erarbeitet, um das Konzept der Critical 
Loads für die FFH-Verträglichkeitsprüfung zu operatio-
nalisieren. Die Beurteilung der Empfindlichkeit von 
FFH-Gebieten basiert auf Critical Loads für die verschie-
denen Lebensraumtypen, die jeweils durch empirische 
Daten und Modellrechnungen ermittelt wurden. Die Au-
toren haben auch Grenzwerte entwickelt, unterhalb derer 
Zusatzbelastungen als irrelevant angesehen oder nicht 
mehr nachgewiesen werden können: einen vorhabenbe-
zogenen Grenzwert von 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr und eine rezeptorbezogene Bagatellschwelle von 3 % 
der jeweiligen Critical Loads (BALLA et al. 2012). 

Der von BALLA et al. (2014) entwickelte Vorschlag für 
eine Fachkonvention zur Anwendung von Critical Loads 
in der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist prinzipiell auch 
auf andere Projekttypen wie beispielsweise Tierhaltungs- 
und Industrieanlagen übertragbar (vgl. Abschn. 6.4.3) und 
kann somit auch zur Ermittlung und Beurteilung von 
 Kumulationseffekten herangezogen werden, auch wenn 
es sich bei den Bewertungen immer um standortbezogene 
Einzelfallentscheidungen handelt, die sich nur begrenzt 
standardisieren lassen. KOHLS et al. (2014) sprechen sich 
dafür aus, die Übertragbarkeit der Ergebnisse für Vorha-
ben außerhalb des Straßenverkehrs zu diskutieren. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass bei Straßen und Industriean-
lagen relevante Belastungen durch Stickstoffoxideinträge 
entstehen können, während es bei Tierhaltungsanlagen 
Ammoniakimmissionen sind. Auch der SRU befürwortet 
die konsequente Umsetzung der Fachkonvention im Stra-
ßenbau und ihre Übertragung auf andere Projekttypen.

Die Critical Loads sollten kontinuierlich weiterentwickelt 
und dem Stand des Wissens angepasst werden. So konn-
ten in Untersuchungen teilweise bereits Schadwirkungen 
unterhalb der bisher angenommenen sicheren Werte fest-
gestellt werden. PAYNE et al. (2013) konnten zum Bei-
spiel für europäisches Grünland nachweisen, dass 60 % 
der Veränderungen auf der Ebene von Arten bereits un-
terhalb der „offiziellen“ Critical Loads geschehen. Die 
meisten Artenvorkommen, die zurückgehen, gehören 
dabei zur Gruppe der krautigen Pflanzen. Die Wirkungen 
von Stickstoffdepositionen auf empfindliche und für sau-
res Grünland typische Arten beginnen bereits bei sehr 
niedrigen Depositionsraten (zwischen 5 und 10 kg Stick-
stoff pro Hektar und Jahr). Sie verhalten sich nicht linear 
und ereignen sich überwiegend unterhalb des angegebe-
nen oberen Grenzwerts der Critical Loads für das unter-
suchte Grünland (10 bis 15 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr). ROTH et al. (2013) konnten zeigen, dass der bisher 
genutzte Wert der Critical Loads von 10 bis 20 kg Stick-
stoff pro Hektar und Jahr für Gebirgswiesen (mountain 
hay medows, EUNIS-Code E2.3) auf 10 bis 15 kg Stick-
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stoff pro Hektar und Jahr herabgesetzt werden sollte. 
Darüber hinaus hat eine zusätzliche Stickstoffdeposition 
auf bereits stark belastete Gebiete (z. B. mit Einträgen 
von 30 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr) wahrscheinlich 
einen geringeren verändernden Einfluss als auf mäßig 
belastete (z. B. mit 10 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr).

Zudem liegen genaue empirische Studien zu Critical 
Loads bislang nicht für alle sensitiven Ökosystemtypen 
vor. Daher sind mehr experimentelle Untersuchungen mit 
einer ausreichend großen Spanne von Stickstoffzugaben 
auf Standorten mit geringen Hintergrunddepositionen oder 
in Regionen mit noch nicht untersuchten Ökosystemtypen 
für eine Präzisierung der Critical Loads in den kommen-
den Jahren notwendig (BOBBINK und HETTELINGH 
2011).

FFH-Verträglichkeitsprüfung und Stickstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft
350. Bei landwirtschaftlichen Stoffeinträgen in FFH-
Gebieten erfolgt regelmäßig keine FFH-Verträglichkeits-
prüfung, zum einen weil es an einem Zulassungsverfahren 
für landwirtschaftliche Tätigkeiten fehlt, in dessen 
 Rahmen diese Prüfung erfolgen könnte (sodass die Land-
wirte ihre Tätigkeit daher nicht als Projekte nach § 34 
Absatz 6 BNatSchG anzeigen müssen), zum anderen weil 
in der deutschen Praxis regelmäßig pauschal vermutet 
wird, dass die ordnungsgemäße Landwirtschaft in der 
Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen mit sich 
bringt und eine FFH-Verträglichkeitsprüfung daher nicht 
erforderlich ist (MÖCKEL et al. 2014, S. 271 ff.).

Dieser pauschale Ausschluss steht aber im Widerspruch 
zur Rechtsprechung des EuGH, der der Auffassung ist, 
dass landwirtschaftliche Maßnahmen auch Projekte im 
Sinne der FFH-Richtlinie sein können (ebd.). Auch das 
BVerwG hat in mehreren Entscheidungen anerkannt, dass 
stoffliche Depositionen die für ein Natura 2000-Gebiet 
festgelegten Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigen 
können (ebd.). Soweit nicht in der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnung rechtsverbindliche, standortbezogene 
Anforderungen zur Bewirtschaftung bestehen, kann daher 
nach einer Auffassung zumindest auf eine FFH-Vorprü-
fung nicht verzichtet werden (ebd.). Der SRU empfiehlt 
den Vorschlag insbesondere im Hinblick auf eine prakti-
kable Umsetzung zu prüfen.

6.2.3 Eingriffsregelung

351. In einem Rechtsgutachten für das UBA wird ver-
treten, dass das Instrument der Eingriffsregelung mit sei-
nen Vermeidungs- und Kompensationspflichten auch bei 
stofflichen Einträgen eine wichtige Steuerungswirkung 
entfalten könnte. Vorgeschlagen wird deshalb § 14 Ab-
satz 1 BNatSchG klarstellend um „grundstücksbezogene 
Nutzungsintensivierungen durch mechanische, hydro-
logische oder stoffliche Veränderungen“ im Eingriffstat-
bestand zu erweitern (MÖCKEL et al. 2014, S. 269 ff.).

Überwiegend wird die Anwendung der Eingriffsregelung 
auf stoffliche Beeinträchtigungen allerdings abgelehnt, 
weil es zu keinen Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundstücken käme (LÜTTKES in: LÜTTKES/
EWER 2011, § 14 Rn. 8; FISCHER-HÜFTLE in: SCHU-
MACHER/CZYBULKA/FISCHER-HÜFTLE 2011, vor 
§§ 13–19 Rn. 2; PRALL/KOCH in: SCHLACKE 2012, 
§ 14 Rn. 7, 28; KLINCK 2012, S. 102.). Fraglich ist über-
dies, ob eine solche Ausweitung des Eingriffsbegriffs 
praktikabel wäre, weil entweder jegliche landwirtschaft-
liche Nutzung einen Eingriff darstellen könnte oder 
schwierige Abgrenzungsfragen auftreten könnten.

6.2.4  Verbesserung des 
Schutzgebietsmanagements

352. Viele Schutzgebiete werden direkt, zum Beispiel 
durch landwirtschaftliche Aktivitäten, oder indirekt, zum 
Beispiel durch Einträge über die Luft, durch Stickstoff-
einträge belastet. Schutzgebietsverordnungen sind ein 
wichtiges Instrument, durch das, wenn es adäquat ausge-
staltet ist, wichtige, lokal wirkende Maßnahmen umge-
setzt werden können, die durch optimierte systemverträg-
liche Nutzung den Stickstoffgehalt im Ökosystem 
vermindern. Der Landesgesetzgeber kann und muss in 
den Schutzerklärungen oder durch unmittelbar geltende 
Regelungen der Landesnaturschutzgesetze sicherstellen, 
dass der Schutzzweck erreicht wird. Mithin können kon-
krete Ge- und Verbote sowohl allgemeiner Natur als auch 
in Bezug auf einen bestimmten Nutzer – wie den Landwirt – 
ausgesprochen werden. Für diese Regelungen schreiben 
einige Länder finanzielle Ausgleichszahlungen vor, auch 
wenn es sich um zumutbare Anforderungen handelt, die 
über die gute fachliche Praxis hinausgehen (z. B. Art. 42 
BayNatSchG; § 58 BW-NatSchG; § 43 NdsNatSchG). 
Kritisch bewertet werden Ausgleichszahlungen für zu-
mutbare Einschränkungen der Bewirtschaftung wie in 
§ 52 Absatz 5 und § 78 Absatz 5 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). Nach Auffassung von MÖCKEL et al. (2014, 
S. 334 f.) sind diese nicht gemäß Artikel 12 und 14 Grund-
gesetz verfassungsrechtlich geboten und stellen daher 
Subventionen der Landwirtschaft dar, die nicht mit dem 
Verursacherprinzip vereinbar sind. Die Maßnahmen, die 
im Rahmen des Schutzgebietsmanagements durchgeführt 
werden, werden im Wesentlichen über Vertragsnaturschutz-
angebote oder Agrarumweltmaßnahmen der Länder, über 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) und durch die Länder 
finanziert.

Natura 2000-Gebiete werden durch die nationalen Schutz-
gebietskategorien in §§ 22 bis 29 BNatSchG ausgewiesen 
und unterliegen einem Verschlechterungsverbot. Nach 
§ 33 Absatz 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und 
Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung ei-
nes Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungszie-
le oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
führen können, unzulässig. Über Schutzgebietsverord-
nungen bzw. Managementpläne können Maßnahmen 
festgesetzt werden, die den Stickstoffeinsatz auch der 
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Landwirtschaft in den Schutzgebieten begrenzen. Diese 
Schutzgebietsverordnungen und Managementpläne 
 müssen anspruchsvoll ausgestaltet und auch wirksam 
vollzogen werden. Hier sind insbesondere die Befreiungen 
(§ 67 BNatSchG), die pauschal oder individuell für land-
wirtschaftliche Tätigkeiten in Schutzgebieten erteilt wer-
den können, problematisch und sollten kritisch überprüft 
werden. 

Viele bedrohte Lebensraumtypen, wie beispielsweise stick-
stoffarme Grünländer, sind auf ein Management im Sinne 
konkreter Bewirtschaftungsmaßnahmen angewiesen. Um 
einen guten Erhaltungszustand der Gebiete wiederherzu-
stellen oder zu erhalten, müssen nach Auffassung des SRU 
für die Gebiete, in denen dies noch nicht geschehen ist, 
Managementpläne aufgestellt werden. Die bereits beste-
henden Pläne müssen überprüft, präzisiert sowie auf die 
Stickstoffproblematik abgestimmt und umgesetzt werden. 

Dabei ist es wichtig, auch gebietsübergreifende stoffliche 
Belastungen in die Managementpläne für die Schutzge-
biete einzubeziehen. BÖHNKE-HENRICHS und LIPP 
(2012) haben in einer Studie verschiedene Management-
pläne für FFH-Gebiete in Deutschland hinsichtlich ihrer 
naturschutzfachlichen Qualität sowie nach formal-inhalt-
lichen und planerischen Kriterien beurteilt. Zwei Drittel 
der von ihnen untersuchten Pläne zeigten zum Beispiel 
hinsichtlich der formal-inhaltlichen oder planerischen 
Ausgestaltung Defizite. Zu den planerischen Kriterien 
gehörten unter anderem eine ausreichende Präzisierung, 
die flächenscharf unter Benennung konkreter Maßnahmen 
erfolgen sollte, sowie die Benennung und Lösung von 
Zielkonflikten und die gebietsübergreifende Planung un-
ter Berücksichtigung von Einflüssen von außen auf das 
Gebiet (ebd.). Hierbei müssen auch Stickstoffeinträge 
berücksichtigt werden.

Berücksichtigung von Stickstoffbelastungen in 
Schutzgebietsverordnungen und Managementplänen
353. In Schutzgebietsverordnungen und Management-
plänen können Maßnahmen zur Begrenzung der natur-
schutzfachlich relevanten Beeinträchtigungen festgelegt 
werden. Diese umfassen neben der Vermeidung von Stick-
stoffemissionen und -immissionen ein breites Spektrum 
und reduzieren zum einen die Stickstoffeinträge und ver-
ringern zum anderen die Auswirkungen der verbleibenden 
Stickstoffeinträge. Dies kann beispielweise erfolgen durch

– die Einschränkung landwirtschaftlicher Düngung 
durch Konkretisierung der zulässigen Gesamtdünger-
mengen (über die Vorgaben der Düngeverordnung 
hinaus),

– die Entnahme von Biomasse durch Ernte oder Nut-
zung, wie zum Beispiel Mahd, Beweidung (Schafe, 
Ziegen, Rinder, Pferde),

– die Entnahme von Gehölz, Entbuschung, Abtragen der 
oberen Bodenschichten (Schoppern, Plaggen), kont-
rolliertes Abbrennen sowie Entkusseln (die gezielte 
Gehölzentnahme in Hoch- und Zwischenmooren).

Die Bewirtschaftung muss entweder in der jeweiligen 
Schutzgebietsverordnung rechtsverbindlich geregelt oder 
durch Agrarumweltmaßnahmen oder Vertragsnaturschutz 
mit den Nutzern vereinbart werden. Diese Maßnahmen 
erfordern eine hohe Sach- und Ortskenntnis, müssen für 
jeden Einzelfall angepasst werden und können auch un-
beabsichtigte Nebenwirkungen haben (STEVENS et al. 
2013). Beispielweise konnten FOTTNER et al. (2007) in 
einer Studie zeigen, dass Schafbeweidung in der Lüne-
burger Heide einen Teil der atmosphärischen Stickstoff-
einträge kompensieren kann. Die Besatzdichte und das 
Herdenmanagement haben dabei einen entscheidenden 
Einfluss auf die Stoffflüsse. Die Autoren weisen in diesem 
Sinne allerdings darauf hin, dass die langfristige Bewei-
dung von Heiden auch zu einem Austrag von Phosphor 
und damit zu Veränderungen in den Pflanzengesellschaf-
ten führen kann.

6.2.5   Nutzung von Zonierungen nach 
Bundesnaturschutzgesetz und 
Einrichtung von Pufferzonen um 
empfindliche Gebiete

354. Die Konzentration luftgetragener Stickstoffemis-
sionen aus der Landwirtschaft nimmt mit zunehmender 
Entfernung von der Quelle ab, da es sich hierbei um Am-
moniakemissionen handelt, die zu einem großen Teil nahe 
der Emissionsquelle deponieren (DRAGOSITS et al. 
2006). Lokale „Pufferzonen“ (im weiteren Sinn) mit nied-
rigen Stickstoffemissionen und Baumreihen können um 
die Gebiete oder um die Emissionsquellen selbst einge-
richtet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff 
„Pufferzone“ hier nicht im umfassenden Sinn der Defini-
tion der Weltnaturschutzunion IUCN verwendet wird, 
sondern sich nur auf die Einwirkung des Stickstoffs auf 
geschützte Gebiete bezieht, dass also hier die umfassenden 
Funktionen einer „Pufferzone“ nach IUCN auf einen Teil-
aspekt beschränkt werden. 

Für Schutzgebiete gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG 
bietet das Bundesnaturschutzgesetz prinzipiell die Mög-
lichkeit, diese zu zonieren und dabei auch ihre Umgebung 
einzubeziehen. Die Nutzungen in diesen Gebieten können 
in einem hohen Detaillierungsgrad gesteuert werden, da 
nach § 22 Absatz 1 Satz 2 BNatSchG die Unterschutzstel-
lung von Teilen von Natur und Landschaft durch Erklä-
rung erfolgt. Diese Schutzerklärung muss mindestens den 
Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Errei-
chung des Schutzzwecks notwendigen Gebote und Ver-
bote enthalten (HENDRISCHKE in: SCHLACKE 2012, 
§ 22 Rn. 8). Soweit benötigt, sollen auch die Pflege-, 
Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder 
die erforderlichen Ermächtigungen hierzu festgeschrieben 
werden. Die zur Sicherung des Schutzzwecks notwendi-
gen Ge- bzw. Verbote können nicht nur, sondern müssen 
bestimmt werden (ebd., § 22 Rn. 14). In den Pufferzonen 
rund um Schutzgebiete können theoretisch lediglich ge-
ringe Stickstoffemissionen zugelassen werden (etwa durch 
eine extensive landwirtschaftliche Nutzung) oder direkte 
anthropogene Stickstoffemissionen sogar gänzlich unter-
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sagt werden. Davon profitieren insbesondere kleinere 
Gebiete, da die Randbereiche großer Gebiete bereits selbst 
wie „Pufferzonen“ fungieren können (DRAGOSITS et al. 
2006). Dies ist in Deutschland besonders relevant, da hier 
beispielsweise FFH-Gebiete mehrheitlich sehr klein sind 
(RATHS et al. 2006).

Eine weitere effektive Maßnahme zur Senkung der Stick-
stoffeinträge ist das Anlegen von Baumreihen als Depo-
sitionsfänger, entweder direkt um die empfindliche, zu 
schützende Fläche herum oder um die Emissionsquelle 
selbst. DRAGOSITS et al. (2006) haben die Effekte die-
ser Maßnahmen exemplarisch für eine Region in Groß-
britannien modelliert. Die Autoren konnten zeigen, dass 
Baumreihen um landwirtschaftliche Betriebe deren tro-
ckene Ammoniakdepositionen um bis zu 21 % reduzieren 
können, abhängig von der Breite der Baumreihen. Werden 
die Baumreihen direkt um die zu schützenden Gebiete 
angelegt, können sie noch effektiver sein (ebd.). Wo die 
Ausweisung von Schutzgebieten nicht möglich ist, sollten 
sowohl Pufferzonen als auch Barrierepflanzungen finan-
ziert werden.

6.2.6  Langfristige finanzielle und personelle 
Stärkung des Naturschutzes

355. Wie schon im Sondergutachten des SRU „Umwelt-
verwaltungen unter Reformdruck“ von 2007 dargestellt, 
sind insbesondere in den Teilen der Verwaltung, die für 
den Naturschutz zuständig sind, die personellen Ressour-
cen verringert worden. Darunter leidet der Vollzug des 
Naturschutzrechts aber auch die Planung und Durch-
führung von Naturschutzmaßnahmen (SRU 2007b).

Naturschutzfachliche Maßnahmen zum Schutz terrestri-
scher Ökosysteme werden zu einem erheblichen Teil 
durch öffentliche Mittel finanziert. Zur wirkungsvollen 
Umsetzung des Naturschutzrechts und für ergänzende 
Maßnahmen bedarf es zudem ausreichender personeller 
und finanzieller Mittel für die Planung und Durchführung 
(Tz. 451). Instrumente, die auf eine freiwillige Teilnahme 
der Landwirtschaft setzen, spielen für den Schutz der 
terrestrischen Biodiversität vor Stickstoffeinträgen eine 
wichtige Rolle, weil sich (pro-)aktives Handeln von Land-
bewirtschaftern zugunsten des Naturschutzes, zum Bei-
spiel die Durchführung von Pflegemaßnahmen, kaum 
durch Ge- und Verbote erreichen lässt (von MÜNCH-
HAUSEN et al. 2009, S. 180). Wichtig ist vor allem die 
Langfristigkeit der naturschutzfachlichen Maßnahmen. 
Viele (ökologische) Prozesse in terrestrischen Ökosyste-
men laufen über mittlere bis lange Zeiträume von Jahren 
bis Jahrzehnten ab. Daher ist insbesondere der Erfolg 
vieler Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
abhängig von langfristigen und kontinuierlichen Planun-
gen der Landnutzung. Hemmnisse für die notwendige 
langfristige Planung können unter anderem betriebswirt-
schaftliche Veränderungen, nicht ausreichende finanziel-
le Anreize, Flächenkonkurrenz durch Biomasseanbau zur 
Energiegewinnung und die Sorge vor Vertragsverstößen 
sein. Die als „Sonderbewirtschaftung“ empfundenen Na-

turschutzmaßnahmen auf einzelnen Flächen verkompli-
zieren für die Landwirte die Betriebsabläufe. Dazu kom-
men eventuelle technische Schwierigkeiten wie die 
Arbeitsbreite der Maschinen und nicht zuletzt die Sorge, 
dass sich als Folge von Naturschutzmaßnahmen proble-
matische Wildkräuterarten ausbreiten könnten (WEISS 
et al. 2013, S. 143 f.). Nach Auffassung des SRU sollte 
diesen Hemmnissen durch Beratung entgegengewirkt und 
die finanzielle und personelle Ausstattung dieser Instru-
mente auf freiwilliger Basis weiter gestärkt werden, um 
ihre Akzeptanz seitens der beteiligten Akteure weiter zu 
erhöhen.

Generell entsprechen Subventionen für das Unterlassen 
von negativen externen Effekten in der ökonomischen 
Theorie im Grunde nicht dem Verursacherprinzip und an 
vielen Stellen in stickstoffrelevanten Politiken wird über 
die Grenze der Anwendung des Verursacherprinzips dis-
kutiert. Letztlich muss daher ein gesellschaftlich tragfä-
higer Konsens gefunden werden, inwieweit die Verursa-
cher der Stickstoffemissionen oder die Gesellschaft die 
Kosten der Emissionsminderungen tragen sollen (Kap. 5).

6.2.7  Fazit: Naturschutzfachliche Instrumente
zum Schutz terrestrischer Ökosysteme

356. Weil die Luftreinhaltepolitik alleine nicht aus-
reicht, um die Ziele des Naturschutzes zu erreichen, wer-
den darüber hinaus naturschutzfachliche Instrumente und 
Maßnahmen benötigt, um besonders empfindliche Gebie-
te zu schützen und die Belastung der terrestrischen 
Ökosysteme durch die verbleibenden Stickstoffemissio-
nen zu mindern.

Um Belastungen terrestrischer Ökosysteme in Schutzge-
bieten zu reduzieren, ist ein adäquates Management eine 
wichtige, lokal wirkende Maßnahme, um durch optimier-
te systemverträgliche Nutzung den Stickstoffgehalt und 
-eintrag zu vermindern. Um einen guten Erhaltungszu-
stand der Gebiete wiederherzustellen oder zu erhalten, 
müssen Managementpläne für die jeweiligen Gebiete 
aufgestellt werden, wo sie noch fehlen, und die bereits 
bestehenden Pläne überprüft, präzisiert sowie auf die be-
stehende Stickstoffproblematik abgestimmt und umgesetzt 
werden.

Grundlage für eine flächendeckende Überwachung der 
Belastungssituation ist ein flächendeckendes Monitoring 
der Biodiversität. Die deutschlandweite Einführung der 
ökologischen Flächenstichprobe ist ein wichtiger Bestand-
teil eines medienübergreifenden und interdisziplinären 
Monitorings zur Beobachtung des Zusammenspiels von 
abiotischen, biotischen und Klimafaktoren.

Auf lokaler Ebene kann die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
einen wesentlichen Beitrag zum Schutz besonders emp-
findlicher Ökosysteme gegenüber Stickstoffbelastungen 
leisten. In dem von der BASt geförderten Vorhaben „Un-
tersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten 
Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ wurde eine 
Fachkonvention für den Projekttyp Straße im Rahmen der 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung erarbeitet. Der SRU befür-
wortet die konsequente Umsetzung der Fachkonvention 
im Straßenbau und ihre Übertragung auf andere Projekt-
typen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH können landwirt-
schaftliche Maßnahmen auch Projekte im Sinne der 
FFH-Richtlinie sein. Es ist daher zu prüfen, wie das Er-
fordernis einer FFH-Vorprüfung praktikabel umgesetzt 
werden kann, soweit nicht in der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnung rechtsverbindliche, standortbezogene 
Anforderungen zur Bewirtschaftung bestehen.

6.3  Instrumente zum Schutz aquatischer 
Ökosysteme und des Grundwassers

357. Wie bereits in Abschnitt 3.4.2 dargestellt, werden 
die aquatischen Systeme erheblich durch Stickstoffein-
träge belastet. Die Nitratbelastungen des Grundwassers 
und das Eutrophierungsproblem der Küstengewässer wei-
sen im besonderen Maße auf den bestehenden großen 
Handlungsbedarf hin (Europäische Kommission 2014c; 
s. a. Tz. 109 und Tz. 164 ff.). 

Für den Schutz der Gewässer in Deutschland vor Stick-
stoffeinträgen ist die europäische Gewässerschutzpolitik 
maßgeblich. Hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers, 
der Binnengewässer und der Küstengewässer steht die 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) im Vor-
dergrund. Darüber hinaus bestehen wasserrechtliche Ins-
trumente, die zur Entlastung beitragen können. Der 
 Meeresschutz wird über die Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie 2008/56/EG (MSRL) abgedeckt. Räumlich 
 ergeben sich zwischen Wasserrahmenrichtlinie und 
 Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie Überschneidungen, da 

beide auf die Küstengewässer anzuwenden sind und ein 
Großteil der Stoff- bzw. Nährstoffeinträge in die Meere 
über die Flüsse erfolgen. Die Arbeiten zur Umsetzung der 
regionalen Konventionen zum Meeresschutz sind gerade 
auch für die Nährstoffproblematik von hoher Relevanz, 
da in deren Rahmen unter anderem bereits frühzeitig 
 konkrete Minderungsziele erarbeitet und verabschiedet 
wurden. Die dort erarbeiteten Strategien und Ziele haben 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie eine hohe Bedeutung, 
unter anderem da sie dort aufgegriffen werden und somit 
wesentlich zur Umsetzung beitragen. Außerdem steht bei 
den Bemühungen, die Stickstoffeinträge in die Fließ-
gewässer zu mindern, der Meeresschutz im Fokus.

6.3.1  Wasserrahmenrichtlinie und 
Grundwasserrichtlinie

6.3.1.1 Verpflichtungen

358. Für den generellen Schutz der Gewässer aber auch 
für deren Schutz vor den Nährstoffeinträgen sind die Was-
serrahmenrichtlinie und ihre Tochterrichtlinie, die Grund-
wasserrichtlinie 2006/118/EG (GWRL), von zentraler 
Bedeutung.

359. Das übergeordnete Ziel der im Jahr 2000 in Kraft 
getretenen Wasserrahmenrichtlinie ist es, einen Ordnungs-
rahmen für den Schutz der Binnenoberflächengewässer, 
der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des 
Grundwassers zu schaffen (Art. 1 WRRL). Die Richtlinie 
verfolgt damit einen integrativen, ganzheitlichen Ansatz, 
indem sie die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, eine um-
fassende Strategie zum Schutz ihrer Gewässer zu erstellen.

Zielerreichung 
Wasserrahmenrichtlinie

Vorgesehene 
Fristen 

Tatsächliche Zielerreichung 

guter Zustand in Oberflächen-
gewässern und im Grundwasser

Dezember 2015 offen 
(vorauss. 18 % der Oberflächenwasserkörper und 
64 % Grundwasserkörper erreichen den guten Zu-
stand im Jahr 2015) 

Erfüllung der Ziele in Schutz-
gebieten 

Dezember 2015 bislang nicht erfolgt 

Fristverlängerung für Ziel erreichung Dezember 
2009/2015/2021

offen 

letzte Frist für Zielerreichung Dezember 2027 offen 

SRU/SG 2015/Tab. 6-2; Datenquelle: BMU 2013b; BMUB 2011

Tabelle 6-2
Vorgesehene und tatsächliche Zielerreichung

für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
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Die Wasserrahmenrichtlinie brachte weitreichende Ände-
rungen des nationalen Wasserrechts mit sich, denn sie 
stellt einen grundsätzlich anderen Regelungsansatz dar, 
weshalb auch von einem „Paradigmenwechsel“ gespro-
chen wurde (OLDIGES 2006, S. 116). Dies liegt in erster 
Linie daran, dass die Richtlinie einen verfahrensrecht-
lichen Ansatz zur Regelung von Umweltproblemen wählt, 
der seine umweltpolitischen Ziele vor allem durch plane-
rische Instrumente verwirklicht (DURNER 2008, S. 458). 
Dieser Ansatz schlägt sich insbesondere in der Pflicht der 
Mitgliedstaaten nieder, Maßnahmen- bzw. Aktionspläne 
zur Erreichung bestimmter Umweltziele aufzustellen 
(ebd.). Somit liegt die materielle Ausgestaltung bzw. die 
Verantwortung für die Instrumente und Maßnahmen zur 
Zielerreichung im Wesentlichen in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten bzw. auf nationaler Ebene. Außerdem 
orientiert sich die Wasserrahmenrichtlinie nicht an natio-
nalstaatlichen Grenzen: vielmehr erfolgt die Bewirtschaf-
tungsplanung auf der Ebene der Flussgebietseinheiten 
bzw. an ökologisch und hydrologisch zusammenhängen-
den Gewässersystemen. Für Deutschland wurden zehn 
Fluss gebiete identifiziert, acht grenzübergreifende 
 (Donau, Rhein, Maas, Ems, Oder, Elbe, Eider und 
Schlei-Trave) und zwei (Weser und Warnow-Peene) aus-
schließlich innerhalb der Grenzen Deutschlands (BMU 
2010).

Zielsetzung: guter ökologischer Zustand
360. Die Mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, dass bis 
zum Jahr 2015 ein guter ökologischer – bzw. für erheblich 
veränderte Gewässer ein gutes ökologisches Potenzial – 
und ein guter chemischer Zustand in den europäischen 
Oberflächen-, Übergangs- und Küstengewässern erreicht 
wird (Tab. 6-2). Die Wasserrahmenrichtlinie sieht zu die-
sem Zweck aber keine materiellen Gewässerqualitätsnor-
men vor. Diese finden sich vielmehr im Wesentlichen in 
den Tochterrichtlinien der Wasserrahmenrichtlinie oder 
werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. Außerdem soll 
die Verschlechterung des Zustands der Oberflächenge-
wässer verhindert werden. Für Grundwasserkörper wer-
den neben anderen die Ziele eines guten chemischen 
Zustands und die Verhinderung der Verschlechterung des 
Zustandes angestrebt. Unter bestimmten Ausnahmen, für 
die strenge Bedingungen erfüllt sein müssen, ist eine Frist-
verlängerung um zweimal sechs Jahre und somit eine 
Erreichung des guten Zustands bis spätestens 2027 mög-
lich (Art. 4 WRRL; s. Tz. 364). Außerdem kann das Ziel 
eines guten ökologischer Zustands unter bestimmten Be-
dingungen abgesenkt werden (Art. 4 WRRL; s. Tz. 360).

Umsetzung
361. Das Jahrzehnt nach der Verabschiedung der Was-
serrahmenrichtlinie war durch einen Prozess der Umset-
zung und Verwirklichung geprägt, der auch heute noch 
weit von seinem Abschluss entfernt ist und der in mehre-
re Schritte untergliedert werden kann (DURNER 2010, 
S. 453). Den ersten Schritt bildete die normative Umset-
zung im Wasserhaushaltsgesetz sowie in den 16 Landes-
wassergesetzen und -verordnungen (s. Abb. 6-3). Diesem 

schlossen sich bis 2004 die in der Richtlinie vorgesehenen 
Bestandsaufnahmeprozesse und die Aufstellung von Mo-
nitoringprogrammen an. Die Bestandsaufnahmen wurden 
inzwischen durch die Ergebnisse der Monitoringprogram-
me weitestgehend bestätigt (s. Abschn. 3.2.4). Darauf 
folgte der als dritter Schritt vorgesehene Planungsprozess: 
Bis zum Dezember 2009 waren für jede Flussgebietsein-
heit ein Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenpro-
gramm zu erstellen (BMU 2010).

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme
362. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, für jedes 
Flusseinzugsgebiet Bewirtschaftungspläne aufzustellen 
(Abb. 6-3). Soweit sich diese grenzüberschreitend aus-
dehnen, sollte dies möglichst in Kooperation unterein-
ander bzw. mit allen Staaten, in deren Grenzen das 
Flusseinzugsgebiet liegt, erfolgen (Art. 13 WRRL). Die 
Bewirtschaftungspläne setzen sich insbesondere aus der 
kartografischen Darstellung der Gewässer bzw. Wasser-
körper, der Schutzgebiete und des Überwachungsnetzes, 
einer Zusammenfassung der Belastungslage, einer Liste 
der Umweltziele, einer Zusammenfassung der wirtschaft-
lichen Analyse des Wassergebrauchs und dem Maßnah-
menprogramm (das der Umsetzung dient) einschließlich 
einer Liste der zuständigen Behörden zusammen (An-
hang VII WRRL).

363. Die Wasserrahmenrichtlinie unterscheidet hinsicht-
lich der Maßnahmenprogramme zwischen grundlegenden 
und ergänzenden Maßnahmen (Art. 11 WRRL). Bei den 
grundlegenden Maßnahmen handelt es sich um solche, 
die der Erfüllung der Mindestanforderungen dienen. Die-
se Mindestanforderungen ergeben sich aus bereits zeitlich 
vor der Annahme der Wasserrahmenrichtlinie in Kraft 
getretenen EU-Rechtsvorschriften (Art. 11 WRRL). Zu 
nennen sind insbesondere gemeinschaftliche Wasser-
schutzvorschriften, welche Emissionsbegrenzungen, 
Emissionsgrenzwerte oder bei diffusen Einträgen Begren-
zungen, die die Verwendung der besten verfügbaren Um-
weltpraxis einschließen, vorsehen. Diese ergeben sich im 
Zusammenhang mit Stickstoffeinträgen insbesondere aus 
der Nitratrichtlinie 91/676/EWG, der Trinkwasserricht-
linie 98/83/EG, der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser 91/271/EWG, der Klärschlamm-
richtlinie 86/278/EWG und der Badegewässerricht-
linie 2006/7/EG.

Alle Aktivitäten, die über die Einhaltung dieser Mindest-
standards hinausgehen und der Einhaltung der Umwelt-
ziele der Wasserrahmenrichtlinie dienen, werden als er-
gänzende Maßnahmen bezeichnet. Hierzu findet sich im 
Anhang VI Teil B der Wasserrahmenrichtlinie eine Liste 
mit 107 Maßnahmentypen, zu denen zum Beispiel Rechts-
instrumente, administrative Instrumente und wirtschaft-
liche oder steuerliche Instrumente gehören. Ein und die-
selbe Maßnahme kann, je nach dem Ziel, das mit ihr 
verfolgt wird, sowohl als grundlegende oder als ergän-
zende Maßnahme gemeldet werden. Das erfolgreiche 
Zusammenwirken von grundlegenden und ergänzenden 
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Maßnahmen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Die Maßnahmenprogramme müssen plangemäß spätes-
tens 2015 und danach alle sechs Jahre überprüft und nö-
tigenfalls aktualisiert werden. Grundsätzlich steht den 
Mitgliedstaaten ein breites Spektrum an Instrumenten zur 
Verfügung. Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie in Deutschland wurde bisher überwiegend auf bereits 
bestehende Instrumente zurückgegriffen. Obwohl die 
Wasserrahmenrichtlinie betont, dass bei ihrer Umsetzung 
das Verursacherprinzip einzuhalten sei (Art. 9 WRRL), 
ist dies bislang überwiegend nicht der Fall, vielmehr do-
minieren vor allem in der Landwirtschaft – als Hauptver-
ursacher der Stickstoffbelastungen – als ergänzende Maß-
nahmen solche, die freiwillig ergriffen werden und für die 
eine Kompensation geleistet wird (Tz. 374 ff.).

Ausnahmetatbestände und Fristverlängerungen
364. Bereits im Dezember 2012 hätten die in den Be-
wirtschaftungsplänen festgelegten Maßnahmen umgesetzt 
sein müssen. Allerdings wird den Mitgliedstaaten unter 
bestimmten Bedingungen, die zu begründen sind, eine 
stufenweise Umsetzung der Maßnahmen eingeräumt, um 
so die Durchführungskosten auf einen möglichst großen 
Zeitraum zu verteilen (29. Erwägungsgrund und Art. 4 
WRRL). Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten noch 
weitergehende Ausnahmen geltend machen. So können 
zum Beispiel nach der Wasserrahmenrichtlinie weniger 
strenge Umweltziele zur Geltung kommen, wenn Wasser-
körper so stark belastet sind, dass eine Zustandsverbes-
serung bis 2027 mit verhältnismäßigen Maßnahmen nicht 
zu erreichen ist (Art. 4 Abs. 5 WRRL). Dabei ist allerdings 
eine Verschlechterung der Gewässer zu verhindern. Zu-
lässig ist auch eine vorübergehende Verschlechterung 
aufgrund natürlicher Ursachen oder höherer Gewalt, ins-

Abbildung 6-3

Umsetzungsschritte der Wasserrahmenrichtlinie mit Zeitplan

SRU/SG 2015/Abb. 6-3



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 181 – Drucksache 18/4040

181

Schutz aquatischer Ökosysteme und des Grundwassers

besondere durch starke Überschwemmungen oder lang 
anhaltende Dürren (Art. 4 Abs. 5 und 6 WRRL).

In Deutschland wurden für 82 % der Oberflächengewäs-
ser und 36 % der Grundwasserkörper Ausnahmen geltend 
gemacht (s. a. Abb. 6-4). Als Gründe hierfür werden pri-
mär angeführt, dass Maßnahmen mehr Zeit benötigen, um 
eine Wirkung zu zeigen, eine Abschwächung der Ziele, 
weil die Gewässer als künstlich oder erheblich verändert 
ausgewiesen wurden, oder eine mangelnde technische 
Durchführbarkeit der Maßnahmen (JEKEL et al. 2014). 
Auffällig ist dabei, dass insbesondere in Gebieten mit 
hoher Viehbesatzdichte, wie im Nordwesten Deutsch-
lands, großflächig Ausnahmen für Grundwasserkörper 
zum Tragen kommen (s. Abb. 6-4). 

Die hohe Zahl insbesondere an Oberflächenwasserkör-
pern, für die eine Ausnahme in Anspruch genommen 
wurde, hat zu Kritik an der Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie geführt. Es wird befürchtet, dass die Aus-
nahmetatbestände missbraucht werden, um Anstrengun-
gen zur Qualitätsverbesserung aus dem Weg zu gehen 
(EKARDT und WEYLAND 2014; REINHARDT 2013). 
Der SRU teilt diese Bedenken und empfiehlt den Ländern, 
mit Fristverlängerungen restriktiv umzugehen.

Problem der Definition der Oberflächengewässer bei 
der Umsetzung
365. Ein Problem bei der Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie in nationales Recht betrifft Unklarheiten 
hinsichtlich der Einbeziehung von Oberflächengewässern. 
So werden im Anhang II der Wasserrahmenrichtlinie un-
ter Nummer 2.1 Oberflächengewässer in Wasserkörper-
typen eingeteilt. Vorgeschlagen werden dafür zwei Sys-
teme. Das in Deutschland angewendete System unterteilt 
die Gewässer in Größenklassen, die bei Flüssen ab einer 
Einzugsgebietsgröße von 10 km2 beginnen, bei Seen ab 
einer Oberflächengröße von 0,5 km2. Nach MÖCKEL und 
BATHE (2013) haben die meisten Bundesländer dies da-
hin gehend interpretiert, dass sie Gräben (z. B. Straßen-
gräben und Entwässerungsgräben) und Teiche, die nicht 

oder nur durch künstliche Vorrichtungen mit anderen 
Gewässern verbunden sind, ganz oder teilweise von den 
Vorschriften des Landesrechts und des Wasserhaushalts-
gesetzes und damit von den Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie ausgenommen haben. Gerade bei diesen Gewäs-
sern ist eine hohe stoffliche Belastung zu erwarten. 
Außerdem haben diese Gewässer aufgrund ihrer großen 
Zahl in der Fläche eine besondere Bedeutung für die Öko-
logie und Hydrologie der Landschaft (LAWA 2003; BMU 
2010; MÖCKEL et al. 2014). Der SRU stellt diese Inter-
pretation des Anhangs infrage und ist der Auffassung, dass 
die Wasserrahmenrichtlinie auf alle Oberflächengewässer 
anzuwenden ist (s. a. Europäische Kommission – Gene-
raldirektion Umwelt 2003; MÖCKEL 2013b).

6.3.1.2  Umsetzung in Deutschland im Hinblick
auf die Stickstoffproblematik

Stickstoffqualitätsziele und ihre nationale 
Konkretisierung
366. Anspruchsvolle Qualitätsziele sind der erste Schritt 
für einen erfolgreichen Gewässerschutz. Für den Grund-
wasserschutz legt die Grundwasserrichtlinie Kriterien für 
die Beurteilung des guten chemischen Zustands des 
Grundwassers und Kriterien für die Ermittlung und Um-
kehrung signifikanter und anhaltender steigender Trends 
sowie für die Festlegung der Ausgangspunkte für die 
Trendumkehr fest (Art. 1 Abs. 1 GWRL). Dazu gehören 
unter anderem Normen zur Beurteilung des chemischen 
Zustands des Grundwassers, die in Anhang I zu finden 
sind (s. a. Art. 3 GWRL). Danach liegt die Grundwasser-
qualitätsnorm für Nitrate bei 50 mg/l (Anhang I GWRL).

Bei der Einstufung des chemischen Zustands der Ober-
flächengewässer wird zwischen „nicht gut“ und „gut“ 
unterschieden. Für die Bewertung des Nitratgehaltes der 
Oberflächengewässer wird auf die Qualitätsnorm aus der 
Nitratrichtlinie von 50 mg/l zurückgegriffen (BMU und 
BMELV 2012). Außerdem erfolgt die Wassergüteklassi-
fikation hinsichtlich des Nitratgehalts der Oberflächen-
gewässer in Deutschland nach dem fünfstufigen Bewer-

Stoff Stoffbezogene chemische Gewässergüteklasse

I
(anthropogen 
unbelastet)

I – II II II – III III
(erhöht 
belastet)

III – IV IV
(hoch 
belastet)

Nitrat-Stickstoff 
[mg/l N]

≤ 1 ≤ 1,5 ≤ 2,5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 > 20

Entspricht: Nitrat 
[mg/l NO3]

≤ 4,4 ≤ 6,6 ≤ 11,1 ≤ 22,1 ≤ 44,3 ≤ 88,5 > 88,5

SRU/SG 2015/Tab. 6-3; Datenquelle: LAWA 1998

Tabelle 6-3

Güteklassifizierung von Oberflächengewässern hinsichtlich des Nitratgehalts
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Abbildung 6-4

Zielerreichung und Inanspruchnahme von Ausnahmen für Grundwasserkörper in Deutschland

Quelle: BMU 2010
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tungssystem der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) aus dem Jahr 1998 (LAWA 1998; s. 
Tab. 6-3). Dies spielt insbesondere für den Schutz der 
Unteranlieger bzw. der Meere eine Rolle.

367. Die Minderung der Stickstofffrachten der Fließge-
wässer ist vor allem für den Schutz der Küstengewässer 
von Bedeutung, da dort – im Gegensatz zu den Flüssen – 
Stickstoff oftmals den limitierenden Nährstoff darstellt. 
Limitierend bedeutet in dem Zusammenhang, dass die 
Stickstoffkonzentration im Wasser und nicht die Konzen-
trationen anderer Nährstoffe wie zum Beispiel von 
Phosphat für das Algenwachstum bzw. die Primärproduk-
tion ausschlaggebend ist. Auf Empfehlung der LAWA 
wurden von einer Arbeitsgruppe des Bund/Länder-Mess-
programms (BLMP) Stickstoffreduzierungsziele für die 
Flussgebiete Ems, Weser, Elbe und Eider aus den Anfor-
derungen an den ökologischen Zustand der Küstengewäs-
ser nach der Wasserrahmenrichtlinie abgeleitet (ARGE 
BLMP Nord- und Ostsee 2011). Der Rhein wurde dabei 
mit betrachtet. Vorgeschlagen wird für alle genannten 
Flussgebiete eine Zielkonzentration von 2,8 mg/l Gesamt-
stickstoff am Übergangspunkt Land-Meer, entsprechend 
dem bereits vereinbarten Ziel der Flussgebietsgemein-
schaft Rhein (FGG-Rhein). Dies entspräche einer Vermin-
derung der Flusseinträge um 38 bis 48 % im Vergleich zu 
den Werten aus dem Berichtszeitraum 2001 bis 2005. 
Diese Eintragsreduzierungen würden bis 2021 zu einer 
Minderung der Gesamtstickstoffkonzentrationen um 40 
bis 63 % in den Küstengewässerkörpern der deutschen 
Bucht führen. Die Minderungen der Gesamtstickstoff-
konzentrationen, die aus deutscher Sicht auf Ebene des 
Oslo-Paris-Übereinkommens zum Schutz des Nordost-
atlantiks (OSPAR) erforderlich sind, liegen bei 74 bis 
82 % und damit signifikant höher (ARGE BLMP Nord- 
und Ostsee 2011). Beim BLMP-Vorschlag wurden bereits 
Überlegungen, inwieweit eine Zielerreichung realistisch 
ist, mit berücksichtigt. Somit ist der Zielwert 2,8 mg/l aus 
naturwissenschaftlicher Sicht ein Kompromiss und sollte 
nach Auffassung des SRU nur als Zwischenziel auf dem 
Weg hin zu einem guten ökologischen Zustand in den 

Küstengewässern betrachtet werden. Langfristig sollte ein 
anspruchsvollerer Wert angestrebt werden.

Maßnahmenprogramme zur Minderung der 
Stickstoffeinträge
368. Vorschläge für mögliche Maßnahmen zur Stick-
stoffminderung in Maßnahmenprogrammen im Rahmen 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden schon 
früh von verschiedenen Seiten entwickelt (LAWA und 
LABO 2002; OSTERBURG et al. 2007). Seit dem Jahr 
2009 liegen die Bewirtschaftungspläne einschließlich der 
dazugehörigen Maßnahmenprogramme für alle Fluss-
gebietseinheiten vor.

Um die Berichterstattung zu vereinfachen, wurden die 
Maßnahmen für die Oberflächengewässer bzw. Grund-
wasser zusammenfassend in sogenannten Planungs-
einheiten bzw. Koordinierungsräumen, 225 bzw. 41 an 
der Zahl, dokumentiert. In einem Großteil der Planungs-
einheiten wurden Maßnahmen ergriffen, die die Landwirt-
schaft und die Kommunen betreffen. Maßnahmen im 
Sektor Fischerei, ein weiterer Verursacher, waren nur für 
etwa ein Viertel der Einheiten von Relevanz und werden 
im Folgenden nicht weiter angesprochen (BMU 2013b).

Der Schwerpunkt der folgenden Darstellung liegt in der 
Maßnahmenplanung zur Verringerung der Nährstoff- bzw. 
Stickstoffbelastung aus der Landwirtschaft.

6.3.1.2.1  Stand der Umsetzung von 
Maßnahmen zur Minderung der 
landwirtschaftlichen 
Stickstoffeinträge

369. Für 60 % aller Fließgewässer-Wasserkörper in 
Deutschland wurden landwirtschaftliche Maßnahmen zur 
Minderung der Nährstoffeinträge geplant (s. Tab. 6-4). 
Dabei handelt es sich sowohl um ergänzende als auch 
grundlegende Maßnahmen. Bei den Grundwasserkörpern 
betraf dies 69 % und bei den Seen 46 %. Bei den Küsten- 
und Übergangsgewässern ist der Anteil, der von diesen 

Tabelle 6-4

Anzahl der Wasserkörper, für die landwirtschaftliche Maßnahmen* vorgesehen sind

Gewässerkategorie Anzahl betroffener Wasserkörper
(in Klammern: Gesamtzahl Wasserkörper)

Aggregation

Flüsse 5.978 (9.900)

Oberflächengewässer
Seen 324 (710)

Übergangsgewässer 1 (5)

Küstengewässer 2 (74)

Grundwasser 690 (1.000) Grundwasser

* ausgenommen sind landwirtschaftliche Beratungsmaßnahmen SRU/SG 2015/Tab. 6-4
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Maßnahmen betroffen ist (Übergangsgewässer: 20 %, 
Küstengewässer: 3 %), wie auch deren Häufigkeit eher 
gering.

Oberflächengewässer
370. Die meisten landwirtschaftlichen Maßnahmen zur 
Nährstoffproblematik, die für die Oberflächengewässer 
ergriffen werden, dienen der Reduzierung der aus-
waschungsbedingten Nährstoffeinträge. Darunter fallen 
unter anderem der Anbau von Zwischenfrüchten und die 
Umstellung auf ökologischen Landbau (s. Abb. 6-5 und 
Tab. 6-5). Am zweithäufigsten wurden Maßnahmen zur 
Minderung der direkten Nährstoffeinträge geplant. Dabei 
handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen zur Um-
setzung der guten fachlichen Praxis und somit um grund-
legende Maßnahmen bzw. Verpflichtungen, die die Land-
wirte ohnehin einhalten müssen.

Etwas weniger häufig bzw. 1.436-mal werden in den na-
tionalen Bewirtschaftungsplänen Maßnahmen gegen den 
Eintrag von Feinmaterialien in die Oberflächengewässer 
aufgeführt, die sich primär auf eine veränderte Bodenbe-
arbeitung beziehen (s. Tab. 6-5). Es ist vorgesehen bei 

etwa 1.000 Oberflächenwasserkörpern Gewässerrand-
streifen anzulegen. Dabei besteht ein direkter Zusammen-
hang zur Umsetzung von hydromorphologischen Maß-
nahmen. Vergleichsweise selten taucht in der Planung die 
Verringerung von Nährstoffeinträgen aus Drainagen auf, 
obwohl die Nährstoffeinträge über diesen Weg in die 
Oberflächengewässer eine hohe Relevanz insbesondere 
in den norddeutschen Bundesländern haben. Auch gaben 
nur die beiden Bundesländer Brandenburg und Schles-
wig-Holstein an, überhaupt Maßnahmen zur Minderung 
der Nährstoffeinträge aus Drainagen zu ergreifen.

Etwa bei 25 % aller Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Oberflä-
chengewässer war bereits im Jahr 2012 absehbar, dass sie 
verzögert umgesetzt werden würden. Als häufigster Grund 
wurden hierfür Schwierigkeiten bei der Bereitstellung 
finanzieller und/oder personeller Ressourcen genannt
(s. Abb. 6-6). Ein Grund für die fehlenden finanziellen 
Ressourcen könnte darin liegen, dass die Kosten für die 
Maßnahmen (z. B. Anlegen von Gewässerschutzstreifen) 
von der Allgemeinheit getragen werden und dass somit 
das Verursacherprinzip, wie in Artikel 9 Wasserrahmen-
richtlinie vorgesehen, nicht zum Tragen kommt. Fast 
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Abbildung 6-5
Häufigkeit der Nennung der einzelnen Maßnahmentypen und 

prozentualer Anteil, bei dem Umsetzungsverzögerungen auftreten

SRU/SG 2015/Abb. 6-5;
Datenquelle: VÖLKER 2014, basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 31.10.2012
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Tabelle 6-5

Maßnahmentypen zur Minderung der landwirtschaftlichen Nährstoffeinträge

Maßnahmen-
bezeichnung

Wasser-
körper

Erläuterung

Maßnahmen zur Reduzierung 
der auswaschungsbedingten 
Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft

OW Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, z. B. durch Zwischenfrucht anbau 
und Untersaatenanbau  (Verringerung bzw. Änderung des Ein-
satzes von  Düngemitteln, Umstellung auf ökologischen Land-
bau). Soweit eine Maßnahme neben OW auch auf GW wirkt, 
kann diese auch bei Grundwasser eingetragen werden.

Maßnahmen zur Reduzierung 
der auswaschungsbedingten 
Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft

GW Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit Nähr-
stoffen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, die über die 
„gute fachliche Praxis“ hinausgehen, z. B. durch Zwischen-
fruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw. 
Änderung des Einsatzes von Dünge mitteln, Umstellung auf 
ökologischen Landbau). Soweit eine Maßnahme neben GW 
auch auf OW wirkt, kann  diese auch bei OW eingetragen 
 werden.

Maßnahmen zur Reduzierung 
der direkten Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft

OW/GW Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Umsetzung der „guten 
fachlichen Praxis“ in der landwirtschaftlichen Flächenbewirt-
schaftung. Dies umfasst keine Maßnahmen, die über die „gute 
fachliche Praxis“ hinausgehen (z. B. Agrarumweltmaßnahmen).

Sonstige Maßnahmen zur 
Reduzierung der Nährstoff- 
und Feinmaterialeinträge aus 
der Landwirtschaft

OW Maßnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, die über die „gute fachliche Praxis“ hinaus-
gehen, z. B. pfluglose, konservierende Boden bear beitung, 
erosionsmindernde Schlagunterteilung, Hang rinnenbegrünung, 
Zwischen fruchtanbau.

Anlage von Gewässerschutz-
streifen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge

OW Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linien hafter 
 Gewässerrandstreifen bzw. Schutzstreifen insbesondere zur 
 Reduzierung der Phosphoreinträge und Fein sedimenteinträge 
in Fließ gewässer. Hinweis: primäre Wirkung ist Reduzierung 
von Stoff einträgen.

Maßnahmen zur Reduzierung 
der Nährstoffeinträge durch 
Drainagen aus der Landwirt-
schaft

OW Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen aus Drainagen 
u. a. Änderung der Bewirtschaftung drainierter Flächen bzw. 
techn. Maßnahmen am Drainagesystem (Controlled Drainage, 
spezielle Rohrmaterialien, Drain teiche, technische Filter-
anlagen usw.).

Umsetzung/Aufrechterhaltung 
von Wasserschutzmaßnahmen 
in Trinkwasserschutzgebieten

OW/GW Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder Grün-
landflächen, die über die „gute fachliche Praxis“ hinausgehen 
und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche Verein-
barungen zu weitergehenden Maßnahmen verpflichten. Ent-
sprechend der Schutzgebietskulisse wird die Maßnahme ent-
weder nur dem OW oder dem GW zugeordnet.

OW = Oberflächengewässer
GW = Grundwasser
Quelle: GRÜNNEWIG et al. 2008; LAWA 2013
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genauso oft wurden als Grund neu hinzugekommene aber 
auch fehlende relevante Erkenntnisse zur Maßnahmen-
wirkung genannt. Verzögerungen traten besonders häufig 
(etwa 94 % der Fälle) bei Maßnahmen zur Reduzierung 
der Nährstoffeinträge durch Drainagen auf. Technisch 
stellen diese, wie zum Beispiel das Anlegen von Drain-
teichen und künstlichen Feuchtgebieten, keine besondere 
Herausforderung dar (GOCKE et al. 2012). Sie erfordern 
aber Ressourcen zum Beispiel in Form von landwirt-
schaftlicher Fläche. Ähnliches gilt für die Anlage von 
Gewässerrandstreifen, für die als häufigster Grund für 
Verzögerungen „Schwierigkeiten bei der Bereitstellung 
von Flächen“ genannt wurde (s. a. Tz. 395).

Erstaunlicherweise waren auch beim Maßnahmentyp zur 
Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge in fast 30 % 
der Fälle Verzögerungen absehbar, obwohl diese Maßnah-
men fast durchgehend die Einhaltung der guten fachlichen 
Praxis betreffen. Eventuell bezieht sich dies auch auf 
fehlende personelle Ressourcen für die Kontrolle und 
Überwachung der Maßnahmen, für die die Bundesländer 
die Verantwortung haben (s. a. MÖCKEL et al. 2014). 

Insgesamt wurden zum 31. Oktober 2012 36 % der Maß-
nahmen zur Minderung der Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft abgeschlossen, 27 % befinden sich in der 
Planung oder Ausführung und 37 % sind noch nicht be-
gonnen worden (s. Abb. 6-7). Zu den Letzteren zählen 

auch solche, für die Verzögerungen bereits absehbar wa-
ren. Besonders niedrig war der Anteil abgeschlossener 
Maßnahmen bei der Anlage von Drainagen und Gewäs-
serschutzstreifen.

Grundwasserkörper 
371. Bei den Maßnahmen zur Minderung der Nährstoff-
einträge in die Grundwasserkörper wurde zwischen drei 
Maßnahmentypen unterschieden (s. Abb. 6-8). Am häu-
figsten bzw. für 452 der Grundwasserkörper sind Maß-
nahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten 
Nährstoffeinträge geplant. Dazu gehören in Analogie zu 
den Oberflächengewässern zum Beispiel der Zwischen-
fruchtanbau, Untersaaten und die Umstellung auf ökolo-
gischen Landbau. Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwas-
serschutzgebieten stehen an zweiter Stelle und sind für 
141 Grundwasserkörper vorgesehen. Dabei handelt es sich 
um Maßnahmen, die über die Umsetzung der guten fach-
lichen Praxis hinausgehen und entweder vertraglich oder 
ordnungsrechtlich festgelegt wurden. Von Maßnahmen 
zur Minderung der direkten Nährstoffeinträge sind, da 
diese nur eine geringe Relevanz für das Grundwasser 
haben, nur wenige Grundwasserkörper betroffen. Gerade 
einmal für 1,6 % der Wasserkörper wurden Verzögerungen 
bei der Umsetzung der Maßnahmen frühzeitig geltend 
gemacht.
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Abbildung 6-6

Gründe für Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung 
der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Oberflächenwasserkörper

SRU/SG 2015/Abb. 6-6;
Datenquelle: VÖLKER 2014, basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 31.10.2012
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Umsetzungsstand der Maßnahmen zur Minderung der landwirtschaftlichen Nährstoffeinträge

SRU/SG 2015/Abb. 6-7;
Datenquelle: VÖLKER 2014, basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 31.10.2012

In Klammern: Anzahl der Maßnahmen insgesamt
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Abbildung 6-8

Häufigkeit der Nennung der einzelnen Maßnahmentypen zur Minderung
der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft ins Grundwasser

SRU/SG 2015/Abb. 6-8;
Datenquelle: VÖLKER 2014, basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 31.10.2012
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Die Zahlen zum Umsetzungsstand zeigen, dass mit 1,6 % 
der Maßnahmen noch nicht begonnen wurden, sich 93 % 
in der Planung oder Ausführung befinden und nur 5,4 % 
der Maßnahmen bereits abgeschlossen sind.

Konzeptionelle Maßnahmen und landwirtschaftliche 
Beratung
372. Ein wichtiger Teil zur Minderung der Nährstoff-
einträge aus der Landwirtschaft stellen sogenannte kon-
zeptionelle Maßnahmen in den Maßnahmenprogrammen 
dar. Bei den konzeptionellen Maßnahmen handelt es sich 
größtenteils um Beratungen; freiwillige Kooperationen 
und Informations- und Fortbildungsmaßnahmen sind we-
niger häufig vorgesehen. Dabei erfolgt keine Unterschei-
dung zwischen Oberflächen- und Grundwasserkörpern, 
da konzeptionelle Maßnahmen für beide eine positive 
Wirkung haben sollten. Wie man in Abbildung 6-9 sehen 
kann, befindet sich der Großteil dieser Maßnahmen in der 
Planungs- und Durchführungsphase.

Zwischenfazit zur Umsetzung der Maßnahmen in 
der Landwirtschaft
373. Die Darstellung der Maßnahmenumsetzung in der 
Landwirtschaft basiert auf den Daten aus dem Berichts-
wesen des Bundes und der Länder an die Europäische 

Kommission (s. VÖLKER 2014). Diese aggregierten 
Daten lassen keine konkreten Rückschlüsse auf Einzel-
maßnahmen zu, was ihre Interpretation erschwert, da 
immer nur Maßnahmentypen berichtet wurden. Teilweise 
werden sehr unterschiedliche Maßnahmen unter einem 
Typ subsumiert. Beispielsweise fallen unter den Typ „Re-
duzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge“ 
vielfältige Maßnahmen, die das Betriebsmanagement 
betreffen (z. B. Zwischenfruchtanbau), aber auch die Um-
stellung auf ökologischen Landbau. Ebenso können 
 Einzelmaßnahmen, wie der Zwischenfruchtanbau, unter 
verschiedenen Maßnahmentypen auftauchen. Somit ist 
eine genaue Zuordnung von Einzelmaßnahmen innerhalb 
eines Maßnahmentyps nicht möglich. Eine Bewertung der 
Umsetzung auf der Basis dieser sehr aggregierten Bericht-
erstattung ist daher schwierig.

Insgesamt ist festzuhalten, dass zahlreiche Maßnahmen 
zur Reduzierung der Stickstoff- bzw. Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft im Rahmen der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie geplant sind. Bei den ergänzenden 
Maßnahmen handelt es sich dabei in der Regel um frei-
willige Maßnahmen, rechtlich oder vertraglich bindende 
Maßnahmen werden kaum genannt. Auffällig viele der 
Maßnahmen waren Ende 2012 noch nicht zum Abschluss 
gebracht worden. Besonders auffällig waren die Verzöge-
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Abbildung 6-9
Umsetzungsstand konzeptioneller Maßnahmen

SRU/SG 2015/Abb. 6-9;
Datenquelle: VÖLKER 2014, basierend auf WasserBLIcK o. J., Stand: 31.10.2012

In Klammern: Anzahl der Maßnahmentypen
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rungen bei Oberflächengewässern, aber sie können auch 
für die Grundwasserkörper festgestellt werden. Mangeln-
de finanzielle und personelle Ressourcen und fehlende 
Akzeptanz sind die Hauptgründe für Verzögerungen. Ohne 
ausreichende Ressourcen lassen sich die fehlende Akzep-
tanz von Landwirten und anderen Betroffenen aber kaum 
überwinden. Das gilt insbesondere für kostenintensive 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Stickstoffeinträge über 
Drainagen zu mindern, oder solche, bei denen Nutzungs-
konflikte, beispielsweise bei der Schaffung von Gewässer-
randstreifen, besonders groß sind.

6.3.1.2.2  Agrarumweltmaßnahmen und 
Gewässerschutz

374. Bei einem Großteil der landwirtschaftlichen Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
ergriffen werden, handelt es sich um ergänzende bzw. um 
freiwillige Maßnahmen, die finanziell entgolten werden. 
Sie werden durch Förderprogramme der Bundesländer 
zur ländlichen Entwicklung gefördert. Hierbei liefert die 
zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) einen 
wichtigen Beitrag (s. a. Tz. 451). Für die Finanzierung 
von Maßnahmen zur Minderung der Nitrateinträge aus 
der Landwirtschaft kommen insbesondere die ELER-Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 bzw. Fördermittel aus der 
Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) zum 
Tragen. Mit der ELER-Verordnung können auch Kosten 
und Einkommensverluste, die durch die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie entstehen, finanziell abgegolten 
werden (s. Art. 30 Abs. 1 ELER-Verordnung). In den Be-
wirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der 
Wasserrahmenrichtlinie gibt es nur wenige Hinweise zur 
Art der Finanzierung (BMU 2010).

Von den Mitteln, die in Deutschland insgesamt für die 
Entwicklung ländlicher Räume zur Verfügung stehen – in 
der Förderphase 2007 bis 2013 waren das 16,4 Mrd. 
Euro – flossen in der Vergangenheit je nach Bundesland 
ein Fünftel bis ein Drittel in Maßnahmen zum Gewässer-
schutz (BMU 2010; s. a. Tz. 451). Angesichts der großen 
Herausforderungen, die mit der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie verbunden sind und der weiterhin viel 
zu hohen Nährstoff- bzw. Stickstoffeinträge aus der Land-
wirtschaft in die aquatische Umwelt, stellt sich die Frage, 
ob dies ausreicht. Es ist zu prüfen, wie der Gewässerschutz 
in stärkerem Maße in Agrarumweltmaßnahmen verankert 
werden sollte. Auch wenn die Auswirkungen von Agrar-
umweltmaßnahmen auf die Umwelt nicht immer einfach 
nachvollziehbar sind, sollte auf die Effektivität der Maß-
nahmen und ihrer langfristigen Wirkung angesichts be-
grenzter Mittel geachtet werden, ebenso wie auf eine 
zielführende Kontrolle (MÖCKEL 2014). Beispielsweise 
sollte nur das gefördert werden, was über die gute land-
wirtschaftliche Praxis hinausgeht. Eine Evaluation der 
Agrarumweltmaßnahmen, die zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie vorgesehen sind, wie sie zum Beispiel 
vom Thünen-Institut für das Land Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt wurde, ist dringend zu empfehlen (REITER 

et al. 2008). Zum Beispiel ist die Frage nach der räum-
lichen Treffsicherheit, das heißt inwieweit Betriebe in 
besonders schützenswerten Gebieten zur Teilnahme mo-
tiviert werden, ein wichtiges Bewertungskriterium. In der 
Regel zeigen Agrarumweltmaßnahmen nur eine Wirkung 
in dem Zeitraum, in dem der Landwirt an dieser teilnimmt, 
und nicht darüber hinaus. Auch aus diesem Grund hat der 
SRU erhebliche Zweifel, dass freiwillige Maßnahmen 
alleine ausreichen, und sieht den Bedarf, diese durch Nut-
zungseinschränkungen zu ergänzen. Dies gilt auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass die Attraktivität für die Land-
wirte an Agrarumweltmaßnahmen teilzunehmen von sehr 
vielen Faktoren abhängig ist und nicht selten gerade auch 
in problematischen bzw. empfindlichen Gebieten und bei 
hochproduktiven Betrieben unzureichend ist (REITER 
et al. 2008; TRAUTMANN 2009; HOMM-BELZER 
2009).

6.3.1.2.3  Landwirtschaftliche Beratung und 
Ausbildung zu 
Gewässerschutzfragen

375. Die landwirtschaftliche Beratung bzw. konzeptio-
nelle Maßnahmen (Tz. 372) stellen ein weiteres wichtiges 
Standbein der ergänzenden Maßnahmen nach Wasserrah-
menrichtlinie zur Minderung der landwirtschaftlichen 
Nährstoffeinträge dar (zur landwirtschaftlichen Beratung 
s. a. Tz. 308). In Deutschland fällt die landwirtschaftliche 
Beratung in die Zuständigkeit der Bundesländer. In den 
Bundesländern ist diese unterschiedlich geregelt und wird 
durch verschiedene Akteure wahrgenommen. Schematisch 
lassen sich nach THOMAS (2007) die landwirtschaft-
lichen Beratungsformen in den Ländern in vier Organi-
sations- und Finanzierungsmodelle unterteilen: Staatliche 
Offizialberatung, Beratung durch Landwirtschaftskam-
mern, Beratungsringe in Form eingetragener Vereine und 
Privatberatung. Die staatliche Offizialberatung, bei der 
die Beratung von den zuständigen Landesbehörden aus-
geht, ist in Süddeutschland vorherrschend, während die 
Beratungslandschaft im Nordwesten Deutschlands und 
im Saarland durch die Landwirtschaftskammern geprägt 
und in Ostdeutschland rein privatwirtschaftlich organisiert 
ist (ebd.). Bei genauerer Betrachtung gibt es vielfältige 
Variationen und Mischformen. So existieren in nahezu 
allen Bundesländern parallel zur Offizialberatung Bera-
tungsringe, Betriebsleiterarbeitskreise und private Bera-
tungsunternehmen. Bei der staatlichen Offizialberatung 
wird die Beratung gleichzeitig mit den Hoheitsaufgaben 
wie Kontrolle und Ausbildung ausgeübt (ebd.). Dagegen 
unterscheiden sich die Landwirtschaftskammern zum Teil 
dadurch, welche Hoheitsaufgaben ihnen vom Land über-
tragen wurden und welche sie somit neben der Beratung 
erfüllen (s. a. Tz. 430).

376. Auch in der Ausgestaltung der Beratung und Ein-
bindung in den Schutzansatz bestehen Unterschiede. Zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird in der Regel 
eine Kombination unterschiedlicher Instrumente gewählt, 
von denen die Beratung einen wichtigen Teil darstellt. 
Außerdem werden Anreize – wie das Angebot von För-
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dermaßnahmen – und Kooperationen genutzt, um die 
Bereitschaft zur Beratung zu erhöhen. Die Beratungsan-
gebote sind zum Teil an die besonderen Standortbedin-
gungen angepasst. Kooperative Ansätze, beispielsweise 
solche in denen versucht wird, gemeinsam Lösungen für 
die Stickstoffproblematik zu finden, werden als besonders 
Erfolg versprechend eingeschätzt und in verschiedenen 
Bundesländern praktiziert (Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen 2011; NLWKN 2014; THOMAS 2003). 
Ein Fachgespräch zum Thema Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie, welches der SRU am 30. Januar 2014 mit 
Gewässerschutzexperten aus den Bundesländern geführt 
hat, ergab, dass die fachliche Nähe des Beraters zur Land-
wirtschaft förderlich für die Akzeptanz der Beratung ist. 
Weitere zielführende Elemente, die genannt wurden, sind 
die Einbeziehung von Best-practice-Beispielen oder Mo-
dellbetrieben, in denen bereits entsprechende Maßnahmen 
umgesetzt wurden. Meist wird die direkte Beratung durch 
Informationsveranstaltungen oder -kampagnen ergänzt.

377. Für Nordrhein-Westfalen wurde die Gewässer-
schutzberatung der Landwirtschaft im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie evaluiert 
(FOHRMANN und LIESENFELD 2012). Diese Evalu-
ation soll im Folgenden dargestellt werden. Leider fehlen 
soweit ersichtlich vergleichbare Untersuchungen für 
 andere Länder. Informationen zur Ausgestaltung der Ge-
wässerschutzberatung in Niedersachsen und Baden-
Württemberg finden sich auch in den folgenden Kapiteln 
(s. Tz. 381 ff.). In Nordrhein-Westfalen übernimmt die 
Landwirtschaftskammer wesentliche Aufgaben bei der 
Gewässerschutzberatung. Sie wurde vom Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes beauftragt, ein entsprechendes 
Konzept zu erarbeiten und umzusetzen (Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen 2004; 2011). Zum einen 
werden Beratungen im Rahmen von Kooperationsgemein-
schaften zum Trinkwasserschutz, die schon mehr als 
zwanzig Jahre bestehen, zwischen Landwirten und der 
Wasserwirtschaft angeboten. Aufbauend auf diesen Er-
fahrungen wurde inzwischen auch in Gebieten außerhalb 
von Wasserschutzgebieten, in denen die Ziele der Was-
serrahmenrichtlinie im Grundwasser oder in Oberflächen-
gewässern nicht eingehalten werden, ein Beratungskon-
zept umgesetzt. Der Beratungsschwerpunkt liegt in der 
Minderung diffuser Stoffeinträge, insbesondere von Stick-
stoff. Dabei wird unterschieden zwischen einer Grundbe-
ratung, die allen Landwirten in den belasteten Gebieten 
angeboten wird, einer Regionalberatung, die regionale 
Besonderheiten gezielt aufgreift sowie auf gruppendyna-
mische Prozesse abzielt, und einer Intensivberatung, die 
einzelne Betriebe, die Flächen in besonders empfindlichen 
Bereichen bewirtschaften, wahrnehmen können (FOHR-
MANN und LIESENFELD 2012; Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen 2011). Bei der Grundberatung 
handelt es sich primär um überregionale Informationsver-
anstaltungen zu den Themen Stickstoffdüngung, betrieb-
liches Nährstoffmanagement sowie Pflanzen- und Erosi-
onsschutz. Die Regionalberatung ist als Vertiefung der 
Grundberatung zu verstehen. Zielkulisse sind von den 

Bezirksregierungen ausgewiesene, besonders wasser-
sensible Gebiete innerhalb der Belastungsgebiete. In diesen 
Gebieten werden alle dort wirtschaftenden Landwirte 
gezielt angesprochen und über die Besonderheit der Stand-
orte und das Beratungsangebot aufgeklärt. Wichtige Ele-
mente der Regionalberatung sind die Erprobung, Etablie-
rung und Demonstration von gewässerschonenden 
Bewirtschaftungsverfahren. Inzwischen wurden in Nord-
rhein-Westfalen wie in Niedersachsen dreißig Modell-
betriebe etabliert (DUNAJTSCHIK 2014).

Bei der Intensivberatung handelt es sich um eine betriebs-
individuelle und schlagspezifische Beratung. Das poten-
zielle Eintragsrisiko wird anhand von Intensitätskriterien 
zur Flächennutzung festgelegt. Zu den Faktoren gehören 
somit auch der vermehrte Betrieb von Biogasanlagen und 
der verstärkte Umbruch von Grünland. Zu den Beratungs-
schwerpunkten zählen zum Beispiel eine betriebs- und 
schlagspezifische Düngeplanung, Nmin-Beprobungen auf 
Einzelschlägen und die Optimierung der Wirtschaftsdün-
ger- und Gärresteverwertung (Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen 2011).

378. Ziel des Beratungskonzeptes in Nordrhein-West-
falen ist es insbesondere, die Belange des Gewässer-
schutzes noch stärker in die betrieblichen Abläufe und 
Verfahren einzubinden, die Akzeptanz von Agrarumwelt-
maßnahmen zu erhöhen und gewässerschonende Produk-
tions- und Bewirtschaftungsformen langfristig zu etablie-
ren. Die Beratung wird durch spezielle Förderprogramme 
in den belasteten Gebieten ergänzt. Die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen weist auf messbare Erfolge 
der Beratung hin, aber auch darauf, dass in Regionen mit 
intensiver Tierhaltung und Gemüseanbau eine Intensivie-
rung der bisherigen Arbeit erforderlich ist. Auch sollte 
nach Einschätzung der Kammer der Flächenbezug ge-
stärkt werden und sich noch enger auf besonders sen sible 
Regionen konzentrieren (Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen 2011).

FOHRMANN und LIESENFELD (2012) weisen darauf 
hin, dass die Bereitschaft zur Mitarbeit in Trinkwasser-
schutzkooperationen in Nordrhein-Westfalen größer ist, 
als bei Landwirten, die außerhalb der Trinkwasserschutz-
gebiete wirtschaften. Ganz abgesehen davon, dass in Ge-
bieten, in denen Trinkwasserkooperationen bestehen, die 
Beraterdichte deutlich höher ist. Wichtige Faktoren für 
die Motivation sind der Druck der Öffentlichkeit aufgrund 
einer besonderen Aufmerksamkeit, wenn es um den Trink-
wasserschutz geht, gruppendynamische Prozesse zwi-
schen den Landwirten bzw. Kooperationsmitgliedern und 
zum Teil rechtliche bzw. finanzielle Vorteile gegenüber 
Landwirten außerhalb von Kooperationsgemeinschaften 
(ebd.; THOMAS 2003). Da bei Kooperationsgemein-
schaften die Bereitschaft zur Mitarbeit niedriger ist, sind 
Maßnahmen erforderlich, bis hin zu rechtlichen Verpflich-
tungen, diese zu erhöhen (dies ergab sich auch aus dem 
unter Tz. 376 erwähnten Fachgespräch).

Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass sich die 
Produktionsstruktur der Landwirtschaft in Nordrhein-
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Westfalen in den letzten Jahren deutlich verändert hat. So 
hat zum Beispiel die Grünlandbewirtschaftung und die 
Rinderhaltung abgenommen, dafür der Anbau von Mais, 
Winterraps und Kartoffeln sowie die Haltung von Schwei-
nen und Mastgeflügel zugenommen. Hinzu kommen 
Wirtschaftsdüngerimporte aus den Niederlanden. Schät-
zungen der Landwirtschaftskammer NRW gehen von 
Importen in Höhe von 1,4 Millionen Tonnen Gülle im Jahr 
2012 nach Nordrhein-Westfalen aus (DUNAJTSCHIK 
2014).

379. In der Ausbildung zukünftiger Landwirte sollte der 
Umwelt- bzw. Gewässerschutz, soweit das noch nicht der 
Fall ist, ebenfalls ein wichtiges Element darstellen. Hier-
bei ist es nicht nur wichtig, das Verständnis für den Ge-
wässerschutz durch möglichst anschaulich durchgeführte 
Lehrangebote zu verbessern, Kompetenzen aufzubauen 
und für das Thema zu sensibilisieren, sondern auch das 
Eigeninteresse der zukünftigen Landwirte und der weite-
ren in dem Bereich tätigen Personen an dem Thema zu 
verstärken. Eigeninteresse kann wirtschaftlich motiviert 
sein, oder darauf beruhen, das der Landwirt interessiert 
ist, das negative Image als Umweltsünder umzukehren 
(s. a. THOMAS 2003). Eine stetige Anpassung der Aus-
bildung an den neusten Erkenntnisstand sollte selbstver-
ständlich sein (dies ist auch ein Ergebnis des unter Tz. 376 
erwähnten Fachgesprächs).

Zwischenfazit
380. Aus Sicht des SRU ist es empfehlenswert, die Ge-
wässerschutzberatungsprogramme regelmäßig auf ihre 
Effektivität und Effizienz hin zu evaluieren, ähnlich wie 
es für Nordrhein-Westfalen geschehen ist. Wichtige Kri-
terien für die Bewertung sind die Annahme des Beratungs-
angebotes von den Landwirten, insbesondere in Problem-
gebieten, der Grad der Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zum Gewässerschutz oder die Entwicklung 
der Stickstoffeinträge in der Zielkulisse. Auch sollte auf 
die Akzeptanz der Beratung, Konflikte mit anderen Ver-
antwortlichkeiten der Berater und Innovation in der Be-
ratung geachtet werden. Zu prüfen gilt des Weiteren, in-
wieweit das Beratungsangebot ausreichend an den Bedarf 
des Gewässerschutzes, beispielsweise hinsichtlich der zur 
Verfügung gestellten personellen Ressourcen, angepasst 
ist. Darüber hinaus schlägt der SRU vor, die Verbindlich-
keit der Beratung zu stärken, beispielsweise indem in 
Problemgebieten eine verpflichtende Beratung eingeführt 
wird, an deren Kosten die Landwirte stärker beteiligt 
 werden als bisher.

6.3.1.2.4  Länderbeispiele für Strategien zur 
Minderung der landwirtschaftlichen 
Stickstoffeinträge

381. Bei der Minderung der Stickstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie bzw. dem Grundwasserschutz gehen die 
Bundesländer zum Teil unterschiedliche Wege. Im Fol-
genden werden zwei Beispiele ausführlicher vorgestellt.

Beispiel Niedersachsen
382. Die Situation in Niedersachsen ist deshalb eine 
besondere, da dort die intensive Landwirtschaft sehr deut-
lich zu Belastungen der Gewässer und des Grundwassers 
beiträgt. So erreichen etwa 42 % der Grundwasserkörper 
nicht den guten chemischen Zustand nach Wasserrahmen-
richtlinie aufgrund zu hoher Nitratgehalte (Niedersächsi-
sches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
2014).

In Niedersachsen wurde schon im Jahr 1992 eine Koope-
ration zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ins 
Leben gerufen, um den Schutz des zur Trinkwassergewin-
nung genutzten Grundwassers vor diffusen Stoffeinträ-
gen – insbesondere vor Nitrat – voranzubringen (QUIRIN 
2011). Auslöser für das Kooperationsmodell war die Ein-
führung einer Wasserentnahmegebühr in Niedersachsen, 
die für einen vorsorgenden und sanierenden Grundwas-
serschutz eingesetzt werden konnte. Im Jahr 2011 haben 
sich 375 Trinkwassergewinnungsgebiete, und damit 
11,8 % der landwirtschaftlichen Fläche Niedersachsens, 
am Kooperationsmodell beteiligt. Das Modell beruht auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit. Dabei flossen etwa ein 
Drittel der Mittel in die Wasserschutzzusatzberatung, die 
restlichen zwei Drittel in freiwillige Vereinbarungen. Zu 
den freiwilligen Vereinbarungen zählten unter anderem 
solche zur zeitlichen Beschränkung der Ausbringung von 
tierischen Wirtschaftsdüngern, zur aktiven Begrünung von 
Ackerflächen (Zwischenfruchtanbau und Untersaaten), 
zum Einsatz bestimmter Ausbringungstechniken für Wirt-
schaftsdünger, zu einer reduzierten Bodenbearbeitung, 
zur Erstellung von Schlagbilanzen, zur Grünlanderneue-
rung und zur Umwandlung von Acker in Grünland. Am 
häufigsten wurden Verträge zu den drei erstgenannten 
Maßnahmen abgeschlossen. Neben den Maßnahmen, die 
aus Mitteln der Wasserentnahmegebühr bezahlt wurden, 
kamen noch Agrarumweltmaßnahmen zum Tragen 
 (QUIRIN 2013).

Ein wichtiger Indikator für die Erfolgskontrolle des Ko-
operationsmodells war der flächengewichtete Mittelwert 
der Stickstoff-Hoftorbilanzüberschüsse (Tz. 421) der Be-
triebe in den Trinkwassergewinnungsgebieten. Diese 
konnten im Zeitraum von 1998 bis 2010 von 94 kg auf 
66 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr gemindert werden. 
Dabei hat sich der Wert seit 2008 nicht mehr verändert. 
Außerdem stieg die Anzahl der Grundwassermessstellen 
mit abnehmenden Nitratwerten im Zeitraum 2000 bis 2011 
leicht an, die mit ansteigenden Nitratwerten nahm dagegen 
leicht ab (QUIRIN 2013).

383. Die Erfahrungen mit dem Kooperationsmodell – 
welches weiter fortgeführt wird – flossen in die Maßnah-
menprogramme zur Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie mit ein (NLWKN 2009). Die Umsetzung der 
Düngeverordnung ist unter den grundlegenden Maßnah-
men mit dem Ziel der Nitratreduktion gemäß Wasserrah-
menrichtlinie in Niedersachsen wie auch in den anderen 
Bundesländern das zentrale Element. Bei den ergänzenden 
Maßnahmen steht die Vermittlung und Umsetzung von 
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speziellen Agrarumweltmaßnahmen beispielsweise die 
Förderung von Zwischenfruchtanbau und die Wasser-
schutzzusatzberatung im Vordergrund (s. Tz. 374), welche 
vor der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie nur in 
Trinkwasserschutzgebieten angeboten wurde (NLWKN 
2014). Für eine fortlaufende Datenerhebung und -auswer-
tung wurden repräsentative Modellbetriebe gewonnen. 
Zum Nachweis der Maßnahmenwirkung wird ein Erfolgs-
monitoring unter Einbeziehung sowohl der Emission 
(Stickstoffüberschüsse in der Fläche) als auch der Im-
mission (gemessene Nitratkonzentration an den Monito-
ringmessstellen) durchgeführt (NLWKN 2009; 2014). 
Festzuhalten ist, dass die Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie in Niedersachsen über die grundlegenden Maß-
nahmen hinaus auf den Prinzipien Freiwilligkeit und 
Kooperation beruht.

Um die (vorgezogene) Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie zu unterstützen, wurden das EU-Life-Projekt 
WAgriCo (Water Ressources Management in Co-opera-
tion with Agriculture, 2005 bis 2008), welches mit briti-
schen Partnern umgesetzt wurde, und dessen Folgeprojekt 
WAgriCo 2, das von 2008 bis Ende 2009 ausschließlich 
in Niedersachsen durchgeführt und aus Landesmitteln 
finanziert wurde, auf den Weg gebracht. Ziel der beiden 
Projekte war es, Konzepte und Strategien zur Reduktion 
diffuser Stoffeinträge aus der Landwirtschaft zu erarbeiten 
und in Pilotgebieten zu testen. Dafür wurden wichtige 
Akteure, wie zum Beispiel Landwirte, die Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen und verschiedene For-
schungseinrichtungen an der Erarbeitung eines Maßnah-

menkatalogs beteiligt. Das Life Projekt WAgriCo war 
primär auf den Grundwasserschutz ausgerichtet, mit 
WAgriCo 2 wurde auch die Wirkung der landwirtschaft-
lichen Maßnahmen auf den Schutz der Oberflächenge-
wässer untersucht.

Ein Ergebnis des EU-Life-Projektes WAgriCo war, dass 
die frühzeitige aktive Einbindung der Landwirte und an-
derer betroffener Nutzergruppen einen wesentlichen Fak-
tor für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen 
darstellt, unter anderem um deren Akzeptanz für die Maß-
nahmen zu erhöhen. Im Folgeprojekt WAgriCo 2 wurde 
die Effektivität von einzelnen Maßnahmen des Maßnah-
menkatalogs aus dem EU-Life-Projekt WAgriCo abge-
schätzt. Dabei zeigte sich, dass beispielsweise eine Um-
wandlung von Ackerland in extensiv genutztes Grünland 
etwa 50 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr in den Böden 
binden kann, während Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stickstoffdüngung wesentlich weniger effektiv sind (s. 
Abb. 6-10). Der Zwischenfruchtanbau hatte noch einen 
deutlichen Minderungseffekt auf den Herbst-Nmin-Gehalt 
in den Böden von 30 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr. 

Desweiteren zeigte es sich, dass der Zwischenfruchtanbau 
die größte Akzeptanz in der Landwirtschaft als Einzel-
maßnahme hatte, dagegen stieß der ökologische Landbau 
auf geringe Akzeptanz der Akteure.

384. Bei der Gewässerschutzberatung, die die Agrar-
umweltmaßnahmen ergänzt, wird in Niedersachsen ähn-
lich wie in Nordrhein-Westfalen ein kooperativer Ansatz 

Abbildung 6-10
Potenzial landwirtschaftlicher Maßnahmen zur Minderung

des mineralischen Stickstoffgehaltes im Herbst im Boden

Quelle: QUIRIN 2014, abgeleitet aus SCHMIDT und OSTERBURG 2010
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verfolgt. Die Zielkulisse für die Beratung zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie wurde auf der Basis der Ver-
fehlung des guten chemischen Zustands der Grund-
wasserkörper und den Messwerten der Überblicksüber-
wachung festgelegt. Der inhaltliche Schwerpunkt der 
Beratung richtet sich auf die Minderung von Nährstoff-
einträgen. Anhand von hydrogeologischen, hydrochemi-
schen, hydrodynamischen und bodenkundlichen Eigen-
schaften wurde die Zielkulisse außerdem in Typflächen 
unterteilt. Das Ergebnis sind neun Beratungsgebiete mit 
einer Fläche von etwa 12.700 km2 in der circa 18.000 
Land- und Gartenbaubetriebe wirtschaften. Der Be-
ratungsauftrag wurde an private Ingenieurbüros und
die niedersächsische Landwirtschaftskammer vergeben 
 (NLWKN 2014). Die Beratung zur Umsetzung der 
 Wasserrahmenrichtlinie ersetzt nicht die sogenannte 
 Wasserschutzzusatzberatung, die explizit auf den Trink-
wasserschutz ausgerichtet ist. Landwirte können nur eine 
der beiden Beratungsformen in Anspruch nehmen. Zu-
sätzlich wird seit 2014 zum Schutz von Oberflächenge-
wässern in drei Pilotgebieten (Mittlere Weser, Mittlere 

Ems Süd und Aller links) eine kombinierte Oberflächen- 
und Grundwasserschutzberatung erprobt.

Innerhalb der Beratungsgebiete werden die betroffenen 
Landwirte und Gärtner aktiv von den Beratern angespro-
chen. Die Beratung ist freiwillig und kostenfrei. Finanziert 
wird die Beratung vollständig vom Land Niedersachsen 
aus Mitteln der Abwasserabgabe (FOHRMANN und LIE-
SENFELD 2012). Zum Beratungsangebot gehören sowohl 
Informationsangebote, zum Beispiel über Rundbriefe, 
Vorträge und Veranstaltungen, als auch Gruppenberatun-
gen oder Feldtage sowie eine einzelbetriebliche Beratung, 
die insbesondere Modellbetriebe adressiert. Modellbetrie-
be werden zum einen genutzt, um weitere Kenntnisse und 
Erfahrungen zu gewinnen, sie sollen aber auch Multipli-
katorenfunktionen übernehmen, was durch Feldbegehun-
gen und Gruppenberatungen unterstützt wird.

FOHRMANN und LIESENFELD (2012) kritisieren an 
dem niedersächsischen Programm, dass die Annahme von 
Agrarumweltmaßnahmen, die zusammen mit der Bera-
tung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie angebo-

Energiepflanzen
Anbaufläche in Hektar

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Raps und sonst. 
Ölpflanzen für 
Biodiesel

33.000 43.500 65.000 65.000 50.000 45.000 45.000 45.000

Energiegetreide 
und Zuckerrüben 
für Bioethanol

7.000 8.500 16.500 16.000 16.000 15.000 15.000 15.000

Biogas 
Energiepflanzen

4.600 24.750 72.500 116.500 132.500 180.000 220.000 250.000

davon …
Mais 4.600 24.500 70.000 110.000 115.000 153.000 180.000 205.000
Zuckerrüben, 
 Sonnenblumen, 
Getreide u.a.

– – 2.000 5.000 15.000 17.000 20.000 25.000

Grasaufwuchs/ 
Grünland

– 250 500 1.500 2.500 10.000 20.000 20.000

Schnellwuchs-
plantagen u.a.

– – – 200 200 200 700 1.000

Summe Energie-
pflanzenfläche 
inkl. Grünland

44.600 76.750 154.000 197.700 198.700 240.200 280.700 311.000

Stoffliche Nutzung – 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000

Quelle: FNR 2012, verändert

Tabelle 6-6
Entwicklung der Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe

in Niedersachsen von 2004 bis 2011
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ten wurden, nicht sehr groß ist. So wurden im Jahr 2011 
nur 3,6 % der bereitgestellten Fördermittel ausgeschöpft. 
In den darauf folgenden Jahren sind die eingesetzten Mit-
tel, die über ELER und Kofinanzierung aus Landesmitteln 
aus der Abwassergabe finanziert werden, nur minimal 
gestiegen (KRÜGER 2013).

385. In den letzten Jahren kam es in Niedersachsen zu 
einer deutlichen Veränderung der Verteilung der Anbau-
flächen, was sich ebenfalls auf den Erfolg der oben ge-
nannten Maßnahmen zur Minderung der Nährstoff- bzw. 
Stickstoffeinträge auswirkte. So hat sich die Anbaufläche 
für Energiepflanzen 2004 bis 2011 mehr als versechsfacht 
(s. Tab. 6-6). Insbesondere der Maisanbau hat sehr deut-
lich zugenommen. Die Ausweitung der Flächen für den 
Energiepflanzenanbau ist tendenziell mit einer Zunahme 
der Nährstoffeinträge in die Böden und Wasserkörper 
verbunden (s. a. Tz. 235).

Beispiel Baden-Württemberg
386. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
 gestaltet sich in Baden-Württemberg anders als in Nie-
dersachsen. In Baden-Württemberg fußt die Bekämpfung 
der Grundwasserbelastung durch Nitrat insbesondere auf 
zwei Instrumenten, und zwar auf der Schutzgebiets- und 
Ausgleichsverordnung in der geltenden Fassung vom 
20. Februar 2001 (SchALVO) und dem Programm
zum Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich 
(MEKA). Beide Instrumente wurden schon früh ins Leben 
gerufen: Die SchALVO im Jahr 1988, das MEKA im Jahr 
1992. Somit wurden im Rahmen dieser Programme bereits 
im Vorfeld der Bewirtschaftungspläne zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen ergriffen (Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
 Baden-Württemberg 2012).

387. Die SchALVO „dient dem Schutz von Rohwässern 
der öffentlichen Wasserversorgung in Wasserschutzgebie-
ten und in als Wasserschutzgebiete vorgesehenen Gebie-
ten vor Beeinträchtigungen durch Stoffeinträge aus der 
Landbewirtschaftung“ (§ 1 SchALVO). So sollen unter 
anderem Nitrateinträge gemindert und nitratbelastete 
Grundwasservorkommen schnellstmöglich saniert wer-
den. Zu diesem Zweck wird die ordnungsgemäße Land-
bewirtschaftung in den Wasserschutzgebieten einge-
schränkt (s. Tab. 6-7). Die durch die Beschränkung 
auftretenden wirtschaftlichen Nachteile für die Landwir-
te können, soweit sie über die Vorgaben der ordnungsge-
mäßen Landbewirtschaftung hinausgehen, durch Aus-
gleichsleistungen kompensiert werden (Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg 2014; s. a. Tz. 396).

Die Wasserschutzgebiete werden nach der Nitratbelastung 
des Grundwassers und deren Veränderung im Zeitverlauf 
in gering belastete Gebiete sowie Problem- und Sanie-
rungsgebiete unterteilt. Ein Problemgebiet beginnt zum 
Beispiel ab einer Nitratbelastung oberhalb von 25 mg/l 
und einem Anstieg der Belastung im Fünfjahresmittel über 
0,5 mg/l. Die Schutzbestimmungen orientieren sich an 

dieser Einstufung. So gelten in gering belasteten bzw. 
Normalgebieten, die in Tabelle 6-7 dargestellten Schutz-
bestimmungen. Dabei wird das Trinkwasserschutzgebiet 
wie im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehen in Schutz-
zonen I, II, und III eingeteilt. In Schutzzone I bzw. dem 
Fassungsbereich ist nur eine Grünland-Mähnutzung 
 erlaubt. In den Schutzzonen II und III ist dagegen eine 
intensivere Bewirtschaftung möglich. In Merkblättern wer-
den die jeweiligen Schutzbestimmungen für unterschied-
liche Nutzungen wie zum Beispiel den Anbau von Mais 
oder Raps weiter ausgeführt (Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 2014). 

In den Problem- und Sanierungsgebieten gelten noch 
strengere Schutzbestimmungen als die, die in Tabelle 6-7 
genannt werden. Sie betreffen insbesondere auch die 
 Düngung (mit Auflagen zur Vermeidung von Nitrataus-
waschungen), die Begrünung der Fläche (möglichst ganz-
jährig) und die Fruchtfolgen (§ 5 SchALVO).

Ausgleichszahlungen müssen von den Landwirten nach 
entsprechenden Vorgaben beantragt werden. Die Bewil-
ligung dieser Anträge sowie die Festsetzung der jeweili-
gen Zahlungen sowie Ausnahmen stehen in der Verant-
wortung der unteren Landwirtschaftsbehörde (§ 14 
SchALVO). Auch wirkt diese an der Überwachung der 
Einhaltung der Verpflichtungen aufgrund dieser Verord-
nung mit. Die Nichteinhaltung bzw. Verstöße gegen die 
Schutzbestimmungen gelten als Ordnungswidrigkeit und 
können zur Einstellung der Ausgleichszahlungen sowie 
Verhängung von Bußgeldern führen (§ 16 SchALVO).

388. Der flächendeckende Schutz von Oberflächen- und 
Grundwasserkörpern wird über das Agrarumweltpro-
gramm MEKA abgedeckt. Die dritte Förderperiode des 
MEKA-Programms (MEKA III) wurde Ende 2013 abge-
schlossen. MEKA III verfolgt das Ziel, die Kulturlandschaft 
zu erhalten und bestehende extensive Landnutzungs-
formen zu fördern. Wie alle Agrarumweltmaßnah men – 
und im Unterschied zur SchALVO – basiert dieses auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Dauer der eingegan-
genen Verpflichtungen beläuft sich auf fünf Jahre. Die 
Finanzierung erfolgt über Mittel der EU, des Bundes und 
des Landes Baden-Württemberg (Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
2012a).

Die Maßnahmenbereiche, die im Rahmen von MEKA 
gefördert werden, umfassen
– umweltbewusstes Betriebsmanagement,
– Erhaltung der Kulturlandschaft,
– Sicherung landschaftspflegender Nutzungen (z. B. 

Streuobstwiesen) und besonders gefährdeter Nutzun-
gen (z. B. Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen),

– Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel,
– extensive und umweltschonende Pflanzenerzeugung,
– Anwendung biologischer/biotechnischer Maßnahmen 

im Pflanzenschutz und
– Erhaltung besonders geschützter Lebensräume.
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Zu den Einzelmaßnahmen gehört zum Beispiel die um-
weltfreundlichere Ausbringung von flüssigen Wirtschafts-
düngern. Damit ist gemeint, dass ausschließlich emissi-
onsarme und verteilgenaue Techniken wie Schleppschlauch 
und Gülleinjektor eingesetzt werden müssen, mindestens 
einmal jährlich eine Laboranalyse des Wirtschaftsdüngers 
auf seinen Stickstoffgehalt erfolgt und ausschließlich 
Dünger von eigenen Tieren verwendet wird. Ein anderes 
Beispiel betrifft die extensive Grünlandbewirtschaftung 
mit Vorgaben zum maximalen Viehbesatz, zur Weidepfle-
ge, zur Nutzungszeit und zu den Gülleaufzeichnungs-
pflichten sowie dem Verbot des Grünlandumbruchs (Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg 2012b). Im Jahr 2011 wurden 
363.000 ha bzw. 65 % des gesamten Dauergrünlands des 
Landes Baden-Württemberg durch MEKA gefördert (Mi-
nisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg 2012a). Dies betrifft zum Beispiel 
auch die Erhaltung bzw. die extensive Bewirtschaftung 
von besonders geschützten Biotopen der FFH-Richtlinie.

Je nach Effektivität der Maßnahmen werden diese ent-
sprechend einer Punktezuordnung vergütet. So erhalten 
zum Beispiel Landwirte bei Einführung oder Beibehaltung 
der ökologischen Landwirtschaft eine deutlich höhere 
Vergütung als bei Maßnahmen im Betriebsmanagement 
(Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg 2012b).

389. Als Ergänzung bzw. Bestandteil der Programme 
SchALVO und MEKA III bzw. zur Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie wird in Baden-Württemberg von den 
Landwirtschaftsämtern eine Gewässerschutzberatung 
angeboten. Dafür wurden die zuerst zur Umsetzung von 

der SchALVO eingerichteten Beratungsangebote auf Pro-
blem- und Sanierungsgebiete ausgedehnt. Die Beratung 
im Zusammenhang mit den MEKA III-Maßnahmen er-
folgt primär über die Landwirtschaftsämter. Die Teilnah-
me an diesem Beratungsangebot ist freiwillig. 

390. Die Ergebnisse der beiden Programme SchALVO 
und MEKA werden von den verantwortlichen Ministeri-
en durchweg positiv bewertet. Nach Aussage des Minis-
teriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des 
Landes Baden-Württemberg wurden die Nitrat-Richtlinie 
bzw. die Düngeverordnung und das landwirtschaftliche 
Fachrecht bis zum Jahr 2012 vollständig umgesetzt 
 (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 2012). Die Akzeptanz, an dem 
 MEKA-Programm teilzunehmen, ist sehr hoch. So haben 
im Jahr 2011 etwa 70 % der Direktzahlungsempfänger in 
Baden-Württemberg mit rund 70 % ihrer Flächen an dem 
Programm MEKA III teilgenommen (Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg 2012b; IfLS et al. 2014). Allerdings hat die ge-
förderte Fläche im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 
um etwa 17 % abgenommen. Begrüßt wird der kontinu-
ierliche Zuwachs an ökologisch bewirtschafteten Flächen 
in Baden-Württemberg, die im Jahr 2011 8 % der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen insgesamt ausmachten 
(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012). Das 
Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie liegt bei 20 % 
(Bundesregierung 2012). Im Zeitraum von 1994 bis 2012 
hat der mittlere Nitratgehalt des Grundwassers (gemessen 
im Herbst) in Baden-Württemberg um etwa 21 % abge-
nommen (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg 2012a). Allerdings wird 

Zonen Schutzbestimmung

I (Fassungs-
bereich)

– Nur Grünland-Mäh-Nutzung (unter Abfuhr des Mähgutes) und forstwirtschaftliche Nutzung 
zulässig

– Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel verboten

II (engere 
Schutzzone)

– Verbot flüssiger Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Silagesickersaft sowie ähnliches
– Verbot von Sekundärrohstoffdüngern, ausgenommen rein pflanzlicher Herkunft

– Zusätzlich auf A-Böden (auswaschungsgefährdete Böden und Moor- und Anmoorböden)
– nur Rottemist zulässig
– Verbot von Tierpferchen
– Weidennutzung nur bei angepasstem Tierbesatz ohne nachhaltige Narbenzerstörung und 

mit versetzten Viehtränken

II, III (engere 
und weitere 
Schutzzone)

– Kein Umbruch von Dauergrünland
– Keine Anwendung von Terbuthylazin oder Tolyfluanid
– Einhaltung ordnungsgemäßer Landbewirtschaftung (Nitratauswaschung ist zu verhindern)

Quelle: § 4 SchALVO

Tabelle 6-7
Schutzbestimmungen in den Wasserschutzgebieten nach SchALVO
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immer noch an jeder zehnten Landesmessstelle der Grenz-
wert von 50 mg/l Nitrat überschritten (LUBW 2013).

Es gibt auch kritische Anmerkungen zum Erfolg der bei-
den Programme. Nach STOCK (2011) stehen MEKA-
Maßnahmen in Konkurrenz zum Biomasseanbau und zur 
Aufforstung. Dies erklärt unter anderem, warum in Grün-
landregionen im Gegensatz zu intensiv genutzten Regio-
nen die Beteiligung am MEKA-Programm groß ist. Au-
ßerdem wird der finanzielle Aufwand von MEKA III und 
SchALVO mit jährlich etwa 97 Mio. Euro (für die För-
derperiode bis 2013) als hoch eingeschätzt, wobei das 
Agrarumweltprogramm MEKA III im Vergleich zu ähn-
lichen Programmen anderer Bundesländer als besonders 
umfangreich auffällt (FOHRMANN und LIESENFELD 
2012). Des Weiteren konnten die diffusen Nährstoffbe-
lastungen der Oberflächengewässer in Baden-Württem-
berg kaum gemindert werden. Eine hierfür wichtige Maß-
nahme ist die Ausweisung ausreichend breiter bzw. 
ökologisch wirksamer Gewässerrandstreifen. Offensicht-
lich sind die ordnungsrechtlichen Vorgaben zur Breite der 
Gewässerrandstreifen nicht ausreichend. Bei der Auswei-
sung von Gewässerrandstreifen scheint es Schwierigkei-
ten zu geben, die mit einem Mangel an Ausgleichsflächen 
bzw. Flächenkonkurrenzen begründet werden (Ministeri-
um für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg 2012).

Eine Kritik an der Wasserschutzberatung in Baden-Würt-
temberg kommt von HENNIES (2005). Der Autor zeigt 
in seiner Analyse aus dem Jahr 2005 neben Vorteilen auch 
Nachteile der zentralen, flächendeckenden Offizialbera-
tung auf, so zum Beispiel die geringe Zeit für Beratung 
aufgrund gleichzeitig anfallender Kontroll- und Verwal-
tungsaufgaben, wie auch der Konflikt zwischen Kontrol-
le und Beratung (ebd.).

Derzeit ist vorgesehen, das MEKA-Programm neu zu 
gestalten. So soll es in Förderprogramm für Agrarumwelt, 
Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) umbenannt und noch 
stärker auf den Umwelt- und Naturschutz sowie das Tier-
wohl ausgerichtet werden („Neues Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl“, Pressemittei-
lung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg vom 23. Mai 2014). Der 
Klima- und Ressourcenschutz als wichtige Herausforde-
rungen werden ausdrücklich gewürdigt, nicht aber der 
Gewässerschutz. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 ist 
ein Finanzvolumen von etwa 630 Mio. Euro geplant. Im 
Rahmen des Projektes „Beratung 2020“ wird derzeit auch 
die landwirtschaftliche Beratung in Baden-Württemberg 
überarbeitet. Allerdings findet sich in dem aktuellen 
 Entwurf (Stand Mai 2014) kein Vorschlag für eine Neu-
fassung der Gewässerschutzberatung (LEL 2014).

6.3.1.2.5 Maßnahmen auf kommunaler Ebene

391. Im Verantwortungsbereich der Kommunen sind 
ebenfalls Maßnahmen notwendig, um die Stickstoffein-
träge zu mindern, damit das Ziel eines guten Zustands der 
Gewässer erreicht werden kann. Dabei steht die Abwas-

serreinigung im Vordergrund. Bei der kommunalen Ab-
wasserentsorgung wurden in der Vergangenheit bereits 
deutliche Erfolge insbesondere hinsichtlich des Anschlus-
ses der Haushalte an Kläranlagen und des Ausbaus der 
Anlagen und Reinigungsstufen gemacht (z. B. durch den 
Bau einer nachgeschalteten Denitrifikation). In den kom-
munalen Kläranlagen in Deutschland werden immerhin 
81 % des Stickstoffs eliminiert (JEKEL et al. 2014). Der 
Anschlussgrad privater Haushalte an die öffentliche Ka-
nalisation in Deutschland ist im europäischen Vergleich 
mit 96,6 % im Jahr 2010 hoch (Statistisches Bundesamt 
2013b). In den neuen Bundesländern ist er mit 90,4 % 
etwas niedriger. Allerdings ist der Anschlussgrad nicht 
damit gleichzusetzen, dass das erfasste Wasser vollständig 
einer Abwasserbehandlung bzw. Denitrifikation zugeführt 
wird. So wurde in Thüringen im Jahr 2010 das Abwasser 
von etwa 20,1 % der Einwohner, die an die öffentliche 
Kanalisation angeschlossen waren, direkt ohne vorherige 
Behandlung eingeleitet. Die Bundesländer sind, wie das 
Beispiel Thüringen zeigt, bemüht, die Abwasserbehand-
lung weiter zu optimieren (Thüringer Ministerium für 
Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 2013). 
Auch bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sind 
Maßnahmen in diesem Bereich vorgesehen. Diese reichen 
vom Kläranlagenausbau und -neubau über Umrüstung 
bestehender Anlagen bis hin zur Optimierung des Betriebs 
der Anlagen oder auch zum Anschluss bisher nicht ange-
schlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen (LAWA 
2013).

392. Ein besonderes Problem stellt weiterhin die Ablei-
tung des Niederschlagswassers dar, über die Schad- aber 
auch Nährstoffe auf verschiedenen Wegen in die Oberflä-
chengewässer gelangen können. Bei Trennsystemen, das 
heißt Kanälen, in denen Niederschlags- und Schmutzwas-
ser getrennt abgeleitet werden, kann auch mit Stickstoff-
verbindungen belastetes Niederschlagswasser ohne Vor-
behandlung in Oberflächengewässer gelangen. Ältere 
Regenbecken im Mischsystem entsprechen häufig nicht 
mehr dem Stand der Technik. Die Folge davon ist, dass 
bei starken Regenereignissen Regenwasser gemischt mit 
Abwasser in die Flüsse gelangt und zur Nährstoffbelas-
tung beiträgt. Hinzu kommt in Mischsystemen, dass man-
che Kläranlagen bei starken Regenereignissen überlastet 
sind. Aufgrund der großen Verdünnung des Schmutzwas-
sers bzw. des größeren Durchflusses wird die Reinigungs-
leistung der Anlage herabgesetzt, sodass erhöhte Nähr-
stofffrachten über den Ablauf in die Gewässer gelangen. 
Somit besteht Bedarf, die Niederschlagswasserbehand-
lung im urbanen Raum weiter zu optimieren. In mehr als 
der Hälfte der Planungseinheiten der Oberflächengewäs-
ser sind Maßnahmen zur Optimierung der Misch- und 
Niederschlagsentwässerung vorgesehen. Eine Möglichkeit 
ist eine bessere Sammlung des Regenwassers. Eine Re-
duktion des erfassten Regenwassers lässt sich durch Un-
terstützung der natürlichen Versickerung und Verdunstung 
zum Beispiel durch den Bau von Regenrückhaltebecken 
oder Retentionsbodenfiltern erreichen. Dem steht die wei-
terhin hohe jährliche Umnutzung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen zu Siedlungs- und Verkehrsflächen – 
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das Vierjahresmittel der Jahre 2009 bis 2012 lag bei circa 
74 ha pro Tag – beziehungsweise die zunehmende Ver-
siegelung entgegen. Dies trägt zu einer Zunahme der 
Einleitung von Niederschlagswasser bei (BMU 2010; 
2013a; UBA 2014a; Statistisches Bundesamt 2013a).

6.3.1.2.6  Hemmnisse bei der Umsetzung und 
erste Bewertungen

393. Die Landwirtschaft ist der Hauptemittent für Stick-
stoffeinträge ins Grundwasser und in die Oberflächenge-
wässer und steht somit bei den Maßnahmen zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtline im Vordergrund. Der 
Fokus der grundlegenden Maßnahmen liegt auf der 
 Umsetzung der Düngeverordnung. Bei den ergänzenden 
Maßnahmen handelt es sich in erster Linie um Agrar-
umweltmaßnahmen und landwirtschaftliche Beratung. 
Weitergehende ordnungsrechtliche und ökonomische 
 Instrumente sind kaum vorgesehen.

Auf der Basis der Daten, die von den Bundesländern zum 
Umsetzungsstand der Wasserrahmenrichtlinie an die 
Kommission berichtet werden, ist noch nicht ableitbar, 
ob die geplanten Maßnahmen ausreichen werden, um die 
Stickstoffziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. 
Alleine der Umsetzungsstand der Maßnahmen bzw. der 
hohe Anteil noch nicht umgesetzter Maßnahmen sowie 
erste Einschätzungen aus den Bundesländern weisen aber 
darauf hin, dass eine Zielerreichung in naher Zukunft bzw. 
mindestens im ersten und im zweiten Bewirtschaftungs-
zyklus der Wasserrahmenrichtlinie (Tz. 360) nicht gelin-
gen wird (s. a. LLUR SH 2014). Es gibt sogar erhebliche 
Zweifel, dass dies bis zum Jahr 2027 möglich ist (Euro-
päischer Rechnungshof 2014; s. a. Kritik der Europäi-
schen Kommission an deutscher Umsetzung: Europäische 
Kommission 2012a).

Auch der SRU hat erhebliche Bedenken, dass mit der 
Umsetzung bestehender Vorgaben für die Landwirtschaft 
und freiwilligen Maßnahmen eine vollständige Erreichung 
der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gelingen wird. Au-
ßerdem wird bei den Maßnahmen, die die Landwirtschaft 
adressieren, dem Verursacherprinzip, wie es in der Richt-
linie vorgesehen ist, nicht hinreichend Rechnung getragen. 

Die Beispiele aus den Bundesländern zeigen, dass in 
Trinkwasserschutzgebieten ein kooperativer Ansatz 
durchaus Wirkung zeigen kann. Wobei Baden-Württem-
berg im Unterschied zu Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen auf ordnungsrechtliche Vorgaben setzt, deren 
Einhaltung zum Teil über Ausgleichszahlungen kompen-
siert wird. Dagegen stoßen außerhalb von Wasserschutz-
gebieten Agrarumweltmaßnahmen und landwirtschaft-
liche Beratung auf geringe Akzeptanz bei den Landwirten 
und somit ein rein auf Freiwilligkeit beruhender Ansatz 
an seine Grenzen. Agrarumweltmaßnahmen sind offen-
sichtlich gerade für Intensivbetriebe wenig attraktiv. Auch 
ist die Frage nach der Effizienz und Wirkung der angebo-
tenen Agrarumweltmaßnahmen und der Wasserschutzbe-
ratung nicht ausreichend geklärt bzw. wird nicht zufrie-
denstellend evaluiert. Trotz der essenziellen Bedeutung 

des Vollzugs für die Zielerreichung der ergriffenen Maß-
nahmen mangelt es weitgehend an belastbaren und diffe-
renzierten empirischen Analysen und Fallstudien zu den 
Erfolgsbedingungen und Hemmnissen des Vollzugs. Der 
SRU empfiehlt dringend weitergehende Untersuchungen 
zu den genannten Fragestellungen. Ergebnisse aus ent-
sprechenden Studien sind für eine Weiterentwicklung der 
Programme zur Minderung der Stickstoffbelastung in den 
Gewässern dringend erforderlich.

Die steigende Konzentration der Tierhaltung in manchen 
Regionen (Tz. 223) und die zum Teil sehr deutliche Zu-
nahme des Biomasseanbaus (Tz. 234) zur Energiegewin-
nung führen zu einem vermehrten Eintrag von Stickstoff 
in die Gewässer und stehen somit der Umsetzung der 
Stickstoffziele der Wasserrahmenrichtlinie entgegen. Bei-
de Entwicklungen sind mit verantwortlich dafür, dass es 
in einigen Regionen trotz intensiver Bemühungen zur 
Belastungsminderung sogar zu einer Verschlechterung der 
Grundwasserqualität kommt. Gleichzeitig steigen die 
Kosten für Agrarumweltmaßnahmen. Die Förderung des 
Anbaus von Biomasse zur Energiegewinnung konter-
kariert die Bemühungen zur Minderung der Stickstoff-
einträge aus der Landwirtschaft und damit die Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie.

6.3.2  Wasserrechtliche Instrumente zur 
Minderung der Stickstoffeinträge in die 
Binnengewässer und ins Grundwasser

394. Wie dargestellt besteht zur Umsetzung der 
 Wasserrahmenrichtlinie die Möglichkeit, auf bestehende 
ordnungsrechtliche Vorschriften zurückzugreifen. So kön-
nen Gewässerrandstreifen, die Ausweisung von Wasser-
schutzgebieten und ein wasserrechtliches Zulassungs-
verfahren zur Düngung zur Minderung der Stoffeinträge 
in die Oberflächengewässer beitragen. Aktivitäten zum 
Hochwasserschutz weisen zum Teil enge Synergien mit 
Minderungsmaßnahmen der Stickstoffeinträge in die 
Oberflächengewässer auf.

Gewässerrandstreifen
395. Nach § 38 Absatz 1 WHG dienen Gewässerrand-
streifen unter anderem der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer und 
der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quel-
len. Die Breite von Gewässerrandstreifen im Außenbe-
reich ist im Wasserhaushaltsgesetz mit 5 m festgelegt, in 
diesen ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
untersagt. Allerdings nimmt § 38 Absatz 4 WHG die An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln 
von diesem Verbot aus. Für diese Tätigkeiten regelt die 
Düngeverordnung spezialgesetzlich in § 3 Absatz 6, dass 
ein Abstand von 3 m einzuhalten ist. Allerdings ist nicht 
nachvollziehbar, warum die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln und Düngemitteln weitergehend zulässig 
ist als andere Tätigkeiten, weil sowohl Dünger als auch 
Pflanzenschutzmittel die Funktionen der Oberflächenge-
wässer erheblich beeinträchtigen können. Entsprechend 
haben einige Länder strengere Vorgaben festgelegt. Bei-
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spielsweise wurden in Bremen die Gewässerrandstreifen 
im Außenbereich auf 10 m Breite festgelegt und eine 
Düngung in diesem an natürlichen Gewässern verboten 
(§ 21 Bremisches Wassergesetz).

Der SRU ist der Auffassung, dass die Breite der Gewäs-
serrandstreifen in Übereinstimmung mit der Empfehlung 
der LAWA aus dem Jahr 2002 (LAWA und LABO 2002) 
auf 10 m erweitert werden und die Verwendung von Dün-
ger in Gewässerrandstreifen generell verboten werden 
sollte.

Dabei ist noch zu beachten, dass die Länder nach § 2 
Absatz 2 WHG kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung einschließlich Be- und Ent-
wässerungsgräben von dem Anwendungsbereich des Ge-
setzes ausnehmen können (MÖCKEL 2014). Somit gelten 
für diese keine Abstandsregeln. Nach MÖCKEL (ebd.) 
haben alle Bundesländer außer Rheinland-Pfalz Be- und 
Entwässerungsgräben ausgenommen. Dies ist auch des-
halb besonders problematisch, da die Entwässerungsgrä-
ben in der Regel in andere Oberflächengewässer entwäs-
sern und somit die Nährstoffe weitertransportiert werden. 
Aus diesem Grunde und angesichts der Tatsache, dass 
eine Gewässerrandstreifenausweisung an solchen kleinen 
Gewässern schwierig sein könnte, empfiehlt der SRU den 
Bundesländern, wenigstens über das Ergreifen anderer 
Maßnahmen zur Minderung der Stickstoffeinträge beizu-
tragen.

Ausweisung von Wasserschutzgebieten
396. Wasserschutzgebiete sind ein wichtiges Instrument 
zum Grundwasserschutz. In Deutschland waren im Jahr 
2013 30.045 Wasserschutzgebiete, was etwa 14,1 % der 
Landesfläche ausmacht, ausgewiesen (JEKEL et al. 2014; 
s. Abb. 6-11). Landesregierungen oder andere ermächtig-
te Landesbehörden können zum Schutz des Allgemein-
wohls Wasserschutzgebiete ausweisen (§ 51 WHG). Die 
hierfür festgelegten Gründe sind 

– Gewässer für die derzeitige oder zukünftige Wasser-
versorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schüt-
zen,

– das Grundwasser anzureichern oder 

– schädliches Abfließen von Niederschlagswasser sowie 
das Abschwemmen und den Eintrag von Bodenbe-
standteilen, Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln in 
Gewässer zu vermeiden.

In Wasserschutzgebieten können bestimmte Aktivitäten 
verboten oder beschränkt und die Eigentümer von Grund-
stücken verpflichtet werden, bestimmte Handlungen vor-
zunehmen bzw. Maßnahmen zuzulassen (§ 52 Abs. 1). 
Beispielsweise kann in Wasserschutzgebieten auf land-
wirtschaftlichen Flächen der Umbruch von Dauergrünland 
oder der Einsatz von Düngemitteln untersagt werden 
(MÖCKEL 2014; CZYCHOWSKI und REINHARDT 
2010).

Trinkwasserschutzgebiete werden in Zonen mit unter-
schiedlichen Schutzbestimmungen unterteilt (Tab. 6-8). 
Je nachdem, welche Schutzzone für das Gebiet festgesetzt 
wurde, sind dort unterschiedliche Beschränkungen mög-
lich. In Schutzzone I sind sämtliche Aktivitäten und somit 
auch die landwirtschaftliche Nutzung als gefährlich und 
in der Regel nicht tragbar bzw. zu prüfen eingeschätzt. 
Dies betrifft in Schutzzone II nur bestimmte Aktivitäten, 
wie zum Beispiel die Düngung mit Wirtschaftsdüngern 
und Sekundärrohstoffen, aber auch den Betrieb von Fisch-
teichen und Abwasserreinigungsanlagen. In Schutz-
zone III gehören zu den Aktivitäten, die eingeschränkt 
werden können, Viehtränken an oberirdischen Gewässern 
und Massentierhaltungen (Tab. 6-8).

Wasserschutzgebiete dienen primär dem Trinkwasser- und 
Heilwasserschutz sowie der Erhaltung von Grundwasser 
als zukünftige Trinkwasserressource. Allerdings ist es 
auch möglich, Wasserschutzgebiete alleine auszuweisen, 
um die Wasserkörper vor Belastungen durch die Land-
wirtschaft zu schützen. Bisher scheint aber die letztge-
nannte Möglichkeit in der Praxis kaum zum Tragen zu 
kommen (CZYCHOWSKI und REINHARDT 2010). 
Dabei könnten über diesen Weg besondere gebietsspezi-
fische Anforderungen an die Landwirtschaft gestellt und 
somit auch zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie beitragen. Der SRU empfiehlt den Ländern, 
dieses Instrument neben dem Schutz von derzeitigen und 
zukünftigen Trinkwasserressourcen auch zur Belastungs-
minderung in Hotspot-Regionen und zum Schutz von 
Gewässern, die besonders sensibel gegenüber Stickstoff-
einträge sind, verstärkt einzusetzen. 

Allerdings ist für den Fall, dass eine Anordnung erhöhte 
Anforderungen festlegt, die die ordnungsgemäße land- 
oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks 
einschränken, nach § 52 Absatz 5 WHG für die dadurch 
verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener 
Ausgleich zu leisten (MÖCKEL et al. 2014; LASKOWSKI 
und ZIEHM 2014; REINHARDT 2012). Dies entspricht 
nicht dem Verursacherprinzip und erschwert die Auswei-
sung von Wasserschutzgebieten, da hiermit Kompen-
sationskosten verbunden sind. MÖCKEL (2014) schlägt 
aus diesem Grund die Aufhebung der Bestimmung vor. 
Der SRU empfiehlt der Bundesregierung angesichts der 
besonderen Herausforderung, die Gewässer vor Stickstoff-
einträgen durch die Landwirtschaft zu schützen und die 
Schwierigkeiten, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu 
erreichen, diesen Vorschlag eingehend zu prüfen.

Wasserrechtliches Zulassungsverfahren für die 
Düngung
397. Trotz der in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Aus-
wirkungen der Stickstoffeinträge in die Oberflächenge-
wässer und ins Grundwasser stellt die Düngung bzw. der 
Ackerbau keine Benutzung im wasserhaushaltsgesetz-
lichen Sinne dar (REINHARDT 2012). Dabei ist die Dün-
gerausbringung durchaus als eine Maßnahme einzustufen, 
die nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 WHG dazu geeignet ist, 
dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 
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Wasserschutzgebiete (WSG) in Deutschland

S=Spa (Heilquelle)

T=Drinking (Trinkwasser)

Legende Statistik
Anzahl WSG - 30.045
Fläche WSG absolut - 50.400 km²

Fläche WSG in % zur Fläche Deutschlands - 14,08 %

Ø - 1,68 km²
min. - 0,00000048 km²
max. - 814 km²

Flächengrößen WSG:

BB
BE
BW
BY
HB
HE
HH
MV

Fläche
WSG [km²]

% zur
Landesfläche

NI
NW
RP
SH
SL
SN
ST
TH

Fläche
WSG [km²]

% zur
Landesfläche

1.588
211
9.043
3.543
29
11.542
96
3.697

7.253
3.996
2.168
505
441
1.510
1.393
3.378

5,35
23,66
25,28
5,02
7,29
54,71
12,70
15,88

15,18
11,72
10,93
3,19
17,19
8,17
6,78
20,86

Fläche Deutschland - 357.837 km²

Bearbeitung: FG I 1.5-SG

Quelle: WasserBlick/2010

Abbildung 6-11
Wasserschutzgebiete in Deutschland

Quelle: JEKEL et al. 2014
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nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit her-
beizuführen Trotzdem wird die intensive Aufbringung von 
Dünger nicht der vorherigen wasserbehördlichen Zu-
lassungskontrolle unterworfen. Die Diskussion um die 
Einordnung der Düngung als genehmigungspflichtige 
Gewässerbenutzung ist nicht neu (z. B. LINDEN 1993; 
EKARDT et al. 2008; EKARDT und WEYLAND 2014). 
REINHARDT (2012) hält die bisherige Praxis, die Dün-
gung hiervon auszunehmen, wenigstens für den Energie-
pflanzenanbau für erklärungsbedürftig. Für die Privile-
gierung der landwirtschaftlichen Aktivität, die beim 
Anbau von Pflanzen zur Nahrungsgewinnung berechtigt 
sein kann, fehlt seiner Auffassung zufolge die Begrün-

dung, wenn es den Pflanzenanbau zur Energiegewinnung 
betrifft. Aus seiner Sicht ist eine Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Aktivitäten nicht zu rechtfertigen, wie 
zum Beispiel die unkonventionelle Gasförderung mittels 
Fracking, die nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 WHG eine 
unechte Benutzung darstellt (ebd.).

Nach Ansicht des SRU sollte die bisherige Praxis, Dün-
gung generell vom wasserrechtlichen Zulassungsverfah-
ren auszunehmen, auf den Prüfstand gestellt werden. Ein 
erster Schritt könnte sein, beim Anbau von bestimmten 
Kulturen wie zum Beispiel Mais über eine Erlaubnis-
pflicht Auflagen zum Düngemanagement zu machen.

Tabelle 6-8
Ausdehnungen von Trinkwasserschutzgebietszonen

und dort festgelegte Beschränkungen

Wasserschutzgebiete

Zonen I II III

Ausdehnung Unmittelbare 
Umgebung der 
Fassungsanlage 
(Brunnen)

Engere Schutzzone.
Beim Grundwasserschutz ist 
die Grenze die 50-Tage-Linie 
(von dieser Linie benötigt das 
Grundwasser 50 Tage bis zum 
Erreichen der Fassungsanlage). 
Bei Talsperren liegt die Grenze 
entlang der oberirdischen 
 Zuflüsse (evtl. in Teilzone A 
und B unterteilt).

Weitere Schutzzone.
Umfasst nach Möglichkeit das 
gesamte Wassereinzugsgebiet 
(evtl. in Teilzone A und B 
 unterteilt). 

Ziel Schutz der 
Fassungsanlage 

Schutz vor Verunreinigungen 
durch pathogene Mikro-
organismen sowie sonstige 
Beeinträchtigungen 

Schutz vor weitreichenden 
 Beeinträchtigungen, besonders 
durch nicht oder nur schwer 
abbaubare chemische oder 
 radioaktive Verunreinigungen 
und sonstigen Beeinträchtigun-
gen sowie vor Eutrophierung 

Beispiele für 
(sehr) gefährliche 
und in der Regel 
nicht tragbare 
bzw. zu prüfende 
Handlungen

Sämtliche Nutzun-
gen mit Ausnahme 
solcher, die der Auf-
rechthaltung der 
Gewinnung dienen.

Düngung mit Wirtschafts-
düngern und Sekundär-
rohstoffen;
Umbruch von Dauergrünland;
offene Lagerung und unsach-
gemäße Anwendung von 
 Mineraldünger;
Betrieb von Lagern für Jauche, 
Gülle und Silagesickersaft;
Betrieb von Fischteichen;
Betrieb von Abwasser-
reinigungsanlagen

Viehtränken an oberirdischen 
Gewässern, Viehtrieb durch 
das Gewässer, Viehansamm-
lungen, Pferchhaltung, 
Massentier haltungen;
Einleiten von Abwasser;
Betrieb von Fischzucht-
betrieben und Fischteichen 
mit Fütterung

SRU/SG 2015/Tab. 6-8; Datenquelle: WHG; 
DVGW-Arbeitsblatt W 101: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete,  I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser; 

DVGW-Arbeitsblatt W 102: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, II. Teil: Schutzgebiete für Talsperren



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 201 – Drucksache 18/4040

201

Schutz aquatischer Ökosysteme und des Grundwassers

Hochwasserschutz
398. Mit der Hochwasserrisikomanagementrichtli-
nie 2007/60/EG (HWRM-Richtlinie) werden die Mitglied-
staaten verpflichtet, ihre Hochwasserrisiken zu bewerten 
und Managementpläne zu erstellen. Bis zum Dezember 
2013 mussten sie hierfür Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten nach Flussgebietseinheiten er-
stellen (Art. 6 HWRM-Richtlinie). Bis Dezember 2015 
sind nunmehr Hochwasserrisikomanagementpläne zu 
erarbeiten, die abgeleitete Ziele enthalten (Art. 7 
HWRM-Richtlinie). Soweit die Flussgebietseinheiten 
grenzübergreifend sind, soll dies möglichst in Koopera-
tion untereinander erfolgen. In der HWRM-Richtlinie 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, deren Umset-
zung mit den Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie zu koordinieren (Art. 9 HWRM-Richtlinie; 
BMUB 2009). Die Umsetzung der Richtlinie in deutsches 
Recht und die vorläufigen Bewertungen der Hochwasser-
risiken sind bereits abgeschlossen.

Maßnahmen zur Minderung der Stickstoffbelastung bzw. 
Maßnahmen, die für die Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie vorgesehen sind, tragen auch zum Hochwasser-
schutz bei und umgekehrt. Somit bestehen hier zum Teil 
enge Synergien (s. a REESE et al. 2010). Dies trifft ins-
besondere für Maßnahmen zum dezentralen Hochwasser-
rückhalt und zur Anpassung an veränderte Abflussbedin-
gungen zu. Dazu gehört zum Beispiel die Erhaltung und 
Entwicklung von Auwäldern sowie eine an Standorte 
angepasste Grünlandnutzung der Auen (LINNENWEBER 
2013). Mit einer Anbindung von Auen an die Fließge-
wässer nimmt die Stickstoffretention in den flussnahen 
Bodenschichten zu. Veränderungen der Strömungsver-
hältnisse und der Geschiebedynamik erhöhen zudem die 
Selbstreinigungskraft der Gewässer. Außerdem weisen 
fließgewässerbegleitende Feuchtgebiete ein erhebliches 
Potenzial für den Nährstoffrückhalt auf, da sie zum einen 
Nährstoffe aus dem Grundwasser und dem Oberflächen-
abfluss aufnehmen und biogeochemisch sowie durch 
Sedimentation dauerhaft binden und somit als Senken 
fungieren. Des Weiteren können bei Überflutungen Nähr-
stoffe in die Auen verlagert werden (KORN et al. 2005).

Es gibt bereits eine Fülle von Beispielen für morphologi-
sche Maßnahmen, die für den Hochwasserschutz ergriffen 
wurden. Eines dieser Beispiele ist die Deichrückverlegung 
an der Elbe bei Lenzen, mit der gleichzeitig eine 420 ha 
große  Überflutungsaue geschaffen wurde. Dieser neu 
geschaffene Retentionsraum führt bei extremem Hoch-
wasser in diesem Bereich zu einer Absenkung des Was-
serspiegels um bis zu 40 cm (ALEXY und FAULHABER 
2011).

In nicht wenigen Fällen erfolgte bereits eine enge Koope-
ration zwischen den verantwortlichen Akteuren für die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und denen zur 
Umsetzung der HWRM-Richtlinie. Die Akzeptanz der 
Maßnahmen und der Austausch von Informationen spie-
len in beiden Fällen eine wichtige Rolle. Der SRU sieht 
durchaus Chancen in der Nutzung bestehender Synergien 

zwischen den Aktivitäten zum Hochwasserschutz und dem 
Ergreifen von Maßnahmen zur Minderung der Stickstoff-
einträge in die Oberflächengewässer, beispielsweise um 
Kompetenzen zu bündeln und Kosten zu mindern. Aus 
diesem Grund empfiehlt der SRU den Ländern, die be-
stehenden Synergien, wie zum Teil in der Praxis schon 
geschehen, zu nutzen.

Zwischenfazit
399. Um die Gewässer und das Grundwasser vor den 
Stickstoffeinträgen zu schützen, können verschiedene 
wasserrechtliche Instrumente zum Tragen kommen. Dazu 
gehören insbesondere Gewässerrandstreifen, Wasser-
schutzgebiete und ein zu schaffendes wasserrechtliches 
Zulassungsverfahren für die Düngung. Bisher werden 
diese Instrumente aus Sicht des SRU von den Ländern 
noch zu wenig – wenn überhaupt – genutzt. Auch sind die 
Vorgaben hierzu auf Bundesebene unzureichend bzw. zum 
Teil ungenau. Insbesondere für den regionalen Schutz 
besonders empfindlicher aquatischer Ökosysteme und zur 
Belastungsminderung in Hotspot-Gebieten bieten diese 
aber ein hohes Potenzial (s. a. Tz. 476 ff.). Deshalb emp-
fiehlt der SRU der Bundesregierung, die Unsicherheiten 
und Hürden beim Umgang mit diesen Instrumenten zu 
beseitigen, und den Ländern, bei ihren Schutzstrategien 
verstärkt auf wasserrechtliche Instrumente zuzugreifen.

6.3.3  Die Vorgaben der
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

400. Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie steht im 
Zentrum der Bemühungen zum Schutz der europäischen 
Meere vor den Eingriffen durch den Menschen, zu denen 
auch die weiterhin zu hohen Stickstoffeinträge gehören 
(s. Tz. 113 f.). Sie setzt die Zielvorgaben und den zeit-
lichen Rahmen für die Umsetzung von regionalen und 
nationalen Meeresschutzstrategien.

Dabei knüpft die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie an die 
Wasserrahmenrichtlinie an. Beide Richtlinien verfolgen 
einen umfassenden und schutzzielbezogenen Ansatz, 
 weisen aber auch einige Divergenzen auf. So werden 
 beispielsweise die Ziele in der Meeresstrategie-Rahmen-
richtline weniger stringent ausformuliert als in der Was-
serrahmenrichtlinie (ausführlich in SRU 2012, Tz. 494 ff.) 
Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist im Jahr 2008 
und somit später als die Wasserrahmenrichtlinie in Kraft 
getreten. Das Ziel der Richtlinie ist es, in den europäischen 
Meeresgewässern einen guten Umweltzustand bis zum 
Jahr 2020 zu erreichen oder aufrecht zu erhalten. Hierfür 
werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, umfassende Stra-
tegien beziehungsweise Maßnahmenprogramme zum 
Schutz ihrer Meeresgebiete zu erstellen (ausführlich in 
SRU 2012). In der Richtlinie wurden elf Deskriptoren zur 
Beschreibung des guten Umweltzustands festgelegt, an 
denen sich die Umsetzung orientieren soll (Anhang I 
MSRL; SRU 2012, Tz. 467).

401. Für den Nährstoffeintrag in die Meere ist insbe-
sondere der Deskriptor 5 von Bedeutung. Dieser be-
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schreibt den guten Umweltzustand in der Form, dass die 
vom Menschen verursachte Eutrophierung auf ein Mini-
mum reduziert ist. Das betrifft insbesondere die negativen 
Auswirkungen wie Verlust der biologischen Diversität, 
Verschlechterung des Zustands der Ökosysteme, schädli-
che Algenblüten sowie Sauerstoffmangel in den Wasser-
schichten nahe dem Meeresgrund (Anhang I MSRL). 
Andere relevante Deskriptoren sind die für biologische 
Vielfalt (Deskriptor 1), Nahrungsnetze (Deskriptor 4) und 
Integrität des Meeresbodens (Deskriptor 6) (Anhang I 
MSRL).

Im Rahmen der Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie wurden bereits folgende operative Umweltziele 
hinsichtlich der Eutrophierung (Deskriptor 5) für die deut-
schen Gebiete von Nord- und Ostsee ausformuliert:

– Die Nährstoffeinträge über die Flüsse sind weiter zu 
reduzieren. Dabei wird auf die Reduzierungsvorgaben 
der Maßnahmenprogramme der Bewirtschaftungsplä-
ne der Wasserrahmenrichtlinie verwiesen. Indikatoren 
für die Überwachung dieses Ziels sind die Nährstoff-
konzentrationen am Übergabepunkt limnisch-marin 
der in die Nord- und Ostsee mündenden Flüsse.

– Ebenfalls ist es erforderlich, die Nährstoffeinträge aus 
anderen Meeresgebieten zu reduzieren. Darauf soll im 
Rahmen der Zusammenarbeit von OSPAR und HEL-
COM hingewirkt werden (s. a. Tz. 403 ff.). Indikatoren 
hierfür sind der Transport und die Verteilung von Phos-
phor und Stickstoff.

– Schließlich sind die Nährstoffeinträge aus der Atmo-
sphäre weiter zu reduzieren. Indikatoren hierfür sind 
die Emissionswerte und die Deposition von Stickstoff-
verbindungen auf die Meeresoberfläche (Bund/Län-
der-Messprogramm Meeresumwelt 2012b; 2012a).

402. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie bereits das Problem der Stick-
stoffeinträge über die Flüsse in die Meere adressiert wird. 
Für den Schutz der Küstengewässer wurden im Rahmen 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bereits Ziele 
abgeleitet. Trotzdem bleibt zu prüfen, ob die dort festge-
legten Maßnahmen ausreichen, um auch die Ziele der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie zu erreichen. Eine Ab-
stimmung zwischen den Arbeiten zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie bleibt eine wichtige Herausforderung. Dass im 
Rahmen der Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie zusätzlich Maßnahmenpläne zur Minderung der 
landwirtschaftlichen Stickstoffeinträge aus der Fläche 
aufgestellt werden, ist mehr als unwahrscheinlich. Zum 
einen aufgrund des Aufwands, der mit der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie bereits betrieben wird, um dieses 
Problem anzugehen, zum anderen wegen der bestehenden 
Hürden bei der Maßnahmenumsetzung (s. Tz. 393). Ganz 
abgesehen davon, dass Ziele für den Schutz der Küsten-
gewässer bei der Umsetzung bereits Berücksichtigung 
finden. Somit ist auch kaum damit zu rechnen, dass sich 
angesichts der Zielverfehlungen bei der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie, die sich bereits ankündigen, be-
stehende Ziele nachgeschärft werden.

Insgesamt hält der SRU es für notwendig, dass sich die 
Bundesregierung ihrer Verantwortung bei der Minderung 
der Stickstoffeinträge insbesondere durch die Landwirt-
schaft unter anderem aus Gründen des Gewässer- und 
Meeresschutzes erheblich stärker bewusst wird als bisher 
(s. Tz. 111).

Darüber hinaus bleibt die Notwendigkeit, Einträge aus 
sonstigen Quellen zu mindern, beispielweise direkte Ein-
leitungen in das Meer oder Einträge über den Luftpfad, 
im besonderen Maße auch aus der Seeschifffahrt. So wird 
die Schifffahrt als Verursacher von Stickstoffeinträgen 
über den Luftpfad in die Ostsee bereits an dritter Stelle 
nach dem Straßenverkehr und den Energie produzierenden 
Industrien genannt, bei Stickstoffoxiden sogar an erster 
Stelle (HELCOM 2012; s. Tz. 115). Dieses Problem lässt 
sich aber kaum auf der Ebene der nationalen und regio-
nalen Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
lösen. Hierfür ist der internationale und europäische Ver-
handlungsprozess maßgeblich (s. Tz. 542 ff.). Auf die 
besondere Herausforderung der Einbeziehung der Sekto-
ren bei der Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenricht-
linie hat der SRU bereits in seinem Umweltgutachten 2012 
hingewiesen (SRU 2012, Tz. 492 ff.). Angesichts der 
Notwendigkeit die Stickstoffemissionen aus der Seeschiff-
fahrt zu mindern, ist hier ein besonderes Engagement der 
Bundesregierung erforderlich (s. Tz. 253).

6.3.4  Initiativen im Rahmen der regionalen 
Konventionen zum Meeresschutz zur 
Minderung der Stickstoffbelastung

403. Der Eintrag von Nährstoffen bzw. die Eutrophie-
rung gehört zu den Problemen, die im Rahmen der Arbei-
ten zur Umsetzung der regionalen Konventionen zum 
Meeresschutz schon frühzeitig thematisiert wurden (s. a. 
SRU 2004b, Tz. 324 ff.). Für die Ostsee ist das Überein-
kommen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets 
(Helsinki-Konvention), für die Nordsee das Übereinkom-
men zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
(OSPAR) und die Internationale Nordseeschutzkonferenz 
(INK) von Relevanz. Die Helsinki-Konvention und 
OSPAR stufen Nitrate und Phosphate als vorrangige 
Schadstoffe ein. Somit sind die Vertragsstaaten besonders 
verpflichtet, deren Eintrag zu vermeiden und zu minimie-
ren (Art. 5 i. V. m. Anlage I Teil 1.2 Helsinki-Überein-
kommen; Art. 3 i. V. m. Annex I und Appendix 2 OSPAR).

Die INK wurde das letzte Mal im Jahr 2006 abgehalten 
und inzwischen durch europäische Aktivitäten zum Mee-
resschutz abgelöst. Für die Umsetzung der oben genann-
ten Konventionen wurden Strategien einschließlich Min-
derungsziele erarbeitet, auf die im Folgenden kurz 
eingegangen wird.

So vereinbarten die Nordseeanrainerstaaten auf der 2. INK 
im Jahr 1987 die Nährstoffeinträge (Stickstoff und Phos-
phor) um 50 % im Vergleich zum Jahr 1985 zu reduzieren 
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(INK 1987). Die Kommission zum Übereinkommen von 
Paris von 1974 zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
vom Lande (PARCOM) hat dieses Ziel in ihrer Empfeh-
lung 88/2 von 1988 aufgegriffen. Das Ziel hat im Rahmen 
von OSPAR weiterhin Bestand (OSPAR Commission 
2010b; 2012). Die Stickstoffeinträge aus dem deutschen 
Einzugsgebiet in die Nordsee konnten bis heute nur an-
nähernd um dieses Zielniveau abgesenkt werden (UBA 
2013a). Auf ein vergleichbares Ziel bzw. eine 50 %ige 
Nährstoffeintragsminderung im Vergleich zum Jahr 1985 
einigten sich die Minister der Vertragsstaaten des Helsin-
ki-Übereinkommens im Jahr 1988 für die Ostsee (HEL-
COM 1988). Dieses Ziel wurde für das deutsche Ostsee-
einzugsgebiet im Jahr 2005 das erste Mal erreicht (UBA 
2013b). Es wurde inzwischen durch ein weitergehendes 
Minderungsziel abgelöst (Tz. 404).

Der Ostseeaktionsplan
404. Für die Ostsee haben sich die Umweltminister der 
Ostseeanrainerstaaten im November 2007 auf einen Ost-
seeaktionsplan geeinigt (HELCOM 2007). Die Eutrophie-
rung dieses Randmeeres ist eines der vier Hauptthemen 
des Plans und wird als eine zentrale Umweltherausforde-
rung bewertet. Ein weiterer Plan bezieht sich auf den 
Naturschutz bzw. die Erhaltung der Biodiversität.

Das HELCOM-Ziel, die Ostsee frei von Eutrophierung 
zu halten, wird wie folgt weiter ausdifferenziert: Nähr-
stoffkonzentrationen nahe dem natürlichen Hintergrund, 
klares Wasser, Algenblüten auf natürlichem Niveau, na-
türliches Vorkommen von Pflanzen und Tieren und natür-
liche Sauerstoffkonzentrationen. Das primäre Ziel ist 
klares Wasser, der Indikator dafür die Sichttiefe. Werden 
die Ziele für die Eutrophierung nicht erreicht, so hat dies 
erheblichen Einfluss auf den Status der Biodiversität.

Mit dem Ostseeaktionsplan haben sich die Anrainerstaa-
ten verpflichtet, in Analogie zur Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie, spätestens ab dem Jahr 2016 Maßnahmen zu 
ergreifen, um die atmosphärischen und die Nährstoffein-
träge über die Flüsse zu mindern. Die Zielerreichung ist 
für das Jahr 2021 vorgesehen.

Eine Besonderheit des Aktionsplans besteht darin, dass 
sich die Anrainerstaaten zu ganz konkreten Nährstoffmin-
derungszielen verpflichtet haben. So wurden die zulässi-
gen Stickstoffeinträge für die Ostsee mit 792.209 t Stick-
stoff pro Jahr festgelegt, was einer Minderung um 
118.134 t Stickstoff pro Jahr im Vergleich zum Berichts-
zeitraum 1997 bis 2003 entspricht (HELCOM 2013c). 
Ziel ist ein von Eutrophierung relativ unbeeinflusster 
Zustand, wie er vor dem Jahr 1940 in der Ostsee anzu-
treffen war. Die Modellierung der zulässigen Einträge war 
auf verschiedene Eutrophierungsparameter ausgerichtet, 
wie zum Beispiel die Sichttiefe und die Sauerstoffkon-
zentrationen in Wasserschichten in der Nähe des Grundes 
in den tiefen Ostseebecken (HELCOM 2013a). Auf der 
Basis von Zielwerten für die einzelnen Ostseebecken wur-
den Minderungsziele für die jeweiligen Ostseeanrainer-
staaten abgeleitet. Danach hat sich Deutschland vorge-

nommen, seine Stickstoffeinträge um 7.670 t/a zu mindern 
(HELCOM 2013b). Der Großteil dieser Minderung be-
trifft die atmosphärischen Einträge mit 5.720 t/a.

Allerdings sind die Ziele, die im Rahmen des Ostsee-
aktionsplans vereinbart wurden, auf den Schutz der offe-
nen Ostsee ausgerichtet (HELCOM 2013b). In diesem 
Teil der Ostsee ist aber Phosphat für das Eutrophierungs-
problem von größerer Bedeutung als Stickstoff. Deshalb 
sind die Phosphatziele des Ostseeaktionsplanes auch deut-
lich ambitionierter als die Stickstoffziele. Für die Küsten-
gewässer sind aber anspruchsvollere Ziele für Stickstoff, 
unter anderem für die Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie, erforderlich, da Stickstoff hier häufig der limitie-
rende Nährstoff ist. Aus Sicht des SRU sind entsprechen-
de Ziele für die Küstengewässer, die bereits erarbeitet 
werden (persönliche Mitteilung von Wera Leujak/UBA 
vom 18. September 2014), dringend erforderlich (s. a. 
HELCOM 2013c). Außerdem sollten diese mit den Ar-
beiten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abge-
stimmt werden.

Die Strategie zum Schutz des Nordostatlantiks
405. Im Jahr 2010 haben sich die Mitgliedstaaten des 
OSPAR-Übereinkommens auf eine Strategie zum Schutz 
der Meeresumwelt des Nordostatlantiks, einschließlich 
der Nordsee, für die Jahre 2010 bis 2020 geeinigt (OSPAR 
Commission 2010a). Die Strategie knüpft an Artikel 2.1 
lit. a des Übereinkommens an, in dem sich die Mitglied-
staaten unter anderem verpflichten, das Möglichste zu 
unternehmen, um die Verschmutzung der Meeresumwelt 
zu verhindern und zu beenden sowie die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt vor negativen 
Effekten durch menschliche Aktivitäten und die Meeres-
umwelt zu erhalten, und soweit möglich, geschädigte 
Meeresgebiete wiederherzustellen. Grundlage der Strate-
gie sind unter anderem die Erkenntnisse, dass die Eingrif-
fe durch den Menschen in die marine Umwelt weiterhin 
zunehmen und der Verlust an Biodiversität in unakzepta-
bler Intensität fortschreitet (s. a. Tz. 164 ff.).

Die Strategie selbst ist noch einmal in fünf thematische 
Strategien unterteilt, von denen sich eine mit der Eutro-
phierung beschäftigt und eine weitere mit der biologischen 
Diversität und den Ökosystemen. Ein strategisches Ziel 
der thematischen Strategie ist das Erreichen und Erhalten 
einer gesunden Meeresumwelt frei von Eutrophierung, 
die insbesondere in der südlichen Nordsee einschließlich 
der deutschen Bucht noch ein erhebliches Problem dar-
stellt (s. a. Tz. 165). Damit verbunden sollen die mit der 
Eutrophierung einhergehenden negativen Effekte wie der 
Verlust an Biodiversität, die Degradierung der Ökosyste-
me, schädliche Algenblüten und Sauerstoffknappheit am 
Meeresgrund beendet werden. Bis zum Jahr 2020 soll das 
gesamte OSPAR-Gebiet frei von Eutrophierungsproble-
men sein.

Um dieses Ziel zu erreichen, will die OSPAR-Kommis-
sion das Monitoring, die Forschung und die Bewertung 
der Eutrophierung weiter optimieren und Maßnahmen 
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identifizieren, die dazu dienen, den Status eines Nicht-Pro-
blemgebietes in der gesamten OSPAR-Region, den guten 
Umweltzustand nach Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
und den guten ökologischen Zustand nach Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichen (z. B. OSPAR Commission 2013b). 
Somit soll die Strategie auch zur Umsetzung der Meeres-
strategie-Rahmenrichtlinie beitragen bzw. knüpft direkt 
an deren Umsetzung an. Zum Beispiel wurde ein Vor-
schlag für eine Definition eines guten Umweltzustands 
für Deskriptor 5 (Eutrophierung) erarbeitet und entspre-
chende Parameter und Indikatoren abgeleitet (OSPAR 
Commission 2012). Ein wesentlicher Schritt der Strategie 
an dem die Kommission derzeit arbeitet, ist eine Quanti-
fizierung der zur Zielerreichung erforderlichen Minderung 
der Nährstoffeinträge. Dazu gehören auch die Identifizie-
rung der Haupteintragsquellen und die Quantifizierung 
ihres Beitrags zur Belastung (OSPAR Commission 
2010a).

Gerade für die Nordsee, als das OSPAR-Gebiet, welches 
am stärksten von der Eutrophierung betroffen ist, wären 
regional abgestimmte Minderungsziele – in Analogie zur 
Ostsee – wünschenswert. Die Deutsche Bucht wird auch 
durch Ferntransporte von Stickstoffeinträgen aus den Nie-
derlanden und Großbritannien negativ beeinflusst (OSPAR 
Commission 2013a). Um die Eutrophierung in den hei-
mischen Gewässern in den Griff zu bekommen, sind für 
Deutschland deshalb solche zwischen den Anrainerstaaten 
abgestimmte Minderungsziele, bei denen auch Länder mit 
in die Verantwortung gezogen werden, die vor ihren 
 Küsten weniger bis keine Eutrophierungsprobleme haben, 
von ganz besonderer Bedeutung. Darüber hinaus leisten 
entsprechende Zielwerte einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und können 
den bestehenden Handlungsdruck besonders gut veran-
schaulichen.

Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, sich für eine 
zielführende Umsetzung der Strategie zum Schutz des 
Nordostatlantiks als wichtiger Beitrag zur Umsetzung der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der Ableitung von 
Eutrophierungsminderungszielen für die Nordsee einzu-
setzen.

6.3.5 Fazit

406. Hauptverursacher der Stickstoffbelastungen in den 
Meeren, Binnengewässern und im Grundwasser ist die 
Landwirtschaft. Das zentrale Instrument zur Reduktion 
dieser Belastungen ist derzeit die Wasserrahmenrichtlinie. 
Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden 
umfassende Maßnahmen zur Minderung der Nährstoff-
einträge auf den Wege gebracht. Bereits jetzt ist absehbar, 
dass es mit diesen Maßnahmen alleine nicht gelingen 
wird, die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in naher Zu-
kunft zu erreichen. Die Düngeverordnung ist ein wesent-
liches Element der Maßnahmenprogramme. Ihrer grund-
legenden Nachbesserung und ihrem adäquaten Vollzug 
kommt somit ein sehr hoher Stellenwert zu. Das zweite 
Element sind die sogenannten ergänzenden Maßnahmen, 

bei denen es sich primär um Agrarumweltmaßnahmen 
und um landwirtschaftliche Beratung handelt. Bei Agrar-
umweltmaßnahmen ist unbedingt auf deren Effektivität 
bzw. langfristige Wirkung, Kontrolle und regelmäßige 
Evaluation zu achten. Ein kooperativer Ansatz und Frei-
willigkeit sind wichtige Elemente, um die Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit bei den Landwirten zu fördern. An-
gesichts konkurrierender Anreize, wie der indirekten För-
derung des Anbaus von Biomasse zur Stromerzeugung, 
wird dieser Ansatz zur Zielerreichung aber nicht ausrei-
chen. Außerdem trägt dieses Vorgehen dem Verursacher-
prinzip, wie es in der Wasserrahmenrichtlinie festgeschrie-
ben ist, nicht adäquat Rechnung. Somit empfiehlt der SRU 
den Bundesländern, weitergehende ordnungsrechtliche 
und ökonomische Maßnahmen zu ergreifen, um die Stick-
stoffeinträge in die Oberflächengewässer und in das 
Grundwasser zu mindern. Insbesondere um regionale 
Empfindlichkeiten von Ökosystemen berücksichtigen zu 
können, sollte eine verstärkte Ausweisung von Wasser-
schutzgebieten, nicht nur aus Gründen des Trinkwasser-
schutzes, erfolgen. Auch sollten Gewässerrandstreifen so 
breit sein, dass sie wirksam zur Minderung der Nährstoff-
einträge in die Oberflächengewässer beitragen können.

407. Die Bestandsaufnahmen, die im Rahmen der Um-
setzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der 
regionalen Konventionen zum Meeresschutz durchgeführt 
wurden, unterstreichen die Persistenz der Nährstoffpro-
blematik. Es ist dringend erforderlich, zum Schutz der 
Meere wirksame Maßnahmen zur Minderung der Stick-
stoffeinträge zu ergreifen. Derzeit liegt der Schlüssel 
hierfür in einer erfolgreichen Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie. Für die Meere sind Minderungsziele, wie 
sie im Rahmen des Ostseeaktionsplans bereits entwickelt 
wurden, ein erster wichtiger Schritt. Für die Küstenge-
wässer und die Nordsee fehlen noch entsprechende Ziele. 
Aus diesem Grund empfiehlt der SRU der Bundesregie-
rung, sich bei der Mitarbeit an Strategien zum Schutz des 
Nordostatlantiks und der Ostsee im Rahmen von OSPAR 
und Helsinki-Konvention dafür stark zu machen, an-
spruchsvolle, und wo erforderlich regional abgestimmte 
Ziele für die Minderung der Stickstoffeinträge in die 
 Küstengewässer und die erweiterte Nordsee abzuleiten.

Außerdem empfiehlt sich ein stärker integrierender Ansatz 
bei der Minderung der Stickstoffeinträge, um in Zukunft 
unter anderem Zielkonflikte im Umweltschutz – wie
die Förderung des Einsatzes von Anbaubiomasse zur 
 Strom erzeugung aus Klimaschutzgesichtspunkten und 
Belangen des Gewässerschutzes – frühzeitig zu adressie-
ren (s. Kap. 7). 

6.4 Landwirtschaft
408. Die Landwirtschaft hat eine Schlüsselfunktion für 
das Erreichen von Zielen im Natur- und Umweltschutz 
sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen 
Ebene. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit 
reaktivem Stickstoff, da der Landwirtschaftssektor der 
größte Emittent von Stickstoffverbindungen in die Um-
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welt ist. Der Handlungsbedarf und das Minderungspoten-
zial in diesem Sektor sind nach wie vor enorm (s. Kap. 4.1 
und Tz. 336 ff.). Im Folgenden werden die aus Sicht des 
SRU wichtigsten sektorbezogenen Politiken und Instru-
mente für die Landwirtschaft dargestellt und Empfehlun-
gen zu deren Weiterentwicklung gegeben.

Die Landwirtschaft wird sowohl durch Regulierung als 
auch durch Beihilfen sowie ergänzende förderpolitische 
Instrumente staatlich beeinflusst. Angesichts der persis-
tenten Probleme sehen die Vorschläge des SRU neben der 
Nachschärfung des bestehenden Instrumentariums die 
ergänzende Einführung eines ökonomischen Instruments 
zur Minderung der Stickstoffemissionen aus der Land-
wirtschaft vor (Abschn. 6.4.5). Für die Wirksamkeit der 
direkt auf Stickstoffemissionen der Landwirtschaft abzie-
lenden Instrumente spielt außerdem die Kohärenz mit der 
Bioenergieförderung eine wichtige Rolle, welche in Ka-
pitel 6.5 thematisiert wird. Die Stickstoffbelastung durch 
die Landwirtschaft steht in direktem Zusammenhang mit 
der Nachfrage nach Lebensmitteln. Der Lebensmittelkon-
sum wird ebenfalls in einem eigenen Kapitel im Anschluss 
thematisiert (Kap. 6.6).

6.4.1  Für eine zeitgemäße gute fachliche 
Praxis

409. Bei dem Begriff der guten fachlichen Praxis han-
delt es sich um einen sogenannten unbestimmten Rechts-
begriff, der in verschiedenen Gesetzen verwendet wird, 
ohne dass – wie es die Natur von unbestimmten Rechts-
begriffen ist – eine einheitliche gesetzliche Definition zur 
Verfügung steht (vgl. z. B. § 3 Abs. 1 S. 2 Pflanzenschutz-
gesetz (PflSchG) „Die gute fachliche Praxis im Pflanzen-
schutz umfasst insbesondere […]“ oder § 17 Abs. 2 S. 2 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) „Zu den Grund-
sätzen der guten fachlichen Praxis gehört insbesondere, 
dass“). Er wird gemeinhin als bewährte Techniken und 
Bewirtschaftungsweisen verstanden, die allgemein aner-
kannt sind und von sachkundigen Landwirten angewendet 
werden (AGENA 2012, S. 300). Der Begriff der guten 
fachlichen Praxis wird lediglich in der Düngeverordnung 
(DüV) zusätzlich durch konkrete Grenzwerte aktualisiert.

Im Vergleich zu dem im Immissionsschutzrecht einzuhal-
tenden Stand der Technik, der auf fortschrittliche bzw. 
beste verfügbare Techniken abstellt, wird die gute fachli-
che Praxis als weniger anspruchsvoll bewertet (MÖCKEL 
2014, S. 14; zu den historischen Gründen dafür vgl. 
 EKARDT et al. 2008).

Regelungen, die den Begriff der guten fachlichen 
Praxis im Hinblick auf Stickstoff konkretisieren
410. Die stickstoffrelevanten rechtlichen Regelungen 
der guten fachlichen Praxis für die Landwirtschaft sind 
in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen des land-
wirtschaftlichen Fachrechts (z. B. Düngegesetz und Dün-
geverordnung) und des allgemeinen Umweltrechts (z. B. 
BBodSchG und BNatSchG) verankert. Sie bestimmen das 
von Landwirten bei ihrer Landnutzung zwingend und ohne 

Entschädigung einzuhaltende ökologische und sicherheits-
technische Schutzniveau (SRU 2002a, Kap. 5.2.7). 
Bei Einhaltung der guten fachlichen Praxis ist die Land-
wirtschaft von umweltrechtlichen Regelungen teilweise 
freigestellt (§ 7 BBodSchG, §§ 14 Abs. 2, 44 Abs. 4 
 BNatSchG § 13 Abs. 2 S. 2 und 3 PflSchG, § 38 Abs. 4 
Nr. 3 WHG). Bei den die gute fachliche Praxis ausfüllen-
den umweltrechtlichen Bestimmungen handelt es sich 
überwiegend um „allgemeine Grundsätze“, die per Defi-
nition größtenteils abstrakte Vorgaben machen und „eher 
einen appellierenden als anweisenden“ Charakter haben 
(MÖCKEL 2014, S. 14 m.w.N.). Zwar formulieren sie 
einen Anspruch auf Nachhaltigkeit, der aber abstrakt 
bleibt.

Die Düngeverordnung regelt nach § 1 Nummer 1 die gute 
fachliche Praxis bei der Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfs-
mitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die 
Verordnung stellt daher eine abschließende Aufstellung 
der Anforderungen bei der Düngung von landwirtschaft-
lichen Böden im Hinblick auf den Stickstoffeintrag dar 
(s. im einzelnen Abschn. 6.4.2). Gegenüber dem Dünge-
mittel- und Pflanzenschutzrecht sind die Regelungen des 
Bundes-Bodenschutzgesetztes nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 4 nachrangig. Dies wird damit begründet, dass das 
Düngemittelgesetz immer noch vorrangig der Ertragsför-
derung der Landwirtschaft und nicht dem Bodenschutz 
dient, und führt über die Privilegierung der Landwirtschaft 
letztlich zu einem verminderten Schutz des Bodens.

Das BBodSchG regelt in § 17 für den nicht-stofflichen 
Teil der landwirtschaftlichen Bodenbeeinträchtigungen, 
dass die Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG durch die 
Einhaltung der guten fachlichen Praxis erfüllt wird. § 17 
Absatz 2 Nummer 1 bis 7 enthält relativ allgemein gehal-
tene Anforderungen (z. B. Bodenbearbeitung soll stand-
ortangepasst erfolgen, die Bodenstruktur erhalten werden, 
Bodenabträge vermieden werden), die keine – gesetz-
liche – Konkretisierung erfahren. Zusätzlich ermangelt es 
einer Durchsetzungsbefugnis für den Fall, dass der Land-
wirt den Grundsätzen zuwiderhandelt, da § 17 Absatz 1 
 BBod SchG Anordnungen ausdrücklich ausschließt 
 (EKARDT et al. 2008). § 17 BBodSchG entfaltet daher 
nur geringe Steuerungswirkung. Zu prüfen wäre aller-
dings, ob das Bundesbodenschutzgesetz über Haftungs-
regeln Wirkung entfaltet.

Auch § 5 Absatz 2 BNatSchG formuliert allgemeine 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis, die nicht abschlie-
ßend sind. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Bewirtschaf-
tung standortangepasst erfolgen muss, die nachhaltige 
Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flä-
chen gewährleistet werden muss, dass die zur Vernetzung 
von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente zu 
erhalten sind und dass die Tierhaltung in einem ausgewo-
genen Verhältnis zum Pflanzenbau stehen soll und schäd-
liche Umweltauswirkungen zu vermeiden sind. Bereits 
aus diesen Beispielen wird deutlich, dass die Anforderun-
gen an die gute fachliche Praxis – wie bei allgemeinen 
Grundsätzen zu erwarten – nicht sehr präzise gefasst sind. 
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Eine Ausnahme ist § 5 Absatz 2 Nummer 5 BNatSchG 
nach dem auf erosionsgefährdeten Hängen, in Über-
schwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grund-
wasserstand sowie auf Moorstandorten ein Grünlandum-
bruch zu unterlassen ist.

Der Bundesgesetzgeber selbst ging 2001 bei Erlass des 
Bundesnaturschutzgesetzes davon aus, dass die einzelnen 
Grundsätze auf Ausfüllung und Ergänzung durch das 
 Landesrecht angelegt sind (Deutscher Bundestag 2001, 
S. 33). Umstritten ist, ob die Behörden gemäß § 3 Absatz 2 
BNatSchG konkretisierende Anordnungen zu § 5 Absatz 2 
BNatSchG erlassen dürfen (bejahend AGENA 2012; 
skeptisch REHBINDER 2011, S. 242; KÖCK 2010, 
S. 534; LOUIS 2010, S. 79) und ob die Behörden in An-
betracht der rechtlichen Unsicherheiten hiervon Gebrauch 
machen werden (MÖCKEL et al. 2014, S. 121 f.).

Anders verhält es sich im Agrarrecht, wo die Behörden 
nach § 3 Absatz 5 PflSchG ausdrücklich Anordnungen 
zur Einzelfallbestimmung der guten fachlichen Praxis 
erlassen dürfen. Auch § 13 Nummer 1 Düngegesetz 
 (DüngeG) gestattet Anordnungen bei Verstößen gegen die 
Anforderungen der Düngeverordnung.

Keine Regelungen zur guten landwirtschaftlichen Praxis 
der Düngung weisen das Wasserhaushaltsgesetz und das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) auf. Aller-
dings enthält das Wasserhaushaltsgesetz ebenfalls eine 
Privilegierung der Landwirtschaft mit Bezug zur guten 
fachlichen Praxis in § 38 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4, 
 indem die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngemitteln in Gewässerrandstreifen erlaubt wird, da 
§ 3 Absatz 5 DüV und § 12 Absatz 2 PflSchG geringere 
Abstände gestatten (vgl. Tz. 395).

Im Ergebnis lässt sich daher konstatieren, dass die Be-
stimmungen zur guten fachlichen Praxis unter Defiziten 
leiden. Im Umweltrecht sind sie als allgemeine Grundsät-
ze gefasst und auch im Agrarrecht noch zu wenig hand-
lungsanweisend und kontrollierbar, wie das Beispiel der 
Düngeverordnung zeigt (vgl. Abschn. 6.4.2). Manche 
Bestimmungen (§ 17 BBodSchG und § 5 Abs. 2 BNatSchG) 
sind zudem für die Verwaltung kaum durchsetzbar, da eine 
konkrete Ermächtigungsgrundlage fehlt. Daher erstaunt 
es nicht, dass die gute fachliche Praxis bisher keine posi-
tivere Entwicklung der Umweltwirkungen der Landwirt-
schaft einleiten konnte.

Zu fordern wäre daher mit MÖCKEL (2014, S. 15), dass 
die in der guten fachlichen Praxis definierten gesetzlichen 
Pflichten sehr viel präziser gefasst werden. Dann könnten 
(und müssten) sie in der Praxis besser durch die Land-
wirtschaft umgesetzt werden und wären gleichzeitig
durch die Kontrollinstanzen überprüfbar und vollzieh-
bar. Verzichtet man auf konkretere Bestimmungen im 
Um weltrecht, um konkurrierende Detailbestimmungen 
zu vermeiden, so ist im Gegenzug zu fordern, dass das 
 landwirtschaftliche Fachrecht bzw. Düngerecht präzisere 
Vorgaben machen muss.

Im Hinblick auf die Stickstoffproblematik erweisen sich 
vor allem die Regelungen der Düngeverordnung im Hin-
blick auf die gute fachliche Praxis als problematisch, 
sodass hier eine Reform dringend notwendig ist. Dies ist 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung: Das fachliche 
Anspruchsniveau und die praktische Vollziehbarkeit 
 dieser rechtlichen Regelungen bestimmen maßgeblich, 
inwieweit zusätzlich öffentliche Mittel für Ausgleichs-
zahlungen an den landwirtschaftlichen Sektor benötigt 
werden, um Umweltqualitätsziele zu erreichen. Gerade 
vor dem Hintergrund knapper Förderbudgets (s. Tz. 451) 
und dem enormen Handlungsbedarf im landwirtschaft-
lichen Sektor sind anspruchsvolle und vollziehbare 
 ordnungsrechtliche Regelungen wichtig.

6.4.2  Ambitionierte Reform der 
Düngeverordnung

411. Die Düngeverordnung nimmt eine zentrale Rolle 
bei der Regulierung des Stickstoffeintrags aus der Land-
wirtschaft in die Umwelt ein. Ihre Vorgaben stellen die 
„gute fachliche Praxis bei der Anwendung von Dünge-
mitteln […]“ dar und dienen dem „Vermindern von stoff-
lichen Risiken durch die Anwendung von Düngemitteln 
[…] auf landwirtschaftlich genutzten Flächen […] (§ 1 
DüV 2006).“ Die Düngeverordnung ist ein ordnungsrecht-
liches Instrument und setzt das Verursacherprinzip um, 
da von dem landwirtschaftlichen Betrieb als potenziellem 
Verursacher des Austrags von reaktivem Stickstoff die 
Vorgaben ohne finanzielle Entschädigung einzuhalten 
sind. Die Düngeverordnung besteht aus zahlreichen, auf-
einander abgestimmten Maßnahmen, die den Einsatz von 
organischem und mineralischem Dünger reglementieren. 
Organische Düngemittel beinhalten tierische und pflanz-
liche Wirtschaftsdünger (z. B. Stroh und Pflanzenrück-
stände) sowie organische Handelsdünger. Tierische Wirt-
schaftsdünger in Form von Gülle, Jauche und Mist sind 
von größter Bedeutung für die Stickstoffproblematik.

412. Die Düngeverordnung dient der Umsetzung von 
wesentlichen Teilen der Nitratrichtlinie 91/676/EWG in 
nationales Recht. Letztere hat zum Ziel „die durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen verursachte oder ausge-
löste Gewässerverunreinigung zu verringern und weiterer 
Gewässerverunreinigung dieser Art vorzubeugen“ (Art. 1 
Nitratrichtlinie). Nach der Nitratrichtlinie haben die Mit-
gliedstaaten Flächen als durch Nitratbelastung gefährde-
te Gebiete auszuweisen und für diese Aktionsprogramme 
zur Verminderung des Nitrataustrags aufzustellen. Im 
Rahmen der Nitratrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten 
der EU im Abstand von vier Jahren der Europäischen 
Kommission einen Bericht zu den Maßnahmen des Akti-
onsprogramms und zu der Belastungssituation vorlegen. 
Dies geschieht in Deutschland in Form des Nitratberichts 
(BMU und BMELV 2012). Deutschland hat, wie einige 
weitere Mitgliedstaaten, das gesamte Bundesgebiet für 
das Aktionsprogramm ausgewiesen. Die einzelnen Mit-
gliedstaaten haben Regeln der guten fachlichen Praxis 
aufzustellen, die die Mindestvorgaben von Anhang II der 
Nitratrichtlinie enthalten müssen. Die Vorgaben zur guten 
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fachlichen Praxis sind innerhalb der im Aktionsprogramm 
ausgewiesenen Gebiete verbindlich. Darüber hinaus wer-
den in Anhang III der Nitratrichtlinie explizit Vorgaben 
für das Aktionsprogramm gemacht, wie beispielsweise 
die Limitierung der Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
tierischen Ursprungs auf 170 kg Stickstoff pro Hektar und 
Jahr. Diese Maßnahmen finden sich in der Düngeverord-
nung wieder (vgl. Abschn. 6.4.2.1).

Die Nitratrichtlinie bzw. die Düngeverordnung, die weite 
Teile der Nitratrichtlinie in Deutschland umsetzt, ist als 
grundlegende Maßnahme von essenzieller Bedeutung zur 
Erreichung der Umweltqualitätsziele der Wasserrahmen-
richtlinie 2000/60/EG (vgl. Abschn. 6.3.1). Darüber hin-
aus trägt sie zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie 2008/56/EG (vgl. Abschn. 6.3.3) und zum 
Erreichen der Ziele der NEC-Richtlinie 2001/81/EG bei 
(vgl. Abschn. 6.1.1). Auch das in der Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung festgehaltene Ziel, den jähr-
lichen Stickstoffbilanzüberschuss der Landwirtschaft auf 
80 kg Stickstoff pro Hektar (Bundesregierung 2002, 
S. 114) zu reduzieren, kann maßgeblich durch die Dünge-
verordnung realisiert werden.

Notwendigkeit einer Reform der Düngeverordnung
413. Die Düngeverordnung regelt nicht nur den Eintrag 
von Nitrat in die Umwelt, sondern wirkt sich auch auf 
Ammoniak- und Lachgasemissionen aus. Sie trägt sowohl 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit als auch zum 
Schutz von terrestrischen und aquatischen Ökosystemen 
bei. Die Notwendigkeit einer ambitionierten Verschärfung 
der Düngeverordnung lässt sich daraus ableiten, dass ver-
schiedene Umweltziele in diesem Zusammenhang verfehlt 
werden, wie beispielsweise die in der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung verankerte, anzustrebende 
Reduzierung des Stickstoffüberschusses der deutschen 
Landwirtschaft (vgl. Tz. 214), die Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie (vgl. Abschn. 6.3.1) oder das Ziel der Bio-
diversitätsstrategie zum Schutz empfindlicher Ökosyste-
me vor Eutrophierung (vgl. Tz. 603).

In Deutschland werden die Anforderungen der Nitratricht-
linie nicht ausreichend erfüllt. Aus diesem Grund hat die 
Europäische Kommission im Oktober 2013 den ersten 
Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
Deutschland vorgenommen. Im Juli 2014 hat die Europä-
ische Kommission mit der Versendung einer mit Gründen 
versehenen Stellungnahme an Deutschland den nächsten 
Schritt im Verfahren eingeleitet („Nitratbelastung im 
Grundwasser: Kommission fordert Deutschland zum Han-
deln auf“, Pressemitteilung der Europäischen Kommis sion 
vom 10. Juli 2014). Sie folgert den Verstoß aus der Be-
lastungssituation der Wasserkörper in Deutschland und 
ihrer Entwicklung, die sich im Nitratbericht widerspiegelt 
(vgl. auch Abschn. 3.2.4.1). Deutschland versäume, auf 
diese Entwicklung mit einer Verschärfung des Aktions-
programms zu reagieren. Die Europäische Kommission 
sieht die Notwendigkeit, auf den Ausbau der Biogas-
erzeugung in den vergangenen Jahren zu reagieren (Euro-
päische Kommission 2013a, S. 12) und mahnt darüber 

hinaus Maßnahmen, wie verschärfte Sperrfristen oder 
ausgewogenere Düngung, zur Erfüllung der Richtlinie an. 
Die Düngeverordnung aus dem Jahre 2006 befand sich 
bei Redaktionsschluss des vorliegenden Gutachtens im 
Herbst 2014 noch in Überarbeitung. Der Novellierungs-
prozess wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2015 
beendet werden.

6.4.2.1  Strengere Vorgaben der 
Düngeverordnung

414. Der SRU hat bereits in der Vergangenheit die Be-
deutung der Düngeverordnung betont und sich für eine 
Verschärfung der Vorgaben ausgesprochen (SRU 2004b; 
2008). Anlässlich der Novellierung der Düngeverordnung 
in der Fassung von 2006 hat der SRU im Jahr 2013 mit 
dem Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik (WBA) 
und dem Wissenschaftlichen Beirat für Düngungsfragen 
(WBD) beim Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) in einer gemeinsamen Kurzstel-
lungnahme für eine ambitionierte Reform plädiert (SRU 
et al. 2013). Die Vorschläge basieren auf den Reformvor-
schlägen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe (BLAG) zur 
Evaluierung der Düngeverordnung, die im Auftrag des 
BMEL die Düngeverordnung bewertet und notwendigen 
Änderungsbedarf aufgezeigt hat (BLAG 2012). In einigen 
zentralen Aspekten weichen die Empfehlungen der Räte 
jedoch von den Vorschlägen der BLAG (ebd.) ab. Die 
gesamten Forderungen sind in Tabelle 6-9 zusammenge-
fasst, einzelne Maßnahmen werden im Folgenden erläu-
tert. Die Empfehlungen des SRU zu Abstandsregelungen 
von Gewässern werden in Abschnitt 6.3.2 (Tz. 395) the-
matisiert.

Düngeplanung
415. SRU, WBA und WBD (2013) unterstützen die 
Forderung der BLAG (2012) nach einer Harmonisierung 
der Düngeempfehlungen zwischen den Bundesländern, 
nach einer verbindlicheren Düngebedarfsermittlung und 
deren Dokumentation, die nach Mindeststandards erfolgen 
sollte. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, dass 
Düngemittel bedarfsgerecht eingesetzt werden und die 
Umweltbelastung durch Stickstoff reduziert wird. Ent-
scheidend ist dabei, dass bei den Düngeempfehlungen 
keine zu hohen Werte, zum Beispiel durch Sicherheitszu-
schläge, ausgewiesen werden.

Es ist jedoch zu betonen, dass der Nährstoffvergleich, der 
ein Indikator für die Verluste von Stickstoff in die Umwelt 
ist, die entscheidende Größe für den Stickstoffeinsatz ist. 
Die bedarfsgerechte Düngung ist zu unterschreiten und 
Ertragseinbußen hinzunehmen, wenn die Begrenzung des 
Nährstoffvergleichs, die zum Schutz der Umwelt notwen-
dig ist, an einem Standort sonst nicht eingehalten werden 
kann. Dies gilt insbesondere, wenn an naturräumlichen 
Gegebenheiten angepasste, räumlich differenzierte Vor-
gaben zum Düngemanagement gemacht werden, wie vom 
SRU erwogen (vgl. Abschn. 6.4.6). Das optimale Dün-
gungsniveau darf nicht nur nach Ertrag und Qualität der 
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landwirtschaftlichen Produkte gewählt werden, sondern 
muss auch auf Umweltbelange abgestimmt sein.

Ausbringungstechnik
416. Die Düngeverordnung legt fest, welche Ausbrin-
gungstechniken für Düngemittel unzulässig bzw. nach 
gewissen Übergangsfristen untersagt sind. Diese beziehen 
sich primär auf die Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
tierischen Ursprungs. Hintergrund ist, dass die Ammoni-
akemissionen je nach Ausbringungstechnik variieren 
(WEBB et al. 2010; FAL et al. 2001). Die Verringerung 
der Ammoniakemissionen bei der Flüssigmistausbringung 

durch den Ersatz von Breitverteilern durch Schlepp-
schlauch wird mit bis zu 50 % angegeben, durch Schlepp-
schuh mit bis zu 60 % (FAL et al. 2001, S. 70). In Deutsch-
land wurde 2010 59 % des flüssigen Wirtschaftsdüngers 
auf Ackerflächen und 89 % auf Dauergrünland mit Breit-
verteilern ausgebracht (Statistisches Bundesamt 2010, 
S. 14). Die Anwendung von emissionsarmen Ausbrin-
gungstechniken und die zeitlichen Vorgaben zur Einar-
beitung sind sehr wichtig für die Einhaltung der zulässigen 
Ammoniakemissionen nach der NEC-Richtlinie (vgl. 
Abschn. 6.1.1). Die Vorgaben zur Ausbringung erhöhen 
die Stickstoffeffizienz des eingesetzten Wirtschaftsdün-

Tabelle 6-9

Empfehlungen des SRU, WBA und WBD (2013) zu düngerechtlichen Vorgaben 
und ihrem Vollzug (Novellierung der Düngeverordnung von 2006)

Anpassung des Düngegesetzes

Düngegesetz Erweiterung der guten fachlichen Praxis, Verankerung der Gleichrangigkeit 
von Ernährung der Pflanzen und Umweltschutz
Anpassung im Düngegesetz zur Ermöglichung des Einbezugs aller organi-
schen Dünger in die Ausbringungsobergrenze sowie der Erstellung des 
Nährstoffvergleichs nach Hoftorbilanz 

Maßnahmen nach Düngeverordnung

Düngeplanung* Durchführung der Düngebedarfsermittlung nach fachlich anerkannten 
Methoden, Dokumentation dieser und Anwendung in der Düngeplanung

Ausbringungstechnik und 
Einarbeitung

Verschärfung der Anforderungen an Ausbringungstechnik und Einarbeitung 
von organischen Düngemitteln

Sperrfristen* Ausweitung der Sperrfristen für die Ausbringung von organischen Dünge-
mitteln (Abstimmung mit Vorgaben zur Mindestlagerkapazität notwendig)

Nährstoffvergleich Erstellung des Nährstoffvergleichs mittelfristig nach Hoftorbilanz

Ausbringungsobergrenze* Einbezug aller organischen Dünger in die Ausbringungsobergrenze

Standort- und 
bodenzustandsspezifische 
Restriktionen*

Präzisierung der Abstandsregelungen 
Einführung einer allgemeinen Verpflichtung zur Vermeidung von 
 Abschwemmungen

Phosphat Stärkere Beschränkung des zulässigen Phosphatüberschusses im Rahmen 
des Nährstoffvergleichs

Vollzug und Monitoring

Kontrollierbarkeit und 
Sanktionen*

Verbesserung der Kontrollierbarkeit von Vorgaben der Düngeverordnung
Erleichterung der Sanktionierung von Verstößen

Flächenlose Viehhaltungsbetriebe 
und Biogasanlagen

Verpflichtung zur Hoftorbilanzierung für flächenlose Viehhaltungsbetriebe 
und Biogasanlagen zur besseren Durchsetzung düngerechtlicher Vorgaben

Datenerfassung Melden der Nährstoffvergleiche von allen Betrieben an autorisierte Stelle

*Vorschläge stimmen mit den Empfehlungen der BLAG (2012) überein
SRU/SG 2015/Tab. 6-9; Datenquelle: SRU et al. 2013, S. 15 ff.
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gers, da bei geringeren Ausbringungsverlusten über die 
Luft eine größere Menge Stickstoff im Boden potenziell 
der Aufnahme durch die Pflanze zur Verfügung steht.

417. SRU, WBA und WBD (2013) empfehlen daher, 
wie auch die BLAG (2012), dass auf bewachsenen 
 Flächen die Ablage streifenförmig erfolgen soll (u. a. 
Schleppschuh, Schleppschlauch). Die von der BLAG 
(2012) vorgeschlagene Verbindlichkeit dieser Technolo-
gien für Ackerland ab 2020 und für Grünland ab 2025 
sind jedoch nach Einschätzung des SRU, WBA und WBD 
(2013) nicht ambitioniert genug. Emissionsarme Ausbrin-
gungsverfahren sind als Stand der Technik anzusehen und 
in anderen europäischen Ländern bereits verpflichtend. 
So sind beispielsweise in Dänemark generell keine Breit-
verteiler mehr zulässig (Danish Environmental Protection 
Agency und Ministry of the Environment 2009, S. 65 f.). 
Unterstützend sollen verstärkt Investitionsförderungen für 
umweltverträgliche Ausbringungstechniken erwogen wer-
den. Der geforderte Einsatz von emissionsarmer Ausbrin-
gungstechnik muss sich auch in der Anpassung der Ver-
lustfaktoren für die Berechnung des Nährstoffvergleichs 
und des ausgebrachten organischen Stickstoffs wiederfin-
den (vgl. Tz. 420 und Tz. 427).

Sperrfristen
418. Die Vorgabe von Sperrfristen unterbindet den Ein-
satz von Düngemittel im Herbst und Winter. In dieser Zeit 
werden von den Pflanzen keine oder nur sehr geringe 
Mengen Stickstoff aufgenommen und das Risiko von 
Nitrat-Auswaschungen ist besonders groß (z. B. SIELING 
und KAGE 2006). Die Ausbringung von stickstoffhalti-
gem Dünger ist generell für einige Monate im Herbst und 
Winter untersagt. Im Ackerbau ist zusätzlich die Ausbrin-
gungsmenge von Wirtschaftsdünger nach Ernte der Haupt-
kultur begrenzt. Die Sperrfristen unterbinden primär die 
Ausbringung von Wirtschaftsdünger zu Zeiten, wenn 
unter dem Aspekt der Pflanzenernährung bei den meisten 
Kulturen kein Anlass zur Stickstoffdüngung besteht und 
die Gefahr von Nitratauswaschungen besonders groß ist. 
Die zeitliche Begrenzung der Wirtschaftsdüngeranwen-
dung steht dabei in direktem Zusammenhang zur Lager-
kapazität, die für die Aufbewahrung von Wirtschafts-
dünger während der Sperrfristen notwendig ist.

419. SRU, WBA und WBD (2013) sehen, wie die 
BLAG (2012), die Notwendigkeit, dass die Sperrfrist für 
organische Düngemittel auf Ackerflächen früher beginnt. 
Nach der Ernte der Hauptkultur sollen keine organischen 
Düngemittel und somit auch kein Wirtschaftsdünger tie-
rischen Ursprungs mehr ausgebracht werden. Ausnahmen 
sollen nur für einige wenige Folgekulturen bestehen, die 
im Herbst noch Düngebedarf aufweisen. Die Mindestla-
gerkapazitäten für Wirtschaftsdünger sind den Sperrfristen 
anzupassen. So wird gewährleistet, dass diese eingehalten 
werden können. Die Vorgaben sollen auch umfassend für 
Biogasanlagen und für flächenlose Viehhaltungsbetriebe 
gelten (siehe zur Implementierung BLAG 2012, S. 25 ff.).

Nährstoffvergleich
420. Ein zentrales Element der Düngeverordnung ist 
die Erstellung eines Nährstoffvergleichs, der Stickstoff-
zufuhr und -abfuhr als Bilanz gegenüberstellt. Der Bilanz-
saldo stellt den Überschuss dar und wird durch die Dün-
geverordnung begrenzt. Nach der Düngeverordnung von 
2006 ist der Nährstoffvergleich jährlich nach Flächenbi-
lanz (Feld-Stall-Bilanz) oder aggregierter Schlagbilanz 
zu ermitteln. Dazu werden die Stickstoffabfuhr durch 
Ernteprodukte und die Stickstoffzufuhr, bestehend aus 
organischem und mineralischem Dünger sowie der Stick-
stofffixierung durch Leguminosen, gegenübergestellt. Der 
betriebliche Stickstoffanfall an organischem Dünger in 
Form von tierischen Exkrementen errechnet sich in der 
Flächenbilanz aus dem Tierbestand der Betriebe und fest-
gelegten Ausscheidungsfaktoren. Der Bilanzsaldo des 
Nährstoffvergleichs darf im Dreijahresdurchschnitt 60 kg 
Stickstoff pro Hektar nicht überschreiten. Dieser Wert ist 
aufgrund der abweichenden Berechnungsmethodik nicht 
mit dem Zielwert für den Stickstoffüberschuss der Ge-
samtbilanz für Deutschland in der Nachhaltigkeitsstrate-
gie vergleichbar (vgl. Tz. 214). Für verschiedene Gemü-
sekulturen sind durch die Einrechnung von sogenannten 
unvermeidlichen Verlusten deutlich höhere Überschüsse 
zulässig. Die Limitierung des Bilanzsaldos ist eine wirk-
same Maßnahme, um ein effizientes Düngemanagement 
und den Ersatz von mineralischem Stickstoffdünger durch 
Wirtschaftsdünger im Sinne der Konsistenz anzureizen 
(vgl. Kap. 2.4). Bei dem Vollzug dieser Maßnahme gibt 
es unter der Düngeverordnung von 2006 gravierende Män-
gel, da beispielsweise das Überschreiten des Nährstoff-
vergleichs nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet wird 
(vgl. Abschn. 6.4.2.2).

421. SRU, WBA und WBD (2013) haben sich dafür 
ausgesprochen, dass der betriebliche Nährstoffvergleich 
in der Düngeverordnung nach Hoftorbilanz berechnet 
werden sollte. Die Flächenbilanz oder die aggregierte 
Schlagbilanz, wie sie die Düngeverordnung 2006 vor-
schreibt, weisen große Ungenauigkeiten und Manipulati-
onsmöglichkeiten auf. Besonders auf Betrieben mit Vieh-
haltung ist die Erfassung der Stickstoffflüsse mithilfe der 
bisherigen Bilanzierungsmethoden ungenau. So liefert die 
Flächenbilanz für Betriebe mit Futterbau keine verläss-
lichen Resultate, da die Erträge und damit der Stickstoff-
entzug geschätzt werden müssen (BAUMGÄRTEL et al. 
2007, S. 7). Auch kann die Bestimmung der Stickstoffaus-
scheidungen aus der Tierhaltung anhand von Faustzahlen, 
ohne die Berücksichtigung der tatsächlichen Fütterung, 
zu Verzerrungen führen (KELM et al. 2007, S. 28).

Im Gegensatz zur Flächenbilanz wird bei der Hoftorbilanz 
primär auf durch Buchhaltungsdaten belegbare Werte 
zurückgegriffen (Abb. 6-12), wodurch sich die Ungenau-
igkeiten und Manipulationsmöglichkeiten deutlich ver-
ringern. Der Stickstoffeintrag in den Betrieb durch Fut-
terzukauf, Düngerzukauf und Fixierung von Luftstickstoff 
durch Leguminosen wird dem Stickstoffaustrag durch den 
Verkauf von Erzeugnissen gegenübergestellt. Die Hoftor-
bilanz wird auf Betriebsebene ermittelt, kann jedoch in 
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eine Flächen- und Stallbilanz aufgegliedert werden. Be-
rechnungen unter der Annahme von Unsicherheiten von 
einzelnen Bilanzgrößen zeigen, dass der Schwankungs-
bereich der Nährstoffsalden nach Hoftorbilanz deutlich 
geringer ist als nach Flächenbilanz (SCHECK und 
HAAKH 2008, S. 43 f.). Eine Berechnung des Nährstoff-
vergleichs nach Hoftorbilanz ist auch für eine Verbesse-
rung des Vollzugs der Düngeverordnung von Bedeutung, 
da sich die Kontrollierbarkeit der Angaben erhöht (vgl. 
Abschn. 6.4.2.2). Zur umfassenden Durchsetzung von 
düngerechtlichen Vorgaben ist nach Ansicht von SRU, 
WBA und WBD (2013) auch die verpflichtende Erstellung 
einer Hoftorbilanz für flächenlose Veredelungsbetriebe 
und Biogasanlagen notwendig.

422. Die Flächenbilanz wird als sogenannter Nettobi-
lanz-Ansatz bezeichnet, da Ammoniakemissionen durch 
Stall-, Lager- und Ausbringungsverluste mit Hilfe von 
standardisierten Verlustfaktoren abgezogen werden. Auch 
bei der Hoftorbilanz können je nach Vorgehen Ammoni-
akverluste abgezogen werden. Diese Stickstoffverluste in 
die Umwelt finden sich dann nicht im Bilanzsaldo wieder. 
Der SRU fordert, dass Bruttowerte im Rahmen der Hof-
torbilanz ausgewiesen werden, die sogenannte unvermeid-
bare Stickstoffverluste in Stall, Lager und bei der Aus-
bringung enthalten. So wird dem Landwirt der gesamte 

Stickstofffluss im Betrieb verdeutlicht und Ammoniak-
emissionen, die unter Umweltaspekten sehr relevant sind, 
werden nicht von vornherein abgezogen. Darüber hinaus 
ist eine Bruttobilanzierung sinnvoll, um alle Emissionen 
von reaktivem Stickstoff im Rahmen einer Überschussab-
gabe einzubeziehen (vgl. Tz. 461). Es ist jedoch unbedingt 
darauf zu achten, dass die angestrebten Reduktionsziele 
nicht durch mit dem Wechsel von Netto- zu Bruttobilan-
zierung einhergehende Anpassungen der zulässigen Nähr-
stoffsalden verwässert werden.

423. Die BLAG (2012) empfiehlt die Einführung einer 
plausibilisierten Flächenbilanz auf Futterbaubetrieben, 
um die beschriebene Problematik (Tz. 421) zu entschär-
fen. Dabei wird die Nährstoffabfuhr durch die Ernte von 
Grundfutter aus dem Futterbedarf des Tierbestandes ab-
geleitet, wodurch das Verhältnis zwischen Tierbestand 
und Futtererzeugung plausibilisiert wird. Darüber hinaus 
sollen die Koeffizienten für die Berechnung der Verluste 
bei Weidehaltung und der unvermeidlichen Verluste im 
Gemüsebau angepasst werden. SRU, WBA und WBD 
(2013) unterstützen diese Forderungen und betonen, dass 
die Anwendung der plausibilisierten Flächenbilanz eine 
Verbesserung gegenüber der Erstellung des Nährstoffver-
gleichs nach den Vorgaben der Düngeverordnung von 
2006 darstellt. Eine schnellstmögliche Einführung der 

Abbildung 6-12
Berechnung des Flächensaldos nach Hoftorbilanz

Quelle: BAUMGÄRTEL et al. 2007, S. 5
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Hoftorbilanz ist jedoch trotzdem notwendig. Dafür sollten 
nach Ansicht des SRU bereits bei der aktuellen Reform 
die Weichen gestellt werden. Die plausibilisierte Flächen-
bilanz erhöht die Genauigkeit der Nährstoffbilanzen von 
Futterbaubetrieben, jedoch nicht von Veredelungsbetrie-
ben, intensiv wirtschaftenden Ackerbaubetrieben oder 
Betrieben mit hofeigener Biogasanlage (WÜSTHOLZ 
und BAHRS 2013, S. 209 ff.). Es ist fraglich, ob das be-
stehende Düngegesetz die Grundlage für eine Verpflich-
tung zur Hoftorbilanzierung in der Düngeverordnung 
bietet (SRU et al. 2013). Daher sollten frühzeitig die not-
wendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden 
und auch Vorbereitungen in der Verwaltung sowie zur 
EDV-Unterstützung der Bilanzierung getroffen werden.

424. Mit einer Verbesserung der Bilanzierungsmethodik 
sollte aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes auch eine 
Absenkung der zulässigen betrieblichen Stickstoffüber-
schüsse einhergehen, um den Eintrag von Stickstoff in die 
Umwelt weiter zu reduzieren. Es ist zu prüfen, ob alter-
nativ zu einer pauschalen Verschärfung eine räumlich 
differenzierte Absenkung der zulässigen Nährstoffüber-
schüsse genutzt werden kann, um einen stärkeren Wir-
kungsbezug der Vorgaben herzustellen. Dieser Ansatz 
wird in Abschnitt 6.4.6 erläutert.

Exkurs: Phosphat
425. Phosphat liegt in Wirtschaftsdünger in Kombina-
tion mit Stickstoff vor und wird ebenfalls in mineralischer 
Form gedüngt. Im Rahmen der Erstellung des Nährstoff-
vergleichs reglementiert die Düngeverordnung neben 
Stickstoff auch den zulässigen Überschuss an Phosphat. 
Verschiedene Quellen weisen darauf hin, dass bereits  unter 
der Düngeverordnung von 2006 in bestimmten Regionen 
die zulässigen Grenzwerte bei hohem Einsatz von Wirt-
schaftsdünger bei Phosphat schneller erreicht sind als bei 
Stickstoff (BLAG 2012, S. 214; GARBERT 2013). Somit 
können Betriebe aufgrund der Beschränkung des 
Phosphatsaldos die Ausbringungsobergrenze von 170 kg 
Stickstoff für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft nicht 
vollständig ausschöpfen (Tz. 427) und weisen unter Um-
ständen auch noch Kapazitäten hinsichtlich des zulässigen 
Stickstoffsaldos auf (Tz. 420).

426. Phosphat reichert sich im Boden an, was zu unter-
schiedlich hohen Versorgungsstufen führt (Gehaltsklas-
se A bis E). In Regionen mit hohem Wirtschaftsdünger-
anfall kommt es häufig zu hohen Phosphatversorgungen 
der Böden (Gehaltsklasse D und E), die über die anzu-
strebenden und für die Pflanzenernährung notwendigen 
Phosphatgehalte hinausgehen. SRU, WBA und WBD 
(2013) haben sich dafür ausgesprochen, dass auf Böden 
mit anzustrebendem Phosphatgehalt (Gehaltsklasse C) 
ausgeglichene Phosphatbilanzsalden sowie mittelfristig 
auf hoch versorgten Böden (Gehaltsklasse D und E) ne-
gative Phosphatbilanzsalden vorliegen sollen. Hintergrund 
ist, dass Phosphat bei Eintrag in Gewässer zur Eutrophie-
rung beiträgt. Darüber hinaus stellt Phosphat eine endliche 
Ressource dar, die möglichst effizient verwendet werden 
sollte. Die Begrenzung der Phosphatanreicherung in Bö-

den ist neben dem Erosionsschutz eine wirksame Maß-
nahme zur Verringerung des Eintrags von Phosphat in 
Gewässer. Eine stärkere Begrenzung des Phosphatüber-
schusses, wie von SRU, WBA und WBD (2013) vorge-
schlagen, wird in manchen Regionen auch verringernd 
auf die ausgebrachte Menge organischen Stickstoffs und 
die Stickstoffüberschüsse wirken.

Ausbringungsobergrenze
427. Im Gegensatz zum Nährstoffvergleich, der das 
Verhältnis vom gesamten Stickstoffinput und -output 
 reguliert, limitiert die Ausbringungsobergrenze nur den 
Einsatz von Wirtschaftsdünger tierischen Ursprungs und 
ist somit vor allem für Tierhaltungsbetriebe relevant. Im 
Betriebsdurchschnitt dürfen nicht mehr als 170 kg Stick-
stoff pro Hektar und Jahr ausgebracht werden. Der Anfall 
von Stickstoff aus der Tierhaltung errechnet sich dabei 
aus dem Tierbestand sowie festgelegten Ausscheidungs-
faktoren. Er darf nach Verrechnung mit der vorhandenen 
Betriebsfläche nicht oberhalb der Ausbringungsobergren-
ze liegen. Die Vorgabe wirkt der Überversorgung mit 
organischem Stickstoff entgegen und begrenzt im Prinzip 
den Tierbesatz pro Flächeneinheit. Da Wirtschaftsdünger 
jedoch aus den Betrieben exportiert werden kann, stellt 
die Ausbringungsobergrenze keine einzelbetriebliche Flä-
chenbindung der Tierhaltung dar und kann räumliche 
Konzentration von Tierhaltungsbetrieben nicht verhin-
dern. Die Mitgliedstaaten können zeitlich begrenzte Aus-
nahmen von der Ausbringungsobergrenze beantragen 
(Derogation), wenn dadurch nicht das Erreichen der Zie-
le der Nitratrichtlinie gefährdet wird. In Deutschland war 
für Grünland bis 2013 unter der Erfüllung bestimmter 
Auflagen eine Ausbringung von 230 kg Stickstoff pro 
Hektar und Jahr zulässig, die von den Betrieben jährlich 
neu beantragt werden musste.

428. Die Ausbringungsobergrenze bezieht sich unter 
der Düngeverordnung von 2006 nur auf organischen Dün-
ger tierischen Ursprungs, also auf Exkremente aus der 
Tierhaltung. Durch den Zuwachs der landwirtschaftlichen 
Biogasproduktion in der letzten Dekade fallen jedoch auch 
relevante Mengen organischen Düngers pflanzlichen Ur-
sprungs aus der Vergärung von Anbaubiomasse an (vgl. 
Abschn. 4.1.4). Diese wurden nicht unter der Ausbrin-
gungsobergrenze erfasst, wodurch es zu Ausbringungs-
mengen von organischem Stickstoff kam, die oberhalb 
von 170 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr lagen. SRU, 
WBA und WBD (2013) fordern daher, wie auch die BLAG 
(2012), den Einbezug sämtlicher organischen Dünger, also 
tierischen und pflanzlichen Ursprungs, in die Aus-
bringungsobergrenze. So werden die Gärreste aus der 
Biogaserzeugung vollständig erfasst und es wird der Über-
versorgung mit organischen Stickstoffdüngern entgegen-
gewirkt. Damit die Ausbringungsobergrenze auf alle 
 organischen Dünger ausgedehnt werden kann, ist eine 
Anpassung des Düngegesetzes erforderlich.

429. Nach GUTSER et al. (2010, S. 36 ff.) ist die Aus-
bringungsobergrenze von 170 kg Stickstoff pro Hektar 
und Jahr zu hoch, um eine effiziente Ausnutzung von 
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organischem Dünger auf Ackerland zu gewährleisten und 
Stickstoffüberschüsse zu minimieren. Sie quantifizieren 
die Zufuhr an organischem Stickstoff, die eine effiziente 
Verwertung erlaubt und potenzielle Verluste reduziert, auf 
80 bis 120 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr. Dies ent-
spricht bei der Anrechnung von Verlusten durch Lagerung 
und Ausbringung tierischer Ausscheidungen circa 120 bis 
160 kg Stickstoff. Der Verband Deutscher Landwirtschaft-
licher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) 
spricht sich dafür aus, dass die Düngeverordnung Orien-
tierungswerte für eine optimal verwertbare organische 
Düngung ausgibt, die unterhalb der Vorgaben der Nitrat-
richtlinie von 170 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr liegen 
(VDLUFA 2012, S. 7). Der SRU empfiehlt daher, die 
Grenzwerte der Ausbringungsobergrenze zu evaluieren 
und gegebenenfalls mit der nächsten Novelle der Dünge-
verordnung anzupassen.

6.4.2.2  Effektiver Vollzug der 
Düngeverordnung

430. Der Vollzug der Düngeverordnung ist in den Bun-
desländern sehr unterschiedlich ausgestaltet. In manchen 
Ländern liegt die Agrarverwaltung in den Händen der 
Landwirtschaftskammern, die damit zum Teil auch die 
Düngeverordnung vollziehen. In anderen Ländern sind 
behördliche Institutionen wie Untere Landwirtschaftsbe-

hörden oder Landesämter bzw. Landesanstalten für Land-
wirtschaft mit dem Vollzug betraut (vgl. Tab. 6-10).

Landwirtschaftskammern existieren aus historischen 
Gründen nur in einigen nördlichen und westlichen Bun-
desländern (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland). Sie sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, mitgliedschaftlich verfasst und unabhängig vom 
Wechsel der Mitglieder. Die Kammern verdanken ihre 
Rechtsfähigkeit einem Hoheitsakt und sind öffent-
lich-rechtlich organisiert und können öffentlich-rechtlich 
handeln. Beispielsweise können sie Beamte ernennen, 
haben die Rechtsetzungsbefugnis Satzungen zu erlassen 
und können Beiträge erheben. Im Bereich der Selbstver-
waltungsangelegenheiten bestehen öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, weil staatliche Aufgaben von den Betrof-
fenen eigenverantwortlich geregelt werden sollen (weite-
re Beispiele für diese Organisationsform sind Gemeinden, 
Landesärztekammern oder Rechtsanwaltskammern). Die 
Landwirtschaftskammern finanzieren sich über Beiträge 
des jeweiligen Bundeslandes für die übertragenen staat-
lichen Aufgaben, die sogenannte Umlage (Mitgliedsbei-
träge der landwirtschaftlichen Betriebe) und Einnahmen 
aus Dienstleistungen.

Tabelle 6-10
Organisation des Vollzugs der Düngeverordnung

und Kontrollhäufigkeit nach Bundesländern

BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH

Verantwortung für Vollzug

Cross-Compliance- 
Kontrolle

ULB ULB FÜAK Kreisaus-
schüsse, 

LK

ULB LWK LWK DLR LfL LfL LfL UNB Zahl-
stelle 

+ ULB

Fachrechts- 
Kontrolle

ULB ULB ULB* RP 
Kassel

ULB LWK LWK DLR LfL k.A. LfL UNB LfL + 
ULB

Kontrollquoten in %

Cross-Compliance- 
Kontrolle

k.A. 1,15 1 1 1 1 k.A. 1 1 > 1 1,5 1 1

Fachrechts-
Kontrolle

k.A. ca. 
0,5

k.A. 1 1 1 2 – 3 k.A. 0,25 k.A. 5 k.A. 5

* mit Fachzentrum Agrarökologie
DLR = Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum; FÜAK = Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Zentraler Prüfdienst; LfL = Landesamt/Landesanstalt für Landwirtschaft (teilweise mit weiteren Aufgabenbereichen); 
LK = Landkreise; LWK = Landwirtschaftskammer; RP = Regierungspräsidium; ULB = Untere Landwirtschaftsbehörden 
 (zuständige Fachbehörden, Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Landkreise u. ä.); UNB = Untere 
Naturschutzbehörde

SRU/SG 2015/Tab. 6-10; Datenquelle: BLAG 2012, S. 225 
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431. Grundsätzlich wird die Einhaltung der Düngever-
ordnung im Rahmen von Cross-Compliance-Kontrollen 
einerseits und von Fachrechtskontrollen andererseits über-
prüft (vgl. Tz. 452 zur Definition von Cross Compliance). 
Beide werden in der Regel von den gleichen Behörden 
verantwortet (BLAG 2012, S. 224). Für die Erfüllung der 
Cross Compliance sind nicht alle Vorgaben der Dünge-
verordnung relevant. So ist es beispielsweise keine Vor-
aussetzung der Cross Compliance, dass der zulässige 
Saldo des Nährstoffvergleichs eingehalten wird. Fach-
rechtskontrollen dagegen beziehen sich explizit auf die 
Einhaltung der Düngeverordnung. Die Düngeverordnung 
gibt dabei vor, welche Verstöße als Ordnungswidrigkeit 
zu ahnden sind. Die Überschreitung der zulässigen Nähr-
stoffsalden stellt unter der Düngeverordnung von 2006 
keine Ordnungswidrigkeit dar (Tz. 420).

432. Die Frage nach dem ausreichenden Vollzug der 
Düngeverordnung ist gegenwärtig nicht leicht zu beant-
worten, weil der Umfang der Verstöße aufgrund der 
schlechten Datenlage schwer zu quantifizieren ist und 
sowohl die Kontrollquoten des Fachrechts als auch im 
Rahmen der Cross Compliance sehr gering sind. Durch 
Fachrechtskontrollen werden im Durchschnitt der Bun-
desländer 0,25 % bis 5 % der Betriebe erfasst. Die Ein-
haltung der Cross Compliance wird in fast allen Bundes-
ländern bei 1 % der Betriebe überprüft (vgl. Tab. 6-10). 
Die zu kontrollierenden Betriebe werden zufällig und nach 
Risikofaktoren wie vorherige Kontrollergebnisse oder 
Größe des Tierbestandes ausgewählt (BLAG 2012, 
S. 225). Neben der geringen Kontrollquote ist die Einhal-
tung bestimmter Vorgaben allgemein schwer zu überprü-
fen, wie zum Beispiel die Ausbringungsmengen im Herbst 
oder der Eintrag in Gewässer (ebd., S. 226 ff.).

Die BLAG (2012) hat im Rahmen der Evaluierung der 
Düngeverordnung die zuständigen Institutionen der Bun-
desländer hinsichtlich der Ausgestaltung und Häufigkeit 
der Kontrollen (s. a. Tab. 6-10) sowie festgestellter Ver-
stöße befragt. Im Jahr 2010 wurden bei 1.606 Fachrechts-
kontrollen in acht Bundesländern bei 1 % der Kontrollen 
Verwarnungen ausgesprochen und bei 21 % Bußgelder 
verhängt. Jedoch handelt es sich bei Fachrechtskontrollen 
häufig auch um Anlasskontrollen, wodurch generell eher 
Verstöße festgestellt werden (ebd., S. 230). Aufgrund von 
fahrlässigen Verstößen gegen Cross-Compliance-Vorga-
ben bezüglich Nitrats wurden 2010 auf 11 % der bundes-
weit kontrollierten Betriebe Kürzungen der Direktzahlun-
gen vorgenommen. Kürzungen aufgrund von vorsätzlichen 
Verstößen wurden nur gegen 0,3 % der kontrollierten 
Betriebe verhängt. Bei fahrlässigen Verstößen werden die 
Direktzahlungen um 1 bis 5 % gekürzt, bei vorsätzlichen 
Verstößen sind Kürzungen bis zu 100 % möglich (BMU 
und BMELV 2012, S. 48 f.).

433. SRU, WBA und WBD (2013) und auch die BLAG 
(2012)  fordern, den Vollzug der Düngeverordnung da-
durch zu verbessern, dass Sanktionierungen erleichtert 
werden. Außerdem sollten die Vorgaben so gestaltet werden, 
dass sie besser kontrollierbar sind. Ein zentraler Aspekt 
ist die Sanktionierung bei Nichteinhaltung der zulässigen 

Stickstoffsalden des Nährstoffvergleichs. Diese Vorgabe ist 
nach der Düngeverordnung von 2006 weder Cross Com-
pliance relevant noch wurde sie als Ordnungswidrig keit 
gewertet. Dies sollte geändert und bei Verstößen im ersten 
Schritt kostenpflichtige Beratungen angesetzt werden. Bei 
erneuter und bei hoher Überschreitung sind behördliche 
Anordnungen auszusprechen, die Missachtung der An-
ordnung oder Beratungspflicht sollten als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden. SRU, WBA und WBD (2013) 
fordern darüber hinaus, dass die Betriebe die Resultate 
ihres Nährstoffvergleichs an eine autorisierte Stelle mel-
den. Dies ist nicht nur für bessere Kontrollen notwendig, 
sondern auch um Optimierungspotenziale zu erkennen.

434. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden 
zur Kontrolle von überbetrieblichen Nährstoffflüssen 
 detaillierte Daten über Aufnahme und Abgabe von 
 Wirtschaftsdünger erhoben. Dafür müssen in Nord-
rhein-Westfalen Betriebe seit 2013 die Abgabe von Wirt-
schaftsdünger im Rahmen der Wirtschaftsdünger-
nachweisverordnung (WDüngNachwV) in einem 
internetbasierten Meldeprogramm angeben. Die Daten 
werden mit Angaben des aufnehmenden Betriebes ab-
geglichen. In Niedersachsen geschieht dies im Rahmen 
der Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Wirt-
schaftsdünger (WDüngMeldPflV ND).

Darüber hinaus wurde kürzlich in Niedersachsen eine 
Initiative gestartet, um die Transparenz beim Nährstoff-
management weiter zu verbessern (Niedersächsischer 
Landtag 2014a). So sollen in Zukunft die Daten zu den 
gemeldeten Verbringungen von Wirtschaftsdünger mit 
den vorhandenen Daten über die Anzahl gehaltener Nutz-
tiere und der Flächenausstattung der Betriebe abgeglichen 
werden (Niedersächsischer Landtag 2014a; 2014b). Da-
rüber hinaus wird überlegt, die Betriebe zur Erstellung 
eines Nährstoffkatasters bzw. einer Dokumentation zu 
verpflichten, die darlegt, auf welchen Flächen die Be triebe 
betriebseigenen und aufgenommenen Wirtschaftsdünger 
sowie mineralischen Dünger einsetzen. Eine entsprechen-
de Erlassvorlage hierzu existiert bereits, die Idee konnte 
sich bisher jedoch nicht durchsetzen (Niedersächsischer 
Landtag 2012; EUWID 2014; Land & Forst 2013).

Nach Ansicht des SRU erhöht das Vorgehen in Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen die Nachvollziehbar-
keit von Nährstoffflüssen deutlich. Unter dem Vorbehalt 
der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit scheint eine digi-
tale Erfassung der Angaben im Rahmen der Düngever-
ordnung (Nährstoffvergleich, Anfall Wirtschaftsdünger) 
und ein Zusammenführen dieser Daten mit Angaben über 
überbetriebliche Nährstoffverbringung und weiterer Be-
triebsdaten sinnvoll, um den Vollzug von düngerecht-
lichen Vorgaben entscheidend zu verbessern.

435. Für eine Verbesserung des Vollzugs wäre es darü-
ber hinaus interessant zu untersuchen, welchen Einfluss 
die institutionelle Verankerung auf die Durchsetzung der 
Düngeverordnung hat. Da der Vollzug von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich organisiert ist, sollten 
 weitergehende Studien zum Einfluss der verschiedenen 
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Organisationsformen durchgeführt werden (vgl. Tab. 6-10). 
Mit dem vorhandenen Wissen lassen sich keine fundierten 
Aussagen darüber treffen, welche institutionelle Ausge-
staltung des Vollzugs zu bevorzugen ist.

436. Nach Auffassung des SRU ist Beratung ein wich-
tiges Instrument, um die Umsetzung der Düngever-
ordnung zu unterstützen. Im Rahmen der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie und in Wasserschutzgebieten ist 
Beratung bereits ein fester Bestandteil des Gewässer-
schutzes, wie ausführlich in Abschnitt 6.3.1.2.3 erläutert 
wird. Beratungsangebote mit konkretem Bezug zur 
 Düngeverordnung sind beispielsweise EDV-Unterstüt-
zung für die Erstellung des Nährstoffvergleichs, Informa-
tionen zu aktuellen Rechtsvorschriften oder einzelbetrieb-
liche Beratung zum Düngemanagement (BLAG 2012, 
S. 223 f.). Beratungsangebote sind auf ihre Effektivität 
und Effizienz zu überprüfen und mit ausreichenden Res-
sourcen zu versehen, damit sie einen Beitrag zur Reduk-
tion der Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft 
leisten können (vgl. Tz. 380).

Ebenfalls sollte das in Abschnitt 5.3.3 vorgestellte schwe-
dische Beratungsprogramm „Greppa Näringen“ auf mög-
liche Ansatzpunkte für eine effizientere und effektivere 
Beratung der deutschen Landwirtschaft hin analysiert 
werden. Das Programm zeichnet sich durch eine enge 
Kooperation verschiedener staatlicher sowie privater 
 Akteure aus und ist damit komplementär zur Vielschich-
tigkeit der deutschen Beratungslandschaft (s. a. Ab-
schn. 6.3.1.2.3).

Zwischenfazit
437. Die Düngeverordnung ist das zentrale Instrument, 
um den Einsatz von Stickstoff in der Landwirtschaft zu 
reglementieren. Sie stellt die nationale Umsetzung von 
wesentlichen Teilen der Nitratrichtlinie in Deutschland 
dar und trägt zur Umsetzung weiterer Richtlinien wie der 
Wasserrahmenrichtlinie bei. Die Maßnahmen der Dünge-
verordnung reduzieren nicht nur die Nitratbelastung von 
Wasserkörpern, sondern wirken auch verringernd auf die 
Emissionen von Lachgas und Ammoniak. Die Düngever-
ordnung ist daher auch für die Einhaltung der Emissions-
höchstmenge von Ammoniak unter der NEC-Richtlinie 
von Bedeutung. Der SRU hat bereits in einer gemeinsa-
men Stellungnahme mit dem WBA und WBD anlässlich 
der Novellierung der Düngeverordnung von 2006 für eine 
ambitionierte Reform plädiert. Von besonderer Bedeutung 
sind nach Ansicht des SRU eine verbindliche Düngepla-
nung, strengere Anforderungen an die Ausbringungstech-
nik, eine angemessene Ausweitung der Sperrfristen, die 
Erstellung eines Nährstoffvergleichs nach Hoftorbilanz 
sowie ein besserer Vollzug der Vorgaben. Nur so kann die 
Düngeverordnung den notwendigen Beitrag zum Errei-
chen verschiedener Umweltqualitätsziele leisten.

6.4.3  Verbesserter Immissionsschutz bei 
Tierhaltungsanlagen

438. Von den gesamten Ammoniakemissionen in 
Deutschland stammen circa 80 % aus dem Management 
von Wirtschaftsdünger, sind also unmittelbar mit der Tier-
haltung verknüpft. Je nach Tierart entstehen zwischen 
circa 40 % und circa 80 % der Ammoniakemissionen im 
Stall und bei der Lagerung von Wirtschaftsdünger, der 
Rest wird bei der Ausbringung von Wirtschaftsdünger 
emittiert (Tz. 216).

439. Für die Reduktion von Stickstoffemissionen, in 
diesem Fall speziell Ammoniakemission, spielen Tierhal-
tungsanlagen daher eine große Rolle. Im Rahmen der 
Anlagengenehmigung können gezielt Anforderungen 
bezüglich der zulässigen Emissionen formuliert werden. 
Ställe, Lager und Abfüllstationen sind als Betriebsstätten 
Anlagen im Sinne des § 3 Absatz 5 Nummer 1 BImSchG. 
Diese Anlagen bedürfen ab einer gesetzlich festgelegten 
Größe für ihre Errichtung und ihren Betrieb einer Geneh-
migung. Die Genehmigungspflicht richtet sich bei „An-
lagen zum Halten und zur Aufzucht von Tieren“ nach der 
Tierplatzanzahl und ist im Anhang 1 der 4. BImSchV 
aufgeführt. Ihr zufolge sind Anlagen mit mehr als 1.500 
Mastschweinen (> 30 kg), mehr als 560 Sauen (inklusive 
Ferkel < 30 kg) oder mehr als 15.000 Hennen genehmi-
gungspflichtig. Gemäß § 5 BImSchG dürfen von diesen 
Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren ausgehen. Darüber hinaus muss Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und Gefah-
ren getroffen werden, insbesondere durch die dem Stand 
der Technik entsprechenden Maßnahmen.

Anlagen unterhalb der oben aufgeführten Grenzen sind 
nicht nach BImSchG genehmigungspflichtig und benöti-
gen zu ihrer Errichtung nur eine Baugenehmigung nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB). Allerdings müssen nach 
§ 22 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BImSchG auch nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen so errichtet und be-
trieben werden, dass schädliche Umweltwirkungen, die 
nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert 
werden sowie die nach dem Stand der Technik nicht 
 vermeidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden.

Nicht genehmigungspflichtig ist auch das Aufbringen
von Dünger auf landwirtschaftliche Flächen, auch wenn 
durch Bewirtschaftungsmaßnahmen Emissionen entstehen. 
MÖCKEL et al. (2014, S. 262 und 267) schlagen deshalb 
eine gesetzliche Klarstellung dahingehend vor, dass auch 
landwirtschaftliche Acker- und Grünlandflächen Anlagen 
im Sinne des BImSchG sind.

Für die Anlagen, die einer Genehmigungspflicht unter-
liegen, gilt wiederum, dass ab einer bestimmten Größe 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt 
werden muss. Dabei wird zwischen Anlagen, bei denen 
eine UVP-Pflicht im vollen Umfang durchgeführt werden 
muss, und Anlagen, für die über eine UVP nach einer 
Vorprüfung entschieden wird, unterschieden. Eine UVP-
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Pflicht besteht beispielweise bei Tierhaltungsanlagen mit 
mehr als 3.000 Mastschweinen (> 30 kg), bzw. mehr als 
900 Sauen (inklusive Ferkel < 30 kg) bzw. mehr als 
60.000 Hennen (UVPG Anlage 1 Nr. 7).

Zudem ist bei großen Tierhaltungsanlagen nach § 15 
Raum ordnungsgesetz (ROG) ein Raumordnungsverfahren 
für genehmigungspflichtige und UVP-pflichtige Vorhaben 
durchzuführen, wenn sie im Außenbereich errichtet wer-
den, im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche 
Bedeutung haben. Über die Auslegung dieser Kriterien 
bestehen unterschiedliche Ansichten, sodass ein Raum-
ordnungsverfahren nicht die Regel ist (MÖCKEL et al. 
2014, S. 265).

Anforderungen an Tierhaltungsanlagen
440. Genehmigungsbedürftige Anlagen müssen nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG dem Stand der Technik 
entsprechen. Anlage 3 zu § 3 Absatz 6 BImSchG enthält 
Kriterien zur Bestimmung des Standes der Technik. Dem-
nach umfasst der Stand der Technik den Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, die ein allgemein hohes Schutzniveau für 
die Umwelt sichern. Die immissionsschutzrechtlichen 
Anforderungen werden für genehmigungsbedürftige Tier-
haltungsanlagen in der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft) näher konkretisiert. In den 
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (Nr. 4 TA Luft) werden keine Immissions-
werte für Ammoniak festgelegt. Es muss aber geprüft 
werden, „[...] ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen 
durch Schädigung empfindlicher Pflanzen (z. B. Baum-
schulen, Kulturpflanzen) und Ökosysteme durch die 
 Einwirkung von Ammoniak gewährleistet ist“. Anhalts-
punkte dafür liegen zum Beispiel vor, wenn bestimmte 
Mindestabstände zum Schutzgut nicht eingehalten werden 
(Sonderfallprüfung nach Nr. 4.8 TA Luft).

Außerdem muss nach Nummer 4.8 ergänzend geprüft 
werden, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schädigung 
empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme durch Stickstoff-
depositionen nicht gewährleistet ist. Ein Anhaltspunkt ist 
zum Beispiel, wenn eine Viehdichte von 2 Großviehein-
heiten je Hektar Landkreisfläche überschritten wird. Da-
bei müssen die Vorbelastung und die Gesamtbelastung 
ermittelt werden und die möglichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Ökosysteme abgeschätzt werden. Dies 
erfordert eine einzelfallbezogene und teils aufwändige 
Prüfung durch die zuständigen Genehmigungsbehörden 
(LAI 2012, S. 4). Einige Bundesländer haben länder-
spezifische Abstandsregelungen entwickelt. Um diese 
Prüfung zu vereinfachen und zudem eine national einheit-
liche, standardisierte Methodik zu generieren, hat die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI) einen Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von 
Stickstoffeinträgen erarbeitet (LAI 2012; UBA 2014c). 
Die Erarbeitung einer einheitlichen Methodik ist zu 
 begrüßen. Naturschutzverbände kritisieren allerdings, 
dass das Vorgehen nach dem LAI-Leitfaden aufgrund der 

Abschneide- und Irrelevanzkriterien nicht geeignet ist, 
den Schutz empfindlicher Biotoptypen angemessen zu 
gewährleisten (BECKER und REBSCH 2013), was aber 
auch darauf zurückzuführen ist, dass die TA Luft nur ein 
geringes Schutzniveau vorschreibt.

Spezielle Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen finden sich für Tierhaltungsanlagen 
unter Nummer 5.4.7.1 TA Luft. Dort werden für Anlagen 
zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel und Schwei-
nen Mindestabstände zur Wohnbebauung vorgeschrieben, 
die nur unterschritten werden dürfen, wenn durch primär-
seitige Maßnahmen oder durch den Einbau von Abluftrei-
nigungsanlagen die Emissionen gemindert werden kön-
nen. Diese Anforderung bezieht sich aber nur auf 
Geruchsstoffe. Außerdem werden in Nummer 5.4.7.1 
TA Luft bauliche und betriebliche Anforderungen an Tier-
haltungsanlagen aufgeführt (u. a. Maßnahmen bezüglich 
der Tierhaltung, der Fütterung und Anforderungen an die 
Lagerung des Wirtschaftsdüngers). Der Betrieb von Ab-
luftreinigungsanlagen ist bei Tierhaltungsanlagen durch 
die TA Luft bislang nicht vorgeschrieben.

441. Hauptanwendungsbereich der Abluftreinigung
bei Tierhaltungsanlagen ist die Schweine- und Geflügel-
haltung (HAHNE 2012). In Nordrhein-Westfalen (Erlass 
des Umweltministeriums NRW „Immissionsschutzrecht-
liche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen“ vom 19. Fe-
bruar 2013), Niedersachsen (Gemeinsamer Runderlass 
des Umweltministeriums, Sozialministeriums und des 
Landwirtschaftsministeriums vom 22. März 2013 –
33-40501/207.01) und Schleswig-Holstein (Erlass des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume vom 26. Juni 2014 – V 64/V62-
570.220.200) wurde per Erlass klargestellt, dass der Ein-
bau von Abluftreinigungsanlagen bei der Genehmigung 
von großen Schweinehaltungsanlagen als Stand der 
 Technik betrachtet werden kann. Inzwischen stehen auch 
für zwangsbelüftete Anlagen zur Haltung von Geflügel 
zertifizierte Abluftreinigungsanlagen zur Verfügung (DLG 
2014).

442. Das Baugesetzbuch privilegiert nach § 35 Absatz 1 
Nummer 1 Anlagen, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dienen und nur einen untergeordneten Teil 
der Betriebsfläche einnehmen. Als landwirtschaftlicher 
Betrieb gelten auch Tierhaltungsbetriebe, soweit das Fut-
ter überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb 
gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt 
werden kann. Bei Tierhaltungsanlagen müssen sich daher 
mehr als 50 % des benötigten Futters auf eigenen oder 
angepachteten Flächen des Betriebes gewinnen lassen 
(MÖCKEL et al. 2014, S. 276 m.w.N.).

Tierhaltungsbetriebe, die nicht über die erforderlichen 
Flächen verfügen, gehören zur gewerblichen Tierhaltung, 
sind aber nach § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ebenfalls 
privilegiert, weil sie wegen ihrer besonderen Anforderun-
gen an die Umgebung, wegen ihrer nachteiligen Wirkung 
auf dieselbe oder wegen ihrer besonderen Zweckbestim-
mung nur im Außenbereich angesiedelt werden sollen. 
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Für große Tierhaltungsanlagen, die einer UVP-Pflicht 
unterliegen, ist dieses Privileg aber Mitte 2013 abgeschafft 
worden (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB). Damit ist zur 
 Errichtung solcher Anlagen im Außenbereich nunmehr 
der Erlass eines Bebauungsplans erforderlich, was den 
 Kommunen eine bessere Steuerungsmöglichkeit gibt.

Empfehlungen
443. Grundsätzlich wäre eine Novellierung der TA Luft 
mit dem Ziel, klare und anspruchsvolle Vorgaben für 
 Tierhaltungsanlagen zu schaffen, wünschenswert. In der 
TA Luft sollte für alle zwangsbelüfteten Schweinemast-
anlagen eine Abluftreinigung vorgeschrieben werden, weil 
dies den Stand der Technik darstellt (Deutscher Bundestag 
2013a, S. 12; AMK 2013). Diese Anforderung sollte sich 
nicht nur auf Neubauten und wesentlich geänderte Anla-
gen beschränken, sondern – wie auch in den Erlassen von 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein vorgesehen – mit Übergangsfristen und – wo erfor-
derlich – Einzelfallprüfungen für bestehende Stallbauten 
gelten. Würde die Abluftreinigung in allen genehmigungs-
pflichtigen Mastschweineställen Pflicht werden (das sind 
ca. 20 % aller Mastschweinebestände oder rund 3 % der 
Mastschweinebetriebe), könnten schätzungsweise 7,7 kt/a 
Ammoniakemissionen (etwa 2 % der Ammoniakemissi-
onen aus der Tierhaltung) gemindert werden (JÖRß et al. 
2014). Die lokale Wirkung wäre erheblich größer, da die 
Abscheidegrade von Abluftreinigungsanlagen für Ammo-
niak zwischen 70 und 90 % betragen (HAHNE 2012). 
Außerdem werden gleichzeitig auch Gerüche und Stäube 
gemindert.

Auch bei Geflügelbetrieben stehen inzwischen zertifizier-
te Abluftreinigungsanlagen zur Verfügung, sodass diese 
Weiterentwicklung des Standes der Technik bei der No-
vellierung der TA Luft berücksichtigt werden sollte. Der-
zeit wird das BVT-Merkblatt (Beste Verfügbare Technik) 
„Beste verfügbare Techniken der Intensivhaltung von 
Geflügel und Schweinen“ (EIPPCB 2013) revidiert. Die 
Schlussfolgerungen der BVT-Merkblätter enthalten zu-
sammenfassend Spannbreiten von Emissionswerten für 
Luft und Wasser, die von den Anlagen in der EU nicht 
überschritten werden dürfen. Die im Entwurf für das 
BVT-Merkblatt bislang eher schwach formulierten An-
forderungen zu Abluftreinigungsanlagen für bestimmte 
Geflügelhaltungen sollten ebenfalls anspruchsvoller aus-
gestaltet werden. Es wäre zu begrüßen, wenn diese auch 
in der Endfassung des Dokuments zu den BVT zählen 
würden.

444. Ein weiteres Minderungspotenzial besteht bei der 
Abdeckung von Güllelagern. Die entsprechenden Aufla-
gen der TA Luft gelten aber nur für genehmigungspflich-
tige Betriebe und damit nur für große Tierbestandseinhei-
ten. Sinnvoll wäre es daher, durch eine Verordnung nach 
§ 23 BImSchG (der die Anforderungen an die Errichtung, 
die Beschaffenheit und den Betrieb nicht genehmigungs-
bedürftiger Anlagen regelt) auch für kleinere, nicht ge-
nehmigungsbedürftige Tierhaltungsanlagen Anforderun-
gen zu formulieren, die sowohl die Abdeckung von 

Güllelagern als auch Anforderungen an den Stall betreffen 
sollten.

445. Wenn der Bau oder die Erweiterung einer Tierhal-
tungsanlage ein FFH-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen 
droht, muss das Projekt auf seine Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes überprüft werden 
(§ 34 BNatSchG, s. a. Tz. 349). Der SRU empfiehlt, dass 
die hierzu für Straßenbau-Projekte entwickelte Methodik 
der Fachkonvention im Straßenbau (vgl. Tz. 349) auch 
im Falle der Beurteilung der Belastung von Ökosystemen 
durch Tierhaltungsanlagen angewandt wird.

6.4.4  Für eine natur- und umweltverträgliche 
Agrarpolitik

446. In Kapitel 4 (Tz. 228) wurde gezeigt, dass die Ge-
meinsame Agrarpolitik (GAP) der EU historisch gesehen 
ein wichtiger Treiber für die heutige intensive landwirt-
schaftliche Produktion war. Im Jahr 2014 begann die neue 
Förderperiode mit dem mehrjährigen EU-Finanzrahmen 
2014 bis 2020. Zeitlich parallel zu der Erarbeitung des 
Finanzrahmens wurden die Verordnungen im Bereich der 
GAP novelliert. Aufgrund der Verzögerung im Reform-
prozess gelten die neuen Regelungen sowohl für die Di-
rektzahlungen (Teil der ersten Säule) als auch für die 
Förderung der ländlichen Entwicklung (Teil der zweiten 
Säule) allerdings erst ab 2015.

Der SRU hat sich bereits 2009 mit Vorschlägen für eine 
grundsätzliche Neuausrichtung in die Diskussion einge-
bracht: Ein Paradigmenwechsel weg von der Einkom-
mensstützung und hin zur Zahlung „öffentlicher Gelder 
für öffentliche Güter“ und damit zu einer ökologischen 
Neuausrichtung war die zentrale Empfehlung (SRU 2009). 
Die Europäische Kommission unternahm mit ihren 
 Vorschlägen einen Anlauf für eine dezidiert ökologische 
Reform der GAP (Europäische Kommission 2010; 2012b; 
2012c; 2012d). Die Ergebnisse dieses Prozesses sind 
 jedoch ernüchternd und werden im Allgemeinen als nicht 
ausreichend beurteilt, um die notwendige Wende hin zu 
einer natur- und umweltverträglichen Agrarpolitik zu voll-
ziehen. Was die ökologischen Anforderungen für den 
Erhalt der Direktzahlungen (das sogenannte Greening, 
näher erläutert in Tz. 447) betrifft, fallen die Vorgaben 
nun deutlich hinter die Vorschläge der Kommission zu-
rück. Letztere stellten aus Sicht des Umwelt- und Natur-
schutzes ohnehin schon nur Minimalanforderungen dar, 
konnten aber immerhin als Schritt in die richtige Richtung 
gesehen werden (u. a. SRU 2013b; KLU 2012). Die Bun-
desregierung hat in doppelter Hinsicht ihre Chance für 
eine stärkere Ökologisierung nicht genutzt. Auf EU-Ebe-
ne hat sie eher für eine Absenkung der Anforderungen an 
das Greening votiert (Rat der Europäischen Union 2012) 
und bei der nationalen Umsetzung an vielen Stellen die 
Gestaltungsspielräume nicht zugunsten des Umwelt- und 
Naturschutzes ausgenutzt (s. nachfolgende Kritik am 
 Direktzahlungen-Durchführungsgesetz vom 9. Juli 2014 
(BGBI. I S. 897); Tz. 447 ff.).
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Im Sinne einer kohärenten nationalen Politik zur Stick-
stoffminderung, aber auch um Kohärenz mit wesentlichen 
EU-Richtlinien, wie der NEC-Richtlinie 2001/81/EG 
sowie der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG herzu-
stellen, mahnt der SRU für die nächste Förderperiode 
deut lich weitergehende Reformschritte an. Hierzu sei auch 
auf die Vorschläge des SRU in der 2009 veröffentlichten 
 Stellungnahme verwiesen.

Kurzfristig, das heißt noch während der aktuellen Förder-
periode, sollten aber im Rahmen der Halbzeitüberprüfung 
der Reform in 2017 und in der nationalen Gesetzgebung 
bereits einige Anpassungen erfolgen.

Nachbesserung des Greenings auf EU-Ebene
und in der nationalen Umsetzung
447. Nach Beendigung der Übergangsfrist sind ab 2015 
die Direktzahlungen für die landwirtschaftlichen Betriebe 
zu 30 % an die Einhaltung der sogenannten Greening-Vor-
schriften gekoppelt. Diese bestehen aus drei Elementen: 
Restriktionen zum Grünlandumbruch, der Vorgabe zur 
Ausweisung ökologischer Vorrangflächen (Flächennut-
zung im Umweltinteresse) sowie Vorgaben für eine 
 Anbaudiversifizierung (Art. 43 bis 46 EU-Direktzah-
lungsverordnung Nr. 1307/2013 (DZ-VO)). Alle drei 
Elemente sind für eine Minderung der Belastungen durch 
Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft relevant, wes-
halb im Folgenden die zentralen Punkte aufgezeigt wer-
den, an denen Nachbesserungsbedarf im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung der EU-Direktzahlungsverordnung 
sowie im Rahmen der nationalen Umsetzung besteht.

448. Trotz ihrer großen ökologischen Bedeutung ist die 
Grünlandfläche in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
deutlich zurückgegangen (BfN 2014). Beim Umbruch von 
Grünland kommt es zu starken punktuellen Freisetzungen 
von reaktivem Stickstoff in Luft und Wasser (z. B. SRU 
2008, Tz. 969; 2009; Osterburg et al. 2009, S. 11). Nach 
Artikel 45 Absatz 1 EU-Direktzahlungsverordnung ist 
umweltsensibles Dauergrünland in den nach der 
FFH-Richtlinie 92/43/EWG oder der Vogelschutzricht-
linie 2009/147/EG geschützten Gebieten (zusammen Na-
tura 2000-Gebiete) als Teil der Greeningauflagen mit 
einem Umbruchverbot belegt, das heißt dieses Grünland 
darf weder umgewandelt noch umgepflügt werden. Die 
Mitgliedstaaten sind darüber hinaus ermächtigt, das Um-
bruchverbot auf weitere sensible Gebiete auszuweiten. 
Nach Artikel 45 Absatz 2 DZ-VO ist der Umbruch von 
Dauergrünland auf maximal 5 % der gesamten durch die 
Betriebe angemeldeten Dauergrünlandflächen im Ver-
gleich zum Referenzjahr 2012 für altes Dauergrünland 
begrenzt. Für nach 2012 hinzu gekommenes Dauergrün-
land gilt das Referenzjahr 2015. Die Mitgliedstaaten kön-
nen festlegen, ob diese Regelung auf Betriebs-, subregi-
onaler, regionaler oder nationaler Ebene greift, das heißt 
auf welcher Ebene die 5 %-Obergrenze ansetzt. Deutsch-
land hat sich im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 
(DirektZahlDurchfG) für die regionale Ebene entschieden. 
In Umsetzung der neuen Greening-Vorgaben hat der Bund 
den Schutz des Dauergrünlandes ergänzt und ein gene-

relles Umwandlungsverbot von Dauergrünland in 
 FFH-Gebieten erlassen. Davon ist aber Grünland auf 
Stilllegungsflächen und Grünland, welches durch Agrar-
umweltmaßnahmen gemäß Europäischem Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) oder Europäischem Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für Landwirtschaft (EAGFL) aus Ackerland ge-
schaffen wurde, ausgenommen (§ 15 DirektZahlDurchfG). 
Die Umwandlung von sonstigem Dauergrünland unter-
liegt zukünftig einem Genehmigungsverfahren (§ 16 
 DirektZahlDurchfG). Die Genehmigung wird aber bei 
einer kompensierenden Neuanlage von Grünland sowie 
aus Gründen des öffentlichen Interesses und in Härte fällen 
erteilt. Ist der Grünlandanteil insgesamt gegenüber dem 
Referenzanteil um 5 % gesunken, werden grundsätzlich 
keine Genehmigungen mehr erteilt. Darüber hinaus ist 
Dauergrünland durch verschiedene Bundes- und Landes-
gesetze geschützt (MÖCKEL et al. 2014, S. 130-134).

Der SRU hat in verschiedenen Gutachten die hohe Rele-
vanz des Grünlanderhalts auch im Zusammenhang mit 
reaktiven Stickstoffverbindungen betont und die bessere 
Verankerung des Dauergrünlanderhalts im Rahmen der 
GAP gefordert. Im Umweltgutachten 2008 forderte er „ein 
absolutes Umbruchverbot für altes Grünland und wert-
volle Grünlandbiotope (SRU 2008, Tz. 974). HOFF-
MANN et al. (2012b) sehen ein vollständiges Verbot mit 
Ausnahmeregelungen oder zumindest eine deutliche 
 weitere Reduktion des Prozentsatzes als in der EU- 
Direktzahlungsverordnung für notwendig, zumal in den 
vergangenen Jahrzehnten das Grünland bereits massiv 
zurückgegangen ist.

Der SRU empfiehlt deshalb auf EU-Ebene im Rahmen 
des Mid-Term-Reviews 2017 die Vorgaben in der Direkt-
zahlungsverordnung schärfer zu fassen. Die 5 %-Klausel 
sollte überprüft werden und die Europäische Kommission 
sollte die in der Verordnung formulierte Befugnis nutzen, 
im Rahmen delegierter Rechtsakte weitere gefährdete 
Gebiete mit Umbruchverbot auszuweisen. Auf nationaler 
Ebene empfiehlt der SRU, die Ergänzung im Direktzah-
lungen-Durchführungsgesetz um ein Umbruchverbot auf 
umweltsensible Grünlandflächen außerhalb von FFH-Ge-
bieten, insbesondere Moorstandorte, Überschwemmungs-
gebiete und artenreiche Grünlandflächen auszudehnen. 
ISERMEYER (2014, S. 9) und SCHMIDT et al. (2014) 
weisen darauf hin, dass mit den FFH-Gebieten erhebliche 
Teile des aus Natur- und Umweltschutzsicht erhaltens-
werten, umweltsensiblen Grünlands nicht abgedeckt sind.

449. Nach Artikel 46 Absatz 1 DZ-VO muss jeder Be-
trieb zukünftig ökologische Vorrangflächen in Höhe von 
5 % seiner Ackerflächen ausweisen. Ökologische Vor-
rangflächen bzw. im Umweltinteresse genutzte Flächen 
sind keine Stilllegungsflächen, vielmehr ist auf ihnen eine 
Bewirtschaftung nach bestimmten Kriterien erlaubt. Ab-
satz 2 enthält eine Liste der Flächen- und Landnutzungs-
typen, unter denen die Mitgliedstaaten solche auswählen 
können, die als ökologische Vorrangflächen gelten sollen. 
Neben Brachflächen und Landschaftselementen, die einen 
wichtigen Beitrag zum Biodiversitätsschutz leisten, ge-
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hören hierzu nach der EU-Direktzahlungsverordnung aber 
auch Flächen mit Zwischenfrüchten und Leguminosen. 
Der Einsatz von Mineraldüngung ist in der EU-Verord-
nung lediglich auf Kurzumtriebsplantagen explizit aus-
geschlossen. Der Verzicht der Stickstoffdüngung auf 
ökologischen Vorrangflächen ist jedoch sowohl für den 
Schutz der terrestrischen Ökosysteme vor Eutrophierung 
(Erhaltung der biologischen Diversität) als auch für den 
Gewässerschutz von großer Bedeutung (u. a.OPPER-
MANN et al. 2013, S. 146; UBA et al. 2014, S. 3). Deshalb 
empfiehlt der SRU, auf EU-Ebene im Rahmen der Halb-
zeitüberprüfung zum einen die Liste der anrechenbaren 
ökologischen Vorrangflächen anzupassen und zum ande-
ren den Einsatz von Düngemitteln (synthetische Dünge-
mittel sowie Wirtschaftsdünger) und Pestiziden auf sämt-
lichen ökologischen Vorrangflächen auszuschließen. 
Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 DZ-VO sieht außerdem 
vor, dass nach einer Evaluierung der Wirkungen der öko-
logischen Vorrangflächen ab 2018 der Flächenanteil von 
5 auf 7 % des Ackerlandes eines Betriebs erhöht werden 
soll. Dies unterstützt der SRU ausdrücklich und verweist 
auf Untersuchungen, denen zufolge sogar noch höhere 
Anteile erforderlich sind (zitiert in SRU 2013b, S. 10; 
2009, S. 16).

Die Umsetzung der Vorgaben zu ökologischen Vorrang-
flächen in deutsches Recht ist zu kritisieren. Zum einen 
wurde nicht wie in der EU-Direktzahlungsverordnung 
freigestellt und oben als sinnvoll beschrieben, die Auswahl 
an ökologischen Vorrangflächen dahingehend einge-
schränkt, dass nur solche Maßnahmen, die einen deut-
lichen Mehrwert für die Erhaltung der Biodiversität 
 leisten, anrechenbar sind. Und zum anderen hat der 
 Gesetzgeber nicht, wie vielerseits (s. o.) gefordert, den 
vollständigen Verzicht von Düngemitteleinsatz (synthe-
tische sowie organische Düngemittel) und Pestiziden auf 
ökologischen Vorrangflächen festgeschrieben. Nach § 18 
Absatz 3 DirektZahlDurchfG dürfen „im Antragsjahr nach 
der Ernte der Vorkultur weder chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel noch mineralische Stickstoffdünge-
mittel noch Klärschlamm eingesetzt werden“. Die Aus-
bringung von Wirtschaftsdüngern, die (s. Kap. 4.1) mas-
siv das hohe Überschussproblem begründet, ist somit auf 
ökologischen Vorrangflächen zulässig. Außerdem ist die 
Ermächtigung, weitere Kriterien für ökologische Vorrang-
flächen im Rahmen einer Rechtsverordnung zu erlassen, 
eingeschränkt worden. Darüber hinaus wird mit § 18 
 DirektZahlDurchfG festgelegt, dass die Startdüngung und 
der Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis im Legu-
minosenanbau auch auf ökologischen Vorrangflächen 
zulässig bleiben. Die in diesem Absatz genannten Punkte 
unterwandern nach Ansicht des SRU die Zielsetzung der 
ökologischen Vorrangfläche im Rahmen des Greenings 
und sollten korrigiert werden.

Das Thünen-Institut bewertet in seinem Arbeitspapier zur 
nationalen Umsetzung der GAP den Anbau von Zwischen-
früchten und Leguminosen zwar grundsätzlich als unter 
Umweltgesichtspunkten sinnvoll, sofern Düngung (syn-
thetische und organische Dünger) sowie Pestizideinsatz 

ausgeschlossen sind. Der direkte positive Einfluss auf die 
Erhaltung der Biodiversität sei aber vergleichsweise ge-
ring. Die Wissenschaftler empfehlen deshalb, Zwischen-
fruchtanbau nicht als ökologische Vorrangfläche anre-
chenbar zu machen, sondern als Bestandteil der guten 
fachlichen Praxis zu definieren (SCHMIDT et al. 2014, 
S. 55 f.). Für den Leguminosenanbau empfehlen sie, 
 diesen nur in Kombination mit anderen ökologischen 
Vorrangflächen als anerkennungsfähig gelten zu lassen 
(ebd., S. 57).

450. Auch die Anbaudiversifizierung ist aus Sicht der 
Stickstoffproblematik relevant, da sie die Stickstoffinten-
sität und -effizienz beeinflussen kann. Die in der neuen 
EU-Direktzahlungsverordnung verabschiedeten diesbe-
züglichen Anforderungen, sind jedoch in verschiedener 
Hinsicht unzureichend, um eine Verbesserung des Status 
Quo herbeizuführen (SCHMIDT et al. 2014; KLU 2013b; 
2013c; SRU 2013b). Ab 10 ha Ackerland müssen min-
destens zwei verschiedene landwirtschaftliche Kulturen 
angebaut werden und die Hauptkultur darf einen Anteil 
von 75 % des Ackerlandes nicht übersteigen bzw. ab 30 ha 
Ackerland müssen drei verschiedene Kulturen angebaut 
werden, wobei die beiden Hauptkulturen zusammen 
 maximal 95 % des Ackerlandes einnehmen dürfen (Art. 44 
DZ-VO). Die zulässigen Anteile der Hauptfruchtarten sind 
deutlich zu hoch, um eine biodiversitätswirksame Steige-
rung der Heterogenität der Landschaft herbeizuführen 
(HOFFMANN et al. 2012a, S. 198 ff.). Untersuchungen 
von FORSTNER et al. (2012, S. 17 ff.) zu den Vorschlä-
gen der Europäischen Kommission hinsichtlich des 
Greenings legen nahe, dass ein Großteil der Betriebe, 
welche die Vorgaben zur Anbaudiversifizierung zum Un-
tersuchungszeitpunkt nicht erfüllten, tendenziell zu hohe 
Maisanteile in der Fruchtfolge aufwiesen. Die EU-Direkt-
zahlungsverordnung macht aber keine Vorgaben oder
gibt keine weitere Differenzierung dahingehend, wie die 
Diversifizierung hinsichtlich der Wahl der Feldfrüchte, 
der Nutzungsintensität sowie Fruchtfolgen und Frucht-
folgenweite umgesetzt werden soll. Gerade aus Sicht der 
Düngungsintensität bzw. des Stickstoffmanagements auf 
der Fläche sind aber die vorgenannten Aspekte zentral. 
Das Thünen-Institut geht davon aus, dass Betriebe, die 
aufgrund der Vorgaben zu einem Fruchtartenwechsel auf 
vorherigen Maisanbauflächen gezwungen sind, im Dünge- 
und Pestizideinsatz ähnlich intensive alternative Frucht-
arten wählen werden. Ohne zusätzliche Spezifizierungen 
zur Umsetzung der Anbaudiversifizierung kann dem nicht 
vorgebeugt werden (SCHMIDT et al. 2014, S. 24). Vor-
schläge für eine Weiterentwicklung der Anforderungen 
zur Anbaudiversifizierung machen auch zum Beispiel 
OPPERMANN et al. (2013) und OPPERMANN (2009).

Für die Wirkung der Reform werden neben den 
Greening-Anforderungen die künftigen Prämienabzüge 
und Sanktionen bei Verstößen entscheidend sein (ISER-
MEYER 2014, S. 9 f.).
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Eine zielgerichtete Mittelbereitstellung und 
Programmierung
in den ländlichen Entwicklungsplänen
451. In der heutigen Stickstoffpolitik werden in erheb-
lichem Maße freiwillige Fördermaßnahmen wie Agrar-
umweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz zum Errei-
chen einer Vielzahl von Umweltqualitätszielen eingesetzt, 
unter anderem im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie (vgl. Tz. 374) und auch im terrestrischen 
Naturschutz (vgl. Abschn. 6.2.6). Während das Greening 
und die Cross-Compliance-Auflagen für die Direktzah-
lungen der erste Säule eher einen Beitrag zu einer gebiets-
unspezifischen, flächendeckenden Begrenzung der Stick-
stoffeinträge leisten sollen, werden Zahlungen aus der 
zweiten Säule für Agrarumweltmaßnahmen und Vertrags-
naturschutz gebiets- oder flächenspezifisch geleistet und 
sollen lokal zur Einhaltung anspruchsvollerer Schutz-
standards bzw. zur gezielten Minderung von Emissionen 
in Hochbelastungsgebieten beitragen. Die zweite Säule 
der GAP stellt eine wichtige Finanzierungsquelle für die-
se freiwilligen Minderungsmaßnahmen dar. Die Mittel-
ausstattung wurde jedoch bereits in der Vergangenheit 
aus Sicht des Biodiversitäts- und Gewässerschutzes als 
unzureichend beurteilt (OPPERMANN et al. 2013; SRU 
2009, S. 16). Im Rahmen der aktuellen Reform wurden 
die EU-Mittel für die zweite Säule noch weiter gekürzt 
(s. Tab. 6-11).

Nach Artikel 14 DZ-VO haben die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, die Mittelkürzungen der zweiten Säule durch 
eine Umschichtung von bis zu 15 % der jährlichen nati-
onalen Obergrenzen nach Anhang II auszugleichen. Die 
Bundesregierung plant jedoch hiervon nur in sehr begrenz-
tem Umfang Gebrauch zu machen. Statt, wie vom SRU 
und anderen Akteuren empfohlen (SRU 2013b; SRU et al. 
2013; KLU 2012), diesen Spielraum voll auszunutzen, 

wurde entschieden lediglich 4,5 % umzuschichten (§ 5 
DirektZahlDurchfG). Dadurch wird national ein Teil der 
Absenkung der zweiten Säule auf EU-Ebene aufgefangen, 
es bleibt aber insgesamt bei einer Reduktion dieser 
 Fördermittel für Deutschland (s. Tab. 6-11). Da das Preis-
niveau in der Landwirtschaft gleichzeitig steigt, nimmt 
das Finanzierungsproblem für Agrarumwelt- und Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen folglich zu und ist ein 
Hemmnis für die Umsetzung der Stickstoffpolitiken. Vor 
dem Hintergrund, dass die Stickstoffminderungspolitik in 
Deutschland bei gebietsspezifischen Minderungsmaßnah-
men derzeit stark auf freiwillige Fördermaßnahmen baut, 
empfiehlt der SRU, zusätzliche Gelder hierfür auf natio-
naler Ebene oder Bundesländerebene zu mobilisieren, 
zum Beispiel aus den Finanzmitteln für die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“. Auch Einnahmen aus einer Überschuss-
abgabe, wie sie in Abschnitt 6.4.5 vorgeschlagen wird, 
könnten zur Deckung der Finanzierungslücke genutzt 
werden.

Bei einer Auswertung der tatsächlich umgesetzten Agrar-
umweltmaßnahmen in vier Bundesländern in der vergan-
genen Förderperiode (2007 – 2013) stellten OPPER-
MANN et al. (2013) fest, dass nur zwischen 1,5 % 
(Baden-Württemberg) und 19 % (Niedersachsen und 
Bremen) des gesamten Flächenumfangs von Agrarum-
weltmaßnahmen auf raumspezifische oder nach ihrer 
Definition anspruchsvolle Maßnahmen entfiel. Der für 
solche Maßnahmen aufgewendete Finanzumfang lag zwi-
schen 7,1 und 47 % der gesamten Ausgaben für Agrar-
umweltmaßnahmen (ebd., S. 85). Insbesondere vor dem 
Hintergrund immer knapperer Mittel empfiehlt der SRU, 
wie auch die eben genannten Autoren, eine stärkere 
 räumliche und inhaltliche Fokussierung des Mitteleinsat-
zes in den ländlichen Entwicklungsplänen (ebd., S. 88 f.). 

Tabelle 6-11
Mehrjähriger Finanzrahmen 2014 bis 2020

von EU-Mitteln für die ländliche Entwicklung Deutschlands

2007 –
2013
(Mrd. 
Euro)

2014 –
2020
(Mrd. 
Euro)

Absenkung der 
2. Säule-Mittel unter 
Berücksichtigung 
der Inflation 

Aggregierte Mittel aus 
Umschichtung aus 1. in 
2. Säule, wenn jährlich 4,5 % 
der jährlichen nationalen 
Obergrenze umgeschichtet 
werden (Mrd. Euro)

2014 – 2020 
Gesamt- 
summe 
Mittel für 
2. Säule 
(Mrd. Euro)

Absenkung 2. Säule 
unter Berücksichtigung 
der Umschichtungen

9,117* 7,304* – 19,9%* 0,996** 8,3** – 9 %**

* Zahlen aus http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/495846/
IPOL-AGRI_NT(2013)495846_EN.pdf, S. 45, konstante Preise von 2011
** im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz sind Umschichtungen nur für die Jahre 2015 bis 2019 vorgesehen; 
Zahlen berechnet auf Grundlage der Angaben für 1. Säule-Obergrenzen für D 2015-2019 in der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 Anhang III, umgerechnet in Preise von 2011

SRU/SG 2015/Tab. 6-11
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Der Mitteleinsatz sollte räumlich deutlich stärker nach 
Kriterien des maximalen Nutzens für Umwelt- und 
 Naturschutz ausgerichtet werden und eine Förderung in 
Gebietskulissen erfolgen (ALBERT et al. 2008).

Modellierungen in der Art wie sie das Thünen-Institut in 
dem AGRUM-Weser-Projekt (Analyse von Agrar- und 
Umweltmaßnahmen im Bereich des landwirtschaftlichen 
Gewässerschutzes) zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie in der Flussgebietseinheit Weser vorgenommen 
hat, beziehen die bestehenden Produktionsschwerpunkte 
und Nutzungsweisen der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen in Potenzialanalysen für Agrarumweltmaßnahmen 
zur Reduzierung der Nährstoffproblematik ein (KREINS 
et al. 2010; HEIDECKE et al. 2012; GÖMANN et al. 
2013). Solche Modellierungen können gegebenenfalls 
auch bei der Aufstellung und Evaluierung der ländlichen 
Entwicklungspläne zu Rate gezogen werden.

Für die Wirksamkeit von Agrarumweltmaßnahmen ist 
außerdem die räumlich-zeitliche Kontinuität relevant. Für 
den Schutz terrestrischer Ökosysteme mit geringer Stick-
stofftoleranz ist es für den dauerhaften Erfolg maßgeblich, 
dass die Maßnahme kontinuierlich auf ein und derselben 
Fläche durchgeführt wird. Wird eine Maßnahme nach 
wenigen Förderjahren beendet oder unterbrochen, gehen 
bereits erzielte Erfolge im terrestrischen Biodiversitäts-
schutz und damit auch die bereits investierten öffentlichen 
Gelder verloren. Dies gilt, selbst wenn in diesem Zeitraum 
auf einer anderen neuen Fläche die gleiche Maßnahme 
durchgeführt wird. Hier besteht ein Konflikt mit den In-
teressen der Landwirtschaft, die ihre Planung möglichst 
frei den Entwicklungen auf den Agrarmärkten anpassen 
möchte. Für Maßnahmen zur Minderung der Stickstoff-
einträge in Gewässer stellt sich der Zusammenhang etwas 
weniger kritisch dar. Minderungsmaßnahmen können 
auch bei wechselnden Flächen den gleichen Entlastungs-
beitrag leisten, vorausgesetzt die Flächen sind mit den 
gleichen Wasserkörpern verbunden und die Retentions-
grade sind gleich. Außerdem leistet jedes vermiedene 
Kilogramm Stickstoffeintrag einen nachhaltigen Beitrag 
zur Entlastung, weil die Gewässer teilweise als Senken 
fungieren. Deshalb wäre es sinnvoll, Maßnahmen, die auf 
den terrestrischen Naturschutz abzielen, prioritär auf Flä-
chen durchzuführen, die dieser Anwendung sicher lang-
fristig zur Verfügung stehen. Gewässerschutzmaßnahmen 
können hingegen tendenziell eher auch an wechselnden 
Standorten gefördert werden.

Wirkungsvolle Cross Compliance
452. Im Rahmen der Agrarreform im Jahr 2003 wurde 
der Cross-Compliance-Mechanismus zum zentralen Be-
standteil der GAP. Seit dem Jahr 2005 sind die Mitglied-
staaten verpflichtet, Direktzahlungen an die Einhaltung 
bestimmter EU-Verordnungen und Richtlinien sowie 
Anforderungen zur Erhaltung der landwirtschaftlichen 
Flächen im guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand (GLÖZ) zu binden. Durch Cross Compliance 
wurde auf EU-Ebene eine Konditionierung der Beihilfe-
zahlungen und damit ein umweltpolitisches Steuerungs-

instrument eingeführt, welches für Landwirte finanzielle 
Anreize erzeugen soll, um einschlägige fachrechtliche 
Normen einzuhalten (SRU 2008; 2009, S. 19; NITSCH 
und OSTERBURG 2007; OPPERMANN et al. 2013, 
S. 69). Hiermit besteht neben den im nationalen Recht 
verankerten ordnungsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten 
ein zusätzlicher gewichtiger Hebel, um aus Sicht einer 
kohärenten Stickstoffpolitik zentrale Mindestanforde-
rungen durchzusetzen. Voraussetzung dafür, dass dies 
Wirkung erzielen kann, ist jedoch eine anspruchsvolle 
Umsetzung der Cross Compliance relevanten Vorgaben 
auf der nationalen Ebene, eine hohe Vollzugsfreundlich-
keit der Regelungen sowie eine zur Abschreckung von 
Nicht-Einhaltung ausreichend hohe Kontrollintensität 
(u. a. BLAG 2012, S. 223 ff.; OPPERMANN et al. 2013, 
S. 72 f.). In allen drei Punkten gibt es nach Einschätzung 
des SRU Nachbesserungsbedarf.

In der EU-Verordnung über die Finanzierung, die Verwal-
tung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrar-
politik (EU) Nr. 1306/2013 sind als Cross Compliance 
relevante Vorgaben die „Grundanforderungen an die Be-
triebsführung“ sowie „Standards für einen guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand der Fläche“ 
(GLÖZ) aufgeführt. Diese werden aus zwanzig EU-recht-
lichen Verordnungen und Richtlinien in den genannten 
Regelungsbereichen abgeleitet, wobei mit der Novellie-
rung 2013 einige Vorschriften der FFH- und der Vogel-
schutz-Richtlinie aus der Cross Compliance gestrichen 
wurden. Diese europarechtlichen Mindeststandards müs-
sen von den Mitgliedstaaten präzisiert werden und auf 
sämtlichen prämienberechtigten Flächen – in Deutschland 
also auf fast der gesamten landwirtschaftlichen Nutz-
fläche – eingehalten werden. Die Präzisierung der Standards 
erfolgt in Deutschland durch das Direktzahlungen-
Verpflichtungengesetz sowie die darauf gestützte Direkt-
zahlungen-Verpflichtungenverordnung (z. B. OPPER-
MANN et al. 2013, S. 68; MÖCKEL et al. 2014, S. 127). 
Aus Sicht der Stickstoffproblematik sind von den Grund-
anforderungen an die Betriebsführung vor allem die 
Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG, die Nitratricht-
linie 91/676/EWG und die FFH-Richtlinie relevant (vgl. 
Abschn. 6.4.2). Empfehlungen zur besseren Umsetzung 
der FFH-Richtlinie im Hinblick auf die Minderung von 
Stickstoffeinträgen finden sich in Kapitel 6.2 und zur 
Grundwasserrichtlinie in Kapitel 6.3. Die Cross Compli-
ance muss auch insofern weiterentwickelt werden, dass 
die relevanten Inhalte der EU-Richtlinien bzw. Verord-
nungen Kontroll- und Sanktionsgegenstand werden. Hin-
sichtlich der Einhaltung der Düngeverordnung wird (wie 
in Tz. 431 erläutert) im Rahmen der Cross-Compliance-
Kontrollen nur überprüft und gegebenenfalls sanktioniert, 
ob der Landwirt die Unterlagen für einen Nährstoffver-
gleich vorlegen kann. Ob dem Ergebnis des Nährstoff-
vergleichs nach die Vorgabe der Düngeverordnung zu den 
Überschussgrenzen eingehalten wird, ist hingegen nicht 
Kontrollgegenstand (BLAG 2012). Dies ist für die Wirk-
samkeit von Cross Compliance sehr nachteilig.
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Bei den GLÖZ-Standards besteht ein größerer Spielraum 
bei der nationalen Umsetzung. Die deutsche Direktzahlun-
gen-Verpflichtungenverordnung von 2004 war bei Redak-
tionsschluss noch nicht an die neue Rechtslage auf EU- 
Ebene angepasst. Bisher enthält sie unter anderem auch 
Vorgaben zur Erosionsvermeidung (§ 2 DirektZahlVerpflV), 
zum Schutz von Dauergrünland (§ 4a DirektZahlVerpflV), 
zur Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen 
(§ 5b DirektZahlVerpflV) sowie zum Schutz des Grund-
wassers (§ 5c DirektZahlVerpflV). Durch diese Einzel-
vorgaben können die Länder grundsätzlich bei der Aus-
gestaltung der Agrarumweltmaßnahmen eingeschränkt 
werden. Wird eine Bewirtschaftungsweise als Förderstan-
dard (und damit Mindeststandard) definiert, kann sie nicht 
mehr Fördergegenstand sein. Sie wird zum Mindeststan-
dard, der nicht durch zusätzliche Fördergelder honoriert 
wird (OPPERMANN et al. 2013, S. 70). Der SRU emp-
fiehlt, die GLÖZ-Standards in den Bundesländern auf ihr 
Anspruchsniveau zu überprüfen. Hier besteht auch ein 
starker Bezug zu der Empfehlung, öffentliche Gelder ziel-
gerichtet mit hohem Nutzen für den Umwelt- und Natur-
schutz einzusetzen (Tz. 446).

Die EU schreibt eine Kontrolldichte von 1 % der Bei hilfe 
empfangenden Betriebe vor, weit weniger als die 5 %ige 
Kontrollrate von Betrieben, die an den freiwilligen Agrar-
umweltprogrammen teilnehmen (SRU 2008, Tz. 973; 
OPPERMANN et al. 2013, S. 73). In Deutschland liegt 
die Rate für Cross-Compliance-Kontrollen bei Betrieben 
mit über 10 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche in den 
meisten Bundesländern bei 1 % (Tz. 431). Zwischen den 
Bundesländern bestehen Unterschiede sowohl hinsichtlich 
der Kontrolldichte, des Auswahlsystems der Betriebe für 
Kontrollen als auch der zuständigen Kontrollinstanzen 
(BLAG 2012, S. 223 ff.). Die Kontrollen erfolgen nach 
vorheriger Ankündigung und beschränken sich in der 
 Regel auf die schriftliche Dokumentation (SRU 2008, 
Tz. 973). Nach Einschätzung des SRU und zahlreicher 
Experten (u. a. OPPERMANN et al. 2013, S. 72 f.; 
 MÖCKEL 2014) ist das derzeitige Kontrollsystem für 
Cross Compliance stark verbesserungswürdig, um Ver-
stößen gegen die an die Direktzahlungen gebundenen 
Standards wirkungsvoll vorzubeugen und damit das Po-
tenzial dieses Instrumentes zur flächendeckenden Begren-
zung von Stickstoffemissionen zu entfalten, insbesonde-
re was die Umsetzung der Düngeverordnung anbelangt. 
So würde auch ein Beitrag geleistet, insgesamt das Ord-
nungsrecht in diesem Bereich zielorientierter zu nutzen.

6.4.5  Überschussabgabe für 
Stickstoffemissionen
aus der Landwirtschaft

453. In einigen EU-Mitgliedstaaten werden oder wurden 
in der Vergangenheit stickstoffbezogene Steuern oder 
Abgaben im Bereich der Landwirtschaft eingesetzt (eine 
Übersicht, wenn auch nicht vollständig, geben zum Bei-
spiel OECD 2007; WEGENER und THEUVSEN 2010; 
NIENHAUS und KNICKEL 2004). In Deutschland ist 
dies bisher nicht der Fall, auch wenn ökonomische 

 Instrumente der Theorie nach eine sinnvolle Ergänzung 
zu ordnungsrechtlichen Instrumenten, Förderpolitik und 
informatorischen Instrumenten darstellen (vgl. Kap. 5). 
Ihre Einführung wird in zahlreichen Publikationen, die 
sich mit der Stickstoffproblematik befassen, als erwägens-
wert beurteilt (GAWEL et al. 2011, S. 234 und 279 f.; 
MÖCKEL 2006; SRU 2008; UBA 2009, S. 37; WEGE-
NER und THEUVSEN 2010). Ökonomische Instrumen-
te unterstützen die übergeordneten und langfristigen Zie-
le einer aus Stickstoffsicht nachhaltigen Landwirtschaft, 
indem sie (wie in Kap. 5 hergeleitet) die gesellschaftlichen 
Kosten des Stickstoffeinsatzes zumindest teilweise den 
Landwirten anlasten, sodass sie stärker als zuvor in deren 
betriebswirtschaftliche Kalkulation eingehen. So wirken 
sie auf einen gesamtgesellschaftlich gesehen effizienteren 
Ressourceneinsatz hin. Dies dient bei entsprechender 
Ausgestaltung auch dem Ziel, dass Wirtschaftsdünger 
vermehrt als Ressource und nicht als Nebenprodukt mit 
Abfallentsorgungsproblematik wahrgenommen wird und 
stärkt so die Kreislaufführung des reaktiven Stickstoffs 
(vgl. Tz. 56, Kap 4.1). Abgaben können dazu beitragen, 
das Verursacherprinzip umzusetzen und fördern (stärker 
als ordnungsrechtliche Regulierungen) die dynamische 
Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Praxis hin zu 
einem im Sinne der Stickstoffeffizienz sparsameren Ein-
satz von reaktivem Stickstoff. Außerdem fördern sie durch 
ihren Preissteigerungseffekt bei den landwirtschaftlichen 
Absatzprodukten auch die Suffizienz (vgl. Kap. 2.4), auch 
wenn ein Nachfragerückgang für die verteuerten heimi-
schen Produkte teilweise durch Importe ersetzt werden 
kann. Darüber hinaus führen sie im Vergleich zu ordnungs-
rechtlichen Instrumenten zu einer kosteneffizienteren 
Verteilung von Minderungsanstrengungen innerhalb des 
Sektors.

454. Der große Nachteil von räumlich undifferenzierten 
Abgaben liegt allerdings darin, dass keine räumlich ge-
zielte Eintragsminderung sichergestellt werden kann, da 
die Emissionen dort vermieden werden, wo dies besonders 
kostengünstig möglich ist. Die unterschiedliche Höhe der 
Schadenswirkung durch die Emissionen, die sich, wie in 
Kapitel 3 dargelegt, aufgrund der natürlichen Standort-
faktoren räumlich stark unterscheiden können, bleibt 
 unberücksichtigt.

Ein ökonomisches Instrument ohne räumliche Differen-
zierung eignet sich also gut dazu, im Landwirtschafts-
sektor eine Absenkung des Gesamtemissionsniveaus 
kosteneffizient anzureizen. Dies ist zur Verringerung der 
Hintergrundbelastung und für den Schutz von Ökosyste-
men ebenso wichtig wie aus Klimaschutzsicht. Deutlich 
verringerte Gesamtemissionen werden auch dazu führen, 
dass die Auswirkungen von Verlagerungseffekten vermin-
dert werden. Bei geringeren Gesamtemissionen gibt es 
auch weniger Emissionen, die potenziell verlagert werden 
können. Mit Sicherheit kann die Entstehung von neuen 
Hotspot-Belastungen mit diesem Instrument allerdings 
nicht vermieden werden. Daher sind, wie in Abschnitt 6.4.6 
dargestellt, flankierende Instrumente zur räumlich diffe-
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renzierten Steuerung des landwirtschaftlichen Nährstoff-
managements notwendig.

455. Wie in Kapitel 5 erläutert, ist eine Vielzahl von 
Varianten eines ökonomischen Instruments für die Land-
wirtschaft denkbar und die theoretischen Vor- und Nach-
teile sind dort diskutiert. Der SRU hat sich schon in frü-
heren Gutachten wiederholt für die Einführung eines 
ökonomischen Instruments zur Minderung der Stickstoff-
emissionen in der Landwirtschaft ausgesprochen, und 
zwar seit dem Umweltgutachten 2004 konkret für die 
Überschussabgabe als das problemgerechteste ökonomi-
sche Instrument für diesen Sektor (SRU 2004b).

456. Der SRU vertritt die Einschätzung, dass eine 
 Abgabe auf Mineraldünger (Inputabgabe) erhebliche 
 Lenkungsdefizite aufweist, da diese in erster Linie Acker-
baubetriebe belastet und nicht die für die erheblichen 
Umweltprobleme weitaus relevanteren intensiven Tier-
haltungsbetriebe. Zudem wird nicht berücksichtigt, dass 
ein Großteil des zugeführten Düngers im Produkt ver-
bleibt und dementsprechend keine Schadwirkung entfal-
tet. BERNTSEN et al. (2003) modellieren die Wirkung 
von unterschiedlichen inputbezogenen Stickstoffsteuern 
in der Landwirtschaft (unterschiedliche Besteuerungs-
gegenstände) und kommen zu dem Ergebnis, dass ein 
effizientes Stickstoffsteuersystem zwischen Betriebstypen 
differenzierte Steuerarten ansetzen sollte (für weitere 
Ausführungen s. SRU 2004a, Tz. 324, WEGENER und 
THEUVSEN 2010).

457. Die Überschussabgabe setzt im Gegensatz zu Ab-
gaben auf Mineraldünger oder eiweißhaltige Futtermittel 
am Stickstoffüberschuss des individuellen Betriebs an. 
Der Stickstoffüberschuss errechnet sich aus Stickstoffzu-
fuhr und -abfuhr und gibt damit die Höhe der Stickstoff-
emissionen an, die potenziell in die Umwelt entweichen 
können. Eine Reduktion der Überschüsse wirkt sich po-
sitiv auf die Belastung von Grund- und Oberflächenwas-
ser aus (OENEMA et al. 2005). Der Überschuss steht 
somit in direktem Bezug zum Schaden durch Stickstoff-
emissionen. Damit setzt die Überschussabgabe einen 
tendenziell problemgerechten Indikator ein. Dies ist vor 
allem bei einer langfristigeren Betrachtung der Stickstoff-
verluste der Fall (BUCZKO et al. 2010). Dies lässt eine 
bessere Lenkungswirkung erwarten als eine Besteuerung 
des Stickstoffinputs von landwirtschaftlichen Betrieben. 
Allerdings resultiert, wie oben dargestellt, die räumliche 
Verteilung der Emissionsminderungen bei einer Über-
schussabgabe aus den unterschiedlichen Grenzvermei-
dungskosten der Quellen und nicht aus der Höhe des 
Schadens, der stark von örtlichen Gegebenheiten abhängt. 
Ohne weitergehende Differenzierung, zum Beispiel nach 
natürlichen Standortfaktoren wie Bodenart, Geologie, 
Hydrologie oder der Nähe zu empfindlichen Ökosyste-
men, ist der Stickstoffüberschuss nur ein begrenzter In-
dikator für die tatsächliche Schadenswirkung der Emis-
sionen. In einem Instrumentenmix können jedoch 
räumlich differenzierte Vorgaben durch andere Instrumen-
te umgesetzt werden (vgl. Abschn. 6.4.6), wobei eine 

Überschussabgabe nur auf eine Reduzierung der Gesamt-
einträge abzielt.

Die schwedische Umweltbehörde hat ein Konzept für ein 
räumlich differenziertes, ökonomisches Instrument ent-
wickelt (s. Kap. 5.3). Dies stellt ein in der Theorie ideales 
Instrument dar, für das der SRU aber in der politischen 
Praxis in Deutschland wenig Umsetzungschancen sieht, 
auch weil es einen sehr hohen Informations- und Koordi-
nationsbedarf mit sich bringt, der teilweise die in Text-
ziffer 453 dargelegten Vorteile überkompensieren dürfte. 
Auch die Überschussabgabe könnte eine stärkere räum-
liche Lenkungswirkung erhalten, wenn sie räumlich dif-
ferenziert ausgestaltet werden würde. Sie bleibt in ihrer 
räumlichen Treffsicherheit dennoch hinter dem räumlich 
gezielt eingesetzten Ordnungsrecht zurück. Aus diesen 
Gründen erscheint dem SRU ein ökonomisches Instru-
ment zur Umsetzung räumlicher Differenzierung heute 
vergleichsweise weniger gut geeignet. Daher spricht er 
sich für eine Kombination des ordnungsrechtlichen 
 Instrumentariums mit seiner relativ hohen ökologischen 
Treffsicherheit mit einer Überschussabgabe aus, welche 
die Möglichkeit bietet, die Gesamtemissionen kosten-
günstig zu senken.

458. Es gibt nur wenige empirische Untersuchungen 
zur Überschussabgabe in der Landwirtschaft, da dieses 
Instrument bisher nur in den Niederlanden in Form des 
Mineral Accounting System (MINAS) von 1998 bis 2005 
eingesetzt wurde. Dieses wird vielfach als gescheitert 
angesehen. Die im MINAS eingesetzte Abgabe verursach-
te bei nur geringen Einnahmen hohe staatliche Verwal-
tungskosten (WEGENER und THEUVSEN 2010, S. 17) 
und wurde 2003 vom Europäischen Gerichtshof aufgrund 
der nicht gesicherten Einhaltung der Vorgaben der Nitrat-
richtlinie als nicht europarechtskonform angesehen 
(EuGH, Urteil v. 2. Oktober 2003, Rs. C-322/00). Diese 
negativen Erfahrungen können aber nicht grundsätzlich 
auf eine Überschussabgabe übertragen werden.

MINAS wurde eingeführt, um die Ziele der Nitratricht-
linie (weniger als 50 mg Nitrat/l im Grundwasser) sowie 
eine Reduzierung der Oberflächenzuflüsse in die Nordsee 
um 50 % zu erreichen, ohne die Vorgaben der Nitratricht-
linie zur Wirtschaftsdüngeraufbringung verpflichtend zu 
machen (OENEMA et al. 1998, S. 474). Für jeden Betrieb 
wurden nach Bodentyp und Landnutzung individuell 
 gestaffelte Freibeträge ermittelt, die zumindest in den 
Anfangsjahren so festgelegt wurden, dass sie von den 
Betrieben leicht erreichbar sein sollten (ebd.). Spätere, 
etwas geringere Freibeträge waren ein Kompromiss 
 zwischen landwirtschaftlichen und Umweltinteressen 
(ebd.; OENEMA und BERENTSEN 2005, S. 14). Die 
Abgabe sollte prohibitiv wirken und verhindern, dass 
 diese Freibeträge überschritten wurden (OENEMA und 
BERENTSEN 2005, S. 13). Damit war es niemals Ziel 
des Systems, Einnahmen zu erzielen. Die EU-Kommis-
sion hat von vornherein bezweifelt, dass die eingeräumten 
Freibeträge ausgereicht hätten, um die Umweltziele in 
Grundwasser- und Oberflächengewässern zu erreichen 
(HENKENS und van KEULEN 2001, S. 125) und deshalb 
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Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, der 
schlussendlich stattgegeben wurde (s. o.). Gleichzeitig 
konnten mit den hohen Freibeträgen auch andere Vortei-
le einer Abgabe wie Kosteneffizienz oder dynamische 
Anreizwirkung nicht erreicht werden. Auch die hohen 
Verwaltungskosten sind zum überwiegenden Teil durch 
die Erfassung und Kontrolle der Überschüsse verursacht 
(van ZEIJTS 1999, S. 184). Diese fallen bei der Einfüh-
rung und Kontrolle der Hoftorbilanz in das Düngerecht, 
die vom SRU als dringend angesehen wird (vgl. Tz. 421), 
ohnehin an. Zudem ist davon auszugehen, dass durch die 
Erarbeitung von IT-gestützten Erfassungsmethoden im 
Rahmen der Einführung der Hoftorbilanz auch die Erfas-
sungskosten deutlich gesenkt werden können.

Modellrechnungen zur Überschussabgabe (BERNTSEN 
et al. 2003; HELMIG 1998) liefern Indizien dafür, dass 
die Überschussabgabe in der Tendenz eine höhere Kosten-
effizienz und ein höheres Minderungspotenzial hat als 
inputbasierte Abgaben und Steuern. Die Analyse von 
HELMIG (1998) legt außerdem nahe, dass bei der Über-
schussabgabe das Problemverlagerungspotenzial am 
 geringsten ist. Eine Steuer auf zugekaufte Futtermittel 
führte in der Modellrechnung zu vermehrtem Grünland-
umbruch und zu einer Intensivierung im Grünland sowie 
im Ackerbau. Ungewünschten Anpassungseffekten, wie 
beispielsweise der Umbruch von Grünland, könnten 
 jedoch  ordnungsrechtliche Vorgaben entgegenwirken. 
Beide Publikationen zeigen, dass die Wirkung sämtlicher 
ökonomischer Instrumente stark zwischen den verschie-
denen Betriebstypen variiert, sowohl was die Verluste von 
Stickstoff in die Umwelt als auch die Einkommens-
einbußen anbelangt. Während eine Mineraldüngersteuer 
Ackerbaubetriebe stärker belastet, reduziert die Über-
schussabgabe stärker die Einkommen von Schweine-
haltungsbetrieben (BERNTSEN et al. 2003, S. 835 f.).

459. Das Minderungspotenzial aller ökonomischen In-
strumente ist stark von der Höhe der Abgabe bzw. Steuer – 
insbesondere in Relation zu den Erzeugerpreisen – 
 abhängig (BERNTSEN et al. 2003, S. 835 f.). Darüber 
hinaus gibt es Wechselwirkungen mit anderen Instrumen-
ten: Maßnahmen, die sich direkt (z. B. über ordnungs-
rechtliche Vorgaben) oder indirekt (z. B. über Anreize
für eine Steigerung der Produktionsintensität) auf das 
Nährstoffmanagement des Betriebes auswirken, werden 
die Wirkung des ökonomischen Instruments beeinflussen. 
Zur konkreten Ausgestaltung einer Überschussabgabe in 
Deutschland empfiehlt der SRU deshalb, Forschungs-
vorhaben zu fördern, die unter Berücksichtigung dieser 
Zusammenhänge sowie der Agrarstruktur die Wirkungen 
dieses Instruments in unterschiedlichen Varianten mo-
dellieren.

460. Neben den quantitativen Analysen gibt es Literatur, 
die sich auf der theoretischen Ebene mit der Frage des 
„besten“ ökonomischen Instruments zur Stickstoffminde-
rung in der Landwirtschaft befasst. Auch hier wird die 
Überschussabgabe im Grundsatz als das problemadäqua-
teste Instrument benannt. Es wird jedoch vielfach auf die 
Problematik des schwierigen Indikators und des hohen 

Kontrollaufwandes für diesen Instrumententyp hinge-
wiesen (z. B. GAWEL et al. 2011). Der SRU folgt dieser 
Argumentation nicht. Bereits um die Einhaltung ordnungs-
rechtlicher Auflagen im Rahmen der Düngever ordnung 
sicherzustellen, ist eine genaue Erfassung der Nährstoff-
ströme auf Betriebsebene erforderlich. Eine deutlich 
 präzisere Ermittlung, Dokumentation und Bereitstellung 
der Überschüsse auf den Betrieben wird von vielen Seiten 
gefordert (z. B. BLAG 2012; BDEW 2014), damit die 
Vorgaben der Düngeverordnung besser überprüfbar wer-
den. Deshalb ist auch im Rahmen der Novellierung der 
Düngeverordnung eine deutliche Verbesserung der 
 Methode zur Nährstoffbilanzierung erforderlich. Aus 
Sicht des SRU ist dafür die Nährstoffbilanzierung nach 
Hoftorbilanz einzuführen (vgl. Tz. 421). Für die Erhebung 
der Überschussabgabe könnte, wenn die Forderungen zur 
Änderung der Düngegesetzgebung umgesetzt werden, auf 
das gleiche Erhebungs- und Kontrollinstrument zugegrif-
fen werden. Andersherum lässt sich aus den Erfahrungen 
mit der Einführung der Abwasserabgabe ableiten, dass für 
die Institution, die eine Abgabe erhebt, ein starker Anreiz 
zur Entwicklung und Implementierung eines funktionie-
renden Erhebungs- und Kontrollsystems besteht. Hieraus 
könnte sich auch für die Reformprozesse im Rahmen
der Düngeverordnung ein begünstigendes Momentum 
 ergeben.

461. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu anderen Aus-
gestaltungen eines ökonomischen Instruments ist, dass 
die Überschussabgabe alle Zu- und Abgänge von Stick-
stoff berücksichtigt, vorausgesetzt, sie knüpft an eine 
Brutto-Hoftorbilanz an, bei der auch „unvermeidbare“ 
Verluste reaktiven Stickstoffs in die Luft berücksichtigt 
werden. Durch die umfassende Abbildung der Nährstoff-
flüsse im Rahmen einer Hoftorbilanz entsteht der Anreiz 
zur gesamtbetrieblichen effizienten Stickstoffverwertung, 
weil sowohl die Zufuhr von Stickstoff in Form minera-
lischen Düngers für die Landbewirtschaftung als auch der 
Zukauf von eiweißhaltigen Futtermitteln für die Tier-
haltung in die Kalkulationen eingehen. Es ist jedoch zu 
verifizieren, ob die existierenden Ansätze der Hoftor-
bilanzierung alle besteuerungswürdigen Stickstoffflüsse 
erfassen. So werden beispielsweise beim Umbruch von 
Grünland große Mengen Stickstoff mineralisiert, die nicht 
in die Hoftorbilanz eingehen.

Die Überschussabgabe unterstützt die Schließung von 
Nährstoffkreisläufen in der Landwirtschaft. Die Betriebe 
haben bei der Überschussabgabe einen größeren Spiel-
raum in ihren Anpassungsstrategien, als es bei einer In-
putbesteuerung der Fall ist. Dies wirkt sich positiv auf die 
Kosteneffizienz des Instruments aus. Das Instrument 
belastet nur die Überschüsse aus der Bewirtschaftung, 
nicht jeglichen Einsatz von reaktivem Stickstoff, und ori-
entiert sich damit stärker an der Schadenswirkung als 
inputbezogene Instrumente. Es trägt auch stärker der Tat-
sache Rechnung, dass Stickstoff zunächst ein wichtiger 
Pflanzennährstoff und Bestandteil tierischer Futtermittel 
ist und erst durch den übermäßigen Gebrauch zum Schad-
stoff wird. Auch wenn die Abgaben ordnungsrechtlich 
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flankiert werden und damit ein Teil ihrer Kosteneffizienz 
zugunsten einer verbesserten ökologischen Treffsicherheit 
aufgegeben wird, so bleibt die dynamische Anreizwir-
kung, denn alle Anstrengungen zur Verringerung des 
Stickstoffüberschusses werden lohnender.

Konkrete Empfehlungen zur Einführung einer 
Überschussabgabe
462. Die Überschussabgabe ist in die Gesamtheit der 
Empfehlungen dieses Gutachtens eingebettet und stellt in 
diesem Sinne keinen Ersatz der ordnungsrechtlichen 
Durchsetzungsmechanismen der Düngeverordnung zur 
Überschussbegrenzung dar. Diese sollen durch das öko-
nomische Instrument unberührt bleiben. Die Überschuss-
abgabe sollte vielmehr unterhalb des in der Düngever-
ordnung ordnungsrechtlich festgelegten Wertes ansetzen 
und eine Ergänzung zum Ordnungsrecht in der Gesamt-
minderungsstrategie darstellen, das heißt zusätzliche 
 Minderungsmaßnahmen anreizen.

463. Die Überschussabgabe soll die Landwirte dazu 
anreizen, innerbetrieblich das Stickstoffmanagement 
 möglichst ressourceneffizient zu gestalten. Anpassungs-
effekte an die Überschussabgabe, die der Reduktion von 
Stickstoffemissionen oder anderen umweltpolitischen 
Zielen entgegenwirken, sind zu bedenken und möglichst 
zu unterbinden. So können Konflikte mit Tierwohlinter-
essen entstehen. Viele aus Sicht des Tierwohls wünschens-
werte Haltungsformen, wie die Weidehaltung, offene 
Stallsysteme oder Haltung auf Stroh bringen vergleichs-
weise höhere Stickstoffverluste mit sich als zum Beispiel 
geschlossene Stallsysteme auf Spaltenböden. Für den 
Einzelbetrieb bedeutet dies einen höheren Stickstoffsaldo 
und damit höhere Abgaben. Diese Problematik muss bei 
der Gestaltung einer Überschussabgabe mit bedacht wer-
den. Auch der Humusaufbau im Oberboden, der mit Stick-
stoffbilanzüberschüssen einhergeht, würde durch eine 
Überschussabgabe sanktioniert, so dass auch hierfür 
 Lösungen gefunden werden müssten.

In diesem Zusammenhang ist auch der Ersatz von mine-
ralischem Dünger durch Wirtschaftsdünger zu nennen, 
den der SRU als wichtiges Element zur Verringerung der 
Stickstoffbelastung durch die Landwirtschaft ansieht
(vgl. Kap. 2.4, Abschn. 6.4.6.1). Betriebe mit Nährstoff-
überschuss (in der Regel Tierhaltungsbetriebe) sollen 
Wirtschaftsdünger an Betriebe mit Nährstoffbedarf (zum 
Beispiel intensiv wirtschaftende Ackerbaubetriebe) abge-
ben. Die Einführung einer Überschussabgabe würde die 
Aufnahme von Wirtschaftsdünger unattraktiver machen, 
da dessen Einsatz mit höheren Überschüssen verbunden 
ist, die besteuert werden. Um dennoch eine Aufnahme-
bereitschaft für Wirtschaftsdünger in solchen Betrieben 
zu schaffen und damit auch den Ersatz synthetischer Dün-
ger zu fördern, muss als Teil des Systems gegebenenfalls 
ein Kompensationsmechanismus (finanziert durch die 
abgebenden Betriebe) integriert werden. Dies ist in Dä-
nemark bereits heute Teil des Abgaben-Quoten-Systems 
(s. Tz. 306). Eine weitere zu prüfende Möglichkeit ist die 
Begünstigung eines moderaten Einsatzes von Wirtschafts-

dünger bei der Berechnung der vom Betrieb zu entrichten-
den Abgabe.

464. Bisherige Untersuchungen lassen darauf schließen, 
dass hohe Abgabensätze erforderlich sind, um nennens-
werte Verhaltensänderungen auszulösen (u. a. BERNT-
SEN et al. 2003). Dies gilt sowohl für input- als auch 
emissionsbasierte Abgaben. Langfristig sollte ein 
Abgaben satz anvisiert werden, der ausreichend hoch ist, 
damit das Instrument die intendierte Wirkung voll ent-
faltet. Allerdings muss zunächst definiert werden, wie 
groß der Beitrag der Abgabe zur Emissionsreduktion im 
gesamten Instrumentenmix sein soll und in welchem Um-
fang folglich damit zusätzliche Minderungseffekte erzielt 
werden sollen. Grundsätzlich empfiehlt der SRU weitere 
Forschung über die Rolle einzelner Instrumente in einem 
Instrumentenmix und erst einmal einen sanften Einstieg 
mit allmählicher Steigerung der Abgabenhöhe. So wird 
den landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit ge-
geben, Anpassungsstrategien zu entwickeln. Weitreichen-
de strukturelle Änderungen in den Betrieben können nicht 
in kurzen Zeiträumen erfolgen (z. B. WEGENER und 
THEUVSEN 2010, S. 27).

465. Die durch das Instrument eingenommenen Mittel 
sollten nach Deckung der administrativen Kosten (Daten-
erfassung, Kontrollen usw.) dem landwirtschaftlichen 
Sektor rückerstattet werden. Sie können zur Finanzierung 
von Maßnahmen genutzt werden, die ein umweltverträg-
liches Nährstoffmanagement fördern. Denkbar sind zum 
Beispiel zusätzliche Beratungsangebote, Investitions-
förderung für technische Modernisierungen im Bereich 
der Wirtschaftsdüngerlagerung und -ausbringung sowie 
die Förderung von Managementmaßnahmen in sensiblen 
Ökosystemen im Rahmen von Agrar- und Klimaschutz-
maßnahmen oder Vertragsnaturschutz.

Ein Instrument, das einkommensneutral für den Sektor 
als Ganzes ist, kann dennoch erhebliche Distributions-
effekte innerhalb des Sektors haben (z. B. SCHOU et al. 
2000; HELMIG 1998). Aus umweltpolitischer Sicht 
 unerwünschte Anpassungen innerhalb des Sektors, zum 
Beispiel die Aufgabe ökologisch wertvoller Bewirtschaf-
tung in benachteiligten Gebieten aufgrund der finanziellen 
Belastung durch die Abgabe, sollten durch flankierende 
Instrumente aufgefangen werden. Hier könnten Agrar-
umweltmaßnahmen zu Win-win-Situationen für den 
 Naturschutz und die betroffenen Landwirte führen. Für 
eine rechtliche Prüfung der Überschussabgabe, die im 
Rahmen dieses Gutachtens nicht durchgeführt wird,
sei auf GAWEL et al. (2011) und MÖCKEL (2007) 
 verwiesen.

6.4.6  Räumliche Aspekte im 
Stickstoffmanagement der Landwirtschaft

466. Die räumliche Verteilung von landwirtschaftlichen 
Betrieben beeinflusst die Umweltbelastung durch Stick-
stoffemissionen entscheidend. Der räumlich konzentrier-
te Anfall von Wirtschaftsdünger durch Viehhaltung und 
Biogasanlagen sowie auf Gemüsebau spezialisierte Re-
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gionen sind verantwortlich für Hotspots, die durch ein 
hohes Emissionsniveau gekennzeichnet sind. Die Darstel-
lung in Abschnitt 6.4.6.1 beschränkt sich auf die Konzen-
tration der Tierhaltung als wichtigsten Faktor. Die Lösung 
dieser Hotspot-Problematik kann zu ungewünschten, 
negativen Verlagerungseffekten führen (Abschn. 6.4.6.2), 
die durch entsprechende Instrumente verhindert werden 
sollten (Abschn. 6.4.6.3).

467. Der Ort der Stickstoffemission ist darüber hinaus 
für ihre Umweltwirkung von Bedeutung, da die Empfind-
lichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen in Abhängigkeit 
von naturräumlichen Gegebenheiten variiert. So ist die 
Wirkung von landwirtschaftlicher Nutzung auf den 
Nitrateintrag in Grund- und Oberflächengewässer stark 
von den vorliegenden Böden und Gesteinsschichten sowie 
klimatischen Bedingungen abhängig, wie ausführlich in 
Kapitel 3 dargelegt wird. Beispielsweise können in Tro-
ckengebieten, wie Regionen in Sachsen oder Thüringen, 
Stickstoffüberschüsse zu einer deutlich höheren Konzen-
tration von Nitrat in Wasserkörpern führen als identische 
Überschüsse an Standorten mit höherer Grundwasserneu-
bildung. Die variierenden Standorteigenschaften bestim-
men somit den Zusammenhang zwischen Stickstoffeinsatz 
bzw. -überschuss und Nitrat-Konzentration des Wasser-
körpers. Problemregionen hinsichtlich der Wasserqualität 
entstehen somit nicht nur durch ein hohes Emissions-
niveau, sondern auch durch ungünstige Standorteigen-
schaften.

Ökosysteme weisen eine unterschiedliche Empfindlich-
keit gegenüber dem Eintrag von Stickstoff auf. So wird 
das Vorkommen der meisten höheren Pflanzenarten durch 
komplexe biotische (z. B. Konkurrenz) und abiotische 
(z. B. Bodeneigenschaften) Wechselwirkungen bestimmt, 
die räumlich stark variieren können. Beispielsweise kom-
men Heiden und Moorheiden nur auf sauren bis subneu-
tralen und nährstoffarmen bis mäßig nährstoffversorgten 
Böden vor und sind deshalb empfindlich gegenüber Stick-
stoffeinträgen. Für den Schutz unbelasteter und sensibler 
Ökosysteme ist somit ein geringerer Stickstoffeintrag 
anzustreben als für andere Gebiete (vgl. Kap. 3.4).

6.4.6.1  Verringerung der durch die 
Konzentration der Tierhaltung 
verursachten Umweltbelastung

468. Zurzeit resultieren vor allem für das Grund- und 
Oberflächenwasser, aber auch für die Vegetation, negati-
ve Effekte aus der Konzentration der Viehhaltung im 
Nordwesten und Südosten Deutschlands, mit der ein re-
gional hoher Anfall organischen Stickstoffs einhergeht 
(vgl. Kap. 4.1). Regionale Nährstoffkreisläufe sind durch 
den Import von Futtermitteln angereichert und die anfal-
lenden Nährstoffe können nur zu einem Teil wieder sinn-
voll zur Produktion von selbst erzeugten Futtermitteln 
und Marktfrüchten verwendet werden. In der Folge sind 
die Nährstoffkreisläufe nicht mehr geschlossen. Um die-
sem Problem entgegenzuwirken, kann entweder Wirt-
schaftsdünger aus Viehhaltungsregionen exportiert oder 

die Bestände in den entsprechenden Regionen reduziert 
werden.

469. Wirtschaftsdünger kann durch den Transport einer 
pflanzenbaulichen Verwendung zugeführt werden und 
Mineraldünger ersetzen. Er bietet so die Möglichkeiten 
zur Verringerung der Stickstoffemissionen in Hotspot- 
Regionen und gleichzeitig zur Minderung des Eingangs 
reaktiven Stickstoffs in das Gesamtsystem. Jedoch ist 
nicht aufbereiteter Wirtschaftsdünger, mit Ausnahme von 
Geflügelmist und -trockenkot, wirtschaftlich nicht über 
längere Distanzen transportwürdig und der Transport ist 
mit Kohlenstoffdioxidemissionen verbunden. Zudem ist 
für eine sinnvolle Nutzung der Nährstoffe im Wirtschafts-
dünger häufig die zweifache Lagerung des Düngers –
am Entstehungsort und am Aufnahmeort – nötig, was zu 
weiteren hohen Kosten führt und deshalb häufig unter-
bleibt. Es besteht dann die Gefahr, dass der Einsatz von 
Wirtschaftsdünger nicht an den Pflanzenbedarf angepasst 
erfolgt und so das Potenzial, Mineraldünger durch 
 Wirtschaftsdünger zu ersetzen, nicht ausgeschöpft wird 
(vgl. Kap. 2.4).

470. Die Aufbereitung von Wirtschaftsdünger bietet die 
Möglichkeit, die zu transportierende Masse zu reduzieren, 
wodurch sich die mit dem Transport verbundenen Kosten 
und Umweltbelastungen verringern lassen. Dabei stehen 
zahlreiche Verfahren zur Verfügung, die unterschiedliche 
Vor- und Nachteile aufweisen. So kann beispielsweise 
durch die Vollaufbereitung von Gülle durch Membran-
trennung das auszubringende Volumen bis um die Hälfte 
reduziert werden (MERITEC et al. 2008, S. 20). Die Ver-
fahren sind jedoch noch mit hohen Kosten und weiteren 
Hemmnissen verbunden. Darüber hinaus sind die Um-
weltwirkungen der Aufbereitung von Wirtschaftsdünger 
nicht nur im Hinblick auf Stickstoffemissionen nicht 
eindeutig bewertbar (de VRIES et al. 2012; LOPEZ-
RIDAURA et al. 2009) und es besteht weiterer For-
schungsbedarf.

471. Der SRU weist auf die Notwendigkeit hin, den 
Transport von Wirtschaftsdünger so auszugestalten, dass 
es auch tatsächlich zu einer Reduktion der Stickstoffbe-
lastung kommt. Dabei ist es von wesentlicher Bedeutung, 
dass der transportierte Wirtschaftsdünger effizient im 
Pflanzenbau eingesetzt wird und die Transporte erfasst 
und kontrolliert werden (vgl. Tz. 434). Wenn eine lücken-
lose Nachvollziehbarkeit der Transporte nicht sicherge-
stellt werden kann, ist eine stärkere räumliche Entzerrung 
der Tierhaltung unausweichlich. Diese würde deutlich 
größere Anpassungen des landwirtschaftlichen Sektors 
beinhalten. Eine räumliche Verlagerung der Tierhaltung 
ist auch als Reaktion auf höhere Kosten für den Transport 
von Wirtschaftsdünger denkbar. Das Potenzial von Auf-
bereitungsverfahren zur Reduktion der Transportmengen 
sollte genutzt werden, sofern diese sich nach einer um-
fassenden Analyse der Umweltwirkungen im Vergleich 
zu nicht behandeltem Wirtschaftsdünger als vorteilhaft 
erweist. Nach Auffassung des SRU bestehen momentan 
die größten Herausforderungen darin, einen bedarfsge-
rechten Einsatz des transportierten Wirtschaftsdüngers 
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sicherzustellen und dessen Verbleib effektiv zu kontrol-
lieren. Um dies zu gewährleisten, sind die Forderungen 
des SRU bezüglich der Düngeverordnung und ihres Voll-
zugs umzusetzen (vgl. Abschn. 6.4.2).

472. Der Transport von Wirtschaftsdünger kann nach 
Ansicht des SRU helfen, den verfügbaren organischen 
Stickstoff im Sinne der Konsistenz besser zu nutzen und 
die Belastung in Hotspot-Regionen zu reduzieren. Es stellt 
sich jedoch die grundsätzliche Frage, wie hoch der Tier-
bestand – und in diesem Zusammenhang auch der Konsum 
tierischer Produkte – sein darf, um flächendeckend beste-
hende Umweltziele zu erreichen und innerhalb des siche-
ren Handlungsraums im Hinblick auf Stickstoff zu bleiben 
(Kap. 2). Hierbei ist zu beachten, dass einerseits die Be-
lastung in Hotspot-Regionen verringert werden muss. 
Anderseits darf es jedoch nicht zu negativen Verlagerungs-
effekten durch den Transport von Wirtschaftsdünger, und 
unter Umständen durch die Verlagerung der Tierhaltung, 
kommen (Abschn. 6.4.6.2). Die Entwicklung eines Ge-
samtbudgets für Stickstoff im Zuge einer Stickstoff-
strategie, wie vom SRU in Kapitel 7 gefordert, kann zur 
Diskussion über das Ausmaß der Tierhaltung, das mit dem 
Erreichen von Umweltzielen vereinbar ist, beitragen.

6.4.6.2  Räumliche Verlagerungseffekte durch 
Stickstoffpolitik

473. Maßnahmen zur Reduktion von Stickstoffemissi-
onen können zu ungewünschten Verlagerungseffekten, 
auch Pollution Swapping genannt, führen. Verlagerungs-
effekte entstehen auf stofflicher Ebene, wenn die Reduk-
tion der Emissionen eines Schadstoffs zur Erhöhung der 
Emissionen eines anderen führt (STEVENS und 
QUINTON 2009). Aus diesem Grund werden bei Politik-
maßnahmen bezüglich des Stickstoffs zunehmend ver-
schiedene Stickstoffspezies gleichzeitig betrachtet. Maß-
nahmen können jedoch nicht nur zu Verlagerungseffekten 
auf stofflicher Ebene, sondern auch auf räumlicher Ebene 
führen (OENEMA und VELTHOF 2007). Im Folgenden 
werden mögliche negative räumliche Verlagerungs-
effekte durch die Stickstoffpolitik in der Landwirtschaft 
thematisiert.

Die Umsetzung der in Kapitel 6.4 entwickelten Vorschlä-
ge für Instrumente und Maßnahmen, die die Stickstoff-
emissionen des Landwirtschaftssektors adressieren, wird 
zu erheblichen Anpassungsreaktionen innerhalb des Sek-
tors führen. Die Anpassung der Ausbringungsobergrenze, 
die stärkere Limitierung der zulässigen Phosphatüber-
schüsse und auch die vom SRU empfohlene Überschuss-
abgabe dürften dazu führen, dass sich die Menge an Wirt-
schaftsdünger, die pro Hektar ausgebracht wird, verringert. 
Als Anpassungsstrategien kommen für die Betriebe primär 
eine Abstockung der Bestände, eine Vergrößerung der 
Betriebsfläche oder der Export von Wirtschaftsdünger in 
Frage. Da bereits getätigte Investitionen in Stallkapazitä-
ten eine Abstockung erschweren und der Pachtmarkt für 
zusätzliche Flächen in Veredelungs- und Biogasregionen 
sehr eng ist, ist vor allem kurzfristig eine Zunahme von 

überbetrieblich verwertetem Wirtschaftsdünger zu erwar-
ten. Der Transport von Wirtschaftsdünger aus Tierhal-
tungs- in Ackerbauregionen und der Ersatz von Mineral-
dünger im Sinne der Konsistenz können zur Entschärfung 
der Stickstoffproblematik beitragen (Abschn. 6.4.6.1). In 
der aufnehmenden Region kann es jedoch zu einem An-
stieg der Stickstoffüberschüsse kommen, da Wirtschafts-
dünger eine geringere Düngeeffizienz aufweist als der 
ersetzte mineralische Dünger. Bei gleichzeitiger Betrach-
tung der aufnehmenden und abgebenden Region sollten 
die Überschüsse in der Summe grundsätzlich jedoch nicht 
ansteigen (LAWA 2014, S. 18).

474. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Wirt-
schaftsdünger in Regionen exportiert wird, die hinsichtlich 
der Nährstoffeinträge ungünstigere Standorteigenschaften 
aufweisen oder in der Nähe von ökologisch sensiblen 
Gebieten liegen. In diesen Regionen würde eine Zunahme 
der Wirtschaftsdüngerausbringung und der Stickstoffüber-
schüsse eine besonders negative Wirkung für die Umwelt 
entfalten. Auch eine Verlagerung von Tierhaltung in sol-
che Gebiete ist nicht auszuschließen. Nach Einschätzung 
des SRU können die bestehenden Instrumentarien in ihrer 
jetzigen Ausgestaltung solche Problemverlagerungen 
nicht ausreichend verhindern. Räumliche Verlagerung ist 
somit Teil der Lösung der Stickstoffproblematik (vgl. 
Tz. 469), kann jedoch unter Umständen auch die Belas-
tung durch Stickstoffemissionen erhöhen.

So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Wirtschafts-
dünger über den Mittellandkanal aus Gebieten mit hoher 
Tierhaltungsdichte in die neuen Bundesländer zu trans-
portieren, wo die Viehbesatzdichten und die Nährstoff-
überschüsse gering sind. Jedoch sind dort einige Gebiete 
durch eine sehr geringe Grundwasserneubildung gekenn-
zeichnet, wodurch schon geringere Überschüsse zu einer 
hohen Nitratkonzentration im Sicker- und Grundwasser 
führen. Ein vermehrter Einsatz von Wirtschaftsdünger in 
diesen Regionen würde, auch wenn dabei die Vorgaben 
der Düngeverordnung eingehalten werden, zu einem An-
stieg der Überschüsse führen und negative Auswirkung 
auf die Qualität des Grundwassers haben. Es käme somit 
zu einer Verlagerung der Überschüsse an einen Standort, 
wo sie besonders schädlich wirken (schriftliche Mitteilung 
von Peter Kreins/Johann Heinrich von Thünen-Institut 
vom 4. September 2014).

Szenarien, in denen im Zuge des Transports von Wirt-
schaftsdünger die Einträge in das Grundwasser reduziert 
werden, jedoch in Oberflächengewässern steigen, lassen 
sich aus dem flussgebietsweiten Modellvorhaben AGRUM 
Weser ableiten (KREINS et al. 2010). So liegt in bestimm-
ten Hotspot-Regionen im Nordwesten Deutschlands 
 Lockergestein vor, mit einem hohem Potenzial Stickstoff 
zu denitrifizieren. Bei diesen Standorteigenschaften 
kommt es zu hohen Einträgen von Stickstoff ins Grund-
wasser, aber auch zu einer starken Umwandlung von 
Nitrat zu elementarem Stickstoff. Die Einträge in die 
Oberflächengewässer sind, solange keine Drainagen zum 
Einsatz kommen, verhältnismäßig gering. Anders stellt 
sich die Situation in Festgesteinsregionen, wie in dem 
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südlichen Teil des Einzugsgebiets der Weser, dar. Auf-
grund der Standorteigenschaften gelangt Stickstoff vor 
allem direkt über den natürlichen Interflow in Ober-
flächengewässer und nur zu geringen Teilen in das Grund-
wasser. Ein Transport von Wirtschaftsdünger aus den 
Hotspot-Regionen mit Lockergestein in Regionen mit 
Festgestein, wo geringe Überschüsse vorliegen, wäre 
 innerhalb der Vorgaben der Düngeverordnung möglich. 
Dies würde das Grundwasser der abgebenden Region 
entlasten, jedoch zu einer deutlichen Zunahme der Be-
lastung der Oberflächengewässer in der aufnehmenden 
Region führen.

475. Die Beispiele verdeutlichen die Notwendigkeit von 
räumlich differenzierten Vorgaben zum Stickstoffmanage-
ment in der Landwirtschaft, um die verschiedenen Um-
weltziele flächendeckend zu erreichen. Diese Vorgaben 
müssen eine Lenkungswirkung für den Transport von 
Wirtschaftsdünger und die Neuansiedlung von landwirt-
schaftlichen Betrieben mit hohen Stickstoffemissionen 
entfalten. Nur so kann räumlichen Verlagerungseffekten 
vorgebeugt werden. Im Hinblick auf den Schutz von sen-
siblen und unbelasteten Gebieten müssten regional diffe-
renzierte Vorgaben verhindern, dass der Transport von 
Wirtschaftsdünger und die Ansiedlung von Viehhaltung 
zu zusätzlichen Ammoniakemissionen in der Nähe dieser 
schützenswerten Gebiete führt. Bei einer Belastungsmin-
derung in Hotspot-Gebieten sowie dem gleichzeitigen 
Unterbinden von Verlagerungen mit negativer Umwelt-
wirkung ist es wahrscheinlich, dass eine Verringerung der 
Gesamtemissionen notwendig ist. Dies würde auch eine 
Reduktion der Tierbestände beinhalten (vgl. Tz. 472).

6.4.6.3  Instrumentarium für räumlich 
differenzierte Vorgaben

476. Die bestehenden ordnungsrechtlichen Vorgaben 
hinsichtlich des Stickstoffeinsatzes in der Landwirtschaft, 
wie die Düngeverordnung, sind bisher nicht differenziert 
an den Schutzanforderungen der verschiedenen Schutz-
güter ausgerichtet. Eine Ausnahme bilden mögliche Ein-
schränkungen im Rahmen der Ausweisung von Natur-, 
Boden-, und Wasserschutzgebieten. Weitere Instrumente 
zu einer räumlichen, wirkungsbezogenen Differenzierung 
sind jedoch sowohl aus Gewässerschutzsicht als auch zum 
Schutz von sensiblen und noch weitestgehend unbelaste-
ten Gebieten notwendig, da die Schadenswirkung von 
Stickstoffeinträgen stark durch die vorliegenden natür-
lichen Standortfaktoren beeinflusst wird. Nur so kann das 
notwendige Schutzniveau an besonders ungünstigen 
Standorten, wie zum Beispiel Trockengebieten, und im 
Bezug auf sensible Ökosysteme realisiert werden. Das im 
Folgenden diskutierte Instrumentarium ist notwendig, um 
einerseits die in Abschnitt 6.4.6.2 beschriebenen negativen 
Auswirkungen von Verlagerungseffekten in der Landwirt-
schaft zu verhindern. Anderseits kann so auch unabhängig 
von diesen Effekten ein stärkerer Wirkungsbezug der 
Vorgaben in der Stickstoffpolitik hergestellt werden.

Es ist ausdrücklich zu betonen, dass Instrumente für räum-
lich differenzierte Vorgaben keine flächendeckenden Re-
gelungen, wie momentan im Rahmen der Düngeverord-
nung (vgl. Abschn. 6.4.2), ersetzen, sondern ergänzend 
an bestimmten Standorten strengere Vorgaben durchsetzen 
sollen.

477. Es bestehen verschiedene Optionen zur instrumen-
tellen Gestaltung räumlich differenzierter Vorgaben zum 
Stickstoffmanagement landwirtschaftlicher Betriebe. Die 
Schwierigkeit besteht darin, die Notwendigkeit einer 
 hohen regionalen Auflösung der Vorgaben mit deren 
 Umsetzbarkeit und Kontrollierbarkeit zu vereinbaren. Im 
ersten Schritt müssen differenzierte Belastungsgrenzen 
ausgewiesen und Vorgaben zum Düngemanagement da-
raus abgeleitet werden. Dabei kann auf agrarökonomische 
und hydrologische Modellierungen zurückgegriffen wer-
den. Sowohl für die Modellierung der gebietsspezifischen 
Belastungsgrenzen als auch für die Wahl des geeigneten 
Instrumentes ist jedoch zu prüfen, ob eine gemeinsame 
Lösung für die relevanten Standortfaktoren im Hinblick 
auf die terrestrische Biodiversität (Empfindlichkeit der 
Ökosysteme) und den Gewässerschutz (Bodenarten, Geo-
logie und Hydrologie) gefunden werden kann. Eine ge-
trennte Implementierung könnte sich unter Umständen 
als sinnvoll herausstellen. Im letzteren Fall stellt sich 
jedoch die Herausforderung, die Ziele und Maßnahmen 
widerspruchsfrei zu formulieren und so aufeinander ab-
zustimmen, dass es nicht zu unerwünschten Verlagerungen 
zwischen den Medien kommt. Um die gebietsspezifischen 
Anforderungen im nächsten Schritt instrumentell zu ver-
ankern, wären aus Sicht des SRU räumlich differenzierte 
Vorgaben im Rahmen der Düngeverordnung zu prüfen. 
Darüber hinaus können bestehende Möglichkeiten im 
Rahmen des Gebietsschutzes und der Raumplanung  besser 
ausgenutzt werden.

478. Die räumliche Verteilung von Tierhaltungsanlagen 
lässt sich bereits jetzt mit Hilfe der Raumplanung bzw. 
Bauleitplanung steuern. Die größten Steuerungsmöglich-
keiten bieten kommunale Bebauungspläne. Sofern die 
Gemeinde einen Bebauungsplan aufgestellt hat, sind nach 
§ 30 BauGB nur solche Vorhaben zulässig, die den
dort enthaltenen Festlegungen nicht widersprechen. Im 
 Außenbereich ist ein Vorhaben nach § 35 Absatz 3 Satz 2 
unzulässig, wenn es den Darstellungen eines anderen 
Plans, zum Beispiel eines Regionalplans, widerspricht. 
Neue Möglichkeiten bestehen seit der Novellierung (s. a. 
Abschn. 6.4.3) im Hinblick auf gewerbliche Tierhaltungs-
anlagen, die einer UVP-Pflicht unterliegen. Diese sind 
nicht mehr im Außenbereich privilegiert, sondern können 
nur noch errichtet werden, wenn ein Bebauungsplan dies 
gestattet. Alle anderen Tierhaltungsanlagen sind dagegen 
weiter im Außenbereich privilegiert (ausführlich 
 MÖCKEL et al. 2014, S. 391 ff.). Diskutiert wird auch 
die Erweiterung der Bauleitplanung zu einer allgemeinen 
Bodennutzungsplanung mit der Möglichkeit für die 
 Kommunen, im Konfliktfall verbindliche Bodenpläne – 
ähnlich Bebauungsplänen – zu erlassen (ausführlich 
 MÖCKEL 2013a).
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479. Im Rahmen der Düngeverordnung können die zu-
lässigen Stickstoffüberschüsse, sowie gegebenenfalls 
weitere Regulierungselemente, nach Bodenarten sowie 
geologischen und klimatischen Standorteigenschaften 
variiert werden. Auch die Empfindlichkeit der Ökosys-
teme könnte dabei Beachtung finden. Ein Vorteil der Im-
plementierung im Rahmen der Düngeverordnung ist die 
sofortige Wirksamkeit. Ein ähnlicher Ansatz befindet sich 
bereits in der Direktzahlungen-Verpflichtungenverord-
nung (DirektZahlVerpflV). Nach dieser sind besonders 
erosionsgefährdete Flächen auszuweisen. Auf den Flächen 
sind strengere Vorgaben zur Bewirtschaftung im Rahmen 
der Cross Compliance einzuhalten. Eine Überschussab-
gabe, wie sie der SRU empfiehlt (vgl. Abschn. 6.4.5), 
könnte räumlich unterschiedlich hoch angesetzt werden. 
Dieser Ansatz wird auch im theoretischen Konzept für ein 
Abgaben-Zertifikate-System der schwedischen Umwelt-
behörde verfolgt, bei dem die Abgabenhöhe vom Scha-
denbeitrag abhängt. Im Vergleich zu der Differenzierung 
im Rahmen der Düngeverordnung ist allerdings zu erwar-
ten, dass bei einer Verankerung in einem ökonomischen 
Instrument eine deutlich geringere ökologische Treff-
sicherheit erreicht wird (vgl. Tz. 294).

480. Eine weitere Option ist eine verstärkte Implemen-
tierung räumlich differenzierter Vorgaben im Rahmen des 
Gebietsschutzes. In Natur-, Boden- und Wasserschutz-
gebieten dürfen die ausweisenden Behörden alle erforder-
lichen Schutzmaßnahmen sowie Ge- und Verbote festset-
zen, wovon land- und forstwirtschaftliche Flächen nicht 
ausgenommen sind. Bodenschutzgebiete sind bundes-
rechtlich in § 21 Absatz 3 BBodSchG nur rudimentär 
geregelt, sodass es auf das jeweilige Landesrecht an-
kommt. Über die Reichweite der Landesbefugnis besteht 
aber Uneinigkeit (REESE et al. 2010, S. 254 ff.). In 
Schutzgebieten können bereits jetzt in der Schutzgebiets-
verordnung Maßnahmen festgesetzt werden, die den 
Stickstoffeinsatz in der Landwirtschaft limitieren (vgl. 
Abschn. 6.2.4 und Abschn. 6.2.5). Es können auch im 
Rahmen von Zonierungen differenzierte Vorgaben ge-
macht werden. Wenn allerdings in diesen Gebieten 
Freistellungen für landwirtschaftliche Tätigkeiten einge-
räumt werden, so kann die Deposition von Stickstoff dann 
nicht wirksam verringert werden, wenn zur Beschränkung 
der Einträge pauschal auf die gute fachliche Praxis ver-
wiesen wird (s. Tz. 409 ff.). 

Der Eintrag in Schutzgebiete ist jedoch nicht nur auf land-
wirtschaftliche Tätigkeiten innerhalb dieser Gebiete 
 zurückzuführen, sondern auch auf die Deposition von 
 Stickstoff, der von außerhalb in das Schutzgebiet in Form 
von Ammoniak oder Stickstoffoxiden eingetragen wird. 
Neben der Reduktion der Hintergrundbelastung (vgl. 
Tz. 175) ist insbesondere die Reduktion von Ammoniak-
emissionen in der Nähe des sensiblen oder unbelasteten 
Gebiets von Bedeutung, da ein Großteil der landwirt-
schaftlichen Ammoniakemissionen nahe der Quelle de-
poniert. Es besteht somit ein direkter Zusammenhang 
zwischen der landwirtschaftlichen Praxis in der Umge-
bung des zu schützenden Gebietes und der Ammoniak-

deposition innerhalb dieses Gebietes. Neben den Mög-
lichkeiten über die Raumplanung die Ansiedlung von 
Tierhaltungsanlagen zu steuern (vgl. Tz. 438 ff.), wäre es 
insofern von großer Bedeutung, dass von der Möglichkeit 
des § 22 Absatz 1 Satz 3 BNatSchG Gebrauch gemacht 
wird, auch die für den Schutz notwendige Umgebung des 
Schutzgebietes einzubeziehen (Abschn. 6.2.5). Auf diese 
Weise können nachteilige Einträge aus angrenzenden 
Landnutzungen in die Schutzgebiete limitiert werden.

Hier wären vor allem bindende Vorgaben an die Bewirt-
schaftung sowie die Freistellungen von denselben strenger 
zu fassen. Die Ausweisung von Schutzgebieten wiederum 
kann nur genutzt werden, wenn das Gebiet schutzwürdig 
und schutzbedürftig im Sinne von §§ 22 bis 29 BNatSchG, 
§ 51 Absatz 1 WHG und § 21 Absatz 3 BBodSchG ist. 
Schutzgebiete sind deshalb nicht für eine allgemeine Steu-
erung von Bodennutzungen geeignet (MÖCKEL 2013a, 
S. 428).

481. Der SRU sieht in dem Zusammenhang mit räum-
lich differenzierten Vorgaben auch eine besondere Stärke 
von extensiveren Formen der Landwirtschaft. Sie können 
in der Regel auf der Fläche geringere Stickstoffemissionen 
realisieren, was für Schutz von Wasser und Biodiversität 
an sensiblen Standorten essenziell ist. In diesem Zusam-
menhang ist auch der ökologische Landbau zu nennen, 
der tendenziell pro Flächeneinheit zu geringerer Umwelt-
belastung führt (MONDELAERS et al. 2009; TUOMIS-
TO et al. 2012). Daher ist beispielsweise der ökologische 
Landbau in Wasserschutzgebieten zum Schutz des Grund-
wassers vor Nitrateintrag besonders sinnvoll, wobei auch 
der Einfluss von verschiedenen Betriebstypen zu beachten 
ist.

482. Zusammenfassend betont der SRU die Notwen-
digkeit von räumlich differenzierten Vorgaben zum Stick-
stoffeinsatz in der Landwirtschaft. Nur so können natur-
räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden und die 
Stickstoffpolitik stärker an den unterschiedlichen Wirkun-
gen von Emissionen an verschiedenen Standorten aus-
gerichtet werden. Dies ist von elementarer Bedeutung, 
um mögliche negative Folgen von Verlagerungseffekten 
aufgrund von strengeren ordnungsrechtlichen Vorgaben 
zu vermeiden. Der SRU empfiehlt daher die Evaluierung 
der genannten und die Eruierung weiterer Möglichkeiten 
zur Umsetzung des Konzepts räumlich differenzierter 
Vorgaben zum Stickstoffmanagement in der Landwirt-
schaft. Vorgaben im Rahmen der Ausweisung von Natur-, 
Boden-, und Wasserschutzgebieten, die bereits heute 
 möglich sind, sollten konsequenter genutzt werden.

6.5 Stromerzeugung aus Biomasse
483. Biomasse wird zur Herstellung von Kraftstoffen, 
für die Wärmebereitstellung und zur Stromerzeugung 
angebaut. Darüber hinaus ist die stoffliche Nutzung von 
Biomasse in der Industrie von Interesse. Aus Umweltsicht 
ist der Anbau von Biomasse zur energetischen Nutzung 
kritisch zu bewerten (vgl. Abschn. 4.1.4). Der SRU hat 
sich mit den Potenzialen des Biomasseanbaus bereits 2007 
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in einem Sondergutachten intensiv befasst (SRU 2007a). 
In diesem Gutachten hat der SRU dafür plädiert, die zum 
Biomasseanbau verfügbaren Flächen primär für die stoff-
liche Nutzung einzusetzen und insbesondere auf die Er-
zeugung von Kraftstoffen zu verzichten und der Kaska-
dennutzung zur Strom- und Wärmeerzeugung den Vorzug 
zu geben. Mit Blick auf die Entwicklung seit Veröffent-
lichung dieses Gutachtens ist festzustellen, dass der Anbau 
von Biomasse für Kraftstoffe in Deutschland nicht abge-
nommen und der Anbau von Biomasse zur Stromerzeu-
gung stark zugenommen hat (Tz. 229 und 234).

484. Die Biomasseverstromung ist vor allem mit Blick 
auf das Stickstoffproblem von besonderer Bedeutung. Die 
Vergütungsstruktur der Stromerzeugung aus Biomasse im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat zu einem deut-
lichen Anstieg der Anlagenzahl und der installierten Leis-
tung geführt. Deren Substratbedarf kann nicht allein durch 
landwirtschaftliche Reststoffe gedeckt werden und hat zu 
einer steigenden Nachfrage nach Anbaubiomasse geführt. 
Daher wurde das EEG in Abschnitt 4.1.4 als ein Treiber 
der Stickstoffbelastung identifiziert. Vor allem der 2004 
eingeführte NaWaRo-Bonus (NaWaRo – nachwachsende 
Rohstoffe) sowie der 2009 hinzu gekommene Gülle-Bo-
nus steigerten die Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Substraten deutlich. Insbesondere der Anbau von Mais 
zur Energieerzeugung nahm sehr stark zu, da Mais im 
Durchschnitt gegenüber anderen pflanzlichen Substraten 
neben einem hohen Flächenertrag auch den höchsten Er-
trag an elektrischer Energie pro Hektar aufweist (FNR 
und KTBL 2013, S. 108 ff.). Mais ist jedoch in Abhän-
gigkeit vom Düngemanagement als problematisch hin-
sichtlich des Nitrataustrags einzuschätzen. Darüber hinaus 
hat der Anbau nachwachsender Rohstoffe die Flächen-
nachfrage erhöht und zu Intensivierungstendenzen in der 
Landwirtschaft beigetragen. So hat der Anbau von nach-
wachsenden Rohstoffen zum vermehrten Grünlandum-
bruch beigetragen, bei dem in großem Umfang organisch 
gebundener Stickstoff mineralisiert wird (Tz. 236).

In Biogasanlagen fallen, unabhängig von der Substratzu-
sammensetzung, räumlich konzentriert sehr hohe Mengen 
organischen Stickstoffs in Form von Gärresten an, die 
häufig ortsnah ausgebracht werden. Dies geschieht bei 
Anlagen, die auf Basis von Anbaubiomasse und Gülle 
betrieben werden, häufig in Regionen, in denen die Nähr-
stoffüberschüsse durch hohe Tierhaltungsdichte ohnehin 
bereits groß sind (Tz. 237). Die Ausbringung von Gärres-
ten auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird bisher nicht 
ausreichend im Düngerecht erfasst und beispielsweise 
nicht auf die erlaubte Ausbringungsobergrenze für Stick-
stoff aus Wirtschaftsdünger angerechnet (Tz. 428).

485. Für die Landwirtschaft ist es aufgrund der festen 
Vergütung des Stroms aus Biomasse wirtschaftlich luk-
rativ, Bioenergiepflanzen anzubauen und an Anlagenbe-
treiber zu verkaufen oder selbst Biogasanlagen zu betrei-
ben. Hinzu kommt, dass die Vergütung der Stromerzeugung 
nach EEG für das Jahr der Inbetriebnahme und weitere 
zwanzig Jahre gewährt wird. Der Betrieb einer Biogas-
anlage kann somit langfristig einen erheblichen Teil des 

Einkommens eines Landwirtes gewährleisten. Auch die 
dauerhafte Absicherung der Substratlieferung durch lang-
fristige Lieferverträge der Anlagenbetreiber kann für 
Landwirte, die Energiepflanzen anbauen, attraktiv sein, 
da sie so nicht von Nachfrageänderungen am Markt und 
damit verbundenen Preisschwankungen abhängen. Der 
Anbau von Biomasse zur Stromerzeugung verringert den 
Anreiz freiwillige Agrarumweltmaßnahmen durchzu-
führen, da die hierdurch erzielbaren Einnahmen im Ver-
hältnis deutlich niedriger liegen als durch Anbau von 
Biomasse zur energetischen Nutzung. Agrarumweltmaß-
nahmen sind jedoch bedeutende Elemente der zweiten 
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (Tz. 451) und ein 
wichtiges Element zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie (Abschn. 6.3.1). Ähnliche Konflikte können 
beim Anbau von Biomasse für Kraftstoffe auftreten, die 
hier jedoch nicht weiter behandelt werden (Tz. 240).

486. Die Vergütung von Bioenergie auf Basis von 
 Anbaubiomasse bildet somit einen starken Zielkonflikt 
zwischen Klima- und Energiepolitik gegenüber der Um-
weltpolitik ab. Dieser Konflikt schien lange Zeit schärfer 
zu sein, als er heute bewertet wird. Zunächst wurden bei 
der Bilanzierung nur die verbrennungsbedingten Emis-
sionen von Biomasse den Emissionen aus fossilen Ener-
gieträgern gegenübergestellt. Dabei wurde angenommen, 
dass nur die Menge an Treibhausgasen freisetzt wird, die 
in der Wachstumsphase gebunden wurde, mithin Energie-
erzeugung aus Biomasse klimaneutral ist. Erst verzögert 
erfolgte eine umfassendere Bilanzierung der Klima-
relevanz von Energieerzeugung aus Biomasse, die die 
über die reine Verbrennung hinausgehenden Effekte be-
rücksichtigt. Obgleich bei der Verbrennung nur das zuvor 
gespeicherte Kohlendioxid freigesetzt wird, kann bei einer 
Gesamtbilanzierung nicht von Treibhausgasneutralität 
gesprochen werden, da die gesamte Produktionskette und 
damit unter anderem auch Düngung und Landnutzung 
sowie die damit verbundenen negativen Klimaeffekte 
einbezogen werden müssen (KLU 2013a).

Vor dem Hintergrund des Zielkonfliktes zwischen Klima- 
und Energiepolitik auf der einen und umweltpolitischen 
Erwägungen auf der anderen Seite deutet sich an, dass die 
dargestellten negativen Umweltwirkungen, etwa durch 
Flächeninanspruchnahme, Einsatz von Pestiziden und 
Nährstoffüberschuss, die energie- und klimapolitischen 
Erfolge durch die Einsparung von fossilen Energieträgern 
überwiegen könnten. Die Höhe der Treibhausgasreduk tion 
durch den Einsatz von Biomasse gegenüber fossilen Ener-
gieträgern hängt von verschiedenen Faktoren wie den 
eingesetzten Substraten und den Anbauverfahren ab 
(MÜHLENHOFF 2013; SRU 2007a). Die Höhe der Stick-
stoffbelastung durch den Anbau von Energiepflanzen ist 
darüber hinaus abhängig von Standort, Fruchtfolge, dem 
gewählten Dünger und dem Düngemanagement (CLAUS 
2013).

487. In seinem Sondergutachten „Den Strommarkt der 
Zukunft gestalten“ ist der SRU zu dem Schluss gekom-
men, dass eine Beendigung der Förderung von Anbau-
biomasse unbedingt erwogen werden sollte, da der Bio-
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masseanbau erhebliche unerwünschte ökologische Folgen 
und Verlagerungseffekte mit sich bringt (SRU 2013a, 
Tz. 111). In jedem Fall ist einer Ausweitung der Anbau-
flächen entgegenzuwirken. An die Bewirtschaftung der 
weiterhin für Anbaubiomasse genutzten Flächen sind hohe 
Umweltanforderungen zu stellen.

Ausgehend von den bislang landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ist grundsätzlich eine Abwägung vorzunehmen, 
in welchem Verhältnis die verfügbare Fläche zur Nah-
rungsmittelerzeugung, für den Anbau von Biomasse zur 
stofflichen Verwertung oder zum Anbau von Energiepflan-
zen eingesetzt werden soll. Dabei ist eine Abwägung un-
ter den Aspekten Nutzen und Alternativen vorzunehmen.

6.5.1  Reduzierung der Stickstoffbelastung
aus der Biogaserzeugung

488. Eine Reduktion der Stickstoffbelastung aus der 
Biogaserzeugung ist, abgesehen von den Emissionen bei 
der Stromerzeugung, die durch die Verbrennung des  Gases 
entstehen (s. Tz. 264), über den Substrateinsatz möglich. 
Grundsätzlich gilt zunächst, je weniger Substrat eingesetzt 
wird, desto geringer ist die resultierende Stickstoffbelas-
tung. Die Substratwahl entscheidet zudem über die er-
zeugbare Gasmenge und damit über die auf Biogasbasis 
verfügbare Strommenge. Darüber hinaus beeinflusst die 
Substratwahl durch den unterschiedlichen Flächenertrag 
und Energiegehalt verschiedener Pflanzen die Flächen-
nachfrage und schlägt sich im Stickstoffgehalt der Gär-
reste nieder. Bei gegebener Strommengennachfrage aus 
Biogasanlagen sind die Möglichkeiten, die Stickstoff-
belastung aus der Nachfrage nach Anbaubiomasse zu 
reduzieren, begrenzt und können vor allem durch techno-
logische Effizienzsteigerungen im Fermenter realisiert 
werden. Darüber hinaus kann durch strengere Vorgaben 
zur Lagerung und Ausbringung von Gärresten die 
 Stickstoffbelastung durch die Biogaserzeugung verringert 
werden.

489. Mit Blick auf die Stickstoffproblematik ist beson-
deres Augenmerk auf die bestehenden Anlagen zu richten, 
die die derzeit hohe Nachfrage nach Substraten und An-
baubiomasse erzeugen. Die durch die Bestandsanlagen 
induzierten Wirkungen auf den Biomasseanbau werden 
aufgrund der Vergütungsdauer auch in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten von großer Bedeutung sein. Anlagen, 
die 2014 und damit zum überwiegenden Teil noch nach 
den Rahmenbedingungen des EEG 2012 in Betrieb ge-
nommen werden, erhalten bis 2034 eine Vergütung. Der 
größte Zubau mit insgesamt fast 3.300 Anlagen und einer 
installierten Leistung von 1.720 MW erfolgte mit der 
2. Novelle des EEG zwischen 2009 und 2011.

490. Abbildung 6-13 verdeutlicht die Entwicklung des 
nach EEG vergüteten Anlagenbestandes sowie der instal-
lierten Leistung bis zum Jahr 2035 für Inbetriebnahmen 
von 1999 bis 2014 (Daten 2014 Prognose). Für frühere 
Jahre liegen keine Daten zur Ermittlung des jährlichen 
Kapazitätszubaus vor, sodass hilfsweise von 1999 ausge-
gangen wird. Erkennbar ist, dass, auch wenn nach 2014 
keine Neuanlagen mehr gebaut würden, die Anlagenzahl 
erstmals 2030 unter der von 2008 liegen würde, die ver-
fügbare Leistung erst ab 2031. Die Darstellung kann al-
lerdings lediglich einen Trend abbilden. Durch die seit 
dem EEG 2012 angereizte Flexibilisierung von Bestands-
anlagen ist davon auszugehen, dass die installierte Leis-
tung nicht vollständig ausgenutzt wird und damit weniger 
Substrat nachgefragt wird. Allerdings ist die Flexibilisie-
rung nicht für alle Anlagen eine ökonomisch vorteilhafte 
Option, sodass die Wirkungen auf die Substratnachfrage 
verschiedenen Bedingungen unterliegen. Darüber hinaus 
können weitere Faktoren nicht berücksichtigt werden, die 
starken Einfluss auf die Korrelation von Kapazität und 
Substratnachfrage haben, so etwa die Preisentwicklung 
für Biomasse im Allgemeinen sowie im Verhältnis zu 
anderen Brennstoffen, die auch zur Stilllegung von Anla-
gen führen kann. Dennoch ist der Trend deutlich erkenn-
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Abbildung 6-13
Entwicklung der nach EEG vergüteten Biogasanlagen und

installierter Leistung (Inbetriebnahme 1999 bis 2014)

SRU/SG 2015/Abb. 6-13; Datenquelle: Fachverband Biogas 2014
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bar: Der Anlagenbestand und die bereits installierte 
 Leistung werden, sofern sich die Marktbedingungen (z. B. 
Einstandspreis der Substrate) nicht grundlegend ver-
schlechtern, auf lange Sicht Auswirkungen auf den Anbau 
von Biomasse zur Stromerzeugung, den Gärresteanfall 
und die damit verbundenen Umweltfolgen haben.

Im Mittelpunkt der Überlegungen, wie den durch die Be-
standsanlagen verursachten Umweltproblemen unter der 
Prämisse des wirtschaftlich und energiepolitisch notwen-
digen Bestandsschutzes begegnet werden kann, sollte 
daher die Verringerung des Substrateinsatzes stehen. 
Grundsätzlich können zunächst Effizienzsteigerungen 
dazu führen, dass weniger Substrat zur Erzeugung dersel-
ben Strommenge benötigt wird. Einerseits können Maß-
nahmen am Fermenter ansetzen, die die Energieausbeute 
beim Vergärungsprozess durch veränderte Verweilzeiten, 
Enzymeinsatz oder Durchmischung steigern. Andererseits 
kann die Effizienz bei der Verstromung des Biogases 
durch Austausch von Komponenten verbessert werden. 
Diese Maßnahmen sind jedoch politisch kaum beeinfluss-
bar und unterliegen in erster Linie einer betriebswirt-
schaftlichen Entscheidung des Anlagenbetreibers. Darüber 
hinaus spielt die flexible Fahrweise von Biogasanlagen 
eine bedeutende Rolle.

6.5.1.1  Flexibilisierung der Stromerzeugung 
aus Biogas

491. Das in Kapitel 4 als politischer Treiber des Stick-
stoffproblems identifizierte EEG ist ein energiepolitisches 
Instrument, über das nur begrenzt Einfluss auf die Ver-
minderung des bestehenden Stickstoffproblems genom-
men werden kann. Das EEG kann jedoch Anreize für eine 
verminderte Substratnachfrage durch Flexibilisierung 
setzen. Die Flexibilisierung entspricht der auch politisch 
gewünschten Rolle der Biomasseverstromung im Gesamt-
system als Ausgleich für die dargebotsabhängige Strom-
erzeugung aus Wind und Sonne. Auch um andere Funk-
tionen im Strommarkt übernehmen zu können, etwa die 
Bereitstellung von Systemdienstleistungen oder die Teil-
nahme am Regelenergiemarkt, ist eine flexible Steuerung 
der Stromerzeugung notwendig. Darüber hinaus kann 
Biogas als Speichermedium fungieren und, bei entspre-
chender Aufbereitung, in das Erdgasnetz eingespeist wer-
den (SRU 2013a; KRZIKALLA et al. 2013). Die Flexi-
bilisierung der Stromerzeugung ist technisch grundsätzlich 
machbar und wird zunehmend eingesetzt (VOLLPRECHT 
et al. 2014, S. 56; THRÄN et al. 2014). Flexibilisierte 
Anlagen erzeugen Strom, wenn das Angebot aus den dar-
gebotsabhängigen erneuerbaren Energien knapp ist und 
sie am Markt einen entsprechend höheren Preis erzielen 
können. Die Stromerzeugung wird gedrosselt, wenn der 
Marktpreis niedrig ist. Voraussetzung für die Wirtschaft-
lichkeit ist allerdings eine hinreichend große Spanne des 
Marktpreises. Zudem muss der Gasspeicher im Verhältnis 
zur Gesamtleistung der Anlage und der gewünschten 
 Speicherdauer stehen.

Bislang laufen Biogasanlagen und die daran gekoppelte 
Stromerzeugung zu einem Großteil aus wirtschaftlichen 
Erwägungen im Dauerbetrieb, sodass sie konstant Strom 
erzeugen (VOLLPRECHT et al. 2014, S. 67; KRZIKAL-
LA et al. 2013). Die Vorteile der Biomasse werden somit 
nicht genutzt und führen aufgrund der hohen Substrat-
nachfrage zu den dargestellten Problemen.

Flexibilisierung von Bestandsanlagen als Option
492. Einen Anreiz zur stärkeren Steuerung der Strom-
erzeugung auf Biogasbasis von Bestandsanlagen hat das 
EEG 2012 in § 33i durch die Flexibilitätsprämie gesetzt. 
Diese Regelung wird im novellierten EEG 2014 in § 54 
fortgeführt. Allerdings kann die Prämie nur geltend ge-
macht werden, wenn zusätzliche, flexibel verfügbare, 
Kapazitäten im Umfang von mindestens 20 % der ge-
samten installierten Leistung zur Stromerzeugung errich-
tet werden, mithin die installierte Leistung insgesamt 
zunimmt. 

Die Flexibilisierung von Bestandsanlagen muss verschie-
dene technische und standortbezogene Bedingungen er-
füllen, beispielsweise muss hinreichend Platz für Erwei-
terungen und den Speicher verfügbar sein (EDEL 2014). 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Flexibilitäts-
prämie ist darüber hinaus eine Direktvermarktung des 
produzierten Stroms, das heißt ein Verzicht auf die feste 
EEG-Vergütung. Die Direktvermarktung ist jedoch ein 
Lernprozess, und auch für die Bereitstellung von System-
dienstleistungen notwendig. Die Anlagenbetreiber ver-
markten in einem ersten Schritt den Strom an der Börse, 
stellen dann negative Regelenergieleistung bereit und 
investieren bei positiven Erfahrungen in die Flexibilisie-
rung (VOLLPRECHT et al. 2014, S. 56).

Nicht abschätzbar ist bislang, welche Akzeptanz die 
 Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen im Zeitverlauf 
erreicht und welche Wirkung sie insgesamt entfaltet. Die 
Erwartungen an die Wirksamkeit des Flexibilisierungs-
anreizes waren Anfang 2014 noch nicht erfüllt (EDEL 
2014). Mögliche Gründe hierfür liegen in rechtlichen 
Unklarheiten und fehlenden Erfahrungen. Gleichwohl 
stieg die Kapazität von Anlagen, die die Flexibilitäts-
prämie in Anspruch nehmen, von etwa 55 MW Ende 2012 
auf über 180 MW im Februar 2014 (Daten der Bundes-
netzagentur nach VOLLPRECHT et al. 2014, S. 56).

493. Die Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen führt 
nur zu einer zeitlichen Verschiebung der Stromproduk tion, 
indem zwischengespeichertes Gas bei Bedarf verstromt 
wird. Durch eine konstante Gasproduktion bleiben auch 
der Substrateinsatz und die insgesamt produzierte Strom-
menge gleich. Eine dementsprechend ausgerichtete 
 Anlage führt somit nicht zwingend zu einer Reduzierung 
der Gesamtmenge erzeugten Biogases und einer damit 
einhergehenden Verringerung des Substrateinsatzes. Viel-
mehr erzeugt die Anlage aus derselben Menge Gas in 
weniger Betriebsstunden dieselbe Strommenge wie eine 
kleinere Anlage im Dauerbetrieb und dient damit der 
 Erzeugung von Spitzenlast (HOCHLOFF et al. 2013).
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Die Flexibilitätsprämie scheint aufgrund der notwendigen 
Investitionen für eine erhöhte Anlagenleistung und 
 Erweiterung der Speicherkapazität in erster Linie für 
 größere Anlagen attraktiv zu sein (HOCHLOFF et al. 
2013; KRZIKALLA et al. 2013). Bei Anlagen unter 
500 MW Leistung steigen die spezifischen Investitions-
kosten einer Anlagenflexibilisierung deutlich (VOLL-
PRECHT et al. 2014, S. 58 f.). Die Prämie wird gerade 
dann in Anspruch genommen, wenn ohnehin der Gene-
rator nach acht bis zehn Jahren oder andere Anlagenteile 
ersetzt werden müssen. Bei neueren Anlagen sind ein 
Austausch und eine damit einhergehende Kapazitäts-
erweiterung aufgrund der technischen Restlaufzeit wirt-
schaftlich nicht sinnvoll. Dies betrifft vor allem Anlagen, 
die nach EEG 2009 vergütet werden und einen erheblichen 
Teil des Bestandes und der Kapazität ausmachen (zum 
Anlagenbestand s. a. Abb. 4-11). Auch für ältere Anlagen, 
deren Vergütungsdauer nach EEG nur noch weniger als 
zehn Jahre beträgt, bietet eine Flexibilisierung keine An-
reize, da sie die Flexibilitätsprämie nicht mehr voll aus-
schöpfen können und die notwendigen Investitionen trotz 
höherer Wirkungsgrade neuer Generatoren in der Regel 
nicht mehr refinanziert werden können (VOLLPRECHT 
et al. 2014, S. 61 ff.). Insoweit lässt sich die umwelt-
politisch wünschenswerte Wirkung der bestehenden 
 Flexibilisierungsregelung auf eine verminderte Substrat-
nachfrage von Bestandsanlagen nur schwer abschätzen.

494. Im Referentenentwurf des EEG 2014 vom 4. März 
2014 war in § 32c eine gegenüber dem EEG 2012 ver-
änderte Flexibilitätsprämie enthalten. Anlagenbetreiber 
sollten die Prämie in Anspruch nehmen können, wenn sie 
den Strom direkt vermarkten und die Anlage nur eine 
Strommenge von 50 bis 70 % der in der Vergangenheit 
maximal erzeugten Strommenge produziert (BMWi 
2014). Da die Gestaltung der Flexibilitätsprämie im 
 Referentenentwurf auf eine verminderte Stromerzeugung 
und damit auch einen geringeren Substrateinsatz abzielte 
(ebd., S. 2), scheint diese grundsätzlich besser geeignet, 
dem Stickstoffproblem zu begegnen als die letztlich im 
verabschiedeten Gesetz verankerte Flexibilitätsprämie.

Flexibilisierung von Neuanlagen als Voraussetzung
495. Neuanlagen mit Inbetriebnahme nach den Regeln 
des EEG 2014 besitzen grundsätzlich nur dann Anspruch 
auf den Vergütungsrahmen, wenn sie flexibel Strom er-
zeugen (§ 47 Abs. 1) und können einen Flexibilitäts-
zuschlag nach § 53 in Anspruch nehmen. Ziel ist eine 
stärkere Nachfrageorientierung der Stromerzeugung aus 
Biogas und die Erzeugung einer insgesamt geringeren 
Strommenge aus Biomasse bezogen auf die installierte 
Leistung. Zudem können hierdurch die Gesamtkosten der 
Stromerzeugung aus Biogas verringert werden (Bundes-
regierung 2014, S. 136). Darüber hinaus soll Strom aus 
Biomasse vor allem auf Rest- und Abfallstoffen basieren. 
Auch ist der Zuwachs der nach EEG vergütungsfähigen 
Leistung auf 100 MW jährlich beschränkt. Damit ent-
koppelt das derzeit geltende EEG den Kapazitätszuwachs 
von der Nachfrage nach Anbaubiomasse.

6.5.1.2  Flexibilisierung der Gaserzeugung 
aus Biomasse

496. Die Flexibilisierung der Gaserzeugung ist hinsicht-
lich der Stickstoffproblematik relevant, wenn hierdurch 
insgesamt eine geringere Gasmenge, also auch eine ge-
ringere Strommenge erzeugt wird und somit die Nach frage 
nach Gärsubstraten sinkt. Für Anlagenbetreiber führt eine 
bessere Steuerbarkeit des Fermenters zu verminderten 
Investitionen in Speicherkapazität. Jedoch lässt sich die 
Gaserzeugung aus Biomasse aus systemimmanenten 
Gründen nur in begrenztem Maß steuern und damit flexi-
bilisieren. Zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit benötigen 
die in der Anlage arbeitenden Mikroorganismen eine 
 definierte Bandbreite von Temperatur und Feuchtigkeit. 
Darüber hinaus ist die Reaktionszeit einer Anlage zur 
Biogaserzeugung verhältnismäßig träge und lässt sich 
nicht beliebig situativ steuern oder unterbrechen, sondern 
benötigt einen Vorlauf und damit eine Planungsgrundlage 
(VOLLPRECHT et al. 2014, S. 67). Der Verlauf der Gas-
erzeugung und die insgesamt innerhalb einer Zeiteinheit 
erzeugte Menge erfolgen nicht linear und sind abhängig 
vom eingesetzten Substrat bzw. Zusammensetzung des 
Substratgemisches, dessen Zucker- und Feuchtigkeits-
gehalt sowie der Temperatur.

Erforscht wird zurzeit, inwieweit sich die Gasproduktion 
durch die Speicherung von Zwischenprodukten im Fer-
menter und das Fütterungsmanagement, das heißt die 
zeitliche Steuerung der Substratzufuhr sowie die Sub strat-
zusammensetzung flexibilisieren lässt. JACOBI et al. 
(2013) kommen zu dem Schluss, dass die Flexibilisierung 
der Gasproduktion den Speicherbedarf um bis zu 40 % 
reduzieren kann.

497. Eine flexibilisierte Gasproduktion in Verbindung 
mit einem Gasspeicher kann die gesamte Steuerbarkeit 
der Stromerzeugung aus Biomasse deutlich erhöhen und 
den Vorteil der Biomasseverstromung gegenüber anderen 
erneuerbaren Energietechnologien steigern. Damit steigt 
die Attraktivität der Biogasverstromung als Option zur 
Ergänzung dargebotsabhängiger Energien weiter an. Die-
ser Weg der Flexibilisierung bietet auch Chancen, den 
Substrateinsatz ökologischer als bislang zu gestalten, da 
die eingesetzte Substratmenge sowie deren Zusammen-
setzung nicht zu einer maximalen Gasproduktion in mög-
lichst kurzer Zeit führen sollen. Vor allem für Bestands-
anlagen kann eine Flexibilisierung der Gaserzeugung eine 
ökonomisch interessante Option sein, wenn diese tech-
nische Veränderung durch geringere Investitionen erreich-
bar ist, da der Gasspeicher kleiner und damit weniger 
kostenintensiv als bei der ausschließlichen Flexibilisie-
rung der Stromerzeugung ist (Tz. 493). Allerdings ist die 
Flexibilisierung der Gaserzeugung bisher noch nicht bis 
zur Marktreife entwickelt.

6.5.1.3  Reduktion der Stickstoffbelastung 
durch Substratauswahl

498. Die beschriebene Flexibilisierung zielt primär da-
rauf ab, die Menge an eingesetztem Substrat und daraus 
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entstehende Gärreste zu verringern. Um der Stickstoff-
problematik zu begegnen, kann auch die Art und Zusam-
mensetzung des Substrates angepasst werden. In diesem 
Zusammenhang ist prioritär der vermehrte Einsatz von 
Rest- und Abfallstoffen zu nennen (vgl. Abschn. 6.5.1.5). 
Aber auch die verstärkte Verwendung von Wirtschafts-
dünger und alternativen Anbausubstraten ist zu prüfen. 
Diese Substrate sind für die Anlagenbetreiber bislang 
wenig attraktiv, da sie den Stromertrag vermindern und 
die Anlagen innerhalb der zwanzigjährigen Vergütungs-
dauer nur den höchsten finanziellen Ertrag erzielen, wenn 
sie durchgehend die maximale Kapazität ausnutzen.

Ersatz von Anbaubiomasse durch Wirtschaftsdünger
499. Aus Sicht des SRU ist die Verankerung eines An-
reizes im EEG zu prüfen, der zu einer vermehrten Ver-
stromung von Wirtschaftsdünger in Neuanlagen und Be-
standsanlagen führt. Dies kann zu einer Reduktion der 
Methan- und Lachgasemissionen aus der Lagerung von 
Wirtschaftsdünger führen (AMON et al. 2006; de VRIES 
et al. 2010). Darüber hinaus können die Anbaufläche für 
nachwachsende Rohstoffe und der Anfall von Gärresten 
pflanzlichen Ursprungs verringert werden, wenn Wirt-
schaftsdünger Anbaubiomasse in bestehenden Anlagen 
ersetzt. Dadurch würden sich auch die Ammoniak-
emissionen aus der bestehenden Biogaserzeugung ver-
ringern (JÖRß et al. 2014, S. 99 ff.).

Beim Ersatz von nachwachsenden Rohstoffen durch Wirt-
schaftsdünger in Bestandsanlagen verringert sich die 
Stromproduktion, da tierische Exkremente deutlich ge-
ringere Energieerträge aufweisen als nachwachsende 
Rohstoffe wie Silomais. Der vermehrte Einsatz von Wirt-
schaftsdünger anstelle von Energiepflanzen ist für Bio-
gasanlagen ohne entsprechende Anreize nicht wirtschaft-
lich (THIERING und BAHRS 2011). Der SRU empfiehlt, 
die Förderung des vermehrten Einsatzes von Wirtschafts-
dünger in bestehenden Anlagen zu prüfen.

Die zusätzliche Vergütung des Einsatzes von Wirtschafts-
dünger in Neuanlagen ist so auszugestalten, dass es nicht 
zu einer starken Ausdehnung des Einsatzes nachwachsen-
der Rohstoffe kommt. In der Vergangenheit hat der soge-
nannte Güllebonus des EEG 2009 zu einer vermehrten 
Verwendung von tierischen Exkrementen geführt. Dies 
förderte jedoch auch den vermehrten Anbau von nach-
wachsenden Rohstoffen, da Wirtschaftsdünger zum Erhalt 
des Bonus nur 30 % des eingesetzten Substrats ausmachen 
musste. Die Vergütung von sehr kleinen Anlagen unter 
dem EEG 2012 und 2014, die mindestens zu 80 % Gülle 
verstromen, scheint ein sinnvoller Weg zu sein.

Sowohl beim vermehrten Einsatz von Wirtschaftsdünger 
in Bestandsanlagen als auch in Neuanlagen ist eine um-
fassende Abschätzung der Umweltwirkung vorzunehmen. 
In diese sind unter anderem die Auswirkungen möglicher 
Transporte von Wirtschaftsdüngern zu Biogasanlagen 
einzubeziehen und der Effekt auf verschiedene Stickstoff-
verbindungen differenziert zu ermitteln.

Einsatz von umwelt- und naturschutzverträglichen 
Anbaukulturen
500. Hinsichtlich alternativer Anbausubstrate in Be-
stands- und Neuanlagen ist jenen Kulturen ein Vorrang 
einzuräumen, die Synergien mit dem Natur- und Umwelt-
schutz realisieren und die Stickstoffbelastung verringern. 
Verschiedene Studien unterbreiten Vorschläge, den Bio-
energieeinsatz naturschutzverträglich zu gestalten (KLU 
2013a; VOHLAND et al. 2012; PETERS et al. 2010). 
Auch der SRU (2007a, S. 59 ff.) hat in der Vergangenheit 
darauf hingewiesen, dass der Einsatz von bestimmten 
Anbauverfahren und Kulturen, wie Kurzumtriebsplan-
tagen oder Mischkulturen, potenzielle Synergien zwischen 
Natur- und Umweltschutz und der Bioenergieerzeugung 
realisieren kann.

Sowohl beim Einsatz in Bestands- als auch in Neuanlagen 
ist jedoch zu beachten, dass durch eine Substitution von 
Kulturen wie Mais durch extensivere Kulturen aufgrund 
geringerer Erträge ein höherer Flächenbedarf besteht. 
Substrate, die Synergien zum Natur- und Umweltschutz 
aufweisen, sollten daher primär auf solchen Flächen an-
gebaut werden, auf denen aus Gründen des Natur- und 
Gewässerschutzes ohnehin eine Extensivierung erforder-
lich ist. Der Einsatz extensiv angebauter Substrate hat 
unweigerlich eine Verminderung der erzeugten Strom-
menge zur Folge, da Maissilage den höchsten Energie-
ertrag besitzt. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Gär-
reste aus Mais im Verhältnis zu vielen anderen Substraten 
geringere Mengen Stickstoff enthalten (MÖLLER et al. 
2009, S. 11).

Implementierung einer veränderten 
Substratauswahl
501. Vorgaben zur Substratzusammensetzung können 
aufgrund des Bestandsschutzes nur für Neuanlagen gelten. 
Dabei wäre der Zubau zwingend mit einer Kapazitäts-
begrenzung zu verknüpfen. Für Bestandsanlagen ist ein 
Anreizmechanismus notwendig, der einen veränderten 
Substrateinsatz und damit eine geringere erzeugte Strom-
menge für die Anlagenbetreiber finanziell attraktiv macht. 
Hierdurch sollten sie zur Refinanzierung der getätigten 
Investitionen zumindest ähnliche Einnahmen erzielen 
können wie durch die bisherige Vergütungssystematik, 
die auf die Produktion einer möglichst großen Strom-
menge ausgerichtet ist. Beim Einsatz der diskutierten 
Substrate ist eine umfassende Wirkungsabschätzung auf 
die vorliegenden landwirtschaftlichen und natur räum-
lichen Gegebenheiten sowie den Flächenbedarf vor zu-
nehmen.

Prinzipiell können sogenannte Einsatzstoffvergütungs-
klassen einen Beitrag zur ökologisch vorteilhaften Diver-
sifizierung von Substraten leisten. Vergütungsklassen 
legen – ähnlich einem Bonussystem – fest, für welche 
Substrate bestimmte Zuschläge zur Grundvergütung be-
zahlt werden. Einsatzstoffvergütungsklassen wurden mit 
dem EEG 2012 in § 27 Absatz 2 eingeführt und in der 
Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse 



Drucksache 18/4040 – 234 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

234

Stickstoffbezogene Politiken und Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung

(Biomasseverordnung – BiomasseV) konkretisiert. So 
beinhaltete die Einsatzstoffvergütungsklasse II im 
EEG 2012 verschiedene, im Vergleich zu intensiv ange-
bauter Biomasse, ökologisch vorteilhafte Substrate wie 
Kleegras oder Landschaftspflegematerial, die jedoch 
 einen geringeren Methanertrag besitzen als Mais. Dem 
gegenüber wurde Mais der Einsatzstoffvergütungsklasse I 
zugeordnet, für deren Einsatz eine geringere Zusatz-
vergütung gezahlt wird. Die Vergütungsberechnung be-
rücksichtigt die Anteile der unterschiedlichen Substrate 
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und Fach-
verband Biogas 2011). Eine Weiterentwicklung der Ver-
gütungsklassen nach ökologischen Kriterien könnte eine 
ökologisch vorteilhafte Substratdiversifizierung in der 
Vergütung spiegeln, ökologisch problematische Substrate 
könnten ausgenommen oder in der Menge begrenzt 
 werden. Im EEG 2014 ist das Konzept der Einsatzstoff-
vergütungsklassen jedoch nicht mehr enthalten.

502. Der vermehrte Einsatz von Wirtschaftsdünger und 
alternativen Anbaukulturen in der Biogaserzeugung 
scheint ein Potenzial zur Verringerung der Stickstoff-
belastung aufzuweisen und kann weitere Synergien mit 
Natur- und Umweltschutz realisieren. Eine umfassende 
Analyse der Umweltwirkungen ist jedoch notwendig. 
Dabei sind auch indirekte Effekte, wie zum Beispiel mög-
liche Transporte von Substraten, einzubeziehen.

6.5.1.4  Vorgaben zum Umgang mit Gärresten 
und dem Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen

503. Verschiedene agrar- und umweltpolitische Instru-
mente können die Umweltverträglichkeit der Biogas-
erzeugung erhöhen und zu einer Verminderung der bio-
energieinduzierten Stickstoffproblematik beitragen. Nach 
Einschätzung des SRU ist dabei der Umgang mit Gär-
resten von besonderer Bedeutung. Die Verschärfung die-
ser Vorgaben kann auch auf Bestandsanlagen einwirken. 
Bei den im Folgenden beschriebenen Vorgaben handelt 
es sich zum Teil um Forderungen, die nicht spezifisch auf 
die Biogaserzeugung wirken, sondern auch negativen 
Folgen der Nahrungs- und Futtermittelerzeugung ent-
gegenwirken.

504. Vorgaben zur Lagerung und Ausbringung von Gär-
resten können die Stickstoffemissionen im Zuge der Bio-
gasproduktion verringern. Zahlreiche Vorgaben werden 
dabei im Rahmen der Düngeverordnung gemacht, deren 
Reformbedarf in Abschn. 6.4.2 ausführlich aufgezeigt 
wird. So sollen im Rahmen der Düngeverordnung die 
gesamten Gärreste in die Berechnung der zulässigen Aus-
bringungsobergrenze einbezogen werden. In der Dünge-
verordnung von 2006 ist dies für Gärreste aus pflanzlicher 
Herkunft nicht der Fall, wodurch Anwendungen von 
 organischem Stickstoff von mehr als 170 kg pro Hektar 
und Jahr möglich sind (Tz. 428).

Darüber hinaus können strengere Vorgaben zur Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdünger, die auch für Gärreste gelten, 
Ammoniakverluste deutlich reduzieren (vgl. Tz. 416). Zur 

Verhinderung der Ausgasung von Ammoniak und Methan 
ist auch sicherzustellen, dass Gärreste in gasdichten Vor-
richtungen gelagert werden. Nach Schätzungen wurden 
in Deutschland 2011 nur 50 % der Gärreste in gasdichten 
Lagerstätten aufbewahrt (KTBL 2012; s. a. RÖSEMANN 
et al. 2013, S. 93). Auch eine ausreichend hohe Lager-
kapazität für Gärreste ist von elementarer Bedeutung, 
damit die Ausbringung an den Pflanzenbedarf angepasst 
werden kann und nicht zu Zeiten geschieht, wenn die 
Nährstoffe von den Pflanzen nicht aufgenommen werden 
und die Gefahr für Nitratauswaschungen besonders hoch 
ist.

Damit die Nährstoffflüsse der Biogasanlagen nachvoll-
ziehbar sind, ist die Erstellung einer Hoftorbilanz ver-
pflichtend einzuführen (Tz. 421). In diesem Zusammen-
hang ist auch die Kontrolle der überbetrieblichen 
Verwertung von Gärresten, wie sie in Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen bereits erfolgt, ein wichtiger Schritt, 
um die Einhaltung von ordnungsrechtlichen Beschrän-
kungen zur Anwendung von Gärresten sicherzustellen 
(Tz. 434).

505. Die vom SRU geforderte ökologischere Ausrich-
tung der Gemeinsamen Agrarpolitik, insbesondere der 
Gestaltung des Greenings und der Stärkung der zweiten 
Säule, kann ebenfalls die Stickstoffbelastung durch den 
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Biogas-
erzeugung reduzieren (Abschn. 6.4.4). So kann die im 
Rahmen des Greenings vorgesehene Anbaudiversifizie-
rung zu einem verminderten Anbau von Mais als Kultur 
mit hohem Potenzial zum Nitrataustrag beitragen und zu 
einer Diversifizierung der Gärsubstrate führen. Ein zu 
hoher Anteil von Mais in der Fruchtfolge ist ein Haupt-
grund, warum Betriebe Anpassungen zur Erfüllung der 
Auflagen im Rahmen des Greenings vornehmen müssen 
(FORSTNER et al. 2012, S. 17 f.)

506. Über die ordnungsrechtlichen Anforderungen 
 hinaus sollte durch informatorische und förderpolitische 
Instrumente der Anbau von Substraten umweltverträg-
licher gestaltet werden. Maßnahmen können auch im 
Rahmen der zweiten Säule der GAP gefördert werden 
(vgl. Tz. 451). So können beispielsweise die emissions-
arme Ausbringung von Gärresten oder Beratungsange bote 
zur Verbesserung des Nährstoffmanagements im Mais-
anbau gefördert werden. Synergien zwischen Naturschutz 
und Biogaserzeugung, beispielsweise durch die energe-
tische Nutzung von Grünland- und Gehölzschnitt, sind 
besonders zu begrüßen (SRU 2007a, Abschn. 4.2.1.2). 
Durch ihre Freiwilligkeit ist die ökologische Treffsicher-
heit dieser Instrumente jedoch sehr gering.

6.5.1.5  Nutzung der Potenziale von Abfall- 
und Reststoffen

507. Die Nutzung von Abfall- und Reststoffen ver-
ursacht geringere negative Folgen als der Einsatz von 
Anbaubiomasse (KLU 2013a) und verfügt über ein – wenn 
auch vergleichsweise geringes – Ausbaupotenzial. Für die 
Gewinnung dieser Substrate muss kein zusätzlicher Auf-
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wand betrieben werden, vielmehr kann das energetische 
Potenzial ohnehin zu entsorgenden Abfalls genutzt wer-
den. Verfügbar sind zum einen Bioabfälle: Darunter fallen 
nach § 11 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) biologisch 
abbaubare Garten- und Parkabfälle, Landschaftspflege-
abfälle, Nahrungs- und Küchenabfälle (aus Haushal-
tungen, aus dem Gaststätten- und Cateringgewerbe, aus 
dem Einzelhandel und aus Nahrungsmittelverarbeitungs-
betrieben) sowie diesen vergleichbare Abfälle. Zum an-
deren werden weitere Potenziale in der Nutzung von 
Waldrestholz, Landschaftspflegematerial sowie von land-
wirtschaftlichen Reststoffen wie Stroh und Zwischen-
früchten gesehen (THRÄN et al. 2014). Hier müssen 
 jedoch sowohl die Nutzungskonkurrenzen der verschie-
denen energetischen Verwendungsmöglichkeiten (Ver-
brennung, Biogasgewinnung, Kraftstoffgewinnung) ver-
glichen werden als auch die Auswirkungen, wenn diese 
Stoffe dem Ökosystem als Humus- und Nährstoffquelle 
bzw. als Lebensraum entzogen werden.

Aus Haushalten wurden im Jahr 2012 insgesamt 9,1 Mio. t 
an organischen Abfällen gesammelt und verwertet, davon 
4,4 Mio. t Abfälle aus der Biotonne sowie 4,7 Mio. t an 
Garten- und Parkabfällen (KERN und SIEPENKOTHEN 
2014). RAUSSEN und KERN (2014) gehen davon aus, 
dass die Kapazitäten zur Vergärung von Bioabfällen bis-
lang nur für ein Drittel des Aufkommens ausreichen.

Zukünftig ist eine steigende Substratmenge zu erwarten, 
da ab 1. Januar 2015 Bioabfälle zwingend getrennt zu 
erfassen sind (§ 11 KrWG). Das Mengenpotenzial lässt 
sich jedoch aufgrund verschiedener offener Fragen nur 
unzureichend abschätzen, sodass die Angaben in ver-
schiedenen Studien stark schwanken. Das Witzenhausen 
Institut für Abfall, Umwelt und Energie weist erhebliche 
Potenziale aus, wobei das Maximum jedoch nur unter 
optimalen Rahmenbedingungen erreicht wird (RAUSSEN 
und KERN 2014): 

– Bioabfälle werden flächendeckend gesammelt, 

– die jetzige Durchschnittserfassungsleistung wird zur 
Mindesterfassungsleistung, 

– Bioabfälle, die vom Verbraucher bisher dem Restmüll 
zugeordnet wurden, werden zur Hälfte in der Bio tonne 
erfasst. 

Unter diesen Annahmen ist eine Steigerung von 4,4 Mio. t. 
(im Jahre 2012) auf bis zu 7,5 Mio. t Biogut jährlich mög-
lich (RAUSSEN und KERN 2014). In einem aktuellen 
Forschungsvorhaben des UBA werden für das Jahr 2015 
nur geringe Mengensteigerungen auf 4,7 bis 4,9 Mio. t 
erwartet. Wird die Anschlussquote der Haushalte mittel-
fristig auf 70 bis 100 % gesteigert, liegt das erfassbare 
Potenzial zwischen 6,4 und maximal 9,1 Mio. t Biogut 
(OETJEN-DEHNE et al. 2014). Greifen gleichzeitig die 
Initiativen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln, 
was zu begrüßen wäre (s. Tz. 247 und Abschn. 6.6.1), 
würde dieses Potenzial gegebenenfalls eingeschränkt.

Mit der anstehenden Umsetzung der Getrenntsammlungs-
pflicht geht ein Zubau an Behandlungskapazitäten einher, 
um den Mengenzuwachs ordnungsgemäß entsorgen zu 
können. Welche Anteile dabei in die Kompostierung und 
welche in die Vergärung gehen, hängt derzeit von den 
lokalen Randbedingungen wie Mengenaufkommen, 
 Flächenverfügbarkeit, Abnehmer für erzeugte Produkte, 
Investitionskosten usw. ab. § 11 KrWG enthält jedoch 
eine Ermächtigungsgrundlage, stoffstromspezifische 
 Regelungen für die Verwertung von Bioabfällen vorzu-
geben, sodass eine Lenkung in die Vergärung durchaus 
möglich wäre.

Die erzeugten Mengen an Energie aus der Vergärung von 
kommunalen Reststoffen (11 PJ/a) sind erheblich geringer 
als die Erzeugung von Strom aus Energiepflanzen 
(222 PJ/a) (THRÄN et al. 2014). Auch eine vollständige 
Nutzung der bisher nicht genutzten Bioabfallpotenziale 
von etwa 10 PJ/a könnte also die Anbaubiomasse nur in 
geringem Umfang ersetzen. Auch weitere Studien geben 
für das Jahr 2020 lediglich ein technisches Brennstoff-
potenzial der Bio- und Grünabfälle (mit Ernteresten) von 
23 PJ (BMVBS 2010) bzw. 33 PJ (NITSCH et al. 2012) 
an.

6.5.2  Zukünftige Bedeutung der 
Stromerzeugung aus Biomasse

508. Gemäß § 1 Absatz 2 EEG 2014 soll der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch 40 % bis 
45 % bis zum Jahr 2025 betragen, 55 % bis 60 % bis 2035. 
Die Stromerzeugung aus Biomasse gewinnt mit steigen-
dem Anteil dargebotsabhängiger Energie aus Wind und 
Sonne an Bedeutung, wenn sie zum Ausgleich des fluk-
tuierenden Stromangebots aus Wind und Sonne eingesetzt 
wird. Eine wichtige Rolle kommt bedarfsgerecht steuer-
baren Anlagen bei der Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen und am Regelenergiemarkt zu. Allerdings ist 
der Zugang zu diesen Teilmärkten bisher schwierig, die 
Direktvermarktung negativer Minuten- und Sekundär-
regelleistung ist seit Einführung des EEG 2012 jedoch bei 
Erfüllung bestimmter technischer Voraussetzungen mög-
lich (EDEL 2014).

Wird zum Ausgleich der dargebotsabhängigen Energie 
aus Wind und Sonne keine Biomasse eingesetzt, muss auf 
fossile Energieträger zurückgegriffen werden, solange 
keine ausreichenden Speicherkapazitäten zur Verfügung 
stehen und auch die Herstellung von Methan aus über-
schüssig erzeugtem Strom noch nicht marktreif ist.

Inwieweit die Nutzung von Biomasse zum Ausgleich 
fluktuierender erneuerbarer Energien bei Betrachtung der 
gesamten Produktionskette klimafreundlicher ist als der 
Einsatz von konventionell gewonnenem Erdgas, ist jedoch 
intensiv zu prüfen. Bei Bewertung der ökonomischen 
Effizienz ist somit neben dem Abgleich mit den Kosten 
für Strom aus Wind und Sonne auch eine Bewertung 
 gegenüber anderen Optionen des Lastausgleichs einzu-
beziehen. So kommen KRZIKALLA et al. (2013) zu dem 
Schluss, dass die Verstromung von Biomasse „im Ver-
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gleich zu Stromspeichern […] eine sehr kostengünstige 
Ausgleichsoption“ darstellt. Allerdings werden die exter-
nen Kosten, das heißt die unerwünschten Folgen der 
 Anbaubiomasse, in diese Berechnungen nicht einbezogen.

509. § 3 Nummer 4 EEG 2014 sieht einen begrenzten 
Neubau von Biogasanlagen im Umfang von bis zu 
100 MW brutto pro Jahr vor, das heißt auch Repowering, 
also der Ersatz von Anlagen durch möglicherweise effi-
zientere Neuanlagen, wird eingerechnet. Lediglich der 
Ausbau bestehender Anlagen wird nicht einbezogen, wenn 
er flexibel steuerbar ist. Allerdings erhalten diese Kapa-
zitätserweiterungen auch keine feste Vergütung nach EEG, 
sondern unterliegen der Direktvermarktung. Dabei soll 
die zugebaute Leistung insbesondere auf Abfall- und Rest-
stoffe als Substrat zurückgreifen. Befördert wird dies 
durch eine höhere Vergütung (§ 43 EEG 2014) als beim 
Einsatz von Anbaubiomasse (§ 42 EEG 2014), wobei vor 
allem für große Anlagen über 5 MW installierter Leistung 
die Vergütung mehr als doppelt so hoch ausfällt. Aller-
dings ist die Biogaserzeugung in diesen Anlagen auch 
kostenintensiver (VOLLPRECHT et al. 2014, S. 59), 
 sodass die höhere Vergütung durch die entsprechenden 
Kosten kompensiert wird und sich in Summe keine Vor-
teile ergeben dürften.

Die Begrenzung der maximalen jährlich zugebauten 
 Kapazität und die Besserstellung von Anlagen zur Ver-
gärung von Abfall- und Reststoffen sollen den bestehen-
den Nutzungskonkurrenzen des Biomasseanbaus begegnen 
und zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen (BMWi 
2014, S. 101). Damit erkennt die Bundesregierung die 
negativen ökologischen Folgen der Biomasseverstromung 
an. Die Beschränkung des vergütungsfähigen Zubaus 
 sowie die Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffe sind 
gegenüber den bisherigen Regelungen hinsichtlich der 
Substratnachfrage und Gärresteproduktion positiv zu be-
werten. Allerdings errechnet das Witzenhausen Institut 
(2014) für eine Anlage zur Vergärung von 20.000 t Bio- 
und Grüngut pro Jahr, dass diese Anlage nach den Bedin-
gungen des EEG 2014 bei flexibler Fahrweise einen etwa 
gleichbleibenden Erlös erzielen kann wie nach dem EEG 
2012. Gegenüber der Erzeugung von Grundlast nach dem 
Vergütungsrahmen des EEG 2012 ergibt sich jedoch ein 
um 35.000 Euro geringerer jährlicher Erlös.

510. Würde der Ausbaukorridor von 100 MW Zubau 
dennoch jährlich ausgeschöpft, stünde auch zukünftig 
kontinuierlich eine Kapazität von 2.000 MW Strom-
erzeugung aus Biomasse und damit in etwa eine instal-
lierte Leistung wie zu Beginn der Vergütung nach EEG 
2009 zur Verfügung. Diese würde jedoch nicht vollständig 
abgerufen, da neue Anlagen aufgrund der Vorgaben in 
§ 47 Absatz 1 EEG 2014 bedarfsgerecht Strom erzeugen 
und nicht mehr in Grundlast gefahren werden, wenn sie 
eine EEG-Vergütung erhalten. Sie erzeugen demnach nur 
noch die Hälfte der jährlich maximal möglichen Strom-
menge. Bezogen auf den Substratbedarf entsprechen daher 
zwei Einheiten neu installierter Leistung einer Substrat-
nachfrage von einer Einheit Leistung alter Anlagen, die 
im Volllastbetrieb gefahren werden.

511. Vertreter der Biogasbranche äußerten auf einer 
Anhörung des Bundestagsausschusses für Landwirtschaft 
und Ernährung zur Novelle des EEG am 19. Mai 2014 die 
Befürchtung, dass der Vergütungsrahmen des EEG 2014 
sowie die Begrenzung des Zubaus und dessen Berechnung 
den tatsächlichen Zubau stark einschränken und deutlich 
unter 100 MW jährlich liegen würden. Einen Hinweis 
 darauf ergeben auch die im Vergleich zum EEG 2009 deut-
lich geringeren Zubauraten an Biogasanlagen im Rahmen 
des EEG 2012, das den Vergütungsrahmen für die Biomasse-
verstromung bereits deutlich eingeschränkt hat (Abb. 4-11).

6.5.3  Empfehlungen zur Reduktion 
der Stickstoff belastung 
durch die Biogaserzeugung

512. Der Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung 
stellt einen weitreichenden Zielkonflikt zwischen klima- 
und energiepolitischer Motivation auf der einen und 
 Natur- und Umweltschutz auf der anderen Seite dar. Die 
Vergütungsstruktur des EEG hat vor allem bis 2012 zu 
einer erheblichen Steigerung der Nachfrage nach Anbau-
biomasse (vor allem Mais) geführt. Die erbauten Anlagen 
genießen Bestandsschutz, wodurch die Möglichkeiten 
begrenzt sind, negativen Umweltwirkungen durch Ände-
rungen des EEG entgegenzuwirken. Durch die Beschrän-
kung der vergütungsfähigen Kapazität neuer Anlagen zur 
Stromerzeugung aus Biomasse, die Bedingung einer 
 flexiblen Fahrweise und das Bestreben, vor allem Rest- 
und Abfallstoffe einzusetzen, bremst das EEG 2014 eine 
mögliche weitere Problemverschärfung. Der SRU begrüßt 
grundsätzlich, dass die Nachfragesteigerung nach Anbau-
biomasse durch die Regelungen im EEG 2012 und 2014 
gebremst wurde. Auch die Priorisierung der Biomasse-
verstromung aus Rest- und Abfallstoffen sowie die 
 Begrenzung des nach EEG vergütungsfähigen Kapazitäts-
zuwachses sind die richtigen Bausteine, um das bestehende 
Stickstoffproblem nicht weiter zu verschärfen.

Grundlegende Voraussetzung, um Strom auf Basis von Bio-
masse über das EEG zu vergüten und dem in § 1  Absatz 1 
EEG 2014 gesetzten Ziel einer „im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes“ stehenden Energieversorgung ge-
recht zu werden, sollte sein, dass bei der Erzeugung des 
vergüteten Stroms deutlich weniger Treibhausgase emittiert 
werden als beim Einsatz fossiler Energieträger. Um dies 
zu gewährleisten, könnten umfassende Nach haltigkeits-
kriterien entwickelt werden, die zur Geltendmachung der 
Vergütung nachgewiesen werden müssten. Der SRU emp-
fiehlt daher, die energiepolitischen Vorgaben dahin gehend 
zu erweitern, die negativen Folgen der Substratnachfrage 
in möglichst großem Umfang zu vermindern, da letztlich 
nur ein insgesamt verminderter Substrat einsatz und ein 
möglichst hoher Anteil von Rest- und Abfallstoffen dem 
Problem entgegenwirken können. Eine verringerte Sub-
stratmenge geht jedoch zwangsläufig mit einer insgesamt 
niedrigeren Strommenge aus Biomasse einher.

513. Der flexibilisierte Betrieb von Anlagen zur Strom-
erzeugung scheint grundsätzlich geeignet, einerseits eine 
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insgesamt geringere Strommenge zu erzeugen und damit 
den ökologischen Problemdruck zu vermindern. Anderer-
seits bedient eine flexibilisierte Fahrweise der Anlagen 
die Systemvorteile gegenüber den dargebotsabhängigen 
erneuerbaren Energien Wind und Sonne und ist Voraus-
setzung für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen. 
Dementsprechend bietet die Flexibilisierung eine Win- 
win-Situation zur Verringerung des bestehenden Ziel-
konflikts.

Um dem bereits bestehenden Problem zu begegnen, ist 
der Anlagenbestand in den Blick zu nehmen. Hier bedarf 
es entsprechender Anreizstrukturen, die den Anlagenbe-
treibern einen Ausgleich bieten, wenn diese weniger Sub-
strat einsetzen und dadurch weniger Strom erzeugen. Die 
bereits im EEG 2012 verankerte und im derzeit gültigen 
EEG 2014 unveränderte Flexibilitätsprämie scheint nicht 
geeignet, den Substrateinsatz zu senken, da die Flexibili-
sierung hier mit Kapazitätserweiterungen einhergeht und 
nicht auf die Erzeugung einer deutlich geringeren Strom-
menge ausgelegt ist.

Der SRU empfiehlt daher, bei der Weiterentwicklung des 
EEG auf das im Referentenentwurf zur Novelle 2014 
enthaltene Konzept zur Flexibilisierung von Bestands-
anlagen zurückzugreifen. Durch die insgesamt geringere 
erzeugte Strommenge im Verhältnis zur in der Vergan-
genheit maximal erzeugten Strommenge würden auch 
weniger Substrate eingesetzt und das Stickstoffproblem 
könnte durch sinkende Nachfrage nach Anbaubiomasse 
vermindert werden.

514. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob der 
vermehrte Einsatz von Wirtschaftsdünger und alternativen 
Anbaukulturen sinnvoll ist. Bei letzteren liegt der Schwer-
punkt auf Kulturen, die generell Synergien zum Natur- 
und Umweltschutz aufweisen. Wirtschaftsdünger kann im 
Prinzip Anbaubiomasse ersetzen, was die Nachfrage nach 
Anbaubiomasse reduzieren und Emissionen aus der Wirt-
schaftsdüngerlagerung vermindern kann. Es bedarf jedoch 
einer umfassenden Wirkungsabschätzung dieser Maßnah-
men. Bei der Vergütung des Einsatzes von Wirtschafts-
dünger muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer 
indirekten Förderung von Anbaubiomasse wie in der 
Vergangenheit beim Güllebonus kommt. 

Im Zusammenhang mit alternativen Anbaukulturen ist 
zu betonen, dass Umweltleistungen der Landwirtschaft 
primär durch die Agrarpolitik und nicht durch die Energie-
politik zu vergüten sind (vgl. Abschn. 6.4.4).

515. Nach Ansicht des SRU ist es von großer Wichtig-
keit, Vorgaben zum Umgang mit Gärresten und dem An-
bau von nachwachsenden Rohstoffen zu verschärfen. 
Hierbei handelt es sich zum Teil um Instrumente, die nicht 
spezifisch auf die Biogaserzeugung, sondern auf die 
 gesamte landwirtschaftliche Produktion wirken, wie bei-
spielsweise ökologisch wirksame Anforderungen im 
Rahmen des Greenings. Von besonderer Bedeutung sind 
außerdem die Vorgaben zur Lagerung und Ausbringung 
von Gärresten. So sind Gärreste vollständig in die Aus-

bringungsobergrenze der Düngeverordnung einzube-
ziehen und sollten in gasdichten Lagerstätten aufbewahrt 
werden. Grundsätzlich besteht die Notwendigkeit, die 
Nährstoffflüsse im Rahmen der Biogaserzeugung besser 
nachzuvollziehen. Da die beschriebenen Forderungen zum 
Großteil auch für bestehende Anlagen gelten, ist von die-
sen ein großer Effekt auf die Stickstoffbelastung durch 
die Biogaserzeugung zu erwarten.

6.6 Lebensmittelkonsum
516. In diesem Kapitel möchte der SRU den Blick auf 
den Lebensmittelkonsum als Gegenstand der Politik 
 lenken. Wie die Ausführungen in Abschnitt 4.1.5 gezeigt 
haben, ist der Konsum tierischer Eiweiße pro Person in 
Deutschland auf einem weitestgehend konstant hohen 
Niveau und ein zentraler Treiber der Stickstoffproblema-
tik. Unsere westlichen Muster des Lebensmittelkonsums 
sind in Kombination mit den hohen Stickstoffverlustraten 
bei der Produktion, den großen Abfallmengen (vgl. Tz. 247) 
und der gleichzeitig wachsenden Weltbevölkerung nicht 
„globalisierungsfähig“, wenn der sichere Handlungsraum 
nicht verlassen werden soll (vgl. Kap. 2).

Instrumente, die lediglich die Produktionsseite adressieren, 
greifen zu kurz, da sie das Risiko beinhalten, dass es durch 
die deutschen Politiken zur Intensivierung in der Land-
wirtschaft im Ausland kommt und damit Umwelt-
auswirkungen verlagert werden. Mit Blick auf Natur, 
Umwelt und Tierwohl können höhere Anforderungen an 
die Produktionsweise eingeführt werden, ohne dass  nega-
tive Umweltbelastungen im Rest der Welt zu befürchten 
sind, sofern diese mit einer sinkenden Nachfrage im 
 Inland einhergehen (SRU 2012, Tz. 236). Die Kombina-
tion von Politiken auf der Produktions- und Nachfrage-
seite kann auch positive Synergien mit der Klimapolitik 
entfalten. Der Ansatz einer Ressourceneffizienzsteigerung 
in der Produktion sollte nach Einschätzung des SRU daher 
nicht alleine stehen, sondern durch eine Suffizienzpolitik 
(zum Begriff der Suffizienz vgl. Tz. 57) ergänzt werden.

Auch wenn Anpassungen und Verlagerungen in den Rest 
der Welt (z. B. Export, steigende Nachfrage im Ausland) 
eine intendierte Wirkung vermindern können, so können 
veränderte Konsummuster in Industrieländern auch einen 
Beitrag zur Reduktion globaler Stickstoffemissionen in 
anderen Ländern leisten und außerdem die Umweltsitua-
tion im Inland verbessern. In jedem Fall werden positive 
Effekte für die menschliche Gesundheit bei den Personen 
erreicht, die ihren Konsum an tierischen Eiweißen und 
Fleisch reduzieren (WOLF et al. 2011; WESTHOEK et al. 
2014; MEIER und CHRISTEN 2013). Darüber hinaus ist 
zu beobachten, dass sich weltweit die Konsummuster 
einkommensstarker Haushalte ähneln, verbunden mit 
 einer großen Nachfrage nach tierischen Produkten („The 
Nutrition Transition“; vgl. POPKIN 1993; 2006). Ein 
verändertes Konsumverhalten hierzulande könnte im Sinne 
einer Pionierfunktion langfristig Effekte auf Lebensstil 
und Konsumverhalten in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern anstoßen (CORDTS et al. 2013b). 
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Die Diskussion über das „richtige“ Maß des Konsums ist 
in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie die wach-
sende Anzahl konsumkritischer Bücher zeigt (WELZER 
2013; PAECH 2012; ULLRICH 2012; MARWITZ 2013). 
Auf der anderen Seite ist der zunächst eher moderat 
 wirkende Vorschlag im Bundestagswahlkampf 2013, 
an  einem Tag in der Woche in öffentlich betriebenen 
 Kan tinen lediglich vegetarisches Essen anzubieten (sog. 
 Veggieday), auf massive öffentliche Ablehnung gestoßen. 
Gerade das Thema Fleischkonsum polarisiert, denn hier 
treffen zwei typische Aspekte des privaten Konsums auf-
einander: Einerseits fragen sich manche Konsumenten-
gruppen zunehmend, wie sie durch die Änderung ihres 
persönlichen Lebensmittelkonsums zum Natur- und 
 Umweltschutz, zu einem besseren Tierwohl und zu ihrer 
eigenen Gesundheit beitragen können. Andererseits ist 
gerade der Lebensmittelkonsum ein Bereich, in dem 
 individuelle Geschmackspräferenzen, Genuss, Prägungen 
und Gewohnheiten eine große Rolle spielen. Eine Ein-
mischung in die Lebensmittelauswahl wird daher häufig 
als Eingriff in den Kernbereich der persönlichen Lebens-
gestaltung empfunden. Die nachfolgenden Empfehlungen 
knüpfen hieran an und legen den Fokus auf Instrumente, 
die direkt beim Konsumenten ansetzen und gleichzeitig 
die verschiedenen Lebensstile in einer pluralistischen 
Gesellschaft anerkennen (VOGET-KLESCHIN et al. 
2014). 

517. Der SRU hat sich im Umweltgutachten 2012 ein-
gehend zum Lebensmittelkonsum geäußert. Viele Ansatz-
punkte, mit denen die Politik Einfluss auf Konsum und 
Ernährung und damit auf die Umweltauswirkungen des 
Lebensmittelkonsums nehmen kann, wurden diskutiert, 
bewertet und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen 
(SRU 2012, Tz. 159 ff.). Mit Blick auf die Stickstoff-
problematik und die große Bedeutung, die die Lebens-
mittelproduktion dabei hat, werden einige der zentralen 
Empfehlungen hier wieder aufgegriffen und im Sinne 
einer Suffizienzpolitik weiterentwickelt. Diese adressieren 
den Verbraucher als sozioökonomischen Treiber der hohen 
Stickstoffbelastungen aus der Landwirtschaft.

518. Die deutsche und europäische Verbraucherpolitik 
verhält sich weitgehend interventionsskeptisch (JAN-
NING 2004; DAGEVOS und VOORDOUW 2013). Die 
derzeitigen Initiativen der Politik (EU, Bund, Länder) zur 
Beeinflussung des individuellen Lebensmittelkonsum-
verhaltens im Hinblick auf die Umwelteffekte umfassen 
informatorische Instrumente wie Informationsbereitstel-
lung und Aufklärungskampagnen für freiwillige und 
 bewusste Verhaltensänderungen. Dazu zählt zum Beispiel 
die Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft „Zu gut für die Tonne“ für eine 
 Reduzierung von Lebensmittelabfällen in Haushalten 
(BMEL 2014). Daneben werden Programme für eine 
 umweltverträglichere Beschaffung in Gemeinschafts-
verpflegungsbetrieben angeboten und die Durchführung 
und Förderung von Aktionstagen unterstützt.

Insgesamt fehlt es aber an einer politisch konsistenten 
Steuerung in Richtung eines umweltverträglichen Lebens-

mittelkonsums (SRU 2012, Tz. 202; HÜNECKE et al. 
2010), die jedoch im Sinne einer Gestaltung der Struk turen 
und Rahmenbedingungen entscheidend ist (Enquete- 
Kommission Wachstum Wohlstand Lebensqualität 2013). 
So empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat Verbraucher- 
und Ernährungspolitik des BMEL dem Ministerium, die 
Förderung eines nachhaltigen Konsums als grundlegende 
und umfassende verbraucherpolitische Herausforderung 
zu erkennen und anzunehmen. Er betont die Bedeutung 
einer stärkeren Interaktion mit anderen Ministerien sowie 
der Entwicklung und Umsetzung eines Instrumentenmix 
aus verschiedenen Instrumenten (Wissenschaftlicher Bei-
rat Verbraucher- und Ernährungspolitik beim BMELV 
2013).

Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass ver-
schiedene Instrumententypen (vgl. Kap. 5.1) verschie dene 
soziale Gruppen innerhalb der Gesamtbevölkerung unter-
schiedlich stark ansprechen. So werden beispielsweise 
Personen mit geringem Problembewusstsein und nied-
rigem Bildungsstand oftmals mit Informationskampagnen 
nur unzureichend erreicht. Einige Lebensstilgruppen 
 reduzieren eher die konsumierte Menge tierischer Pro-
dukte, wenn der Produktpreis steigt und reagieren damit 
eher auf finanzielle Anreize (CORDTS et al. 2013a). Es 
sind daher mehrere Maßnahmen im Sinne eines Instru-
mentenmix erforderlich, um das Problem erfolgreich 
 adressieren zu können (HEISKANEN et al. 2009).

6.6.1  Instrumente und Maßnahmen für eine 
Reduzierung der Lebensmittelabfälle

519. Ein zentraler konsumseitiger Ansatzpunkt ist es, 
die Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Hier gibt es nach 
wie vor große Potenziale für mehr Stickstoffeffizienz 
(vgl. Tz. 247). Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, die 
Menge der Lebensmittelabfälle bis 2020 zu halbieren, um 
die Nachhaltigkeit in der europäischen Lebensmittel-
produktion sowie im Konsumbereich zu verbessern 
(„Welt ernährungstag: Die Kommission ist entschlossen, 
die Lebensmittelverschwendung in Europa zu reduzie-
ren“, Pressemitteilung der Europäischen Kommission 
vom 16. Oktober 2013).

520. Lebensmittelverluste und Abfälle im Haushalt 
können unterschieden werden: in vermeidbare Verluste 
durch vermeintlichen Verderb und Verfall, zum Teil ver-
meidbare Verluste, die durch hohe Qualitätsansprüche 
sowie Normen und individuelle Präferenzen verursacht 
werden, und unvermeidbare Verluste unterschieden wer-
den. Unter Letzteren werden Abfälle von nicht essbaren 
Teilen der Lebensmittel (z. B. Schalen, Knochen) gefasst 
sowie solche Verluste, die durch Unfälle bei der Lagerung 
entstehen (PARFITT et al. 2010; VAAK und GÄTH 
2014). Diese Differenzierung sollte nach Auffassung des 
SRU für die Entwicklung von Maßnahmen für eine 
 Reduzierung der Nahrungsmittelverluste im Haushalt 
nutzbar gemacht werden, da sie die Motive für die Ent-
sorgung und damit die Herausforderungen in der Öffent-
lichkeitsarbeit konkreter offen legt.
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Gesellschaftliches Umdenken bei 
Qualitätsansprüchen an Gemüse anstoßen
521. Um die zum Teil vermeidbaren Verluste zu redu-
zieren, die durch hohe Qualitätsansprüche (z. B. Makel-
losigkeit), Normenvorgaben und Präferenzen an das Pro-
dukt verursacht werden, können Bewusstseins- und 
Bildungskampagnen sowie weitere informatorische Maß-
nahmen genutzt werden. Dabei sollte über die Stickstoff-
belastung in der Umwelt informiert werden, die aus den 
hohen Ansprüchen der Verbraucher an Gemüse in Bezug 
auf gleichmäßige Größe, Form und Farbe resultiert, und 
diese damit infrage gestellt werden. Denn diese Ansprüche 
führen dazu, dass einige Gemüsesorten kurz vor der Ernte 
gedüngt werden müssen, wobei nur ein geringer Anteil 
des zugeführten Stickstoffs letztendlich im Erntegut ent-
halten ist und mit diesem von der Fläche abgefahren wird. 
Folglich kommt es zu hohen Nitrateinträgen in die Um-
welt, nur damit beispielsweise die dunkelgrüne Farbe des 
Gemüses den optischen Ansprüchen der Verbraucher 
genügt (z. B. Brokkoli, Farbe der Kohlrabiblätter; vgl. 
Tz. 248). Entsprechende Kampagnen können dazu führen, 
dass die hohen Ansprüche der Verbraucher an die Optik 
des Gemüses (Form, Farbe) sinken und eher Gehalt, Tex-
tur und Geschmack des Produkts im Vordergrund stehen, 
sodass die Stickstoffeffizienz in der Düngung erhöht wer-
den kann. Zudem entstehen weniger Abfälle bereits beim 
Erzeuger, da das Gemüse verkauft werden kann.

Diese Maßnahmen sollten mit Instrumenten für weitere 
Sektoren wie die Lebensmittelindustrie, den Lebens-
mitteleinzelhandel, die Gastronomie und die Landwirt-
schaft (vgl. Kap. 6.4) kombiniert werden. So werden auch 
diese gerade bei den zum Teil vermeidbaren Verlusten 
wichtigen Akteure vom Gesetzgeber in die Verantwortung 
genommen und es kann zu einem gesamtgesellschaftli-
chen Umdenken kommen. Der SRU empfahl bereits 2012 
unter anderem die Einrichtung von Dialogforen und 
 Runden Tischen sowie weitere Maßnahmen, die den 
 Lebensmitteleinzelhandel in seiner wichtigen Rolle als 
Kuppelstelle adressieren (vgl. SRU 2012, Tz. 227).

Verbraucherinformation für konsequente 
Abfallvermeidung im Haushaltsbereich ausbauen
522. Der SRU empfiehlt weiterhin, Instrumente der 
Verbraucherinformation und -bildung wie Informations-
kampagnen, zum Beispiel die des BMEL „Zu gut für die 
Tonne“, sowie weitere Beratungsangebote auszubauen, 
die eine größere Wertschätzung für Lebensmittel schaffen 
und Handlungswissen zur Abfallvermeidung vermitteln. 

Die Diskussion um eine andere Bezeichnung für das 
Mindest haltbarkeitsdatum spielt hier eine Rolle (vgl. 
SRU 2012, Tz. 218). Möglich wäre eine differenzierte 
Kennzeichnung wie die englischsprachige „use by“ für 
frische Waren wie Fleisch und Käse sowie die Bezeich-
nung „best before“ oder „best by“ für Produkte, die auch 
nach Ablauf des Datums in der Regel noch bedenkenlos 
verzehrt werden können, zum Beispiel Müsli (vgl. Barilla 
Center for Food and Nutrition 2012). Ergänzend könnte 

hier der verbindliche Zusatz „kein Verderbsdatum“ auf-
gedruckt werden. Auf Initiative der Niederlande und 
Schweden wird auf EU-Ebene diskutiert, Produkte mit 
einer langen Haltbarkeit aus der Verpflichtung herauszu-
nehmen, überhaupt ein Verbrauchsdatum wie „best before“ 
aufzudrucken (Rat der Europäischen Union 2014).

Bei einer Neuregelung des Mindesthaltbarkeits- und Ver-
brauchsdatums sollten begleitende Maßnahmen auch die 
dahinter liegenden Gründe berücksichtigen, die dazu 
 führen, dass die Lebensmittel im Verbrauchszeitraum 
nicht verzehrt werden und schließlich zur Entsorgung nach 
Überschreitung des Datums führen (Überschreitung des 
aufgedruckten Datums als Rechtfertigung zum Weg werfen; 
KRANERT et al. 2012).

Wertvolle Anregungen kann auch die WRAP-Kampagne 
„Love Food – Hate Waste“ liefern, die seit 2007 in Groß-
britannien erfolgreich durchgeführt wird. Sie hat sowohl 
zu signifikanten Reduzierungen der vermeidbaren und 
zum Teil vermeidbaren Verluste als auch zu einem be-
wussteren Einkaufsverhalten und einem besseren Ver-
ständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums geführt (WRAP 
2010; WILTS und RADEMACHER 2014).

6.6.2  Nachfragepolitische Maßnahmen 
zur Verringerung des Verbrauchs 
von tierischen Produkten

523. Gerade in der Produktion tierischer Eiweiße sind 
die Emissionsraten – insbesondere aus der Haltung von 
Rindern und Schweinen – insgesamt sehr hoch. In der 
Regel wird bei der Herstellung einer pflanzlichen Kalorie 
weniger Stickstoff emittiert als bei der Produktion einer 
tierischen Kalorie (XUE und LANDIS 2010; Task Force 
on Reactive Nitrogen 2009; ausführlich vgl. Abschn. 4.1.5). 
Entsprechend wird im Folgenden der Schwerpunkt auf 
den Möglichkeiten zur Reduzierung des Konsums tierischer 
Erzeugnisse liegen.

Synergien mit Gesundheitspolitik nutzen und 
Verbraucherinformation ausbauen: „weniger 
tierische Produkte für Gesundheit und Umwelt“
524. Die Effizienz- und Einsparpotenziale in Bezug auf 
die Emissionen von Stickstoff durch eine Reduzierung 
des Verbrauchs tierischer Eiweiße können mit positiven 
Effekten für die menschliche Gesundheit einhergehen. 
So übersteigt die Menge der in Deutschland verzehrten 
tierischen Proteine zum Teil erheblich die für eine gesun-
de Ernährung notwendigen und von Fachgesellschaften 
empfohlenen Werte (vgl. Abschn. 4.1.5).

Der SRU empfiehlt, die verschiedenen Instrumente 
 ressortübergreifend zu entwickeln und umzusetzen und 
gegebenenfalls auch weitere Partner einzubinden, zum 
Beispiel die Krankenkassen. Dadurch können Synergie-
effekte genutzt und die Akzeptanz der Maßnahmen erhöht 
werden. 

525. Nach Auffassung des SRU sollten entsprechend 
verstärkt Informationskampagnen initiiert werden, die für 



Drucksache 18/4040 – 240 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

240

Stickstoffbezogene Politiken und Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung

eine Reduzierung des Konsums tierischer Produkte wer-
ben. CORDTS et al. (2013a) zeigen, dass sich die Wahr-
nehmung einer gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkung 
von Fleisch rund dreimal so stark reduzierend auf das 
Konsumverhalten auswirkt wie die Umweltbewertung. 
Nach der Gesundheit ist allerdings der Umweltaspekt der 
zweitwichtigste Prädiktor. Tierschutzmotive haben dage-
gen einen eher geringen Einfluss auf die Höhe des Fleisch-
konsums. Deshalb sollten Informationskampagnen die 
Vorteile für die eigene Gesundheit und die Umwelt durch 
eine Reduzierung der verzehrten Fleischmenge als 
 wesentliche Kampagnenbotschaft in den Vordergrund 
stellen und dadurch die Maßnahmen resonanzfähiger und 
damit effektiver gestaltet werden. Gleichzeitig sollten 
nach Auffassung des SRU verbrauchergerechte Informa-
tionen zu gesunder Ernährung und zu Möglichkeiten einer 
umweltgerechten Substitution von tierischen Eiweißen 
präsentiert werden. Damit kann eine ausgewogene und 
gleichzeitig umweltgerechte Ernährung garantiert werden, 
die die unterschiedliche Stickstoffeffizienz verschiedener 
Produktgruppen, wie zum Beispiel Getreide oder Gemüse, 
berücksichtigt. Eine Informationskampagne, die so zur 
Reduzierung des Fleischkonsums führt, kann als eine 
No-regret-Maßnahme bezeichnet werden.

CORDTS et al. (2013a; 2013b) gehen davon aus, dass 
unter der Annahme effektiver Informations- und Gesund-
heitskampagnen die Fleischnachfrage bezogen auf das 
Jahr 2006 insgesamt um etwa 22 % bis 2020 sinken würde.

Eine besondere Rolle könnten Instrumente der Ver-
braucherbildung spielen, die umweltgerecht produzierte 
Güter fördern und gleichzeitig ein „Weniger“ an tierischen 
Produkten propagieren. Vorbild hierfür kann die „Eating 
Better: for a fair, green, healthy future“-Kampagne aus 
Großbritannien sein, die ein „Weniger“ an konsumiertem 
Fleisch und gleichzeitig nachhaltiger produzierten 
 Lebensmitteln empfiehlt (Eating Better 2014).

Entscheidend ist bei solchen Kommunikationskampagnen, 
Meinungsführer als Fürsprecher (Testimonials) zu gewin-
nen, die gesamtgesellschaftlich anerkannt und beliebt 
sind, um in die Breite zu wirken. Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, die Verbraucherinformationen bei der Ansprache 
in Themenbereiche einzubetten, die einen gesamtgesell-
schaftlich verbindenden Charakter haben. Infrage kommt 
dafür beispielsweise der Fußballsport, der in allen Bevöl-
kerungs- und Lebensstilgruppen eine große Rolle spielt 
(SPILLER 2014).

Lebensstil als Einflussfaktor auf den 
Lebensmittelkonsum anerkennen und 
nachhaltige Lebensstile fördern
526. Lebensstil, Werte und Einstellungen haben einen 
wesentlichen Einfluss auf Präferenzen und damit auf den 
individuellen Konsum tierischer Eiweiße. Soziale Grup-
pen, die ihren Konsum und dessen Folgen für Umwelt, 
Gesundheit und Gesellschaft hinterfragen, einen umwelt-
freundlicheren Lebensstil anstreben und entsprechend 
dieser Überlegungen ihr Konsumverhalten anpassen, 

werden häufig als Gruppe der LOHAS (Lifestyle of Health 
and Sustainability) bezeichnet. Nach Einschätzungen des 
GfK ConsumerScan gehören 26 % der Verbraucher in 
Deutschland zur Gruppe der LOHAS (PECH-LOPATTA 
2013). Diese legen Wert auf individuelles Wohlbefinden, 
aber auch auf kollektive Zukunftssicherung. Damit üben 
sie sich nicht unbedingt in Verzicht, sondern legen im 
Gegenteil großen Wert auf Genuss. Sie stellen im Hinblick 
auf die Herstellung eines Lebensmittels in ökologischer 
Perspektive hohe bis sehr hohe Anforderungen und be-
zeichnen sich selbst beim Essen und Trinken als generell 
sehr anspruchsvoll. Die eingekaufte Menge an Frisch-
fleisch pro Kopf liegt um rund ein Viertel unter der Menge 
der anderen Lebensstilgruppen, wie beispielsweise soge-
nannte Indifferente oder Unbedachte, man könnte sie also 
als „Flexitarier“ bezeichnen (ebd.).

Die LOHAS stellen trotz des steten Wachstums gesamt-
gesellschaftlich noch eine Minderheit dar, sind aber schon 
heute aufgrund ihres hohen Bildungsniveaus und ihres 
hohen Einkommens eine wichtige soziale Gruppe, auch, 
weil sie Vorbild für andere Lebensstilgruppen und damit 
wichtiger Multiplikator sind (ebd.).

Zwar ist das Ernährungsverhalten geprägt durch indivi-
duelle Gewohnheiten, gleichwohl aber eingebettet in 
kulturelle und soziale Kontexte. So steht Fleischverzehr 
in unserer Gesellschaft weiterhin allgemein für Männlich-
keit, Luxus und Festlichkeit (DAGEVOS und VOOR-
DOUW 2013). CORDTS et al. (2013a; 2013c) kommen 
jedoch zu dem Schluss, dass die Skepsis meinungs-
führender gesellschaftlicher Gruppen gegenüber Fleisch 
langfristig dazu führen wird, das der Fleischkonsum mit 
einem Werte- und Einstellungswandel zurückgehen wird.

Der SRU empfiehlt Politik und Verwaltung, die sozialen 
Initiativen engagierter Minderheiten für eine suffizientere 
Ernährung mit der Gestaltung förderlicher Rahmen-
bedingungen zu unterstützen und diesen damit eine Ent-
faltungschance zu geben. Ein Beispiel hierfür kann der 
Aufbau entsprechender Austauschplattformen sein (vgl. 
BLÄTTEL-MINK et al. 2013). Es besteht jedoch ein 
 gewisses Spannungsfeld zwischen der Spontanität und 
Initiative „von unten“ und Politik und Verwaltung, das 
beachtet werden sollte (ebd.).

Durch soziale Initiativen können Netzwerke entstehen 
und überzeugte Individuen und Gruppen als „Pioniere des 
Wandels“ (sogenannte Change Agents) Innovationen aus 
der Nische in die Mitte der Gesellschaft führen und damit 
den Wandel verstärken (SCHNEIDEWIND und ZAHRNT 
2013; KRISTOF 2011).

Wichtige Rolle der Gemeinschaftsverpflegung bei 
Kindern nutzen
527. Die Gemeinschaftsverpflegung in Kindertages-
stätten und Schulen spielt eine wichtige Rolle, um die 
Kompetenz für eine gesunde und umweltverträgliche 
Ernährung zu lehren. Dies gilt auch deshalb, weil Ernäh-
rungsgewohnheiten und Präferenzen, die in der Kindheit 
und Jugend angenommen werden, das Ernährungsverhal-
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ten noch im Erwachsenenalter prägen. Darüber hinaus 
wird in deutschen Kindertagesstätten auch aus ernäh-
rungsphysiologischer Sicht zu häufig Fleisch angeboten 
(ARENS-AZEVÊDO et al. 2014).

Der SRU empfiehlt, eine ausgewogene, umweltbewusste 
Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung in Kinder-
tagesstätten und Schulen zu fördern und gleichzeitig auch 
über diesen Zugang einen ressourcenschonenderen Um-
gang mit Lebensmitteln zu lehren (SRU 2012, Tz. 226).

Eine besondere Rolle spielt die Gemeinschaftsverpflegung 
im Hinblick auf die Einflussnahme auf Konsumenten aus 
sozial-ökonomisch schwächeren Milieus. MUFF und 
WEYERS (2010) haben eine Übersicht mit zwölf Krite-
rien guter Praxis in der Gesundheitsförderung mit sozial 
benachteiligten Menschen entwickelt. Diese kann durch 
einen Umweltbezug ergänzt werden und dann auch zur 
Verbesserung von Maßnahmen genutzt werden, um das 
Ernährungsverhalten sozial benachteiligter Menschen 
auch mit Blick auf die Umweltauswirkungen zu ver-
bessern.

Instrumente der Verbraucherorientierung 
weiterentwickeln
528. Produktlabels liefern dem Verbraucher Orientie-
rung bei der Kaufentscheidung (vgl. Kap. 5.1). Es ist zu 
prüfen, ob die Weiterentwicklung des Stickstofffuß-
abdrucks für die Entwicklung eines Produktlabels sowie 
eine plakative Verbraucherorientierung geeignet ist. Der 
Stickstofffußabdruck (gemessen in Gramm Stickstoff pro 
Kilogramm Nahrungsmittel) ist ein Maß für die Eutro-
phierung von Böden, Gewässern und Meeren bei der 
Produktion von Nahrungsmitteln (XUE und LANDIS 
2010). Er differenziert jedoch nicht nach Stickstoffspezies 
und ist auch bisher nicht regionalisiert. Es wird also nicht 
erfasst, wo der Stickstoff bei der Herstellung des Produkts 
emittiert wird. Eine erfolgreiche Operationalisierung 
für ein Produktlabel wird weiter dadurch behindert, dass 
in der Bevölkerung bisher ein sehr geringes Problem-
bewusstsein für die Folgen zu hoher Stickstoffeinträge in 
die Umwelt vorhanden ist (Verbraucherzentrale Bundes-
verband 2014). Daher sollte untersucht werden, ob ein 
Produktlabel konkret zu Stickstoff neben den zahlreichen 
anderen Labels mit Nachhaltigkeitsbezug (Wissenschaft-
licher Beirat Verbraucher- und Ernährungspolitik beim 
BMELV 2013) eine relevante Wirkung entfalten kann.

Die sogenannten Stickstoffkalkulatoren, die bereits für 
die Niederlande, die USA, England und Deutschland 
 entwickelt und erprobt wurden (LEACH et al. 2012; 
 STEVENS et al. 2014; N-Print.org 2014), liefern dem 
interessierten und bereits sensibilisierten Verbraucher 
Aufklärung und Orientierung, indem dieser im Internet 
kostenfrei ausrechnen lassen kann, wie hoch die durch 
ihn verursachten Stickstoffemissionen sind. Der indi-
viduelle Konsum wird dabei auf die vier Bereiche Er-
nährung, Haushalt, Mobilität sowie Güter und Dienst-
leistungen aufgeteilt (s. Tz. 246). Applikationen für 
mobile Endgeräte zur Verbraucherorientierung bei eiweiß-

reichen Produkten funktionieren ähnlich. Zum Beispiel 
liefert eine Smartphone-Applikation, die 19.000 protein-
reiche Lebensmittel auf dem niederländischen Markt 
listet, nach dem Scannen des Produktbarcodes einen 
Nachhaltigkeitspunktestand und schlägt umweltfreund-
lichere Produkte als Kaufalternative vor (HEAD et al. 
2013; 2011). Der SRU empfiehlt, diese Entwicklungen 
zu beobachten und gegebenenfalls die Anwendung auch 
für den deutschen Markt zu fördern.

Potenziale der geführten Entscheidungsfindung 
ausschöpfen
529. Der Konsum tierischer Produkte kann dadurch 
reduziert werden, dass umweltgerechte Auswahlstrukturen 
am Verkaufsort geschaffen werden, zum Beispiel durch 
sogenanntes „Anstupsen“ (s. Tz. 283). Man spricht hier 
auch von einer „geführten Entscheidungsfindung“. Hinter 
der Idee des „Anstupsens“ („Nudging“) steht die Erkennt-
nis, dass alleinige Appelle an die Vernunft häufig nicht 
ausreichen, um das individuelle Ernährungsverhalten in 
Richtung einer umweltgerechteren und gesünderen Er-
nährung zu ändern (THALER und SUNSTEIN 2013). 
Kaufentscheidungen werden gerade auch bei der Ernäh-
rung von unterbewussten Handlungstriebkräften (z. B. 
Stress) beeinflusst und sind geprägt durch Automatismen 
und Routinen (MARTEAU et al. 2012). Diese sind oftmals 
persistent und stehen häufig im Konflikt mit Vernunft, 
Werten und Absichten, zum Beispiel dem Anspruch, 
 umweltgerecht zu handeln. Das Wissen aus verhaltens-
ökonomischen Studien kann genutzt werden, um umwelt-
freundlicheren Konsum durch nicht-monetäre Anreiz-
instrumente unterschwellig zu fördern, zum Beispiel bei 
der Gestaltung von Angebotsoptionen und der Produkt-
platzierung in Supermärkten und Gemeinschaftsverpfle-
gungsbetrieben (ROZIN et al. 2011). 

Da weite Teile der Bevölkerung unabhängig von Bildungs-
stand und sozio-ökonomischem Hintergrund mit Anstups-
maßnahmen, die beispielsweise die Einkaufssituation in 
einem Supermarkt verändern, erreicht werden können 
(MARTEAU et al. 2012), sollte geprüft werden, ob Maß-
nahmen zur geführten Entscheidungsfindung eine sinn-
volle Ergänzung zur klassischen Verbraucherkommuni-
kation hin zu einer stickstoffeffizienteren Ernährung 
darstellen können. 60 % der Kaufentscheidungen werden 
erst am Einkaufsort getroffen (BLOCK und MORWITZ 
1999). Daher bestehen hier große Möglichkeiten für die 
Beeinflussung des Verbrauchers hin zu einem umwelt-
freundlicheren Konsum, indem die Auswahlstrukturen 
gezielt in Richtung Nachhaltigkeit gestaltet werden 
 (REISCH und KENNING 2013). Es ist zu prüfen, inwie-
weit dies mit privatwirtschaftlichen Strukturen vereinbar 
ist. Eine besondere Rolle können Dialogforen und Runde 
Tische spielen (vgl. SRU 2012, Tz. 227).

In Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben sollte die Ent-
scheidung zu fleischärmeren bzw. fleischlosen Mahlzeiten 
dahin gehend gefördert werden, dass die Entscheidung 
für eine fleischarme Mahlzeit grundsätzlich nicht mit mehr 
Aufwand für den Kunden verbunden sein darf (sogenannte 
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default option). An den attraktivsten Standorten sollten 
die gesunden und gleichzeitig umweltgerechten Gerichte 
angeboten werden. Neue Ansätze, zum Beispiel der „Demi-
terianische Ernährungsstil“ („Demitarian Diet“), also das 
Angebot von „halben“ Fleischportionen in Gemeinschafts-
verpflegungsbetrieben (Task Force on Reactive Nitrogen 
2009; SUTTON et al. 2013), kann mit der Idee des „An-
stupsens“ kombiniert werden. Eine entsprechende Mög-
lichkeit ist die Darstellung einer halben Fleisch portion als 
reguläre Portion und der ursprünglichen Portion als 
 „doppelten“, um die Auswahlentscheidung der Gäste in 
Richtung der kleineren Fleischportionen zu  beeinflussen. 
Der Staat als Träger sehr vieler Gemeinschaftsverpfle-
gungsbetriebe (Behördenkantinen, öffentlich geförderte 
Einrichtungen, Schulkantinen, Kinder tagesstätten etc.) 
sollte hier seiner Vorbildfunktion gerecht werden und in 
Bezug auf eine große Auswahlvielfalt und eine hohe Quali-
tät vegetarischer und fleischarmer Gerichte vorangehen. 

Finanzielle Anreize schaffen und auf Veränderung 
der Preisrelation setzen
530. Neben ökonomischen Instrumenten zur Förderung 
von mehr Stickstoffeffizienz in der Landwirtschaft (vgl. 
Abschn. 6.4.5) hat der Gesetzgeber auch die Möglichkeit, 
mit konsumseitigen ökonomischen Instrumenten Einfluss 
auf die Verbrauchernachfrage zu nehmen, indem die Kon-
sumenten über einen höheren Preis hin zu einem stick-
stoffeffizienteren Konsum gesteuert werden. Instrumente, 
die auf die Veränderung der Preisrelationen abzielen, 
können aufgrund der deutlich ausgeprägten Preisabhän-
gigkeit beim Konsum tierischer Produkte (THIELE 2008; 
WILDNER und von CRAMON-TAUBADEL 2000) als 
Erfolg versprechend eingestuft werden (ausführlich vgl. 
SRU 2012, Tz. 209).

Deshalb hat sich der SRU bereits 2012 dafür ausgespro-
chen, für tierische Produkte den ermäßigten Mehrwert-
steuersatz von 7 % abzuschaffen und den regulären Mehr-
wertsteuersatz von 19 % anzuwenden (SRU 2012, Tz. 205). 
Darüber hinaus kann die Reform gemeinsam mit einer 
Diskussion über die Etablierung des regulären Mehrwert-
steuersatzes dazu führen, dass Fleisch vermehrt nicht als 
Grundnahrungsmittel, sondern eher als „Genussmittel“ 
gesehen wird und die Wertschätzung gegenüber dem Pro-
dukt gesamtgesellschaftlich steigt. Für eine dahin gehen-
de Novellierung des Mehrwertsteuersystems spricht, dass 
das System ohnehin aufgrund der unübersichtlichen und 
widersprüchlichen Begünstigung von einzelnen Lebens-
mitteln und Gegenständen als reformbedürftig gilt (Bundes-
rechnungshof 2010). Die Europäische Kommission 
(2011a) empfiehlt schon länger, grundsätzlich keine Er-
mäßigungen für umweltschädliche Produkte mehr zu 
gewähren. Die Reform wäre administrativ leicht durch-
führbar und der Verwaltungsaufwand sowie die Transak-
tionskosten recht gering (BUSCHMANN et al. 2013; 
LUDEWIG 2014). 

Im Umweltgutachten 2012 hat sich der SRU dafür aus-
gesprochen, die Entwicklungen der im Jahr 2011 in Däne-
mark eingeführten sogenannten Fettsteuer zu beobachten 

und zu evaluieren (SRU 2012, Abschnitt 3.6.1). In Däne-
mark wurde diese allerdings bereits 2013 wieder abge-
schafft, da sich neben fehlender Akzeptanz auch die sehr 
hohen Transaktionskosten negativ auswirkten.

531. Darüber hinaus können höhere ordnungsrechtliche 
Anforderungen an die Produktionsweise den Nebeneffekt 
haben, dass die Verbrauchernachfrage aufgrund höherer 
Preise sinkt, auch wenn Anpassungen und Verlagerungen 
aus dem Rest der Welt (z. B. Importe) den konsumseitigen 
Effekt dämpfen können.

Deutschland ist in der Schlachtbranche Niedriglohnland 
und die Branche ist durch hohe Anteile an Leiharbeitern 
und Lohnarbeiten geprägt. Im Vergleich zu Belgien, Däne-
mark, Frankreich und den Niederlanden wird hierzulande 
deutlich weniger für Personal ausgegeben (EFKEN 2013). 
Der SRU befürwortet auch aus ökologischer Perspektive 
ausdrücklich die Einführung und schrittweise Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohns in der Fleischwirtschaft ab 
August 2014. Die höheren Lohnkosten können Auswir-
kungen auf die Preise von Fleischprodukten haben. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass ein Preiseffekt Aus-
wirkungen auf das Konsumverhalten haben würde (Tz. 530).

532. Einen Preiseffekt auf tierische Produkte kann auch 
die Verschärfung der Haltungsbedingungen in Bezug auf 
das Tierwohl haben, zum Beispiel die Vergrößerung der 
Stallfläche pro Tier (BMELV 2012). Aufgrund der wachsen-
den ethisch motivierten Tierwohlbedenken in der Gesell-
schaft und der intensiven öffentlichen und politischen 
Debatte ist eine Verschärfung nicht auszuschließen und 
in einigen Bundesländern bereits in Erarbeitung bzw. Um-
setzung, zum Beispiel der „Tierschutzplan Niedersachsen“ 
(Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 2014). 
Diese Entwicklung ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn 
auch aufgrund der teilweise mehrdimensionalen Ziel-
konflikte und gerade auch mit Blick auf die Stickstoff-
emissionen (vgl. Abschn. 6.4.3) eine integrative Betrach-
tung der Tierhaltung erforderlich ist (BMELV 2013). 

Preisaufschläge für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung 
sind im Markt weiterhin nur in geringen Mengen durchzu-
setzen. Gleichzeitig geben aber fast 90 % der Verbrau-
cher an, dass ihnen artgerechte Tierhaltung wichtig sei 
 (SIMONS et al. 2014). Aufgrund dieses Widerspruchs 
zwischen schlechtem Gewissen auf der einen Seite und 
dem Wunsch nach dem Verzehr von günstigen Fleisch-
produkten kommen SIMONS et al. (ebd.) zu der These, 
dass ein Teil der Verbraucher ihren Fleischkonsum bereits 
reduziert haben oder reduzieren werden und, da der durch 
den Tierwohl-versus-Genuss-Konflikt ausgelöste Ver-
drängungsaufwand immer höher werde.

Perspektiven der Verbraucherpolitik 
533. Eingriffe des Staates in die Präferenzen der Ver-
braucher sind ein kontrovers diskutiertes Politikinstru-
ment. Das gesamte Feld der Suffizienzpolitik im Lebens-
mittelbereich stellt sich – auch im Lichte der Diskussionen 
um den Veggieday – als Herausforderung dar.
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Vegetarische und vegane Ernährung liegen im Trend, an-
getrieben von einem ganzen Bündel an Motiven, die die 
Verbraucher zum Umdenken bewegen. Dazu tragen auch 
gesellschaftliche Gruppen bei, die das Thema in Medien 
und Öffentlichkeit tragen. Es ist also perspektivisch nicht 
auszuschließen, dass in wenigen Jahrzehnten im Zuge 
eines Werte- und Kulturwandels viele Maßnahmen als 
normal wahrgenommen werden und auf eine breite ge-
sellschaftliche Akzeptanz stoßen, die die Einführung heute 
noch als sehr weitgehend empfundener ordnungsrecht-
licher Maßnahmen möglich machen. Denkbar erscheint 
hier beispielsweise ein Gesetz, das verlangt, dass in 
 Restaurants eines der preiswertesten Gerichte vegetarisch 
sein muss, analog zum sogenannten „Apfelsaft-Paragrafen“ 
im deutschen Gaststättengesetz, der vorschreibt dass min-
destens ein alkoholfreies Getränk höchstens genauso  teuer 
wie das billigste alkoholhaltige Getränk sein muss.

6.6.3 Fazit Lebensmittelkonsum

534. Der Lebensmittelkonsum stellt einen zentralen 
Treiber für die Stickstoffproblematik dar, wobei die Pro-
duktion von tierischen Produkten besonders hohe Stick-
stoffemissionen aufweist. Höhere Umweltanforderungen 
an die Produktionsweise hierzulande müssen gepaart sein 
mit veränderten, suffizienteren Konsummustern, um zu 
verhindern, dass es durch die deutschen Politiken zu Inten-
sivierungen der Landwirtschaft im Ausland und damit zu 
negativen Verlagerungseffekten kommt. 

Ein wesentlicher Prädiktor für den Lebensmittelkonsum 
ist der Lebensstil. Da unterschiedliche Lebensstilgruppen 
gleichzeitig unterschiedlich stark auf politische Maß-
nahmen reagieren, ist ein Instrumentenmix verschiedener 
Maßnahmen besonders Erfolg versprechend. Gleichzeitig 
haben Vertreter bestimmter Lebensstilgruppen das Poten-
zial, als „Pioniere des Wandels“ einen gewünschten ge-
samtgesellschaftlichen Wertewandel mit zu unterstützen. 

Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, einen umwelt-
verträglichen Lebensmittelkonsum im Sinne einer Suffi-
zienzpolitik zu fördern, indem sie die entscheidenden 
Rahmenbedingungen dafür schafft. Konkret empfiehlt 
der SRU als ersten Schritt einen Instrumentenmix, der 
drei wesentliche Ansatzpunkte verfolgt: eine Minderung 
des derzeit hohen Konsums tierischer Produkte, eine 
 Minderung der Lebensmittelabfälle und eine gesamt-
gesellschaftliche Änderung des Anspruchsdenkens an 
bestimmte Lebensmittel, insbesondere an Gemüse, bei 
dem häufig optische Produktmerkmale im Vordergrund 
stehen. Hierbei spielen zielgruppenspezifische, infor-
matorische Maßnahmen eine bedeutende Rolle, die wir-
kungsvolle Botschaften senden. Instrumente, die die 
Preisrelation tierischer Produkte verändern (zum Beispiel 
durch die Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuer-
satzes für diese Produktgruppen), führen zu Preisen, die 
die externen Kosten besser reflektieren und spielen daher 
aufgrund des Preiseffekts bei der Reduzierung des Kon-
sums tierischer Produkte eine weitere wichtige Rolle. 
Außerdem sollte das Potenzial von nicht-monetären 

 Anreizinstrumenten (dem sogenannten Nudging) in die-
sem Kontext eruiert werden und gezielt besonders umwelt-
schonende Lebensstile gefördert werden.

Darüber hinaus hat der SRU bereits 2012 weitere Maß-
nahmen empfohlen, die auch Lebensmittelindustrie, 
Lebens mitteleinzelhandel, Gastronomie, Landwirtschaft 
und Nichtregierungsorganisationen adressieren.

6.7 Verkehr
535. Die Stickstoffoxidemissionen des Verkehrs stellen 
ein Risiko insbesondere für die menschliche Gesundheit 
dar (s. Tz. 118 ff.). Sie tragen aber auch zur Versauerung 
und Eutrophierung der Ökosysteme bei (s. Tz. 143 ff. und 
Tz. 158 ff.). Im Folgenden werden in Analogie zu 
 Kapitel 4.2 nur die beiden großen Quellkategorien 
Straßen verkehr und Seeverkehr näher betrachtet. Bei den 
Aktivitäten zur Minderung der Stickstoffoxidemissionen 
des Verkehrs kann zwischen zwei Handlungskategorien 
unterschieden werden: zum einen technische Maßnahmen 
und zum anderen Maßnahmen, die zur Verkehrsverlage-
rung auf umweltfreundlichere Verkehrsträger und zur 
Verkehrsvermeidung beitragen.

6.7.1  Minderung der Stickstoffoxidemissionen 
des Straßenverkehrs

536. Der SRU hat in der jüngeren Vergangenheit eine 
Fülle von Empfehlungen zur Ausgestaltung einer nach-
haltigen Mobilität und für einen umweltgerechten Straßen-
verkehr gegeben (SRU 2005b; 2005a; 2008; 2012, Kap. 4 
und 5). Eine Reihe von Maßnahmen kann zur Minderung 
der Stickstoffoxidemissionen des Verkehrs beitragen. 
 Dabei stehen nicht nur technische Maßnahmen im Vor-
dergrund. Vielmehr ist es erforderlich, das Verkehrsge-
schehen insgesamt umzugestalten und den Autoverkehr 
zu reduzieren. Im Folgenden werden fünf wichtige 
 Ansätze, die insbesondere auch der Minderung der Stick-
stoffoxidbelastungen durch den Straßenverkehr dienen, 
aufgegriffen. Im Übrigen wird auf die genannten Ver-
öffentlichungen verwiesen.

Fortschreibung und Einführung anspruchsvoller 
Abgasnormen
537. Eine Ursache dafür, dass die Stickstoffdioxid-
grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
(s. Tz. 120) bis heute in Deutschland nicht eingehalten 
werden, ist die Inkonsistenz der europäischen Luftrein-
haltepolitik. So hat der SRU bereits im Jahr 2005 darauf 
hingewiesen, dass für die Umsetzung der zum Teil an-
spruchsvollen Immissionsgrenzwerte aus der damaligen 
ersten Tochterrichtlinie der damaligen Luftqualitätsrah-
menrichtlinie 1999/30/EG (inzwischen ersetzt durch 
Richtlinie 2008/50/EG) eine frühzeitige Setzung an-
spruchsvoller EU-Abgasnormen erforderlich sei (SRU 
2005b, Tz. 288 f.). Dies betraf insbesondere die Grenz-
werte für Stickstoffoxide bei Dieselfahrzeugen, für die 
höhere Stickstoffoxidemissionen zulässig sind als für 
benzinbetriebene Fahrzeuge. Aufgrund einer deutlichen 
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Zunahme von dieselangetriebenen Fahrzeugen im Pkw- 
Bereich in den letzten Jahren sind diese inzwischen für 
einen erheblichen Anteil der Stickstoffoxid- bzw. Stick-
stoffdioxidbelastungen in den Städten verantwortlich 
(s. a. Tz. 120). Eine deutliche Absenkung des Stickstoff-
oxidgrenzwerts – von 180 mg/km auf 80 mg/km – erfolgte 
erst mit der Euro-6-Norm, die seit dem 1. September 2014 
(für die Typenzulassung) bzw. 1. Januar 2015 (für Neuzu-
lassung und Verkauf) gilt (Verordnung (EG) Nr. 715/2007). 
Ähnliches trifft auch für schwere Nutzfahrzeuge zu. Mit 
der 2009 verabschiedeten und am 31. Dezember 2012 (für 
Typengenehmigung) bzw. 31. Dezember 2013 (für Neu-
zulassung und Verkauf) in Kraft getretenen Euro-VI-Norm 
wurde der Stickstoffoxidgrenzwert im Vergleich zur Euro-
V-Norm um 80 % auf 400 mg/kWh abgesenkt (Verord-
nung (EU) Nr. 582/2011). 

Da die genannten anspruchsvollen Abgasnormen nur für 
Neufahrzeuge gelten, werden sich diese erst in Zukunft 
positiv auf die Immissionssituation auswirken. An hoch 
belasteten Standorten wird allerdings selbst eine vollstän-
dige Durchsetzung der Flotte mit Fahrzeugen, die diese 
Standards erfüllen, alleine nicht ausreichen, um den 
Jahres mittelwert von 40 μg/m3 Stickstoffdioxid einzuhalten 
(DÜNNEBEIL et al. 2010; SALOMON und SCHMID 
2011). Überdies muss dieser Grenzwert nur als Zwischen-
schritt auf dem Weg zu einer Luftqualität in Europa 
 verstanden werden, bei der keine anthropogen verur-
sachten Schäden an Mensch und Umwelt auftreten 
(SRU 2004b, Tz. 547; s. a. Tz. 122). Eine Weiterentwick-
lung der Abgasnormen ist aus Sicht des SRU dringend 
erforderlich.

Obwohl sich die bestehenden Immissionsgrenzwerte zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit auf Stickstoffdioxid 
beziehen, gibt es bisher nur einen Stickstoffoxid- aber 
keinen Stickstoffdioxidgrenzwert für Fahrzeuge. Dies 
ist auch deshalb von Relevanz, weil bestimmte Abgas-
reinigungssysteme zu einem Anstieg des Stickstoffdioxid-
anteils im Abgas der Fahrzeuge geführt haben (s. a. 
Tz. 256). Um dieses Problem anzugehen, hat die Euro-
päische Kommission Anfang 2014 einen Vorschlag zur 
Änderung der Ver ordnungen über die Typengenehmigung 
(EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 veröffentlicht 
(Europäische Kommission 2014b). Dieser Vorschlag sieht 
vor, dass der Euro päischen Kommission das Recht ein-
geräumt wird, einen Stickstoffdioxidgrenzwert für Fahr-
zeuge, die der Euro-6-Norm unterliegen, über einen 
 delegierten Rechtsakt festzulegen. Die Setzung des Grenz-
werts soll auf einer Risiko bewertung basieren und sowohl 
das technisch Mögliche als auch die Ziele der Luft-
qualitätsrichtlinie berücksichtigen. Der SRU spricht sich 
aus Gründen einer besseren Berücksichtigung des Ge-
sundheitsschutzes ebenfalls für einen zusätzlichen Stick-
stoffdioxidgrenzwert aus.

Ein weiteres Problem, das von der Europäischen Kom-
mission als einer von drei Hauptfaktoren für die verfehlte 
Einhaltung des Stickstoffdioxidgrenzwerts zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit aus der Luftqualitätsricht-
linie gewertet wird, besteht in der unzureichenden Über-

einstimmung von Emissionen, die im Typprüfzyklus zur 
Ermittlung des Schadstoffausstoßes ermittelt werden, und 
den Emissionen, die unter realen Fahrbedingungen auf-
treten. Letztere können bei Diesel-Pkw, die die Euro-5-
Norm erfüllen, die im Prüfzyklus gemessenen Werte um 
mehr als das Vierfache übersteigen (s. Abb. 6-14). Außer-
dem unterscheiden sich die unter realen Fahrbedingungen 
gemessenen Werte nur unwesentlich zwischen Fahrzeugen, 
die den verschiedenen Abgasnormen zugeordnet wurden, 
und dies, obwohl der Grenzwert von Euro-3- zur Euro-5-
Norm zunehmend verschärft wurde. Eine aktuelle Studie, 
die die Stickstoffoxidemissionen von fünfzehn Diesel- 
Pkw, die die EURO-6-Norm erfüllen, mit transportablen 
Abgasmessgeräten testete, kam ebenfalls zu erheblichen 
Abweichungen zwischen dem Grenzwert und den unter 
realen Fahrbedingungen gemessenen Emissionen. Nur bei 
einem Fahrzeug lagen die Emissionen im Bereich des 
Grenzwertes, bei den anderen lagen sie zum Teil deutlich 
– bis um das Siebenfache – höher (FRANCO et al. 2014). 
Der SRU hat wiederholt auf dieses Defizit hingewiesen 
und der Bundesregierung empfohlen, sich für eine Über-
arbeitung der vorgeschriebenen Typprüfzyklen mit dem 
Ziel einer möglichst genauen Abbildung der Emissionen 
unter realen Fahrbedingungen einzusetzen (z. B. SRU 
2005b, Tz. 295 ff.; 2008). Ziel sollte es sein, dass die 
aktuellen Abgasnormen möglichst über das gesamte Spek-
trum der unterschiedlichen Fahrbedingungen eingehalten 
werden. Außerdem sollte die Funktionalität von Abgas-
minderungssystemen sichergestellt sein. 

Die Europäische Kommission evaluiert bereits die derzeit 
vorgeschriebenen Testzyklen (Europäische Kommission 
2014b). Dabei wird auch erwogen, den bisherigen Typ-
prüfzyklus NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) durch 
einen Test unter realen, festgelegten Fahrbedingungen 
mithilfe transportabler Emissionsmessgeräte zu ergänzen 
(WEISS et al. 2011). Die Überarbeitung bzw. Ergänzung 
des Typprüfzyklus ist aus Sicht des SRU unbedingt un-
terstützenswert.

Umweltgerechte Kraftstoffbesteuerung
538. Wie bereits erwähnt, wird Dieselkraftstoff gegen-
über Benzin steuerlich bevorzugt (Tz. 257). Dies ist ein 
Grund für die deutlich Zunahme an Diesel-Pkw, die ak-
tuell mehr Stickstoffoxid emittieren als benzinbetriebene 
Pkw. Der SRU sieht aus Umweltsicht keine Rechtferti-
gung für diese Steuerprivilegierung. Ganz im Gegenteil 
sollte sich seiner Auffassung nach die Kraftstoffbesteue-
rung am Energie- und Kohlenstoffgehalt der Kraftstoffe 
orientieren, ähnlich wie es auch bereits 2011 von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde (Euro-
päische Kommission 2011b). Da Diesel einen höheren 
Energie- bzw. Kohlenstoffgehalt hat, würde dann der 
Steuersatz auf das Kraftstoffvolumen bezogen höher lie-
gen als bei Benzin. Außerdem spricht sich der SRU für 
hohe europäische Steuermindestsätze aus, um Ausweich-
verhalten der Verkehrsteilnehmer vor allem in grenzüber-
schreitenden Straßenverkehr zu vermeiden (SRU 2012, 
Tz. 287). Durch eine Anhebung des Steuersatzes für Die-
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selkraftstoff werden insbesondere bei Nutzfahrzeugen 
alternative Antriebe wirtschaftlich interessant, beispiels-
weise der Erdgasantrieb (ADOLF et al. 2012). 

Weiterentwicklung von Umweltzonen
539. Obwohl Umweltzonen eigentlich zur Minderung 
der straßenverkehrsbedingten Feinstaubbelastungen in den 
Ballungsräumen eingerichtet wurden, gehören sie zu den 
in den Luftreinhalte- und Aktionsplänen genannten 
verkehrs bezogenen Maßnahmen, die das größte Minde-
rungspotenzial für Stickstoffdioxidimmissionen auf wei sen. 
Um die Einrichtung von Umweltzonen zu ermöglichen, 
wurde am 1. März 2007 die Kfz-Kennzeichnungsverord-
nung (35. BImSchV) in Kraft gesetzt. Mit der Verordnung 
wird die Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen nach der 
Höhe ihres Schadstoffausstoßes bundesweit einheitlich 
geregelt. Diese Emissionsklassen orientieren sich für 
Diesel fahrzeuge an den gültigen europäischen Abgasgrenz-
werten Euro 1-4 und am Wirkungsgrad der Partikel min-
dernden Nachrüstungen. Benzinfahrzeuge ab Euro 1, das 
heißt solche mit geregeltem Katalysator, werden automa-
tisch in die beste Emissionsklasse eingruppiert. Bestimmte 

Fahrzeuge sind von der Kennzeichnungspflicht ausge-
nommen. Umweltzonen beschränken vor allem die Nut-
zung von alten Dieselfahrzeugen.

In Deutschland wurden bisher fünfzig Umweltzonen ein-
gerichtet (Stand 19. September 2014; UBA 2014d). Die 
Zonen unterscheiden sich in der räumlichen Ausgestal-
tung, aber auch darin, für welche Fahrzeuge Einfahrver-
bote bestehen. So werden zum Beispiel Ausnahmeregeln 
von den Städten sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Es liegen bereits verschiedene Untersuchungen zur Wir-
kung von Umweltzonen vor. Dabei zeigt sich zum Teil 
ein deutlicher Rückgang des Bestandes an alten Fahr-
zeugen mit niedriger Schadstoffgruppe, eine Verschiebung 
der Fahrzeugflotte auf den Straßen hin zu Fahrzeugen, die 
anspruchsvollere Emissionsstandards erfüllen, und eine 
Minderung berechneter Stickstoffoxidemissionen. Des 
Weiteren konnte auch ein Rückgang der Stickstoffdioxid-
jahresmittelwerte beobachtet werden (HELMERS 2009; 
IFEU 2010; Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz Berlin 2011; DIEGMANN 2013). 
Allerdings gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass 
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Abbildung 6-14
Zulässige (Grenzwert*) und unter realen Fahrbedingungen

gemessene Stickstoffoxidemissionen bei Diesel-Pkw verteilt über bestehende Euro-Standards

SRU/SG 2015/Abb. 6-14; Datenquelle: HAUSBERGER 2010

* Für Euro 1 und Euro 2 bestand noch kein Grenzwert für NOx 
(sondern nur für NOx + Kohlenwasserstoffe zusammen)
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die Fahrzeuge in deutschen Umweltzonen unzureichend 
kontrolliert werden. Nach Aussage der Deutschen Umwelt-
hilfe kontrollierten 2012 nur 2 Städte parkende und fah-
rende Autos effektiv, 6 Städte kontrollierten immerhin 
parkende Pkw effektiv, in 36 Städten fand damals faktisch 
keine wirksame Kontrolle statt, darunter praktisch alle 
Städte in Bayern und Baden-Württemberg (RESCH 2012). 

Da bisher Umweltzonen primär zur Minderung der Diesel-
rußemissionen eingerichtet wurden, ist auch die Kenn-
zeichnung der Fahrzeuge auf die Partikelemissionen aus-
gerichtet. Ein Effekt der Umweltzonen ist die Verdrängung 
von alten Dieselfahrzeugen, die nicht nur hohe Partikel- 
sondern auch Stickstoffoxidemissionen aufweisen, was 
somit auch eine Minderung der Stickstoffoxid- bzw. Stick-
stoffdioxidimmissionen zur Folge hat. Gleichzeitig setzen 
sie aber einen Anreiz, zum Beispiel Euro 3-Dieselfahr-
zeuge mit einem Partikelfilter nachzurüsten, was zu 
 höheren Stickstoffdioxidemissionen dieser Fahrzeuge 
führen kann. Hingegen setzen Umweltzonen derzeit noch 
keinen Anreiz für die Anschaffung der hinsichtlich der 
Stickstoffoxidemissionen fortschrittlichen Euro 6-Stan-
dards erfüllenden Pkw. Angesichts dessen empfiehlt der 
SRU, Umweltzonen in Zukunft mit Blick auf die Stick-
stoffoxidemissionen weiter zu entwickeln. Dafür müsste 
allerdings die Kfz-Kennzeichnungsverordnung geändert 
werden, damit Fahrzeuge auch hinsichtlich ihrer Stick-
stoffoxidemissionen gekennzeichnet (bzw. Benzinfahr-
zeuge besser eingebunden) werden können. So könnten 
stufenweise Pkw, die nicht die anspruchsvollen Stickstoff-
oxidgrenzwerte einhalten, mit Fahrverboten belegt werden. 
Auch die Einbindung von nicht straßengebundenen mobi-
len Maschinen und Geräten ist empfehlenswert (s. a. SRU 
2012, Tz. 334; SALOMON und SCHMID 2011).

Integrierte Verkehrsplanung und Förderung des 
Umweltverbundes
540. Die höchsten Belastungen – insbesondere auch mit 
Stickstoffoxiden – durch den Straßenverkehr treten in 
Städten und Ballungsräumen auf. Durch die hohe Besied-
lungsdichte ist gleichzeitig ein großer Anteil der Bevöl-
kerung von diesen Belastungen betroffen. Für die Ausge-
staltung eines umweltfreundlichen Verkehrs in Städten 
und Ballungsräumen ist eine vorausschauende und lang-
fristige Planung erforderlich. Notwendig sind verbind-
liche, integrierte Konzepte, die mit anderen Planungen, 
zum Beispiel im Hinblick auf Luftreinhaltung und Lärm, 
aber auch der Stadtplanung, koordiniert sind. Wenn mög-
lich sollten die Planungen mit den umliegenden Regionen, 
die wegen der Verkehrsverflechtungen von Bedeutung 
sind, abgestimmt werden. 

Ziel der integrierten Verkehrsentwicklungsplanung sollte 
es sein, die Lebensqualität der Menschen in den Ballungs-
räumen zu verbessern und die verkehrsbedingten Belas-
tungen, einschließlich der Stickstoffoxidimmission, zu 
vermindern. Wichtige Ziele aus Sicht des SRU sind dabei 
eine gerechte Verteilung des öffentlichen Raums und da-
mit die Stärkung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs 
sowie eine Angleichung der Geschwindigkeiten der Ver-

kehrsteilnehmer (SRU 2012, Tz. 324). Niedrige Ge-
schwindigkeiten beim motorisierten Verkehr wirken sich 
auch mindernd auf Luftschadstoff- bzw. Stickstoffoxid-
emissionen aus. 

Erreicht werden kann dies insbesondere über die Förde-
rung des Umweltverbundes. Ein großer Anteil des Fahr-
rad-, Fuß- und ÖPN-Verkehrs am Personenverkehrsauf-
kommen in Ballungsräumen gewährleistet eine hohe 
Mobilität und Erreichbarkeit. Gleichzeitig werden die 
Belastungen durch den Autoverkehr verringert. Dort, wo 
es gute Möglichkeiten für Fahrradfahrer und Fußgänger 
und einen attraktiven ÖPNV gibt, ist der Anteil des Um-
weltverbundes am Modal Split regelmäßig hoch (SRU 
2012, Tz. 314 ff.).

Die Hälfte der Pkw-Fahrten in den Städten ist kürzer als 
5 km. Dabei handelt es sich um Entfernungen, bei denen 
von Tür zu Tür das Fahrrad mindestens genauso schnell ist 
wie das Auto. Alleine aus diesem Grund besitzt die Aus-
weitung des Fahrradverkehrs ein großes, noch zu erschlie-
ßendes Potenzial. In diesem Zusammenhang wird die 
Fortführung des Nationalen Radverkehrsplans vom SRU 
begrüßt (BMVBS 2012). Allerdings fehlt diesem ein wirk-
lich ambitioniertes Ziel. Es wird lediglich eine Steigerung 
des Anteils des Fahrradverkehrs an den zurückgelegten 
Wegen auf 15 % bis zum Jahr 2020 als möglich angenom-
men. Außerdem sollte sich der Bund auch finanziell an-
gemessen für den Radverkehr engagieren. Wichtigster 
Aspekt bleibt die Schaffung einer attraktiven und sicheren 
Infrastruktur für den Fahrradverkehr (s. a. SRU 2012, 
Tz. 328 f.). Gleiches trifft auch für den Fußverkehr zu.

Eine unterstützende Maßnahme für die Minderung der 
Stickstoffoxidbelastung stellt Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit für motorisierte Fahrzeuge in den Innen-
städten dar. Auch die Parkraumbewirtschaftung kann ein 
wichtiges Instrument zur Steuerung der Platzinanspruch-
nahme im öffentlichen Raum und zur Reduzierung des 
Autoverkehrs sein (SRU 2012, Tz. 323).

Der ÖPNV ist im Vergleich zum motorisierten Individual-
verkehr  deutlich umweltfreundlicher und hat eine hohe 
Bedeutung für die Mobilität der Menschen. Für den Erhalt, 
den Ausbau und die Gestaltung eines leistungsfähigen 
ÖPNV ist eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung 
erforderlich. Nach dem Auslaufen bestehender Finanzie-
rungsinstrumente benötigen die Kommunen hierfür finan-
zielle Unterstützung. Aus diesen Gründen empfiehlt der 
SRU ein ÖPNV-Finanzierungsgesetz des Bundes, welches 
eine finanzielle Ausstattung gewährleistet, die der Bedeu-
tung des ÖPNV gerecht wird (SRU 2012, Tz. 327).

Außerdem regt der SRU an, dass sich die Ballungsräume 
in Deutschland das Ziel setzen, bis 2025 ihren Anteil des 
Umweltverbundes am Modal Split um 20 % zu erhöhen. 
Langfristig hält der SRU für die Entwicklung eines nach-
haltigen Verkehrs einen Anteil von 70 bis 80 % für den 
Umweltverbund für zielführend. Um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen umgehend die entsprechenden Weichen 
gestellt werden (SRU 2012, Tz. 314 ff.).
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Weiterentwicklung der Lkw-Maut
541. Mautsysteme können bei einer richtigen Aus-
gestaltung einen wichtigen Beitrag zur Minderung der 
Umwelt- bzw. Stickstoffoxidbelastungen und zur Erhöhung 
der Effizienz im Güterverkehr leisten (s. a. SRU 2012, 
Tz. 267). Eine höhere Effizienz kann wiederum unter 
Umständen den Verkehr mindern und somit indirekt auch 
auf die Schadstoffbelastung wirken. Derzeit müssen Lkw 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 12 t 
auf Autobahnen und bestimmten mehrspurigen Bundes-
straßen in Deutschland eine Lkw-Maut entrichten (§ 1 
Bundesfernstraßenmautgesetz).

Die Lkw-Maut in Deutschland dient insbesondere der 
Deckung von Verkehrsinfrastrukturkosten (§ 11 Bundes-
fernstraßenmautgesetz). Entsprechend sind die Maut-
gebühren zweckgebunden. Allerdings können nach der 
EU-Wegekostenrichtlinie 1999/62/EG (geändert durch 
Richtlinie 2011/76/EU) auch Luftschadstoffemissionen 
bei der Berechnung der Maut berücksichtigt werden. So 
erfolgt bereits jetzt in Deutschland eine Differenzierung 
der Mautgebühren nach den Schadstoffklassen der Fahr-
zeuge. 

Im September 2014 hat die Bundesregierung einen Ent-
wurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-
fernstraßenmautgesetzes vorgelegt (Deutscher Bundestag 
2014b). Nach diesem Entwurf setzt sich der Mautsatz in 
Zukunft aus einem Mautteilsatz für Infrastrukturkosten 
und einem deutlich niedrigeren Mautteilsatz für Luftver-
schmutzungskosten zusammen (s. Tab. 6-12). Ersterer 
wird noch differenziert zwischen Fahrzeugen mit bis zu 
drei Achsen und Fahrzeugen mit vier oder mehr Achsen. 

Bei der Aufspreizung der Komponente der Luftverschmut-
zungskosten ist die neue, hinsichtlich der Stickstoffoxid-
emissionen besonders fortschrittliche, Euro-VI-Norm 
bereits berücksichtigt worden.

Nach EU-Wegekostenrichtlinie ist die Anlastung der Luft-
verschmutzungskosten auf Höchstbeträge begrenzt 
(Art. 7c und Anhang IIIb). Dementsprechend orientieren 
sich die Mautteilsätze für die Luftverschmutzungskosten 
im Gesetzesvorschlag der Bundesregierung an diesen 
Höchstbeträgen. Nach der Wegekostenstudie für das 
Bundes fernstraßengesetz für die Jahre 2013 bis 2017, die 
im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und  digi tale 
Infrastruktur (BMVI) erstellt wurde, decken diese Höchst-
sätze nicht die für Deutschland für Fernstraßen berechne-
ten externen Kosten durch Luftschadstoffemissionen 
(KORN et al. 2014). Auch nach Ansicht des UBA (2014e) 
sind die Höchstsätze zu niedrig. Aus diesem Grund emp-
fiehlt der SRU der Bundesregierung, sich auf der euro-
päischen Ebene dafür einzusetzen, dass die externen 
Kosten durch Luftschadstoffemissionen in voller Höhe in 
den Mautgebühren angelastet werden können. 

Außerdem empfiehlt der SRU, unter anderem um Aus-
weichreaktionen zu verhindern, die Maut auf Fahrzeuge 
ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t zu erweitern 
und auf möglichst alle nachgeordneten Straßen auszu-
weiten (s. SRU 2005b, Tz. 563; 2012, Tz. 267). Diese 
Empfehlung geht noch über die derzeitigen Vorstellungen 
der Bundesregierung hinaus, welche eine Ausweitung der 
Maut auf Fahrzeuge ab einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 7,5 t und bis 2018 auf alle Bundesstraßen vorsehen 
(CDU et al. 2013; Deutscher Bundestag 2014a). Darüber 

Tabelle 6-12
Neue Mautsätze nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung

vom 1. September 2014

Kategorie Schadstoffklasse Infrastrukturkosten
(ct/Fzkm)

Luftverschmutzungskosten 
(ct/Fzkm)

bis 3 Achsen ab 4 Achsen Unabhängig von Achszahl

A S 6 12,5 13,1 –

B EEV Klasse 1, S 5 12,5 13,1 2,1

C S 4, S 3 mit PMK 2 oder höher 12,5 13,1 3,2

D S 3, S 2 mit PMK 1 oder höher 12,5 13,1 6,3

E S 2 12,5 13,1 7,3

F S 1, Fahrzeuge ohne Klasse 12,5 13,1 8,3

ct/Fzkm = Cent pro Fahrzeugkilometer
PMK = Partikelminderungsklasse

SRU/SG 2015/Tab. 6-12; 
Datenquelle: Deutscher Bundestag 2014b; persönliche Mitteilung UBA, 19. September 2014
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hinaus lehnt der SRU eine Zweckbindung der Mautge-
bühren an Straßeninfrastrukturmaßnahmen ab. Vielmehr 
sollten die Einnahmen für Modus übergreifende Maßnah-
men zur Verminderung der ökologischen Belastungen 
durch den Güterverkehr genutzt werden. 

6.7.2  Minderung der Stickstoffoxidemissionen 
der Seeschifffahrt

542. Die Stickstoffoxidemissionen der Seeschifffahrt 
tragen zur Eutrophierung und Versauerung der Meere bei, 
belasten aber auch die Gesundheit, insbesondere der Be-
wohner von Hafenstädten, und die terrestrischen Ökosys-
teme (s. Tz. 115). Aufgrund des internationalen Charakters 
der Seeschifffahrt liegt der Fokus der Regulierung von 
Umweltbelastungen durch diesen Sektor auf der inter-
nationalen Ebene.

Stickstoffoxidabgasnormen
543. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO) hat im Jahr 2008 im Rahmen der Überarbeitung 
der Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens neue 
 Abgasnormen für Stickstoffoxid verabschiedet. Dabei 
handelt es sich um Emissionsstandards für neue Schiffs-
dieselmotoren mit einer Antriebsleistung von mehr als 
130 kW, die schrittweise verschärft werden. Standard 
„Tier I“ gilt für Motoren, die auf einem Schiff zwischen 
2000 und 2010 installiert wurden. Dieser beschränkt die 
Stickstoffoxidemissionen je nach Motorengröße auf 
Werte zwischen 17 und 9,8 g Stickstoffoxid pro kWh 
(IMO 2014b). Dieser Standard war bereits Bestand der 
alten Anlage VI des MARPOL-Übereinkommens. Der 
„Tier II“-Standard mit Werten zwischen 14,4 und 7,7 g 
Stickstoffoxid pro kWh gilt für Motoren, die ab Januar 
2011 gebaut wurden bzw. werden. Eine weitere Absen-
kung auf 3,4 bis 2 g Stickstoffoxid pro kWh (Tier III) tritt 
frühestens für ab 2016 installierte Motoren in Kraft, be-
trifft aber nur Schiffe, die in ausgewiesenen Emissions-
überwachungsgebieten operieren (s. a. IMO 2014a). Au-
ßerhalb dieser Gebiete gilt auch nach dem genannten 
Datum weiterhin der „Tier II“-Standard (IMO 2008; 
Anlage 6 MARPOL-Übereinkommen – Regeln zur 
 Verhütung der Luftverunreinigung durch Schiffe, Re-
gel 13). 

Tier III entspricht einer Minderung der Stickstoffoxid-
emissionen um etwa 76 % im Vergleich zu Tier II, die 
voraussichtlich nur mit entsprechender Abgasreinigung 
an Bord (z. B. SCR-Technik (selektive katalytische Re-
duktion)) oder der Verwendung von alternativen Kraft-
stoffen wie Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas – LNG) 
erreicht werden kann (IACCSEA 2013). Erst mit diesem 
Standard besteht somit für die Schifffahrtsunternehmen 
ein Anreiz, Abgasreinigungssysteme für Schiffsmotoren, 
die sich bereits in der Entwicklung befinden bzw. schon 
erprobt werden, auf ihren Schiffen zu installieren (s. a. 
MAN Diesel und Turbo 2013; KNÜPPEL 2011). Da dies 
jedoch nur für Neubauten gilt, die in Sondergebieten un-
terwegs sind, wird eine breite Einführung dieser Techno-
logie angesichts der langen Lebensdauer der Schiffe (bei 

Handelsschiffen ca. 25 bis 30 Jahre) erst deutlich später 
erfolgen. Eine frühzeitige Weiterentwicklung der Emis-
sionsstandards in der Seeschifffahrt ist eine wichtige He-
rausforderung, um über diese einen weiteren technischen 
Fortschritt anzustoßen. 

Ausweisung von Sondergebieten
544. Die Ausweisung von Sondergebieten bzw. Emis-
sionsüberwachungsgebieten nach MARPOL-Überein-
kommen ist eine weitere Möglichkeit, höhere Emissions-
standards in der Schifffahrt umzusetzen (IMO 2014c). 
Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen aufgrund der 
ozeanografischen und ökologischen Bedingungen sowie 
des dort stattfindenden Seeverkehrs die Verabschiedung 
von besonderen Maßnahmen zum Schutz vor Meeresver-
schmutzungen erforderlich ist (s. a. Tz. 260). Außerdem 
besteht die Option der Ausweisung von besonders ge-
schützten bzw. besonders empfindlichen Meeresgebieten 
(Particularly Sensitive Sea Areas – PSSAs), welche im 
Rahmen der Arbeit der IMO mit einer Entscheidung des 
Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt (Marine 
Environment Protection Committee – MEPC) im Jahr 
1990 das erste Mal genutzt bzw. ins Leben gerufen wurde 
(s. MEPC Resolution 44(30)). 

Das Wattenmeer und ein Teil der Ostsee gehören inzwi-
schen zu den 14 existierenden PSSAs (IMO 2014c). Au-
ßerdem wurden die Nord- und die Ostsee als Emissions-
überwachungsgebiete (Emission Control Areas – ECAs) 
nach Anlage VI MARPOL-Übereinkommen ausgewiesen 
(Regel 14 Absatz 3). Dabei beschränken sich die beiden 
Ausweisungen auf den Schwefelgehalt im Kraftstoff der 
Schiffe, nicht aber auf die Stickstoffoxidemissionen. Al-
lerdings wird eine Ausweitung auf die Stickstoffoxid-
emissionen bereits diskutiert (LATTEMANN und KOPPE 
2011). Im Unterschied dazu schließen die beiden Emis-
sionsüberwachungsgebiete an der amerikanischen Küste 
(Nordamerika und Karibische Küste der Vereinigten Staa-
ten von Amerika) auch Stickstoffoxidemissionen mit ein 
(IMO 2014c). Eine Ausweisung weiterer ECAs in euro-
päischen Gewässern, wie sie für das Mittelmeer und das 
Schwarze Meer andiskutiert und vom SRU zuletzt im Jahr 
2008 (SRU 2008) empfohlen wurde, ist ein Schritt, die 
Schiffsemissionen in Europa zu senken. Für die Nord- und 
Ostsee wäre eine Einbeziehung von Stickstoffoxid in be-
stehende Emissionsüberwachungsgebiete ein wichtiger 
Schritt zur Minderung der Stickstoffbelastung dieser bei-
den Meere. Entsprechende Anträge für die IMO wurden 
bereits vorbereitet bzw. sind in Bearbeitung. Die Europä-
ische Kommission hat einen Vorschlag für einen Be-
schluss des Rates zur Unterstützung der Einrichtung eines 
Sondergebiets für Stickstoffoxidemissionen (Nitrogen 
Oxide Emissions Control Area – NECA) auf der Ostsee 
Mitte des letzten Jahres vorgelegt (Europäische Kommis-
sion 2013f). Die Bundesregierung unterstützt dieses An-
liegen wie auch die Prüfung der Einrichtung eines NECA 
auf der Nordsee (Deutscher Bundestag 2013b). Der SRU 
befürwortet ausdrücklich die Bemühungen der Bundes-
regierung, sich im Rahmen der Arbeit der IMO für die 
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Ausweisung eines NECA auf der Nord- und Ostsee ein-
zusetzen. Ziel sollte es sein, dass der Status als Über-
wachungsgebiete zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in 
Kraft tritt und somit die strengeren Tier-III-Standards für 
neue Schiffe, die in diesen Meeresgebieten unterwegs 
sind, Geltung erlangen.

Sonstige Maßnahmen
545. Andere Maßnahmen, die auch der Minderung der 
Stickstoffoxidemissionen dienen – zum Beispiel die För-
derung umweltfreundlicher Schiffstechnologien über die 
Ausdifferenzierung der Hafengebühren oder das Güte-
siegel „Blauer Engel“ – haben sich bisher kaum durchge-
setzt bzw. zeigen (noch) wenig Wirkung (SRU 2008; UBA 
2013d). Eine Möglichkeit, die Stickstoffoxidbelastungen 
in den Hafenstädten zu mindern, sind Landstromversor-
gungen, wie sie zum Beispiel in Hamburg für Kreuzfahrt-
schiffe bis zum Jahr 2015 errichtet werden sollen („Auf 
dem Weg zum Smart Port“, Pressemitteilung der Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Hansestadt 
Hamburg vom 10. September 2013). Nach Meinung des 
SRU sollte diese Maßnahme unbedingt auch für andere 
Häfen geprüft werden.

6.7.3 Fazit

546. Für die Minderung der Stickstoffoxid- bzw. Stick-
stoffdioxidemissionen des Straßenverkehrs ist ein Bündel 
von Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören die Fortent-
wicklung technischer Abgasminderung, insbesondere über 
die Fortschreibung europäischer Abgasnormen und die 
Verbesserung des Typprüfzyklus, aber auch über die Wei-
terentwicklung der Umweltzonen in Richtung einer Min-
derung der Stickstoffoxidemissionen. Außerdem sollte die 
Privilegierung von Dieselfahrzeugen über die Kraftstoff-
steuer auch aufgrund ihrer aktuell höheren Stickstoffoxid-
emissionen abgeschafft werden. Für den Lkw-Verkehr 
können entsprechende Anreize über eine Ausweitung und 
weitere Aufspreizung der Lkw-Maut gesetzt werden. Die 
genannten Maßnahmen reichen allerdings nicht aus, um 
die Stickstoffoxidbelastungen der Menschen in den Bal-
lungsräumen adäquat zu mindern. Erforderlich ist es, das 
Verkehrsgeschehen insgesamt umzugestalten und den 
Autoverkehr zu reduzieren. Hierfür sind insbesondere 
auch planerische Maßnahmen erforderlich, die unter an-
derem zu einem Ausbau des Umweltverbundes beitragen. 
In dem Zusammenhang spricht sich der SRU dafür aus, 
die Kommunen zur Erstellung eines integrierten Verkehrs-
entwicklungsplanes zu verpflichten und die Sicherung 
einer langfristigen Mitfinanzierung des ÖPNV durch den 
Bund zu entwickeln.

Beim Schiffsverkehr stehen die Entwicklungen auf der 
internationalen Ebene im Vordergrund. Für Deutschland 
ist derzeit im besonderen Maße die Ausweisung der Nord- 
und Ostsee als Stickstoffoxidüberwachungsgebiet ein 
vielversprechender Ansatz, die Stickstoffoxidemissionen 
des Sektors in der Zukunft zu mindern.

6.8 Stationäre Feuerungsanlagen
547. Stationäre Feuerungsanlagen gehören zu den 
Hauptverursachern der nationalen Stickstoffoxidemissi-
onen (vgl. Tab. 3-4 und Kap. 4.3). Wegen ihrer emittierten 
Menge an Stickstoffoxiden sind die Kraftwerke der Ener-
giewirtschaft von besonderer Relevanz und hier jene An-
lagen, die mit fossilen oder biogenen Brennstoffen betrie-
ben werden (Abb. 4-16). Klimapolitische Maßnahmen, 
die den Energieverbrauch reduzieren, tragen gleichzeitig 
auch zur Verringerung der Stickstoffoxidemissionen bei. 
Auch über Abgasreinigungstechniken können Stickstoff-
oxidemissionen aus Feuerungsanlagen gemindert werden, 
allerdings ist hier eine Anpassung der Genehmigungsan-
forderungen an den Stand der Technik überfällig. Nach 
Meinung von Experten liegen beispielsweise die für die 
Genehmigung von Großfeuerungsanlagen relevanten 
Grenzwerte weit über dem Niveau, das mit den sogenann-
ten besten verfügbaren Techniken (BVT) erreicht werden 
könnte (SCHÖNBERGER et al. 2012).

548. Ein Forschungsvorhaben des UBA untersuchte, 
welchen Einfluss klimapolitische Maßnahmen und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Abgasreinigung bei statio-
nären Feuerungsanlagen auf die Stickstoffoxidemissionen 
haben (JÖRß et al. 2014). Dabei wurde abgeschätzt, wie 
viele Kilotonnen Stickstoffoxid unter der Annahme be-
stimmter Szenarien in den Jahren 2015 bis 2030 von sta-
tionären Feuerungsanlagen emittiert werden. Verwendet 
wurden zwei Szenarien aus MATTHES et al. (2013): Im 
Aktuelle-Politik-Szenario (APS) werden Maßnahmen 
berücksichtigt, die bis zum 8. Juli 2011 ergriffen worden 
sind. Im Energiewende-Szenario (EWS) werden auch 
darüber hinausgehende, zusätzliche Maßnahmen berück-
sichtigt (insb. striktere Umsetzung der energetischen 
 Gebäudestandards, Maßnahmen zum effizienteren Einsatz 
von Strom im Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und 
Haushaltssektor, inklusive der Auswirkungen höherer 
Strompreise als eine Folge des Emissionshandels, 
 ambitioniertere Verbrauchsstandards für Pkws sowie der 
stärkere Einsatz von erneuerbaren Energien im Wärme-, 
Verkehrs- und Stromerzeugungssektor).

Während in beiden Szenarien ähnliche Entwicklungen 
zum Beispiel bei den biogenen Energieträgern prognos-
tiziert werden (Anstieg von Biogas, Biomasse und Bio-
diesel), werden unterschiedliche Entwicklungen bei dem 
Einsatz von Kohle zur Energieerzeugung angenommen: 
Im APS steigen die Stein- und Braunkohlen moderat an, 
im EWS werden dagegen erhebliche Reduktionen unter-
stellt. Beide Szenarien sind darüber hinaus mit zusätz-
lichen Minderungsmaßnahmen gerechnet worden (u. a. 
Verschärfung der Stickstoffoxidemissionsgrenzwerte bei 
Feuerungsanlagen). Daraus ergeben sich die Szenarien 
„APS+“ und „EWS+“ (JÖRß et al. 2014). In Abbil-
dung 6-15 sind die Ergebnisse der Berechnungen für alle 
vier Szenarien für die Jahre 2015 bis 2030 dargestellt. Es 
zeigt sich, dass das EWS bzw. das EWS+ die höchsten 
Minderungspotenziale bis 2030 enthalten: 97 bzw. 118 kt 
pro Jahr im Vergleich zum APS. Außerdem wirken die 
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Maßnahmen des EWS schneller als die zusätzlichen 
Grenz wertverschärfungen im APS+. 

549. Wenn auch einige Annahmen in den oben genann-
ten Szenarien heute korrigiert werden müssen (z. B. kann 
ein relevanter Anstieg der Energieerzeugung durch 
 Biomasse nicht mehr erwartet werden), so zeigt Ab-
bildung 6-15 doch deutlich, dass klimapolitische Maß-
nahmen, insbesondere eine Reduktion des Energiever-
brauchs und dadurch Verringerung des Einsatzes fossiler 
oder biogener Brennstoffe, viel stärker zur Minderung der 
umwelt- und gesundheitsschädlichen Stickstoffoxidemis-
sionen beitragen, als eine Verschärfung der Stickstoff-
oxidgrenzwerte bei Feuerungsanlagen. 

Durch die Änderungen im EEG wird sich die Strom-
erzeugung aus Biomasse zukünftig verringern (Ab-
schn. 6.5.2). Eine deutliche Reduktion des Einsatzes 
fossiler Brennstoffe ist aber nicht in Sicht. Vielmehr ist 
absehbar, dass durch die derzeit niedrigen Preise für 
Kohle und Kohlendioxidzertifikate der Einsatz von Stein- 
und Braunkohle weiterhin wirtschaftlich bleiben wird 
(vgl. Tz. 269).

Werden fossil befeuerte Kraftwerke unter diesen Umstän-
den weiter betrieben, sollten sie zumindest anspruchsvol-
le Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide einhalten. 
Dies darf nicht nur für neue Anlagen gelten, denn deren 
zusätzliche Minderungspotenziale sind gering (vgl. das 
Szenario APS+ in Abb. 6-15). Außerdem wird es zukünf-
tig nur noch wenig neue Anlagen geben. Daher ist es 
notwendig, Grenzwerte auch für bestehende Anlagen zu 
verschärfen. Ein Rechenbeispiel zeigt das Minderungs-
potenzial bei Braunkohleanlagen der Energiewirtschaft. 
Diese Anlagen emittierten 2012 etwa 114 kt Stickstoff-
oxide (vgl. Abb. 4-16). Es handelt sich fast ausschließlich 
um Kraftwerke mit einer Feuerungswärmeleistung von 
300 MW oder mehr (UBA 2013c), die nach den Anforde-
rungen der 13. BImSchV einen Stickstoffoxidgrenzwert 
von 200 mg/m3 einhalten müssen. Dieser Wert gilt sowohl 
für neue als auch für bestehende Anlagen und kann ohne 
eine Abgasreinigung für Stickstoffoxide eingehalten wer-
den (Tz. 268). Wenn dieser Grenzwert für bestehende und 
neue Anlagen auf 100 mg/m3 abgesenkt würde, so könn-
te allein diese Maßnahme – unter der Annahme, dass es 
bis 2020 zu einer Reduktion des Einsatzes von Braun kohle 

Abbildung 6-15
Prognose der Stickstoffoxidemissionen aus 

stationären Feuerungsanlagen

SRU/SG 2015/Abb. 6-15; Datenquelle: JÖRß et al. 2014

APS = Aktuelle-Politik-Szenario, EWS = Energiewende-Szenario, 
+ = jeweils ergänzende Verschärfungen des Stickstoffoxidemissionsgrenzwertes
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zur Energiegewinnung um etwa 30 % käme (MATTHES 
et al. 2013) – zu einer Emissionsminderung bei Stickstoff-
oxiden von rund 30 kt pro Jahr führen.

In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob eine 
Abgabe auf Stickstoffoxidemissionen aus Kraftwerken 
ein sinnvolles Instrument wäre, um kosteneffizient die 
Emissionen aus diesem Sektor zu senken (vgl. auch Ab-
schn. 5.3.2).

Empfehlungen
550. Eine Minderung der Stickstoffoxidemissionen aus 
den Feuerungsanlagen der Energiewirtschaft ist notwen-
dig, unter anderem als Beitrag zur Zielerreichung der 
geplanten NERC-Richtlinie (vgl. Abb. 6-1). Der SRU 
empfiehlt, die Energiewende konsequent umzusetzen. Mit 
einem geplanten und schrittweisen Ausstieg aus der fos-
silen Stromerzeugung hin zu einer weitgehend emissions-
freien Energieerzeugung zum Beispiel durch Photovoltaik 
und Windkraft könnten gleichzeitig die Stickstoffoxid-
emissionen deutlich reduziert werden. Wenn Kraftwerke 
dennoch weiter betrieben werden, sollten die Stickstoff-
oxidgrenzwerte sowohl für neue als auch für bestehende 
Anlagen fortgeschrieben werden. Anspruchsvolle Grenz-
werte würden unter anderem bei bestehenden Braun kohle-
kraftwerken und bei bestimmten biogasbetriebenen Kraft-
werken eine Nachrüstung mit Abgasreinigungs anlagen 
notwendig machen.

6.9  Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen

551. Vorgaben zur Minderung der Stickstoffeinträge in 
die Umwelt finden sich in europäischen Regelungen zum 
Natur- und Gewässerschutz sowie zur Luftreinhaltung. 
Aus Sicht des SRU sind die in diesen Regelungen ver-
einbarten Umweltqualitätsziele durchaus anspruchsvoll. 
Die Umwelthandlungsziele zur Stickstoffreduktion sind 
dagegen nicht ausreichend, um ein Erreichen dieser 
Schutzziele zu gewährleisten. Deshalb müssen die Um-
welthandlungsziele stärker an die Erfordernisse der 
 Umweltqualitätsziele angepasst werden. Zudem besteht 
noch eine Regelungslücke in Bezug auf den Bodenschutz.

Mit Ausnahme der Nitratrichtlinie enthalten die schutz-
gutbezogenen Richtlinien kaum verpflichtende Vorgaben 
für konkrete Maßnahmen zur Belastungsminderung. De-
ren Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der Mitglied-
staaten, vor allem im Hinblick auf die Emissionsreduk tion 
aus der Landwirtschaft. Großer Nachbesserungsbedarf 
besteht insgesamt in den Sektoren Landwirtschaft, Ver-
kehr und Energieerzeugung.

Die stickstoffbezogenen Regulierungen berücksichtigen 
alle auf unterschiedliche Weise die in Kapitel 3 hergelei-
teten Handlungsansätze (Tz. 203). Dabei können die ein-
zelnen Instrumente in der Regel nicht alleine einem Hand-
lungsansatz zugeordnet werden, sondern dienen häufig 
mehreren Ansätzen. Gleichzeitig gilt auch, dass sich jeder 
Handlungsansatz nur erfüllen lässt, wenn verschiedene 

Instrumente kombiniert werden. Insgesamt kommt der 
SRU zu den folgenden Empfehlungen für die einzelnen 
stickstoffbezogenen Politiken.

Eine ambitionierte Luftreinhaltepolitik gestalten
552. Sowohl die von der Europäischen Kommission im 
Rahmen des Luftreinhalteprogramms vorgeschlagenen 
Reduktionsverpflichtungen für Ammoniak und Stickstoff-
oxid, als auch die bestehenden Luftqualitätsgrenzwerte 
für Stickstoffdioxid und durch reaktive Stickstoffver-
bindungen gebildete Schadstoffe (Ozon und Feinstaub) 
reichen nicht aus, um die Belastung der menschlichen 
Gesundheit und der terrestrischen Ökosysteme dauerhaft 
auf ein verträgliches Niveau zu bringen. Gleichwohl ist 
der Kommissionsvorschlag für eine NERC-Richtlinie ein 
Schritt in die richtige Richtung. Der SRU empfiehlt daher: 

– Die Bundesregierung sollte die von der Europäischen 
Kommission im Entwurf der NERC-Richtlinie vorge-
schlagenen Reduktionsverpflichtungen für Deutsch-
land unterstützen. Um die Reduktionsziele zu stärken, 
sollten diese durch die Festlegung verbindlicher Re-
duktionszwischenziele für 2025 ergänzt werden. Lang-
fristig müssen die Reduktionsverpflichtungen jedoch 
weiter verschärft werden.

– Die bestehenden Grenzwerte in der Luftqualitätsricht-
linie sollten an neue Erkenntnisse des Gesundheits-
schutzes angepasst werden. Der Jahresmittelgrenzwert 
für Stickstoffdioxid sollte auf 20 μg/m3 reduziert 
 werden. Es sollte ein Kurzzeitgrenzwert von 25 μg/m3 
und ein Langzeitgrenzwert von 10 μg/m3 für PM2,5-
Feinstäube eingeführt werden. Darüber hinaus sollte der 
Langzeitgrenzwert für PM10-Feinstäube auf 20 μg/m3 
und der Ozonzielwert auf 100 μg/m3 herabgesetzt 
 werden.

– Für den Schutz der terrestrischen Ökosysteme wäre es 
sinnvoll, Grenzwerte für Ammoniak in die Luftquali-
tätsrichtlinie aufzunehmen.

Terrestrische Ökosysteme besser schützen
553. Für die terrestrische Biodiversität und die Einhal-
tung der Schutzziele der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 
ist die deutliche Verminderung der Hintergrundbelastung 
durch reaktive Stickstoffverbindungen von zentraler Be-
deutung. Um die Ziele des Naturschutzes zu erreichen, 
werden darüber hinaus naturschutzfachliche Instrumente 
und Maßnahmen benötigt. Diese müssen besonders emp-
findliche Gebiete schützen und die Belastung der terres-
trischen Ökosysteme durch Stickstoffemissionen mindern. 
Hierzu gehören:

– Ein adäquates Schutzgebietsmanagement: Für Gebie-
te, in denen keine Managementpläne existieren, müs-
sen solche aufgestellt werden. Die bereits bestehenden 
Pläne überprüft, präzisiert sowie auf die bestehende 
Stickstoffproblematik abgestimmt und umgesetzt wer-
den. Dabei sollten die gebietsübergreifende Planung 
berücksichtigt und Zielkonflikte sowie deren Lösung 
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benannt werden. Beispielsweise kann die landwirt-
schaftliche Düngung durch Konkretisierung der zu-
lässigen Gesamtdüngermengen eingeschränkt oder 
Biomasse durch Ernte oder Nutzung (Mahd, Bewei-
dung) entnommen werden. 

– Die Einrichtung von „Pufferzonen“: Mit lokalen „Puf-
ferzonen“ mit niedrigen Stickstoffemissionen und 
Baumreihen können sowohl Stickstoffeinträge in emp-
findliche Gebiete als auch die Auswirkungen von nicht 
vermeidbaren Stickstoffeinträgen reduziert werden. 
Für Schutzgebiete bietet das Bundesnaturschutzgesetz 
prinzipiell die Möglichkeit, diese zu zonieren. Wo dies 
nicht möglich ist, sollten sowohl Pufferzonen als auch 
Barrierepflanzungen im Rahmen freiwilliger Maßnah-
men finanziert werden.

Den Gewässerschutz stärken
554. Die Umweltqualitätsziele der Wasserrahmenricht-
linie für 2015 bzw. 2027 und damit auch der Meeres-
strategie-Rahmenrichtlinie werden ohne deutliche 
 Senkung der Stickstofffrachten insbesondere aus der 
Landwirtschaft verfehlt werden. Die nationale Umsetzung 
der Nitratrichtlinie durch die Düngeverordnung ist defi-
zitär. Freiwillige Maßnahmen, wie die Agrarumwelt-
programme, die derzeit im Fokus der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie stehen, sind nicht effektiv genug 
und finanziell unzureichend ausgestattet. Vorrangig ist 
daher aus Sicht des SRU: 

– Eine grundlegende Novelle der Düngeverordnung und 
klare Vorgaben für ihren effektiven Vollzug.

– Weitere ordnungsrechtliche Maßnahmen der Bundes-
länder: Dafür sollten bestehende wasserrechtliche 
Instrumente – wie die Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten und wirksame Gewässerrandstreifen (mit 
einer Breite von mind. 10 m) intensiver als bisher 
 genutzt werden. 

– Die Bemühungen im Bereich der Abwasser- bzw. Nie-
derschlagswasserbehandlung sollten unbedingt fort-
gesetzt werden. 

– Die Ableitung von Stickstoffminderungszielen für die 
Küstengewässer sowie regional abgestimmte Minde-
rungsziele für die Nordsee.

Belastungen durch die Landwirtschaft mindern
555. Auch für die Landwirtschaft steht dringend eine 
Grundsatzdebatte darüber an, wie das Verursacherprinzip 
bei der Verminderung von Stickstoffüberschüssen gestärkt 
werden kann. Um den Beitrag der Landwirtschaft zur 
erforderlichen Reduktion der Stickstoffbelastung sicher-
zustellen, ist ein Instrumentenmix aus informatorischen, 
ordnungsrechtlichen und ökonomischen Instrumenten 
erforderlich.

Die gute fachliche Praxis präzisieren
556. Die gute fachliche Praxis sollte zeitgemäß weiter-
entwickelt werden. Die gesetzlichen Pflichten der Land-
wirte müssen zum Teil präzisiert und verschärft werden, 
zum Beispiel im Hinblick auf Einträge von Stickstoff in 
Gewässer. Zudem sollten sie für die Verwaltung durch-
gängig durchsetzbar sein.

Die Düngeverordnung nachschärfen
557. Die Düngeverordnung ist das zentrale, ordnungs-
rechtliche Insrument zur Reglementierung des Stickstoff-
einsatzes in der Landwirtschaft. Sie dient nicht nur der 
Umsetzung der Nitratrichtlinie, sondern auch dem Ge-
wässerschutz insgesamt, der Luftreinhaltepolitik und nicht 
zuletzt dem Klima- und Biodiversitätsschutz. Für die 
anstehende Novelle der Düngeverordnung empfiehlt der 
SRU unter anderem:

– Die Einführung der Hoftorbilanz zur Erstellung des 
Nährstoffvergleichs.

– Die Ausweitung der Sperrfristen für die Anwendung 
von Düngemitteln, um eine Ausbringung zu Zeiten zu 
verhindern, zu denen die Gefahr von Nitratauswa-
schungen besonders groß ist. Vorgaben zur Mindest-
lagerkapazität von Wirtschaftsdünger sind darauf 
 abzustimmen.

– Die Einbeziehung von pflanzlichen Gärresten in die 
Ausbringungsobergrenze, um insbesondere Nährstoff-
einträge aus der Biogaserzeugung zu berücksichtigen. 

– Den wirksamen Vollzug der Vorgaben der Düngever-
ordnung durch eine höhere Kontrollintensität, bessere 
Kontrollierbarkeit der Vorgaben und schärfere Sank-
tionen.

Anforderungen an Tierhaltungsanlagen verbessern
558. Im Rahmen der Novellierung der TA Luft sollten 
klare und anspruchsvolle Vorgaben für Tierhaltungs-
anlagen geschaffen werden.

– Für alle zwangsbelüfteten Schweinemastanlagen soll-
te eine Abluftreinigung vorgeschrieben werden, mit 
Übergangsfristen und – wo erforderlich – Einzelfall-
prüfungen für bestehende Stallbauten. 

– Bei Geflügelbetrieben muss der Stand der Technik für 
Abluftreinigungsanlagen weiterentwickelt werden. 

– Für kleinere Anlagen, die noch nicht unter die TA Luft 
fallen, sollten Anforderungen an Errichtung, Beschaf-
fenheit und Betrieb formuliert werden. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU natur- und 
umweltverträglich gestalten
559. Der SRU hat sich in der Vergangenheit bereits 
wiederholt für eine anspruchsvolle ökologische Reform 
der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ausgesprochen, bei 
der die Einkommenspolitik vollständig durch eine aus-
schließliche Entlohnung öffentlicher Güter abgelöst wird. 
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Dieser Paradigmenwechsel wurde mit der aktuellen Re-
form nicht vollzogen, auch wenn erste kleine Schritte 
erkennbar sind. Wichtig ist daher: 

– Die Hebel der GAP zu nutzen, um mit dem Cross-Com-
pliance-Mechanismus und ab 2015 auch mit dem 
Greening die Einhaltung von Mindeststandards in der 
Fläche anzureizen. 

– Die vorhandenen Spielräume bei der Umsetzung der 
Reform besser nutzen: Damit die Reform zumindest 
im Ansatz positive Effekte zeigen kann, sollte das 
Cross Compliance relevante Ordnungsrecht (unter 
anderem die Düngeverordnung) weiterentwickelt so-
wie die Kontrollintensität erhöht werden. 

– Die Anforderungen des Greenings sollten beim Mid-
termreview 2017 nachgebessert werden, insbesondere 
im Hinblick auf die Fruchtartendiversifizierung, den 
Grünlandumbruch und die Anforderungen an ökolo-
gische Vorrangflächen, auch um Stickstoffeinträge 
deutlich zu vermindern.

– Die Handlungsspielräume zur Mittelverlagerung von 
der ersten in die zweite Säule der GAP sollten voll 
genutzt werden und die Fördermittel sollten zielge-
richteter eingesetzt werden, sowohl hinsichtlich der 
inhaltlichen Ausgestaltung als auch der räumlichen 
Fokussierung.

Eine Überschussabgabe einführen
560. Der SRU empfiehlt die Einführung einer Stickstoff-
überschussabgabe. Die Überschussabgabe kann als öko-
nomisches Instrument kosteneffizient und kontinuierlich 
Anreize für Verminderungen über die ordnungsrechtlichen 
Vorgaben hinaus setzen. Sie wirkt der unzureichenden 
Berücksichtigung externer Kosten des Stickstoffeinsatzes 
in der Landwirtschaft entgegen. 

Räumlich differenzierte Vorgaben notwendig
561. Die Anforderungen an das landwirtschaftliche 
Nährstoffmanagement müssen entsprechend der regiona-
len Bedingungen verschärft werden. Dadurch wird bei 
einer allgemeinen Anhebung der Emissionsminderungs-
niveaus – was Ziel aller vorhergegangenen Empfehlungen 
zum Landwirtschaftssektor ist – Problemverlagerungen 
vorgebeugt. Diese können beispielsweise durch den 
 Transport von Wirtschaftsdünger in Gebiete mit geringer 
Grundwasserneubildung oder in die Nähe von sensiblen 
Ökosystemen entstehen.

– Die Möglichkeiten für räumlich differenzierte Vorga-
ben in der Landwirtschaft und ihrer Implementierung 
sollten geprüft werden. 

– Die Möglichkeit, im Rahmen der Ausweisung von 
Natur-, Boden- und Wasserschutzgebieten Vorgaben 
zu machen, sollte konsequenter genutzt werden.

Energieerzeugung aus Biomasse ökologisch 
gestalten
562. Der SRU begrüßt, dass die im EEG 2012 und vor 
allem im EEG 2014 gesetzten Rahmenbedingungen den 
weiteren Ausbau von Anbaubiomasse deutlich abgebremst 
haben und sieht die Zukunft der Bioenergie vor allem in 
der Nutzung von Rest- und Abfallstoffen.

– Bei der Weiterentwicklung des EEG sollte die Flexi-
bilisierung von Bestandsanlagen an eine geringere 
Stromproduktion und damit verbunden einen verrin-
gerten Substrateinsatz gekoppelt werden. Die bereit-
gestellte flexible Leistung übernimmt dabei wichtige 
Funktionen im Rahmen der Energiewende.

– Die Möglichkeiten eines vermehrten Einsatzes von 
Wirtschaftsdünger sowie von alternativen Substraten, 
die Synergien mit Natur- und Umweltschutz realisie-
ren, sollten geprüft werden. 

– Vorgaben zur Lagerung und Ausbringung von Gär-
resten sowie zur Erfassung von Nährstoffflüssen von 
Biogasanlagen sollten nachgebessert werden. 

Lebensmittelkonsum durch Instrumentenmix 
verändern
563. Nur durch eine deutliche Veränderung unserer 
Konsumgewohnheiten kann bei wachsender Weltbevöl-
kerung die Überschreitung ökologischer Tragfähigkeits-
grenzen vermieden werden. Durch veränderte, suffizien-
te Konsummuster kann verhindert werden, dass höhere 
Umweltanforderungen an die Produktionsweise hier-
zulande zu Intensivierungen im Ausland und damit zu 
negativen Verlagerungseffekten führen. Dies kann in einer 
liberalen und pluralistischen Gesellschaft nicht durch 
Verbote, sondern nur durch einen Instrumentenmix ge-
lingen, in dem intelligente Anreize und attraktive Wahl-
möglichkeiten geschaffen werden. Aus Sicht der Stick-
stoffproblematik gibt es konsumseitig drei wesentliche 
Ansatzpunkte, die zu einer Entlastung beitragen:

– Die Lebensmittelabfälle reduzieren,

– gesamtgesellschaftlich eine Änderung des Anspruchs-
denkens an bestimmte Lebensmittel anstoßen, insbe-
sondere bei Gemüse, bei dem häufig optische Produkt-
merkmale im Vordergrund stehen, und

– den derzeit hohen Konsum tierischer Produkte min-
dern.

Konkret empfiehlt der SRU die folgenden Maßnahmen:

– Die zielgruppenspezifische Verbraucherinformation 
sollte ausgebaut werden. 

– Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für tierische Pro-
dukte sollte abgeschafft und der reguläre Mehrwert-
steuersatz angewendet werden.

– Außerdem sollte das Potenzial von nicht-monetären 
Anreizinstrumenten (dem sogenannten Nudging) in 
diesem Kontext eruiert werden. Eine besondere Rolle 
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kommt dem Staat als Betreiber vieler Kantinen und 
Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben zu, wo er seine 
Vorbildfunktion wesentlich stärker wahrnehmen  sollte.

Die Stickstoffoxidemissionen des Verkehrs weiter 
reduzieren
564. Für die Minderung der Stickstoffemissionen aus 
dem Straßenverkehr ist ein Bündel von Maßnahmen er-
forderlich. Zu diesen zählen insbesondere: 

– Die Weiterentwicklung der europäischen Abgasnor-
men, insbesondere die Optimierung des Typprüfzyk-
lus: Es sollte gewährleistet sein, dass die gemessenen 
Prüfstandemissionen möglichst genau die tatsächlichen 
Emissionen im Fahrbetrieb abbilden.

– Die Weiterentwicklung der Umweltzonen in Richtung 
einer Minderung der Stickstoffoxidemissionen, um die 
Belastung in den Ballungsgebieten zu mindern. 

– Die Privilegierung von Dieselfahrzeugen durch die 
Kraftstoffsteuer sollte auch aufgrund ihrer aktuell hö-
heren Stickstoffoxidemissionen abgeschafft werden. 

– Eine weitere Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bun-
desstraßen und die Einbeziehung aller Nutzfahrzeuge 
ab 3,5 t in die Maut. Darüber hinaus sollte auf europä-
ischer Ebene die Grundlage geschaffen werden, dass 
die Kosten durch die Luftbelastung stärker als bisher 
bei den Mautsätzen berücksichtigt werden können.

Technische Maßnahmen alleine reichen aber nicht aus, 
um die Stickstoffoxidbelastungen der Menschen in den 
Ballungsräumen adäquat zu mindern. Daher sind auch 
planerische Maßnahmen erforderlich, die unter anderem 
zu einer Stärkung des Umweltverbundes beitragen. In 
diesem Zusammenhang spricht sich der SRU dafür aus, 
die Kommunen zur Erstellung eines integrierten Verkehrs-
entwicklungsplanes zu verpflichten und den Bund lang-
fristig in die Mitfinanzierung des ÖPNV einzubeziehen.

Im Hinblick auf die Seeschifffahrt bestärkt der SRU die 
Bundesregierung, sich auf der Ebene der Internationalen 
Maritimen Organisation weiter dafür einzusetzen, dass 
Nord- und Ostsee als Stickstoffoxidüberwachungsgebiet 
ausgewiesen werden, damit dort möglichst bald die 
 strengen Stickstoffoxidnormen für Seeschiffe Geltung 
erlangen.

Stationäre Feuerungsanlagen: 
Grenzwerte verschärfen und Energiewende 
konsequent umsetzen 
565. Stationäre Feuerungsanlagen gehören zu den 
Hauptverursachern der nationalen Stickstoffoxidemis-
sionen. Dabei sind die Kraftwerke der Energiewirtschaft 
besonders relevant und hier vor allem jene, die mit Koh-
le oder biogenen Brennstoffen betrieben werden.

– Klimapolitische Maßnahmen, die den Energiever-
brauch reduzieren, tragen gleichzeitig auch zur Ver-
ringerung der Stickstoffoxidemissionen bei. Daher 
empfiehlt der SRU, die Energiewende konsequent 
umzusetzen. Dazu gehört auch ein geplanter und 
schrittweiser Ausstieg aus der Kohleverstromung 
(Kohleausstiegskonsens). 

– Werden mit Kohle oder biogenen Brennstoffen befeu-
erte Kraftwerke weiter betrieben, sollten die Stickstoff-
oxidgrenzwerte als Beitrag zur Zielerreichung der 
geplanten NERC-Richtlinie verschärft werden. Dem-
entsprechend anspruchsvolle Grenzwerte würden un-
ter anderem bei bestehenden Braunkohlekraftwerken 
und bei bestimmten biogasbetriebenen Kraftwerken 
eine Nachrüstung mit Abgasreinigungsanlagen not-
wendig machen. 

Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes
566. Stickstoffverbindungen können sich ineinander 
umwandeln, zwischen den Umweltmedien Boden, Luft 
und Wasser wandern und Wirkungen auf mehrere Schutz-
güter haben. Deshalb bestehen Interdependenzen zwi-
schen den Zielen für die verschiedenen Schutzgüter. Die 
auf die Umweltmedien bezogenen Schutzziele müssen 
daher aufeinander abgestimmt werden. Beispielsweise ist 
die Erreichung der Ziele zur Erhaltung der terrestrischen 
Biodiversität stark von den Vorgaben der Luftqualitäts-
richtlinie, den in der NEC-Richtlinie festgelegten Emis-
sionshöchstmengen und den Anforderungen der Dünge-
verordnung abhängig. Der Schutz der Meere vor 
Nitrateinträgen ist eng verbunden mit der Strategie zum 
Schutz der Binnengewässer und des Grundwassers bzw. 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Die Stickstoffeinträge in die Umwelt müssen daher als 
ein systemisches Problem betrachtet werden. Dafür ist 
eine integrierte Sicht notwendig, die die Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Politiken und den verschie-
denen medialen Zielen berücksichtigt.
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567. Die negativen Wirkungen des Eintrags von Stick-
stoffverbindungen in die Umwelt sind ein persistent un-
gelöstes Problem. Somit besteht ein Gefälle zwischen den 
realisierten Umweltmaßnahmen und dem erheblichen 
Handlungsbedarf, um die Stickstoffeinträge auf ein Ni-
veau zurückzuführen, das mit natürlichen Tragfähigkeits-
grenzen vereinbar ist (vgl. Kap. 2).

Die Reduktion von Stickstoffemissionen wird politisch 
in einem Mehrebenensystem bearbeitet. Im europäischen 
Mehrebenensystem stellt sich die doppelte Herausforde-
rung der vertikalen Umsetzung europäischer Vorgaben 
und der horizontalen Umweltpolitikintegration in andere 
Ministerien (JÄNICKE 2012b, S. 186). Die Rahmenvor-
gaben der EU müssen durch die Mitgliedstaaten nicht nur 
korrekt umgesetzt werden, sie bedürfen einer konkretisie-
renden inhaltlichen und konzeptionellen Ausgestaltung. 
Dabei kommt der Möglichkeit, auf die Arbeit von „um-
weltfernen Verwaltungen“ steuernd einwirken zu können 
(SRU 2007, S. 30), eine besondere Bedeutung zu.

Vielfach werden die Ziele der europäischen Umweltpoli-
tik im Hinblick auf Stickstoff in Deutschland allerdings 
 verfehlt. In Kapitel 6 wurden daher Vorschläge für die 
Weiterentwicklung verschiedener stickstoffbezogener 
Regelungen und für ihre bessere Umsetzung entwickelt. 
Es wurde auch belegt, dass verschiedene Regelungen und 
Politiken mit Einfluss auf die Stickstoffproblematik nicht 
immer konsistent sind. Darüber hinaus werden mögliche 
Synergiepotenziale stickstoffbezogener Politiken nicht 
immer erkannt, wie Kapitel 7.1 darlegt.

Die erkennbaren Defizite bei der rechtlichen Umsetzung, 
dem tatsächlichen Vollzug und der Zielerreichung euro-
päischer Umweltpolitik und den nicht auf ein Gesamtbild 
ausgerichteten und damit nicht immer konsistenten Poli-
tiken können auf übergeordnete politische und institutio-
nelle Ursachen zurückgeführt werden. Kapitel 7.2 zeigt 
einige Ursachen für diese Defizite auf, weist aber auch 
auf eine erhebliche, vor allem politikwissenschaftliche 
Forschungslücke hin, die dringend ausgefüllt werden 
 sollte, um die Ursachen der defizitären Umsetzung euro-
päischer Umweltpolitik vor Ort besser verstehen zu 
 können.

Aus der Analyse leitet der SRU Ansatzpunkte für eine 
integrierte Stickstoffpolitik ab. Dabei ist eine übergeord-
nete problembezogene Stickstoffstrategie von besonderer 
Bedeutung (Kap. 7.3). Anschließend wird zunächst das 
Potenzial von Strategien im Allgemeinen sowie Mehrwert 
und Bezüge einer Stickstoffstrategie im Konzert ausge-
wählter Strategieprozesse geklärt (Kap. 7.4). Aus den 
Erfahrungen mit anderen Strategien werden die wesent-
lichen Elemente einer Stickstoffstrategie und Empfehlun-
gen für den Prozess von Strategieentwicklung und -um-
setzung abgeleitet (Kap. 7.5).

7.1  Synergien bestehender 
Stickstoffpolitiken

568. Die gesamte Stickstoffbelastung wird durch unter-
schiedliche Politiken beeinflusst, die jedoch bei ihrer 
Ausgestaltung nicht in Bezug zueinander gesetzt werden. 
Wie in den Kapiteln 4 und 6 verdeutlicht wurde, führen 
einige Politiken zur Zunahme der Belastung, so etwa die 
Bioenergiepolitik oder in der Vergangenheit die Gemein-
same Agrarpolitik. Andere, wie die Luftreinhaltepolitik, 
tragen zur Verminderung bei. Die meisten Politiken ba-
sieren auf europäischen Richtlinien, einige Richtlinien 
formulieren explizit stickstoffbezogene Zielwerte und 
tragen so direkt zur Stickstoffminderung bei. Dies trifft 
beispielsweise auf die Nitrat-Richtlinie 91/676/EWG, die 
Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG und die NEC-Richt-
linie 2001/81/EG zu. Andere Richtlinien nennen keine 
expliziten stickstoffbezogenen Qualitäts- oder Emissions-
minderungsziele, jedoch sind zur Zielerreichung implizit 
Minderungen der Stickstoffemissionen notwendig. Eine 
erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinien ist somit häu-
fig auf Unterstützung und Beteiligung anderer Politiken 
angewiesen. Dies gilt vor allem für die Wasserrahmen-
richtlinie 2000/60/EG und die FFH-Richtlinie 92/43/
EWG, in beiden Fällen sind die definierten Schutzziele 
nicht ohne flankierende Maßnahmen der Agrarpolitik zu 
erreichen. Zur Erreichung der Ziele der Luftreinhalte-
politik ist es notwendig, die kommunale Verkehrspolitik 
nicht nur an verkehrspolitischen Erfordernissen auszu-
richten, sondern auch an einer möglichst geringen Belas-
tung der Luft durch Emissionen aus dem Verkehr. Ähnlich 
gilt dies für die Energiepolitik, die je nach Ausgestaltung 
einen positiven wie negativen Beitrag zur Erreichung der 
Luftqualitätsziele leisten kann.

Während durch Bestimmungen auf europäischer Ebene 
für alle Mitgliedstaaten Zielvorgaben hinsichtlich der 
Stickstoffverbindungen für die Medien Luft und Wasser 
verankert sind, wurden für den Boden als wichtiges Um-
weltmedium bislang keine Schutzziele in einer eigenstän-
digen Richtlinie festgeschrieben. Über die Aufnahme von 
Lachgas (N2O) in das Kyoto-Protokoll als Konkretisie-
rung der Klimarahmenkonvention hinaus fehlt es bislang 
an Zielen und Regelungen für die klimabezogenen Wir-
kungen von Stickstoff. Stickstoffminderungen können 
jedoch einen positiven Einfluss auf den Umfang der Treib-
hausgasemissionen haben, wenn hierdurch weniger Lach-
gas emittiert wird. Stickstoffminderungspolitiken unter-
stützen somit eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Da 
die Landwirtschaft der größte Emittent von Stickstoff-
verbindungen ist, verdeutlicht dieser Synergieeffekt das 
erhebliche Einflusspotenzial der Landwirtschaft auf die 
Erreichung der gesetzten Klimaziele.

569. Eine einzelne Reduktionsmaßnahme kann vielfäl-
tige Nutzeffekte haben und mehreren der in Kapitel 3 
abgeleiteten Handlungsansätze dienen, auch wenn sie 
zunächst nur in einem bestimmten Regelungskontext er-
griffen und begründet wird. Bereits der bestehende Rege-
lungsrahmen weist potenzielle Synergien auf, die durch 



Drucksache 18/4040 – 256 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

256

Plädoyer für eine Stickstoffstrategie

die bislang fehlende integrierte Sichtweise von den Fach-
politiken nicht direkt erkannt und einbezogen werden. 
Kapitel 6 weist an verschiedenen Stellen auf Synergie-
potenziale beim Einsatz einzelner Instrumente hin. Be-
sonders deutlich werden diese Potenziale hinsichtlich der 
Nitrat-Richtlinie und deren Umsetzung durch die Dünge-
verordnung, wie beispielsweise die Abschnitte 6.1.1 und 
6.4.2 zeigen. In erster Linie ist die Düngeverordnung ein 
agrarpolitisches Instrumentarium zur Reglementierung 
des Einsatzes von Dünger. Ihre Bedeutung reicht jedoch 
weit darüber hinaus. Die Einhaltung und Weiterentwick-
lung der Düngeverordnung könnte dazu beitragen, das 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) induzier-
te Problem der Gärresteverbringung zu verringern, da der 
konsequente Vollzug der Düngeverordnung und der voll-
ständige Einbezug der Gärreste zu einem im ökologischen 
Sinne optimierten Düngemanagement beitragen würden. 
Die Düngeverordnung ist zudem ein wichtiger Bestandteil 
der Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie und ein 
bedeutender Faktor zur Umsetzung der NEC-Richtlinie 
sowie, direkt aber auch mittelbar über die Luftreinhaltung, 
bedeutend für einen erfolgreichen Naturschutz. Nicht zu-
letzt könnte die Novelle der Düngeverordnung auch einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Diese vielfältigen Funk-
tionen und Bezüge finden in der politischen Debatte au-
ßerhalb der Fachkreise bislang zu wenig Beachtung und 
sollten stärker kommuniziert werden.

570. Durch die Entwicklung eines integrierten Ansatzes 
können Synergien zwischen den einzelnen Politikfeldern 
mobilisiert werden. Zudem kann er zu einer größeren 
Konsistenz der verschiedenen Handlungsfelder beitragen 
und damit nicht intendierten Problemverlagerungen – 
etwa Verringerung einer Hotspot-Situation zulasten einer 
flächendeckenden Emissionsminderung – entgegen wir-
ken. Auch kann die Bedeutung des Problems und seiner 
Lösungen besser kommuniziert werden. Dies gilt sowohl 
im politischen Kontext als auch innerhalb der Ministeri-
alverwaltung sowie in der Kommunikation mit der breiten 
Öffentlichkeit.

7.2  Hemmnisse für eine integrierte 
Stickstoffpolitik

571. Eine integrierte Stickstoffpolitik setzt eine umfas-
sende Problembetrachtung über Sektorgrenzen und Fach-
politiken voraus. Zudem ist die Koordination zwischen 
Umwelt- und Sektorpolitik erforderlich, um Umwelt-
schutzziele erreichen und dabei die wirtschaftliche Trag-
fähigkeit berücksichtigen zu können. Verschiedene Ein-
flussfaktoren wie die Sonderstellung des Verursachers 
Landwirtschaft, Einflusspotenziale von Interessengrup-
pen, Pfadabhängigkeiten, unzureichende Umweltintegra-
tion sowie die Struktur und Arbeitsweise der Verwaltung 
behindern einen solchen integrierten Ansatz. Der SRU 
geht aber davon aus, dass diese Hemmnisse grundsätzlich 
beeinflussbar sind. Dies gilt insbesondere für eine Ver-
besserung der Umweltintegration und die verwaltungs-
interne Kooperation. Beides kann durch die Entwicklung 

einer Stickstoffstrategie, wie sie unten vorgeschlagen 
wird, unterstützt werden.

Eine Untersuchung über die politischen und institutionel-
len Hemmnisse für eine integrierte Stickstoffpolitik ist in 
der vorliegenden Literatur nicht auffindbar. Daher wird 
in der folgenden Darstellung vor allem auf Quellen zu-
rückgegriffen, die allgemein die Rolle und Bedeutung der 
Umweltpolitik und der Agrarpolitik sowie das Spannungs-
feld beider Politiken betrachten.

Die Sonderstellung des Verursachers Landwirtschaft
ist nicht mehr zeitgemäß
572. Der Agrarsektor besitzt eine historisch gewach sene 
Sonderstellung. Diese ist auf die Aufgabe zurückzuführen, 
die Ernährungssicherheit zu garantieren. Zudem diente 
die Landwirtschaftspolitik der ökonomischen Absiche-
rung der in der Landwirtschaft Beschäftigten (SRU 2008, 
Tz. 1036). Wenngleich die Nahrungsmittelversorgung nur 
bis in die 1950er-Jahre prekär war und bereits in den 
1960er-Jahren zunehmend durch Importe gedeckt wurde 
(REINHARDT 2012), äußert sich die Sonderstellung auf 
europäischer Ebene bis heute in der Bedeutung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik. Diese ist weiterhin eine der 
größten distributiven Politiken der EU, ihr Budget ent-
spricht etwa einem Drittel des Haushaltsvolumens der 
EU, in den 1970er-Jahren lag der Anteil sogar bei 70 % 
(KLINCK 2012). National wird die Sonderstellung im 
seit 1955 nahezu unverändert geltenden Landwirtschafts-
gesetz sowie durch Privilegien in unterschiedlichen 
 Regelungsbereichen wie dem Bau-, Naturschutz- und 
Wasserrecht aufrecht erhalten (MÖCKEL 2013; REIN-
HARDT 2012; KLINCK 2012; GEPPERT 2012; WEIN-
GARTEN 2010; WENDT und ELICKER 2004). Zudem 
werden die Ausnahmeregelungen für die Landwirtschaft 
mit dem Verweis auf die gute fachliche Praxis gerecht-
fertigt (s. Tz. 409 ff.). Die gute fachliche Praxis enthält 
aufgrund mangelnder Präzisierung vielfach Spielräume, 
die in den Regeln für andere Sektoren nicht enthalten sind. 
In Kapitel 6 wurde an verschiedenen Stellen deutlich ge-
macht, wie die Privilegierung des Agrarsektors im gelten-
den Regelwerk wirken und dass ökologischen Aspekten 
in der Agrarpolitik stärkeres Gewicht eingeräumt werden 
sollte.

Einflusspotenziale wirtschaftlicher 
Interessengruppen führen zur Abschwächung 
ökologischer Ziele
573. Eine effektive Stickstoffpolitik muss die größten 
Verursacher adressieren – Landwirtschaft, Verkehr, 
Energie erzeugung und Industrie. Fachpolitiken, die im 
Kern Wirtschaftssektoren betreffen und deren Wirken 
fördern oder einschränken, stehen sowohl in Europa als 
auch national im Fokus einflussreicher wirtschaftlicher 
Interessengruppen. Diese Gruppen vertreten eine hohe 
Zahl wirtschaftlicher Akteure und verfügen, vor allem im 
Vergleich zu Gruppen, die sich für Gemeinwohlinteressen 
einsetzen, oftmals über eine erhebliche Mittelausstattung. 
Darüber hinaus sind sie als Vertreter von Wirtschafts-
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sektoren in der Lage, auch arbeitsmarkt- und sozialpoli-
tisch zu argumentieren (TÖLLER und BÖCHER 2010).

Wie stark zum Beispiel die Positionierung der Bundesre-
gierung, vertreten durch das Landwirtschaftsministerium, 
mit den Ansichten des Bauernverbandes übereinstimmen 
kann, zeigt ein Vergleich der Positionen von Bundesre-
gierung und Deutschem Bauernverband zur GAP-Reform 
aus dem Frühjahr 2010 (BMELV 2010; DBV 2010). BIS-
SELS und OPPERMANN (2011, S. 147) stellen zudem 
in einer Untersuchung fest, dass der Großteil der in diese 
Studie eingeflossenen Stellungnahmen Reformen in un-
terschiedlicher Tiefe forderte, demgegenüber die Bundes-
regierung und der Deutsche Bauernverband jedoch nur 
geringes Interesse an grundlegenden Veränderungen 
 hatten und die bisherige Politik möglichst umfassend 
 beibehalten wollten.

Sowohl in der Agrar- als auch der Verkehrspolitik liegt 
die Vermutung sehr starker neokorporatistischer Struktu-
ren nahe. Bekannt ist auch der Einfluss der Automobil-
industrie auf die Positionierung der Bundesregierung im 
Hinblick auf die europäische Umweltpolitik (HEY 2009a). 
Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass einflussreiche 
Verbände sehr enge Beziehungen zum Staat eingehen und 
damit auch die politische Entwicklungsrichtung situativ, 
aber auch dauerhaft prägen können (LEHMBRUCH 
1991). Diese Koalitionen aus Verwaltung und organisier-
ten Interessen bedingen, dass staatliche Akteure die Inte-
ressen des Kooperationspartners „in Politikformulierungs-
prozessen vertreten und zu schützen suchen“ (HUSTEDT 
und VEIT 2014, S. 25).

Bestehende Pfadabhängigkeiten können 
überwunden werden
574. Pfadabhängigkeit bezeichnet ein sich selbst ver-
stärkendes politisches und institutionelles System, das 
wenig reformfreudig ist (u. a. GEPPERT 2012; PIERSON 
2000; MAHONEY 2000; auch SRU 2008, Tz. 1042). 
Insbesondere die Agrarpolitik weist durch die historische 
Entwicklung und die dargestellte Sonderstellung im 
 Kanon der Fachpolitiken Merkmale politischer Pfad-
abhängigkeit auf. Ein die Pfadabhängigkeit verstärkender 
Faktor ist die teilweise erhebliche ökonomische Abhän-
gigkeit der deutschen Landwirte von Direktzahlungen aus 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (u. a. BISSELS und OP-
PERMANN 2011, S. 157; SAHRBACHER et al. 2011, 
S. 75; s. a. Abschn. 4.1.3 und 6.4.4). Viele der in Kapitel 6 
entwickelten Handlungs- und Reformempfehlungen set-
zen aber die Bereitschaft zu einer deutlichen Pfadänderung 
voraus, die weit über inkrementelle Veränderungen 
 hinausgeht (u. a. GEPPERT 2012; PIERSON 2000; 
MAHONEY 2000; auch SRU 2008, Tz. 1042).

Pfadabhängigkeit kann allerdings grundsätzlich durch 
externe und interne Faktoren aufgeweicht oder überwun-
den werden (FEINDT 2007; SRU 2008; BOMBERG et al. 
2008). So bieten gerade die nationale wie die europäische 
Landwirtschaftspolitik einige Beispiele. Zu ihnen gehören 
haushaltspolitischer Handlungsdruck und die Anpassung 

an Regeln internationaler Handelsregime (BOMBERG 
et al. 2008; KLINCK 2012; GEPPERT 2012; FEINDT 
2007; BECKER und RUDLOFF 2011; SRU 2008), Glaub-
würdigkeits- und Legitimationskrisen in der Öffentlich-
keit, wie sie sich in den 1990er-Jahren in der BSE-Krise 
(BSE – bovine spongiforme Enzephalopathie) gezeigt 
haben und wie sie auch in der vermehrten öffentlichen 
Kritik an einer intensiven Tierhaltung oder der Kritik der 
Trinkwasserversorger an der Nitratbelastung des Grund-
wassers deutlich wird (BDEW 2014).

Aktuell könnte das Vertragsverletzungsverfahren der EU 
zur unzureichenden Umsetzung der Nitratrichtlinie in 
Deutschland dazu führen, dass die Novelle der Dünge-
verordnung ambitionierter ausgestaltet wird, als es bei 
einer rein nationalen Entscheidungsfindung möglich 
 gewesen wäre. Auch dies wäre ein externer Faktor, der
zu einem Pfadwechsel in der Landwirtschaftspolitik bei-
tragen würde. Der Prozess ist zum Redaktionsschluss 
dieses Gutachtens nicht abgeschlossen, sodass eine 
 Bewertung unterbleiben muss.

Der Rahmen für eine stärkere Umweltintegration
ist vorhanden
575. Nach Artikel 11 des Vertrags über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union (AEUV) müssen die Erfor-
dernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen 
insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung einbezogen werden. Der Begriff der Einbeziehung 
will der komplexen Aufgabe des Umweltschutzes als 
„problembezogene Querschnittsaufgabe“ Rechnung tra-
gen. Entscheidungen in umweltexternen Bereichen sollen 
mit Rücksicht auf die Umweltauswirkungen anders oder 
im Extremfall sogar überhaupt nicht getroffen werden. 
Zwar lassen sich aus Artikel 11 AEUV allein keine An-
haltspunkte für einen absoluten oder auch nur relativen 
Vorrang des Umweltschutzes entnehmen. Aus ihm folgt 
zunächst nur, dass Umweltbelange in eine Abwägung 
eingehen müssen. Hierbei sind zwei Aspekte relevant: 
Zum einen sind die Vorgaben des Artikels 191 AEUV – 
insbesondere das Vorsorgeprinzip – zur Geltung zu brin-
gen. Zum anderen folgt aus dem Begriff des Einbeziehens, 
dass Umweltbelange in der Betrachtung nicht einfach 
„weggewogen“ werden dürfen (CALLIESS in: CAL-
LIESS/RUFFERT 2011, Art. 11 Rn. 7–8; CALLIESS 
2001, S. 200 f.). Überwiegend wird zudem angenommen, 
dass nicht nur die Kommission die Erfordernisse des Um-
weltschutzes einzubeziehen hat, sondern dass auch eine 
entsprechende Pflicht der Mitgliedstaaten besteht, zumal 
die Unionspolitiken in der Regel durch die Mitglied staaten 
vollzogen werden. (CALLIESS in: CALLIESS/RUFFERT 
2011, Art. 11 Rn. 11).

Dieser auf europäischer Ebene verankerte Gedanke der 
Integration von Umweltbelangen kann Ausgangspunkt 
und Rahmen für eine integrierte Stickstoffpolitik sein. 
Auch Artikel 20a des Grundgesetzes, der die Belange 
künftiger Generationen in den Blick nimmt und in dem 
damit das Vorsorgeprinzip verankert ist (SRU 2012, 
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Tz. 11 f.), gebietet eine stärkere Beachtung ökologischer 
Belange, wie sie für eine effektive Bearbeitung des beste-
henden Stickstoffproblems notwendig ist.

576. Die auf europäischer wie nationaler Ebene somit 
geforderte Umweltintegration findet im Hinblick auf die 
Stickstoffproblematik gegenwärtig unzureichend statt. 
Dies gilt allgemein für die Umsetzung europäischer um-
weltpolitischer Qualitätsziele, aber insbesondere auch für 
die Landwirtschaftspolitik (JEDICKE 2014; JORDAN 
et al. 2008; FEINDT 2007; BOMBERG 2004; KNILL 
2003; KRAACK et al. 2001; HEY 2009b). Die in den 
jüngeren Reformen zunehmende Orientierung der Zah-
lungen an Gemeinwohlinteressen durch eine stärkere 
Honorierung ökologischer Leistungen gilt in der politik-
wissenschaftlichen Literatur zwar als ein Beispiel von 
Politiklernen. Diese Entwicklung ist nach Einschätzung 
des SRU bislang zu schwach und wirkt nur auf einen
Teil der landwirtschaftlichen Betriebe. Insgesamt sind 
diese beobachtbaren Veränderungen auf ein ganzes 
 Faktorenbündel zurückzuführen (FEINDT 2007; 2012; 
 BECKER und RUDLOFF 2011; vgl. Tz. 574).

577. Besonders hervorzuheben ist allerdings, dass es 
im Einzelnen gesetzliche Kooperationsgebote geben kann. 
Das Düngegesetz verbindet in seinem Zweck die Pflan-
zenernährung mit dem Erhalt der natürlichen Ressourcen 
und der Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und den 
Naturhaushalt (§ 1 Düngegesetz). § 3 Absatz 3 Dünge-
gesetz enthält eine Einvernehmensregelung zwischen dem 
Landwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium 
in Abstimmung mit dem Bundesrat für den Erlass von 
Rechtsverordnungen, die Anforderungen an die gute fach-
liche Praxis festschreiben oder dem Schutz von Gewässern 
dienen. Diese Einvernehmensregelung zwischen wirt-
schaftlichen und Gemeinwohlinteressen kann als – wenn 
auch nur einen Teilbereich betreffende – formalisierte 
starke Verfahrensregel zur Umweltintegration angesehen 
werden.

578. Eine solche Verfahrensregel reicht aber für eine 
effektivere Umweltintegration alleine nicht aus. Ergän-
zend müssen eine Erhöhung der politischen und öffentli-
chen Aufmerksamkeit sowie eine deutlichere politische 
Prioritätensetzung hinzukommen.

Die vorgegebene Verwaltungsstruktur benötigt 
stärkere Anreize zur positiven Koordination
579. Die Verwaltungsstruktur, deren Arbeitsweise und 
-kultur spielen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung 
und Implementierung einer integrierten Stickstoffpolitik, 
da die Verfahren innerhalb der Verwaltung der Vorbe-
reitung von Regierungsentscheidungen dienen (u. a. 
SCHARPF 1993, S. 68). Allerdings ist die auffindbare 
Literatur zur deutschen Ministerialorganisation sowie zur 
Kooperation innerhalb und zwischen Ressorts wenig ak-
tuell. Viele Arbeiten gehen auf die frühen 1970er-Jahre 
zurück, als die Bundesregierung Reformen der Verwal-
tungsstruktur anstoßen wollte. Die Untersuchungen aus 
dieser Zeit bilden auch heute noch die Grundlage von 

Analyse und Bewertung der Ministerialorganisation 
(HUSTEDT und VEIT 2014, S. 20 ff.). Gerade im Hin-
blick auf die Bearbeitung systemischer Umweltprobleme 
im deutschen Regierungssystem, wie dem Stickstoff-
thema, wären aktuellere Untersuchungen wünschenswert.

580. Die Verwaltungsorganisation ist durch die Gemein-
same Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) 
weitestgehend vorgegeben.

Die Arbeitsweise ist durch klare Aufgabenzuweisungen 
sowie hierarchisch ausgerichtete Strukturen geprägt 
(MARSCHALL 2011; RUDZIO 2011), die durch infor-
melle Kommunikationswege ergänzt wird (RUDZIO 
2011). Formal erfolgt die Beteiligung an Aufgaben ande-
rer Arbeitseinheiten oder Ressorts in der Regel durch 
Mitzeichnung. In diesem Verfahren können Änderungen 
an den vorgelegten Dokumenten vorgenommen und deren 
Annahme als Bedingung für eine Zustimmung formuliert 
werden. Der Vorteil der vorgegebenen Einlinienorganisa-
tion sind klare Verantwortungs- und Weisungsstrukturen.

In der Regel bestimmen funktionale Tätigkeiten wie Be-
arbeitung rechtlicher oder technischer Fragen, Zielgrup-
pen oder Wirtschaftssektoren, Regionen oder Umweltme-
dien die Organisationsstruktur der Ressorts (MÜLLER 
1995, S. 17). Sie spiegeln damit auch die Herangehens-
weisen vieler Instrumente und Politiken zur Bearbeitung 
des Stickstoffproblems (u. a. Kap. 6 und Tz. 568), die 
Zuständigkeit für die jeweiligen Instrumente ist klar er-
kennbar. Die Mitarbeiter agieren oftmals als Vertreter der 
bearbeiteten Themen, umweltmedialer Sichtweisen, ge-
sellschaftlicher Interessen oder Sektoren und bringen 
damit eine selektive Perzeption in Abstimmungsprozesse 
ein (u. a. BÖCHER und TÖLLER 2012, S. 109; SCHARPF 
1993, S. 68; MÜLLER 1995, S. 18 und 27). Die vorge-
gebenen Organisationsgrenzen der einzelnen Arbeits-
einheiten stellen „Aufmerksamkeitsschranken“ (MÜLLER 
1995, S. 18) dar, da es zumindest bei enger Auslegung 
des formellen Rahmens nicht möglich ist, jenseits des 
zugewiesenen Aufgabenbereichs Themen eigenständig zu 
bearbeiten oder entsprechende Themen auf die Agenda 
zu setzen. Gespräche zeigen jedoch, dass Arbeitseinheiten 
in der Praxis trotz des formalisierten Rahmens Initiative 
ergreifen und eigene Programmvorschläge unterbreiten, 
häufig auch solche, die über die Ressortgrenzen hinaus-
gehen.

581. Die vorgegebenen Strukturen und Arbeitsweisen 
der Ministerialverwaltung sind hochgradig spezialisiert 
(BÖCHER und TÖLLER 2012, S. 71) und nicht auf in-
tegrierte Politiken und eine integrative Betrachtungswei-
se ausgerichtet. Allerdings gibt es zwischen Arbeitsein-
heiten innerhalb eines Ministeriums oder zwischen 
Ministerien Koordination und Kooperation, da die Durch-
setzung und damit der Erfolg von Initiativen auf den Bei-
trag anderer Organisationseinheiten angewiesen ist oder 
auf in anderen Einheiten verankerte Zuständigkeitsberei-
che oder dort vertretene Gruppen wirken. Andere Ziele 
sind „von vornherein auf gemeinsame Anstrengungen 
mehrerer Einheiten angewiesen“ (SCHARPF 1993, S. 68). 
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Dies trifft auch auf eine deutliche Verminderung der Stick-
stoffbelastung zu. Notwendig ist jedoch, dass dieses Ziel 
zunächst eine entsprechende politische Priorität erhält 
oder aus der Verwaltung heraus als prioritäres Thema in 
der ministeriellen Hierarchie transportiert wird.

In bilateralen Abstimmungsverfahren innerhalb bestehen-
der hierarchischer Strukturen dominiert die als „negative 
Koordination“ bezeichnete Sichtweise, Vorschläge auf 
negative Folgen für den eigenen Aufgabenbereich oder 
die dort vertretenen Themen hin zu überprüfen (SCHARPF 
1993, S. 69). Dabei steht das Ziel im Vordergrund, Ver-
änderungen im eingespielten Verlauf ebenso zu vermeiden 
wie für das bearbeitete Thema oder die vertretene Gruppe. 
Im Ergebnis kommt es zu „kleinteiligen, wenig innova-
tiven Politikergebnissen“ (HUSTEDT und VEIT 2014, 
S. 24).

Große Bedeutung für die Bearbeitung komplexer Frage-
stellungen und Probleme kommt der „positiven Koordi-
nation“ zu, die die Einbindung möglichst vieler Interessen 
absichert, Reibungsverluste in Verfahren verringert und 
so zu einer höheren Effektivität und Effizienz der Regie-
rungspolitik beiträgt (SCHARPF 1993, S. 69). Positive 
Koordination bedeutet gemeinsames Problemlösen über 
Ressortgrenzen hinweg.

Chancen für positive Koordination liegen vor allem in 
Projektgruppen oder Interministeriellen Arbeitsgruppen 
(SCHARPF 1993, S. 69). Projektgruppen können, abwei-
chend von der vorgegeben Aufbauorganisation (Referat – 
Unterabteilung – Abteilung – Hausleitung), als Arbeits-
einheiten für besondere Aufgaben befristet eingerichtet 
werden (§ 10 Abs. 2 GGO). Positive Koordination kann 
auch für eine insgesamt stärker problemorientierte Sicht-
weise, die an den Wirkungen reaktiven Stickstoffs ansetzt, 
ein Erfolgsfaktor sein. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Strukturen wie Projektgruppen und interministerielle 
Arbeitsgruppen auch in die Lage versetzt werden, kon-
zeptionell zu arbeiten und nicht allein der Zustimmung 
im Vorfeld verhandelter Positionen und Beschlüsse 
 dienen.

582. Bedingt durch Struktur und Arbeitsweise der Ver-
waltung ist es erforderlich, einer einzelnen Arbeitseinheit 
und damit auch einem Ministerium die Federführung zu 
übertragen. Dies kann bei entsprechender formaler Aus-
gestaltung und Einsetzung prinzipiell auch eine Projekt-
gruppe sein. Die Funktion des Federführers ist von 
 besonderer Bedeutung, da hiermit Möglichkeiten zur 
Problemdefinition, Prozessgestaltung und -steuerung, Art, 
Umfang und Zeitpunkt des Agenda Settings sowie zur 
Gestaltung von Lösungsvorschlägen einhergehen. Da-
rüber hinaus bietet die Federführung Potenzial zur Fest-
legung der Intensität von Kooperation und kann den Ein-
bezug externen Sachverstandes bestimmen und die 
Verfahrensdynamik beeinflussen. In Abstimmungsverfah-
ren spielt die Federführung für die Interessendurchsetzung 
eine wichtige Rolle, da sie ein Machtpotenzial beinhaltet 
(BÖCHER und TÖLLER 2012, S. 110; MÜLLER 1995).

Eine federführende Arbeitseinheit bzw. ein federführendes 
Ministerium kann wesentlichen Einfluss auf die inhalt-
liche Ausgestaltung eines Regierungsentwurfes nehmen. 
Die Federführung kann damit auch als eine Art „Richt-
linienkompetenz“ für Fachpolitiken beschrieben werden, 
ist jedoch in ihrer Gewichtigkeit nicht mit der Richtlinien-
kompetenz des Kanzlers bzw. der Kanzlerin vergleichbar. 
Darüber hinaus ist die Stärke des jeweiligen Ministeriums 
im Gesamtsystem von Bedeutung. Diese speist sich aus 
den verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen (z. B. 
Vetorecht des Finanzministeriums), doch auch die jewei-
lige Hausleitung als Person spielt eine Rolle, hier wird 
zwischen starken und schwachen Ministerinnen und 
 Ministern unterschieden (BÖCHER und TÖLLER 2012, 
S. 111). Zudem kann innerhalb von Koalitionsregierungen 
die parteipolitische Zugehörigkeit des Ministers bzw. der 
Ministerin Einfluss haben, da diese einerseits grundlegen-
de Wertvorstellungen und Themenprioritäten spiegelt und 
andererseits für das Machtverhältnis innerhalb der Regie-
rung bedeutsam ist (MÜLLER 1995).

583. Konflikte werden nur in seltenen Fällen von der 
Arbeitsebene auf höhere Hierarchiestufen verlagert. Mit 
jeder weiteren Stufe nimmt die Chance, die notwendige 
Aufmerksamkeit zu wecken, tendenziell ab, sodass eine 
zunehmend stärkere Begründung für die Notwendigkeit 
der Konfliktverlagerung nach oben wichtig wird. Bei der 
Verlagerung interministerieller Konflikte spielt darüber 
hinaus politische Macht eine Rolle. Weitere bedeutende 
Faktoren sind die thematische Prioritätensetzung auf der 
politischen Agenda, Machtasymmetrien durch verfüg bare 
Ressourcen, persönliche Präferenzen der Hausleitung und 
ihre Stellung im Kabinett (zu den Faktoren siehe u. a. 
BÖCHER und TÖLLER 2012, S. 109 f.; MÜLLER 1995, 
S. 30 ff.). In der Praxis werden Konflikte auf Minister-
ebene häufig in andere Arenen wie Kabinettausschüsse 
oder den Koalitionsausschuss und damit auf eine vorge-
lagerte Prozessebene verlagert (RUDZIO 2011, S. 260 f. 
und 263 ff.).

584. Stehen die formal gleichberechtigten Ministerien 
aufgrund einer unsichtbaren Hierarchie nicht auf einer 
Ebene, so ist eine Kooperation auf Augenhöhe schwierig. 
In der Literatur wird vor allem das Machtverhältnis zwi-
schen Wirtschafts- und Umweltministerium thematisiert 
(u. a. BÖCHER und TÖLLER 2012, mit Verweisen auf 
weitere), Agrarpolitik kann als „Teilbereich der Wirt-
schaftspolitik“ (HENNING et al. 2008) verstanden wer-
den. Wirtschaftspolitik adressiert direkt einen Produk-
tionsfaktor, ihr wird daher auch Einfluss auf die 
Wirtschaftsentwicklung zugesprochen, die wiederum oft 
als Indikator für das gesellschaftliche Wohlergehen ange-
sehen wird. Dem gegenüber werden umweltpolitische 
Entscheidungen, die auf den Schutz eines öffentlichen 
Gutes ausgerichtet sind, oft als Gegenpol zur wirtschaft-
lichen Entwicklung angesehen (u. a. OLSON 1968). Wei-
tere Faktoren, die Einfluss auf das Verhältnis zweier Mi-
nisterien haben und eine Machtasymmetrie begründen 
können, sind die bereits oben angesprochene Bedeutung 
der Interessenvertretung (s. Tz. 580) und die Etabliertheit 
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eines Politikfeldes und eines Ministeriums. So waren 
Wirtschafts- und Agrarpolitik immer bedeutender Be-
standteil der deutschen Politik und in eigenständigen Mi-
nisterien verankert, während das Umweltministerium als 
eigenständiges Politikfeld verhältnismäßig jung ist.

585. Die bestehenden Strukturen leisten einen Beitrag 
dazu, dass Synergiepotenziale der Einzelpolitiken bislang 
keine hinreichende Beachtung finden, mithin auch die 
gesamthafte Betrachtung aller Ursachen und Wirkungen 
sowie Wechselwirkungen nur unzulänglich erfolgt. Der 
defizitären Wahrnehmung des Gesamtzusammenhangs 
kann im bestehenden System nur durch eine hinreichend 
starke Koordination und frühzeitige Beteiligung potenziell 
betroffener Arbeitseinheiten begegnet werden. Hierfür 
kann die Entwicklung eines gemeinsam getragenen über-
geordneten Ziel- und Handlungsrahmens einen wichtigen 
Beitrag leisten.

7.3  Schlussfolgerungen
für eine erfolgreiche Stickstoffpolitik

Rahmensetzung für Umweltintegration und damit 
eine integrierte Stickstoffpolitik verbessern
586. Eine umfassende Umweltintegration, die zur Lö-
sung des Stickstoffproblems essenziell ist, trifft im beste-
henden System auf erhebliche Schwierigkeiten. Eine mit 
Artikel 11 AEUV vergleichbare ausdrückliche Integra-
tionsklausel gibt es im Grundgesetz (GG) nicht; Arti-
kel 20a GG bietet jedoch einen Ansatzpunkt. Um Abhilfe 
zu schaffen und den Vorgaben des in Artikel 11 AEUV 
zur Umweltintegration auch in Deutschland gerecht zu 
werden, scheint ein über den bisherigen Artikel 20a GG 
hinausreichender regulatorischer Rahmen notwendig. Der 
SRU hat im Umweltgutachten 2012 einen Formulierungs-
vorschlag für Artikel 20a GG unterbreitet, der dieser An-
forderung gerecht wird (vgl. SRU, 2012, Tz. 712). Auch 
hat der SRU an selber Stelle erheblichen Handlungsbedarf 
hinsichtlich der weiteren Institutionalisierung dargestellt 
und Umsetzungsmöglichkeiten vorgelegt.

Arbeitsstrukturen der Verwaltung den 
Herausforderungen anpassen
587. Die etablierten und in der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien festgeschriebenen 
Verfahrensweisen der ministeriellen Zusammenarbeit 
erschweren eine integrierte Vorgehensweise im politischen 
Alltag. Wenngleich die Vorteile der Einlinienorganisation 
nicht von der Hand zu weisen sind, hat sie für ein kom-
plexes und integriert zu behandelndes Thema auch Nach-
teile. Für die Bearbeitung des Stickstoffproblems müssen 
die Anreize zu einer gemeinsamen, problemlösungsorien-
tierten Koordination deutlich gestärkt werden. Der SRU 
schlägt daher vor, die Möglichkeit aus § 10 Absatz 2 GGO 
zu nutzen und kurzfristig zunächst innerhalb des Umwelt-
ministeriums eine entsprechende Projektgruppe einzu-
richten, deren Kernaufgabe die Erarbeitung von Lösungs-
vorschlägen für das Stickstoffproblem ist. In der Folge 

sollte eine entsprechende Struktur zur interministeriellen 
Zusammenarbeit geschaffen werden.

Strukturen zugunsten neuer Akteure aufbrechen
588. Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Verringerung des 
Integrationsdefizits liegt im Aufbrechen der vor allem im 
Sektor Landwirtschaft deutlich zu Tage tretenden koope-
rativen Strukturen zwischen Fachministerium und Fach-
verband. Die ohnehin notwendige stärkere Einbindung 
des Umweltressorts in die Erarbeitung anderer Fach-
politiken sollte durch starke, institutionalisierte und 
 dauerhafte Partizipationsmöglichkeiten Dritter (etwa 
Umweltverbände, Fachverbände des Gewässer- und 
 Naturschutzes und des Tourismus) bei der Gestaltung 
politischer Programme und Strategien unterstützt werden. 
Bei der Entwicklung der Partizipationsmöglichkeiten und 
-prozesse kann auf Erfahrungen bisheriger nicht formali-
sierter Partizipations- und Konsultationsverfahren aus der 
Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik aufgebaut werden. 
Darüber hinaus kann die gezielte Einbindung wirtschaft-
licher Akteure, die negative ökonomische Folgen durch 
Umweltprobleme und Schäden zu befürchten haben (etwa 
die Wasserwirtschaft), bei der Politikgestaltung ein Ge-
gengewicht zu den bislang dominierenden landwirtschaft-
lichen Interessen bieten und insgesamt zu einem stärkeren 
Interessenausgleich führen, als dies bislang der Fall ist.

Erarbeitung eines Rahmens zur politischen 
Zielsetzung
589. Der SRU plädiert dafür, auch einen politisch-pro-
grammatischen Rahmen zu erarbeiten, der der Dringlich-
keit und Komplexität des Stickstoffproblems und seiner 
weitreichenden Folgen für biologische Diversität, Luft, 
Wasser, Boden, Klima und nicht zuletzt die menschliche 
Gesundheit gerecht wird. Stickstoff sollte, insbesondere 
weil es sich um ein dauerhaft ungelöstes Problem handelt, 
das nicht nur verschiedene Ressorts, sondern auch den 
Zuständigkeitsbereich mehrerer Abteilungen des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) betrifft, einen Schwerpunktbereich 
im nationalen Umweltprogramm 2030 bilden. Das Um-
weltprogramm sollte die Basis zur Entwicklung einer 
Stickstoffstrategie legen, indem durch Erarbeitung des 
Schwerpunktes fachliche Grundlagen aus den verschie-
denen Arbeitsbereichen, primär aus dem Geschäftsbereich 
des Umweltministeriums, ergänzend aus anderen Res-
sorts, zusammengetragen werden. Dadurch könnte das 
Umweltprogramm, auf Basis einer umfassenden Problem-
analyse und zentraler Eckpunkte ein Mandat für eine 
fachlich zu entwickelnde Stickstoffstrategie sowie einen 
Zielentwicklungsprozess formulieren. Zudem bietet die 
Erarbeitung eines Umweltprogramms idealerweise 
ein Fenster, die formalisierten und hierarchischen Orga-
nisationsstrukturen temporär zu verlassen und durch 
 Zusammenarbeit in einer – wenngleich nur befristet ein-
gesetzten – Arbeitsgruppe eine integrative Bearbeitung 
umzusetzen.
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7.4  Strategische Ansätze für
integrierte Politiken

7.4.1 Die Bedeutung von Strategien

590. Sowohl in Deutschland als auch in anderen Mit-
gliedstaaten sowie auf europäischer Ebene werden kom-
plexe Problembereiche zunehmend mithilfe von Strategie-
prozessen adressiert. Strategien sind vor allem ein 
Instrument des „Agenda-Setzens“ und der Einordnung 
von Einzelmaßnahmen in einen umfassenden Be-
gründungszusammenhang (LYALL und TAIT 2005; de 
 RIDDER und WESSELINK 2006). In Strategieprozessen 
wird eine Problemformulierung zu einem breiteren 
Themen gebiet oder einem übergeordneten Ziel vorgenom-
men, Handlungserfordernisse formuliert, mittel- bis lang-
fristige Ziele gesetzt und koordinierte Maßnahmenbündel 
ausgearbeitet. Dementsprechend dienen sie auch der Pro-
zessstrukturierung und -steuerung und enthalten Indika-
toren zur Messung des Zielerreichungsgrades. Beispiele 
hierfür sind auf nationaler Ebene die Nachhaltigkeits-
strategie und die Biodiversitätsstrategie, auf die in diesem 
Abschnitt wegen ihrer Relevanz für das Stickstoffthema 
noch näher eingegangen wird.

In der politikwissenschaftlichen Literatur wird die Ten-
denz zur Strategiebildung dadurch erklärt, dass komplexe 
und instabile Bedingungen der Politik zu einem „Paradox 
wachsender Kalkulationsnotwendigkeit bei abnehmender 
Kalkulationsmöglichkeit“ führen (RASCHKE und TILS 
2007). Strategien erfüllen auch den Bedarf an Zusammen-
schau und langfristiger Orientierung, der in einer hoch 
arbeitsteiligen politischen Problembearbeitung verloren 
zu gehen droht.

Ursprünglich wurden Strategien als eine Form hierarchi-
scher und strategischer Umweltplanung mit einem hohen 
Steuerungsanspruch definiert, die für die folgenden Hand-
lungsprogramme und die Instrumentierung einen hohen 
Verbindlichkeitsgrad aufweisen sollten (SRU 2002, 
S. 150; 2000, S. 89; JÄNICKE und JÖRGENS 2000). Auf 
der Basis der Evaluationen verschiedener Strategien hat 
sich ein solch hoher Anspruch eines hierarchisch 
 steuernden Politikmodells als weitgehend unrealistisch 
erwiesen (HEY 2009b; STATZ 2008). In der politik-
wissenschaftlichen Literatur werden sie daher mittler-
weile als neue Form des „strategic public management“ 
 (STEURER 2007; STEURER und MARTINUZZI
2005) oder „new mode of reflexive governance“ 
(MEADOWCROFT 2007) charakterisiert. Dabei handelt 
es sich nicht um hierarchische Lenkungsinstrumente, 
 sondern um eine interaktive und partizipative Form
der Selbstbeobachtung und -steuerung von Politik und 
Gesellschaft.

Vor dem Hintergrund ökologischer Herausforderungen 
kann man drei Arten von Strategien unterscheiden: 
 Nachhaltigkeitsstrategien, Umweltstrategien und Sektor-
strategien mit Umweltrelevanz (JACOB et al. 2008):

– Nachhaltigkeitsstrategien sollen Entwicklungspro zesse 
auf langfristige ökologische, soziale und ökonomische 
Ziele ausrichten und haben damit einen umfassenden, 
sektorübergreifenden thematischen Anspruch. Nach 
dem Steuerungskonzept der Agenda 21 sind Nach-
haltigkeitsstrategien als partizipative, lernorientierte 
und kapazitätsbildende Prozesse angelegt, die 
 Situationsanalysen mit Umsetzungsstrategien und 
 Mechanismen der Ergebniskontrolle verbinden 
(MEADOWCROFT 2007).

– Unter Umweltstrategien sind Prozesse oder Program-
me zu verstehen, die von Umweltverwaltungen feder-
führend erarbeitet werden, um auf das Erreichen von 
Zielen – in erster Linie Umweltzielen – in verschie-
denen Handlungsbereichen hinzuwirken. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen thematischen Umweltstrate-
gien, die einzelne Problembereiche in den Blick neh-
men (z. B. nationale Strategie zur biologischen Viel-
falt) und übergreifenden Umweltstrategien (z. B. 
Umweltaktionsprogramme auf EU-Ebene). Umwelt-
strategien sollen ökologischen Handlungsbedarf 
 thematisieren, Ziele und Maßnahmen formulieren und 
unterschiedliche Handlungsebenen koordinieren.

– Auch die politischen Strategien von anderen Ministe-
rien und Verwaltungen (z. B. in den Bereichen Verkehr, 
Landwirtschaft, Forschung, Energie und Struktur-
politik) berücksichtigen zunehmend eine Umwelt-
dimension. Im Vordergrund stehen bei solchen Sektor-
strategien mit Umweltrelevanz in der Regel die Ziele 
und Interessen des federführenden Ressorts und der 
von ihm vertretenen Akteure (z. B. Landwirtschaft oder 
Industrie), obwohl im Einzelfall auch Umweltziele 
handlungsleitend sein können (z. B. beim Energiekon-
zept der Bundesregierung).

Strategien sind Teil einer Mehrebenenpolitik. So kann 
man oftmals thematisch überlappende und sich gegen-
seitig beeinflussende Strategieprozesse auf der interna-
tionalen, der europäischen, der nationalen und der Länder-
ebene vorfinden. Beispiele hierfür sind die durch die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (Rio-Konferenz) von 1992 ausgelösten euro-
päischen und nationalen Nachhaltigkeits- und Biodiver-
sitätsstrategien. Die Rio-Konferenz kann als eine „öffent-
liche Verpflichtung der Regierenden weltweit zur 
nachhaltigen Entwicklung als Ziel internationaler und 
nationaler Politik“ (MEADOWCROFT 2000) verstanden 
werden. Auf der europäischen Ebene ist aktuell auch das 
7. Umweltaktionsprogramm von Bedeutung, das einige 
deutliche Aussagen zur Stickstoffproblematik trifft
(s. Tz. 322 und 592).

591. Strategieprozesse können einen umweltpolitischen 
Mehrwert entfalten, wenn es durch sie gelingt, anspruchs-
volle Ziele und einen überzeugenden Handlungs- und 
Begründungsrahmen zu formulieren und gesellschaftlich 
breit zu verankern. Sie sind dann ein weithin akzeptierter 
Referenzrahmen für die Auseinandersetzungen und 
 Diskussionsprozesse um Einzelmaßnahmen. Sie sind
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aber letztlich nur erfolgreich, wenn eine Reihe günstiger 
politischer und situativer Faktoren zusammenkommen 
und den Anforderungen an eine Strategie im Allgemeinen 
wie Speziellen genügt wird. Zu wichtigen Anforderungen 
und Bestandteilen einer Stickstoffstrategie siehe vor allem 
Kapitel 7.5.

592. Mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 
der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt liegen 
national zwei Strategien vor, die Bezüge zur Stickstoff-
belastung der Umwelt aufweisen und Stickstoff bzw. die 
Minderung von Stickstoffemissionen direkt oder indirekt 
in ihrem Zielsystem adressieren. Beide Strategien verfol-
gen jedoch eigene Ziele – Umsetzung des Leitbildes einer 
nachhaltigen Entwicklung bzw. Schutz der Biodiversität – 
und legen den Fokus damit nicht auf das Stickstoff-
problem. Aus beiden Strategien, den Prozessen zur Er-
arbeitung und Implementierung sowie der institutionellen 
Verankerung können Erfolgsfaktoren und Anforderungen 
abgeleitet werden, die bei der Erarbeitung einer Stick-
stoffstrategie berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden 
werden daher die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie und 
die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt unter 
verschiedenen, für die Erarbeitung und Umsetzung einer 
Stickstoffstrategie als relevant erachteten Aspekten be-
leuchtet.

Neben den beiden Strategien formuliert auch das 7. Um-
weltaktionsprogramm der EU das Ziel, dass „der Nähr-
stoffkreislauf (Stickstoff und Phosphor) nachhaltiger und 
ressourceneffizienter gelenkt wird“ (Europäische Kom-
mission 2014, S. 30 ff.). Es postuliert darüber hinaus: 
„[…] der Nährstoffkreislauf muss Teil eines ganzheit-
licheren Ansatzes werden, der bestehende Politiken der 
Union, die für die Regelung des Problems der Eutrophie-
rung und der übermäßigen Nährstoffeinträge wichtig sind, 
integriert, an diese anknüpft und eine Situation verhindert, 
bei der Nährstoffemissionen über ökologische Medien 
verlagert werden“ (ebd., S. 29). Diese programmatischen 
Grundsätze des 7. UAP sind jedoch konkretisierungs-
bedürftig.

7.4.2 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

593. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist eine 
 politische Strategie ohne verbindlichen Rechtsrahmen, 
die sich am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 
 orientiert und auf langfristige Veränderungen abzielt. Das 
auf der Rio-Konferenz verabschiedete Aktionsprogramm 
„Agenda 21“ fungiert als Leitfaden zur nationalen Um-
setzung einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei betont die 
Agenda 21 als wichtige Instrumente in der Präambel 
„einzel staatliche Strategien, Pläne, Maßnahmen und 
 Prozesse“ (UNCED 1992).

Eine wichtige Vorbereitung für die Erarbeitung der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie war der Prozess zur Erstel-
lung des umweltpolitischen Schwerpunktprogramms 
„Nachhaltige Entwicklung in Deutschland“ und dessen 
Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im April 1998 

(BMU 1998; JÄNICKE und JÖRGENS 2000). Das im 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 14. De-
zember 2013 angekündigte Umweltprogramm (CDU et al. 
2013) könnte einen ähnlichen Beitrag zu einer integrierten 
Stickstoffpolitik leisten.

Konzeptionell bietet die nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie einen starken Bezug zum bestehenden Stickstoffpro-
blem, das den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
auf vielfältige Weise gefährdet. Die grundlegende Ma-
nagementregel der deutschen Strategie betont die Verant-
wortung „für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen“ und die Notwendigkeit „Vorsorge für absehbare 
zukünftige Belastungen [zu] treffen.“ (Bundesregierung 
2002).

Institutionelle und gesellschaftliche Verankerung
594. Die Initiative für die nationale Nachhaltigkeits-
strategie kam aus dem Umweltministerium, erarbeitet 
wurde die Strategie hingegen unter Federführung des 
Bundeskanzleramtes. Auch der weitere Strategieprozess 
wie Weiterentwicklung und Erfolgskontrolle liegt in der 
Verantwortung des Kanzleramtes. Darüber hinaus wurde 
mit dem Staatssekretärsausschuss „nachhaltige Entwick-
lung“ ein hochrangiges Steuerungsgremium unter Leitung 
des Chefs des Bundeskanzleramtes installiert (u. a. STIG-
SON et al. 2013, S. 61 und 72; KNOPF und RELOTIUS 
2009; PISANO et al. 2013; NIESTROY 2005). Hierar-
chisch ist der Chef des Bundeskanzleramtes über den 
Staatssekretären der Ressorts einzuordnen, da er nach § 7 
Geschäftsordnung der Bundesregierung (GOBReg) als 
Staatssekretär der gesamten Bundesregierung fungiert
und auf Ebene eines Bundesministers angesiedelt ist 
(MARSCHALL 2011).

Die Ressorts sind gemäß dem Ressortprinzip (hierzu u. a. 
RUDZIO 2011; MARSCHALL 2011) selbst für die 
 Umsetzung der Strategie verantwortlich. Jedoch hat das 
Kanzleramt aufgrund der Richtlinienkompetenz des Kanz-
lers bzw. der Kanzlerin nach Artikel 65 GG eine heraus-
gehobene Rolle, der damit auch die Nachhaltigkeits-
strategie unterliegt. Konflikte zwischen Ressorts können 
verhindert oder übergeordnet gelöst werden. Diese im 
Vergleich zu anderen Politikfeldern herausgehobene 
 Federführung war bei der Erarbeitung und Abstimmung 
der Nachhaltigkeitsstrategie besonders vorteilhaft 
 (NIESTROY 2005).

595. Durch die frühzeitige Berufung des Rates für Nach-
haltige Entwicklung als unabhängiges Beratungsgremium 
im April 2001 und den seit 2004 vom Deutschen Bundes-
tag in jeder Legislaturperiode eingesetzten Parlamentari-
schen Beirat für nachhaltige Entwicklung (Deutscher 
Bundestag 2004; 2006; 2009; 2014) ist die Nachhaltig-
keitsstrategie in Zivilgesellschaft und Parlament veran-
kert. Beide Gremien sind in die Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden und geben Emp-
fehlungen ab. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
 fungiert als Bindeglied zwischen Politik und gesellschaft-
lichen Akteuren, der Parlamentarische Beirat vermittelt 
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Aspekte nachhaltiger Entwicklung durch seine Arbeit in 
die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages. Die 
 institutionelle Verankerung sorgt für Kontinuität über 
 Legislaturperioden hinaus und kann einen zusätzlichen 
Begründungsrahmen für weitreichende fachpolitische 
Initiativen liefern.

Zielsetzung, Erfolgskontrolle und 
Weiterentwicklung der Strategie
596. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie integriert 
die Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die 
den Kern der Agenda 21 bilden, durch die vier strategie-
prägenden Leitlinien Generationengerechtigkeit, Lebens-
qualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Ver-
antwortung. Den Leitlinien sind 21 Schlüsselindikatoren 
zugeordnet, die den Erreichungsgrad der, meist quantifi-
zierten und mit einem Endzeitpunkt versehenen, Ziele der 
Nachhaltigkeitsstrategie messen. Die Entwicklung wird 
derzeit durch 38 detaillierte Indikatoren dargestellt.

Das Monitoring erfolgt alle vier Jahre durch Vorlage eines 
Fortschrittsberichts, der auch die Weiterentwicklung der 
Strategie beinhaltet (Bundesregierung 2004; 2008; 2012). 
Über die Entwicklung der Indikatoren gibt alle zwei Jah-
re ein Indikatorenbericht Auskunft. Dieser ist auch Teil 
der Fortschrittsberichte und wird vom Statistischen Bun-
desamt erstellt und veröffentlicht (Statistisches Bundes-
amt 2007; 2008; 2010; 2014). Über die durch die Bun-
desregierung vorgenommene Berichterstattung hinaus 
bewerteten 2009 und 2013 internationale Experten im 
Rahmen eines Peer Reviews die Umsetzung und Weiter-
entwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
und gaben Empfehlungen für die zukünftige Arbeit ab 
(STIGSON et al. 2009; 2013).

Zur Weiterentwicklung zählen auch methodische Anpas-
sungen des Monitorings sowie der Indikatorendarstellung 
und eine Aktualisierung oder Modifikation der Ziele. Bei 
der künftigen Weiterentwicklung könnten die Arbeiten 
der Vereinten Nationen zu Nachhaltigkeitszielen und In-
dikatoren zur Entwicklung einer Post-2015-Agenda eine 
Rolle spielen, da die Bundesregierung sich in diesem 
Prozess engagiert und insgesamt eine stärkere Verknüp-
fung der internationalen, europäischen und nationalen 
Ebene im Rahmen der Fortschrittsberichte begonnen hat 
(Bundesregierung 2012).

Integration von Nachhaltigkeit
in den Prozess politischer Entscheidungsfindung
597. Seit Mitte 2009 ist gemäß § 44 Absatz 1 Satz 4 der 
GGO für Gesetze und Rechtsverordnungen „darzustellen, 
ob die Wirkungen […] einer nachhaltigen Entwicklung 
entsprechen“. Dies beinhaltet explizit auch langfristige 
Wirkungen. Die nachhaltigkeitsbezogene Gesetzesfolgen-
abschätzung verknüpft die „Strategie unmittelbar mit der 
Rechtssetzung“ (Bundesregierung 2012).

Aus der Prüfung lässt sich jedoch kaum eine Verbindlich-
keit der Nachhaltigkeitsstrategie für politische Entschei-
dungen ableiten, da das Prüfergebnis nicht zu Verände-

rungen der geprüften Gesetze und Rechtsverordnungen 
verpflichtet. Eine umfängliche Abwägung möglicher 
Verlagerungseffekte und Wechselwirkungen erfolgt bei 
der Nachhaltigkeitsprüfung in der Regel nicht, auch wenn 
sie dazu beitragen kann, „dem Querschnittsziel Nach-
haltigkeit frühzeitig im politischen Prozess Gewicht zu 
verschaffen“ (TIESSEN et al. 2011). Der Parlamenta-
rische Beirat für nachhaltige Entwicklung stellt fest, „dass 
die Nachhaltigkeitsprüfungen häufig eher oberflächlich 
erfolgen oder zumindest nicht vertieft genug dargestellt 
worden sind“ und schlägt vor, „detailliertere Aussagen 
mit konkreten Bezugspunkten zur Nachhaltigkeitsstrate-
gie aufzunehmen“. Eine „Quantifizierung der möglichen 
Auswirkungen“ hält er jedoch nicht für erforderlich 
 (Deutscher Bundestag 2011). Im Peer Review 2013 wird 
eine Schärfung des Instruments Nachhaltigkeitsprüfung 
empfohlen (STIGSON et al. 2013, S. 72). Die Intensität 
der Gesetzesfolgenabschätzung in Deutschland liegt damit 
deutlich unterhalb des auf europäischer Ebene etablierten 
Impact Assessment, das beispielsweise ein mehrstufiges 
Verfahren vorsieht und eine Überprüfung der Kohärenz 
mit bestehenden Politiken und Strategien der EU (Euro-
päische Kommission 2009). Zu berücksichtigen ist, dass 
dem europäischen Impact Assessment weniger Regelun-
gen unterliegen als der deutschen Nachhaltigkeitsprüfung 
und dass das Impact Assessment weit ressourcen- und 
zeitintensiver ist.

Inhaltliche Bezüge zu Stickstoff
598. 5 der 21 Schlüsselindikatoren (Klimaschutz, Land-
bewirtschaftung, Luftqualität, Artenvielfalt, Mobilität) 
bzw. 9 der insgesamt berichteten 38 Indikatoren, über die 
die Entwicklung der Ziele der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie abgebildet wird, weisen direkt oder indirekt 
Bezüge zu Stickstoff auf (s. Tab. 7-1).

Die Bedeutung des Stickstoffproblems bilden insbeson-
dere die Indikatoren „Stickstoffüberschuss“ und „Schad-
stoffbelastung der Luft“ ab, deren Zieljahr 2010 bereits 
in der Vergangenheit liegt und bei denen das gesetzte Ziel 
deutlich verfehlt wurde. Zudem wurde für beide Indika-
toren bisher kein neues Ziel festgelegt. Darüber hinaus 
stehen sie in Bezug zu europäischen Richtlinien, wie der 
Nitrat-Richtlinie, der FFH-Richtlinie und der NEC-Richt-
linie. Wie in den Kapiteln 3, 4 und 6 dargelegt, stellt vor 
allem der Stickstoffüberschuss der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche für die Biodiversität aber auch die 
 gesetzten Ziele im Bereich Wasser und Luft ein schwer-
wiegendes Problem dar.

7.4.3 Strategien zum Schutz der Biodiversität

Strategien auf verschiedenen Ebenen
599. Strategien zum Schutz der biologischen Diversität 
existieren auf verschiedenen Ebenen – international, 
 europäisch, national und auf Länderebene (Abb. 7-1). Die 
Strategien stehen in Beziehung zueinander, jedoch gibt 
es keine vertikale Verpflichtung zur Umsetzung der 
 Strategie der jeweils darüber liegenden Ebene.
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Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (Rio-Konferenz) im Juni 1992 war auch für 
den Schutz der Biodiversität von großer Bedeutung. Hier 
wurde das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity – CBD) unterzeich-
net. Im Gegensatz zur Agenda 21 ist es jedoch ein völker-
rechtlicher Vertrag zwischen souveränen Staaten. Inzwi-
schen ist das Übereinkommen von 194 Vertragsparteien 
unterzeichnet und auch ratifiziert worden (Stand: 
Juni 2014). Mit den drei Zielen des Übereinkommens wird 

versucht, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte 
beim Umgang mit biologischer Diversität in Einklang zu 
bringen. Damit geht die CBD weit über die „klassischen“ 
Schutzansätze hinaus und ist somit in Anspruch und Um-
fang das weltweit umfassendste Übereinkommen im Be-
reich des Naturschutzes und der Entwicklungspolitik (BfN 
2012, zu Indikatoren vgl. Tz. 601).

Im Jahr 2010 wurde der Strategische Plan 2011 bis 2020 
für die Erhaltung der Biodiversität der CBD überarbeitet 

Tabelle 7-1
Stickstoffbezug von Zielen, Indikatoren und Trendentwicklungen

der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

Direkter Bezug
Klimaschutz: Treibhausgasemissionen
Zu den dargestellten Treibhausgasen zählt gemäß Kyotoprotokoll auch Lachgas (N2O), dessen Auswirkungen in 
Kapitel 3.5 dargestellt wurden.
– Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 und bis 2050 um 80 bis 95 % zu 

verringern.
– Im Mittel der Jahre 2008 bis 2012 war eine Verminderung von 23,6 % zu verzeichnen, wobei die Emissionen 

2012 gegenüber 2011 entgegen dem Trend zugenommen haben; Lachgas trugt zu 6 % zu den Emissionen bei, 
eine Einzelausweisung des Trends für Lachgas erfolgt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie nicht.

Landbewirtschaftung: Stickstoffüberschuss
Der größte Verursacher des bestehenden Stickstoffproblems ist, wie in Kapitel 4 deutlich wurde, die Landwirtschaft.
– Ziel war es, den insgesamt für Deutschland bilanzierten Stickstoffüberschuss je ha landwirtschaftlich genutzter 

Fläche bis 2010 auf 80 kg zu verringern, Grundlage der Berechnungen ist die Hoftor-Bilanz; ein zeitlich 
 weitergehendes Ziel wurde bislang nicht vereinbart.

– Für das Jahr 2012 wird ein Stickstoffüberschuss von 98 kg/ha ausgewiesen und auch im Zieljahr 2010 lag der 
Überschuss mit 96 kg/ha deutlich oberhalb des Zielwertes, in den letzen Jahren ist kein signifikanter Trend 
 erkennbar.

Luftqualität: Schadstoffbelastung der Luft
Zu den zur Messung der Luftqualität dargestellten Luftschadstoffen zählen Ammoniak (NH3) und Stickstoffoxide 
(NOx), die Auswirkungen von Stickstoff auf die Luftqualität auf menschliche Gesundheit und Umwelt wurden in 
Kapitel 3 dargelegt.
– Ziel war es, die Schadstoffbelastung der Luft bis 2010 um 70 % gegenüber 1990 zu vermindern, ein zeitlich 

weitergehendes Ziel wurde bislang nicht vereinbart.
– Für 2012 wird eine Verringerung der Belastung um fast 60 % ausgewiesen, das für 2010 gesetzte Ziel konnte 

nicht erreicht werden, wobei für die Zielverfehlung insbesondere die deutlich zu niedrigen Minderungen von 
Ammoniak und eine zwar kontinuierliche aber zu geringe Verringerung von Stickstoffoxiden benannt werden.

Indirekter Bezug
Artenvielfalt: Artenvielfalt und Landschaftsqualität
In Kapitel 3.4 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
 biologischen Diversität gehören.
– Der Indikator ist ein Index der bundesweiten Bestandsgrößen von 51 repräsentativen Vogelarten in sechs 

Hauptlebensraum- und Landschaftstypen, der Informationen über Artenvielfalt, Landschaftsqualität und Nach-
haltigkeit der Landnutzungen liefert.

– Ziel ist bis 2015 ein Zielwert von 100 % sowohl des Gesamtindikators als auch der sechs Teilindikatoren zu 
erreichen und somit in etwa den Stand von 1975.

– 2011 lag der Wert bei 63 %, wobei darauf hingewiesen wird, dass insbesondere die Diversität im Agrarland vor 
allem in den letzten zehn Jahren eine negative Entwicklung aufweist (2011: 56 %).

Fortsetzung nächste Seite



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 265 – Drucksache 18/4040

265

Strategische Ansätze für integrierte Politiken

und beschlossen. Er fordert dringend, wirksame Maßnah-
men zur Eindämmung des Verlusts biologischer Diver sität 
zu ergreifen und die wesentlichen Ökosystemleistungen 
zu sichern. Der Plan enthält fünf allgemeine strategische 
Ziele (Strategic Goals), die mit zwanzig konkreten Kern-
zielen (Aichi Biodiversity Targets) unterlegt sind (SCBD 
2010). Das Kernziel 8 adressiert die Stickstoffproblema-
tik: „Bis 2020 ist die Verschmutzung der Umwelt, unter 
anderem auch durch überschüssige Nährstoffe, wieder auf 
ein für die ökosystemare Funktion und die biologische 
Vielfalt unschädliches Niveau gebracht worden“ (Über-
setzung des BfN 2010).

Auch die EU hat die CBD ratifiziert (Rat der Europäischen 
Gemeinschaften 1993). Unter dem Titel „Lebensversiche-
rung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der 
EU für das Jahr 2020“ hat die Europäische Kommission 
(2011) eine Überarbeitung ihrer 1998 entwickelten Bio-
diversitätsstrategie vorgelegt. Mit der Strategie kommt 
die EU ihren internationalen Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt nach. Sie 
strebt an, bis zum Jahr 2020 den Verlust an biologischer 
Diversität und die Verschlechterung der Ökosystemdienst-
leistungen aufzuhalten. Bemerkenswert ist allerdings, dass 
das Kernziel 8 des Strategischen Plans der CBD, das für 
die Stickstoffproblematik wichtig ist, sich in der europä-
ischen Biodiversitätsstrategie nicht in vollem Umfang 
wiederfindet. Die europäische Biodiversitätsstrategie setzt 
auf eine vollständige Umsetzung der Vogelschutz- und 

der FFH-Richtlinie, die nach Auffassung der Kommission 
zur Vermeidung des weiteren Verlustes und zur Wieder-
herstellung der biologischen Vielfalt in Europa unerläss-
lich ist (Europäische Kommission 2011). Die europäische 
Biodiversitätsstrategie als solche ist rechtlich nicht 
 verbindlich, jedoch geben wesentliche Inhalte bereits 
 bestehende rechtliche Verpflichtungen wieder. Die An-
forderungen der europäischen Biodiversitätsstrategie 
werden somit indirekt von den Mitgliedstaaten umgesetzt. 
Wenngleich sich eine Verpflichtung nicht direkt aus dem 
EU-Recht ergibt, so schreibt doch Artikel 6 CBD vor, dass 
die Vertragsstaaten nationale Umsetzungsstrategien zur 
Erreichung der Ziele der CBD entwickeln.

Institutionelle und gesellschaftliche Verankerung
600. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
von 2007 (NBS; nachfolgend: Nationale Biodiversitäts-
strategie) ist eine Umweltstrategie der Bundesregierung, 
die unter Federführung des Umweltministeriums entwi-
ckelt wurde. Das Umweltministerium ist für die Umset-
zung und die Berichterstattung zur Erfolgskontrolle feder-
führend. Die Steuerung des Umsetzungsprozesses erfolgt 
durch einen im Umweltministerium angesiedelten Len-
kungsausschuss sowie eine Interministerielle Arbeits-
gruppe, an der elf Bundesministerien unter Leitung des 
BMUB teilnehmen. Die Ressorts sind, wie auch bei der 
Nachhaltigkeitsstrategie, im Rahmen ihrer Aufgaben-
bereiche und Themenfelder gemäß dem Ressortprinzip 

Indirekter Bezug
Mobilität: Transportintensität
Die Bedeutung von Mobilität bzw. Verkehr für Stickstoffbelastungen wurde in Kapitel 4.2 erläutert, mithin  korreliert 
eine Abnahme von Verkehr mit einer Verringerung der Stickstoffbelastungen.
– Die Mobilitätsentwicklung wird durch vier spezifische Indikatoren dargestellt, für Stickstoff sind vor allem die 

auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes bezogenen Indikatoren Güter- und Personentransportintensität 
von Bedeutung.

– Ziel ist es, die Gütertransportintensität bis 2020 gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 um 5 %, die Personen-
verkehrsintensität um 20 % zu senken.

– 2012 lag die Transportintensität des Güterverkehrs um 8 % höher als 1999, die des Personenverkehrs um 9 % 
unterhalb des Ausgangswertes, beide Indikatoren weisen damit einen deutlichen Abstand zum Ziel aus, der 
Güterverkehr entwickelt sich sogar deutlich negativ.

Landbewirtschaftung: Ökologischer Landbau
Im Vergleich zur konventionellen Agrarwirtschaft führt der ökologische Landbau häufig zu geringeren Stickstoff-
überschüssen pro Fläche, da er grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, Kreisläufe zu schließen; bei der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie wird, wie in Abschnitt 6.3.1.2.4 dargestellt, häufig auf den ökologischen Landbau als 
Maßnahme zur Minderung der Stickstoffbelastung zurückgegriffen.
– Ziel ist es, den Anteil der Anbaufläche für ökologischen Landbau auf 20 % auszudehnen, als Zieljahr wurde 

ursprünglich 2020 festgelegt, seit 2008 fehlt ein Zieljahr.
– Im Jahr 2012 wurden nach Daten des Statistischen Bundesamtes 5,8 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

vom ökologischen Landbau bewirtschaftet (aufgrund einer anderen Erhebungsmethodik weist die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung 6,2 % aus), wobei insgesamt nur ein wenig ansteigender Trend und seit 2010 
nahezu eine Stagnation gemessen wird.

SRU/SG 2015/Tab. 7-1;
Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2007; 2008; 2013; 2014; Bundesregierung 2002
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Abbildung 7-1
Strategien zum Schutz der Biodiversität

SRU/SG 2015/Abb. 7-1
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selbst für die Umsetzung der Strategie verantwortlich. 
Darüber hinaus sind Länder und Kommunen in den Ge-
samtprozess eingebunden.

Ein besonderer Schwerpunkt der Operationalisierung liegt 
in der Vernetzung der Akteure. Diese findet jährlich durch 
ein Nationales Forum statt, das einen aktuellen Schwer-
punkt der Strategie ins Zentrum stellt. 2008 wurden Re-
gionalforen durchgeführt, die in erster Linie der Bekannt-
machung der Strategie dienten, jedoch auch Anregungen 
für den weiteren Prozess aufnahmen. Darüber hinaus 
werden Länderforen durchgeführt sowie Dialogforen für 
vier unterschiedliche Akteurskreise (Naturschutz, Nach-
haltige Naturnutzung, Wissenschaft und Forschung sowie 
Gesellschaftliches Bewusstsein). Sie sind darauf ausge-
richtet, mit den Akteuren Wege zur Erreichung ausge-
wählter Ziele der Strategie zu entwickeln. Darüber hinaus 
erfolgt auf Länderforen seit 2010 ein regelmäßiger Aus-
tausch zwischen Bund und Ländern.

Zielsetzung und Erfolgskontrolle
601. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
unterscheidet grundsätzlich zwischen Zielvorgaben (Qua-
litäts- und Handlungszielen) und konkreten, akteursbezo-
genen Maßnahmen. Insgesamt enthält sie etwa 330 Ziele 
und 430 Maßnahmen. Sie verpflichtet die gesamte Bun-
desregierung und ist mit ihren Zielsetzungen, die teilwei-
se einen Zeithorizont bis 2050 abdecken, über mehrere 
Legislaturperioden ausgelegt. Ihr Erfolg wird anhand 
eines Indikatorensets sowie durch Rechenschaftsberichte 
regelmäßig überprüft (BMU 2013, S. 135). Das BfN stellt 
heraus, dass bei der deutschen Strategie die Vernetzung 
und Einbettung in bestehende nationale und internationa-
le Vereinbarungen, wie die nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie, die Biodiversitätsstrategie der EU und die Beschlüs-
se der CBD, herausragend ist (BfN 2012).

Zu den Qualitätszielen erfolgt keine eigenständige regel-
mäßige Berichterstattung. Eine zusammenfassende Er-
folgskontrolle der Strategie wird durch den Indikatoren-
bericht realisiert. Dieser enthält derzeit ein Set von 19 
Indikatoren (BMU 2010), die auch die Einflussgrößen für 
das Erreichen der Ziele darstellen und den Zielkanon der 
Biodiversitätsstrategie mit drei bestehenden Indikatoren-
systemen (dem der Nachhaltigkeitsstrategie, dem Kern-
indikatorensystem Umwelt (KIS) des Umweltbundesamtes, 
der Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI)) verknüpfen. 

Inhaltliche Bezüge zu Einträgen reaktiver 
Stickstoffverbindungen
602. Die Nationale Biodiversitätsstrategie weist darauf 
hin, dass neben anderen Faktoren auch reaktive Stickstoff-
belastungen insbesondere aus der Landwirtschaft die 
biologische Diversität in ihrer Qualität verändern. Viele 
Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind durch den 
Eintrag ferntransportierter Luftschadstoffe, insbesondere 
Stickstoffoxide und Ammoniak, gefährdet.

603. Drei der vier Qualitätsziele, die die Biodiversitäts-
strategie im Abschnitt „Umwelteinflüsse auf die Biolo-

gische Vielfalt“ unter B 3.1 „Flächendeckende diffuse 
 Stoff einträge“ aufstellt, haben einen Bezug zu Stickstoff
(BMU 2007, S. 54–55):

– Bis zum Jahre 2020 werden die Belastungswerte (Cri-
tical Loads und Levels) für Versauerung, Schwerme-
tall- und Nährstoffeinträge (Eutrophierung) und für 
Ozon eingehalten, sodass auch empfindliche Ökosys-
teme nachhaltig geschützt sind.

– Bis 2015 weisen die Flüsse, Seen, Übergangs- und 
Küstengewässer einen guten chemischen und guten 
ökologischen Zustand auf. Heute bereits sehr gute Zu-
stände von Gewässern verschlechtern sich nicht.

– Ab 2020 werden die bewirtschaftungsbedingten Schad-
stoffeinträge in land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Böden, zum Beispiel durch weitere Verschärfung der 
Grenzwerte des Düngemittelrechts, zurückgeführt.

Das Ziel, die Critical Loads für Eutrophierung überall 
einzuhalten, ist nicht nur sehr anspruchsvoll (vgl. Tz. 322) 
sondern auch bisher nicht durch ein umweltpolitisches 
Maßnahmenprogramm zielführend unterlegt. Um dieses 
Ziel erreichen zu können, wäre folglich ein ambitioniertes 
Handlungsprogramm zu entwickeln. Zur Umsetzung 
schlägt die nationale Biodiversitätsstrategie lediglich sol-
che Maßnahmen vor, die entweder bereits bestehende 
Verpflichtungen (z. B. Umsetzung der NEC-Richtlinie in 
nationales Recht) wiedergeben oder so vage gehalten sind, 
dass sie nicht operationalisiert werden können (z. B. „Mi-
nimierung der Einträge von Stoffen und der Schadstoffan-
reicherungen durch Novellierung der einschlägigen Ge-
setze und Verordnungen“) (BMU 2007, S. 80). Auch 
ambitionierten Ideen wie die „schutzgut- und vorsorge-
orientierte Harmonisierung von Rechtsvorschriften auf 
EU-Ebene“ (ebenda) fehlt die Konkretisierung. Damit 
bleibt die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie hinter 
den gesetzten Ambitionen zurück. 

604. Neun der im Indikatorenbericht in ihrer Entwick-
lung dargestellten Indikatoren weisen direkt oder indirekt 
Bezüge zur Problematik der Einträge reaktiver Stickstoff-
verbindungen auf (s. Tab. 7-2). 

Das Stickstoffproblem wird insbesondere durch die Indi-
katoren „Eutrophierende Stickstoffeinträge“ und „Öko-
logischer Gewässerzustand“ verdeutlicht, deren Ziel-
erreichung unterhalb von 50 % liegt, mithin das gesetzte 
Ziel deutlich verfehlt wurde. Im selben Bereich der 
 Ziel erreichung liegt der Indikator „Ökologischer Land-
bau“. Zwischen 50 und 80 % Zielerreichung liegen die 
vier Indikatoren „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ 
(statistisch signifikant), „Gefährdete Arten“, „Erhaltungs-
zustand der FFH-Lebensräume und FFH-Arten“ und 
„Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert“. Ledig-
lich der Indikator „Stickstoffüberschuss der Landwirt-
schaft“ hat sich statistisch signifikant verbessert (BMU 
2013). Unabhängig vom Grad der Zielerreichung ist der 
Zielwert dieses Indikators zu wenig ambitioniert, da wie 
in den Kapiteln 3, 4 und 6 dargelegt, der Stickstoffüber-
schuss aus der Landwirtschaft für die Biodiversität aber 
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Tabelle 7-2
Indikatoren und deren Zielwerte der nationalen Strategie zur 

biologischen Vielfalt mit Bezug zur Stickstoffproblematik

Direkter Bezug
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft
Der größte Verursacher des bestehenden Stickstoffproblems ist, wie in Kapitel 4 deutlich wurde, die Landwirtschaft.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Differenz zwischen Stickstoffflüssen in die Landwirtschaft und Stickstoff-

flüssen aus der Landwirtschaft (Gesamtbilanz)
– Ziel: 80 kg/ha*a im Jahr 2010
– Kernaussage: Von 1991 bis 2009 ist der Stickstoffüberschuss von 131 kg/ha und Jahr auf 95 kg/ha und Jahr 

gesunken (gleitendes Dreijahresmittel). Der aktuelle Wert liegt in der Nähe des Zielbereiches von 80 kg/ha und 
Jahr.

Eutrophierende Stickstoffeinträge
Zu den zur Messung der Luftqualität dargestellten Luftschadstoffen zählen Ammoniak (NH3) und Stickstoffoxide 
(NOx), die Auswirkungen von Stickstoff auf Luftqualität, auf menschliche Gesundheit und Umwelt wurden in 
Kapitel 3 dargelegt.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Flächenanteil ohne Überschreitungen ökosystemspezifischer Belastungs-

grenzen für eutrophierende Stickstoffeinträge (Critical Loads of Nutrient Nitrogen)
– Ziel: 100 % im Jahr 2020
– Kernaussage: Im Jahr 2007 wurden nur auf 22 % der bewerteten Flächen empfindlicher Ökosysteme die 

 Belastungsgrenzen nicht überschritten. Um die Belastungsgrenzen bis zum Jahr 2020 flächendeckend einzu-
halten, sind künftig große Anstrengungen erforderlich, insbesondere eine deutliche und dauerhafte Reduktion 
der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft.

Indirekter Bezug
Klimawandel und Frühlingsbeginn
Zu den dargestellten Treibhausgasen zählt gemäß Kyotoprotokoll auch Lachgas (N2O), dessen Auswirkungen in 
Kapitel 3.5 dargestellt wurden.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Verschiebung des Beginns der Apfelblüte infolge des Klimawandels 

(deutschlandweiter Mittelwert des Termins für den Beginn der Apfelblüte)
– Ziel: Keine weitere Verfrühung des Beginns des phänologischen Vollfrühlings
– Kernaussage: Seit dem Ende der 1980er-Jahre zeigt sich eine deutliche Verfrühung des Beginns des phänolo-

gischen Vollfrühlings. Dieser Termin fiel im Jahr 2011 auf den 27. April und lag damit im Trend einer fort-
schreitenden Verfrühung über den Bilanzierungszeitraum von 1951 bis 2011.

Artenvielfalt und Landschaftsqualität
In Kapitel 3.4 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
biologischen Diversität gehören.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Index (Maßzahl in %) über die bundesweiten Bestandsgrößen von 59 

 repräsentativen Vogelarten in sechs Hauptlebensraum- und Landschaftstypen
– Ziel: 100 % im Jahr 2015
– Kernaussage: Die Indikatorwerte liegen nach wie vor weit vom Zielwert entfernt. Bei gleich bleibender Ent-

wicklung kann das Ziel von 100 % im Jahr 2015 nicht ohne erhebliche zusätzliche Anstrengungen von Bund, 
Ländern und auf kommunaler Ebene in möglichst allen betroffenen Politikfeldern erreicht werden.

Gefährdete Arten
In Kapitel 3.4 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
biologischen Diversität gehören.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Index (Maßzahl in %) über die Einstufung von Arten ausgewählter Arten-

gruppen in die Rote-Liste-Kategorien bundesweiter Roter Listen
– Ziel: 17 % im Jahr 2020
– Kernaussage: Für das Jahr 2009 beträgt der vorläufig nur für drei Gruppen berechnete Indikatorwert 28 %. Um 

den Zielwert von 17 % bis 2020 zu erreichen, sind große Anstrengungen im Artenschutz notwendig.
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Indirekter Bezug

Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und FFH-Arten
In Kapitel 3.4 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
biologischen Diversität gehören.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Index (Maßzahl in %) über die Bewertungen des Erhaltungszustands der 

Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in den biogeo-
graphischen Regionen in Deutschland

– Ziel: 80 % im Jahr 2020
– Kernaussage: Für die letzte Berichtsperiode (2001 – 2006) beträgt der Indikatorwert 48 %. Er liegt noch weit 

vom Zielwert entfernt. Bei einem Großteil der Schutzgüter sind daher erhebliche Anstrengungen erforderlich, 
um deren Erhaltungszustand zu verbessern.

Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert
In Kapitel 3.4 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für die Gefährdung der 
biologischen Diversität gehören.
– Gemessene oder beobachtete Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (HNV Farmland, High 

Nature Value Farmland) an der gesamten Landwirtschaftsfläche
– Ziel: 19 % im Jahr 2015
– Kernaussage: Im Jahr 2009 betrug der Anteil der Landwirtschaftsflächen mit äußerst hohem Naturwert 2,2 %, 

mit sehr hohem Naturwert 4,5 % und mit mäßig hohem Naturwert 6,3 % (HNV-Farmland-Flächen mit einem 
Gesamtanteil von 13,0 %). Um das Ziel bis zum Jahr 2015 zu erreichen, müssen gezielt Maßnahmen zur 
 Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft ergriffen werden.

Ökologischer Gewässerzustand
In Abschnitt 3.4.2 wurde dargestellt, dass Stickstoffeinträge zu den wichtigsten Ursachen für das Nichterreichen 
des guten chemischen und ökologischen Zustandes von Gewässern gehören.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Anteil der Wasserkörper der Flüsse, Bäche, Seen, Übergangs- und Küs-

tengewässer, die sich in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand befinden, an der Gesamtanzahl 
aller bewerteten Wasserkörper

– Ziel: 100 % im Jahr 2015
– Kernaussage: Nur 10 % der Wasserkörper befanden sich im Jahr 2009 in einem guten oder sehr guten ökolo-

gischen Zustand. Die häufigsten Ursachen für Beeinträchtigungen sind Veränderungen der Gewässerstruktur 
und hohe Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft.

Ökologischer Landbau
Im Vergleich zur konventionellen Agrarwirtschaft führt der ökologische Landbau häufig zu geringeren Stickstoff-
überschüssen pro Fläche, da er grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, Kreisläufe zu schließen; bei der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie wird, wie in Abschnitt 6.3.1.2.4 dargestellt, häufig auf den ökologischen Landbau als 
Maßnahme zur Minderung der Stickstoffbelastung zurückgegriffen.
– Gemessene oder beobachtete Größe: Anteil der Flächen mit ökologischem Landbau an der landwirtschaftlich 

genutzten Fläche.
– Ziel: 20 % ohne Zieljahr
– Kernaussage: Zwar nehmen die Flächen mit ökologischem Landbau kontinuierlich zu (5,9 % Flächenanteil im 

Jahr 2010). Das 20 %-Ziel ist jedoch bei weitem noch nicht erreicht. Es ist beabsichtigt, die Rahmenbedingun-
gen für den Umstieg auf den ökologischen Landbau so zu gestalten, dass in den nächsten Jahren die Fläche des 
ökologischen Landbaus auf 20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche steigen kann.

SRU/SG 2015/Tab. 7-2; Datenquelle: BMU 2010; 2013
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auch für die gesetzten Qualitätsziele im Bereich Wasser 
ein schwerwiegendes Hindernis darstellt. Zudem ist das 
Ziel aufgrund mangelnder räumlicher Differenzierung 
nicht ausreichend.

7.4.4  Zusammenfassende Bewertung der 
Nachhaltigkeitsstrategie und der 
Biodiversitätsstrategie

605. Wie dargestellt, enthalten sowohl die Nachhaltig-
keitsstrategie als auch die Biodiversitätsstrategie wich tige 
Bezüge zum Thema Stickstoff. Die Nachhaltigkeitsstrate-
gie stellt jedoch ein umfassenderes politisches Zielsystem 
(Nachhaltigkeit) ins Zentrum, die Biodiversitätsstrategie 
konkretisiert einen Teilbereich nachhaltiger Entwicklung 
und besitzt einen klaren Schutzgutbezug (Biodiversität). 
Beide Strategien erfassen die Relevanz der Stickstoff-
belastungen als Teil eines Gesamtbildes. Die Ziele sind 
aber nicht durch ein zielführendes Handlungsprogramm 
unterlegt. Dies gilt insbesondere für die Biodiversitäts-
strategie, die nicht über einen vereinbarten Modus der 
Weiterentwicklung verfügt, wie es bei der Nachhaltig-
keitsstrategie der Fall ist.

Aufgrund der ausgewählten Ziele und Indikatoren mit 
direktem oder indirektem Stickstoffbezug sind der Schutz 
von Mensch und Umwelt im Allgemeinen sowie der Bio-
diversität im Besonderen jedoch unzureichend berück-
sichtigt. Darüber hinaus sind die gesetzten Ziele aus Sicht 
des notwendigen Schutzniveaus nicht ambitioniert genug 
und in zwei Fällen (Stickstoffüberschüsse aus der Land-
wirtschaft in beiden Strategien und Luftqualität in der 
Nachhaltigkeitsstrategie) ist der zur Zielerreichung fest-
gelegte Zeitraum bereits verstrichen. Auf diese Defizite 
hat der SRU bereits in einem Kommentar zum Fort-
schrittsbericht 2012 zur Nachhaltigkeitsstrategie hin-
gewiesen (SRU 2011).

606. Vor allem die Entstehungsgeschichte der natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie und die Bewertung ihrer 
Elemente ist in der Literatur umfänglich beschrieben, nach 
unterschiedlichen Aspekten untersucht und mit Nach-
haltigkeitsstrategien anderer Staaten verglichen worden 
(u. a. PISANO et al. 2013; JACOB et al. 2013; BORBO-
NUS et al. 2013; BORNEMANN 2014; QUITZOW 2010; 
KNOPF und RELOTIUS 2009; NIESTROY 2005; TILS 
2005). Als Erfolgsfaktoren hervorgehoben werden hier 
insbesondere die hochrangige Ansiedlung im Bundes-
kanzleramt, die starke institutionelle Verankerung in-
nerhalb der Bundesregierung und den Ressorts sowie 
Par lament und Zivilgesellschaft. Zudem werden die wei-
testgehende Quantifizierung und Terminierung der Ziele 
sowie die Erfolgsmessung durch Indikatoren und regel-
mäßige Berichterstattung positiv bewertet, da sie der 
Strategie eine gewisse, wenn auch nicht einklagbare Ver-
bindlichkeit verleihen und deren langfristigen Charakter 
festigen. Auch die nachhaltigkeitsbezogene Gesetzes-
folgenabschätzung weist in die richtige Richtung, um zu 
einer konsistenteren Politik zu gelangen.

Für die Strategie zur biologischen Vielfalt liegen solche 
politikwissenschaftlichen Publikationen nicht vor. Beson-
dere Beachtung bei der Erarbeitung einer Stickstoff-
strategie sollten nach Einschätzung des SRU jedoch die 
Verbindung der Biodiversitätsstrategie zu anderen, zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung und Verabschiedung bereits 
bestehenden Strategien im Allgemeinen und die enge Ver-
knüpfung von Zielen und Indikatoren im Besonderen 
finden. Darüber hinaus sind die umfassenden, auf unter-
schiedlichen Ebenen auf verschiedene Akteure ausgerich-
tete Dialogprozesse zur Vermittlung und Umsetzung der 
Strategie auf Vor- und Nachteile hin zu analysieren und 
gegebenenfalls nachzuahmen.

Beiden Strategien gemeinsam ist jedoch, wie Befragungen 
von Mitarbeitern der Bundesregierung bis hin zu Staats-
sekretären sowie Bundestagsabgeordneten und Fraktions-
mitarbeitern durch die Universität Lüneburg ergaben, dass 
ihre Bedeutung in den alltäglichen Politikentscheidungen 
nur eine nachgelagerte Rolle (Nachhaltigkeitsprüfung) 
spielt oder gar keine Relevanz besitzt (Biodiversitäts-
strategie) (LAWS 2014; HEINRICHS und LAWS 2012). 
Darüber hinaus wird in den Studien konstatiert, dass es 
für eine stärkere Wahrnehmung beider Strategien einer 
verstärkten Koordination der Ministerien auf allen 
 hierarchischen Ebenen sowie eines echten hochrangigen 
Ownerships bedarf. Zudem wird empfohlen, die Folgen 
politischen Handelns für die in den Strategien festge-
schriebenen Zielsysteme stärker als bislang zu berück-
sichtigen. Dieser Einschätzung schließt sich der SRU an. 
Es ist bislang nicht gelungen, die Strategien und die in 
ihnen verankerten Ziele im politischen Entscheidungs-
findungsprozess hinreichend zu etablieren. Dies trifft 
mithin auch auf das Problem zu hoher Stickstoffemis-
sionen und deren Folgen zu.

7.4.5 Mehrwert einer Stickstoffstrategie

607. Der SRU schlägt vor, dem Stickstoffthema eine 
eigenständige Strategie zu widmen, da das Problem im 
Rahmen der bestehenden Strategien nicht hinreichend 
adressiert und bearbeitet werden kann. Zudem können in 
den bestehenden Strategien keine weiter ausdifferenzier-
ten stickstoffbezogenen Ziele und Indikatoren etabliert 
werden, da die Gefahr bestünde, innerhalb der Strategien 
ein Ungleichgewicht zu erzeugen.

608. Eine eigenständige Stickstoffstrategie kann zudem 
einen Beitrag zu einer verstärkten Problemwahrnehmung 
leisten. Dies gilt einerseits für die damit befassten Ver-
waltungen, aber vor allem auch für die breite Öffentlich-
keit. Gerade aufgrund der Komplexität und Dynamik, aber 
auch wegen der oftmals erheblichen zeitlichen und räum-
lichen Verzögerung der Wirkung überhöhter Stickstoff-
einträge ergibt sich ein Defizit in der individuellen Wahr-
nehmung der negativen Folgen für Natur und Umwelt. 
Denn ein direkter Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung ist für den Einzelnen kaum erkennbar, in der 
Regel nicht sinnlich wahrnehmbar (vgl. KRUSE 2005, 
S. 111 f.) und die aktuellen Folgen bzw. potenzielle 
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 Schäden spielen im gegenwärtigen Alltag der Menschen 
keine gravierende Rolle. 

Entsprechend sind die von verschiedenen Verursachern 
verschuldeten und für die Gesellschaft unerwünschten 
Umweltveränderungen in der Regel nur für Experten fest-
stellbar oder erst dann sinnfällig, wenn Ökosystem-
leistungen bereits verloren gegangen sind, zum Beispiel 
bei einer massiven Algenblüte im Meer, die das Bade-
erlebnis einschränkt. Das Erkennen von Problemen ist 
jedoch Grundvoraussetzung für individuelle Wertentschei-
dungen als Grundlage für eigenes Handeln, aber auch für 
Entscheidungen im Rahmen von gesellschaftlichen Ab-
wägungsprozessen (SCHREINER 2005, S. 391; REAY 
et al. 2011). Darüber hinaus erhöht die Wahrnehmung 
un erwünschter Umweltveränderungen die öffentliche 
Akzeptanz politischer Entscheidungen. Ohne ein Prob-
lembewusstsein unterbleibt politisches Handeln (vgl. 
WEINGART et al. 2000). 

609. Das Wissen vieler Menschen über Umweltver-
änderungen entsteht kommunikativ, indem es von der 
Wissen schaft generiert wird und in verschiedene kommu-
nikative Kontexte einfließt (NEVERLA und SCHÄFER 
2013). Eine soziale und kulturelle Konstruktion des  Themas 
Stickstoff, wie es in der Regel durch Massen medien ge-
schieht (vgl. NEVERLA und SCHÄFER 2012), findet nicht 
ausreichend statt (REAY et al. 2011). Daher erfolgt die 
Konstruktion fast ausschließlich durch Wissenschaft und 
Politik. Das Umweltproblem der erhöhten Stickstoff-
einträge in Ökosysteme erreicht als Thema nicht die breite 
Öffentlichkeit. Durch die Erarbeitung und Verabschiedung 
einer Stickstoffstrategie kann die Kommunikation erweitert 
und verbessert und damit die Problemwahrnehmung in der 
Bevölkerung geschärft werden (vgl. Abschn. 7.5.3).

610. Eine Stickstoffstrategie als problemorientierte Um-
weltstrategie erweitert und ergänzt die Perspektiven des 
bestehenden Strategiekanons, sodass sie direkten Mehr-
wert erzeugen und die Aufmerksamkeit erhöhen kann. Sie 
kann eine wichtige Rolle für die Umsetzung der Strategie 
zur biologischen Vielfalt spielen, da das Stickstoffproblem 
das Erreichen der Biodiversitätsziele erschwert oder ver-
hindert. Zudem enthält die nationale Strategie zur bio-
logischen Vielfalt zwar ein anspruchsvolles Zielsystem, 
das aber nach Einschätzung des SRU voraussichtlich im 
Rahmen der vorhandenen rechtlichen Vorgaben nicht 
 erreicht werden kann. In Bezug auf Stickstoff sind die 
Ziele der Strategie zur biologischen Vielfalt nicht durch 
ein politisches Handlungsprogramm unterlegt. Diese Fehl-
stelle könnte durch eine Stickstoffstrategie gefüllt werden. 
Eine stärkere Integration des Stickstoffproblems in die 
Strategie zur biologischen Vielfalt würde den Heraus-
forderungen voraussichtlich nicht gerecht, da die Strategie 
im politischen Alltagsbetrieb nicht hinreichend wahr-
genommen wird, keine umfassende institutionelle Ver-
ankerung genießt und zudem auf den Schutz der Bio-
diversität abzielt, nicht jedoch auf eine gesamthafte 
Betrachtung aller Umwelt- und Gesundheitsfolgen von 
Stickstoffeinträgen. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist 
aufgrund ihrer breiten Ausrichtung aus Sicht des SRU 

nicht der richtige Ort, um das Thema Stickstoffbelastung 
und dessen Folgen hinreichend prominent zu platzieren.

Für die Nachhaltigkeitsstrategie kann die Stickstoff-
strategie jedoch einen wichtigen Beitrag zur Weiterent-
wicklung der Ziele leisten. Gerade für die Nachhaltig-
keitsstrategie stellt sich die Frage, ob nicht angesichts der 
umfassenden Bedeutung des Themas zusätzlich ein über-
geordnetes Gesamtziel sinnvoll ist, das die Emissionen 
aller Sektoren und der unterschiedlichen Stickstoffver-
bindungen zusammenführt.

Ein solches übergeordnetes Reduktions- oder Budgetziel, 
wie es nach Einschätzung des SRU für die erfolgreiche 
Bearbeitung des Stickstoffproblems erforderlich ist, könn-
te im Rahmen einer Stickstoffstrategie entwickelt werden 
(s. Tz. 621 f.) und Eingang in die ohnehin anstehende 
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie finden. 
Auch könnte eine kurzfristig beginnende breite Diskus-
sion zur Entwicklung eines nationalen Gesamtziels oder 
-budgets in den laufenden Prozess der Vereinten Nationen 
zur Erarbeitung globaler Nachhaltigkeitsziele eingehen, 
da das Problem des durchbrochenen Stickstoffkreislaufes 
und der Überfrachtung der Umwelt mit Nährstoffen auch 
ein globales ist (vgl. Kap. 2). Zudem kann eine Stickstoff-
strategie einen Beitrag zur Konkretisierung des europä-
ischen Umweltaktionsprogramms leisten. Darüber hinaus 
kann das Zielsystem einer Stickstoffstrategie aus Umwelt-
sicht fehlende Themen wie Wasser aufnehmen und eine 
Ergänzung zu der weit mehr Bereiche als Stickstoff um-
fassenden Nachhaltigkeitsstrategie darstellen.

Zugleich sollte der Landwirtschaftssektor aber nicht aus 
dem Fokus der Nachhaltigkeitsdebatte befreit werden. Das 
Ziel eines begrenzten Stickstoffüberschusses auf  Basis einer 
nationalen Hoftorbilanz sollte daher ebenfalls weiterent-
wickelt und verschärft werden. Der Zeithorizont dieses 
Zieles ist überschritten, auch ist das Ziel in seiner Höhe dem 
Problem nicht angemessen (SRU 2011; UBA 2009).

611. Nicht zuletzt beinhaltet die Entwicklung einer 
Strategie eine Analyse von Stärken und Schwächen be-
stehender Politiken und Instrumente. Die hieraus gewon-
nenen Erkenntnisse können künftig eine kohärente Politik 
unterstützen, die klaren Zielvorgaben folgt. Dies kann die 
Voraussetzung für einen besseren Vollzug des bestehenden 
Regelungsrahmens schaffen, im Idealfall können mittel-
fristig die Erreichung ambitionierter Zielsetzungen abge-
sichert werden und langfristig die Grundlagen für neue 
Impulse auf der europäischen Ebene durch vorbildliche 
Politiken geschaffen werden. Die erfolgreiche Umsetzung 
einer nationalen Stickstoffstrategie kann damit zugleich 
die Grundlage für eine spätere Europäisierung einer an-
spruchsvollen stickstoffbezogenen Umweltpolitik liefern.

7.5  Empfehlungen für die Entwicklung 
und Umsetzung einer 
Stickstoffstrategie

612. Ausgangspunkt der Erarbeitung einer Stickstoff-
strategie sollte eine naturwissenschaftliche Bestands-
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aufnahme des Reduktionsbedarfes und ein daraus 
 abgeleiteter Handlungsbedarf sein. Dabei sollte die 
 Bestandsaufnahme umweltmedienübergreifend erfolgen 
und die Mobilität und Reaktionsfähigkeit der Stickstoff-
verbindungen berücksichtigen. Maßnahmenprogramme 
sollten sich an diesem Handlungsbedarf orientieren. Der 
Strategieentwicklungsprozess sollte die notwendige enge 
Kooperation zwischen Bund und Ländern aufgreifen, die 
Strategie sollte daher von Bund und Ländern als haupt-
verantwortliche Ebenen der Implementierung gemeinsam 
entwickelt werden. Ein gemeinsames Vorgehen von Bund 
und Ländern ist zudem erforderlich, um den bestehenden 
institutionellen Schwächen der geltenden Politiken und 
Instrumente mit Bezug zu Stickstoff zu begegnen.

Die gemeinsame Erarbeitung und Verantwortung für die 
Umsetzung einer Stickstoffstrategie unterstützt die ver-
tikale wie horizontale Integration. Der Erarbeitungspro-
zess spielt dabei eine besonders wichtige Rolle, da ein 
gemeinsames themenfokussiertes Arbeiten verschiedener 
Ressorts und unterschiedlicher Verwaltungsebenen der 
positiven Koordinierung dient und die wenig integrative 
Arbeits- und Abstimmungsweise durchbricht (vgl. 
Tz. 581). Nicht zuletzt kann eine Stickstoffstrategie nur 
erfolgreich umgesetzt werden, wenn sie alle Ebenen an-
spricht. Einen weiteren Beitrag zu einer breiten Veranke-
rung und einem hohen Maß an Akzeptanz kann zudem 
die frühzeitige und intensive Einbindung verschiedener 
Interessengruppen leisten. Dabei sollte auf einen Aus-
gleich der Vertretung von Verursacherinteressen und 
 Gemeinwohlinteressen sowie wirtschaftlicher Interessen 
geachtet werden.

613. Bei der Strategieentwicklung müssen Stellenwert 
und Funktion einer nationalen Stickstoffstrategie im Kon-
text der anderen Strategieprozesse auf nationaler und 
europäischer Ebene entwickelt werden, da es nicht sinn-
voll ist, Strategien zu „stapeln“, die keinen oder nur be-
grenzten Einfluss auf die politischen Entscheidungs-
prozesse haben, wie es kritische Beobachter zu den 
europäischen Strategieprozessen feststellen (JORDAN 
et al. 2008, S. 174; SRU 2008; 2012). Wichtiger Bestand-
teil des Entwicklungsprozesses der Stickstoffstrategie 
muss es daher auch sein, bestehende Zielvorgaben aus 
anderen Strategien aber auch europäischen Richtlinien 
und nationalen Programmen aufzugreifen und im Kontext 
einer Stickstoffstrategie weitere zu entwickeln und zu 
untermauern.

Bei der Strategieerarbeitung sollte auf die Erfahrungen 
bei den Erarbeitungsprozessen der korrespondierenden 
Strategien (Strategie zur biologischen Vielfalt und die 
nationale Nachhaltigkeitsstrategie) zurückgegriffen wer-
den. Zudem sollte der Prozess der Strategieentwicklung 
einen Beitrag leisten, als konkurrierend wahrgenommene 
Ressortinteressen wie Schutz der Biodiversität auf Seiten 
des Umweltministeriums und Steigerung der Agrarpro-
duktion auf Seiten des Landwirtschaftsministeriums oder 
die umweltpolitisch gewünschte Verbesserung der Luft-
qualität gegenüber der Absicherung von Wirtschaftsinte-
ressen aus Sicht des Wirtschaftsministeriums zusammen-

zuführen und positiv zu wenden, um den Nutzen eines 
verminderten Stickstoffeintrags zu ermitteln und aufzu-
zeigen. Die Strategie sollte Lösungsansätze für die unter-
schiedlichen, relevanten Politikfelder entwickeln und 
diese auf Wechselwirkungen miteinander und Querbe züge 
zueinander hin überprüfen. Ein so breit angelegter Ansatz 
scheint geeignet, alle Akteure in die Pflicht zu nehmen, 
ein umfassendes Verständnis von Ursachen und Folgen 
zu schaffen und der Verlagerung von Problemen aber auch 
von Verantwortung entgegenzuwirken. 

7.5.1  Elemente einer integrierten 
Stickstoffpolitik

614. Aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
des Gesundheitsschutzes muss eine Strategie zur Minde-
rung der Einträge von Stickstoffverbindungen mehrere 
sich ergänzende Handlungsansätze verfolgen (Tz. 175, 
203 und 315): 

– Die Belastungen von Ökosystemen müssen insgesamt 
gesenkt werden, sodass Stickstoffemissionen flächen-
deckend deutlich gemindert werden. Damit können 
auch die klimawirksamen Lachgasemissionen re-
duziert werden. Die Verminderung der Hintergrund-
belastungen dient zudem dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit.

– Zusätzlich müssen in hoch belasteten Gebieten die 
Stickstoffeinträge in Boden und Wasser gezielt lokal 
bzw. regional gemindert werden, für den Gesundheits-
schutz ist insbesondere die Minderung der Belastungs-
situation der Luft in Ballungsräumen erforderlich.

– Der Schutz der Ökosysteme muss durch naturschutz-
fachliche Maßnahmen verstärkt werden.

– Bislang wenig belastete Gebiete sind zu erhalten, daher 
dürfen dort keine zusätzlichen Stickstoffeinträge er-
folgen.

615. Aus den Erfahrungen zur Wirkungsweise der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie wie auch der Biodiversi-
tätsstrategie lassen sich Elemente ableiten, die einer Stra-
tegie zum Erfolg in der öffentlichen Wahrnehmung und 
bei politischen Entscheidungen verhelfen. Im Folgenden 
werden die notwendigen Bestandteile einer erfolgreichen 
Stickstoffstrategie benannt.

Handlungsrahmen: Leitbild und Leitlinien
616. Ein wichtiges Merkmal von Strategien ist ein 
Handlungsrahmen, der sich aus einem übergeordneten 
Leitbild als Orientierungspunkt einer Strategie ergibt. Ein 
ausformuliertes Leitbild sollte sich an der Intention zur 
Erarbeitung einer Stickstoffstrategie, also am Problem der 
Stickstoffeinträge, der dauerhaften Verminderung des 
Stickstoffeinsatzes, etwa zur Düngung, und seiner Um-
weltwirkungen, orientieren. Dabei sollten Bezüge zu den 
Zielen der anderen Strategien aufgenommen werden, 
insbesondere zu denen der Biodiversitätsstrategie, die 
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sowohl übergeordnete qualitätsbezogene wie quantifizier-
te und mit Indikatoren verbundene Ziele beinhaltet.

Aus der Nachhaltigkeitsstrategie kann abgeleitet werden, 
dass die Konkretisierung des Leitbilds durch Leitlinien 
den Handlungsrahmen deutlicher macht. Leitlinien dienen 
der Orientierung bei der Strategieumsetzung, alle einge-
setzten Instrumente und Maßnahmen müssen zumindest 
einer Leitlinie dienen und dürfen keiner Leitlinie wider-
sprechen. Entsprechend formuliert können Leitlinien auch 
für die Kommunikation eine große Bedeutung besitzen. 
Der SRU hat vier Handlungsansätze identifiziert, diese 
wurden zu Beginn dieses Abschnitts als grundsätzliche 
Ziele vorgestellt, die eine Stickstoffstrategie aus Sicht des 
SRU verfolgen sollte. Sie können, entsprechend program-
matisch formuliert, eine den Leitlinien der Nachhaltig-
keitsstrategie ähnliche Funktion erfüllen.

Der SRU schlägt vor, sich bei der Strategieentwicklung 
an diesen Leitlinien zu orientieren und alle Konkretisie-
rungen sowie Maßnahmen zur Strategieumsetzung daran 
zu messen, dass sie keiner Leitlinie widersprechen. Dar-
über hinaus vermitteln Leitlinien knapp und prägnant die 
Ziele einer Strategie und können dadurch auch in der 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit eingesetzt werden. 
Um einer Stickstoffstrategie zu breiter Akzeptanz in 
 Politik und Öffentlichkeit zu verhelfen, sollte ein Dialog-
prozess über den Handlungsrahmen und entsprechende 
Leitlinien geführt werden.

Handlungsfelder
617. Die Benennung konkreter Handlungsfelder ist 
 einerseits ein wichtiges Instrument zur Konkretisierung 
einer Strategie, da sie deren Schwerpunkte aufzeigen. Dies 
gilt sowohl hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung und 
Umsetzung durch politische Maßnahmen als auch mit 
Blick auf die Kommunikation. Darüber hinaus sind 
 Handlungsfelder für eine klare Adressierung der Strategie 
erforderlich. Im Fall der Stickstoffstrategie weist die 
 Definition von Handlungsfeldern einzelnen Ressorts und 
Fachpolitiken und somit auch Verursachern und Treibern 
konkrete Verantwortung zu. Notwendig ist jedoch auch, 
dass sie die Handlungsfelder in weiteren Elementen der 
Strategie, insbesondere dem Zielsystem (z. B. Gesamt-
reduktionsziel, sektorspezifische und zeitlich gestufte 
Teilziele) und dem Monitoring, spiegeln. Vor allem bei 
der Ermittlung eines nationalen Gesamtbudgets spielen 
beispielsweise die definierten Belastungsgrenzen umwelt-
medienbezogener Handlungsfelder eine wichtige Rolle. 
Darüber hinaus können Handlungsfelder Gliederungs-
elemente eines Maßnahmenprogramms sein, das die 
 Strategie unterlegt und zur Implementierung beiträgt.

Handlungsfelder einer Stickstoffstrategie lassen sich aus 
der wirkungsbezogenen Problembetrachtung, wie sie in 
Kapitel 3 erfolgt, sowie der Betrachtung der Treiber in 
Kapitel 4 und den in Kapitel 6 aufgezeigten Politiken 
ableiten. Bei der konkreten Auswahl von Handlungs-
feldern einer Stickstoffstrategie können verschiedene 
Kriterien angelegt werden, so kann etwa eine Auswahl 

bisher noch nicht bearbeiteter Handlungsfelder in den 
Vordergrund rücken (beispielsweise Boden oder die Wir-
kungen von Stickstoffemissionen für das Klima), ebenso 
können Handlungsfelder mit dem größten Handlungs-
bedarf in den Vordergrund gestellt werden (beispiels weise 
notwendiges Vorgehen zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie). Erforderlich ist in jedem Fall eine transparen-
ten Kriterien folgende Auswahl, um die Strategie nicht 
durch Setzung einer zu großen Zahl von Schwerpunkten 
zu überfrachten.

Stickstoffreduktionsziel für den Gesamteintrag
618. Der SRU empfiehlt die Entwicklung eines Ziel-
wertes für einen Gesamteintrag an reaktivem Stickstoff 
in Deutschland, der mit den Tragfähigkeitsgrenzen ter-
restrischer und aquatischer Ökosysteme, den Zielen des 
Klimaschutzes und des Gesundheitsschutzes vereinbar 
ist. Ein solches Reduktionsziel kann verschiedene Funk-
tionen erfüllen:

– Es liefert eine Information über die Reichweite und 
Tiefe notwendiger Veränderungen. Es ist zu erwarten, 
dass inkrementelle Maßnahmen oder technische Effi-
zienzverbesserungen nicht ausreichen werden, den 
Stickstoffeintrag in die Umwelt auf ein tragfähiges 
Niveau zu reduzieren (Tz. 58).

– Es dient der politischen Kommunikation: Ein Gesamt-
ziel, als Symbol für den Handlungsbedarf, ist in der 
Öffentlichkeit leichter zu kommunizieren, als eine 
gleichwohl notwendige differenzierte, naturwissen-
schaftliche Bestandsaufnahme (vgl. Tz. 638 f.). 

– Es dient der Erfolgskontrolle politischer Maßnahmen: 
Umweltpolitische Ziele spielten in der Vergangenheit 
eine wichtige Rolle bei der Nachsteuerung und Nach-
besserung politischer Maßnahmen und trugen damit 
zur „Politikbeschleunigung“ (JÄNICKE 2010; 2012a; 
2013) bei.

– Es ist ein Frühwarnindikator dafür, ob ergriffene 
 Einzelmaßnahmen tatsächlich zur gesamthaften Pro-
blementschärfung oder nur zur Problemverlagerung 
geführt haben. Wenn die Summe reaktiven Stickstoffs 
in der Umwelt durch ein Maßnahmenprogramm nicht 
signifikant reduziert wird, ist dies ein Hinweis dafür, 
dass zwar möglicherweise ein Hotspot entschärft 
 wurde, sich aber an anderer Stelle ein neues Problem 
entwickelt hat.

619. Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland min-
destens eine Halbierung der Stickstoffeinträge notwendig 
ist, um bestehende nationale und europäische Qualitäts-
ziele zu erreichen. Einen ersten Anhaltspunkt für diese 
Einschätzung bietet die Synopse einiger in der wissen-
schaftlichen oder politischen Diskussion befindlichen 
Reduktionsziele (vgl. Tab. 7-3). Diese Reduktionsziele, 
die auf verschiedenen Modellierungen basieren (s. u.), 
sind zum Teil politisch vereinbart oder vorgeschlagen, 
andere Ziele sind Empfehlungen aus Studien. Die Tabel-
le verdeutlicht, dass die Reduktion von Stickstoffverbin-
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dungen zur Erreichung von allgemein akzeptierten Um-
weltqualitätszielen vielfach im Bereich von 50 % oder 
darüber liegt. Wird als Maß für das gesamte Reduktions-
ziel dasjenige Umweltqualitätsziel angelegt, für das die 
höchsten Reduktionserfordernisse notwendig sind 
(Tz. 41), werden für eine Stickstoffverbindung die höhe-
ren in der Tabelle angegebenen Reduktionsmengen ange-
setzt werden müssen.

620. Den Reduktionszielen liegen Modellierungen zu-
grunde, bei denen aus den Emissionen reaktiver Stick-
stoffverbindungen ihre Einträge in die Umwelt und ihre 
Wirkungen ermittelt werden, und damit auch umgekehrt 
aus den akzeptablen Konzentrationen maximale Einträge 
berechnet werden können. Für die atmosphärischen De-
positionen von Stickstoffverbindungen sind es beispiels-
weise die Modellierungen im Rahmen von EMEP (Euro-

Tabelle 7-3
Modellierte Stickstoffreduktionsziele

Qualitätsziel Bezugsgröße Reduktionsziel und Zieljahr Status

Deutschland

Minderung des Anteils der 
Ökosystemflächen, die von 
 Eutrophierung betroffen sind 
um 49 %, 
d. h. auf rund 40 % 
 Überschreitungsfläche

Reduktion der NH3- und 
der NOx-Emissionen 

39 % (NH3) bzw. 69 % (NOx) 
bis 2030 (Bezugsjahr 2005)

Richtlinien-
vorschlag1

Ein guter ökologischer Zustand 
in den Küstengewässern 

Minderung der Stick-
stofffrachten deutscher 
Flüsse in die Nordsee

30 – 48 % bis 2021 
(entspricht einer Zielkonzen-
tration von 2,8 mg N/l an 
den Flussmündungen) 
(Bezugszeitraum 2001 – 2005)

Vorschlag 
einer Fach-
kommission2 

Ein guter ökologischer Zustand 
in der Ostsee 

Minderung der deutschen 
Stickstoffeinträge in die 
Ostsee

12 % bis 2021 
(Bezugszeitraum 
1997 –  2003)

Minister
deklaration3 

Niederlande

Einhaltung rechtlich gesetzter 
Qualitätsziele für Wasser und 
Critical Loads für Ammoniak

Reduktion des N-Einsat-
zes (Wirtschafts- und 
Mineraldünger) in der 
Landwirtschaft

50 – 70 % gegenüber 
Ist- Zustand von 2000

Studie4

EU und Europa

Halbierung des Anteils der 
Ökosystemflächen, die von Eu-
trophierung betroffen sind (bezo-
gen auf die EU: 77 %/2=38,5 %)

Reduktion der NH3- und 
der NOx-Emissionen

73 % (NH3) bzw. 50 % (NOx) 
bis 2030 (Bezugsjahr 2005)

Impact 
 Assessment 
für Richtlinien- 
vorschlag5

Ein guter ökologischer Zustand 
in der Ostsee

Regionale Minderung 
der Gesamtstickstoff- 
einträge in die Ostsee

13 % bis 2021
(Bezugszeitraum 1997 – 2003)

Minister-
deklaration3 

Global

Gute Gewässerqualität, keine 
Überschreitung der Critical 
Loads für Eutrophierung, 
 Einhaltung des 2 °C-Ziels

Globaler N-Einsatz 50 % (Reduktion von 121 auf 
ca. 62 Tg N) ohne Zieljahr

Studie6

SRU/SG 2015/Tab. 7-3; Datenquelle: 1 Europäische Kommission 2013; 2 ARGE BLMP Nord- und Ostsee 2011; 
3 HELCOM 2013; 4 de VRIES et al. 2001; 5 AMANN et al. 2014; 6 de VRIES et al. 2013
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pean Monitoring and Evaluation Programm, UBA 2013; 
Tz. 179), mit deren Hilfe berechnet wird, wo und in wel-
cher Höhe diese Depositionen zur Überschreitung der 
kritischen Belastungswerte (Critical Loads) von terres-
trischen Ökosystemen führen. Die Berechnungen wurden 
auch verwendet, um nationale Emissionshöchstmengen 
für Ammoniak und Stickstoffoxid festzulegen (vgl. 
Tz. 325)

Im Rahmen des Projekts MONERIS (Modelling Nutrient 
Emissions in River Systems) wurden die Einträge von 
Stickstoffverbindungen aus verschiedenen Emissionsquel-
len in die Oberflächengewässer modelliert und quantifi-
ziert. Eine Kombination von mehreren Modellen wurde 
genutzt, um eine flächendeckende und räumlich hoch 
aufgelöste Quantifizierung der Stickstoffeinträge in die 
Oberflächengewässer und ins Grundwasser vorzunehmen. 
Darüber hinaus wurde mit dem Flusseinzugsgebietsmodell 
MONERIS und dem Ökosystemmodel der Ostsee 
 ERGOM-MOM Referenz- und Orientierungswerte für die 
Nährstoffeinträge in die Ostsee ermittelt. Die Modelle und 
Berechnungen versuchen, die Belastungssituation räum-
lich möglichst genau zu beschreiben. Diese regionale 
Betrachtung ist unter anderem wichtig, um Hotspots zu 
identifizieren und zu regulieren.

621. Für Deutschland führen diese Modellierungen zu 
den in Tabelle 7-3 aufgeführten Reduktionserfordernissen 
für die atmosphärischen Stickstoffeinträge und für die 
Stickstoffemissionen in die Gewässer. Eine Gesamt-
betrachtung dieser verschiedenen regionalen bzw. me-
dienbezogenen Höchstmengen existiert für Deutschland 
bislang nicht. De VRIES et al. (2001) haben für die Nie-
derlande eine Methode vorgeschlagen, um aus schutzgut-
bezogenen Qualitätszielen ein Budget der Einträge aus 
der Landwirtschaft zu berechnen (s. a. ERISMAN et al. 
2001; Tz. 41 f.). Ausgehend von den Emissionen im Jahr 
2000 berechneten sie für die Niederlande eine notwen dige 
Reduktion der Einträge von reaktivem Stickstoff um 
50 bis 70 % (Tab. 7-3). Allerdings bezieht sich diese Zahl 
nur auf den Landwirtschaftssektor. Bei einer gesamthaften 
Betrachtung aller Quellen, durch die sich die einbezoge-
nen Emissionen insgesamt erhöhen, müssten die Vermin-
derungen für eine gegebene akzeptable Maximalkonzen-
tration in den Umweltmedien voraussichtlich noch größer 
sein, zugleich verändert sich damit aber auch der Teil-
beitrag einzelner Verursachersektoren zur Gesamtvermin-
derung. Für die globale Ebene schätzen de VRIES et al. 
(2013) ab, dass eine Verminderung des Stickstoff-Ein-
satzes um 50 % notwendig wäre, um Überschreitungen 
der Critical Loads für Eutrophierung zu vermeiden und 
einen angemessenen Beitrag zum 2°-Ziel zu erreichen. 
 BODIRSKY et al. (2014) ermittelten im Rahmen einer 
Potenzialanalyse ein globales Reduktions potenzial von 
60 % bis 2050 für den Einsatz von Stickstoff gegenüber 
einem Trendszenario (vgl. Tz. 48).

Um für Deutschland ein Reduktionsziel für den Gesamt-
eintrag an Stickstoffverbindungen abzuleiten, wäre es 
notwendig, eine gesamthafte Betrachtung der Stickstoff-
einträge, ihrer Wirkungen und Minderungspotenziale zu 

erstellen. Ansatzpunkte können die oben erwähnten Mo-
dellierungen für Deutschland sein. Dies ist methodisch 
anspruchsvoll, insbesondere wenn alle Stickstoffverbin-
dungen und alle Umweltmedien integriert betrachtet wer-
den sollen, da nicht lineare Ursache-Wirkungsbeziehun-
gen und örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. 
Zudem sind die zahlreichen Wechselwirkungen der Stick-
stoffverbindungen untereinander und mit anderen Um-
weltstressoren zu beachten. Es wird sich damit immer nur 
um Spannbreiten und Abschätzungen von Größenordnun-
gen handeln können.

Für ein Gesamtreduktionsziel muss der aus Wirkungssicht 
maximal verträgliche Eintragswert für die Umwelt (Soll-
Wert) mit dem Ist-Wert, das heißt einer Gesamtbilanz der 
Stickstoffein- und -austräge für Deutschland, verglichen 
werden. Eine solche Gesamtbilanz hat das Umwelt-
bundesamt für Deutschland erstellt (vgl. Abschn. 3.2.1), 
wenn auch noch einige Datenlücken geschlossen werden 
müssen.

622. Der Entwicklung eines Stickstoffreduktionsziels 
für den Gesamteintrag sollte im Rahmen der Strategie-
entwicklung aufgrund der übergeordneten Bedeutung
und der vielfältigen Funktionen (s. Tz. 618) besondere 
Aufmerksamkeit zuteilwerden. Der SRU empfiehlt, zur 
Erarbeitung einen Prozess zu initiieren, der ein breites 
Akteursspektrum einbindet. Ausgangspunkt sollte das 
wissenschaftlich ermittelte Reduktionsziel für den 
 Gesamteintrag sein (s. o.). Dieses Ziel sollte in einem 
interaktiven Prozess zwischen Wissenschaft, Vertretern 
der Verursacher und Adressaten, Umwelt- und Natur-
schutzverbänden sowie Politik zur Umsetzung im Rahmen 
einer Stickstoffstrategie diskutiert und weiterentwickelt 
werden. Am Ende des Prozesses sollte ein gesellschaft-
lich-politisch getragenes ambitioniertes Gesamtreduk-
tionsziel stehen, das im Idealfall weitestgehend zur 
 Einhaltung der wissenschaftlich ermittelten, maximal 
vertretbaren Eintragsmenge und der daraus abgeleiteten 
Reduktionsvorgabe entspricht.

623. Ein Gesamtreduktionsziel ist keine Alternative, 
sondern immer nur eine Ergänzung zu einem lokal diffe-
renzierten Ansatz. Es adressiert das Problem zu hoher 
Stickstoffeinträge in die natürliche Umwelt und damit 
einer zu hohen Hintergrundbelastung. Zur Minderung der 
Belastung durch Hotspots liefert das Gesamtreduktions-
ziel keine ausreichenden Informationen. Für diesen Hand-
lungsansatz sind zusätzliche lokal spezifische Maßnahmen 
notwendig (vgl. Tz. 35 f. und 203).

Sektorspezifische und zeitlich gestaffelte Teilziele
624. Um zu verhindern, dass sich die verschiedenen 
Sektoren und betroffenen Verursacher durch ein Gesamt-
reduktionsziel nicht angesprochen fühlen, sollten ergän-
zende sektorbezogene Minderungsziele entwickelt wer-
den. Hieraus ergibt sich eine starke Adressatenorientierung 
der Strategie, die auch einen Beitrag leistet, den Hand-
lungsdruck deutlich aufzuzeigen. Dabei kann an bereits 
vorhandene Vorschläge angeknüpft werden. Das UBA 
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(2009) schlägt seit Langem vor, den in der Nachhaltig-
keitsstrategie als Ziel verankerten Stickstoffüberschuss 
von 80 kg pro Hektar auf 50 kg pro Hektar zu reduzieren. 
Ob dieser Vorschlag ausreicht, um Qualitätszielverletzun-
gen flächendeckend zu vermeiden, müsste allerdings noch 
geprüft werden. Für die flächendeckende Reduzierung 
von Luftschadstoffen bieten die Reduktionsziele der ge-
planten NERC-Richtlinie für 2030 für Ammoniak und 
Stickstoffdioxid einen Anhaltspunkt für ein Zwischenziel 
(vgl. Tz. 338).

Mit den beiden oben genannten Teilzielen werden die 
wichtigsten Verursacher der Stickstoffproblematik adres-
siert: die Landwirtschaft, die Energieerzeugung und der 
Verkehr. Für beide können aus den Zielen der Stickstoff-
strategie auch Synergien zu Klimaschutzzielen und damit 
möglicherweise zum nationalen Klimaschutzprogramm 
abgeleitet werden.

625. Die Zielperspektive der zu erarbeitenden integrier-
ten Stickstoffpolitik sollte deutlich über den Zeithorizont 
2030 und damit den Zielhorizont verschiedener bestehen-
der Regelungen hinausreichen, da die Wirkungen bereits 
bestehender Stickstoffeinträge aber auch künftiger 
 Maßnahmen zur Verminderung weiterer Einträge auf die 
Biodiversität und beispielsweise das Grundwasser nur 
langfristig beobachtbar sind. Diese langfristige Aus-
richtung soll jedoch nicht zu einer weiteren Verzögerung 
einer umfassenden und medienübergreifenden Problem-
bearbeitung führen, vielmehr sollten die Ziele durch 
 Zwischenziele konkretisiert werden. Dabei können, wie 
etwa bei der Zielsetzung zur Treibhausgasminderung, 
Ziele oder Budgets für Zehnjahresschritte festgelegt 
 werden. Zusammen mit dem Langfristbudget bilden sie 
eine gute Grundlage der Erfolgskontrolle, da sich die 
 Entwicklungen im Rahmen von Monitoringmaßnahmen 
bewerten lassen.

626. Die Ziele der Stickstoffstrategie sollten in jedem 
Fall die bereits in Gesetzen und Verordnungen fest-
gelegten qualitativen und quantitativen Ziele beinhalten, 
jedoch sollten diese als Strategieziele anspruchsvoll sein 
und vor allem auch hinsichtlich des Zielzeitpunktes 
 ambitioniert weiterentwickelt werden. Wie auch in der 
Biodiversitätsstrategie sollte der Zielkanon der Stickstoff-
strategie Bezüge zu den bestehenden Strategien auf-
weisen.

Bei der Zielentwicklung ist aus den Erfahrungen mit den 
bestehenden Strategien darauf zu achten, dass das 
 Zielsystem einerseits nicht zu breit angelegt ist, da die 
notwendige große Linie dann verloren zu gehen droht. 
Andererseits muss es jedoch eine hinreichende Band breite 
aufweisen, um das komplexe Problem adäquat abzubilden 
und zu adressieren, ohne beliebig zu wirken. Die Entwick-
lung des Zielsystems sollte, ähnlich der Ermittlung eines 
Gesamtreduktionsziels, als umfassender Prozess unter 
Beteiligung verschiedener Akteure möglichst gleichge-
wichtig erfolgen, um neben den Schutzgutinteressen auch 
die wirtschaftlichen Interessen einbinden zu können.

Erfolgskontrolle durch Monitoring
627. Die positiven Erfahrungen mit der Erfolgskontrol-
le und Berichterstattung der bestehenden Strategie durch 
den Zielen zugeordnete Indikatoren sollten auch für die 
Stickstoffstrategie aufgegriffen werden. Der Einsatz von 
Indikatoren ist eine einfache und eindeutige Möglichkeit, 
Entwicklungen auf dem Weg zum Ziel darzustellen und 
Handlungserfordernisse aufzuzeigen. Die in der Biodi-
versitätsstrategie erfolgte Verknüpfung mit bestehenden 
Indikatorensätzen ist insoweit als vorteilhaft anzusehen, 
als dass die entsprechenden Daten bereits erhoben werden 
und entsprechend mittel- oder gar langfristige Entwick-
lungen erkennbar sind. Bei der Auswahl von Indikatoren 
für eine Stickstoffstrategie ist somit eine enge Verknüp-
fung mit den bestehenden Sätzen vorteilhaft, sie sollten 
jedoch im Verhältnis zu den Grenzwerten und Zielen des 
rechtlichen Rahmens stehen und auch die Handlungs felder 
abbilden. Daher sollten weitere Indikatoren einbezogen 
oder soweit notwendig entwickelt werden, die bisher nicht 
berücksichtigte Bezüge darstellen. Dies betrifft beispiels-
weise den Nitratgehalt des Grundwassers und die Ge-
wässergüte mit Bezug zur Wasserrahmenrichtlinie oder 
Indikatoren, die auf den Bodenschutz ausgerichtet sind.

7.5.2 Institutionelle Vorschläge

628. Die Belastung der Umweltmedien und Ökosyste-
me mit Stickstoff ist ein Umweltproblem, sodass die Ziel-
setzung einer Stickstoffreduktion bzw. die Einhaltung 
eines Stickstoffbudgets naturgemäß in der Federführung 
des Umweltministeriums liegt. Um der Zielsetzung ge-
recht werden zu können, muss dem Defizit, dass das 
 Umweltressort nicht durch konkrete Instrumente und 
Maßnahmen auf von anderen Ressorts federführend ver-
tretene Sektoren Einfluss nehmen kann, begegnet werden. 
In einem ersten Schritt ist die Integration ökologischer 
Aspekte in andere Ressorts zu stärken. Dies gilt insbeson-
dere für das Landwirtschaftsministerium, aber auch für 
die zuständigen Häuser der Sektorpolitiken für Energie, 
Industrie und Verkehr. Hierzu bedarf es eines stärkeren 
Bewusstseins über die ökologischen Folgen der zur 
 Diskussion stehenden Initiativen und Entscheidungen. 
Die Vermittlung stickstoffspezifischen Wissens könnte, 
den Willen der Regierung oder der jeweiligen Hausleitung 
vorausgesetzt, verpflichtender Teil der Fortbildungs politik 
sein. Ebenfalls möglich wäre die Schaffung hausinterner 
Strukturen, die eine Prüfung von Auswirkungen auf Natur 
und Umwelt sicherstellen. Darüber hinaus ist über wei tere, 
stärker formalisierte Schritte nachzudenken, die zu einer 
stärkeren Umweltintegration beitragen. Hierfür bestehen 
unterschiedliche Möglichkeiten, die eine gestufte Ein-
griffsmöglichkeit des Umweltministeriums mit sich 
 bringen und im Einzelnen sorgfältig abgewogen werden 
müssen.

Soweit die bestehenden Regelungen zur Aufgabenzuwei-
sung (s. Tz. 580 und 582) keine Übernahme der Feder-
führung durch das Umweltministerium ermöglichen, ist 
dessen Rolle bei Abstimmungs- und Beteiligungsverfah-
ren zu stärken. In seinem Umweltgutachten 2012 hat der 
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SRU vorgeschlagen, ein suspensives Widerspruchsrecht 
des Umweltministeriums in der GOBReg zu verankern 
(vgl. ausführlich: SRU 2012, Tz. 712).

Zur Stärkung des Umweltministeriums könnte auch auf 
die etwas schwächere Eingriffsmöglichkeit zurückgegrif-
fen werden, wie sie in § 15a GOBReg bisher für die Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
in frauenpolitischen und analog dem Bundesministerium 
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft für 
verbraucherschutzpolitische Angelegenheiten vorsieht: 
Die Ministerin bzw. der Minister kann, in Abstimmung 
mit dem Kanzler bzw. der Kanzlerin, verlangen, dass ent-
sprechende Angelegenheiten der Bundesregierung, mithin 
dem Kabinett, vorgelegt werden, auch wenn sie den Ge-
schäftsbereich eines anderen Hauses betreffen. Diese 
Möglichkeit greift in das Ressortprinzip ein und stärkt die 
Mitwirkung der beiden Ministerien. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass ein solcher Eingriff zu einem sehr 
späten Zeitpunkt innerhalb eines Abstimmungsverfahrens 
möglichst vermieden wird. Dementsprechend erfolgt eine 
intensive Beteiligung bereits bei Abstimmungen auf 
 Arbeitsebene.

Darüber hinaus könnte eine verpflichtende Einbindung 
des Umweltressorts in alle Abstimmungsverfahren ein 
möglicher Weg sein. Dieser würde jedoch vermutlich eine 
Kapazitätsaufstockung für das Ressort notwendig machen. 
Auch ist durch Beteiligung nicht abgesichert, dass öko-
logische Aspekte gleich- oder gar höherwertig in die 
 Entscheidungsfindung eingehen als andere wie etwa 
 sozial- oder wirtschaftspolitische.

629. Neben der formalen Stärkung von Umweltbe-
langen durch die Geschäftsordnung sind Überlegungen 
zur Federführung bei bestehenden Gesetzen und Verord-
nungen, die eine hohe Relevanz für Stickstoff haben, 
anzustellen. Das Düngegesetz schreibt eine Einverneh-
mensregelung vor, die auch auf die Gestaltung der zur 
Erreichung verschiedener Umweltziele besonders rele-
vanten Düngeverordnung wirkt. Darüber hinaus könnte 
im Einzelfall oder für verschiedene Bereiche, die sowohl 
Umwelt als auch Landwirtschaft berühren, eine gemein-
same Federführung von Umwelt- und Landwirtschafts-
ministerium genutzt werden. Allerdings ist im konkreten 
Fall der Nutzen gegenüber anderen Steuerungsmöglich-
keiten abzuwägen, da geteilte Federführungen auch 
Blockaden und Verzögerungen auslösen können (KAISER 
2013).

Eine andere Möglichkeit besteht darin, über die Stick-
stoffstrategie spezifisch auf Stickstoff ausgerichtete Or-
ganisationsstrukturen in Form eines Interministeriellen 
Arbeitskreises zu initiieren und zu etablieren, an denen 
die verursachervertretenden Ressorts beteiligt sind, dessen 
Leitung aufgrund der Zielsetzung – Lösung eines Um-
weltproblems – dem Umweltministerium obliegt. Wesent-
liche Aufgaben dieses Interministeriellen Arbeitskreises 
wäre zunächst eine Bündelung und ein Abgleich beste-
hender Stickstoff betreffender Politiken und Instrumente 
(s. a. Kap. 6) zur Vorbereitung einer Strategie. Die Arbeit 

des Interministeriellen Arbeitskreises würde die fachliche 
Bearbeitung des Themas im Rahmen des Umweltpro-
gramms ergänzen. Sowohl für die Biodiversitätsstrategie 
als auch für die Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie 
sind Interministerielle Arbeitskreise unter Federführung 
des Umweltministeriums etablierte Arbeitsstrukturen.

630. Um die stärkere Integration umweltpolitischer 
 Erfordernisse auch in der Umsetzung wirksam werden zu 
lassen, ist grundsätzlich, wie in Kapitel 6 dargestellt, eine 
stärkere Verbindlichkeit des Regelungsrahmens und eine 
Schärfung der Instrumentierung erforderlich. Diese Not-
wendigkeit würde durch eine Stickstoffstrategie nicht 
ersetzt, sondern untermauert und sollte ein prioritäres 
Handlungsfeld der Strategie sein. Eine gemeinsame 
 Federführung brächte ein hohes Maß an notwendiger Ko-
operation mit sich und würde einen erheblichen Beitrag 
zu einem verbesserten Problembewusstsein in den Fach-
verwaltungen leisten. Darüber hinaus würde die Position 
des Umweltministeriums gegenüber dem Landwirt-
schaftsministerium gestärkt.

631. Auch innerhalb des Umweltministeriums ist eine 
stärkere Thematisierung des Stickstoffproblems notwen-
dig. Der Prozess zur Erarbeitung des Umweltprogramms 
mit einer Schwerpunktsetzung Stickstoff bietet hier gute 
Ankerpunkte. Um der Komplexität des Problems gerecht 
zu werden und die verschiedenen Bezüge verschiedener 
medien-, schutzgut- und treiberbezogenen Politiken be-
wusster zu machen, sollte innerhalb des Geschäftsbereichs 
des Ministeriums eine Projekt- oder Arbeitsgruppe Stick-
stoff ins Leben gerufen werden, die die fachliche Bear-
beitung des Themas für das Umweltprogramm übernimmt 
(s. a. Tz. 581). Der großen Bedeutung des Themas und 
der Notwendigkeit einer engen Kooperation entsprechend, 
ist hierbei die zumindest formale Leitung durch die Haus-
leitung auf Staatssekretärsebene anzustreben. Durch die-
se Zuweisung wird das Thema im Haus hochrangig ver-
ankert und geht mit einem starken formalen „Ownership“ 
einher, dessen Bedeutung am Beispiel der Nachhaltig-
keitsstrategie bereits dargestellt wurde (s. a. Tz. 594 und 
606). Der konkrete Arbeitsauftrag müsste jedoch feder-
führend durch ein Referat verantwortet werden, das durch 
entsprechende Aufgabenzuweisung durch die Hausleitung 
über Kompetenzen verfügt, die auch die horizontale Ein-
bindung ohne den sonst üblichen hierarchischen Weg 
ermöglicht. Alternativ könnte über einen längeren Zeit-
raum eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die in der 
Organisationsstruktur eine ähnliche Funktion wie ein 
Referat besitzt. Im Umweltministerium wurde das Thema 
Energie über mehrere Jahre durch eine Arbeitsgruppe 
bearbeitet, bis durch Umstrukturierung eine eigenstän dige 
Abteilung Klima und Energie mit entsprechenden Unter-
abteilungen installiert wurde.

632. Die Erarbeitung der Strategie aber auch die regel-
mäßige Berichterstattung könnten durch eine unabhängi-
ge „Fachkommission Stickstoff“ begleitet werden. Einer 
solchen Kommission könnten Vertreter verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen sowie Vertreter von Ver-
bänden aus den Bereichen Umwelt, Naturschutz, Land-
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wirtschaft, Verbraucherschutz, Energie und Verkehr, mit-
hin Repräsentanten der Treiber wie auch der von negativen 
Stickstoffwirkungen betroffenen Seite, angehören. Auf-
gabe der Kommission könnte sein, eine eigene wissen-
schaftlich fundierte Bewertung der Erfolge und Entwick-
lungen vorzunehmen und diese in regelmäßigen 
Abständen zu veröffentlichen. Der große Nutzen einer 
solchen Fachkommission läge in ihrer Neutralität und 
ihrer Unabhängigkeit von der politischen Entscheidungs-
findung und Erfolgsbewertung, sodass die Glaubwürdig-
keit der Ergebnisse und Empfehlungen gestärkt werden. 
Mit ihrer Arbeit könnte die „Fachkommission Stickstoff“ 
auch einen Beitrag zur Kommunikation des Problems in 
die Öffentlichkeit leisten und dadurch für politische Ent-
scheidungen den gesellschaftlichen Rahmen vorbereiten.

633. Neben der horizontalen Integration spielt die ver-
tikale Integration stickstoffrelevanter Politiken eine er-
hebliche Rolle, da zwar die Zielsetzung in der Regel auf 
europäischer Ebene erfolgt, diese Ziele auf Bundesebene 
übernommen und durch Instrumente untermauert werden, 
während Vollzug und Kontrolle den Ländern und Kom-
munen obliegt. Der SRU schlägt daher vor, die Problem-
bearbeitung verstärkt zum Thema einer zu bildenden 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu machen, die sich aus 
Untergruppen der Umwelt- und Agrarministerkonferenzen 
zusammensetzt. Bei Zusammensetzung und Ausgestaltung 
kann auf etablierte Strukturen beispielsweise aus den Be-
reichen Gewässer- oder Naturschutz zurückgegriffen 
werden. Darüber hinaus sollten Länder und Kommunen 
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch durchführen, 
um Erfolgsbedingungen für den Einsatz von Instrumenten 
und die Initiierung von Kooperationen verfügbar zu ma-
chen. Auch können Lehren aus Misserfolgen gezogen 
werden. Soweit möglich, sollte auf eingespielte Verfahren 
und Prozesse bestehender Arbeitsgruppen aus Bund und 
Ländern zurückgegriffen sowie deren fachliche Kompe-
tenz einbezogen werden.

634. Die Stickstoffstrategie sollte gemeinsam von Bund 
und Ländern breit getragen werden und gleichzeitig auf 
Bundesebene sowie in den einzelnen Ländern hochrangig 
und prominent verankert werden („Ownership“). Dafür 
sprechen die Erfahrungen mit den bestehenden Strategien, 
denn auch wenn eine „gelebte Verantwortung“ der Bun-
deskanzlerin oder des Chefs des Bundeskanzleramtes nach 
außen nicht deutlich erkennbar ist, so erhält die nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie eine stärkere ministerielle und 
parlamentarische Aufmerksamkeit durch die hochrangige 
Zuständigkeit als beispielsweise die Biodiversitätsstrate-
gie, der ein hochrangiges und durch eine Leitungsperson 
repräsentiertes „Ownership“ fehlt. Zudem ist eine Perso-
nifizierung für die öffentliche Wahrnehmung der Stick-
stoffstrategie vorteilhaft, wobei die Wirkung durch ein 
regelmäßiges öffentliches Auftreten verstärkt wird. Für 
die Nachhaltigkeitsstrategie wurde daher im ersten Peer 
Review die Einsetzung eines Beauftragten für nachhalti-
ge Entwicklung vorgeschlagen, um die Sichtbarkeit und 
Außenwirkung zu erhöhen (STIGSON et al. 2009, 

S. 74 f.). Diese Idee wurde im Peer Review 2013 unter-
mauert (STIGSON et al. 2013, S. 71).

7.5.3 Implementierung

635. Besonderes Augenmerk ist auf die Implementie-
rung einer Stickstoffstrategie zu richten, da die Gefahr 
besteht, dass sie aufgrund fehlender rechtlicher Verbind-
lichkeit sonst zwar niedergeschrieben und verabschiedet 
ist, jedoch keinen Eingang in den politischen Alltag findet. 
Hierbei spielen die Erfahrungen mit den bestehenden 
Strategien und die Analyse der Erfolgsfaktoren eine be-
deutende Rolle (LAWS 2014; HEINRICHS und LAWS 
2012). Wichtige Aspekte sind hierbei die institutionelle 
Verankerung, die Untermauerung mit konkreten Maßnah-
men, die Kommunikation der Strategie und ihrer Inhalte, 
um sowohl das Problembewusstsein wie auch die Bereit-
schaft zum Handeln zu fördern und die Absicherung der 
notwendigen Ressourcen zur Umsetzung.

Institutionelle Verankerung
636. Die bestehenden Strategien sind unterschiedlich 
verankert. Der Fokus der Biodiversitätsstrategie liegt vor 
allem auf einem engen dialogorientierten Austausch mit 
Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen. Damit weist die 
Biodiversitätsstrategie einen starken Akteursbezug auf. 
Die eingesetzten Maßnahmen gehen dabei jedoch über 
die im ministeriellen Umfeld übliche Kommunikation 
hinaus. Ihr Ziel ist es, die Umsetzung der Strategie vor 
allem außerhalb des politischen Rahmens zu fördern. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie hingegen besitzt, vor allem auch 
durch die Federführung im Kanzleramt, den von dort eta-
blierten Austausch zwischen Bund und Ländern sowie 
den Staatssekretärsausschuss starke Strukturen innerhalb 
des politischen Systems. Diese werden durch die institu-
tionelle Einbindung im Parlament über den dortigen Bei-
rat und den Rat für Nachhaltige Entwicklung verstärkt. 
Eine dauerhafte, auf Dialog ausgerichtete Verankerung in 
der breiten Öffentlichkeit hingegen besitzt sie nicht. Be-
teiligungsverfahren finden lediglich im Rahmen der Fort-
schrittsberichte statt.

Für die Stickstoffstrategie sind beide Elemente von großer 
Bedeutung. Zum Einen bedürfen die Komplexität des 
Problems und die Wechselwirkungen der verschiedenen 
Instrumente einer starken Institutionalisierung im politi-
schen System. Nur so kann es gelingen, bestehende Syn-
ergien zu nutzen und zu einer stärkeren Kohärenz der 
Entscheidungen zu kommen. Darüber hinaus ist jedoch 
die Verankerung der Strategie auf den nachgelagerten 
Ebenen von Bedeutung, da Probleme vor Ort auftreten, 
insbesondere in Hotspot-Regionen, sodass die Problem-
lösung auch hier angesiedelt sein sollte. Auch spielen, 
insbesondere in den Bereichen Nahrungsmittelkonsum 
und Mobilität, individuelle Entscheidungen eine bedeu-
tende Rolle, sodass eine breite Verankerung in der Gesell-
schaft notwendig ist. Diese zu erreichen, steht in engem 
Zusammenhang mit der später noch dargestellten Kom-
munikation.



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 279 – Drucksache 18/4040

279

Empfehlungen für die Entwicklung und Umsetzung einer Stickstoffstrategie

Beiden Strategien fehlt jedoch die klare Ansprache der 
Verursachersektoren. Diese sollte zwingend Teil einer 
Stickstoffstrategie sein. Aufgrund des hohen Problem-
drucks und der Komplexität der Auswirkungen ist neben 
der Rahmensetzung auch eine Zunahme des Verantwor-
tungsbewusstseins notwendig, um dem Problem entge-
genzuwirken. Da die Hauptverursacher als Sektoren ein-
deutig identifiziert werden können, sollten sie durch die 
Strategie, aber auch in deren Erarbeitungsprozess direkt 
angesprochen werden.

Untermauerung mit Maßnahmen
637. Es ist notwendig, die Strategie in den politischen 
Alltag zu integrieren und eine kontinuierliche Arbeit an 
der Problembearbeitung abzusichern. Einen wesentlichen 
Beitrag zur Verankerung einer Strategie im politischen 
Alltag leistet die Konkretisierung der Ziele und Hand-
lungsfelder in Form von Maßnahmen, deren Umsetzung 
in der Eigenverantwortung der Ressorts liegt. Vor allem 
die Biodiversitätsstrategie leidet hinsichtlich ihrer Ziel-
erreichung unter fehlenden Maßnahmen. Auch an der 
Nachhaltigkeitsstrategie wird häufig kritisiert, dass sie ein 
zu hohes Abstraktionsniveau besitzt und nicht durch einen 
verbindlichen Maßnahmenkatalog hinterlegt ist.

Regelmäßige Vereinbarungen zu Maßnahmen oder die 
Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges, etwa im Zuge 
der Berichterstattung, können einen Beitrag leisten, einer 
Stickstoffstrategie zum problemadäquaten Gewicht zu 
verhelfen und sie zu etablieren. Soweit möglich, sollten 
diese Maßnahmen ein hohes Maß an Verbindlichkeit auf-
weisen. Außerdem müssen sie über Maßnahmen hinaus 
gehen, die ohnehin – beispielsweise zur Umsetzung eu-
ropäischer Richtlinien und der Erreichung dort festge-
schriebener Ziele – notwendig sind, um einen Zusatznut-
zen für die Implementierung der Stickstoffstrategie zu 
besitzen. Hierin liegt, neben der Bündelung bestehender 
Zielsetzungen und Instrumente, ein essenzieller Mehrwert 
der Stickstoffstrategie, da sich hieraus in vielen Bereichen 
auf Dauer ein ambitioniertes Vorgehen Deutschlands ge-
genüber anderen europäischen Mitgliedstaaten ergeben 
kann.

Kommunikation
638. Dem Thema Stickstoff wird von Ministerial-
verwaltung, Politik, Medien und Gesellschaft kaum 
 Aufmerksamkeit entgegengebracht. Entsprechend muss 
die Kommunikation erweitert und verbessert werden. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei neben dem Agenda Setting das 
Framing, also das Deuten, Einordnen und Bewerten 
 (NEVERLA und SCHÄFER 2013). Framing lässt sich 
nach ENTMAN (1993, S. 52) in vier Dimensionen unter-
scheiden, entlang derer soziale Akteure einen Sachverhalt 
in der Regel als Problem konstruieren: Das Problem wird 
benannt, Ursachen werden diagnostiziert, das Problem 
wird moralisch bewertet und/oder es werden Handlungs-
empfehlungen gegeben.

Für einen dauerhaften Erfolg in der Naturschutzkommu-
nikation sowie die Entwicklung einer persönlichen Risiko-
wahrnehmung ist es notwendig, dass darüber hinaus der 
existenzielle Nutzwert für das Individuum herausgestellt 
und emotional besetzt wird (SCHREINER 2005, S. 391; 
vgl. GROTHMANN 2013).

Es ist zu prüfen, ob mit Blick auf Stickstoff und dem 
Fokus auf Metathemen wie Gesundheit und Lebensfreu-
de sowie der Schaffung eines klaren Alltagsbezugs die 
Themen Trinkwasser, Grundwasser und Natur als Erho-
lungsraum geeignete verknüpfbare Leitgedanken im Fra-
ming sein können. Diese Themen könnten in der Öffent-
lichkeitsarbeit im Rahmen der Stickstoffstrategie eine 
Rolle spielen. Darüber hinaus kann in Norddeutschland 
zusätzlich das Thema „Zustand der Meere“ (AHTIAINEN 
et al. 2014) und Küstentourismus und damit ein Framing 
geprüft werden, das auch eine volkswirtschaftliche Be-
wertung beinhaltet. Hintergrund dieser Überlegung ist die 
Tatsache, dass die durch Stickstoffeinträge verursachte 
Algenblüte im Meer eine negative Umweltveränderung 
darstellt, die beim Aufenthalt am Meer leicht wahrgenom-
men und damit das Umweltproblem erkannt werden kann. 
Gleichzeitig kann das eingeschränkte Badeerlebnis Aus-
wirkungen auf den deutschen Küstentourismus haben und 
damit einen direkten volkswirtschaftlichen Schaden ver-
ursachen. Darüber hinaus handelt es sich um eine negati-
ve Umweltveränderung am Ende der Stickstoffkaskade 
und ist damit für die Kommunikation besonders geeignet.

Eine anthropozentrische Sichtweise und entsprechende 
Argumente in Bezug auf die positiven Leistungen der 
Biodiversität sind in der Kommunikation in jedem Fall 
zu empfehlen und sollten genutzt werden (vgl. SCHREI-
NER 2005, S. 391 f.).

Problembewusstsein in die Gesellschaft hinein zu kom-
munizieren ist äußerst schwierig (SCHREINER 2005, 
S. 391). Aufgrund der sehr unterschiedlichen Problembe-
wusstseinsstadien innerhalb verschiedener Akteursgrup-
pen sowie in der Gesamtgesellschaft ist eine differenzier-
te Kommunikationsstrategie nötig (vgl. REAY et al. 2011). 
Diese sollte als Bestandteil der Gesamtstickstoffstrategie 
erarbeitet und im Rahmen der Implementierungsphase 
umgesetzt werden. Wichtig ist dabei eine solide finanzi-
elle Ausstattung des Etats für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, auch um aktiv einen Dialogprozess mit den ver-
schiedensten Akteuren gestalten zu können, zum Beispiel 
über Dialogforen. Meilensteine, wie zum Beispiel Teil-
ziele, sind für den Implementierungsprozess wichtig. 
Darüber hinaus sollten sie, ebenso wie etwa eine Zieler-
reichung oder ein Kabinettbeschluss, als Anlass für Kom-
munikationsaktivitäten zum Themenfeld genutzt werden 
(z. B. Pressekonferenzen, Dialogforen, Arbeitsgruppen).

Erkenntnisse über Wissen, Bewertung und Einstellungen 
hinsichtlich Umweltveränderungen in der Bevölkerung 
bilden eine wesentliche Grundlage für die Verbesserung 
von kommunikativen Maßnahmen. Daher sollte auch in 
durch das Umweltministerium oder seine Behörden ini-
tiierten Repräsentativbefragungen das Thema Stickstoff 



Drucksache 18/4040 – 280 – Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode

280

Plädoyer für eine Stickstoffstrategie

in den Fragenkatalog integriert werden, um die entspre-
chende Datengrundlage zu verbreitern. In den neueren 
Repräsentativbefragungen zum Natur- und Umweltbe-
wusstsein im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz 
und des Umweltministeriums (z. B. RÜCKERT-JOHN 
et al. 2013) fehlen bisher jedoch Fragen zur Stickstoff-
problematik und den verschiedenen Verursacherkreisen.

Der zentrale Multiplikator für die Vermittlung komplexer, 
globaler Umweltgefährdungen sind die Massenmedien, 
da sie in der Lage sind, Nicht-Wahrnehmbares und Abs-
traktes durch Bilder, Simulationen, Sprache und Framing 
verständlich zu machen (KRUSE 2005, S. 113). Eine 
professionelle Presse- und Medienarbeit ist daher ent-
scheidend, um die Medien als Multiplikatoren effizient 
nutzen und damit eine gesellschaftliche Konstruktion des 
Stickstoffproblems im Rahmen der Implementierung einer 
Stickstoffstrategie bewirken und mitprägen zu können.

Ressourcenbedarf
639. Bereits mit der Erarbeitung einer Stickstoffstrate-
gie und den erforderlichen Koordinierungsprozessen wer-
den insbesondere im federführenden Umweltministerium 
erhebliche Ressourcen gebunden, die nicht für die Bear-
beitung von Daueraufgaben zur Verfügung stehen. Diese 
Ressourcen müssen haushalterisch abgesichert werden. 
Eine entsprechende Stärkung der Ressortausstattung wäre 
auch ein Indikator für den notwendigen politischen Willen 
für eine erfolgreiche Umsetzung. Die Implementierung 
einer Stickstoffstrategie erfordert darüber hinausgehend 
erhebliche Ressourcen, insbesondere für die institutionel-
le Verankerung sowie die Kommunikation. Diese Mittel 
müssen dauerhaft gesichert sein, um Planungssicherheit 
für notwendige Prozesse zu generieren und den Austausch 
auf verschiedenen Ebenen sowie mit einer Vielzahl von 
Akteuren, die einen Beitrag zur Umsetzung der Strategie 
leisten, zu verstetigen.

7.6 Zusammenfassung
640. Kapitel 6 hat Defizite bei der Ausgestaltung des 
derzeitigen Rahmens zur Verminderung des Stickstoff-
problems und der Instrumentierung festgestellt und Emp-
fehlungen für die bestehenden Instrumente unterbreitet. 
Darüber hinaus verdeutlichte die Analyse, dass die Poli-
tiken, die das Stickstoffproblem berühren, nicht immer 
kohärent sind und Synergieeffekte unzureichend genutzt 
werden. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die hoch 
arbeits teilige, fachlich spezialisierte politisch-institutio-
nelle Bearbeitung des Themas, die der Komplexität des 
Stickstoffproblems nicht gerecht wird. Darüber hinaus 
konstatiert der SRU, dass das öffentliche Problembewusst-
sein zum Thema unzureichend ist und damit die Notwen-
digkeit wie Dringlichkeit des Handelns von Politik und 
Verwaltung nicht ausreichend wahrgenommen werden.

641. Über die in Kapitel 6 formulierten Empfehlungen 
hinaus spricht sich der SRU für eine integrierte Stickstoff-
strategie aus. Eine solche Strategie kann dazu beitragen, 
das Bewusstsein von Öffentlichkeit, Politik und Verwal-

tung für die vielfältigen Wirkungen von Stickstoff auf die 
Umwelt zu verstärken, Problemverlagerungen, etwa zwi-
schen verschiedenen Umweltmedien, zu vermeiden und 
die Bereitstellung der notwendigen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen zu mobilisieren. Hierzu sind struk-
turelle Veränderungen erforderlich, die eine verstärkte 
Durchsetzungsfähigkeit der Umweltpolitik in der Koor-
dination der Ministerien ermöglichen. Zudem ist ein er-
weitertes strategisches Interesse des Agrarsektors am 
Erhalt natürlicher Ressourcen notwendig. Instrumentelle 
Vorschläge allein setzen ein insgesamt förderliches insti-
tutionelles und politisches Umfeld voraus, um akzeptiert 
zu werden und durchsetzbar zu sein. Eine Stickstoff-
strategie kann dazu beitragen, ein solches Umfeld zu 
stärken. Sie kann auch dazu beitragen, Deutschland auf 
das Niveau der auf europäischer Ebene durch Artikel 11 
AEUV vereinbarte Umweltpolitikintegration zu heben 
und die erheblichen Umsetzungs- und Vollzugsdefizite 
im Hinblick auf die europäische Umweltpolitik zu be-
heben.

Eine solche Strategie kann dazu beitragen, die öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Problemlage und Handlungs-
notwendigkeiten zu erhöhen und die notwendige horizon-
tale Kooperation von Fachpolitiken sowie das Zusam-
menwirken vertikaler Ebenen zu betonen. Eine Strategie 
böte eine gemeinsame Handlungsorientierung durch ein 
ambitioniertes übergreifendes Ziel und darunterliegende 
Teilziele, die im Idealfall auch den Beitrag einzelner Ak-
teure definieren. Insgesamt kann eine Stickstoffstrategie 
den Begründungsrahmen für ein zielführendes Handlungs-
programm bilden. Dabei ist sie im Kanon bestehender 
nationaler Strategien wie etwa der Nachhaltigkeitsstrate-
gie und der Biodiversitätsstrategie zu verorten und sollte 
maßgeblicher Teil des Umweltprogramms sein.

Ein wichtiges Element einer solchen Strategie sollte ein 
übergreifendes Stickstoffreduktionsziel sein, das an den 
Tragfähigkeitsgrenzen terrestrischer und aquatischer 
Ökosysteme ausgerichtet ist. Dieses sollte einen langfris-
tigen Zielhorizont haben, der deutlich über 2030 hinaus-
reicht und eine maximale Stickstoffeintragsmenge enthält, 
das in festgelegten Schritten erreicht werden soll. Beste-
hende Ziele sind in eine solche Strategie zu integrieren 
und mit Blick auf einen festzulegenden langfristigen Ziel-
horizont weiter zu entwickeln. Um eine hohe Wirksamkeit 
zu entfalten, muss eine Stickstoffstrategie gemeinsam 
breit von den Ressorts getragen und in den durch Zielset-
zung und Verursachersektoren betroffenen Häusern hoch-
rangig verankert werden. Aufgrund der vertikalen Verbin-
dungen ist es darüber hinaus notwendig, dass die Strategie 
gemeinsam von Bund und Ländern entwickelt und ver-
antwortet wird. Durch eine starke Verankerung und ein 
damit einhergehendes „Ownership“, die Einbindung und 
Fortschreibung bestehender, oftmals durch europäische 
Vereinbarungen verpflichtender Ziele sowie eine verbind-
liche Zielfestlegung kann die Chance erhöht werden, dass 
einer Stickstoffstrategie auch konkrete Maßnahmen-
programme zur Strategieimplementierung folgen.
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Glossar und Abkürzungsverzeichnis 

°C = Grad Celsius
μg = Mikrogramm
AEUV = Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGRUM Weser = Analyse von Agrar- und Umweltmaßnahmen im Bereich des landwirtschaftlichen Ge-

wässerschutzes vor dem Hintergrund der EG-Wasserrahmenrichtlinie in der FGE Weser
APS = Aktuelle-Politik-Szenario
AUM = Agrarumweltmaßnahmen
BASt = Bundesanstalt für Straßenwesen
BauGB = Baugesetzbuch
BayNatSchG = Bayerisches Naturschutzgesetz
BBodSchG = Bundes-Bodenschutzgesetz
BDF = Boden-Dauerbeobachtungsflächen

(Basis-BDF = Boden-Dauerbeobachtungsflächen für die Merkmalsdokumentation
Intensiv-BDF = Boden-Dauerbeobachtungsflächen für die Prozessdokumentation)

BDM = Biodiversitäts-Monitoring
BERN = Bioindikative Ermittlung von Regenerationspotenzialen Natürlicher Ökosysteme
BfN = Bundesamt für Naturschutz
BGR = Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
BImSchG = Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV = Bundes-Immissionsschutzverordnung
BioKraftQuG = Biokraftstoffquotengesetz
BLAG = Bund-Länder-Arbeitsgruppe
BLMP = Bund/Länder-Messprogramm
BMEL = Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMELV = Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
BMUB = Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
BMVI = Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz
BNF = Biologische Stickstofffixierung
BÜK = Bodenübersichtskarte
BVerfG = Bundesverfassungsgericht
BVerfGE = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG = Bundesverwaltungsgericht
BVT = beste verfügbare Techniken
BVWP = Bundesverkehrswegeplan
BW-NatSchG = Naturschutzgesetz Baden-Württemberg
BZE = Bodenzustandserhebung
C = Kohlenstoff (als Element)
CBD = Convention on Biological Diversity – Übereinkommen über die biologische Vielfalt
CH4 = Methan
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CL = Critical Loads – kritische Belastungsgrenzen
CLC = Das europaweite Projekt CORINE Land Cover (CLC) hat die Bereitstellung von ein-

heitlichen und damit vergleichbaren Daten der Bodenbedeckung für Europa zum Ziel. 
Es ist Teil des Programms CORINE der Europäischen Union.

CLE = Current legislation
CLRTAP = Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – Übereinkommen über 

 weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen
CO2 = Kohlendioxid
CORINE = Coordination of Information on the Environment (s. a. CLC)
D-A-CH = Deutschland-Österreich-Schweiz
DirektZahlDurchfG = Direktzahlungen-Durchführungsgesetz
DirektZahlVerpflG = Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz
DirektZahlVerpflV = Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung
DON = Dissolved Organic Nitrogen – gelöster organischer Stickstoff
DPSIR = Driving forces, Pressures, State, Impact and Responses (Konzept zur Darstellung von 

Umweltbelastungen und Umweltschutzmaßnahmen)
dt = Dezitonne(n)
DüngeG = Düngegesetz
DüV = Düngeverordnung
DZ-VO = Direktzahlungsverordnung
EAGFL = Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft
ECAs = emission control areas – Emissionsüberwachungsgebiete
EEA = European Environment Agency – Europäische Umweltagentur
EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEWärmeG = Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EMEP- Messprogramm = European Monitoring and Evaluation Programme
ENA = European Nitrogen Assessment
EU = Europäische Union
EUA-Messnetz = Messnetz der Europäischen Umweltagentur dient der repräsentativen Erfassung der 

Belastungen
EuGH = Europäischer Gerichtshof
EUNIS = European Nature Information System
EWS = Energiewende-Szenario
FAKT = Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl
FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations – Ernährungs- und 

 Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
FFH = Fauna-Flora-Habitat
FFH-Richtlinie = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FGG-Rhein = Flussgebietsgemeinschaft Rhein
FNR = Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe
FuE = Forschung und Entwicklung
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GAK = Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des 
 Küstenschutzes

GAP = Gemeinsame Agrarpolitik
GAW = Global Atmosphere Watch – Globale Überwachung der Atmosphäre
GfK ConsumerScan = Verbraucherpanel der GfK
GG = Grundgesetz
Gg = Gigagramm
GHD = Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
GLÖZ = guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand
GWh = Gigawattstunde(n)
GWK = Grundwasserkörper
GWRL = Grundwasserrichtlinie
H = Wasserstoff (als Element)
HELCOM = Helsinki-Kommission
HNO3 = Salpetersäure
HNV = High Nature Value
HWRM-Richtlinie = Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2007/60/EG
ICP Forests = International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air  Pollution 

Effects on Forests
ICP Integrated 
 Monitoring

= International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution 
 Effects on Ecosystems

IMO = International Maritime Organization – Internationale Seeschifffahrtsorganisation
INK = Internationale Nordseeschutzkonferenz
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change
IUCN = International Union for Conservation of Nature
KBK 25 = Konzeptbodenkarte im Maßstab 1 : 25.000
KrWG = Kreislaufwirtschaftsgesetz
KS = Klimaschutz
kt = Kilotonne(n)
kWh = Kilowattstunde(n)
KWK = Kraft-Wärme-Kopplung
LAI = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
LAWA = Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
LaWi = Landwirtschaft
LNG = Liquefied Natural Gas – Flüssigerdgas
LOHAS = Lifestyle of Health and Sustainability
LRT = Lebensraumtypen
LRTAP = Long-range Transboundary Air Pollution – Übereinkommen über weiträumige 

 grenzüberschreitende Luftverunreinigung
MAPESI = Modelling of Air Pollutants and EcoSystem Impact
MARPOL- 
Übereinkommen

= International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships – Inter-
nationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
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MEKA = Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich
MEPC = Marine Environment Protection Committee – Ausschuss für den Schutz der 

 Meeresumwelt
MetHb = Methämoglobin
MINAS = Mineral Accounting System
MoRE = Modelling Regionalized Emissions
MSRL = Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
Mt = Megatonne(n)
MTFR = Maximum Technically Feasible Reduction
MW = Megawatt
N = Stickstoff (als Element)
N2 = Luftstickstoff
N2O = Distickstoffoxid, Lachgas
NaWaRo = nachwachsende Rohstoffe
NdsNatSchG = Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NECA = Nitrogen Oxide Emissions Control Area – Sondergebiet für Stickstoffoxidemissionen
NEC-Richtlinie = National Emission Ceilings Directive – Richtlinie über nationale 

 Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe
NEFZ = Neuer Europäischer Fahrzyklus
NERC-Richtlinie (Ent-
wurf)

= Entwurf für eine Richtlinie über die Verringerung der nationalen Emissionen 
 bestimmter Luftschadstoffe (Directive on the reduction of national emissions of  certain 
pollutants)

NH3 = Ammoniak
NH4

+ = Ammonium
Nmin = Gehalt an pflanzenverfügbarem, mineralisiertem Stickstoff im Boden
NMVOC = non methane volatile organic compounds – flüchtige organische Verbindungen ohne 

Methan
NO = Stickstoffmonoxid
NO2 = Stickstoffdioxid
NO2

- = Nitrit
NO3

- = Nitrat
NOC = N-nitroso compounds – N-Nitrosoverbindungen
NOx = Stickstoffoxid
Nr = reaktive Stickstoffverbindungen
NRW = Nordrhein-Westfalen
NVS II = Nationale Verzehrsstudie II
O = Sauerstoff (als Element)
O2 = Luftsauerstoff
O3 = Ozon
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development – Organisation für 

 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
ÖFS = ökologische Flächenstichprobe



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 337 – Drucksache 18/4040

337

Glossar und Abkürzungsverzeichnis

ÖPNV = öffentlicher Personennahverkehr
OSPAR
(-Übereinkommen)

= Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
 (Oslo-Paris-Übereinkommen)

OWK = Oberflächenwasserkörper
P = Phosphor (als Element)
PAK = polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PARCOM = Paris-Konvention
PflSchG = Pflanzenschutzgesetz
pH (CaCl2) = Verfahren der pH-Wert-Messung in verdünnter Elektrolytsuspension, bei der die 

 Bodenprobe mit einer 0,01 n Calciumchlorid(CaCl2)-Lösung aufgeschlämmt wird.
PIK = Potsdam-Institut für für Klimafolgenforschung
PJ = Petajoule
PM10 = Particulate Matter – Partikel mit einem Durchmesser von 10 μm – Feinstaub
PM2,5 = Particulate Matter – Partikel mit einem Durchmesser von 2,5 μm – Feinstaub
PON = Particulate Organic Nitrogen – partikulärer Stickstoff
ppb = parts per billion
PSSAs = Particularly Sensitive Sea Areas – besonders empfindliche Meeresgebiete
RCP 2.6 = Representative Concentration Pathway 2.6 – Repräsentativer Konzentrationspfad 2.6 – 

Szenario mit einem Strahlungsantrieb von 2,6 W/m2 im Jahre 2100 gegenüber 1850.
R-NH2 = Amine, Proteine, Aminosäuren, Harnstoff
ROG = Raumordnungsgesetz
S = Schwefel (als Element)
SchALVO = Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
SCR = Selective Catalytic Reduction – selektive katalytische Reduktion
SDG = Sustainable Development Goals – Nachhaltige Entwicklungsziele 
SEBI 2010 = Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators
SECA = Sulphur Emission Control Area – Schwefel-Emissionsüberwachungsgebiete
SEK = Schwedische Kronen
SEPA = Schwedische Umweltbehörde – Swedish Environmental Protection Agency
SF6 = Schwefelhexaflourid
Shared space = gemeinsam genutzter Raum
SMB = Simple Mass Balance
SNCR = selektive nicht-katalytische Reduktion
SO2 = Schwefeldioxid
SRU = Sachverständigenrat für Umweltfragen
SRÜ = Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
StromEinspG = Stromeinspeisungsgesetz
Szenario 
LaWi-APS+NH3+KS

= Szenario: beschlossene Maßnahmen in der Landwirtschaft und zusätzliche 
 Ammoniakminderung und landwirtschaftlicher Klimaschutz

Szenario: 
LaWi-APS+NH3

= Szenario: beschlossene Maßnahmen in der Landwirtschaft und zusätzliche 
 Ammoniakminderung

t = Tonne(n)
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TA Luft = Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEN = Trans-European Networks
Tg = Teragramm
UAP = Umweltaktionsprogramm
UBA = Umweltbundesamt
UNECE = United Nations Economic Commission for Europe
UN-WMO = UN-Weltmeteorologieorganisation
UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung
VDLUFA = Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten
VNF = virtual N factor – virtueller Stickstofffaktor
VOC = volatile organic compound(s) – Flüchtige organische Verbindungen
W = Watt
WAgriCo = Water Ressources Management in Co-operation with Agriculture
WBA = Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik
WBD = Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragen
WDüngMeldPflV ND = Niedersächsische Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Wirtschaftsdünger
WDüngNachwV = Wirtschaftsdüngernachweisverordnung
WHG = Wasserhaushaltsgesetz
WHO = World Health Organization – Weltgesundheitsorganisation
WRRL = Wasserrahmenrichtlinie
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1. BImSchV Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes Verordnung über kleine und 
 mittlere Feuerungsanlagen

4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes Verordnung über 
 genehmigungsbedürftige Anlagen

13. BImSchV Dreizehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Großfeuerungs-, 
Gasturbinen- und Verbrennungs motoranlagen

17. BImSchV Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes Verordnung über die 
 Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen

35. BImSchV – 
Kfz-Kennzeichnungsverordnung

Fünfunddreißigste Verordnung zur Durchführung des 
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung zur 
 Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag 
zur Schadstoffbelastung

39. BImSchV Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des 
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luft-
qualitätsstandards und Emissionshöchstmengen 

Badegewässerrichtlinie Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Februar 2006 über die Qualität 
der  Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur 
 Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG

Baugesetzbuch – BauGB Baugesetzbuch
Biokraftstoffquotengesetz – BioKraftQuG Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote
Biomasseverordnung – BiomasseV Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse 

vom 21. Juni 2001 in ihrer durch die 1. Verordnung zur 
Änderung der Biomasseverordnung vom 9. August 2005 
geänderten Fassung

Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten

Bundesfernstraßenmautgesetz – BFStrMG Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren 
für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen

Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge

Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
Direktzahlungen-Durchführungsgesetz – 
 DirektZahlDurchfG

Gesetz zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungs-
regelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik

Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung – 
 DirektZahlVerpflV

Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirt-
schaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand

Düngegesetz – DünG Düngegesetz
Düngeverordnung – DüV Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Boden-

hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach 
den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen
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ELER-Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
 Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
 Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 
 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005

Emissionshandelsrichtlinie Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 
2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des 
Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgas-
emissionszertifikaten

Energiesteuerrichtlinie Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 
zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmen-
vorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und elektrischem Strom

Erlass des Ministeriums für Energiewende, 
 Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
vom 26. Juni 2014 – V 64/V62-570.220.200, 
Schleswig-Holstein

Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume vom 26. Juni 2014 – 
V 64/V62-570.220.200, Schleswig-Holstein

Erlass des Umweltministeriums NRW 
 „Immissionsschutzrechtliche Anforderungen an 
Tierhaltungsanlagen“ vom 19. Februar 2013

Erlass des Umweltministeriums NRW „Immissionsschutz-
rechtliche Anforderungen an Tierhaltungsanlagen“ vom 
19. Februar 2013

Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz – 
 EEWärmeG

Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
 Wärmebereich

EU-Direktzahlungsverordnung – DZ-VO Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen 
 Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirt-
schaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992  
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
 wildlebenden Tiere und Pflanzen

Gaststättengesetz – GastG Gaststättengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 

Gemeinsame Geschäftsordnung der 
 Bundesministerien – GGO

Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien

Gemeinsamer Runderlass Durchführung immis-
sionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren; 
Abluftreinigungsanlagen in Schweinehaltungs-
anlagen und Anlagen für Mastgeflügel sowie 
Bioaerosolproblematik in Schweine- und 
 Geflügelhaltungsanlagen, Niedersachsen

Gemeinsamer Runderlass Durchführung immissionsschutz-
rechtlicher Genehmigungsverfahren; Abluftreinigungs-
anlagen in Schweinehaltungsanlagen und Anlagen für 
 Mastgeflügel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- 
und Geflügelhaltungsanlagen, Niedersachsen 
(Gem. RdErl. d. MU, d. MS u. d. ML v. 22.03.2013)

Genfer Luftreinhaltekonvention Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung (Convention on Long-range 
 Transboundary Air Pollution, CLRTAP) der 
UN Weltwirtschaftskommission (UNECE) 

Geschäftsordnung der Bundesregierung – GOBReg Geschäftsordnung der Bundesregierung
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 
UVPG

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Grundgesetz – GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
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Grundwasserrichtlinie Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

Helsinki-Konvention Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des 
Ostseegebiets (Convention on the Protection of the Marine 
Environment of the Baltic Sea Area, Helsinki Convention)

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie – 
HWRM-Richtlinie

Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und 
das Management von Hochwasserrisiken

Klärschlammrichtlinie Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der 
Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung 
von Klärschlamm in der Landwirtschaft (86/278/EWG)

Kommunale Abwasserrichtlinie Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser (91/271/EWG)

Luftqualitätsrichtlinie Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa

MARPOL-Abkommen Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeres-
verschmutzung durch Schiffe (International Convention for 
the Prevention of Marine Pollution from Ships)

MARPOL-Gesetz Gesetz zu dem internationalen Übereinkommen von 1973 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe und 
zu dem Protokoll von 1978 zu diesem Übereinkommen

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie – MSRL Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt

NEC-Richtlinie Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale Emissions-
höchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe

Nitratrichtlinie Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirt-
schaftlichen Quellen (91/676/EWG)

OSPAR-Übereinkommen Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des 
Nordostatlantiks (Convention for the Protection of the 
Marine Environment of the North-East Atlantic)

PARCOM Übereinkommen von Paris von 1974 zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung vom Lande (PARCOM)

Raumordnungsgesetz – ROG Raumordnungsgesetz
Schutzgebiets- und Ausgleich-Verordnung – 
SchALVO

Verordnung des Umweltministeriums über Schutzbestim-
mungen und die Gewährung von Ausgleichsleistungen in 
Wasser- und Quellenschutzgebieten vom 20. Februar 2001, 
Baden-Württemberg

Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen – SRÜ

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United 
Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)

Stromeinspeisungsgesetz – StromEinspG Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
Energien in das öffentliche Netz (nicht mehr in Kraft)

TA Luft Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes– 
Immissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft 
vom 24. Juli 2002
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Trinkwasserrichtlinie Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über 
die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

Übereinkommen über die biologische Vielfalt Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention 
on Biological Diversity – CBD)

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Typgenehmigung 
von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der Emissionen 
von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den 
 Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der 
Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 
80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung 
von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 
und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinforma-
tionen für Fahrzeuge

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit Vorschriften 
über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaft-
licher Betriebe, nachfolgend EU-Direktzahlungs-
verordnung (DZ-VO)

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit Vorschriften über 
 Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, 
nachfolgend EU-Direktzahlungsverordnung (DZ-VO)

Verordnung (EU) Nr. 582/2011 Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission vom 
25. Mai 2011 zur Durchführung und Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutz-
fahrzeugen (Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und 
III der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates

Verordnung über die Finanzierung, die Verwaltung 
und das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
 Agrarpolitik

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, 
die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
Agrarpolitik

Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf 
Wirtschaftsdünger (WDüngMeldPflV), Nieder-
sachsen

Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Wirtschafts-
dünger (WDüngMeldPflV), Niedersachsen

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union – AEUV

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Vogelschutzrichtlinie Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung)

Wasserhaushaltsgesetz – WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
Wasserrahmenrichtlinie – WWRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik

Wegekostenrichtlinie Richtlinie  1999/62/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege 
durch schwere Nutzfahrzeuge

Wirtschaftsdüngernachweisverordnung – 
 WDüngNachwV

Verordnung über den Nachweis des Verbleibs von 
 Wirtschaftsdünger, Nordrhein-Westfalen
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Erlass über die Einrichtung eines Sachverständigenrates für Umweltfragen bei dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Vom 1. März 2005

§ 1

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation 
und Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen 
umweltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der 
Öffentlichkeit wird ein Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen gebildet.

§ 2

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen besteht 
aus sieben Mitgliedern, die über besondere wissenschaft-
liche Kenntnisse und Erfahrungen im Umweltschutz ver-
fügen müssen.

(2) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen dürfen weder der Regierung oder einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes 
noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes 
oder einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder -lehrerin 
oder als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines wissenschaft-
lichen Instituts, angehören. Sie dürfen ferner nicht Reprä-
sentant oder Repräsentantin eines Wirtschaftsverbandes 
oder einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation 
sein oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder Ge-
schäftsbesorgungsverhältnis stehen; sie dürfen auch nicht 
während des letzten Jahres vor der Berufung zum Mitglied 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen eine der-
artige Stellung innegehabt haben.

§ 3

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen soll die 
jeweilige Situation der Umwelt und deren Entwicklungs-
tendenzen darstellen. Er soll Fehlentwicklungen und 
Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder zu deren Be-
seitigung aufzeigen.

§ 4

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist nur an 
den durch diesen Erlass begründeten Auftrag gebunden 
und in seiner Tätigkeit unabhängig.

§ 5

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt wäh-
rend der Abfassung seiner Gutachten den jeweils fachlich 
betroffenen Bundesministerien oder ihren Beauftragten 
Gelegenheit, zu wesentlichen sich aus seinem Auftrag 
ergebenden Fragen Stellung zu nehmen.

§ 6

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kann zu 
einzelnen Beratungsthemen Behörden des Bundes und 
der Länder hören sowie Sachverständigen, insbesondere 
Vertretern und Vertreterinnen von Organisationen der 
Wirtschaft und der Umweltverbände, Gelegenheit zur 
Äußerung geben.

§ 7

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstat-
tet alle vier Jahre ein Gutachten und leitet es der Bundes-
regierung jeweils im Monat Mai zu. 

Das Gutachten wird vom Sachverständigenrat für Um-
weltfragen veröffentlicht.

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstat-
tet zu Einzelfragen zusätzliche Gutachten oder gibt Stel-
lungnahmen ab. Das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit kann den Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen mit der Erstattung weiterer 
Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen leitet Gutachten oder 
Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
zu.

§ 8

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen werden vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des 
Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen. 
Dabei wird auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern nach Maßgabe des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes hingewirkt. Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat 
erklären.

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein 
neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschie-
denen Mitglieds berufen; Wiederberufung ist möglich.

§ 9

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wählt 
in geheimer Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
oder eine Vorsitzende für die Dauer von vier Jahren. 
 Wiederwahl ist möglich.
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Berlin, den 1. März 2005

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Jürgen Trittin

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt 
sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit.

(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gut-
achten zu einzelnen Fragen eine abweichende Auffassung, 
so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten zum 
Ausdruck zu bringen.

§ 10

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wird bei 
der Durchführung seiner Arbeit von einer Geschäftsstelle 
unterstützt.

§ 11

Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur 
Verschwiegenheit über die Beratungen und die vom Sach-
verständigenrat als vertraulich bezeichneten Beratungs-
unterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit 
bezieht sich auch auf Informationen, die dem Sach-
verständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet 
werden.

§ 12

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen erhalten eine pauschale Entschädigung sowie 
Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern und dem Bundesministerium der Finanzen fest-
gesetzt.

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen trägt der Bund.

§ 13
(1) Im Hinblick auf den in § 7 Abs. 1 neu geregelten 

Termin für die Zuleitung des Gutachtens an die Bundes-
regierung kann das Bundesministerium für Umwelt, 
 Naturschutz und Reaktorsicherheit die bei Inkrafttreten 
dieses Erlasses laufenden Berufungsperioden der Mit-
glieder des Sachverständigenrates ohne Zustimmung des 
Bundeskabinetts bis zum 30.06.2008 verlängern.

§ 14

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sach-
verständigen für Umweltfragen bei dem Bundesminister 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 
10. August 1990 (GMBl. 1990, Nr. 32 , S. 831) wird hier-
mit aufgehoben.
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und Co., Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, zu beziehen.
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